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ROPLAMO Raumordnungsplan-Monitor 
RP  Regionalplan 
RPV  Regionaler Planungsverband 
SEMENTA  Settlement Analyzer 
SPNV  Schienenpersonennahverkehr 
SuV Siedlungs- und Verkehrsfläche 
VBL  Verwaltungsblatt 
VHG  Verwaltungsgerichtshof 
vgl.  vergleiche  
Z  Ziel der Raumordnung 
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1 Einleitung 

Die Gewerbeflächenentwicklung in Deutschland ist trotz eines wachsenden Bewusstseins für 
die Relevanz einer nachhaltigen Flächenentwicklung vielfach durch eine expansive kommu-
nale Gewerbeflächenpolitik gekennzeichnet. Statt an der tatsächlichen Gewerbeflächennach-
frage richten die Kommunen ihr Ausweisungsverhalten häufig an den eigenen ökonomischen 
Interessen aus. Im Vordergrund der angebotsorientierten Ausweisung von Gewerbeflächen 
stehen insbesondere arbeitspolitische (Schaffung von Arbeitsplätzen) und fiskalische (Erhö-
hung der Gewerbesteuereinnahmen) Ziele (Reidenbach et al. 2007, 24; Schöler 2005, 1115). 
Bedingt durch die interkommunale Konkurrenz um Betriebe erfolgen weiterhin umfangreiche, 
über die bestehende Nachfrage deutlich hinausgehende Flächenausweisungen, vor allem 
preiswerter Standorte auf der grünen Wiese. Trotz stetig wachsender Wiedernutzungspoten-
tiale (BBR 2007, 124) spielen Bestands- und Innenentwicklungen bislang nur eine unterge-
ordnete Rolle. Infolgedessen fördert die expansive kommunale Baulandpolitik eine disperse 
Entwicklung der regionalen Siedlungsstruktur mit der neben ökologischen Problemen (u.a. 
Verlust des Freiraums) auch steigende Kosten etwa im Infrastrukturbereich verbunden sind 
(Dosch 2002, 25). Problematisch ist zudem, dass die ausgewiesenen Flächen in Umfang 
und Qualität häufig nicht den Anforderungen der Betriebe entsprechen, so dass die von den 
Kommunen angestrebten Betriebsansiedlungen ausbleiben. Ausschlaggebend für den zu-
nehmend geringen Erfolg einer expansiven Gewerbebaulandpolitik sind veränderte Stand-
ortansprüche der Betriebe. Die Standortsuche erfolgt vermehrt auf internationaler Ebene. 
Dabei richten die Betriebe ihren Blick nicht auf die Standortvorteile einzelner Kommunen, 
sondern vergleichen die Standortfaktoren auf Ebene von Regionen (Panteleit 1992, 31). 

Für eine ressourcenschonende und gleichzeitig marktgerechte Gewerbeflächenentwicklung 
kommt der Ebene der Region eine entscheidende Bedeutung zu. Hier gilt es, auf eine Aus-
richtung der Gewerbeflächen auf ökonomisch und ökologisch sinnvolle Standorte unter Be-
rücksichtigung der nachgefragten Menge und Qualität hinzuwirken.  

Eine zentrale Bedeutung für die regionale Steuerung der kommunalen Bauflächenauswei-
sungen besitzt die Regionalplanung. Als hierarchisch übergeordnete Instanz koordiniert sie 
die unterschiedlichen Flächenansprüche in der Region durch die Aufstellung von Regional-
plänen. Mit diesem behördenverbindlichen Instrument gewährleistet die Regionalplanung 
auch bei einer fehlenden horizontalen Abstimmung ein Minimum an regionaler Steuerung 
und Koordination (Einig 2003c, 258). Sie hat bei ihrer regionalen Siedlungsstrukturplanung 
sowohl eine regional bedarfsgerechte Flächenvorsorge zu betreiben als auch die Ziele einer 
nachhaltigen Raumentwicklung zu beachten. Da sich eine Entkopplung von Wirtschaftsent-
wicklung und Flächenverbrauch abzeichnet und auch bei einer stagnierenden Entwicklung in 
Zukunft mit einer weiteren Flächeninanspruchnahme zu rechnen ist, spielt die raumordneri-
sche Steuerung weiterhin eine wichtige Rolle (Siedentop et al. 2008, 130). Die Regionalpla-
nung kann durch verschiedene Instrumente im Regionalplan sowohl Einfluss auf den Stand-
ort als auch auf den Umfang kommunaler Baulandentwicklung nehmen (Einig/Spiecker 
2002). Eine Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung kann dabei durch positivplanerische 
Instrumente, die auf eine aktive Einflussnahme auf die Entwicklung abzielen, und durch ne-
gativplanerische Instrumente, bei denen der Schutz des Freiraums im Vordergrund steht, 
erfolgen.  

Bisher wird die Steuerungsfunktion der Regionalplanung für die Erreichung der Ziele einer 
nachhaltigen und ressourcenschonenden Siedlungsentwicklung als nicht ausreichend ange-
sehen (Bonny 2006, 270; Einig 2002, 62). So fordert unter anderem die Bundesregierung 
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eine Steuerung der Flächenentwicklung durch flankierende „weiche“ Instrumente und infor-
melle Verfahren, die die Wirksamkeit der „harten“ planerischen Instrumente fördern und regi-
onale Politikverflechtungen stärker berücksichtigen (Bundesregierung 2004, 213). Einen 
zentralen Ansatz bildet hierbei ein regionales Flächenmanagement, bei dem Gemeinden, 
Träger der Regionalplanung und private Organisationen in einem Verbundsystem zusam-
menarbeiten (Deutscher Städtetag 2002, 9; Einig 2003a, 108). Es strebt eine Verknüpfung 
von rahmensetzenden Planungen in Form von Leitbildern und Zielsystemen mit umsetzungs-
orientierten Ansätzen, etwa projektorientierten Planungen, an (Einig 2003a, 108). Aufgabe 
eines regionalen Flächenmanagements ist die Entwicklung gemeinsamer Strategien für eine 
ressourcenschonende Siedlungsentwicklung sowie deren Umsetzung. Im Mittelpunkt des 
Ansatzes steht die Verknüpfung der bislang zumeist getrennt betrachteten Aufgaben Raum-
analyse (Monitoring), Planung (Siedlungsstrategie) und Vollzug (bzw. Umsetzung) (Sieden-
top 2006, 70). 

Die tatsächliche Steuerungsfunktion der Regionalplanung ist vielfach Gegenstand von Spe-
kulationen oder Vermutungen. Qualifizierte Aussagen über die Steuerungsleistung bzw. -ef-
fektivität eines Regionalplans, die eine wichtige Basis für die Fortschreibung oder Überarbei-
tung regionalplanerischer Instrumente bilden, setzen eine systematische Evaluation des Er-
folgs bzw. der Wirkungen des Plans voraus. Die Identifizierung wirksamer sowie unwirksa-
mer Festlegungen erlaubt die Ausrichtung zukünftiger Pläne auf sinnvolle und praktikable 
Planinhalte. Bislang spielen Evaluationen in der Regionalplanung zur Analyse ihrer räumli-
chen Wirkungen allerdings kaum eine Rolle (Wollmann 2005, 279; Kittelmann/Hübler 1984, 
44). Erst wenige Planungsregionen greifen ansatzweise auf solche Verfahren für die Weiter-
entwicklung der regionalplanerischen Festlegungen zurück. Ein allgemein akzeptiertes um-
fassendes Evaluationskonzept für Raumordnungspläne existiert bisher nicht (Einig et al. 
2011).  

Die geringe Intensität mit der lange Zeit eine Weiterentwicklung von Evaluationskonzepten 
im Bereich der Raumordnung betrieben wurde, ist vor allem auf methodische Schwierigkei-
ten, fehlende Ressourcen aber auch eine mangelnde politische Unterstützung zurückzufüh-
ren (Einig et al. 2011). Besonders erschwert wird die Evaluation der Pläne durch deren indi-
rekte Steuerung der Flächennutzung über andere Planungen, vor allem die Kommunalpla-
nung. Bei der Analyse von Erfolg und Wirkung der Regionalpläne muss diese Wirkungskette 
berücksichtigt werden.  

In Deutschland liegt bislang kein umfassender Überblick über die von der Landes- und Regi-
onalplanung genutzten Ansätze zur Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung vor. Eine auf 
die Landeraumordnungspläne begrenzte Untersuchung der Instrumente zur Steuerung der 
Siedlungsentwicklung wurde von Siedentop (2008) durchgeführt. Dabei wird das Thema 
Gewerbeflächenentwicklung nicht vertieft betrachtet. Ebenfalls auf die Ebene der Landespla-
nung bezogen ist eine vergleichende Analyse der Landesraumordnungspläne der Flächen-
staaten Deutschlands - mit Ausnahme von NRW - des Institut für Landes- und Stadtentwick-
lungsforschung (ILS) (Münter/Schmitt 2007) bei der die allgemeinen Ordnungs- und Entwick-
lungsvorstellungen, Raumstrukturdarstellungen sowie Ansätze zur Stärkung von Zentren im 
Mittelpunkt stehen. Bundesweit vergleichende Plananalysen auf Ebene der Regionalplanung 
wurden unter anderem in den Themenfeldern Freiraumschutz (BMVBS/BBR 2006) und Ver-
kehr (BMVBS/BBR 2007a) durchgeführt.  

Kaum untersucht wurde die Steuerungseffektivität der Regionalplanung im Bereich des Ge-
werbes. Während eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Wirksamkeit der Regi-
onalplanung bisher fehlt, sind in der Regionalplanungspraxis Ansätze einer Wirksamkeitsab-
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schätzung zu finden. So beschäftigen sich beispielsweise die Raumordnungsberichte in 
Rheinland-Pfalz mit dem Beitrag der Regionalpläne zur nachhaltigen Regionalplanung. Die 
Analysen können jedoch nur im weitesten Sinne als Erfolgskontrolle betrachtet werden. Wir-
kungsanalysen werden nicht vorgenommen. Zudem spielt die Evaluation der Siedlungsent-
wicklung auch im Rahmen der in Hessen vom Landesplanungsgesetz geforderten Überprü-
fung des Umfangs, in dem die Festlegungen der bisherigen Pläne ausgeschöpft oder wirk-
sam geworden sind, eine Rolle (Weick et al. 2007, 39). Eine konkret auf die Steuerungsef-
fektivität im Bereich des Gewerbes bezogene, sowohl Erfolgs- als auch Wirkungsanalyse 
umfassende, Evaluation einzelner Regionalpläne erfolgte jedoch noch nicht.  

Vor diesem Hintergrund umfasst die Arbeit folgende zentrale Fragestellungen. 

Die Regionalplanung kann zur Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung grundsätzlich so-
wohl standort- oder mengensteuernde sowie positiv- oder negativplanerische Instrumente 
nutzen. Der konkrete Handlungsspielraum der Regionalplanung wird allerdings durch Festle-
gungen auf Landes- bzw. Bundesebene eingeschränkt. Es soll untersucht werden, welche 
Instrumente bundesweit von der Regionalplanung für eine aktive Steuerung der Gewerbeflä-
chenentwicklung eingesetzt werden. Da sich die Träger der Regionalplanung bei der Wahl 
des Steuerungsinstrumentariums im Rahmen der übergeordneten gesetzlichen Vorgaben 
bewegen müssen, ist vor allem auch der Einfluss der Landesplanung auf die genutzten 
Steuerungsansätze zu betrachten.  

Bislang gibt es erst wenige Erfahrungen mit Ex-Post-Evaluationen von Regionalplänen. Die 
Arbeit baut auf einem Evaluationsansatz auf, der in zwei REFINA1-Projekten entwickelt und 
in der Praxis getestet wurde (vgl. Einig et al. 2009a, 2009b, 2010, 2011; Jonas 2011). Die 
Bearbeitung der REFINA-Projekte erfolgte zwischen 2006 und 2009 im Referat Raument-
wicklung des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR) in einem Projektteam, 
dem u.a. die Autorin angehörte, unter Leitung von Klaus Einig. Im Mittelpunkt der Projekte 
„Designoptionen und Implementation von Raumordnungsinstrumenten zur Flächen-
verbrauchsreduktion (DoRiF)“ und „Entwicklung und Evaluierung eines Flächenbarometers 
als Grundlage für ein nachhaltiges Flächenmanagement“ stand jeweils die Analyse der 
Steuerungswirkung von Instrumenten der Regionalplanung im Bereich der Siedlungsflä-
chenentwicklung. Im Rahmen der Dissertation soll eine Konkretisierung und Weiterentwick-
lung des REFINA-Ansatzes vorgenommen werden. 

 

                                                 
1 „Forschung für die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und ein nachhaltiges Flächenmanagement (RE-
FINA)“ ist ein Förderschwerpunkt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und Bestandteil 
der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung. 

Wie kann die Steuerungseffektivität von Regionalplänen evaluiert werden? 

Welche Steuerungsansätze kommen bundesweit in den verschiedenen Planungsregi-
onen zum Einsatz? Welche Handlungsspielräume besitzt die Regionalplanung bei der 
Wahl des Steuerungsinstrumentariums? 
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Als zentraler methodischer Anknüpfungspunkt wird bei dieser Arbeit die Evaluation mittels 
einer Programmtheorie gewählt. Die Programmtheorie beschreibt die Wirkungskette zwi-
schen einem Programm, z.B. dem Regionalplan und einem Resultat, z.B. der Gewerbeflä-
chenentwicklung. Evaluationen, die Bezug auf die Programmtheorie nehmen werden als 
theoriegeleitete Evaluationen bezeichnet. Durch die Rekonstruktion der Programmtheorie 
und die Gegenüberstellung der erwarteten Wirkungskette mit den tatsächlich zu beobach-
tenden Veränderungen können Erfolg und Wirkungen eines Programms betrachtet werden. 
Für die Dissertation konnte auf die im Rahmen der REFINA-Projekte erhobenen Daten zu-
rückgegriffen werden, die unter dem Gesichtspunkt der Steuerung der Gewerbeflächenent-
wicklung neu ausgewertet wurden.  

Durch die Evaluation einzelner Regionalpläne gilt es zu untersuchen, inwieweit die Festle-
gungen der Regionalpläne die beabsichtigten Ziele erreichen und eine Wirkung auf die Ge-
werbeflächenentwicklung entfalten konnten. Dabei ist der Blick sowohl auf einzelne Instru-
mente als auch die Gesamtheit aller Steuerungsinstrumente zu richten. Es ist zu überprüfen 
welche Faktoren (z.B. die Festlegungsqualität der Pläne, die Organisation der Regionalpla-
nung) einen Einfluss auf Wirkung und Erfolg der Pläne besitzen und die Steuerungseffektivi-
tät der Pläne möglicherweise einschränken. Als behördenverbindliches Instrument ist der 
Erfolg des jeweiligen Regionalplans vor allem von der Verwirklichung seiner Festlegungen 
durch die kommunale Bauleitplanung abhängig. 

Bei dem breiten Spektrum möglicher Steuerungsansätze der Regionalplanung soll anhand 
von zwei Fallstudien überprüft werden, welchen Einfluss verschiedene Instrumentenverbün-
de der Regionalplanung auf die Gewerbeflächenentwicklung besitzen. Dabei ist neben der 
Steuerungsleistung auch zu thematisieren, welche Voraussetzungen in den Regionen zur 
Nutzung des jeweiligen Ansatzes geführt haben.  

Die Arbeit ist folgendermaßen aufgebaut (vgl. Abbildung 1). 

Im zweiten Kapitel werden zunächst Umfang und räumliche Verteilung des Gewerbeflä-
chenbestands sowie der Gewerbeflächenentwicklung in Deutschland analysiert. In diesem 
Zusammenhang werden der nachfrage- und der angebotsorientierte Ansatz zur Erklärung 
der Flächeninanspruchnahme vorgestellt. Als zentrale Elemente der Flächennachfrage durch 
Unternehmen wird der Blick auf Standortfaktoren, Standorttheorien und den hiermit verbun-
denen Prozess der Suburbanisierung gerichtet. Im Vordergrund des angebotsorientierten 
Ansatzes stehen die kommunalen Ziele und Interessen der Gewerbebaulandproduktion.  

Die Einflussmöglichkeiten der Raumordnung auf die Entwicklung der Gewerbeflächen mittels 
des klassischen Instruments des Raumordnungsplans stehen im Mittelpunkt des dritten Ka-
pitels. Dabei werden die durch Raumordnungs- und Landesplanungsgesetze gesetzten Er-
mächtigungen und Schranken der Gewerbeflächensteuerung durch Raumordnungspläne 
betrachtet. Von zentraler Bedeutung ist die Analyse der Bindungswirkung der Pläne für de-
ren Adressaten. Auf dieser Grundlage werden bestehende Steuerungsschwächen der Regi-
onalplanung thematisiert. 

Welche Steuerungseffektivität besitzen bereits über einen längeren Zeitraum verbindli-
che Regionalpläne? Erfolgt eine gezielte Beeinflussung der Gewerbeflächenentwick-
lung? Wodurch wird ihre Steuerungsleistung beeinflusst? Wie kann die Steuerungsef-
fektivität erhöht werden? 
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Die Darstellung der Ergebnisse der im Rahmen der Dissertation durchgeführten bundeswei-
ten Analyse der von der Landes- und Regionalplanung zur Standort- und Mengensteuerung 
der Gewerbeflächenentwicklung eingesetzten Instrumente erfolgt in Kapitel vier. Zunächst 
wird der Blick auf die in Landesraumordnungsplänen genutzten Standortsteuerungsinstru-
mente gerichtet. Anschließend werden Umfang und Bindungsintensität der landesplaneri-
schen Vorgaben bezüglich des von der Regionalplanung zu nutzenden Steuerungsinstru-
mentariums thematisiert. Für jedes Bundesland erfolgt eine detaillierte Analyse der positiv-
planerischen Steuerungsansätze der Regionalpläne. Die Analysen schließen mit einem Ver-
gleich der Steuerungsintensität in den Ländern ab. Durch die Gegenüberstellung der beab-
sichtigten Gewerbeflächenentwicklung mit Daten zur tatsächlichen Gewerbeflächenentwick-
lung kann eine erste Einschätzung der Steuerungswirkung der positivplanerischen Instru-
mente in den Planungsregionen vorgenommen werden.  

Anschließend wird in Kapitel fünf der Blick auf das Aufstellungsverfahren des Regionalplans 
gerichtet, in dessen Rahmen das Steuerungsinstrumentarium festgelegt wird. Der Einfluss 
unterschiedlicher Akteure auf die Festlegungen der Regionalpläne wird unter Nutzung des 
Ansatzes des akteurzentrierten Institutionalismus erläutert. Auf der Basis dieses Ansatzes 
werden die zentralen Akteure im Aufstellungsprozess des Regionalplans, deren Akteur-
konstellation sowie Interaktionsformen beschrieben.  

Abbildung 1: Aufbau der Arbeit 

 
               Quelle: eigene Darstellung 
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Nach diesen theoretischen Grundlagen steht die Methodik der Planevaluation im Mittelpunkt 
des sechsten Kapitels. Das Kapitel gibt zunächst einen Überblick über den aktuellen Stand 
der Evaluationsforschung im Bereich der Regionalplanung. Danach werden verschiedene 
Evaluationsansätze für eine umfassende Evaluation der Steuerungswirkung von Regional-
plänen diskutiert. Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf den Anwendungsmöglichkei-
ten einer Erfolgskontrolle sowie wirkungsorientierter Evaluationsansätze im Bereich der Pro-
gramm-Evaluation. Als Alternative zu einer methodengeleiteten Evaluation wird die theorie-
geleitete Evaluation vorgestellt. Zudem wird die Evaluation mittels Fallstudien thematisiert. 
Aufbauend auf diese Analysen erfolgt die Auswahl des Evaluationsdesigns der Arbeit. 

In Kapitel sieben wird ausgehend von den methodischen Überlegungen des vorangegan-
genen Kapitels die Programmtheorie der Regionalpläne als Steuerungsinstrument im Be-
reich der Gewerbeflächenentwicklung aufgestellt. Dieses Modell verdeutlicht die Wirkungs-
kette zwischen Regionalplan und Gewerbeflächenentwicklung. Auf dieser Basis erfolgt die 
Ableitung der konkreten Untersuchungsmethoden. 

Die Auswahl und Gegenüberstellung der Planungsregionen für die detaillierte Fallstudienun-
tersuchung erfolgt in Kapitel acht. Dabei werden die der in den zwei Fallregionen durchge-
führten Planevaluation zu Grunde liegenden Daten hinsichtlich ihrer Genauigkeit und Aussa-
gekraft erläutert.  

Die beiden folgenden Kapitel enthalten die Ergebnisse der Evaluation der Steuerungsinstru-
mente der Regionalpläne in den Fallregionen Düsseldorf (Kapitel neun) und München (Ka-
pitel zehn). Während die Region Düsseldorf einen auf eine umfassende positiv- und nega-
tivplanerische Steuerung ausgerichteten Ansatz repräsentiert, stellt die Region München ein 
Beispiel für einen vorrangig negativplanerisch ausgerichteten Steuerungsansatz dar. So ba-
siert die Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung in der Region München vor allem auf 
Instrumenten zum Freiraumschutz, während der Regionalplan in der Region Düsseldorf zu-
dem konkrete Standorte für die Gewerbeflächenentwicklung festlegt. Vor der umfassenden 
Darstellung der Evaluationsergebnisse auf Basis der Einzelinstrumente beinhalten die Kapi-
tel jeweils zunächst einen Überblick über zentrale Kennzahlen der Region, die Ziele der Ge-
werbeflächenentwicklung der Kommunen, die Organisation der Landes- und Regionalpla-
nung sowie die Steuerungsinstrumente der Landesplanung. Abschließend wird für jede Re-
gion eine zusammenfassende Wirkungseinschätzung für den Regionalplan formuliert.  

Die Ergebnisse beider Falluntersuchungen werden in Kapitel elf zusammengeführt. Unter 
Berücksichtigung der instrumentellen Unterschiede und Gemeinsamkeiten wird die Steue-
rungseffektivität der Regionalpläne hinsichtlich der Gewerbeflächenentwicklung verglichen. 
Dabei werden auch der Einfluss der Landesgesetzgebung, der Landesplanung und der Or-
ganisation der Regionalplanung auf die in den Fallregionen genutzten Instrumentenverbünde 
sowie deren Effektivität thematisiert. Zudem werden die aktuellen Voraussetzungen für die 
Umsetzung eines regionalen Gewerbeflächenmanagements in den Regionen angesprochen. 

In Kapitel zwölf erfolgt eine abschließende Bewertung der in den Fallregionen durchgeführ-
ten theoriebasierten Planevaluation. Auf dieser Basis werden Schlussfolgerungen für eine 
zukünftige theoriebasierte Evaluation von Regionalplänen gezogen.  

In Kapitel dreizehn werden die zentralen Aussagen der Untersuchungen hinsichtlich der 
Wirkung regionalplanerischer Instrumente zur Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung 
zusammengefasst.
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2 Determinanten der Flächeninanspruchnahme durch Gewerbe 
und Industrie 

Umfang und räumliche Verteilung der Flächeninanspruchnahme durch Industrie und Gewer-
be werden durch zahlreiche Faktoren beeinflusst. Grundlegend können zwei Erklärungsan-
sätze für die Flächeninanspruchnahme unterschieden werden: ein nachfrage- sowie ein an-
gebotsorientierter Ansatz. 

Im erstgenannten Fall wird die Flächeninanspruchnahme auf eine zunehmende Nachfrage 
nach Gewerbeflächen durch Unternehmen zurückgeführt. Einen zentralen Stellenwert im 
Rahmen dieses Ansatzes besitzen Standortfaktoren. Ob eine Gewerbefläche nachgefragt 
wird, ist von der Übereinstimmung zwischen der gegebenen Faktorenausstattung eines Ge-
bietes sowie den vom Unternehmen nachgefragten Faktoren abhängig. Verschiedene 
Standorttheorien versuchen die konkrete Standortwahl von Unternehmen sowie das hieraus 
resultierende räumliche Verteilungsmuster zu erklären. Infolge des ökonomischen Struktur-
wandels haben sich vielfach sowohl die angebotenen Standortfaktoren als auch die Nachfra-
ge nach bestimmten Ausstattungen gravierend verändert. Resultat dieser Veränderung ist 
eine seit Jahren anhaltende Dispersion und Suburbanisierung im Umkreis großer Siedlungs-
räume (BBR 2007, 70). 

Im Mittelpunkt des angebotsorientierten Erklärungsansatzes stehen das ökonomisch orien-
tierte Angebotsverhalten der Kommunen als Baulandproduzenten sowie staatliche Subventi-
onen (vor allem im Bereich der Infrastruktur). Mittels der Ausweisung von Gewerbeflächen 
verfolgen die Kommunen vor allem arbeitspolitische und fiskalische Ziele. So sollen durch 
die Neuansiedlung von Betrieben Arbeitsplätze geschaffen sowie Steuereinnahmen erhöht 
werden. Die tatsächlich nachweisliche Nachfrage nach Gewerbeflächen wird dabei nicht 
oder nur bedingt berücksichtigt. Durch das Angebotsverhalten der Kommunen sowie Sub-
ventionen wird demnach eine wachsende Nachfrage erst ausgelöst bzw. unterstützt.  

Untersuchungen mittels statistischer Schätzmodelle zeigen, dass sowohl nachfrage- als 
auch angebotsbezogene Variablen einen Einfluss auf die Verteilung und Entwicklung der 
Flächeninanspruchnahme besitzen (Siedentop et al. 2008, 4). Während nachfragebezogene 
Variablen vor allem in Wachstumsphasen zur Erklärung herangezogen werden können, ge-
winnen zunehmend angebotsbezogene Variablen an Bedeutung. Der rückläufige Einfluss 
der Nachfrage auf die Baulandbereitstellung spiegelt sich unter anderem in der Versor-
gungssituation der Kommunen wider. Immer weniger Kommunen weisen Versorgungseng-
pässe auf. So geben im Rahmen der Baulandumfrage2 des BBR 2006 nur ein Sechstel der 
Kommunen einen Gewerbebaulandmangel an, während bereits über die Hälfte der Kommu-
nen quantitative Überhänge besitzen (BBR 2007, 106). Grundsätzlich kann der Gewerbebau-
landbedarf durch bestehende Reserven gedeckt werden. Eine Deckung des kurz- und mittel-
fristigen Bedarfs ist alleine über eine Wiedernutzung baureifer, nicht altlastenbehafteter Flä-
chen möglich (Dosch 2000, 26). Dass dennoch eine umfangreiche Flächeninanspruchnahme 
in Regionen ohne erhöhte ökonomische Nachfrage erfolgt, kann nur über eine umfassende 
Angebotsplanung der Kommunen erklärt werden (Siedentop et al. 2008, 122).  

                                                 
2 Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung führt seit 1993 in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Städ-
tetag alle zwei Jahre Umfragen zur Baulandsituation in Städten und Gemeinden durch. Die letzte Gewerbebau-
landumfrage stammt aus dem Jahre 2006. Im Mittelpunkt stehen die Entwicklung der Baulandbestände im Ver-
gleich zum Bedarf, die Verfügbarkeit der Reserven sowie Instrumente zur Baulandmobilisierung. Zudem werden 
auch Wiedernutzungspotentiale betrachtet. 
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Dieses vielfach auf den interkommunalen Wettbewerb um Betriebe und Arbeitsplätze zu-
rückzuführende Verhalten der Kommunen steht in der Regel im Widerspruch zu einer nach-
haltigen Flächenentwicklung, wie sie unter anderem vom Raumordnungsgesetz gefordert 
wird. Vor dem Hintergrund negativer ökologischer aber auch ökonomischer Folgen umfang-
reicher kommunaler Gewerbeflächenausweisungen, tritt die Notwendigkeit einer regionalen 
Steuerung der Entwicklung in den Vordergrund. Traditionelles Instrument für die Koordina-
tion von Bauflächenausweisungen auf regionaler Ebene ist die Regionalplanung.  

Im Folgenden werden zunächst eine Definition gewerblicher Bauflächen (Kapitel 2.1) sowie 
ein kurzer Überblick über die aktuelle Verteilung und Entwicklung von Gewerbeflächen (Kapi-
tel 2.2) gegeben. Anschließend werden verschiedene Aspekte der Gewerbeflächennachfra-
ge durch Unternehmen thematisiert (Kapitel 2.3). Neben Standortfaktoren und Standorttheo-
rien wird auch der räumliche Prozess der Suburbanisierung angesprochen. Bei der Betrach-
tung des Ausweisungsverhaltens der Kommunen stehen die Ziele und Interessen der kom-
munalen Gewerbebaulandproduktion im Vordergrund (Kapitel 2.4). Danach wird der Blick auf 
die Forderung einer nachhaltigen Gewerbeflächenentwicklung gerichtet (Kapitel 2.5). Ab-
schließend steht die regionale Ebene als relevanter Akteur für die Erreichung einer ökolo-
gisch und ökonomisch sinnvollen Gewerbeflächenentwicklung im Mittelpunkt (2.6). 

2.1 Gewerbliche Bauflächen - Definition 

Wird die Bereitstellung von Gewerbeflächen durch Kommunen oder die gewerbliche Flä-
cheninanspruchnahme thematisiert, wird hierbei in der Regel Bezug auf die klassischen Ge-
werbeflächen genommen: die in §§ 8,9 BauNVO definierten Gewerbe- und Industriegebiete 
(Bonny 2001, 7). Diese gewerblichen Bauflächen bilden einen zentralen Bestandteil der loka-
len Wirtschaftspolitik (Stark 1986, 2). Sowohl die Gewerbe- als auch die Industriegebiete 
dienen in erster Linie der Unterbringung emittierender Gewerbebetriebe, die nur innerhalb 
dieser Gebiete angesiedelt werden dürfen. Dabei ist für eine Unterscheidung der Flächen der 
Störgrad der Betriebe ausschlaggebend. Während Gewerbegebiete eine Obergrenze für 
Belästigungen aufweisen, wird für Industriegebiete eine Untergrenze festgelegt (Ziegler 
2009, § 8 Rn 16). 

Gemäß § 8 BauNVO dienen Gewerbegebiete vorwiegend der Unterbringung nicht erheblich 
belästigender Gewerbebetriebe. Hierbei handelt es sich um Betriebe, die in der unmittelba-
ren Nachbarschaft von empfindlicheren Nutzungen nicht zulässig sind (Hennings 2001, 2). 
Die gewerblichen Anlagen und Betriebe dürfen zu keinen erheblichen Nachteilen oder Beläs-
tigungen der Umgebung führen (Werner et al. 2000, 448). Regelmäßig zulässig sind neben 
Gewerbebetrieben aller Art, Lagerhäusern, Lagerplätzen und öffentlichen Betrieben auch 
Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, Tankstellen sowie Anlagen für sportliche Zwe-
cke (§ 8 Abs. 2 BauNVO). Gewerbebetriebe aller Art umfassen dabei sowohl Betriebe des 
sekundären als auch des tertiären Sektors (Ziegler 2009, § 8 RN. 12). Nicht zu Gewerbebe-
trieben zu zählen sind Einkaufszentren und großflächige Einzelhandelsbetriebe (Ziegler 
2009, § 8 RN. 26). Das Wohnen sowie eine wohnähnliche Nutzung sind unzulässig. Aus-
nahmsweise können Gewerbegebiete jedoch von einem bestimmten Personenkreis (Auf-
sichts- und Bereitschaftspersonen, Betriebsinhaber und Betriebsleiter) auch durch Wohnun-
gen in Anspruch genommen werden. Zudem sind Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale 
und gesundheitliche Zwecke sowie Vergnügungsstätten in Ausnahmen zulässig (§ 8 Abs. 3 
BauNVO). In den Gewerbegebieten müssen die Gewerbebetriebe gegenüber den anderen 
zulässigen Nutzungen zahlenmäßig überwiegen und den Gebietscharakter, gemessen am 
Umfang der in Anspruch genommenen Fläche, prägen (Ziegler 2009, § 8 RN. 14).  
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Im Gegensatz zu Gewerbegebieten dienen Industriegebiete ausschließlich der Unterbrin-
gung von Gewerbebetrieben und zwar vorwiegend solcher Betriebe, die in anderen Bauge-
bieten aufgrund ihres hohen Störgrads durch Lärmimmissionen und Luftverunreinigungen 
unzulässig sind (§ 9 Abs. 1 BauNVO). Betroffen sind nur Betriebe, die in Gewerbegebieten 
unzulässig sind, da sie die dort geltende Störschwelle überschreiten und nicht zu den „nicht 
erheblich belästigenden“ Betrieben gezählt werden können. Für Betriebe in Industriegebieten 
besteht keine Einschränkung des Störgrades nach oben. Keine Gebietsverträglichkeit wei-
sen jedoch Anlagen auf, von denen Gefahren oder Emissionen ausgehen und die aus die-
sem Grund nur im Außenbereich oder in Sondergebieten errichtet werden dürfen (Ziegler 
2009, § 9 Rn 9). In Industriegebieten können Gewerbebetriebe aller Art, dies sind vor allem 
nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftige Betriebe, Lagerhäuser 
und öffentliche Betriebe (u.a. Anlagen der öffentlichen Energieversorgung wie Kohlekraft-
werke), errichtet werden (Werner et al. 2000, 488). Darüber hinaus sind Tankstellen (§ 9 
Abs. 2 BauNVO) sowie in Ausnahmefällen Wohnungen und Anlagen für kirchliche, kulturelle, 
soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke (§ 9 Abs. 3 BauNVO) zulässig. Im Gegensatz 
zu den Gewerbegebieten ist die Errichtung von Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäuden 
sowie Vergnügungsstätten in Industriegebieten nicht zulässig.  

Eine über die Unterscheidung von Industrie- und Gewerbegebieten hinausgehende Differen-
zierung gewerblicher Aktivitäten nimmt die Baunutzungsverordnung nicht vor. Vor allem die 
qualitative Vielfalt der Flächen wird daher durch die genutzten Kategorien nicht abgebildet 
(Bonny 2001, 27). 

Neben den Gewerbe- und Industrieflächen wird bei der Diskussion über Gewerbeflächenpoli-
tik teilweise auch die Ausweisung und Besiedelung von Sondergebieten und Kerngebieten 
einbezogen. Während der großflächige Einzelhandel die Ausweisung von Sondergebieten 
voraussetzt, weisen dezentral ausgewiesene Kerngebiete häufig umfangreiche Bürobetriebe 
auf (Hennings 2001, 3). Bei dieser Arbeit werden ausschließlich die Gewerbe- und Industrie-
gebiete als gewerbliche Bauflächen betrachtet. Hierdurch wird der großflächige Einzelhandel 
ebenso wie große Freizeitanlagen ausgeklammert. Zudem wird keine Differenzierung zwi-
schen den in der BauNVO unterschiedenen Gewerbegebieten und Industriegebieten vorge-
nommen. Beide Kategorien werden als gewerbliche Bauflächen berücksichtigt. 

2.2 Gewerbeflächen in Deutschland - Verteilung und Entwicklung 

Die Verteilung und Entwicklung der Gewerbeflächen in Deutschland kann über die Flächen-
nutzungsstatistik bis auf die Gemeindeebene abgebildet werden. Als Teil der Siedlungs- und 
Verkehrsfläche werden Gebäude- und Freiflächen erfasst, die vorherrschend gewerblichen 
und industriellen Zwecken dienen („Gebäude- und Freifläche Gewerbe und Industrie“). Bun-
desweite Vergleichszahlen liegen derzeit für die Jahre 2004 und 2008 vor. Bei der Interpreta-
tion dieser Daten muss die in Kapitel 8.2.2 thematisierte Datenqualität der Flächennutzungs-
statistik berücksichtigt werden. Vor allem in den neuen Ländern sind die Angaben zu Ge-
bäude- und Freiflächen für Gewerbe und Industrie mit großen Unsicherheiten verbunden 
(Einig et al. 2009c, 356). In den alten Ländern führt möglicherweise die Einführung des neu-
en Amtlichen Liegenschaftskataster Informationssystems (ALKIS) zu Ungenauigkeiten. Da 
es keine alternative Datenquellen zur Abbildung der bundesweiten Gewerbeflächenentwick-
lung gibt, wird der Datensatz an dieser Stelle trotzt der bestehenden Qualitätseinschränkun-
gen herangezogen.  
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Im Jahr 2008 nehmen Gewerbeflächen insgesamt 0,9 % des Bundesgebietes in Anspruch. 
Ihre Verteilung ist eng mit der Siedlungsstruktur des Landes verknüpft. Hohe Gewerbeflä-
chenanteile weisen die Verdichtungsräume sowie kreisfreie Städte auf (vgl. Karte 1). Mit 
über 12 % wird der höchste Anteil in Ludwigshafen erreicht. Demgegenüber liegen geringe 
Gewerbeflächenanteile in Gebieten mit hoher Reliefenergie, wie den Mittelgebirgen oder 
dem Alpenvorland, vor.  

In den letzten vier Jahren ist die Gewerbefläche bundesweit um 2,1 % gewachsen. Größere 
Zuwächse von über 10 % entfallen vor allem auf Kreise in Bayern, das Umland von Frank-
furt, den Niederländischen Grenzraum, Schleswig-Holstein sowie Sachsen und Thüringen. 
Ein Rückgang der Gewerbeflächen in Ballungsräumen wie dem Ruhrgebiet, Frankfurt oder 
auch München ist möglicherweise auf ein erfolgreiches Brachflächenrecycling ehemaliger 
Gewerbeflächen zurückzuführen. Die starken Veränderungen in den neuen Ländern stehen 
wahrscheinlich im Zusammenhang mit der eingeschränkten Datenqualität in diesem Gebiet 
(vgl. Kapitel 8.2.2) 

Ohne Berücksichtigung der Stadtstaaten besitzen auf Landesebene Nordrhein-Westfalen, 
das Saarland, Baden-Württemberg sowie Sachsen überdurchschnittliche Gewerbeflächenan-
teile (vgl. Tabelle 1). Eine geringere Bedeutung besitzen Gewerbeflächen in Thüringen, 
Schleswig-Holstein, Bayern sowie Mecklenburg-Vorpommern. Bis auf Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern weisen alle Länder ein zumindest geringes Gewerbeflächen-
wachstum auf.  

Karte 1: Gebäude- und Freiflächen für Gewerbe und Industrie 

 
              Quelle: eigene Darstellung  
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Tabelle 2 zeigt die Verteilung und Entwicklung der Gebäude- und Freifläche Gewerbe und 
Industrie unter Berücksichtigung der Lage zum nächsten Oberzentrum, Autobahnanschluss, 
Fernbahnhof und internationalen Flughafen. 

2008 sind über die Hälfte der Gewerbeflächen ist in Zentralen Orten höherer Stufe (Ober-
zentren und Mittelzentren) verortet, ein weiteres Drittel in Gemeinden, die weniger als 15 
Minuten PKW-Fahrzeit3 von diesen Zentren entfernt sind (vgl. Tabelle 2). Insgesamt entfallen 
somit 85 % der Gewerbeflächen auf rund 65 % des Bundesgebiets. Zwischen 2004 und 
2008 konnten die Ober- und Mittelzentren ein leichtes Gewerbeflächenwachstum verzeich-
nen, das von ihrem unmittelbaren Umland deutlich übertroffen wurde. Während die Gewer-
beflächenentwicklung im weiteren Umland (15 bis unter 30 Min PKW-Fahrzeit) stagniert, ist 
die Entwicklung in peripheren Gebieten rückläufig.  

Unter Berücksichtigung der Erreichbarkeit von Autobahnen ist im Bestand eine deutliche 
Ausrichtung der Gewerbeflächen auf Gemeinden in der Nähe von Autobahnanschlussstellen 
zu erkennen. Rund 72 % aller Gewerbeflächen liegen in Gemeinden, die weniger als 15 Min 
PKW-Fahrzeit von der nächsten Autobahnanschlussstelle entfernt sind. Diese Gemeinden 
weisen zudem im bundesweiten Vergleich einen überdurchschnittlichen Gewerbeflächenan-
teil (1,2 %) auf. Eine weitere deutliche Konzentration der Gewerbeflächenentwicklung auf 
autobahnnahe Standorte ist zwischen 2004 und 2008 allerdings nicht zu erkennen. Mit Aus-
nahme der sehr peripheren Standorte (über 45 Minuten Fahrzeit zur nächsten Autobahnan-
schlussstelle) konnten alle Erreichbarkeitszonen Zuwächse verzeichnen. Mit zunehmender 
Entfernung zur Autobahn nimmt der relative Zuwachs leicht ab.  

Eine Konzentration der Gewerbeflächen ist auch auf Gemeinden in der Nähe von Fernbahn-
höfen zu erkennen. Rund 45 % der Flächen befinden sich in Gemeinden die weniger als 15 
Minuten von einem Fernbahnhof entfernt sind. Da Fernbahnhöfe überwiegend in Kernstäd-
ten und Verdichtungsräumen verortet sind, spiegelt dieses Ergebnis auch die Ausrichtung 
der Gewerbeflächen auf diese Räume wider. Die Gewerbeflächenentwicklung lässt keinen 
Zusammenhang mit der Nähe von Fernbahnhöfen erkennen. Das Wachstum in den ersten 
drei Erreichbarkeitsklassen liegt jeweils auf einem niedrigen Niveau.  
                                                 
3 Die PKW-Fahrzeit wird für jede Gemeinde ausgehend von ihrem Siedlungsmittelpunkt berechnet. So werden 
beispielsweise in der Zone 1 bis unter 15 Minuten PKW-Fahrzeit bis zum nächsten Ober- oder Mittelzentrum alle 
Gewerbeflächen zusammengefasst, die in Gemeinden liegen, von deren Mittelpunkt der Mittelpunkt des Zentralen 
Ortes in einer entsprechenden Fahrzeit erreichbar ist.  

Tabelle 1: Gebäude- und Freiflächen für Gewerbe und Industrie in den Ländern 

 
                                Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Statistisches Bundesamt 
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In der Nähe internationaler Flughäfen ist die hohe Gewerbeflächendichte auffällig. Über 2 % 
der Zone bis 30 Min entfallen auf Gewerbeflächen. In dieser Zone, die etwa 11 % der Bun-
desrepublik umfasst, sind rund 25 % aller Gewerbeflächen zu finden. Zwischen 2004 und 
2008 ist die Gewerbefläche zudem deutlich gewachsen. Aufgrund des ebenfalls großen 
Wachstums in den übrigen Zonen (mit Ausnahme der Zone > 120 min PKW-Fahrzeit) ist 
hiermit allerdings keine Konzentration auf Flughafenstandorte verbunden.  

2.3 Gewerbeflächennachfrage  

Die Nachfrage nach Gewerbeflächen durch Betriebe und Unternehmen kann durch drei un-
terschiedliche Ursachen ausgelöst werden: Betriebsverlagerungen, Betriebserweiterungen 
oder Betriebsneugründungen. Dabei ist der größte Flächenbedarf auf Verlagerungen zurück-
zuführen (Mielke 2002, 38). Die geringste Bedeutung besitzen Neuansiedlungen (Greiving et 
al. 2004, 250). 

Ausschlaggebend für die konkrete Wahl eines Betriebsstandortes sind dessen Standortfakto-
ren. Standortfaktoren besitzen räumlich und qualitativ eine hohe Varianz. Zudem wird einzel-
nen Standortfaktoren von unterschiedlichen Branchen eine unterschiedliche Bedeutung zu-
gemessen. Die Faktorenausstattung eines Gebietes wird dann als günstig empfunden, wenn 
sie, auch im Vergleich zu anderen auch überregionalen oder globalen Gebieten, eine Kos-
tenreduktion oder eine Ertragssteigerung ermöglicht (Bonny 2001, 4). 

Im Folgenden werden zunächst verschiedene Gruppen von Standortfaktoren vorgestellt. 
Dabei wird auch die Bewertung von Standortfaktoren durch unterschiedliche Unternehmen 
thematisiert. Anschließend wird ein kurzer Überblick über Standorttheorien gegeben. Zudem 
wird die Suburbanisierung als räumlicher Dekonzentrationsprozess in Folge von Betriebsver-
lagerungen angesprochen.  

Tabelle 2: Gewerbeflächen und Infrastruktur 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Statistisches Bundesamt,  

Erreichbarkeitsmodell des BBSR 
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2.3.1 Standortfaktoren 

Die Zusammensetzung der Standortfaktoren, von denen die Nutzung eines bestimmten 
Standortes abhängig ist, variiert an jedem Standort. Die einzelnen Standortfaktoren können 
dabei verschiedenen Kategorien zugeordnet werden.  

Zunächst lassen sich Standortfaktoren aufgrund ihrer räumlichen Ausdehnung klassifizieren. 
Neben lokalen Faktoren (z.B. lokale Wirtschaftsförderung, Grundstücksqualität, kommunale 
Steuerhebesätze) sind regionale Faktoren (z.B. Quantität und Qualität des regionalen Ar-
beitsangebots, Lohnniveau, Wirtschaftsklima der Region) sowie auf nationaler Ebene wirk-
same Faktoren (z.B. Einkommensteuer- und Rechtssystem, politische und wirtschaftliche 
Stabilität) vorzufinden (Schöler 2005, 1109). 

Zudem lassen sich harte und weiche Standortfaktoren unterscheiden. Während harte Stand-
ortfaktoren ökonomischer Art sind und eine unmittelbare ökonomische Wirkung besitzen, 
liegt bei den außerökonomischen weichen Faktoren nur eine mittelbare Wirkung vor (Schöler 
2005, 1110). Zu den harten Faktoren zählen beispielsweise Transportkosten, die Verkehrs-
infrastruktur oder die Ver- und Entsorgungsinfrastruktur. Demgegenüber gehören unter an-
derem attraktive Lebensbedingungen für qualifizierte Arbeitskräfte sowie ein wirtschafts-
freundliches politisch-administratives Klima zu den weichen Faktoren (Danielzyk 1999, 578).  

Die Bewertung der Standortfaktoren durch die Unternehmen variiert erheblich in Abhängig-
keit von einzelbetrieblichen Merkmalen wie Branchenzugehörigkeit, Betriebstyp, Betriebs-
größe sowie räumlichen Zusammenhängen und dem Typ der Standortentscheidung (Neu-
gründung oder Verlagerung) (Mielke 2001, 10).  

In zahlreichen empirischen Untersuchungen werden, häufig auf Basis von Unternehmensbe-
fragungen, die für die Standortwahl einzelner Betriebe relevanten Faktoren ermittelt. Gene-
rell werden eine verkehrsgünstige Lage sowie die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte 
als wichtigste Standortvorteile genannt. Auch Grundstückspreise werden häufig als relevant 
herausgestellt (Mielke 2002, 38), obwohl diese vor dem Hintergrund der Gesamtkosten eines 
Unternehmens grundsätzlich nur von marginaler Bedeutung sind. Aus diesem Grund ist die 
Nennung dieses Faktors möglicherweise auf strategische Überlegungen der Unternehmen 
zurückzuführen, da die Grundstückspreise von den Kommunen beeinflusst werden können 
(Schöler 2005, 1110). Demgegenüber wird gestalterischen Qualitäten der Flächen oftmals 
eine geringere Bedeutung zuerkannt. Da die einzelbetrieblichen Merkmale bei den Untersu-
chungen oft nicht umfassend berücksichtigt werden, spiegeln diese Bewertungen allerdings 
in der Regel nur eine durchschnittliche Einschätzung wider. Zudem findet häufig keine ge-
nauere Definition der Standortfaktoren statt. So können sich hinter einer verkehrsgünstigen 
Lage unterschiedliche Standortmerkmale wie Flughafennähe, Autobahnanschluss oder 
ÖPNV-Anschluss verbergen (Mielke 2005, 23 f.).  

Grundsätzlich zeigt sich, dass die Existenz und Qualität harter Standortfaktoren einen höhe-
ren Einfluss auf die Standortwahl besitzen als die weicher Standortfaktoren. Erst wenn an 
mehreren Standorten sehr ähnliche harte Faktoren vorzufinden sind, nimmt die Relevanz der 
weichen Faktoren zu (Beckord/Jurczek 2002, 20). Dabei werden häufig Standorte gewählt, 
die Mindestanforderungen an die notwendigen Standortfaktoren erfüllen (BBR 2006, 4). 

Standortfaktoren unterliegen einem kontinuierlichen Wandel. Häufig bestehen die Unterneh-
men länger als die jeweiligen Standortvorteile, die ursprünglich für die Ansiedlung aus-
schlaggebend waren (Bonny 2001, 4). Somit werden die Unternehmen gezwungen sich ent-
weder den neuen Standortausstattungen anzupassen oder an einen neuen Standort umzu-
siedeln, der die ursprünglichen Standortfaktoren bietet (BBR 2006, 39). Standortverlagerun-
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gen werden häufig erst dann vorgenommen, wenn einerseits die Existenz des Unterneh-
mens am aktuellen Standort gefährdet ist und andererseits eine weitere Betriebsentwicklung 
am neuen Standort gesichert ist (Planquadrat 1986, 39). Ursache für dieses Verhalten sind 
unter anderem getätigte Investitionen in den Firmenstandort und in die Infrastruktur (Hender-
son et al. 2001, 84). 

Gleichzeitig verändert sich die Bedeutung einzelner Standortfaktoren. Ausschlaggebend ist 
der Standortwettbewerb, der durch die Globalisierung und zunehmende Spezialisierung der 
Unternehmen ausgelöst wird. So gewinnen die Verkehrsanbindung und die Erreichbarkeit 
wichtiger Zentren für zahlreiche Unternehmen weiter an Bedeutung, da im Rahmen von Pro-
duktionsketten die Zusammenarbeit mit vor- und nachgelagerten Unternehmen gewährleistet 
sein muss (Mielke 2002, 6). Während die Industrie vermehrt die Zentren verlässt, bevorzu-
gen unternehmensbezogene Dienstleistungen in der Regel urbane Standorte mit hoher Le-
bensqualität in zentraler Lage oder verkehrlich (und landschaftlich) attraktive Standorte am 
Rande der Ballungsräume, um den Präferenzen hochqualifizierter Arbeitskräfte gerecht zu 
werden. Bevorzugte Standorte im Distributionsbereich befinden sich an Entwicklungsachsen 
mit einer umfassenden Straßeninfrastruktur (Mielke 2001, 3).  

Seit Ende der 1980er spielt auch das Firmenimage und damit verbunden das Image des 
Standortes eine immer wichtigere Rolle. Durch diese Entwicklung konnten vor allem Techno-
logieparks und Innovationszentren an Bedeutung gewinnen (Bonny 2001, 22; Fischer 2000, 
3). 

Neben den rationalen Standortfaktoren kann zudem teilweise der soziale Kontext des Unter-
nehmers (Ausbildungsort, Herkunft usw.) für die konkrete Standortwahl eines Unternehmens 
ausschlaggebend sein (Bonny 2001, 4). 

2.3.2 Standorttheorien 

Unterschiedliche Standorttheorien versuchen die Ursachen für konkrete Standortentschei-
dungen sowie die räumliche Differenzierung wirtschaftlicher Aktivitäten in Form von Konzent-
ration und Dispersion zu erklären. Mit Ausnahme öffentlicher Unternehmen zielt die Stand-
ortwahl eines Unternehmens regelmäßig auf eine Gewinnmaximierung ab (Schätzl 2001, 
30). Als Unternehmensstandort wird der Standort gewählt, der den höchsten Nutzen bei 
gleichzeitig möglichst geringen Kosten bietet. Entscheidend sind dabei die zuvor thematisier-
ten Standortfaktoren.  

Im Rahmen der ersten Standorttheorien wurde der Fokus auf Standortentscheidungen inner-
halb des primären und sekundären Sektors gerichtet. Zu den zentralen Theorien gehören die 
Arbeiten von von Thünen (1826) und Weber (1909). In seiner Arbeit verdeutlicht von Thünen 
die Bedeutung von Transportkosten sowie Bodenpreisen für die Bodennutzung. Am Beispiel 
eines „isolierten Staates“ werden in Abhängigkeit von der Entfernung zu einem gegebenen 
zentralen Absatzmarkt optimale räumliche Strukturen der Bodennutzung ermittelt. Im Mittel-
punkt stehen dabei Standorte für agrarische Produktionen (Krieger-Boden 2005, 899). Dem-
gegenüber liegt der Schwerpunkt der Theorie von Weber auf der Standortentscheidung ei-
nes individuellen Produzenten vor dem Hintergrund einer Minimierung von Produktions- und 
Lieferkosten. Auf Basis der beiden Standorttheorien sind keine Aussagen über die Standort-
wahl von Dienstleistungsbetrieben möglich. Der tertiäre Sektor spielt erst in den neueren 
Standorttheorien eine wachsende Rolle. Zu diesen Theorien zählen die absatzorientierte 
Zentrale-Orte-Theorie von Christaller (1968) und Lösch (1944) sowie die Stadt-System-
Theorie von Henderson (1974).  
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Allerdings werden unvollkommene Märkte durch Skalenerträge (interne und externe Agglo-
merationseffekte) erst in der jüngsten neoklassischen ökonomischen Agglomerationstheorie, 
der „New Economic Geography“ (Krugman 1991), berücksichtigt (Güßefeldt 2001, 201). 
Durch die Skalenerträge werden Betriebskonzentrationen ausgelöst. Sie sind vor allem für 
die Erklärung der Standortwahl des tertiären Sektors entscheidend (Paal 2005, 63). Die New 
Economic Geography zielt auf eine Erklärung von Ballungs- und Spezialisierungsprozessen 
auf regionaler Ebene ab und begründet Agglomerationsprozesse insbesondere durch den 
Zusammenhang von Transportkosten und steigenden Skalenerträgen.  

Im Mittelpunkt der Agglomerationstheorien steht das Verhältnis von Agglomerations- und 
Dispersionskräften bzw. von Zentripetal- und Zentrifugalkräften (Krugman 1998, 8; Roos 
2002, 61). Zu den positiven Agglomerationswirkungen sind interne und externe Ersparnisse 
zu zählen. Während interne Ersparnisse Folge sinkender Stückkosten bei Kapazitätsaus-
dehnungen eines Einzelbetriebs sind, sind externe Ersparnisse auf sinkende Beschaffungs-, 
Produktions- oder Absatzkosten oder eine verbesserte Erlössituation zurückzuführen 
(Schätzl 2001, 34 f.). Zentrale Zentripetalkräfte sind Marktgrößeneffekte, ein Arbeitsmarkt-
Pool (Markt für spezialisierte Arbeitskräfte) sowie reine externe Einsparungen durch Wis-
sensspillover (Krugman 1998, 8; Maré 2005, 13; Keilbach 2002). Als zentrifugale Kräfte kön-
nen immobile Faktoren wie die natürliche Ressource Boden, hohe Bodenpreise sowie reine 
externe Kosten (z.B. eine hohe Belastung der Infrastruktur in Folge einer hohen Beschäftig-
ten- und Bebauungsdichte) angesehen werden, die eine Ausbreitung von Betriebsstandorten 
verursachen (Krugman 1998, Henderson et al. 2001, 84)(vgl. Tabelle 3). 

Die räumliche Verteilung der ökonomischen Aktivitäten basiert auf einem Gleichgewicht bei-
der Kräfte. Wird das Gleichgewicht gestört, indem Dispersionskräfte stärker als Agglomerati-
onskräfte wirken, lösen sich Agglomerationen auf. Durch parallel wirkende Agglomerationsef-
fekte entstehen neue Agglomerationen in räumlicher Distanz zu den bestehenden Zentren. 
Eine disperse Ausbreitung von Unternehmen erfolgt demnach nicht (Henderson et al. 2001, 
86).  

2.3.3 Suburbanisierung und Desurbanisierung 

Ausdruck veränderter Standortpräferenzen sowie Standortfaktoren ist der kleinräumige De-
konzentrationsprozess der Suburbanisierung. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts hat der 
Prozess ursprünglich kompakte Großstädte, durch die Randwanderung von Wohnbevölke-
rung und Arbeitsplätzen aus den Kernstädten ins Umland, in Stadtregionen umgeformt (Bah-
renberg 2000). Zahlreiche Kernstädte weisen bedingt durch die Suburbanisierung sinkende 
Betriebs- und Beschäftigtenzahlen auf. Verbunden mit den Wanderungsgewinnen bei Ar-
beitsplätzen des Umlands, die neben Wanderungsverlusten der Kernstädte auch auf interre-
gionalen Wanderungsgewinnen beruhen können (vgl. Bucher/Kocks 1987), ist auch eine 
wachsende Nachfrage nach gewerblichen Bauflächen im suburbanen Raum.  

Von dem Suburbanisierungsprozess sind allerdings nicht alle Branchen gleichermaßen be-
troffen. Es können drei Phasen der Suburbanisierung unterschieden werden, in denen die 
Verlagerung unterschiedlicher Branchen dominiert. In der ersten Phase, nach dem Ende des 

Tabelle 3: Einflusskräfte auf die geographische Konzentration 

 
    Quelle: Zaspel 2006, 15 
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ersten Weltkrieges, wanderten vor allem industrielle Arbeitsplätze und einfache Dienstleis-
tungen aus den Kernstädten ins Umland. Seit den 1960er Jahren findet als zweite Phase 
ergänzend eine Verlagerung des Handels und weiterer haushaltsbezogener Dienstleistun-
gen, aufgrund des Folge- und Ergänzungsbedarfs der Wohnsuburbanisierung, statt (Brake 
2001, 16). Ebenfalls dieser Phase kann die in den 1970er Jahren beginnende Auslagerung 
des produzierenden Kleingewerbes aus innerstädtischen Wohnquartieren zugerechnet wer-
den (Paal 2005, 129). Darüber hinaus sind auch vermehrt Routine-Bürotätigkeiten, soge-
nannte back office, mit einem sehr hohen Flächenbedarf im Umland zu finden (Hes-
se/Schmitz 1998, 438; Siebel 2005, 1135). Erst im Rahmen der dritten Phase, seit Anfang 
der 1990er Jahre (Siebel 2005, 1135; Karsten/Usbeck 2001, 72), verlassen auch höherwerti-
ge produktionsorientierte Dienstleistungen (Forschung und Entwicklung, Management), vor 
allem Dienstleistungsbereiche ohne intensive Kundenkontakte (Paal 2005, 130), vermehrt 
die Kernstädte. Währenddessen verbleiben unternehmensberatende Dienstleistungen wie 
die Wirtschaftsberatung oder Marktforschung in den Kernstädten.  

Dezentralisierungstendenzen lassen sich vor allem bei Wachstumsbranchen wie Information 
und Kommunikation, Finanzierung und Versicherung, Entwicklung und Produktion im High-
Tech-Bereich, Logistik und Distribution erkennen (Müller/Rohr-Zänker 2001, 35). Durch die 
vermehrte Verlagerung dynamisch wachsender Betriebe erfolgt eine qualitative Verschie-
bung zugunsten des suburbanen Raumes (Siebel 2005, 1139). 

In den neuen Ländern hat der Suburbanisierungsprozess erst nach der Wende und phasen-
verschoben eingesetzt. Im Gegensatz zu den alten Ländern folgte das Gewerbe hier der 
Suburbanisierung des Einzelhandels (vgl. Herfert 1997). Aufgrund der hohen Dynamik des 
Prozesses in den neuen Ländern, wurde das Niveau der alten Länder bereits nach kurzer 
Zeit erreicht. Im Vordergrund der gewerblichen Suburbanisierung standen dabei vermehrt 
strategische Entscheidungen. So sollte eine schnelle Präsenz in bestimmten regionalen 
Märkten erreicht werden (Brake et al. 2001, 8). 

Ursachen für die Verlagerung von Industrie und Gewerbe sind vor allem konkrete Proble-
me am alten Standort (Mielke 2002, 38), die auf eine Veränderung der Standortfaktoren zu-
rückzuführen sind (Push-Faktoren)(vgl. Tabelle 4). Die Attraktivität neuer Standorte (Pull-
Faktoren) als Auslöser einer Verlagerung besitzt in der Regel eine geringere Relevanz (Grei-
ving et al. 2003, 3). 

In den Kernstädten sind häufig die baulichen Entwicklungsbedingungen ausschlaggebend. 
Probleme sind unter anderem auf eine räumliche Enge und Flächenknappheit zurückzufüh-
ren. So kann ein auf neuen Produktionstechnologien beruhender wachsender Flächenbedarf 
der Betriebe mit bevorzugtem Standort in der Stadtregion nicht mehr in der Kernstadt selbst 
gedeckt werden (vgl. Brake 2001, 17). Zudem fehlen vielfach Erweiterungsflächen für ex-
pandierende Betriebe. Die abnehmende Flächenverfügbarkeit wird sowohl durch eine wach-
sende Anzahl von Betrieben als auch durch die Vergrößerung bestehender Betriebe („Eco-

Tabelle 4: Push- und Pullfaktoren der Suburbanisierung 

 
    Quelle: Zaspel 2006, 20 
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nomies of scales“) bedingt. Betriebsverlagerungen werden zudem häufig durch Konflikte mit 
nicht geeigneten, empfindlichen Nachbarnutzungen in Gemengelagen ausgelöst. Vor allem 
Industriebetriebe führen häufig durch Luftverschmutzung oder Lärmbelästigung zu Konflikten 
mit Wohngebieten, die infolge des Wachstums der Kernstädte dicht an bestehende Betriebe 
heranrücken. Als weitere Push-Faktoren können Defizite der Verkehrserschließung sowie 
hohe Boden- und Immobilienpreise von Bedeutung sein.  

Durch eine Randwanderung können Betriebe und Unternehmen notwendige Abstände zur 
Wohnbebauung einhalten. Gleichzeitig profitieren Betriebe mit einer flächenextensiven Pro-
duktion von niedrigen Bodenpreisen, einer guten Erreichbarkeit für den Güterverkehr (LKW) 
aufgrund geringerer Siedlungsdichten und einem reduzierten Verkehrsaufkommen im Um-
land. 

Die räumliche Veränderung der Nachfrage nach Gewerbe- und Industrieflächen in Folge der 
Suburbanisierung steht zudem in engem Zusammenhang mit der zunehmenden Tertiärisie-
rung (Irmen/Blach 1994, 452). Während 1960 60 % der Erwerbstätigen auf den primären und 
sekundären Sektor entfielen (Häußermann/Siebel 1995, 9), ist der Anteil dieser Sektoren 
2008 auf 33 % zurückgegangen. Neben der sektoralen Tertiärisierung erfolgt vermehrt auch 
eine Tertiärisierung innerhalb des sekundären Sektors, die als funktionale Tertiärisierung 
bezeichnet wird. Hierunter wird eine Verschiebung der Beschäftigung von der Fertigung zu 
produktionsorientierten Dienstleistungen (u.a. Forschung und Entwicklung, Verwaltung) in-
nerhalb eines Betriebs bzw. Unternehmens des sekundären Sektors verstanden (Häußer-
mann/Siebel 1995, 25). Als ehemalige industrielle Zentren sind die Kernstädte besonders 
stark vom Strukturwandel betroffen. Infolge der Deindustrialisierung ist eine Verdrängung der 
klassischen Produktionsbetriebe durch zahlungskräftigere Nutzungen festzustellen, die hö-
here Bodenerträge versprechen. In vielen Gewerbegebieten findet eine schleichende Tertiä-
risierung statt, da vor allem Dienstleistungsbetriebe die attraktive Lage im Straßenverkehrs-
netz sowie die niedrigeren Bodenkosten ausnutzen (Mielke 2002, 39). Mit Blick auf die funk-
tionale Tertiärisierung wird die Tertiärisierung innenstadtnaher Gewerbegebiete zunehmend 
von Großunternehmen selbst durchgeführt (vgl. Kahnert 1998, 510). Um der schleichenden 
Tertiärisierung der Gewerbeflächen entgegenzuwirken und die Folgen des Strukturwandels 
zu lenken, werden u.a. in München und Berlin GE/GI-Flächen weiter differenziert und soge-
nannte A- und B-Flächen ausgewiesen, auf denen jeweils unterschiedlich hohe Büroflächen-
anteile erlaubt sind (Mielke 2001, 11). 

Die Suburbanisierung hat vor allem im sekundären Sektor zu einer dispersen räumlichen 
Verteilung geführt. Demgegenüber weisen die Beschäftigten des tertiären Sektors eine deut-
lich höhere Konzentrationstendenz auf (Mainz 2005, 53).  

Von den durch die gewerbliche Suburbanisierung bedingten Wachstumsgewinnen profitieren 
vor allem Umlandgemeinden mit einer guten Erreichbarkeit der Straßeninfrastruktur in relati-
ver Nähe zu den Kernstädten (BBR 2003, 70; Karsten/Usbeck 2001, 74). Aber auch techni-
sche, organisatorische und schulende Dienstleistungen wählen häufig gut erreichbare Stand-
orte im suburbanen Raum (Hennings 2001, 8). Demgegenüber bevorzugen Branchen des 
Logistikbereichs Standorte an überregional bedeutsamen Autobahnverbindungen. Infolge 
der Suburbanisierung ist eine Konzentration der Logistikbetriebe an entsprechenden Stand-
orten zu erkennen (Karsten/Usbeck 2001, 75). Auch für Betriebe des verarbeitenden Gewer-
bes ist die Autobahnnähe hinsichtlich der Liefer- und Absatzbeziehungen als wichtiger logis-
tischer Standortfaktor anzusehen.  

Während die Nachfrage nach Gewerbeflächen im Rahmen der Suburbanisierung durch die 
Verlagerung von Betrieben aus der Kernstadt in das Umland ausgelöst wird, besitzen ver-
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mehrt auch andere Faktoren Einfluss auf die Flächennachfrage im suburbanen Raum. So 
führen die Expansion bereits ansässiger Betriebe sowie ein unmittelbarer Zuzug von außer-
halb der Stadtregion ebenfalls zu einer vermehrten Nachfrage (Brake et al. 2001, 7). Der 
suburbane Raum besitzt insofern zunehmend eine eigene Wirtschaftsdynamik (vgl. Brake 
2001, 18; Kempf/Läpple 2001, 94). Infolge der Dienstleistungssuburbanisierung ist zudem 
eine wachsende Tertiärisierung des suburbanen Raumes zu beobachten (Brake et al. 1997, 
21). Durch diese Entwicklungen verändern sich die Standortfaktoren des suburbanen Rau-
mes. Eine Verdrängung von Betrieben durch tertiäre Nutzungen oder aufgrund von Flächen-
knappheit findet statt.  

Neben der Suburbanisierung beeinflusst ein weiterer Dekonzentrationsprozess die Nachfra-
ge nach gewerblichen Bauflächen. Nehmen Bevölkerung oder Beschäftigung innerhalb von 
Agglomerationsräumen bedingt durch Wanderungsverluste ab, so wird dies als Desurbani-
sierung bezeichnet. Sofern ein gleichzeitiges Wachstum peripherer ländlicher Gebiete mit 
dem Desurbanisierungsprozess einhergeht, wird auch von Counterurbanisierung gesprochen 
(BBR 2003, 18 f.). 

Mit Blick auf wirtschaftliche Aktivitäten ist in Deutschland eine anhaltende Tendenz zur Des-
urbanisierung zu beobachten (vgl. Kiehl/Panebianco 2002; Bade 1997; Bade et al. 2003). 
Dies spiegelt sich darin wider, dass die ländlich-peripheren Räume für den Zeitraum 1970-
1999 die höchsten relativen Beschäftigungszuwachsraten aufweisen. Allerdings wird davon 
ausgegangen, dass die Beschäftigungs-Counterurbanization bereits in den 1970er Jahren 
ihren Höhepunkt erreicht hatte (Kiehl/Panebianco 2002, 9). So sind in den Ballungsräumen 
im Zeitraum 1998-2002 günstigere Entwicklungen als in ländlich-peripheren Regionen vorzu-
finden (Geppert/Gorning 2003, 412). 

Infolge der Desurbanisierung sind in den ländlichen Räumen neben schrumpfenden Regio-
nen auch deutliche Wachstumsregionen zu finden. Flächenmangel und Nutzungskonkurrenz 
in den Verdichtungsräumen lösen vor allem eine verstärkte Verlagerung von Industriebetrie-
ben in ländliche Regionen aus. Hennings (2001, 4) bezeichnet die ländlichen Regionen da-
her als „die neuen Industriestandorte“. Der Beschäftigungszuwachs betrifft demnach vor al-
lem Betriebe des Maschinenbaus, der Elektrotechnik, der Metallverarbeitung und der Nah-
rungs- und Genussmittelindustrie. Zudem kann auch die Gründung von innovativen Unter-
nehmen innerhalb des ländlichen Raumes Auslöser eines urban-rural-shifts sein (für Groß-
britannien Keeble/Tyler 1995). Obwohl das verarbeitende Gewerbe in den ländlich-
peripheren Regionen vergleichsweise geringe Beschäftigungsverluste aufweist und eine 
„ländliche Wachstumsbranche“ (Kiehl/Panebianco 2002, 10) bildet, ist auch hier die Tertiäri-
sierung der zentrale Entwicklungstrend. 

Zentrale Standortfaktoren der ländlichen Räume, die insbesondere die Ansprüche des verar-
beitenden Gewerbes erfüllen, sind niedrige Bodenpreise und eine gute Flächenverfügbarkeit. 
Auch die Erreichbarkeit wird von Betrieben mit einer zunehmend spezialisierten Produktion 
und vermehrten internationalen wirtschaftlichen Beziehungen positiv bewertet. Diese bevor-
zugen eine Lage zwischen nationalen bzw. europäischen Zentren. Darüber hinaus ist in 
ländlichen Räumen in Autobahnnähe mit einer weiteren Gewerbeflächennachfrage durch die 
expansive Logistikbranche zu rechnen. Bevorzugte Standorte befinden sich im Umfeld von 
Konsumentenstandorten und industriellen Kernen (BMVBS/BBR 2007b, 3). Weitere Stand-
ortfaktoren der ländlichen Räume sind ein niedriges Lohnniveau, eine relativ gute Verfügbar-
keit von Arbeitskräften und eine hohe Motivation und Loyalität der Mitarbeiter aufgrund feh-
lender Arbeitsplatzalternativen. Als weicher Standortfaktor besitzt auch die als positiv einge-
schätzte Lebensqualität einen wichtigen Einfluss (Kiehl/Panebianco 2002; Hennings 2001).  
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2.4 Kommunale Gewerbebaulandproduktion - Strategien der Gewerbeflächen-
entwicklung 

Neben der Nachfrage durch Unternehmen und Betriebe hat die Baulandproduktion durch die 
Kommunen einen erheblichen Einfluss auf die Gewerbeflächenentwicklung. Das Baugesetz-
buch legt als Aufgabe der kommunalen Bauleitplanung die Vorbereitung und Leitung der 
baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe des 
BauGB fest (§ 1 Abs. 1 BauGB). Die Kommunen agieren insofern als „Produktionsbetrieb für 
Standorte“ (Einig 2009b, 23), da erst sie durch rechtliche Regelungen, raumordnerische 
Maßnahmen und infrastrukturelle Erschließungen unbebauten Grund und Boden in Bauland 
verwandeln (Seele 1995, 56). Aus diesem Grund bilden die Kommunen den zentralen Akteur 
der Gewerbebaulandmärkte. Eine erfolgreiche Gewerbeflächenpolitik bildet einen elementa-
ren Baustein der kommunalen und regionalen Wirtschaftspolitik (Greiving et al. 2003, 38; 
Landesplanungsbericht NRW 2001, 57). Dabei spiegelt die Produktion gewerblichen Bau-
lands durch die Kommunen immer weniger die konkrete Nachfrage wider. Nur durch eine 
verstärkt angebotsorientierte Planung lässt sich erklären, dass trotz einer rein rechnerisch in 
den meisten Stadtregionen realisierbaren Deckung der mittelfristigen Baulandnachfrage 
durch baureife Baulandpotentiale und Wiedernutzungspotentiale (Dosch 2000, 32) über die 
Hälfte der Kommunen eine zusätzliche Bereitstellung von Gewerbebauland planen (BBR 
2007, 116 f.). Bereits heute weisen zahlreiche Regionen Überangebote auf.  

Die wachstumsorientierte Angebotsplanung der Kommunen ist auf den interkommunalen 
sowie zunehmend internationalen Wettbewerb um Unternehmen, Beschäftigte und Investi-
tionen zurückzuführen, in dem sich die Kommunen befinden. Der kommunalen Gewerbebau-
landproduktion kommt im Hinblick auf die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit eine entschei-
dende Bedeutung zu (Einig 2003c, 258; 2003a, 105). Durch die Bereitstellung von Gewerbe-
bauland versuchen die Kommunen aktiv Einfluss auf die Entwicklung der Gemeinde zu neh-
men. Dabei verfolgen sie unterschiedliche Zielsetzungen (vgl. auch Einig 2010, 179 ff.). 

Im Vordergrund steht die Schaffung eines attraktiven Gewerbeflächenangebots zur Stärkung 
der wirtschaftlichen Entwicklung. Grundsätzlich streben alle Kommunen in Form einer Bo-
denvorratspolitik ein in Größe und Qualität umfassendes Gewerbeflächenangebot an, das 
den Flächenbedarf expansionswilliger, ortsansässiger Unternehmen befriedigt und die An-
siedlung neuer Betriebe erlaubt (Wuschansky/König 2006, 9). Durch die Vorratshaltung bau-
reifen Gewerbebaulands soll eine durch Flächenengpässe verursachte Verlagerung der an-
sässigen Betriebe verhindert werden. Neben der Bestandspflege zielt die Vorratshaltung auf 
die Befriedigung eines kurzfristigen Bedarfs an unmittelbar nutzbarem Gewerbebauland ab. 
Insofern bewerben sich die Kommunen mit baureifen Standorten und den vorhandenen 
Standortverhältnissen um Betriebe (Bonny 2001, 5). 

Mit der expansiven Baulandstrategie verfolgen die Kommunen insbesondere beschäfti-
gungspolitische Ziele. Im Idealfall sollen bestehende Arbeitsplätze erhalten bleiben, ar-
beitsintensive Betriebe angesiedelt und am lokalen Arbeitsmarkt stark nachgefragte Arbeits-
plätze geschaffen werden. Je höher die Arbeitsplatzdichte der Unternehmen ist, desto eher 
kann die Neuansiedlung zur Sicherung des lokalen Arbeitsmarktes sowie zur Reduktion der 
Arbeitslosigkeit und somit zur Entlastung kommunaler Haushalte von Sozialhilfezahlungen 
beitragen. Um eine konkrete Ansiedlung zu ermöglichen, werden jedoch die Ansprüche der 
Kommunen an die Arbeitsintensität und Branchenzugehörigkeit des Unternehmens oft redu-
ziert. So bleiben die erhofften positiven Effekte einer Ansiedlung bei kapitalintensiven Unter-
nehmen oder Unternehmen, deren Arbeitskräftebedarf durch die am regionalen Arbeitsmarkt 
bestehenden Qualifikationen nicht gedeckt werden kann, aus (Schöler 2005, 1115). 
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Obwohl die beschäftigungspolitischen Ziele vermehrt an Bedeutung gewinnen, besitzen fis-
kalische Ziele weiterhin einen hohen Stellenwert in der kommunalen Baulandpolitik. Vielfach 
werden Flächenausweisungen vor dem Hintergrund fiskalischer Ertragserwartungen getätigt 
(Reidenbach et al. 2007, 24). Im Vordergrund steht die Maximierung der Gewerbesteuer, die 
als Realsteuer der alleinigen Steuerhoheit der Gemeinden unterliegt und den höchsten Anteil 
kommunaler Steuereinnahmen bildet (Deutscher Städtetag 2010, 10). Die Gemeinden sind 
berechtigt, von jedem Gewerbebetrieb die Gewerbesteuer als Gemeindesteuer zu erheben. 
Sie ist für die Kommunen die zentrale originäre Einnahmequelle zur Finanzierung der öffent-
lichen Ausgaben (Wuschansky/König 2006, 77). Jeder Gewerbebetrieb, der in Deutschland 
tätig ist, muss Gewerbesteuer zahlen. Die Gewerbesteuer bemisst sich aus dem Gewerbeer-
trag des Unternehmens, der sich aus dem einkommens- bzw. körperschaftssteuerlichen 
Gewinn ergibt, einer Steuermesszahl und dem von der Kommune jährlich festgelegten Ge-
werbesteuerhebesatz (Beckord/Jurczek 2002, 75). Für die tatsächlichen Gewerbesteuerein-
nahmen ist dementsprechend der Gewinn des Unternehmens entscheidend. Die Höhe der 
zu erwartenden Steuereinnahmen variiert in Abhängigkeit von der Art und Ertragskraft eines 
Betriebes und ist somit sowohl konjunktur- als auch branchenabhängig (Wuschansky/König 
2006, 59). Durch die Bereitstellung attraktiver Gewerbeflächen sollen wirtschaftlich erfolgrei-
che Unternehmen angezogen oder die Expansion bereits ansässiger Betriebe unterstützt 
werden, um die Unternehmensgewinne in der Gemeinde sowie dadurch die Gewerbesteuer-
einnahmen zu erhöhen. Ob die Bereitstellung neuen gewerblichen Baulands tatsächlich den 
erhofften positiven Effekt auf den Finanzhaushalt der Kommunen besitzt, wird in der Regel, 
auch bei abgrenzbaren und spektakulären Großprojekten, nicht kalkuliert (Reidenbach et al. 
2007, 207). Neben fehlenden einfachen Verfahren und Modellen ist hierfür offensichtlich 
auch ein fehlendes Interesse der lokalen Akteure an einer transparenten Kosten-Nutzen-
Kalkulation ausschlaggebend. Bei der Berechnung fiskalischer Effekte sind neben den be-
triebsabhängigen Zuwächsen der Gewerbesteuer in Folge einer Neuansiedlung auch andere 
Effekte auf die kommunalen Einnahmen zu beachten. Von zentraler Bedeutung ist der kom-
munale Finanzausgleich. Durch die Erhöhung der Einnahmen und der Steuerkraft sinkt der 
Bedarf der Kommune, so dass sich die Höhe des Ausgleichs reduziert. Ebenfalls von Bedeu-
tung ist die auf Grundlage der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen berechnete 
Kreisumlage, die bei steigenden Steuereinnahmen ebenfalls ansteigt. Reidenbach et al. 
(2007, 17) weisen darauf hin, dass sich dieser Umstand vor allem bei Gewerbegebieten 
„sehr nivellierend“ auswirkt. Untersuchungen zeigen, dass die fiskalische Wirkung von Bau-
flächen von der Größe der Maßnahme, den daraus entstehenden Erschließungskosten und 
dem Verhältnis von Wachstum (Neuansiedlung) und Umverteilung (Betriebsverlagerung) 
abhängig ist (Reidenbach et al. 2007, 17). Allerdings verliert die Gewerbesteuer an Bedeu-
tung, da sie für zahlreiche Städte und Gemeinden vermehrt keine zuverlässige Einnahme-
quelle bildet (Beckord/Jurczek 2002, 141).  

Um die Ansiedlung neuer Betriebe zu unterstützen und um wettbewerbsfähig zu bleiben, 
greifen die Kommunen häufig nicht nur auf die Bereitstellung eines ausreichenden Gewerbe-
flächenangebots, sondern zusätzlich auf Subventionen zurück. Durch direkte und indirekte 
Subventionen für die Unternehmen versuchen sie die Attraktivität des Gewerbeflächenange-
bots zusätzlich zu erhöhen. Da die Kosten eines Standortes als ein entscheidender Standort-
faktor bei betrieblichen Standortentscheidungen angesehen werden4, veräußern die Kom-
munen die Gewerbeflächen oft ohne Berücksichtigung der Herstellungskosten (BBR 2006, 
                                                 
4 Der Anteil der Gewerbeflächen an der Gesamtinvestition eines Betriebs liegt bei 0,9 % (Bonny 2006, 270). Trotz 
dieser im Hinblick auf die Gesamtkosten untergeordneten Bedeutung wird den Grundstückskosten von den Un-
ternehmen häufig eine wichtige Rolle als Standortfaktor zugerechnet (Mielke 2001, 11). 
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4). Um die Einstandskosten möglichst gering zu halten, werden häufig keine hochwertigen 
und hochpreisigen Standorte, sondern nachrangige Standorte mit einer geringen Nutzungs-
konkurrenz entwickelt (Bonny 2001, 6). In diesem Zusammenhang weist der Gewerbeflä-
chenpreis nur auf „den Haushaltsstatus der Kommune bzw. das jeweils aktivierte Fördervo-
lumen“ (Bonny/Glaser 2005, 29) hin. Eine Subventionierung erfolgt vielfach auch über die 
Höhe der Gewerbesteuerhebesätze, indem diese auf ein Minimum reduziert werden. Seit 
2004 muss der Hebesatz mindestens 200 von Hundert betragen (BVerfG, 2 BvR 2185/04 
vom 25.1.2005). In Folge der Subventionierung besitzt der Preis der Gewerbeflächen nur 
eine geringe Diskriminierungswirkung. Unterschiedliche Qualitäten sind nicht am Preis zu 
erkennen spiegeln sich nicht im Preis wider, so dass Unternehmen dazu ermuntert werden 
große Grundstücke mit höchsten Ausstattungsqualitäten nachzufragen, ohne dass diese für 
das einzelne Unternehmen tatsächlich nutzbringend sind. Eine Differenzierung zwischen 
unterschiedlichen Ansprüchen sowie Zahlungsbereitschaft und -fähigkeit findet nicht statt 
(Bonny 2001, 7). So werden Gewerbe- und Industrieflächen teilweise durch Nutzungen (z.B. 
Bürobetriebe) in Anspruch genommen, die entsprechende Flächenqualitäten nicht benötigen 
und aus städtebaulicher Sicht besser auf Mischflächen angesiedelt werden sollten (Hennings 
2001, 11). Im Extremfall entstehen statt Technologieparks im Wortsinne Handels- und 
Dienstleistungszentren (Bonny 2001, 6). Kommunale Subventionen können sich vor allem 
dann negativ auf den kommunalen Haushalt auswirken, wenn ein Unternehmen auch ohne 
diese Vergünstigung diesen Standort gewählt hätte. In diesem Fall reduziert der Mitnahmeef-
fekt den finanziellen Handlungsspielraum der Kommune (Schöler 2005, 1116).  

Neben den kommunalen Subventionen haben zudem auch staatliche Subventionen Einfluss 
auf die Flächeninanspruchnahme. Für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der re-
gionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW), einem Bestandteil der nationalen Strukturpolitik, 
konnte ein verstärkender Effekt auf die Entwicklung der Gewerbeflächen statistisch nachge-
wiesen werden (Siedentop et al. 2008, 4). Im Rahmen der GRW werden einzelbetriebliche 
Investitionen, der Ausbau wirtschaftsnaher Infrastruktur sowie integrierte regionale Entwick-
lungskonzepte und Regionalmanagementvorhaben gefördert. In diesem Zusammenhang 
erfolgt auch eine Förderung von Gewerbegebietsausweisungen. In Regionen mit einer höhe-
ren Zuweisung von GRW-Mitteln für Infrastrukturvorhaben fand demnach eine erhöhte Neu-
inanspruchnahme von Gewerbeflächen statt (Siedentop et al. 2008, 4).  

In zahlreichen Kommunen ist die paradoxe Situation zu beobachten, dass gleichzeitig ein 
Flächenüberangebot baureifer Gewerbeflächen und Flächenengpässe bestehen. Dies wird 
als sogenanntes „Baulandparadoxon“ (Davy 2000) bezeichnet. Aufgrund der wachstums-
orientierten Baulandstrategie der Kommunen ist das Flächenangebot zumeist deutlich höher 
als die Flächennachfrage. Ein gleichzeitiger Mangel an verfügbaren Bauflächen kann entste-
hen, wenn die Mobilisierung der durch die Planung entwickelten oder bereits vorhandenen 
Flächen nicht gelingt (Kötter 2001, 153). Zahlreiche meist ältere Flächennutzungspläne wei-
sen umfangreiche bis heute ungenutzte Gewerbeflächen aus. Allerdings befinden sich die 
Flächen häufig nicht in kommunalem Besitz, sondern werden von Unternehmen für potentiel-
le Erweiterungen und eine Standortsicherung vorgehalten. Ebenso können Vorbehalte gegen 
die Wiedernutzung von Brach- und Konversionsflächen die Nutzung verhindern (Greiving et 
al. 2003, 3). Neben einer fehlenden Verkaufsbereitschaft der Eigentümer spielt auch die 
wachsende Bedeutung der Umweltbelange eine Rolle, durch die viele dieser Flächen heute 
als ökologisch wertvoll eingestuft werden. Eine zentrale Ursache der Flächenengpässe ist 
zudem in zahlreichen Fällen die Qualität der von den Kommunen angebotenen Flächen, die 
nicht den Standortansprüchen der Unternehmen entspricht. Da immer weniger Kommunen 
die Möglichkeit besitzen, qualitativ hochwertige Standorte zu entwickeln, werden vielfach 
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Standorte „zweiter“ und „dritter“ Wahl angeboten (Bonny 2006, 265). Gründe für diese Ent-
wicklung sind eine bereits bestehende Nutzung geeigneter Flächen mit einer guten Standort- 
und Lagequalität oder auch ökologische Restriktionen, die eine Nutzung verhindern. In ein-
zelnen Regionen, z.B. Siegerland und Sauerland in NRW, ist bereits heute aufgrund topo-
graphischer Gegebenheiten keine wirtschaftliche Entwicklung von Gewerbestandorten mehr 
möglich (Bonny 2001, 6). Die Nichtnutzung vorhandener Flächen deutet auf schlechte bzw. 
fehlende Standortfaktoren hin. Dies spiegelt sich auch in der stark variierenden Nutzungsin-
tensität von Gewerbe- und Industriegebieten oder einzelnen Grundstücken wider (BBR 2006, 
39). Insbesondere Flächen in peripheren Lagen ohne ausreichende Anbindung an das regi-
onale Verkehrsnetz sowie mit negativem Image werden kaum nachgefragt (Bonny 2001, 20). 
Eine Überwindung des Paradoxons würde eine aktive Bodenpolitik der Kommunen voraus-
setzen. Diese dürften die Baureife eines Grundstückes erst nach dessen Erwerb entwickeln, 
um zu verhindern, dass Eigentümer Bauland horten (Einig 2005a, 49). Allerdings können 
Kommunen aufgrund des hohen Preisniveaus einen Zwischenerwerb häufig nicht finanzie-
ren, vor allem in Stadtregionen (Aring 2000, 57). Auf regionaler Ebene führen die Einzel-
handlungen der Kommunen in vielen Fällen zu kollektiv unerwünschten Folgen. Da in den 
meisten Regionen Neuansiedlungen gegenüber innerregionalen Betriebsverlagerungen von 
untergeordneter Bedeutung sind, ist die Verteilungsmasse, um die die Kommunen konkurrie-
ren, weitgehend regional limitiert. Vor diesem Hintergrund ist der Ansiedlungserfolg einer 
Gemeinde mit dem Verlust von Unternehmen und Arbeitsplätzen in einer anderen Gemeinde 
verbunden. Im Ergebnis führt diese Verschiebung zu einem Null-Summen-Wettbewerb, bei 
dem für die Gesamtentwicklung der Region keine Vorteile entstehen (Einig 2003a, 105; Wu-
schansky 1985, 8). Es besteht vielmehr die Gefahr, dass potentielle Investoren von diesem 
ruinösen interkommunalen Wettbewerb profitieren, indem sie die Baulandpreise durch Paral-
lelverhandlungen mit mehreren Kommunen auf ein Minimum reduzieren (Wuschansky/König 
2006, 9). Kommunale Finanzressourcen und staatliche Fördermittel werden so ineffizient 
genutzt.  

2.5 Nachhaltige Gewerbeflächenentwicklung 

Als zentraler Akteur des Gewerbebaulandmarktes besitzen die Kommunen einerseits die 
Aufgabe, ein der Nachfrage entsprechendes Bauflächenangebot zu schaffen (Bedarfsde-
ckungsprinzip) (Einig/Siedentop 2005, 168 f.). Andererseits werden aber auch Anforderun-
gen hinsichtlich einer nachhaltigen, an ökologischen Aspekten orientierten, Gewerbebau-
landausweisung an sie gestellt.  

Die Aufgabe der Baulandvorsorge ist im Raumordnungsgesetz festgelegt. Gemäß § 1 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 3 ROG 1998 sind demnach die Standortvoraussetzungen für wirtschaftliche Ent-
wicklungen zu schaffen, während § 2 Abs. 2 Nr. 9 ROG vorsieht zur Verbesserung der 
Standortbedingungen für die Wirtschaft in erforderlichem Umfang Flächen vorzuhalten, die 
wirtschaftsnahe Infrastruktur auszubauen und die Attraktivität der Standorte zu erhöhen. Das 
aktuelle Raumordnungsgesetz schreibt weiterhin eine Vorsorge für einzelne Nutzungen und 
Funktionen des Raums (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 ROG 2008) vor. Zudem wird eine Entwick-
lung des Raums im Hinblick auf eine langfristig wettbewerbsfähige und räumlich ausgewo-
gene Wirtschaftsstruktur und wirtschaftsnahe Infrastruktur sowie auf ein ausreichendes und 
vielfältiges Angebot an Arbeits- und Ausbildungsplätzen (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 ROG 2008) gefor-
dert. Aktuell weisen die meisten Gewerbebaulandmärkte bereits Angebotsüberhänge auf 
(Beckmann/Dosch 2004, 59). Interkommunaler Wettbewerb und eine nicht am Investorenbe-
darf ausgerichtete Angebotsplanung der Kommunen haben in der Vergangenheit eine Ent-
kopplung von Gewerbeflächenproduktion und -nachfrage bewirkt (Fachkommission Städte-
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bau 2004, 5; Bonny 2006, 272). Solange andere Kommunen in der Region eine expansive 
Baulandstrategie verfolgen und Unternehmenssubventionen einsetzen, wird der Verzicht auf 
Gewerbeflächenausweisungen und Subventionen als Wettbewerbsnachteil angesehen (Einig 
2007, 24), auch wenn eine Ausweisung tatsächlich nur unter günstigen Bedingungen zu ei-
ner positiven wirtschaftlichen Entwicklung beiträgt. Die zusätzlichen Bauflächen werden zu-
dem in der Regel „auf der Grünen Wiese“ ausgewiesen, da von vielen Unternehmen Stand-
orte im Außenbereich gegenüber Bestandsflächen bevorzugt werden und diese Flächen ge-
ringere Herstellungskosten für die Kommunen verursachen. Dass vielfach überdimensionier-
te Gewerbeflächen ausgewiesen werden, verdeutlicht der Bund für Naturschutz in einem 
Schwarzbuch Gewerbeflächen Bayern (Bund Naturschutz in Bayern 2003) und in einer wei-
teren Untersuchung in Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen (Merkel/Bergner 2004).  

Die steigende Flächeninanspruchnahme durch Siedlungs- und auch Verkehrsflächen, vor 
allem im suburbanen und ländlichen Raum, ist mit zahlreichen ökologischen Problemen ver-
bunden. So werden naturnahe Landschaften umgewandelt und zerschnitten, Lebensräume 
für wildlebende Tier- und Pflanzenarten zerstört, natürliche Bodenfunktionen irreversibel ge-
schädigt, die Bodenversiegelung verstärkt, Wasserhaushalt und Mikroklima verändert sowie 
Luftschadstoffe und Lärmbelastungen erhöht (SRU 2004, 169 ff; Dosch 2006, 15; Troge 
2002, 8; Eitel 2001, 105). Zudem treten auch ökonomische Belastungen etwa in Form von 
hohen Kosten für den Erhalt und den Ausbau technischer Infrastrukturen sowie für die wohn- 
und arbeitsbedingte Mobilität der Bevölkerung in Erscheinung (BBR 2007, 63, Dosch 2002, 
37). Vor dem Hintergrund dieser offensichtlichen negativen Effekte einer ungezügelten Sied-
lungs- und Verkehrsflächenentwicklung sind eine ressourcenschonende Flächeninanspruch-
nahme und ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden bereits seit vielen Jahren als Ziel-
setzung in unterschiedlichen Gesetzen verankert. Entsprechende Regelungen weisen neben 
dem Baugesetzbuch auch das Raumordnungsgesetz sowie die Naturschutzgesetze von 
Bund und Ländern auf.  

Bereits 1986 wurde die sogenannte „Bodenschutzklausel“ - „mit Grund und Boden soll 
sparsam und schonend umgegangen werden" (§ 1 Abs. 5 Satz 3 BauGB) - in das Bauge-
setzbuch aufgenommen (BauGB vom 8.12.1986 (BGBl. I S. 2191)). Dieser Kernsatz wurde 
im Rahmen von Novellen des BauGB5 sprachlich erweitert. Zudem erfolgte eine neue inhalt-
liche Akzentuierung (Krautzberger 2008, 1). So wird seit 1998 zusätzlich die Begrenzung der 
"Bodenversiegelung auf das notwendige Maß" (§ 1 a Abs. 1 BauGB 1998) gefordert. 2004 
folgte die Erweiterung um den Halbsatz: "dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inan-
spruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der 
Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und 
andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen" (§ 1 a Abs. 2 Satz 1 BauGB). Dem-
nach sind die Kommunen heute im Rahmen der Bauleitplanung durch die Bodenschutzklau-
sel zu einem sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden, einer Begrenzung 
der Bodenversiegelung sowie einer Ausnutzung von Möglichkeiten der Innenentwicklung 
verpflichtet. Allerdings ist mit der Bodenschutzklausel weder ein Versiegelungsverbot noch 
eine Baulandsperre (Außenentwicklung setzt Ausschöpfung der Innenentwicklungsmöglich-
keiten voraus) verbunden. Vielmehr handelt es sich um ein Optimierungsgebot, das die 
Kommunen zu einem „möglichst“ sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Bo-
den verpflichtet (Krautzberger 2008, 5). 

                                                 
5 Bau- und Raumordnungsgesetz vom 27.8.1997 (BGBl. I S. 2141); Europarechtsanpassungsgesetz Bau (EAG 
Bau) vom 24.6.2004 (BGBl. I S. 1359). 
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Im Raumordnungsgesetz ist seit 1998 die nachhaltige Entwicklung als Leitbild der räum-
lichen Entwicklung verankert. So sieht das ROG eine Raumentwicklung vor, die „die sozia-
len und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Ein-
klang bringt und zu einer dauerhaften, großräumig ausgewogenen Ordnung führt“ (§ 1 
Abs. 2 ROG 1998). Diese Festlegung wurde mit der Novellierung 2008 noch um den Aspekt 
der „gleichwertigen Lebensverhältnisse in den Teilräumen“ ergänzt. Bei der Umsetzung einer 
nachhaltigen Raumentwicklung spielt die Flächennutzung eine zentrale Rolle (Spehl 2005, 
683). Vor diesem Hintergrund gebietet das Gesetz die Vermeidung weiterer Zerschneidung 
der freien Landschaft und von Waldflächen, eine Begrenzung der Flächeninanspruchnahme 
im Freiraum (2 Abs. 2 Nr. 2 ROG) sowie die Verminderung einer erstmaligen Inanspruch-
nahme von Freiflächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke, „insbesondere durch die vorran-
gige Ausschöpfung der Potentiale für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, für die Nach-
verdichtung und für andere Maßnahmen zur Innenentwicklung der Städte und Gemein-
den“ (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG). Zentrale Leitbilder für die Siedlungs- und Verkehrsentwicklung 
sind die Dezentrale Konzentration und das Zentrale-Orte-System (Dosch 2002, 21).  

Das Naturschutzrechtliche Vermeidungsgebot des Bundesnaturschutzgesetzes verpflich-
tet Verursacher eines Eingriffs, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 
zu unterlassen (§ 15 Abs. 1 BNatSchG). Allerdings ist die Planungsbehörde durch das Gebot 
nicht zur Wahl der „ökologisch günstigsten Planungsalternative“ (Stüer 2000, 4) gezwungen. 
Auch bedingt das Gebot in der Regel keinen Verzicht auf eine Maßnahme. Die Vermeidbar-
keit eines Vorhabens ist unter Beachtung der planerischen Ziele und Konzepte zu beurteilen. 
Diese müssen auch bei alternativen Planungen gewahrt bleiben. Obwohl die Festlegung als 
strikt bindender Planungsleitsatz über ein Optimierungsgebot hinausgeht, wird die konkrete 
Beurteilung in hohem Maße von den planerischen Festlegungen gesteuert (Stüer 2000, 5). 
Die Regelung bezieht sich nur auf fachgesetzlich zulässige Vorhaben.  

Die genannten gesetzlichen Festlegungen zu einer flächensparenden Siedlungsentwicklung 
weisen bislang keine ausreichende Operationalisierung auf, um einen entscheidenden Ein-
fluss auf die kommunale Bauleitplanung nehmen zu können. So betrug die Zunahme der neu 
versiegelten Fläche bis zum Jahr 2000 bundesweit noch ca. 130 ha pro Tag. Vor diesem 
Hintergrund formulierte die Bundesregierung in ihrer Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 
2002 erstmalig ein konkretes Mengenziel für die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme. 
Demnach soll der Flächenverbrauch für Siedlung und Verkehr bis 2020 auf 30 ha/Tag redu-
ziert werden (30-ha-Ziel) (Bundesregierung 2002, 287). Ziele des quantitativen Ansatzes 
sind eine weitere Entkopplung der Flächeninanspruchnahme vom Wirtschaftswachstum so-
wie die Reduzierung der Versiegelung. Hierfür soll auf flächensparendes Bauen, die Bünde-
lung von Infrastrukturen und eine Entsiegelung von nicht mehr genutzten Flächen zurückge-
griffen werden. Zudem wird dem Flächenrecycling, einer verstärkten Nutzungsmischung und 
verkehrssparenden Siedlungsstrukturen mit einer Siedlungskonzentration an den Verkehrs-
knoten und entlang der Verkehrsachsen ein positiver Einfluss auf die Reduzierung der Flä-
cheninanspruchnahme zugerechnet (Bundesregierung 2002, 290 f.). Neben der quantitativen 
Reduzierung der Flächeninanspruchnahme fordert die Regierung im Sinne einer Doppelstra-
tegie auch eine qualitative Verbesserung der Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und 
Verkehrsflächen, um die „Siedlungsentwicklung in Deutschland auf nachhaltige Weise zu 
gestalten“ (Bundesregierung 2002, 291). Hierzu zählen beispielsweise eine ansprechende 
Gestaltung von Gewerbegebieten und deren Umfeld und der Erhalt von unzerschnittenen 
landschaftlichen Freiräumen in ländlichen Regionen. Durch das 30-ha-Ziel sollen vor allem in 
Städten und Gemeinden neue Leitbilder einer integrierten Stadtentwicklung angeregt werden 
(BBR 2007, 63 f.).  
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Eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des sogenannten 30-ha-Ziels nimmt bei der weiterhin 
bestehenden Nachfrage nach Siedlungsflächen eine verstärkte Ausrichtung der Bautätigkeit 
auf den Siedlungsbestand ein. Vor diesem Hintergrund gibt die Bundesregierung als Zielset-
zung ein Verhältnis von 3:1 von Innen- zu Außenentwicklung vor (Bundesregierung 
2002, 296; Bundesregierung 2004, 209). Die Zielsetzungen beziehen sich jeweils auf die 
gesamte Siedlungs- und Verkehrsflächenentwicklung. Als Teil dieser Größe muss auch die 
Gewerbeflächenentwicklung ihren Teil zur Zielerreichung beitragen. Auch wenn eine Quanti-
fizierung dieses Beitrags nicht möglich ist, gilt es auch die gewerbliche Flächenentwicklung 
im Sinne einer ressourcenschonenden Entwicklung in städtebauliche Innenbereiche zu len-
ken (Krumm 2008, 5; Troge 2002, 11).  

Innenentwicklungspotentiale bilden neben klassischen Baulücken auch mindergenutzte 
Flächen, Arrondierungsflächen, Freiflächen oder Brachflächen (Flächenrecycling) (Seiler 
2006, 24 f.). Anders als bei den Baulücken werden durch Nachverdichtung und Flächenre-
cycling neue Baurechte durch die Überplanung vorhandener Baugebiete im Innenbereich 
geschaffen (BMBS 1993, 119).  

Infolge des wirtschaftlichen Strukturwandels weisen vor allem Kernstädte in altindustriellen 
Gebieten umfangreiche Brachflächen oder mindergenutzte Flächen im Bestand auf, so dass 
erhebliche Nachverdichtungspotentiale vorhanden sind (Dosch 2000, 25). Zudem sind Po-
tentiale vermehrt auch in kleineren Städten und Gemeinden zu finden (Siedentop 2002, 43). 
Dabei konzentrieren sich diese auf Verdichtungsräume und deren Umland (Hömme 2001, 
99). Einen überdurchschnittlichen Anteil von Wiedernutzungsmöglichkeiten weist Ost-
deutschland auf (BBR 2007, 121). Die Gewerbebaulandumfrage des BBSR zeigt, dass Wie-
dernutzungspotentiale für gewerbliche Nutzung vor allem auf zuvor gewerblich genutzten 
Flächen (63 %) bestehen, die infolge des Strukturwandels brach fallen. Die Bedeutung ehe-
mals militärisch genutzter Flächen (20 %) sowie von Bahn- und Postflächen und sonstigen 
Verkehrsflächen (13 %), deren Existenz auf Standortentscheidungen öffentlicher Institutio-
nen zurückzuführen ist, ist deutlich geringer (BBR 2007, 125). Unabhängig ihrer Herkunft 
sind alle Brachen für die Stadtentwicklungspolitik relevant (Wiegandt 2001, 16).  

Bedingt durch unzureichende Informationen wird der Umfang von Brachflächen und Bau-
lücken von den kommunalen Akteuren häufig unterschätzt, so dass Flächensparpotentiale 
unerkannt bleiben (Siedentop et al. 2008, 134). Erst in einem Teil der Kommunen kommen 
Brachflächenkartierungen bzw. -kataster zum Einsatz. So liegt ein flächendeckendes Bau-
landkataster 2006 erst in 23 % der in der Gewerbebaulandumfrage des BBR befragten 
Kommunen vor (BBR 2007, 112). Bei einer 2003 durchgeführten Umfrage unter 275 bayeri-
schen Städten und Gemeinden konnten 9 Städte und Gemeinden identifiziert werden, die ein 
Brachflächenkataster führen (Besler/Wiegandt 2006, 134). Aufgrund der unzureichenden 
Datenlage ist eine Quantifizierung der Einsparpotentiale durch die Revitalisierung von Brach-
flächen schwierig. Vor allem Informationen zur räumlichen Verteilung sowie zur Struktur der 
Flächen fehlen vielfach (Hömme 2001, 82). Ausgehend von den Ergebnissen der Gewerbe-
baulandumfrage des BBSR kommt Dosch (2000, 26) zu der Einschätzung, dass alleine über 
eine Wiedernutzung baureifer, nicht altlastenbehafteter Flächen eine Deckung des kurz- und 
mittelfristigen gewerblichen Bedarfs möglich ist. Vor diesem Hintergrund kann die Innenent-
wicklung und die Ausnutzung bestehender Potentiale grundsätzlich zu einer vollständigen 
Vermeidung oder doch wenigstens zu einer Reduktion zusätzlicher gewerblicher Flächenin-
anspruchnahme führen (vgl. auch Eitel 2001, 106).  
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Jedoch wird die Ausnutzung der Potentiale durch unterschiedliche Faktoren eingeschränkt. 
Hemmnisse für eine Brachenreaktivierung sind vor allem hohe Preisanforderungen oder 
mangelnde Verkaufsbereitschaft von Grundeigentümern, eine fehlende Nachfrage sowie 
Altlasten (Beckmann/Dosch 2004, 70; BBR 2007, 127). Eine fehlende Nachfrage ist dabei 
auf unterschiedliche Ursachen zurückzuführen. In Ostdeutschland wird die fehlende Nach-
frage vor allem durch die bestehenden Gewerbeflächenreserven bedingt, da hier nach der 
Wende in großem Umfang Gewerbeflächen auf der Grünen Wiese ausgewiesen wurden. Im 
gesamten Bundesgebiet verhindert zudem häufig die interkommunale Konkurrenz eine vor-
rangige Brachflächenentwicklung. Solange in anderen Kommunen preisgünstige Standorte 
entwickelt werden, fehlen ausreichende Anreize für eine Bestandsentwicklung. Zudem be-
vorzugen die Kommunen häufig eine Flächenentwicklung auf der Grünen Wiese aufgrund 
günstigerer Erschließungskosten, einer zügigeren Planbarkeit, des Fehlens von Restituti-
onsansprüchen und Altlastenvorbehalten (Dosch 1997, 98) sowie eines besseren Flächen-
zuschnitts und Erscheinungsbildes für Unternehmen. Die tatsächlichen Kosten für eine Flä-
chenentwicklung auf der grünen Wiese werden von den Kommunen vielfach unterschätzt. 
Unter Berücksichtigung der Folgekosten der Freiflächenerschließung sind mit Brachflächen-
entwicklungen häufig keine höheren Kosten verbunden (Eitel 2001, 111). Eine weitere Rolle 
spielen Lagekriterien. So werden Flächen in peripheren Lagen, ohne ausreichende Anbin-
dung an das regionale Verkehrsnetz und mit negativem Image aufgrund ihrer unzureichen-
den Qualität nicht nachgefragt (Bonny 2001, 20). Vor allem Konversionsflächen können häu-
fig nur veräußert werden, wenn keine Konkurrenz durch besser eingebundene Flächen be-
steht. Vom produzierenden Gewerbe werden insbesondere Innenbereichsstandorte wegen 
der schwierigen verkehrlichen Erschließung, unzureichender Betriebserweiterungsmöglich-
keiten oder Problemen mit der Einhaltung von Abstandsregeln abgelehnt (Einig 2003a, 105).  

Zur Förderung von Innenentwicklung und Brachflächenrecycling werden unterschiedli-
che Strategien diskutiert. Als besonders geeignet wird die Subventionierung von Investitio-
nen auf Brachflächen z.B. in Form von Steuerbegünstigungen angesehen. Aber auch der 
Regional- und Strukturförderung wird eine wichtige Bedeutung beigemessen, um die Kosten 
der Investitionen zu senken (Hömme 2001, 99). Einen weiteren Impuls für die Wiedernut-
zung innerstädtischer Brachen können auch Restriktionen im Außenbereich darstellen 
(Dosch 1997, 112). Dabei wird eine ausschließlich restriktive Verknappung des Baulands zur 
Reduzierung der Flächeninanspruchnahme sowie zur Stärkung der Innenentwicklung auf-
grund unerwünschter wirtschaftlicher und sozialer Folgen kritisch gesehen. Eine durch die 
Verknappung erzeugte Bodenpreissteigerung würde demnach zu sozialen und ökonomi-
schen Verschiebungen führen (Aring 2000, 39). Das wirtschaftliche Wachstum würde ge-
hemmt (Bundesregierung 2002, 291). Problematisch erscheint dabei auch, ob alleine durch 
Bestandsflächen die Standortanforderungen der Betriebe und Unternehmen erfüllt werden 
können (Difu 2001, 47). Die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie sieht daher eine Kombination 
aus freiraumschützenden und durch ökonomische Anreize, z.B. Subventionen, steuernden 
Instrumenten vor (Bundesregierung 2002, 292). Bei ausreichenden Innenentwicklungspoten-
tialen und einer rückläufigen Flächennachfrage würde, so lassen die Ergebnisse einer Unter-
suchung der Einflussfaktoren der Siedlungsentwicklung vermuten, eine restriktive Siedlungs-
politik, allerdings nicht unbedingt zu negativen wachstums- oder sozialpolitischen Effekten in 
regionalen oder überregionalen Maßstäben führen (Siedentop et al. 2008, 5;121).  

In Zukunft sind positive Effekte, die auf eine flächenschonendere Gewerbeflächenentwick-
lung hinwirken, vor allem von den bestehenden Angebotsüberhängen und einer erfolgrei-
chen Brachflächenrevitalisierung zu erwarten. So ist in den letzten Jahren bereits ein Rück-
gang der Bereitstellungsaktivität der Kommunen zu erkennen. Im Rahmen der Gewerbebau-



Determinanten der Flächeninanspruchnahme durch Gewerbe und Industrie 
 

27 

landumfrage des BBR ist ein Rückgang des Anteils ausweisender Kommunen von 60 % 
1998/1999 auf 42 % 2004/2005 zu beobachten. Der Vergleichswert beruht auf den Angaben 
von 172 Kommunen. Diese Entwicklung ist vor allem auf eine geringere Bereitstellung in 
kleineren Städten und Gemeinden sowie in Mittelstädten zurückzuführen. Demgegenüber 
verzeichnen Großstädte und Metropolen weiterhin Zuwächse (BBR 2007, 109). Der Anteil 
von Brachen an neu bereitgestelltem Gewerbebauland nahm im gleichen Zeitraum von 27 % 
auf 52 % zu (BBR 2007, 126). Durch die Wiedernutzung von Brachflächen als Erweiterungs-
fläche bestehender Betriebe oder als betriebsnaher Alternativstandort sollen vor allem Be-
triebsverlagerungen verhindert werden (Greiving et al. 2004, 251). Zudem wird voraussicht-
lich auch die wachsende Bedeutung flächenintensiver Branchen infolge des wirtschaftsstruk-
turellen Wandels zu einer Reduzierung der Flächeninanspruchnahme führen, da Dienstleis-
tungsbetriebe in der Regel einen geringeren Flächenbedarf als gewerbliche Nutzungen be-
sitzen (Siedentop et al. 2008, 9). Auch von einer umfangreichen politischen Auseinanderset-
zung mit dem Thema Flächeninanspruchnahme auf Landesebene werden positive Impulse 
hinsichtlich einer Reduzierung der Flächeninanspruchnahme erwartet (Siedentop et al. 2008, 
115). In verschiedenen Bundesländern werden bereits zahlreiche Projekte und Initiativen 
durchgeführt, die sich mit einem Flächenressourcenmanagement oder nachhaltiger Gewer-
beflächenentwicklung beschäftigen (Dosch 2006, 36). Zudem wollen zahlreiche Kommunen 
im Rahmen einer lokalen Agenda 21 zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen (Spehl 
2005, 684). So wurden vielfach bereits Grundsatzbeschlüsse zum haushälterischen Umgang 
mit Grund und Boden gefasst (Dosch 2006, 34). Nach der BBR-Gewerbebaulandbefragung 
2006 besitzen Grundsätze der sparsamen, schonenden und effizienten Flächenentwicklung 
in knapp der Hälfte der befragten Kommunen einen hohen Stellenwert (BBR 2007, 117). 
Allerdings geben in der Umfrage gleichzeitig rund 75 % der Kommunen an, Gewerbeflächen 
vorrangig auf Neuausweisungsflächen zu entwickeln. 

2.6 Regionale Koordination der Gewerbeflächenentwicklung 

Obwohl der Umfang der Wiedernutzungspotentiale für gewerbliche Nutzung kontinuierlich 
wächst (BBR 2007, 124) und fast alle westdeutschen Städte Projekte zum Brachflächenre-
cycling aufweisen (Wiegandt 2001, 18), konnte die Neubautätigkeit bislang nicht in einem 
ausreichenden Maße auf eine Bestands- bzw. Innenentwicklung ausgerichtet werden. Aus-
schlaggebend ist hierfür auch die infolge der Standortkonkurrenz weiterhin betriebene ex-
pansive Baulandentwicklung auf der Grünen Wiese. Darüber hinaus ist die Entwicklung aber 
auch auf die Ausbautendenzen einzelner Branchen zurückzuführen. So werden etwa durch 
die Logistikbranche dezentrale Standorte mit einer guten Autobahnerreichbarkeit nachge-
fragt. Eine disperse Entwicklung der regionalen Siedlungsstruktur, die sowohl ökologische 
Probleme als auch hohe Kosten verursacht (Dosch 2002, 25), wird hierdurch unterstützt.  

Eine ressourcenschonende, auf ökonomisch und ökologisch sinnvolle Standorte ausgerichte-
te Gewerbeflächenentwicklung kann nicht alleine auf kommunaler Ebene erreicht werden. 
Um den hohen Flächenverbrauch zu reduzieren, die Entwicklung verstärkt auf den Sied-
lungsbestand sowie raumordnerisch erwünschte Standorte zu konzentrieren und gleichzeitig 
eine Inanspruchnahme des Außenbereichs zu beschränken, kommt vor allem der regionalen 
Ebene eine entscheidende Bedeutung zu. Auf Ebene der Regionen ist eine Erstellung und 
Umsetzung von Konzepten nachhaltiger Raumentwicklung möglich (Spehl 2005, 682). Eine 
zentrale Rolle spielen dabei interkommunal abgestimmte und langfristig angelegte Sied-
lungskonzepte die zur Standortlenkung und Mengenbegrenzung der Gewerbeflächenaus-
weisungen beitragen können.  
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Die regionale Ebene erhält auch durch veränderte Standortansprüche von Unternehmen 
eine wachsende Bedeutung, da der Erfolg einer expansiven Baulandpolitik nur noch selten 
sicher gestellt ist. In den letzten Jahren ist ein deutlicher Wandel bei der Standortsuche für 
Neuansiedlungen zu erkennen. Betriebe führen ihre Standortsuche aufgrund einer wachsen-
den Markttransparenz und der Standardisierung der Standortfaktoren auf internationaler 
Ebene durch, so dass der Einfluss der Kommunen auf die Standortentscheidung sehr gering 
ist (Wuschansky/König 2006, 9 f.). In vielen Fällen können die Standortanforderungen der 
Unternehmen nicht mehr durch einzelne Kommunen erfüllt werden. Bei ihrer Standortwahl 
berücksichtigen die Unternehmen die Standortvorteile bzw. Qualitäten einer ganzen Region 
(Panteleit 1992, 31). Hiervon sind sowohl weiche als auch harte Standortfaktoren betroffen 
(Danielzyk 1999, 578). Die unterschiedlichen Standortansprüche erfordern ein differenziertes 
Flächenangebot mit einem breiten Spektrum unterschiedlicher Qualitäten und Flächenpreise. 
Zudem muss eine Lenkung der Nutzungen auf geeignete Flächen stattfinden, um die Tertiä-
risierung in Folge des Strukturwandels einzuschränken. Vor diesem Hintergrund sind ein 
hochwertiges Flächenangebot und die Verbesserung der Kooperation auf regionaler Ebene 
eine grundlegende Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit von Regionen im europäi-
schen bzw. globalen Standortwettbewerb (Danielzyk 1999, 586; Wuschansky/König 2006, 
10). Um ein ressourcenschonendes und gleichzeitig marktgerechtes Flächenangebot zu er-
zeugen, müssen Menge und Qualität der Gewerbeflächen auf Ebene der Gesamtregion an 
den Bedarf der Unternehmen angepasst werden. Die Gewerbeflächen müssen sowohl ein 
traditionelles Angebot für regionale Handwerks- und Gewerbebetriebe als auch Flächen- und 
Standortentwicklungen für zukunftsweisende Betriebe (Gewerbe- und Technologieparks, 
Gründer- und Innovationszentren etc.) umfassen. Zudem muss eine Sicherung vorhandener 
Standorte ermöglicht werden (Kötter 2001, 161). 

Von den Kommunen wird bereits zunehmend erkannt, dass eine regionale Abstimmung in 
der Gewerbeflächenpolitik sowie die gemeinsame Definition von Kernkompetenzen notwen-
dig sind (Dressen 2004, 4), um von Unternehmen im „Wettbewerb der Regionen“ wahrge-
nommen zu werden. Es werden bereits zahlreiche Gewerbegebiete im Rahmen von inter-
kommunalen Kooperationen entwickelt (Wuschansky/König 2006). Jedoch beziehen sich 
diese Kooperationen in der Regel auf Einzelflächen, so dass mit diesen Ansätzen keine regi-
onale Standortsteuerung und Mengenbegrenzung erreicht werden kann. 

Die regionale Koordination der Bauflächenausweisung ist in Deutschland traditionell Aufgabe 
der Regionalplanung. Sie besitzt daher als hierarchisch übergeordnete Instanz eine zentrale 
Bedeutung bei der Steuerung der kommunalen Gewerbeflächenentwicklung. Ihre Aufgabe ist 
die Koordination staatlicher und privater Flächenansprüche auf Grundlage einer gemein-
wohlorientierten Abwägung. Im folgenden Kapitel werden die Möglichkeiten und Schranken 
einer Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung durch Raumordnungspläne diskutiert.  



Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung durch Raumordnungspläne 
 

29 

3 Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung durch              
Raumordnungspläne 

Die räumliche Planung in Deutschland besteht aus einem differenzierten vertikal, horizontal 
und sektoral gegliederten System. Unter dem Begriff Raumplanung werden alle räumlichen 
Gesamtplanungen der öffentlichen Hand auf Ebene des Bundes, der Länder, der Regionen 
und der Kommunen sowie die räumliche Fachplanung zusammengefasst (Brohm 2002, 627). 
Durch die Planungen werden „in einem geordneten Verfahren Vorränge für die Nutzung der 
Erdoberfläche festgelegt" (Wagener 1989, 1280). Teil der Raumplanung ist die Raumord-
nung, die neben der Bauleitplanung und der sektoralen Fachplanung steht. 

Die Raumordnung als „Planung der Planung“ (Runkel 11/2006, K § 3 Rn 236) stellt Vorschrif-
ten für nachfolgende raumbedeutsame Planungen öffentlicher Stellen auf. Eine der wichtigs-
ten raumbedeutsamen Planungen ist die kommunale Bauleitplanung. Raumordnung und 
Bauleitplanung umfassen unterschiedliche Aufgabenstellungen und Funktionen. Als "raum-
bezogene Gesamtplanung" (Schink 1994, 105) besitzt die Raumordnung im Planungssystem 
eine Querschnittsfunktion. Nach der klassischen Definition des Baurechtsgutachtens des 
Bundesverfassungsgerichts ist Raumordnung die „zusammenfassende, übergeordnete Pla-
nung und Ordnung des Raums. Sie ist übergeordnet, weil sie überörtliche Planung ist und 
weil sie vielfältige Fachplanungen zusammenfasst und aufeinander abstimmt“ (BVerfGE 3, 
407/425). Aufgabe der Raumordnung ist ein Ausgleich zwischen den vielfältigen Ansprüchen 
an den Raum. Im Gegensatz zu der überfachlich-überörtlichen Raumordnung handelt es sich 
bei der Bauleitplanung um eine überfachlich-örtliche Planung (Schink 1994, 106). Erst über 
die Bauleitplanung wird die Raumordnung im Bereich der städtebaulichen Entwicklung und 
Ordnung wirksam (Battis et al. 2009, § 1 Rn 40) und in bodenrechtlich gegenüber dem Ein-
zelnen verbindliche Festlegungen transformiert (Runkel 12/2008, K § 4 Rn 283). 

Als Planungsträger treten in Deutschland vier Ebenen in Erscheinung: die Bundesraumord-
nung, die Landesplanung, die Regionalplanung und die Kommunalplanung. Das deutsche 
Raumplanungssystem umfasst somit neben dem landesweiten Raumordnungsplan, den Re-
gionalplan, den Flächennutzungsplan und den Bebauungsplan. Zudem wird das System um 
eine Genehmigungsstufe ergänzt (Runkel 11/2006, K § 3 Rn 41). Seit 2004 besitzt der Bund 
darüber hinaus die Ermächtigung eigene Bundesraumordnungspläne für die nicht zum deut-
schen Hoheitsgebiet gehörende ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) in Nord- und Ostsee 
aufzustellen. Diese Ermächtigung wurde 2008 ausgedehnt. § 17 ROG ermöglicht seitdem 
eine Konkretisierung der Grundsätze der Raumordnung durch Bundesraumordnungspläne. 
Während die Bundesraumordnungspläne für die AWZ bereits seit 2009 verbindlich sind, liegt 
bislang kein konkretisierender bundesweiter Raumordnungsplan vor. 

Die Verwirklichung der landes- und regionalplanerischen Festlegungen setzt die Harmonisie-
rung der Bauleitplanung mit der Landes- und Regionalplanung voraus (Buchner 1982, 15; 
Moench 2005, 683). Eine homogene Planung über die verschiedenen Planungsebenen kann 
nur durch Bindungswirkungen und Pflichten für nachgeordnete Ebenen erreicht werden. In-
sofern ist die erfolgreiche Verwirklichung von der Steuerungswirkung der Raumordnung und 
der Wirksamkeit ihres Instrumentariums abhängig. Im Vordergrund steht hierbei die Frage 
nach dem Steuerungspotential der Raumordnung. Dieses wird durch den festgesetzten rech-
tlichen Rahmen geprägt. Es ist zu klären, in welchem Rahmen eine gezielte Steuerung der 
Bauleitplanung auf Grundlage des rechtlichen Handlungsinstrumentariums der Raumord-
nung möglich ist.  



Regionale Gewerbeflächenpolitik - Wirkung regionalplanerischer Instrumente 
 

30 

Die Analyse des rechtlichen Steuerungspotentials stellt einen wichtigen Ausgangspunkt für 
die Wirkungskontrolle der Regionalplanung im Bereich der gewerblichen Siedlungsentwick-
lung dar. Bestehen bereits Zweifel am Umfang der Steuerungsmöglichkeiten auf Grundlage 
der rechtlichen Instrumente der Raumordnung, lässt dies auch Schwächen in der Steue-
rungswirkung dieser Instrumente erwarten (Spannowsky 2004, 3). 

Im Folgenden werden zunächst die gesetzlichen Grundlagen der Landes- und Regionalpla-
nung sowie deren Organisation und Aufgaben thematisiert (Kapitel 3.1). Anschließend wird 
der Blick auf zentrale Instrumente der Raumordnungspläne, die Erfordernisse der Raumord-
nung (Kapitel 3.2) und Raumordnungsgebiete (Kapitel 3.3), gerichtet. Im Mittelpunkt von Ka-
pitel 3.4 stehen die Instrumente, die konkret zur Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung 
eingesetzt werden können. Verfahren durch die Planungen bzw. Vorhaben, die Zielen der 
Raumordnung widersprechen, dennoch realisiert werden können, werden in Kapitel 3.5 an-
gesprochen. Zusammenfassend werden in Kapitel 3.6 Steuerungsschwächen der Raumord-
nung bei der Umsetzung verbindlicher Festlegungen der Raumordnungspläne angespro-
chen.  

3.1 Organisation und Aufgaben der Landes- und Regionalplanung 

Das Instrumentarium der Raumordnung wird im Raumordnungsgesetz (ROG), der zentra-
len bundesgesetzlichen Grundlage für die Raumordnung auf Bundes-, Landes- und Regio-
nalebene, sowie in den Landesplanungsgesetzen festgelegt.  

Das ROG verpflichtet die Länder zur Durchführung einer Raumordnung auf Landesebene in 
Form von Raumordnungsplänen. Gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 ROG ist es Aufgabe der Raumord-
nung, den Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und seine Teilräume "durch zu-
sammenfassende, überörtliche und fachübergreifende Raumordnungspläne, durch raumord-
nerische Zusammenarbeit und durch Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maß-
nahmen zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern". Zentrales Element der Raumordnung und 
deren "bedeutendstes Instrument" (Heemeyer 2006, 10) bzw. „zentrales Steuerungsmit-
tel“ (Stüer 2009, Rn 260) sind die zusammenfassenden und übergeordneten Raumord-
nungspläne. Sie bilden die Grundlage für die Koordinierung unterschiedlicher Ansprüche an 
den Raum durch die Raumordnung. In ihnen werden unter Berücksichtigung der Grundsätze 
des Raumordnungsgesetzes die unterschiedlichen Ansprüche an den Raum betrachtet und 
im Rahmen einer Abwägung untereinander abgestimmt. Gemäß § 8 Abs. 1 ROG sind von 
den Ländern ein Raumordnungsplan für das Landesgebiet (landesweiter Raumordnungs-
plan) sowie Raumordnungspläne für die Teilräume der Länder (Regionalpläne) aufzustellen. 
Von der Pflicht Regionalpläne aufzustellen sind nur die Länder Berlin, Bremen, Hamburg und 
das Saarland befreit. In den Stadtstaaten kann die Funktion des landesweiten Raumord-
nungsplans durch einen Flächennutzungsplan übernommen werden. Von diesem Wahlrecht 
haben alle Stadtstaaten Gebrauch gemacht.  

Das Raumordnungsgesetz wurde 2008 neu gefasst. Bis zur im Jahr 2006 wirksam gewor-
denen Föderalismusreform I besaß die Bundesebene in der Raumordnung eine Rahmenge-
setzgebungskompetenz gemäß Art. 75 Abs. 4 GG (alte Fassung). Die im Rahmen der Re-
form durchgeführte Änderung des Grundgesetzes hat die Überführung des Kompetenztitels 
für die Raumordnung aus der Rahmengesetzgebung in die konkurrierende Gesetzgebung 
mit Abweichungsrecht für die Länder (Art. 74 Abs. 1 Nr. 31 GG) bewirkt (Kment 2009, 94). 
Die Verschiebung des Kompetenztitels bedingt eine Ausweitung der Bundesbefugnisse. Der 
Bund hat grundsätzlich die Möglichkeit einer Vollregelung des Rechts der Raumordnung. 
Nimmt der Bund seine Gesetzgebungskompetenz im Bereich der konkurrierenden Gesetz-
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gebung wahr, ist Landesrecht, das diesem entgegensteht, nicht mehr anwendbar (Söfker 
2009, 167). Gleichzeitig besitzen die Länder im Bereich der Raumordnung gemäß Art. 72 
Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GG jetzt eine uneingeschränkte Abweichungskompetenz. Diese Neurege-
lung führt zu einer gewissen Kompensation der neuen Bundesbefugnisse. Durch die Ände-
rungen des Grundgesetzes wurde die Neufassung des Raumordnungsgesetzes erforderlich. 
Das Gesetz zur Neufassung des Raumordnungsgesetzes und zur Änderung anderer Vor-
schriften (BGBl. I 2008, 2986 ff.) ist seit dem 30.6.2009 vollständig in Kraft. Abschnitt 3 
des ROGs war bereits am 31.12.2008 in Kraft getreten. Das ROG 2008 strafft die Vorschrif-
ten des ROGs 1998, während der materieller Regelungsgehalt weitgehend unverändert 
bleibt (Runkel 11/2008, K § 4 Rn 3). Es werden neue zentrale Entwicklungen wie der Klima-
wandel sowie der Demographische Wandel aufgegriffen. Zudem wurden die "Grundsätze der 
Raumordnung" überarbeitet und an die "Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raum-
entwicklung in Deutschland" angepasst. Als ein Ziel der Neufassung wird die Betonung der 
Innenentwicklung und der Verringerung der Flächeninanspruchnahme genannt. Zudem ist es 
das Ziel des ROG 2008, auf der einen Seite bundesweit eine möglichst große Rechtseinheit 
zu gewährleisten und auf der anderen Seite den Ländern einen ausreichend großen Spiel-
raum zu belassen, so dass eine Abweichungsgesetzgebung nur in Ausnahmen zum Einsatz 
kommt (http://www.bmvbs.de/artikel-,302.1029638/Novellierung-des-Raumordnungsg.htm, 
11.6.2009). Insbesondere die Regelung verfahrensrechtlicher Aspekte bleibt Sache der Län-
der (Kment 2009, 94). 

Vor diesem Hintergrund werden Organisation, Verfahren und Instrumente der Landes- und 
Regionalplanung in den Landesplanungsgesetzen geregelt. Aufgrund des durch das ROG 
erhaltenen Gestaltungsspielraums der Länder variiert die Landes- und Regionalplanung in 
den Bundesländern sowohl materiell als auch organisatorisch. Während die Länder in der 
Regel einen zumeist als Landesentwicklungsplan oder -programm bezeichneten landeswei-
ten Raumordnungsplan (im Folgenden: Landespläne) besitzen, stellt die in Berlin-
Brandenburg und NRW zweistufig organisierte Landesplanung einen Sonderfall dar. Neben 
einem als Gesetz aufgestellten Landesentwicklungsprogramm existieren hier Landesent-
wicklungspläne in Form von Verordnungen. Bis 2008 besaß auch Niedersachsen eine solche 
Struktur der Landesplanung. Ebenso wie in Niedersachsen ist auch in NRW eine Reduktion 
der Stufen bzw. die Zusammenführung von Landesraumordnungsprogramm- und -plan be-
absichtigt. Regelungen über die Rechtsform der Raumordnungspläne enthält das ROG nicht. 
Aus diesem Grund kommen in der Planungspraxis vielfältige Rechtsformen zum Einsatz. 
Landespläne werden überwiegend als Rechtsverordnungen aber auch als Gesetze erlassen 
(Real 2007, 65, Brohm 2002, 641 f.).  

Der Regionalplanung kommt als Bindeglied zwischen Landes- und Kommunalplanung eine 
besondere Bedeutung zu. Ihre Aufgabe ist es, die Festlegungen der Landespläne für die 
Teilräume zu konkretisieren (Brohm 2002, 642). In den Regionalplänen wird unter Berück-
sichtigung der Festlegungen der landesweiten Raumordnungspläne ein Zielsystem für die 
zukünftige Struktur und Entwicklung der Regionen definiert. Gleichzeitig legen die Pläne In-
strumente fest, mit deren Hilfe die gesetzten raumplanerischen Ziele erreicht werden sollen 
(Peine 1997, 13). Da das Raumordnungsgesetz die Träger der Regionalplanung nicht kon-
kret bestimmt, ist die Regionalplanung in den einzelnen Ländern unterschiedlich organisiert. 
Es sind sowohl staatliche als auch verbandlich-kommunale Formen der Regionalplanung zu 
finden. Im Rahmen der verbandlich-kommunalen Regionalplanung schließen sich Gemein-
den und Gemeindeverbände zu regionalen Planungsgemeinschaften zusammen. Diese Or-
ganisationsform kommt in den Ländern Baden-Württemberg (Regionalverbände), Bayern 
(regionale Planungsverbände), Brandenburg (regionale Planungsgemeinschaften), Mecklen-
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burg-Vorpommern (regionaler Planungsverband), Rheinland-Pfalz (Planungsgemeinschaf-
ten), Sachsen (regionale Planungsverbände), Sachsen-Anhalt (regionale Planungsgemein-
schaften) und Thüringen (regionale Planungsgemeinschaft) zum Einsatz. In Niedersachsen 
wird die Regionalplanung von den Kreisen durchgeführt. Das staatliche Organisationsmodell, 
bei dem die Kommunen an der Regionalplanung lediglich beteiligt werden, kommt in 
Schleswig-Holstein zum Einsatz. In Hessen (Regionalversammlung) und NRW (Regionalrat) 
wird eine Mischform genutzt. Die Regionalplanung ist hier bei der staatlichen Mittelinstanz 
verortet. Aufgrund der Relevanz der regionalplanerischen Entscheidungen für die Landes-
entwicklung und -politik muss auch bei einer kommunal-verbandlichen Organisation der Re-
gionalplanung ein staatlicher Einfluss bestehen (Wahl 1978, 186). Dieser kann sich in Form 
von Weisungsrechten im Rahmen einer Fachaufsicht, durch Genehmigungsvorbehalte oder 
andere Mitwirkungsrechte des Staates äußern (Brohm 2002, 643).  

In der bestehenden Planungshierarchie besitzen die jeweils höheren Planungsstufen keinen 
uneingeschränkten Vorrang. Eine entscheidende Rolle im Verhältnis zwischen den Pla-
nungsebenen spielt das in § 1 Abs. 2 ROG verankerte Gegenstromprinzip. Das Gegen-
stromprinzip kann als das grundlegende Prinzip des bundesdeutschen Raumordnungssys-
tems angesehen werden (Brohm 2002, 624). Es legt eine gegenseitige Rücksichtnahme fest. 
Demnach soll die Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Gesamtraums die Gegebenhei-
ten und Erfordernisse seiner Teilräume berücksichtigen, während sich die Entwicklung, Ord-
nung und Sicherung der Teilräume in die Gegebenheiten und Erfordernisse des Gesamt-
raums einfügen sollen. Eine unmittelbare hierarchische Weisungsbefugnis zwischen Pla-
nungsebenen besteht nicht (Scharpf/Schnabel 1979, 17). 

3.2 Erfordernisse der Raumordnung 

Damit die Planungen verwirklicht werden können, muss das Verhalten der Adressaten durch 
die Instrumente beeinflusst bzw. verändert werden (Jung 2008, 29). Es gilt auf Seiten der 
Adressaten Handlungen auszulösen bzw. ein Unterlassen zu erreichen. 

In welchem Maße die Instrumente den Handlungsspielraum der Adressaten rechtsverbind-
lich einschränken, ist von ihrer Rechtsnormqualität abhängig. Die Raumordnungsplanung 
weist als wichtigste verbindliche Instrumente die Erfordernisse der Raumordnung auf, die 
gemäß der Legaldefinition in § 3 Nr. 1 ROG Ziele und Grundsätze sowie sonstige Erforder-
nisse der Raumordnung umfassen. Nur von den Erfordernissen der Raumordnung geht eine 
Bindungswirkung aus. Dabei können in einem Raumordnungsplan als Erfordernisse der 
Raumordnung entweder Ziele oder Grundsätze der Raumordnung enthalten sein (Runkel 
11/2006, K § 3 Rn 20). Bei den sonstigen Erfordernissen der Raumordnung handelt es sich 
in den meisten Fällen um Ergebnisse administrativer Handlungen (Runkel 9/2008, K § 4 
Rn 41). Werden in den Raumordnungsplänen raumordnerische Aussagen gemacht, die nicht 
den Erfordernissen der Raumordnung zugeordnet werden können, so wird von ihnen keine 
Bindungswirkung ausgelöst (Runkel 9/2008, K § 4 Rn 38). Hierzu gehören u.a. beschreiben-
de Bestandsdarstellungen, nachrichtliche Übernahmen anderer Fachplanungen, die nicht 
Gegenstand der raumordnerischen Abwägung waren, politische Absichtserklärungen und 
Begründungen zum Raumordnungsplan (Runkel 11/2006, K § 3 Rn 6). Dementsprechend 
handelt es sich bei den Erfordernissen der Raumordnung um die einzigen Steuerungsin-
strumente der Raumordnungsplanung und gleichzeitig um „das bedeutendste Steuerungsin-
strument der Raumordnung“ (Heemeyer 2006, 11).  
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Die Erfordernisse der Raumordnung werden seit 1998 durch das Bundesraumordnungsge-
setz definiert. Zuvor wurden die Begriffe durch die Rechtsprechung bestimmt, da eine ge-
setzliche Festlegung fehlte (Folkerts 1988, 33 ff.). Obwohl seitdem eine bundesweit einheitli-
che Begriffsbestimmung vorliegt und Ziele und Grundsätze Normkategorien angehören, die 
sich gegenseitig ausschließen, ist in der Praxis eine Abgrenzung von Zielen und Grundsät-
zen der Raumordnung häufig schwierig (Goppel 1999, 332; Heemeyer 2006, 2). In den 
Raumordnungsplänen sind sehr unterschiedliche Formulierungen zu finden. Abweichungen 
zwischen den Ländern und Regionen resultieren häufig aus abweichenden Problem-
stellungen und Planungstraditionen (Heemeyer 2006, 2 f.). Eine eindeutige Abgrenzung ist 
allerdings notwendig, da von Zielen und Grundsätzen der Raumordnung unterschiedliche 
Bindungswirkungen ausgehen (Hoppe 1999, 1457).  

Gesetzliche Regelungen im ROG und in Fachplanungsgesetzen, die die Bindungswirkung 
von Erfordernissen der Raumordnung in Bezug auf Fachplanungen bestimmen, werden als 
Raumordnungsklauseln bezeichnet (Stüer/Hönig 2002, 333). Die sogenannten allgemei-
nen Raumordnungsklauseln sind im Raumordnungsgesetz (§ 4 ROG) zu finden. Demnach 
sind Ziele der Raumordnung bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen öffentlicher 
Stellen zu beachten sowie Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung in Ab-
wägungs- oder Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen. Neben dem Raumordnungs-
gesetz enthalten auch zahlreiche Fachgesetze Raumordnungsklauseln. Bei diesen handelt 
es sich im Gegensatz zu den allgemeinen Raumordnungsklauseln im ROG um spezielle 
Klauseln. Der Regelungsinhalt dieser speziellen Raumordnungsklauseln muss mindestens 
dem des § 4 Abs. 1 bis 4 ROG entsprechen. Allerdings ist die Nutzung qualifizierter Raum-
ordnungsklauseln möglich, die über den Regelungsinhalt von § 4 ROG hinausgehen (Runkel 
12/2008, K § 4 Rn 259 f.). Durch diese Klauseln dürfen jedoch die Grundsätze nicht der Ab-
wägung und Ermessensentscheidung entzogen werden (Runkel 12/2008, K § 4 Rn 273). Im 
Hinblick auf die Raumordnung ist das Baugesetzbuch eines der wichtigsten Fachgesetze. Es 
bildet die rechtliche Grundlage für die kommunale Bauleitplanung und enthält mit § 1 Abs. 4 
BauGB eine qualifizierte Raumordnungsklausel. Bei raumbedeutsamen Maßnahmen Privater 
ist zudem als qualifizierte Raumordnungsklausel § 35 Abs. 3 S. 2 BauGB für Vorhaben im 
Außenbereich zu beachten. Durch diese Klausel werden Ziele der Raumordnung zur tat-
bestandlichen Voraussetzung in baurechtlichen Genehmigungsverfahren.  

Erfordernisse der Raumordnung gemäß § 3 ROG 
 
Ziele der Raumordnung (§ 3 Nr. 2 ROG): 
Verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom 
Träger der Raumordnung abschließend abgewogenen (§ 7 Abs. 2) textlichen oder zeichneri-
schen Festlegungen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des 
Raums. 
  
Grundsätze der Raumordnung (§ 3 Nr. 3 ROG): 
Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums als Vorgaben für nachfolgende 
Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen; Grundsätze der Raumordnung können durch 
Gesetz oder als Festlegungen in einem Raumordnungsplan (§ 7 Abs. 1, 2) aufgestellt werden. 
 
Sonstige Erfordernisse der Raumordnung (§ 3 Nr. 4 ROG): 
In Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung, Ergebnisse förmlicher landesplanerischer 
Verfahren wie des Raumordnungsverfahrens und landesplanerische Stellungnahmen. 
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3.2.1 Ziele der Raumordnung  

Das maßgebliche Steuerungsinstrument der Raumplanung sind die Ziele der Raumordnung, 
da von diesen materiellen Normen aufgrund der Vorschriften über die Bindungswirkung eine 
strikte Bindungswirkung ausgeht.  

3.2.1.1 Formelle und materielle Anforderungen an Ziele der Raumordnung 

Damit ein Ziel der Raumordnung vorliegt, müssen die in § 3 Nr. 2 ROG genannten Anforde-
rungen erfüllt werden. Der gesetzliche Zielbegriff umfasst sechs Begriffsmerkmale: Es muss 
sich um (1) verbindliche Vorgaben (2) in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder 
bestimmbaren, (3) vom Träger der Raumordnung abschließend abgewogene (4) textliche 
oder zeichnerische Festlegungen (5) in Raumordnungsplänen (6) zur Entwicklung, Ordnung 
und Sicherung des Raums handeln. Herausragende Bedeutung besitzen dabei das zweite 
und dritte Begriffsmerkmal: die Bestimmtheit und die abschließende Abwägung der Festle-
gung, auf die im Folgenden genauer eingegangen wird.  

Ziele der Raumordnung müssen räumlich und sachlich bestimmte oder bestimmbare 
Festlegungen sein. Eine eindeutige Auslegung der Festlegung aufgrund von allgemeinen 
Auslegungsregeln oder einer gefestigten Rechtsprechung muss möglich sein (Heemeyer 
2006, 180). Aufgrund des Rahmencharakters der Raumordnung kann die Bestimmbarkeit 
nicht mit Hilfe eines hohen Konkretisierungsgrads der Festlegung erreicht werden.  

Der Konkretisierungsgrad der Festlegungen nimmt grundsätzlich mit jeder Planungsstufe 
vom Landesplan bis zum Bauleitplan zu (Kment 2006, 1338). Aus diesem Grund sind auf 
Landesebene meist relativ abstrakte Zielformulierungen zu finden. Sie werden gewählt, um 
den nachfolgenden Ebenen einen ausreichenden Spielraum für die räumliche und/oder sach-
liche Konkretisierung zu belassen. Allerdings ist es auch möglich, dass sich die Landespla-
nung unmittelbar an die Bauleitplanung richtet und bei ihren Zielen einen entsprechend hö-
heren Konkretisierungsgrad wählt (Heemeyer 2006, 183). Je nachdem, ob das Ziel eine ge-
ringe oder hohe inhaltliche Dichte besitzt, variieren der Ausgestaltungsspielraum der Adres-
saten und die Reichweite der rechtlichen Bindungswirkung (Hendler 2003, 257). Dabei ist 
der planerische Gestaltungsspielraum durch die Auslegung des Ziels zu ermitteln (Goppel 
1998b, 289 f.). Eine Festlegung ist bestimmbar, wenn der Zieladressat den räumlichen und 
sachlichen Inhalt aufgrund der Festlegung, der Zusammenschau mit anderen Festlegungen, 
der Beachtung naturräumlicher Gegebenheiten oder anerkannter Standards konkretisieren 
und bestimmen kann. Hierfür können auch weitere Erhebungen oder Untersuchungen tat-
sächlicher Art notwendig sein (Heemeyer 2006, 181; Runkel 11/2006, K § 3 Rn 28). Ob eine 
Festlegung bestimmbar ist, ist aus der Sicht des Adressaten und nicht der des Plangebers 
zu beurteilen. Entscheidend ist, dass dieser zur Befolgung der Beachtenspflicht den verbind-
lichen Zielkern erkennen kann. Als Maßstab für die Bestimmbarkeit kann dabei das Urteils-
vermögen von Fachleuten leistungsfähiger öffentlicher Stellen oder großer privater Konzerne 
zugrunde gelegt werden, da überwiegend öffentliche Stellen und leistungsfähige Gesell-
schaften des privaten Rechts Zieladressaten der Raumordnungspläne sind (Runkel 11/2006, 
K § 3 Rn 41). Der konkrete Adressat eines Ziels muss jeweils über die räumlichen und sach-
lichen Bestimmbarkeitsmerkmale identifiziert werden können (Heemeyer 2006, 190). 

Die räumliche Bestimmtheit kann sowohl über textliche als auch zeichnerische Festlegun-
gen erreicht werden. Auch eine Kombination ist möglich, wenn beispielsweise Verweise den 
Zusammenhang deutlich machen (Heemeyer 2006, 193). Zeichnerische Festlegungen kom-
men verstärkt auf den unteren Ebenen des Planungssystems (Bauleitplanung) zum Einsatz, 
während in den Landesplänen textliche Festlegungen vorherrschen. Auf regionaler Ebene ist 
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eine weitgehend ausgeglichene Situation vorzufinden (Runkel 11/2006, K § 3 Rn 34). Eine 
Festlegung ist dann räumlich bestimmbar, wenn der von ihr betroffene (Teil-)Raum, Bereich 
oder Standort mit hinreichender Sicherheit feststellbar ist (Runkel 11/2006, K § 3 Rn 31). So 
kann ein regelmäßiger Nutzungskonflikt generell geregelt werden und aufgrund örtlicher Ge-
gebenheiten im Anwendungsfall zu einer bestimmten Aussage konkretisiert werden (Goppel 
1998b, 289). Bei einer rein textlichen Festlegung muss das Gebiet in seinem Kern verbal 
beschrieben werden. Die genaue Abgrenzung kann nachfolgenden Raum- oder Fachpla-
nungen überlassen werden (OVG Lüneburg, DÖV 1969, 642; Scheipers 1995, 50). Auch die 
Nennung von Kriterien für räumliche Festlegungen nachfolgender Planungsebenen ist mög-
lich (Runkel 11/2006, K § 3 Rn 36). Ziele der Raumordnung sind dann zwingend zeichne-
risch darzustellen, wenn sie flächenbezogene Aussagen beinhalten, deren Beschreibung in 
verbaler Form eine zu hohe Schärfe aufweisen würde (Goppel 1984, 230). Der räumliche 
Konkretisierungsgrad der Landes- und regionalplanerischen Festlegungen kann in vier Stu-
fen aufgegliedert werden (Schmidt-Assmann 1978, 11): übergemeindliche, gemeinde-
scharfe, gebietsscharfe und parzellenscharfe Bestimmungen. Übergemeindliche Planin-
halte erfassen Gebiete, die nicht auf den Raum einer Gemeinde beschränkt sind. Demge-
genüber beziehen sich gemeindescharfe Festlegungen auf die gesamte Gemeinde. Durch 
gebietsscharfe Festlegungen werden einzelne Gebiete einer Gemeinde angesprochen, sie 
wirken innergemeindlich (Scheipers 1995, 78). Der Rahmencharakter der Raumordnung ver-
wehrt die Nutzung von parzellenscharfen zeichnerischen Darstellungen, um räumlich be-
stimmte bzw. bestimmbare Ziele festzulegen. Gebietsscharfe Festlegungen der Landespla-
nung sind bei einem qualifizierten überörtlichen Interesse zulässig (Schink 1994,115). Eine 
Parzellenschärfe liegt vor, wenn der Zieladressat aufgrund der Darstellung für jede im 
Grenzbereich der Festlegung gelegene Parzelle feststellen kann, ob diese in den Geltungs-
bereich fällt oder nicht (Heemeyer 2006, 197). Eine Parzellenschärfe kann auch durch textli-
che Festlegungen erreicht werden, indem Bezug auf naturräumliche Gegebenheiten ge-
nommen wird. Zum Schutz der kommunalen Planungshoheit sind nur ausnahmsweise par-
zellenscharfe Festlegungen erlaubt (Kment 2006, 1340). Hierbei handelt es sich zumeist um 
situations- oder lagebedingte Standortfestlegungen (z.B. Kraftwerke), die in ihrem Umfang 
und ihrer Lage durch überwiegende überörtliche Interessen gerechtfertigt sind (Brohm 2002, 
654). Regelmäßig dürfen dabei flächensichernde Ausweisungen räumlich detaillierter gestal-
tet sein als Funktionszuweisungen (Scheipers 1995, 79). Grundsätzlich muss durch die Ziele 
der Raumordnung für nachgeordnete Planungen ein Konkretisierungsspielraum von Gebiets- 
zu Parzellenschärfe und von genereller Nutzungsart zur Festlegung von Art und Maß der 
baulichen Nutzung bestehen bleiben (Runkel 11/2006, K § 3 Rn 47, Goppel 2009, 52).  

In der Praxis werden bei zeichnerischen Festlegungen unterschiedliche Darstellungsfor-
men mit variierender räumlicher Genauigkeit genutzt. Hierzu zählen Außenlinien, Schraffu-
ren und Symbole. Die höchste räumliche Genauigkeit erreicht die Darstellung von Außenli-
nien. Grundsätzlich kann mit Hilfe dieser Darstellungsform eine parzellenscharfe Festlegung 
getroffen werden, die keinen Konkretisierungs- oder Gestaltungsspielraum für die nachfol-
gende Planungsebene belässt. Welche räumliche Schärfe bzw. Unschärfe eine Außenlinie 
tatsächlich erreicht, ist von deren Strichstärke und dem Kartenmaßstab abhängig. Die Karten 
der Regionalpläne weisen mit 1:50 000 meist einen relativ kleinen Maßstab auf. Außenlinien 
besitzen hier im Randbereich eine gewisse Unschärfe. Aufgrund dieser Randunschärfe be-
schränkt sich die Zielbindung der Festlegung auf die Bereiche, die dem sogenannten räumli-
chen Kernbereich zugeordnet werden können, die also eindeutig innerhalb der Außengrenze 
liegen (Kment 2006, 1340; Heemeyer 2006,198; Goppel 2009, 52). Neben Außenlinien 
kommen in Raumordnungsplänen häufig Gebietsschraffuren zum Einsatz, die durch ihre 
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größere Randunschärfe verdeutlichen, dass keine parzellenscharfe Darstellung beabsichtigt 
ist (Goppel 1984, 231). Die Nutzung von Schraffuren oder (Punkt-)Rastern deutet darauf hin, 
dass der Plangeber den nachfolgenden Planungsebenen insbesondere im Randbereich die 
Bestimmung der Gebietsgrenzen übertragen will (Heemeyer 2006, 199). Durch die Redukti-
on des verbindlichen Kernbereichs wird die räumliche Steuerungswirkung der Festlegung 
reduziert (Kment 2006, 1340). Symbole weisen zumeist die größte räumliche Unschärfe auf. 
Voraussetzung für die Bestimmbarkeit von Symbolen ist, dass sowohl der eingeräumte 
Spielraum als auch dessen Grenzen durch Auslegung, auch unter Nutzung der textlichen 
Festlegungen, vom Adressaten erkennbar sind (Heemeyer 2006, 201). 

Eine Festlegung muss zudem auch sachlich bestimmt oder bestimmbar sein. Diese Vor-
aussetzung ist erfüllt, wenn der Adressat sowohl den betroffenen fachlichen Bereich (z.B. 
Siedlungsentwicklung) als auch Art und Umfang der entsprechenden Bindung, in Form einer 
Handlungsanweisung, erkennen kann (Runkel 11/2006, K § 3 Rn 32; Hoppe 1999, 1458). 
Auch unbestimmte, auslegungsfähige Rechtsbegriffe können genutzt werden, sofern sie auf-
grund allgemeingültiger Auslegungsmethoden und/oder aufgrund einer gefestigten Recht-
sprechung bestimmbar sind. Zudem sind örtliche Verhältnisse und die Planbegründung he-
ranzuziehen (Heemeyer 2006, 202). 

Die in § 3 Nr. 2 ROG geforderte abschließende Abwägung setzt voraus, dass Ziele der 
Raumordnung das Resultat eines überfachlichen Abwägungsprozesses sind und inhaltlich 
nicht mehr abgewogen werden können (Runkel 11/2006, K § 3 Rn 57; Spoerr 2000, 347). 
Inhaltlich liegt dabei eine Überschneidung mit dem Merkmal der verbindlichen Vorgabe vor 
(Heemeyer 2006, 209). Als landesplanerische Letztentscheidung ist ein Ziel auf „Befolgung, 
Einhaltung, Anpassung oder Beachtung angelegt“ (Hendler 2003, 257) und darf nicht mit 
anderen Zielen in Konflikt stehen (Hoppe 1999, 1458; 2001, 82). Der Letztentscheidungscha-
rakter schließt jedoch einen Ausgestaltungsspielraum des gebundenen Planungsträgers 
nicht aus. Dieser darf allerdings nur eine "zielinterne, zielkonforme konkretisierende Ausge-
staltung" (Hoppe 1999, 1460) umfassen. Nicht zulässig ist das Einräumen von Ermessen 
oder die Ermächtigung zu originären Abwägungen. Ob eine abschließend abgewogene Fest-
legung vorliegt ist durch eine auf die Sicht des Zieladressaten gestützte Auslegung zu 
bestimmen (Heemeyer 2006, 209). Eine wichtige Rolle spielt dabei die Formulierung der 
Planaussage, die deutlich machen muss, dass der Plangeber für die Festlegung bean-
sprucht, abschließend abgewogen zu sein (Heemeyer 2006, 210). Besonders „Ist“- oder 
„Sind“- Formulierungen verdeutlichen den strikten Verbindlichkeitsanspruch (Runkel 9/2008, 
K § 4 Rn 25). Demgegenüber deuten Worte wie „möglichst“ auf Abwägungsspielräume hin. 
Hinweise auf den beabsichtigten Verbindlichkeitsanspruch geben auch die Kennzeichnung 
des Plansatzes oder dessen Entstehungsgeschichte (Heemeyer 2006, 179). Festlegungen 
von Fachplänen, die nicht Gegenstand der raumordnerischen Abwägung waren, sondern 
von anderen Stellen auf Grundlage von gesetzlichen Vorschriften außerhalb der Landespla-
nungsgesetze getroffen wurden, können keine Ziele der Raumordnung sein, sondern nur 
den Status nachrichtlicher Übernahmen besitzen (Runkel 11/2006, K § 3 Rn 61; Scheipers 
1995, 40; Folkerts 1988, 67 f.). 

Wird eine vom Gesetzgeber im Rahmen der Begriffsdefinition genannte Anforderung nicht 
erfüllt, so handelt es sich begrifflich nicht um ein Ziel der Raumordnung (Runkel 11/2009, K 
§ 3 Rn 22). Die Restriktivität der rechtlichen Anforderungen an Ziele der Raumordnung wird 
vor dem Hintergrund abweichender Interessen unterschiedlich interpretiert. Mit zunehmend 
restriktiver Interpretation ist eine wachsende Einschränkung des hoheitlichen Steuerungspo-
tentials der Raumordnung verbunden.  
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Neben diesem Zielbegriff bestehen weitere allgemeine Wirksamkeits- und Rechtmäßig-
keitsanforderungen an Raumordnungsziele. Diese stellen allerdings nicht den Zielcharakter 
einer Festlegung in Frage, der sich alleine nach § 3 Nr. 2 ROG bestimmt, sondern deren 
Rechtmäßigkeit. Hierzu sind unter anderem die Kennzeichnungspflicht (§ 7 Abs. 4 ROG), 
das Entwicklungs- und Berücksichtigungsgebot (§ 8 Abs. 2 ROG) und die Beteiligungsnot-
wendigkeit (§ 10 ROG) zu zählen. Zudem gelten landesrechtliche Verfahrens-, Zuständig-
keits- und Formvorschriften. 

Die in § 7 Abs. 4 ROG beinhaltete Kennzeichnungspflicht für Ziele und Grundsätze der 
Raumordnung in Raumordnungsplänen dient dazu, Dritten die Bindungswirkungen der Plan-
aussagen im Hinblick auf § 4 ROG aufzuzeigen (BT-Drucks. 16/6392, 83). Im ROG 1998 war 
die Kennzeichnungspflicht noch auf Ziele der Raumordnung beschränkt. Die Kennzeich-
nungspflicht bezieht sich sowohl auf textliche als auch auf zeichnerische Festlegungen 
(Runkel 11/2006, K § 3 Rn 89) und kann auf unterschiedliche Art und Weise vorgenommen 
werden. Häufig werden Ziele mit einem "Z" und Grundsätze mit einem "G" markiert. In eini-
gen Regionalplänen werden Ziele durch Fettdruck gekennzeichnet. Zielförmige Festlegun-
gen ohne Kennzeichnung sind rechtswidrig (Heemeyer 2006, 229). Die Kennzeichnung ver-
deutlicht den subjektiven Willen des Plangebers ein Ziel aufzustellen (Hendler 1998, 105; 
Hoppe 1999, 1461) und soll Rechtsunsicherheit hinsichtlich der Bindungswirkung der Festle-
gung vermeiden (Goppel 1999, 331 f., Spannowsky 10/2005, K § 7 Rn 40). In der Praxis 
führt die Kennzeichnung jedoch auch dazu, dass die normative Aussagekraft der textlichen 
Festlegungen von dieser Kennzeichnung abgeleitet wird und sowohl Planungsträger als 
auch Rechtsanwender aufgrund der Kennzeichnung als Ziel von einem Zielcharakter der 
Festlegung ausgehen. Die Kennzeichnung eines Plansatzes als Ziel bedingt jedoch nicht 
seine Zielqualität, sondern besitzt einen ausschließlich deklaratorischen Charakter (Hoppe 
1999, 1458 ff.). Sie ist für das Vorliegen eines Ziels "notwendig, aber nicht hinreichend" 
(Spoerr 2000, 346 f.). Ausschlaggebend für die Festlegungsqualität sind allein die in § 3 
Nr. 2 ROG formulierten Begriffsmerkmale. Der Plangeber kann nur insofern eine Festlegung 
als Ziel der Raumordnung bestimmen, als dass er die hier geforderten Merkmale erfüllt. Im 
Plan als Ziel gekennzeichnete Festlegungen, die diese Anforderungen nicht erfüllen, können 
allenfalls Grundsätze sein. Allerdings besteht für den Rechtsanwender solange eine Beach-
tenspflicht gegenüber einer als Ziel gekennzeichneten Festlegung bis deren Zielqualität im 
Rahmen einer Normenkontrolle widersprochen wird (Spannowsky 10/2005, K § 7 Rn 40). 
Wird ein Plansatz als Grundsatz gekennzeichnet, so ist in der Regel davon auszugehen, 
dass er die materiellen Kriterien des § 3 Nr. 2 ROG für ein Ziel der Raumordnung nicht erfüllt 
(Heemeyer 2006, 239).  

Gemäß § 8 Abs. 2 S. 1 ROG (§ 9 Abs. 2 S. 1 ROG 1998) (raumordnungsrechtliches Ent-
wicklungsgebot) sind Regionalpläne aus dem Raumordnungsplan für das Landesgebiet zu 
entwickeln. Sie müssen aus dessen planerischer Gesamtkonzeption abgeleitet werden 
(Runkel 11/2006, K § 3 Rn 150). Hierdurch findet eine Einordnung der im Übrigen eigen-
ständigen Regionalplanung in die höherstufige Landesplanung statt. Wie groß der Spielraum 
der Regionalplanung im Hinblick auf das „Entwickeln“ ist hängt davon ab, ob der Landesplan 
überwiegend auf Ziele oder Grundsätze der Raumordnung zurückgreift und wie umfangreich 
die rahmenhaften Vorgaben des Plans sind (Mößle 2000b, 77). Im Sinne des Gegenstrom-
prinzips sind gleichzeitig die Flächennutzungspläne und die Ergebnisse der von den Ge-
meinden beschlossenen sonstigen städtebaulichen Planungen in der Abwägung der Regio-
nalplanung zu berücksichtigen (§ 8 Abs. 2 S. 2 ROG, Berücksichtigungsgebot). Die Ziel-
vorgaben der Raumordnung können nur dann einen Vorrang für sich in Anspruch nehmen, 
wenn die gemeindlichen Belange abwägend berücksichtigt werden (Stüer 2004, 814). 
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Zudem enthält das Raumordnungsgesetz zur Sicherung der materiellen Belange bei einer 
mehr als geringfügigen Berührung kommunaler Interessen Beteiligungsrechte für Kommunen 
in Form eines Informationsrechts und dem Recht zur Stellungnahme (Stüer 2004, 815). So-
fern die Mitwirkungsrechte einer Kommune bei der Aufstellung nicht beachtet wurden, ist das 
Ziel für diese nicht bindend (Runkel 12/2008, K § 4 Rn 280).  

Durch das Gegenstromprinzip und die Beteiligungsverpflichtung der Zieladressaten an der 
Zielaufstellung wird sichergestellt, dass eine sinnvolle Konkretisierung der Ziele durch nach-
folgende Planungen möglich ist (Runkel 9/2008, K § 4 Rn 105). 

3.2.1.2 Beachtenspflicht des Raumordnungsgesetzes  

Die von den, aufgrund von § 3 Nr. 2 ROG als Ziele der Raumordnung qualifizierten, Festle-
gungen ausgehende Bindungswirkung bestimmt sich zunächst nach den allgemeinen Raum-
ordnungsklauseln des § 4 ROG. Der Paragraph entspricht im Wesentlichen dem Recht nach 
dem ROG 1998 (Krautzberger/Stüer 2009, 3; Söfker 2009, 163). Kennzeichnend für die Ziele 
der Raumordnung ist § 4 Abs. 1 S. 1 ROG, der die Beachtenspflicht auslöst. Demnach sind 
Ziele der Raumordnung bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen öffentlicher Stel-
len zu beachten. Die Beachtenspflicht gilt darüber hinaus für Entscheidungen öffentlicher 
Stellen über die Zulässigkeit raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen anderer öffent-
licher Stellen sowie für Entscheidungen öffentlicher Stellen über die Zulässigkeit raumbe-
deutsamer Planungen und Maßnahmen von Personen des Privatrechts, die der Planfeststel-
lung oder der Genehmigung mit der Rechtswirkung der Planfeststellung bedürfen. Die Be-
achtenspflicht schließt die Überwindung eines Ziels der Raumordnung durch andere öffentli-
che Belange aus (Heemeyer 2006, 51).  

Als Adressat der Bindungswirkung werden öffentliche Stellen genannt. Gemäß der Legalde-
finition in § 3 Nr. 5 ROG umfassen öffentliche Stellen Behörden des Bundes und der Län-
der, kommunale Gebietskörperschaften, bundesunmittelbare und die der Aufsicht eines Lan-
des unterstehenden Körperschaften sowie Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts. 
So sind beispielsweise Gemeinden, die einen Flächennutzungsplan oder einen Bebauungs-
plans aufstellen, Adressat der Beachtenspflicht. 

Voraussetzung für die Bindungswirkung der Erfordernisse der Raumordnung ist als Objekt 
der Bindungswirkung jeweils das Vorliegen einer raumbedeutsamen Planung oder Maß-
nahme gemäß § 3 Nr. 6 ROG (Runkel 9/2008, K § 4 Rn 38). Nur dann kann die Raumord-
nung auch ihre Wirkung entfalten (Stüer 2009, Rn 234). Als raumbedeutsame Planungen 
und Maßnahmen nennt das Raumordnungsgesetz Planungen einschließlich der Raumord-
nungspläne, Vorhaben und sonstige Maßnahmen, durch die Raum in Anspruch genommen 
oder die räumliche Entwicklung oder Funktion eines Gebietes beeinflusst wird, einschließlich 
des Einsatzes der hierfür vorgesehenen öffentlichen Finanzmittel. Für die Bestimmung der 
Raumbedeutsamkeit ist die Konzeption des Plangebers oder Maßnahmeträgers entschei-
dend (Runkel 9/2008, K § 4 Rn 59). Bei Vorhaben, die in Abschnitten realisiert werden, ist 
der Endzustand der Planung oder Maßnahme für die Beurteilung der Raumbedeutsamkeit 
ausschlaggebend (Runkel 9/2008, K § 4 Rn 60). Voraussetzung für eine raumbedeutsame 
Planung oder Maßnahme ist, dass sie entweder raumbeanspruchend oder raumbeeinflus-
send ist (Runkel 11/2006, K § 3 Rn 242). Ab welcher Größenordnung eine Planung oder 
Maßnahme als raumbeanspruchend anzusehen ist, kann nicht konkret festgelegt werden, 
sondern muss bereichsbezogen bestimmt werden. Es muss sich um eine Planung oder 
Maßnahme handeln, die eine normale Größenordnung überschreitet. Bei Schutzgebieten 
wird in der Regel von 10 ha als Voraussetzung von Raumbedeutsamkeit ausgegangen (Stü-
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er 2009, Rn 234). Im Hinblick auf die Erweiterung von Gewerbegebieten ist auf die regionale 
Maßstäblichkeit abzustellen. Ausschlaggebend ist vor allem die Raumstruktur (verdichteter 
Raum, ländlicher Raum). Eine Planung oder Maßnahme ist demnach raumbeanspruchend, 
wenn sie unter Beachtung der Gegebenheiten des Planungsraumes aufgrund ihrer Größen-
ordnung einer raumordnerischen Einordnung bedarf. In der Praxis spielt allerdings das Krite-
rium „raumbeeinflussend“ für die Bestimmung der Raumwirksamkeit eine größere Rolle. 
Durch eine Planung oder Maßnahme können sowohl die räumliche Entwicklung als auch die 
Funktion eines Gebietes beeinflusst werden (Runkel 11/2006, K § 3 Rn 250). Aufgrund der 
genannten Kriterien kann die gleiche Planung oder Maßnahme in unterschiedlichen Pla-
nungsräumen raumbedeutsam sein oder die Anforderungen nicht erfüllen (Runkel 11/2006, 
K § 3 Rn 239). Als raumbedeutsame Planungen unterliegen auch die Regionalpläne der Be-
achtenspflicht. Werden in einem Regionalplan die Ziele der Raumordnung der Landesraum-
ordnungspläne nicht beachtet, liegt ein Verstoß gegen die Beachtenspflicht vor. 

Die mit der Beachtenspflicht verbundene Verhaltenspflicht des Zieladressaten variiert in 
Abhängigkeit vom Planungs- und Maßnahmenträger sowie von der konkreten Planung oder 
Maßnahme (Runkel 9/2008, K § 4 Rn 76). Die Beachtenspflicht umfasst neben einer gene-
rellen Unterlassenspflicht auch eine spezielle Handlungspflicht (Runkel 9/2008, K § 4 Rn 77).  

Die Unterlassenspflicht verbietet raumbedeutsame Planung und Maßnahmen, die ein be-
stimmtes Ziel nicht mehr möglich machen oder auch beeinträchtigen könnten. Die Zielerrei-
chung darf nicht gefährdet oder erschwert werden (Runkel 9/2008, K § 4 Rn 79). Die Unter-
lassenspflicht kann durch die Untersagung raumrechtswidriger Planung und Maßnahmen 
(§ 14 ROG) durchgesetzt werden.  

Die Handlungspflicht beinhaltet die positive Umsetzung eines Ziels der Raumordnung mit 
den Instrumenten der räumlichen Gesamtplanung (Bauleitplanung) für den Aufgabenbereich, 
in den die Planung oder Maßnahme fällt. Eine positive Umsetzung muss dabei nicht in Form 
einer optimalen Umsetzung erfolgen. Ausreichend ist eine „ordnungsgemäße Umsetzung i.S. 
einer sachlich und räumlich vom Ziel umfassten Art“ (Runkel 9/2008, K § 4 Rn 85). Eine posi-
tive Handlungspflicht besteht bei der erstmaligen Erstellung eines raumbedeutsamen Plans, 
bei dessen Änderungen und Erweiterung als auch bei der Aufhebung eines Plans (Runkel 
9/2008, K § 4 Rn 84 f.). Wird ein Planänderungsverfahren durchgeführt, so müssen alle Teile 
eines Plans geändert werden, die Ziele betreffen, die zwischen dessen Erstellung oder letz-
ten Änderung und dem aktuellen Planverfahren aufgestellt wurden, so dass der geänderte 
Plan insgesamt an die Ziele der Raumordnung angepasst ist (Runkel 9/2008, K § 4 Rn 87). 
Allerdings ist jeweils zu prüfen, ob durch ein Ziel eine Handlung zum aktuellen Zeitpunkt ge-
boten wird und somit erforderlich ist. Dies gilt beispielsweise, wenn der Regionalplan Gewer-
beflächen für zukünftige Entwicklungen ausweist. Diese müssen von den Gemeinden im 
Rahmen des Bauleitplanverfahrens nicht vollständig überplant werden. Werden im Regional-
plan Standorte mit Zielqualität für konkrete raumbedeutsame Planungen freigehalten, ist 
hiermit ebenfalls keine konkrete Handlungspflicht im Sinne einer tatsächlichen Nutzung die-
ses Standorts bei Realisierung der Maßnahme verbunden. Es handelt sich vielmehr um ein 
raumordnerisches Angebot. Die Festlegung zielt darauf ab, eine Verwirklichung nicht zu er-
schweren oder unmöglich zu machen. Sofern aufgrund der Aufgaben und Funktionszuwei-
sung eine Befugnis auf Seiten des Trägers der Raumordnungsplanung vorliegt, kann dieser 
auch zuweisende Standortfestlegungen als Ziel der Raumordnung treffen. In einem solchen 
Fall muss der Träger der raumbedeutsamen Maßnahme bei einer Verwirklichung auf den 
zugewiesenen Standort zurückgreifen (Runkel 9/2008, K § 4 Rn 90). 
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Eine Planungspflicht besteht nur unter bestimmten Voraussetzungen. So muss die Raum-
ordnungsplanung eine kompetenzrechtliche Befugnis besitzen, ein Handlungsziel in einem 
konkreten Aufgabenbereich zu formulieren. Zudem ist der materielle Erforderlichkeitsvorbe-
halt zu beachten, wonach die raumbedeutsame Planung zur Verwirklichung des Ziels erfor-
derlich sein muss. Ebenso muss eine Erforderlichkeit in zeitlicher Hinsicht bestehen, wonach 
die Umsetzung sofort und unverzüglich erfolgen muss (Runkel 9/2008, K § 4 Rn 93 f.). In-
wieweit eine Erstplanungspflicht für Kommunen besteht, wird unten im folgenden Abschnitt 
angesprochen. 

Die konkrete Bindungswirkung eines Ziels muss im Einzelfall bestimmt werden. Diese ist von 
dem durch den Plangeber vorgegebenen strikt verbindlichen Zielkern und dem damit verbun-
denen Gestaltungsspielraum des Zieladressaten abhängig (Heemeyer 2006, 12 f.). 

3.2.1.3 Anpassungspflicht des Baugesetzbuches 

Für die kommunale Bauleitplanung wird die allgemeine Beachtenspflicht durch die spezielle 
Raumordnungsklausel des § 1 Abs. 4 BauGB im Sinne einer Anpassungspflicht konkretisiert 
und erweitert. Durch die Festlegung wird die Zielbeachtenspflicht auf alle Bauleitpläne unab-
hängig von ihrer Raumbedeutsamkeit ausgeweitet. Die Anpassungspflicht verdeutlicht, dass 
für die gemeindliche Bauleitplanung bei der Umsetzung der Beachtenspflicht die Handlungs-
pflichten eine besondere Rolle spielen. Die Beachtenspflicht gemäß § 4 Abs. 1 ROG sowie 
die Anpassungspflicht des § 1 Abs. 4 BauGB sind materiell deckungsgleich (BVerwGE 90, 
3298; Battis et al. 2009, § 1 Rn 33). Beide Regelungen unterscheiden sich in ihrem Gel-
tungsbereich jedoch nicht im Bedeutungsgehalt (Schrage 1998, 15). Sowohl Zielbeachtens-
pflicht als auch Anpassungspflicht bedingen inhaltlich „eine Unterlassenspflicht, im Sinne 
eines Verbots gegen Ziele der Raumordnung zu verstoßen, einer Handlungspflicht aus An-
lass einer konkreten Bauleitplanung, eine Erstplanungs- und Planänderungspflicht sowie 
eine Rücksichtnahmepflicht“ (Runkel 12/2008, K § 4 Rn 284). Dabei ist auch bei der Anpas-
sungspflicht der Vorbehalt der materiellen und zeitlichen Erforderlichkeit zu beachten. 

Eine Erstplanungspflicht für Kommunen aufgrund von § 1 Abs. 4 BauGB wurde zum ersten 
Mal 2003 vom Bundesverwaltungsgericht (BVerwG, Urteil vom 17.9.2003 – 4 C 14/01) an-
genommen. Danach können Kommunen zur erstmaligen Aufstellung eines Bebauungsplans 
verpflichtet sein. Dieser muss für die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung zwingend 
erforderlich sein (Moench 2005, 683). Eine solche Erstplanungspflicht zur aktiven Verwirkli-
chung landesplanerischer Ziele wurde bereits zuvor von der überwiegenden Meinung gese-
hen (Schink 1994, 108; Buchner 1982, 15; Battis et al. 2009, § 1 Rn 32). Argumentiert wur-
de, "dass die Raumordnung und Landesplanung durch passives Verhalten der Gemeinde 
leerlaufen könnte, falls diese nicht verpflichtet wäre, zur Umsetzung der in Landesplänen 
festgelegten Ziele bauleitplanerisch tätig zu werden" (Schink 1994, 109). In einzelnen Län-
dern (u.a. NRW) ist das bereits im Landesplanungsrecht verankert. Auslöser für die Einfüh-
rung des raumplanerischen Planungsgebots in NRW waren vor dem Hintergrund der wach-
senden Anforderungen des Umweltschutzes Schwierigkeiten, in dem dicht besiedelten Bun-
desland größere Flächen für bedeutende Industriegebiete zu sichern (Brohm 2002, 657; Fol-
kerts 1988, 13). Durch dieses Instrument steht der Landesplanung ein Instrument zur Ver-
wirklichung von flächenintensiven Großvorhaben auch bei gegenläufigen kommunalen Inte-
ressen zur Verfügung (Wahl 1978, 112). Im Regierungsentwurf zum ROG 1998 war eben-
falls ein Planungsgebot für die Bauleitplanung vorgesehen. Letztendlich wurde aufgrund von 
Bedenken der kommunalen Spitzenverbände diese Vorschrift nicht aufgenommen (Runkel 
9/2008, K § 4 Rn 97). 
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Für die Kommunen besteht eine dauerhafte Anpassungspflicht, die sich nicht nur auf den 
Zeitpunkt der Aufstellung beschränkt (Schink 1994, 108; Buchner 1982, 15; Goppel 1984, 
231). Die Anpassung eines Bauleitplans an ein nach Inkrafttreten des Plans verbindlich ge-
wordenes Ziel kann gegebenenfalls von der Kommunalaufsicht durchgesetzt werden (Stüer 
2009, Rn 238). Entspricht ein Bebauungsplan der Anpassungspflicht nicht, so ist er nichtig. 
Das Anpassungsgebot wird auch dann verletzt, wenn ein Bebauungsplan, der aus den Dar-
stellungen eines Flächennutzungsplans entwickelt wurde, einem Ziel der Raumordnung wi-
derspricht (Stüer 2009, Rn 306). Er verliert allerdings nicht seine Gültigkeit, weil er noch nicht 
an ein zeitlich nachfolgendes Ziel angepasst ist (OVG Lüneburg, NJW 1984, 1776; Battis et 
al. 2009, § 1 Rn 42). Hier wird durch die Ziele eine Planänderungspflicht ausgelöst. Die An-
passungspflicht beinhaltet gleichzeitig für die Kommunen die Berechtigung und Verpflichtung 
die Vorgaben der Ziele der Raumordnung zielkonform auszugestalten (Stüer 2009, Rn 300). 

3.2.2 Selbstverwaltungsgarantie und kommunale Planungshoheit 

Durch die Anpassungspflicht des § 1 Abs. 4 BauGB wird die kommunale Handlungsfreiheit 
eingeschränkt. Die verbindlichen Festlegungen der Raumordnung werden teilweise als Ge-
fahr für die kommunale Planungshoheit wahrgenommen (Schroeder 2000, 58). Aufgrund der 
institutionellen Selbstverwaltungsgarantie des Art. 28 Abs. 2 GG muss den Gemeinden das 
Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der 
Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Selbstverwaltung stellt in diesem Sinn den Ge-
gensatz zur Fremdverwaltung dar. Die Gemeinden sind zum einen Teil der staatlichen Ver-
waltung und nehmen Aufgaben im Auftrag des Staates wahr. Zum anderen besitzen sie für 
ihre Hoheitsbereiche eine Kompetenz zum eigenständigen Handeln (Scherer 1994, 55). 

Nach vorherrschender Meinung wird auch die kommunale Planungshoheit als Bestandteil 
der Selbstverwaltungsgarantie durch Art. 28 Abs. 2 GG geschützt (Spoerr 2000, 344, 
Moench 2005, 676, Hendler 2003, 257). Die Planungshoheit umfasst die Befugnis der Ge-
meinden für ihr Gebiet die Grundlagen der Bodennutzung und städtebaulichen Entwicklung 
festzulegen. Neben diesem "Recht zur Gestaltung der Bodennutzung" umfasst die Selbst-
verwaltungsgarantie auch ein "Recht der gemeindlichen Selbstgestaltung". Die Kommunen 
fühlen sich insbesondere in dem Recht auf Selbstgestaltung durch überörtliche Gesamtpla-
nung aber auch Fachplanungen beeinträchtigt. Dieses umfasst das Recht jeder Gemeinde, 
„das Gepräge und die Struktur ihres Ortes zu bestimmen, ihre Identität und die Richtung ih-
rer Entwicklung selbst festzulegen“ (Schink 1994, 103). Durch eine zunehmende flächen-
deckende Ausweisung von Gebietsfestlegungen bleibt teilweise "von der Selbstgestaltung 
der Gemeinde in der örtlichen räumlichen Planung nichts Substantielles mehr übrig" (Spoerr 
2000, 345).  

Allerdings besteht die kommunale Planungshoheit als Teil der Selbstverwaltungsgarantie 
nicht uneingeschränkt, sondern ist nur "im Rahmen der Gesetze" gewährleistet. Der planeri-
sche Gestaltungsspielraum der Kommunen kann dementsprechend zulässig durch gesetzli-
che Regelungen, wie z.B. das Landesrecht, eingeschränkt werden. Die Aufstellung von Lan-
des- und Regionalplänen sowie die Anpassungspflicht verstoßen nicht gegen die gemeindli-
che Selbstverwaltungsgarantie (Battis et al. 2009, § 1 Rn 34). Dennoch können die Ziele der 
Raumordnung aufgrund ihrer strikten Beachtenspflicht in Einzelfällen der Selbstverwaltungs-
garantie widersprechen, wenn die Gemeinde eigene Planungsvorstellungen nicht entwickeln 
oder nicht umsetzen kann (Schink 1994, 111 f.). Es ist zwischen einer Verletzung des Kern-
bereichs der Selbstverwaltungsgarantie und einer sonstigen Verletzung zu unterscheiden.  
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Der Kern der Selbstverwaltungsgarantie gewährleistet das Selbstverwaltungsrecht institutio-
nell, als Aufgabe aller Gemeinden. Eine Verletzung des Kernbereichs liegt nicht bereits dann 
vor, wenn die Planungshoheit einzelner Gemeinden durch landesplanerische Festsetzungen 
erheblich beschränkt wird. Vielmehr setzt eine sie voraus, dass durch eine Festlegung das 
Selbstverwaltungsrecht allen Gemeinden des Planungsraumes entzogen wird. Da sich lan-
des- und regionalplanerische Festlegungen grundsätzlich an einzelne Gemeinden richten, ist 
eine Verletzung des Kernbereichs unwahrscheinlich. Allerdings wird der Schutz der Pla-
nungshoheit durch Art. 28 Abs. 2 GG auch außerhalb des Kernbereichs gewährleistet 
(Schink 1994, 112), so dass hier eine Verletzung möglich ist.  

Landesplanerische Festlegungen, die für einzelne Gemeinden eine Sonderbelastung darstel-
len, z.B. Standortfestlegungen für raumbeanspruchende Großvorhaben, sind mit der ge-
meindlichen Planungshoheit vereinbar, wenn eine Beschränkung der Planungshoheit durch 
ein überörtliches Interesse von höherem Gewicht gerechtfertigt ist. Es müssen umso wichti-
gere Gründe für einen Eingriff vorliegen, je gravierender der Eingriff in die kommunale Pla-
nungshoheit ist. Die Anforderungen an das Gewicht der Belange der Raumordnung steigen 
mit wachsender Konkretheit der Zielvorgaben (Stüer 2009, Rn 301, Moench 2005, 677). Zu-
dem muss der Sachverhalt umfassend ermittelt und die Gemeinde angehört worden sein 
(Schink 1994, 114). Eine abschließende Vor- und Fremdbestimmung der gemeindlichen 
Bauleitplanung durch die Zielbindung und somit eine Beschränkung der Gemeinden auf den 
reinen Vollzug landesplanerischer Festlegungen ist nicht zulässig (Spoerr 2000, 348; Buch-
ner 1982, 15). Die Kommunen erkennen in der Regionalplanung die stärkste Einschränkung 
ihrer Selbstverwaltungsgarantie (Scherer 1994, 54). Von ihnen werden vor allem die beste-
hende Planungsdichte und die Tendenz zur flächendeckenden Regionalplanung kritisch ge-
sehen (Schink 1994, 103 f.).  

3.2.3 Flexibilisierung landes- und regionalplanerischer Festlegungen 

Mit Hilfe der Ziele der Raumordnung ist aufgrund der durch sie ausgelösten Beachtens- und 
Anpassungspflicht eine strikte Steuerung möglich. Gleichzeitig bedingt die Selbstverwal-
tungsgarantie der Gemeinden nach Art. 28 Abs. 2 GG, dass die Ziele der Raumordnung eine 
gewisse Flexibilität besitzen müssen. Dieses Spannungsverhältnis zwischen strikter Steue-
rung und Flexibilität spiegelt sich in den landes- und regionalplanerischen Festlegungen in 
Form von Festlegungen mit Regel-Ausnahmestrukturen wider. Diese können sich in konkre-
ten Ausnahmeregelungen äußern oder als „Soll“- und „In der Regel“- Festlegungen in Er-
scheinung treten (Heemeyer 2006, 5). Durch die Nutzung von Festlegungen mit Regel-
Ausnahme-Struktur nimmt der Plangeber Einfluss auf die Steuerungswirkung der Plansätze. 
Die durch die Ausnahmeregelung erfassten Anwendungsfälle werden aus dem strikt verbind-
lichen Regelungsbereich des Ziels entfernt und unterliegen nicht mehr dessen Bindungswir-
kung (Kment 2006, 1340). Ausnahmen spielen vor allem bei Festlegungen mit einer hohen 
sachlichen und räumlichen Detailschärfe eine wichtige Rolle, da so der Abwägungsumfang 
im Aufstellungsprozess reduziert werden kann (Heemeyer 2006, 267). Zudem ermögliche sie 
dem Plangeber, „die Steuerungswirkung des Ziels auf das aus übergeordneten raumordneri-
schen Gesichtspunkten erforderliche Maß zu beschränken“ (Heemeyer 2006, 267 f.) 

2003 stellte das Bundesverwaltungsgericht fest, dass Plansätze mit einer Regel-Ausnahme-
Struktur die Merkmale einer verbindlichen Vorgabe oder abschließenden landesplanerischen 
Abwägung erfüllen können, wenn Regel- und Ausnahmevoraussetzung mit hinreichender 
Bestimmtheit oder Bestimmbarkeit festgelegt werden (BVerwG, Urt. V. 18.9.2003 - 4 CN 
20.02 -, BVerwG 119, 54). Inwieweit diese Voraussetzung von konkreten Ausnahmeregelun-
gen, Soll- und In-der-Regel-Festlegungen erfüllt wird, wird im Folgenden thematisiert. 
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3.2.3.1 Konkrete Ausnahmeregelung 

Bei Plansätzen, die eine konkrete, nach Art und Umfang bestimmbare, Ausnahmeregelung 
treffen, ist im Regelfall von einem strikten Verbindlichkeitsanspruch der Festlegung auszu-
gehen. Die Ausnahme kann auch durch abstrakte Kriterien bestimmt werden, sofern diese 
und die damit verbundenen Ausnahmefälle mindestens bestimmbar sind (Heemeyer 2006, 
269 f.). Insofern muss der Zieladressat durch Auslegung der abstrakten Formulierungen er-
kennen können, für welche raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die Bindungs-
wirkung der Festlegung aufgehoben werden soll. Festlegungen, die Abweichungsmöglichkei-
ten unter Voraussetzung einer weiteren Abwägung enthalten, besitzen keinen Anspruch auf 
strikte Verbindlichkeit und stellen daher auch keine Ziele der Raumordnung dar (Heemeyer 
2006, 272).  

3.2.3.2 Soll-Vorschriften/In der Regel-Vorschriften 

Eine andere von den Plangebern genutzte Möglichkeit von Regel-Ausnahme-Strukturen sind 
„in der Regel“-Formulierungen und „Soll“-Vorschriften. Durch eine Soll-Regelung erfolgt „für 
ein bestimmtes Gebiet eine sachlich-räumlich verbindliche Festlegung für den Normalfall in 
Form einer Funktionszuweisung bzw. raumstrukturellen Aussage“ (Spannowsky 2004, 9). 
Zugleich wird für atypische Ausnahmen eine Abweichungsmöglichkeit eröffnet.  

Werden in Festlegungen, die „Soll“- und „In der Regel“- Formulierungen enthalten, atypische 
Fälle abschließend aufgezählt, so handelt es sich um verbindliche und abschließend abge-
wogene Festlegungen mit Zielcharakter. Eine beispielhafte Aufzählung atypischer Ausnah-
mefälle erfüllt demgegenüber die Anforderungen an ein Ziel der Raumordnung nicht, es sei 
denn, dass hiermit eine abstrakte Beschreibung der Atypik verbunden ist, die dem Zieladres-
saten hinreichende Anhaltspunkte für eine Identifizierung des Ausnahmefalls gibt (Heemeyer 
2006, 281 f.). Zumeist werden die atypischen Fälle in „Soll“- und „In der Regel“-Festlegungen 
nicht konkretisiert, so dass der Planadressat keine genauen Anhaltspunkte für eine Ausle-
gung erhält. Durch diese Festsetzungen will der Plangeber auch unvorhergesehene Aus-
nahmefälle berücksichtigen sowie eine besonders hohe Flexibilität erzielen und vor allem 
den Gemeinden einen ausreichenden Spielraum gewährleisten (Heemeyer 2006, 276). 

Ob diese Soll-Ziele die Zielmerkmale des § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG erfüllen, ist umstritten. Es 
wird sogar von einem „Glaubenskrieg um die Soll-Ziele“ (Goppel 2002, 449) gesprochen. Im 
Mittelpunkt der Diskussion steht die Frage, ob es sich bei Soll-Zielen um hinreichend be-
stimmte und landesplanerisch abschließend abgewogene Festlegungen handelt und auf 
welcher Ebene die planerischen Letztentscheidungen getroffen werden müssen (Schroeder 
2000, 53). Während einzelne Autoren (Goppel 2002, 1998a; Hendler 2003) Soll-Zielen eine 
eindeutige Zielqualität bescheinigen, sprechen sich anderen Autoren (Hoppe 2004, 2005; 
Heemeyer 2006, Kment 2006) gegen eine solche Qualität von Soll-Festlegungen, die keine 
Kriterien für das Vorliegen von Ausnahmen angeben, aus. Als problematisch angesehen 
wird, dass der Zieladressat alleine entscheiden muss, ob ein atypischer Fall, der demnach 
als unvorhersehbarer Einzelfall vom Normgeber nicht einbezogen werden konnte (Goppel 
2002, 451), vorliegt, der die Festlegung für eine Abwägung öffnen würde. Demnach ist „ein 
unüberwindbarer und abschließend festgestellter Rahmen nicht eindeutig feststellbar“ (Hee-
meyer 2006, 289). Dem Zieladressaten verbleiben Abweichungsmöglichkeiten im Rahmen 
einer autonomen Zielabweichungsentscheidung. Bei dieser Abwägungs- und Ermessensent-
scheidung unterliegt er keinen landesplanerisch steuernden Maßgaben (Hoppe 2005, 358). 
Grundlage für eine Zielabweichung kann demnach bei atypischen Sachverhalten nur ein 
Zielabweichungsverfahren sein (Hoppe 2005, 359, Kment 2009, 96) (vgl. Kapitel 3.5). 
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Hinsichtlich der Festlegungsqualität von Regel-Ausnahme-Zielen und Sollzielen ist noch kei-
ne einheitliche Spruchpraxis festzustellen (Kment 2006, 1345). Nachdem in mehreren ober-
gerichtlichen Entscheidungen Soll-Ziele als eine Beachtenspflicht auslösende Ziele der 
Raumordnung anerkannt wurden (BayVGH, Urt. v. 15.10.2003 - 26 N 99.3785 -, BayVBl 
2004, 530; BayVGH, Urt. v. 7.6.2000 - 26 N 99.2961 -, BayVBl 2001, 535; BayVGH, Urt. v. 
25.11.1991 - 14 B 89.3207 -, BayVBl 1992, 529; OVG NRW, Urt. v. 7.12.2000 - 7 a D 
60.99.NE - DVBl 2001, 657), ist ein Wandel in der Rechtsprechung zu Soll-Zielen zu erken-
nen. In Folge des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts wurden von mehreren Obergerich-
ten nunmehr die vom Bundesverwaltungsgericht genannten Anforderungen an Sollziele ge-
stellt (OVG NRW, Urt. v. 6.6.2005 - 10 D 145/04.NE - ZfBR 2005, 815; OVG NRW, Urt. v. 
4.12.2006 - 7 D 1862/06 - NVwZ-RR 2007, 442; Nieders. OVG, Urt. v. 1.9.2005 - 1 LC 
107/05 - ZfBR 2005, 809). Hierdurch fand eine Abkehr von der bisherigen Rechtsprechung 
statt, wonach Sollziele uneingeschränkt als Ziel der Raumordnung anerkannt wurden (Kment 
2009, 98). So hat das OVG Münster festgestellt, „dass eine Sollformulierung grundsätzlich 
zulässig sein kann, sofern der Normgeber die vorhersehbaren Abweichungslagen erkennt 
und die Ausnahmen hinreichend bestimmt oder bestimmbar mitregelt; atypische Fälle seien 
dem eigens dafür geschaffenen raumordnerischen Zielabweichungsverfahren vorbehal-
ten“ (Kment 2006, 1343). Auch der BayVGH hat unter Anwendung der Rechtsprechung des 
BVerwG zu Regel-Ausnahme-Festlegungen einem Soll-Ziel die Zielqualität abgesprochen, 
das die Voraussetzungen für Abweichungen nicht bestimmt (BayVGH, Urt. v. 19.4.2004 - 15 
B 99.2605 -, BayVBl 2005, 80). 

3.2.3.3 Ausnahmen gemäß ROG 2008 

Das ROG 2008 sieht vor, dass in Raumordnungsplänen Ausnahmen von Zielen der Raum-
ordnung festgelegt werden können (§ 6 Abs. 1 ROG). In der Begründung des Regierungs-
entwurfs heißt es hierzu: "Diese Vorschrift soll dem Anliegen einiger Bundesländer Rech-
nung tragen, Ziele der Raumordnung mit ihren starren Bindungswirkungen in den Raumord-
nungsplänen flexibler gestalten zu können. Für bestehende Raumordnungspläne, die Ziele 
mit Ausnahmen im Sinne des vorgeschlagenen § 6 Abs. 1 beinhalten, hat Absatz 1 klarstel-
lenden Charakter" (BT-Drucks. 16/10292, 23). Eine solche Regelung war im ROG 1998 noch 
nicht enthalten und ist auf die Diskussion bezüglich der Bindungswirkung von Soll-Zielen und 
In-der-Regel-Festlegungen zurückzuführen (Kment 2009, 94). Die Festlegung greift die 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zu Festlegungen mit Regel-
Ausnahmestruktur auf (Söfker 2009, 164). Es werden allerdings keine Anforderungen an die 
Ausnahmeregelungen genannt, so dass ein Interpretationsspielraum verbleibt, der mögli-
cherweise als Zugeständnis an die Befürworter von Sollzielen interpretiert werden kann 
(Kment 2009, 99). 

3.2.4 Grundsätze der Raumordnung und sonstige Erfordernisse der Raumordnung 

Während die Ziele eine strikte, dem Abwägungsprozess vorgelagerte Anpassungspflicht aus-
lösen, findet die Steuerung mit Grundsätzen über Vorgaben für den Abwägungsprozess der 
abhängigen Planungsträger statt. Gemäß der Legaldefinition in § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG handelt 
es sich bei Grundsätzen der Raumordnung um Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und 
Sicherung des Raums als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensent-
scheidungen. Die Grundsätze treten hier als „Planungsleitlinien und Abwägungsdirektiven" 
(Hoppe 1999, 1458) in Erscheinung. Sie besitzen keinen strikten Verbindlichkeitsanspruch. 
Im Gegensatz zu den Zielen der Raumordnung sind Grundsätze entweder nicht räumlich 
oder sachlich bestimmt oder bestimmbar oder ihnen fehlt eine abschließende Abwägung 
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durch den Träger der Raumordnungsplanung. Der Plangeber kann dies über eine Kenn-
zeichnung als Grundsatz deutlich machen. Auch Formulierungen wie „zu berücksichtigen“, 
„auf etwas Rücksicht nehmen“, „es ist Sorge für etwas zu tragen“ verdeutlichen den einge-
schränkten Verbindlichkeitsanspruch (Heemeyer 2006, 224 f., Runkel 11/2006, K § 3 
Rn 172). Die Legaldefinition schreibt anders als bei den Zielen der Raumordnung nicht vor, 
dass Grundsätze nur Inhalt von Raumordnungsplänen sein können. Sie sind auch in Form 
von Rechtssätzen zulässig (Runkel 11/2006, K § 3 Rn 170). Die Aufgabe der Raumordnung 
gemäß § 1 Abs. 1 ROG wird durch die gesetzlichen Grundsätze der Raumordnung 
(§ 2 ROG) inhaltlich ausgefüllt (Spannowsky 10/2005, K § 7 Rn 18). Sie stellen die verbindli-
che parlamentarische Bestimmung der Leitlinien der Raumordnungspolitik in Bund und Län-
dern dar (Mößle 2000a, 63). Aufgrund der allgemeinen und abstrakten Formulierung handelt 
es sich insofern um Direktiven für die planerische Abwägung (Scheipers 1995, 107). 
Das ROG 2008 weist insgesamt 8 räumliche bzw. raumstrukturelle Grundsätze sowie Fach-
grundsätze auf. Die Grundsätze des ROG sind gemäß § 2 Abs. 1 ROG durch Festlegungen 
in Raumordnungsplänen, in Form von Zielen oder Grundsätzen der Raumordnung zu kon-
kretisieren. Grundsätze in Gesetzesform sind zudem in Landesplanungsgesetzen zu finden.6 
Dementsprechend weisen sowohl Ziele als auch planerische Grundsätze einen höheren 
Konkretisierungsgrad als gesetzliche Grundsätze auf. Auf die im ROG festgelegten Grund-
sätze darf im Rahmen von raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen nur dann zurück-
gegriffen werden, wenn diese nicht bereits durch Festlegungen der Raumordnungspläne 
konkretisiert werden (Runkel 9/2008, K § 4 Rn 43).  

Ein Großteil der Literatur bewertet zudem die in Raumordnungsplänen aufgestellten "allge-
meinen Ziele" der Raumordnung als Grundsatz der Raumordnung (Hoppe 1999,1462; Run-
kel 11/2006, K § 3 Rn 53). Die allgemeinen Ziele beziehen sich grundsätzlich auf den ge-
samten Planungsraum. Ihre Zielqualität scheitert in der Regel an einer fehlenden abschlie-
ßenden Abgewogenheit (Kment 2006, 1340). 

Zu den sonstigen Erfordernissen der Raumordnung gehören gemäß § 3 Nr. 4 ROG in Auf-
stellung befindliche Ziele der Raumordnung, Ergebnisse förmlicher landesplanerischer Ver-
fahren wie des Raumordnungsverfahrens und landesplanerische Stellungnahmen. Die Auf-
zählung der sonstigen Erfordernisse ist abschließend (Runkel 11/2006, K § 3 Rn 186). 

Welches Gewicht ein in Aufstellung befindliches Ziel der Raumordnung als sonstiges Erfor-
dernis einnimmt, ist vom Stand des Raumordnungsplanverfahrens abhängig (Runkel 9/2008, 
K § 4 Rn 193). Je weiter die Planung fortgeschritten ist, desto höher ist das Gewicht. Grund-
sätze eines in Aufstellung befindlichen Raumordnungsplans werden nicht zu den sonstigen 
Erfordernissen gezählt. Trotz ihrer fehlenden Bindungswirkung können sie bei raumordneri-
schen Stellungnahmen aufgegriffen werden (Runkel 9/2008, K § 4 Rn 40) und sind dadurch 
als sonstiges Erfordernis zu berücksichtigen. 

Bei einem Raumordnungsverfahren können Grundsätze der Raumordnung zusammenge-
fasst und untereinander zum Ausgleich gebracht werden. Dies führt dazu, dass für diese 
Planung oder Maßnahme neben dem Ergebnis des Raumordnungsverfahrens die gesetzli-
chen und planerischen Grundsätze bei der nachfolgenden Entscheidung nicht mehr zu be-
rücksichtigen sind. Bestehende Ziele der Raumordnung können allerdings nicht durch das 
Ergebnis eines Raumordnungsverfahrens verdrängt werden (Runkel 9/2008, K § 4 Rn 196).  

                                                 
6 Während das ROG 1998 die Länder ermächtigte weitere Grundsätze aufzustellen, sofern diese den Grundsät-
zen des § 3 Abs. 2 ROG nicht widersprechen, ist diese Ermächtigung aufgrund kompetenzrechtlicher Gründe im 
neuen ROG 2008 entfallen (Söfker 2009, 162). 
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Im Rahmen von landesplanerischen Stellungnahmen werden konkrete raumbedeutsame 
Planungen oder Maßnahmen durch den Träger der Landes- oder Regionalplanung beurteilt. 
Die Stellungnahmen werden in einem förmlichen fachplanerischen Verfahren abgegeben. 
Ein solches Verfahren stellt die Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange nach § 4 
BauGB dar (Runkel 9/2008, K § 4 Rn 202). Die Stellungnahme kennzeichnet als sonstiges 
Erfordernis der Raumordnung, dass neben berührten Zielen und Grundsätzen der Raumord-
nung weitere raumordnerische Belange genannt oder konkretisiert werden (Runkel 11/2006, 
K § 3 Rn 199). Findet eine wertende Zusammenführung der Belange innerhalb der Stellung-
nahme statt, so kann die planende Stelle dieses Ergebnis in ihre Abwägungsentscheidung 
einstellen (Runkel 9/2008, K § 4 Rn 202). Eine Einschränkung oder Relativierung von Zielen 
der Raumordnung durch Stellungnahmen ist nicht möglich. Zudem kann eine Bindungswir-
kung auch hier nur von Äußerungen erreicht werden, die den Aufgabenbereich der Raum-
ordnung beachten. 

Die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind gemäß § 4 Abs. 1 ROG 
bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen öffentlicher Stellen in Abwägungs- oder 
Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen (Berücksichtigungspflicht). Somit sind die 
Objekte sowie die Adressaten der Bindungswirkung identisch zu denen der Ziele der Raum-
ordnung, während grundlegende Unterschiede bei der Bindungswirkung bestehen.  

Grundsätze sind "Abwägungsdirektiven für planerische Entscheidungen" und nicht bereits 
das "Produkt einer Abwägung" (Hoppe 1999, 1458). Aufgrund der fehlenden Abwägung stel-
len sie die Sichtweise der Raumordnung dar, während noch keine Auseinandersetzung mit 
den im konkreten Fall relevanten öffentlichen und auch privaten Interessen stattgefunden hat 
(Runkel 9/2008, K § 4 Rn 171). Stehen gewichtige andere Belange den Grundsätzen entge-
gen, können sie von den Kommunen im Rahmen der Abwägung überwunden werden (Stüer 
2009, Rn 243). Anders als bei den Zielen der Raumordnung können zwischen Grundsätzen 
Konflikte bestehen, die im Rahmen der Abwägung auf der nachfolgenden Planungsebene 
gelöst werden (Goppel 1999, 323). Die Grundsätze können sich auf einer Planungsebene 
untereinander widersprechen. Sie dürfen jedoch nicht im Widerspruch zu den Grundsätzen 
einer höheren Planungsebene stehen (Goppel 1999, 336). Werden Grundsätze des landes-
weiten Raumordnungsplans auf der Ebene der Regionalplanung durch Abwägung überwun-
den, sind diese für den Geltungsbereich des Regionalplans „nicht mehr existent“ (Runkel 
9/2008, K § 4 Rn 45). Auf Grundsätze des landesweiten Raumordnungsplans, die nicht im 
Regionalplan umgesetzt bzw. konkretisiert werden, ist ein Rückgriff zulässig. Es besteht auf 
Seiten der Regionalplanung keine Verpflichtung, alle Grundsätze des landesweiten Plans zu 
konkretisieren (Runkel 9/2008, K § 4 Rn 46). 

3.3 Raumordnungsgebiete 

Zu dem Instrumentarium der Raumordnungspläne gehören Gebietskategorien, durch die 
eine positive Standortzuweisung für bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder Nutzun-
gen vorgenommen werden kann. Sie dienen der Flächenvorsorge und Sicherung standort-
gebundener Nutzungen und Funktionen. Seit 1998 ist im Raumordnungsgesetz eine Katego-
risierung festlegungsfähiger Raumordnungsgebiete zu finden. Es werden Vorrang-, Vorbe-
halts- und Eignungsgebiete unterschieden. 



Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung durch Raumordnungspläne 
 

47 

Raumordnungsgebiete gemäß § 8 ROG 
 
Vorranggebiete (§ 8 Abs. 7 S. 1 Nr. 1 ROG): 
Gebiete, die für bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen vorgesehen sind und 
andere raumbedeutsame Nutzungen in diesem Gebiet ausschließen, soweit diese mit den vor-
rangigen Funktionen oder Nutzungen nicht vereinbar sind. 
 
Vorbehaltsgebiete (§ 8 Abs. 7 S. 1 Nr. 2 ROG): 
Gebiete, in denen bestimmten raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen bei der Abwä-
gung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen ist. 
 
Eignungsgebiete (§ 8 Abs. 7 S. 1 Nr. 3 ROG): 
Gebiete, in denen bestimmten raumbedeutsamen Maßnahmen oder Nutzungen, die städtebau-
lich nach § 35 des Baugesetzbuchs zu beurteilen sind, andere raumbedeutsame Belange nicht 
entgegenstehen, wobei diese Maßnahmen oder Nutzungen an anderer Stelle im Planungsraum 
ausgeschlossen sind. 

Festlegungen zur Raumstruktur können in Form dieser Gebietstypen vorgenommen werden. 
Bereits zuvor enthielten Raumordnungspläne Festlegungen, die Gebiete mit einer bestimm-
ten Aufgabe oder Raumfunktion auswiesen und Bezug auf die Eigenschaften dieser Flächen 
nahmen (Runkel 1998, 11; Goppel 1998a, 26). Die Vorschriften des ROG 1998 sind im OG 
2008 unverändert übernommen worden (§ 8 Abs. 7 S. 1 ROG). Zudem legt § 8 Abs. 7 
S. 2 ROG fest, dass eine Verbindung von Vorranggebieten mit der Ausschlusswirkung von 
Eignungsgebieten möglich ist. Von den Raumordnungsgebieten gehen unterschiedliche Bin-
dungswirkungen aus.  

Vorranggebiete weisen die Rechtsqualität von Raumordnungszielen auf (Hendler 1998, 
105). Hierdurch werden gemeindliche Planungen, die der vorrangigen Flächennutzung wi-
dersprechen, ausgeschlossen. Eine Sicherung vorhandener Bestände oder Randabstim-
mungen mit angrenzenden Gebieten durch gemeindliche Planungen bleiben jedoch möglich 
(Runkel 12/2008, K § 4 Rn 285). Die Vorranggebiete können von den Kommunen konkreti-
siert werden, indem sie die gebietsscharfen Festlegungen in eine Parzellenschärfe überfüh-
ren oder indem sie Nutzungen oder Funktionen, die der vorrangigen Nutzung nicht wider-
sprechen, festlegen. Eine Abwägung der Vorrangfestlegungen ist nicht möglich (Schroeder 
2000, 54). Wie bei den Zielen der Raumordnung setzt die mit der Festlegung von Vorrang-
gebieten oder -standorten verbundene Einschränkung der kommunalen Planungshoheit ein 
überörtliches Interesse von höherem Gewicht voraus (Busse 1998, 293). Zudem müssen die 
betroffenen Gemeindegebiete bestimmte Standortvoraussetzungen besitzen. Eine Verwirkli-
chung der Ziele muss grundsätzlich möglich sein (Bartlsperger 2000b, 143).  

Während die Vorranggebiete den Zielen der Raumordnung zugerechnet werden, sind Vor-
behaltsgebiete als Grundsätze der Raumordnung anzusehen (Runkel 11/2006, K § 4 
Rn 185; Heemeyer 2006, 266). Allerdings wird Vorbehaltsgebieten teilweise auch eine Ziel-
qualität zugesprochen (Goppel 1984, 232; 2002, 450; 1998, 291; Hendler 2003, 259; 
BayVGH, BayVBl., 1997, 178,179). Dieser Auffassung wird in der Literatur überwiegend 
nicht gefolgt, da das Kriterium der abschließenden Abgewogenheit als nicht erfüllt angese-
hen wird (Spannowsky 10/2005, K § 7 Rn 104). Die Gemeinden haben bei sachgerechten 
und hinreichend gewichtigen Gründen die Möglichkeit, die durch Vorbehaltsgebiete festge-
legten raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen durch konkurrierende raumbedeutsa-
me Belange wegzuwägen (Runkel 9/2008, K § 4 Rn 188). Als Gewichtungsvorgabe für eine 
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nachgeordnete Abwägung wird den Vorbehaltsgebieten dementsprechend die rechtliche 
Eigenschaft eines Grundsatzes der Raumordnung zugerechnet (Heemeyer 2006, 266; 
Bartlsperger 2000,152). Diese Auffassung wird auch vom BVerwG (Urt. V. 13 März 2003, 
Az.: 4 C 4/02, BVerwGE 118, 33 ff. [47 f.]) vertreten. Als Grundsätze der Raumordnung sind 
die Vorbehaltsgebiete flexibler als Vorranggebiete, weisen jedoch eine geringere räumliche 
Steuerungswirkung auf.  

Eignungsgebiete entfalten ihre Steuerungswirkung im Außenbereich. Sie bestimmen kon-
krete Gebiete im Außenbereich, die für einzelne Vorhaben geeignet sind, und bedingen hier-
durch eine Konzentration dieser Vorhaben. Die innergebietliche Eignungswirkung wird durch 
eine außergebietliche Ausschlusswirkung ergänzt, indem die betroffenen Vorhaben außer-
halb der Gebiete ausgeschlossen sind (Hendler 1998, 111). Die außergebietliche Wirkung 
wird in ihrer Bindungswirkung unstreitig als Ziel der Raumordnung kategorisiert (Bartlsperger 
2000, 121). Demgegenüber ist die Rechtsqualität der innergebietlichen Flächen umstritten. 
Nach herrschender Meinung sind Eignungsgebiete innergebietlich als Vorbehaltsgebiete zu 
betrachten und besitzen dementsprechend die Wirkung von Grundsätzen der Raumordnung 
(Bartlsperger 2000, 153). 

Mit der Ausweisung von Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebieten ist zunächst keine außergebietli-
che Ausschlusswirkung verbunden. § 8 Abs. 7 S. 2 ROG eröffnet jedoch die Möglichkeit, 
Vorranggebieten die Wirkung von Eignungsgebieten für raumbedeutsame Maßnahmen 
oder Nutzungen zuzuweisen. Hierdurch wird die innergebietlich mit einem Vorrang ausges-
tattete Nutzung außergebietlich ausgeschlossen (Real 2007, 41; Spannowsky 10/2005, K § 7 
Rn 106). An diese Eignungsgebiete sind Bauleitpläne als Ziele der Raumordnung anzupas-
sen (Stüer 2009, Rn 262). 

Die Länder können auf Grundlage von § 8 Abs. 7 S. 1 ROG wählen, ob sie die aufgeführten 
Gebiete in Landesrecht umsetzen. Auch die Übernahme einzelner Gebietskategorien ist 
möglich, eine Modifikation oder Erweiterung der Kategorien jedoch nicht (Real 2007, 40, 
Spannowsky 10/2005, K § 7 Rn 107). Vor diesem Hintergrund geben die Länder der Landes- 
und Regionalplanung abweichende Steuerungsinstrumente an die Hand (vgl. Tabelle 5).  

Tabelle 5: Vorgaben der Landesplanungsgesetze für den Einsatz von Raumordnungsgebieten 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Landesplanungsgesetze der Länder 
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Durch die Festlegung von Raumordnungsgebieten können Räume mit unterschiedlichen 
Funktionen bestimmt und auch untereinander verknüpft werden. Sie spielen bei der Stand-
ortvorsorge und Standortsicherung eine wichtige Rolle (Bartlsperger 2000b, 119). So können 
hierdurch Raumansprüche industrieller Großvorhaben ebenso gesichert werden wie ökologi-
sche Raumfunktionen. Aufgrund ihrer Zielqualität besitzen vor allem die Vorrang- und Eig-
nungsgebiete eine besonders hohe Eingriffsintensität. 

3.4 Instrumente zur Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung 

Um die Festlegungen der zahlreichen Pläne im Hinblick auf die Entwicklung und Ordnung 
des Gesamtraumes der BRD zu koordinieren, legt das Raumordnungsgesetz in § 8 
Abs. 5 ROG (§ 7 Abs. 2 ROG alte Fassung) Kerninhalte von Raumordnungsplänen fest. 
Es sind drei Kategorien raumstruktureller Festlegungen vorgesehen: Festlegungen zur Sied-
lungsstruktur, zur Freiraumstruktur und zu „zu sichernden Standorten und Trassen für Infra-
struktur“. Die Aufzählung der drei Regelungsbereiche ist nicht abschließend, sondern gibt 
vielmehr den Mindestinhalt der Raumordnungspläne vor (Real 2007, 25; Spannowsky 
10/2005, K § 7 Rn 45). Siedlungsstruktur und Freiraumstruktur bilden ein Gegensatzpaar, 
das aufgrund des bestehenden wechselseitigen Einflusses untrennbar miteinander verbun-
den ist. Alle Nutzungen, die nicht dem Freiraum oder den Flächen für Infrastruktur zugeord-
net werden können, sind zur Siedlungsstruktur zu zählen (Spannowsky 10/2005, K § 7 
Rn 54).  

Als mögliche Festlegungen im Hinblick auf eine anzustrebende Siedlungsstruktur nennt 
das ROG Raumkategorien, Zentrale Orte, besondere Gemeindefunktionen, wie Entwick-
lungsschwerpunkte und Entlastungsorte, Siedlungsentwicklungen und Achsen (§ 8 Abs. 5 S. 
1 Nr. 1 ROG). Die aufgezählten Unterkategorien stellen, mit Ausnahme der Festlegung von 
Zentralen Orten, Beispiele dar und müssen nicht zwingend in Landesrecht umgesetzt wer-
den (Real 2007, 26). Durch die Verankerung des Zentrale-Orte-Konzepts in den Grundsät-
zen der Raumordnung des ROG handelt es sich bei den Zentralen Orten um einen rechts-
verbindlich vorgegebenen Festlegungsinhalt (Spannowsky 10/2005, K § 7 Rn 47). Mittels 
Festlegungen zur Siedlungsentwicklung sollen bestimmte raumrelevante Flächennutzungen, 
zu denen auch die gewerblichen Siedlungsflächen zu zählen sind, gesteuert (gefördert, ge-
ordnet, gesichert) werden. Die Steuerungsmöglichkeiten im Hinblick auf die anzustrebende 
Freiraumstruktur werden nur abstrakt umschrieben (Spannowsky 10/2005, K § 7 Rn 84). Als 
beispielhafte Steuerungsmittel werden großräumig übergreifende Freiräume und Freiraum-
schutz aufgeführt.  

Auf Basis der Festlegungen des ROG weisen die im Detail sehr unterschiedlich strukturierten 
und auch im Umfang stark variierenden integrierten Regionalpläne jeweils Festlegungen zur 
Siedlungs-, Freiraum- und Infrastruktur auf. Die Instrumente der Regionalpläne können an-
hand dieser Themenbereiche klassifiziert werden. Es lassen sich Instrumente zur räumli-
chen Koordination der Siedlungsentwicklung, Instrumente zum Freiraum- und Ressourcen-
schutz und zur Koordination konkurrierender Freiraumfunktionen sowie Instrumente zur 
räumlichen Steuerung technischer und sozialer Infrastrukturen unterscheiden (Kistenmacher 
1991, 28). Für die Verwirklichung des im Regionalplan festgelegten gesamträumlichen Ziel-
systems sind alle instrumentellen Komponenten des Regionalplans in ihrem Gesamtzusam-
menhang relevant (Kment 2002, 37). Die verschiedenen Instrumente zielen auf die Verwirkli-
chung unterschiedlicher Teilbereiche des Zielsystems ab. Während häufig verschiedene In-
strumente zur Erreichung eines Teilziels beitragen sollen, kann auch ein einzelnes Instru-
ment zur Umsetzung mehrerer Teilziele dienen. Steht ein einzelner Themenbereich des Re-
gionalplans, wie die Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung, im Mittelpunkt der Betrach-
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tung, so können die hierfür relevanten Instrumente identifiziert und separat untersucht wer-
den. Die einzelnen Instrumente des Regionalplans bilden hierbei einen Instrumentenverbund 
(Einig et. al 2011; Einig 2011, 188).  

Vor dem Hintergrund der zentralen Funktionen der Landes- und Regionalplanung, der Ord-
nungsfunktion sowie der Entwicklungsfunktion, weisen die Raumordnungspläne neben Fest-
legungen, die durch die Abstimmung unterschiedlicher Anforderungen an den Raum auf eine 
geordnete räumliche Entwicklung abzielen, ebenso Festlegungen mit konkreten räumlichen 
Entwicklungsvorstellungen auf. Im Rahmen der Entwicklungsfunktion ist es Aufgabe der Pla-
nung, Vorsorge für einzelne Nutzungen und Funktionen des Raums zu treffen (§ 1 Abs. 1 
Nr. 2 ROG). Im Hinblick auf die Förderungen einer ökonomischen Entwicklung gehört hierzu 
auch eine ausreichende Flächenvorsorge für die Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben. Wäh-
rend im ROG 1998 zur Verbesserung der Standortbedingungen für die Wirtschaft eine Vor-
haltung von Flächen in erforderlichem Umfang gefordert wurde (§ 2 Abs. 2 Nr. 9 ROG), ist 
dieser Grundsatz im ROG 2008 nicht mehr vorhanden. Weiterhin ist die zentrale Leitvorstel-
lung der Raumordnung, die „nachhaltige Raumentwicklung“ (§ 1 Abs. 2 ROG) zu beachten, 
nach der soziale und wirtschaftliche Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funk-
tionen in Einklang zu bringen sind. Festlegungen zur Lenkung kommunaler gewerblicher 
Baulandausweisungen zielen daher nicht nur auf eine regional ausgerichtete bedarfsgerech-
te Flächenvorsorge ab, sondern auch auf die Konzentration der Entwicklung auf Zentrale 
Orte sowie weitere geeignete Standorte und den Schutz von Natur und Landschaft.  

Zur raumordnerischen Steuerung der Gewerbeflächenausweisungen der Kommunen greifen 
die Raumordnungspläne auf unterschiedliche verbindliche Festlegungen (Ziele und Grund-
sätze der Raumordnung) zurück, die regelmäßig zwei Gruppen, den positiv- und negativ-
planerischen Instrumenten, zugeordnet werden (Einig 2005a, 51, Einig et al. 2011; Dom-
hardt/Spannowsky 2002; Siedentop 2008, 115 ff.; Lendi 1997). Positivplanerische Instrumen-
te, die räumliche Veränderungen fördern oder gebieten um bestimmte räumliche Entwicklun-
gen zu erreichen (Lendi 1997, 127), ermöglichen der Regionalplanung eine aktive Steuerung 
der gewerblichen Baulandausweisungen. Die positivplanerische Steuerung zielt vor allem auf 
eine Konzentration der gewerblichen Entwicklung auf bestimmte, geeignete Standorte ab. 
Währenddessen stehen bei negativplanerischen Instrumenten ein Verbot bestimmter Verhal-
tensweisen der Planadressaten, bestimmter räumlicher Veränderungen sowie der Bestands-
schutz im Vordergrund (Lendi 1997, 127). Negativplanerische Instrumente können so dem 
Schutz ökologisch sensibler Flächen vor einer baulichen Inanspruchnahme dienen.  

Die positiv- und negativplanerischen Instrumente verfolgen dabei jeweils einen standort- 
oder mengensteuernden Ansatz (Einig 2005b) (vgl. Abbildung 2). Durch standortsteuernde 
positivplanerische Instrumente können Raumordnungspläne die kommunale Gewerbebau-
landentwicklung auf raumordnerisch gewünschte Standorte lenken. Zentrale Instrumente 

Abbildung 2: Steuerungsinstrumente in Raumordnungsplänen 

 
  Quelle: eigene Darstellung (verändert nach Einig 2005b, 287) 
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sind die gebietsscharfen Raumordnungsgebiete. Vor allem Vorranggebiete erlauben einen 
strikten Schutz vor konkurrierenden Nutzungen. Durch die Ausweisung von Vorranggebieten 
für gewerbliche Bautätigkeit kann die Landes- und Regionalplanung Bereiche für gewerbli-
che Vorhaben freihalten, in denen zudem die Kommunen vorrangig ihre gewerbebezogene 
Bauleitplanung vollziehen sollen. Ein Anspruch auf eine bauplanungsrechtliche Zulassung 
eines gewerblichen Vorhabens besteht durch die Ausweisung nicht. Während durch die 
Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten die gewerbliche Nutzung mit einem Vor-
rang bzw. einem höheren Gewicht versehen werden kann, umfasst dies keine Aussage zur 
Zulässigkeit der Nutzung außerhalb der Gebiete. Eine entsprechende Ausschlusswirkung 
besitzen nur Eignungsgebiete. Dementsprechend erlauben standortsteuernde negativplane-
rische Instrumente einen standortscharfen Schutz vor einer gewerblichen Inanspruchnahme. 
Werden negativplanerische Instrumente in einem großen Umfang in unmittelbarer Nähe zum 
Siedlungsraum festgelegt, so können diese die gewerbliche Entwicklung der Kommunen 
erheblich beeinflussen.  

Positivplanerische mengensteuernde Instrumente sind auf eine Regulierung des Umfangs 
der gewerblichen Baulandausweisungen ausgerichtet. Eine solche Begrenzung kann durch 
die Festlegung von Richt- und Orientierungswerten erfolgen. So kann eine maximal erlaubte 
Ausweisungsmenge in Form konkreter ha-Werte je Gemeinde festgelegt werden. Ein nega-
tivplanerisches mengensteuerndes Instrument würde demgegenüber beispielsweise einen 
bestimmten Umfang oder einen bestimmten Anteil des Freiraums vor einer baulichen Inan-
spruchnahme schützen.  

Da durch die Nutzung positivplanerischer Instrumente eine Raumnutzung aktiv geändert 
werden kann, ist eine Positivplanung Ausdruck der Entwicklungsfunktion der Raumord-
nungspläne. Demgegenüber unterstützen negativplanerische Instrumente, bei denen ein 
Bestandsschutz dominiert, vor allem die Ordnungsfunktion der Pläne. Welche positivplaneri-
schen Instrumente zur aktiven Steuerung der gewerblichen Entwicklung bundesweit zum 
Einsatz kommen, wird in Kapitel 4 untersucht. 

3.5 Vorhabenrealisierung trotz Zielverstoß - Planänderungs- und                        
Zielabweichungsverfahren 

Ein Vorhaben, das den Zielen der Raumordnung widerspricht, kann aufgrund der Bindungs-
wirkung der §§ 4 Abs. 1 ROG, 1 Abs. 4 BauGB grundsätzlich nicht realisiert werden. Dies gilt 
z.B. auch für Gewerbeflächenausweisungen in kommunalen Bauleitplänen. Bei einer beste-
henden Kollision von Planungen und Maßnahmen mit Zielen der Raumordnung ist deren 
Umsetzung unter bestimmten Voraussetzungen dennoch über zwei Wege möglich. Zum ei-
nen kommt eine Planänderung, zum anderen eine Zielabweichung in Betracht. Welches Ver-
fahren eingesetzt wird, ist von der Ausgestaltung des Konfliktes (Ausmaß der notwendigen 
Abweichung, Bindungsintensität der Zielfestlegung) abhängig (Schrage 1998, 23). 

Das Verfahren zur Planänderung wird in den Landesplanungsgesetzen geregelt und ent-
spricht dem Verfahren zur Aufstellung von Raumordnungsplänen. Im Rahmen der Planände-
rung wird die Zielaussage des Raumordnungsplans an die konkrete Planung angepasst, 
indem das ursprüngliche Ziel aufgehoben und durch ein neues Ziel ersetzt wird, das eine 
Verwirklichung des Vorhabens ermöglicht (Schrage 1998, 24). Eine Änderung von Zielen der 
Raumordnung erfolgt bei einer Veränderung der ihnen zugrundeliegenden Sachlage oder 
Erkenntnisse (Bartlsperger 2000c, 226). 
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Bei strikt verbindlichen Zielen der Raumordnung, die keine Regel-Ausnahme-Struktur auf-
weisen, steht den Kommunen für eine Abweichung das Zielabweichungsverfahren nach 
§ 6 Abs. 2 ROG zur Verfügung. Das Zielabweichungsverfahren ist eine flexible Alternative 
zur Planänderung. Anders als beim Planänderungsverfahren wird beim Zielabweichungsver-
fahren nicht das kollidierende Ziel, sondern dessen Bindungswirkung gegenüber dem betrof-
fenen Vorhabenträger aufgehoben. Gegenüber anderen gebundenen Planungs- und Maß-
nahmenträgern bleibt die Bindungswirkung bestehen (Schrage 1998, 27). Voraussetzung für 
die Anwendung eines Zielabweichungsverfahrens ist das Vorliegen eines Zieles der Raum-
ordnung nach § 3 Nr. 2 ROG (Bartlsperger 2000c, 219). Eine Zielabweichung ist möglich, 
wenn die Abweichung unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist und die 
Grundzüge der Planung nicht berührt werden (§ 6 Abs. 2 S. 1 ROG). Das Erfordernis der 
Vertretbarkeit setzt voraus, dass das Vorhaben ein zulässiges Ergebnis einer förmlichen 
Planung sein könnte und bereits bei der Zielaufstellung als Festsetzung in den Plan hätte 
aufgenommen werden können. Demnach liegt eine raumordnungsrechtlich vertretbare Ab-
weichung vor, wenn sie der Leitvorstellung der Raumordnung (§ 1 Abs. 2 ROG und den 
Grundsätzen der Raumordnung (§ 2 ROG) nicht widerspricht (Schrage 1998, 56). Die 
Grundkonzeption des Raumordnungsplans stellt den durch das Abwägungsergebnis ge-
schaffenen Ausgleich zwischen den von den Aussagen des Plans betroffenen Interessen 
und den durch die Abwägung entstandenen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen 
Raumordnungszielen dar (Schrage 1998, 71). Die Grundzüge der Planung sind immer dann 
berührt, wenn die Zielabweichung dem Abwägungsergebnis widerspricht und Abwägungs-
bedarf besteht (Kment 2009, 95). Eine Berührung ist bereits bei geringfügigen Abweichun-
gen möglich (Schrage 1998, 72). Im Rahmen der Zielabweichung soll nicht neu geplant wer-
den (Spoerr 2000, 353). Werden die Grundzüge der Planung berührt, muss statt eines Ziel-
abweichungsverfahrens ein Planänderungsverfahren durchgeführt werden (Stüer 2009, 
Rn 277). 

Durch das förmliche Zielabweichungsverfahren wird die förmliche Bindungswirkung von Zie-
len der Raumordnung verstärkt, da eine Korrektur der Ziele nicht der Auslegung des jeweili-
gen Anwenders der Festlegung überlassen wird. Die Entscheidung über eine Befreiung liegt 
bei der Landesplanung und bietet bei richtigem Gebrauch die Chance einer Stärkung der 
Effektivität der Landesplanung (Bartlsperger 2000c, 222). Antragsberechtigt sind die öffentli-
chen Stellen und die Personen des Privatrechts, die das Ziel, von dem eine Abweichung 
zugelassen werden soll, zu beachten haben (§ 6 Abs. 2 ROG). Die konkrete Ausgestaltung 
des Verfahrens findet durch die Länder statt. Diese bestimmen insbesondere die Zuständig-
keit für eine Abweichungsentscheidung sowie die zu beteiligenden Stellen und Personen 
(Real 2007, 94 f:).  

3.6 Steuerungsschwächen der Raumordnung bei der Verwirklichung der         Er-
fordernisse der Raumordnung 

Eine raumordnerisch gesteuerte Gewerbeflächenentwicklung setzt die Verwirklichung der 
landes- und regionalplanerischen Festlegungen durch die kommunale Bauleitplanung vor-
aus. Für Steuerungsschwächen der Raumordnung gibt es dabei sowohl rechtliche als auch 
politische Gründe.  

Die Regionalplanung trägt mit der Aufstellung von Regionalplänen, in denen die Festlegun-
gen ihren größten Konkretisierungsgrad erreichen, zur Verwirklichung der Zielsetzungen der 
Raumordnung bei (Buchner 1982, 8). Die im Raumordnungsgesetz festgelegte Bindungswir-
kung der Ziele und Grundsätze der Raumordnung gibt dabei den maximalen Rahmen der 
gesetzlichen Steuerungswirkung vor. Die tatsächliche Steuerungswirkung der Raumord-
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nungspläne ist davon abhängig, in welchem Umfang die jeweiligen Planungsträger von die-
sen Steuerungsinstrumenten Gebrauch machen und ob die Festlegungen die gesetzlichen 
Vorgaben erfüllen, um die beabsichtigte Bindungswirkung zu entfalten. Es liegt im Ermessen 
der Träger der Raumordnungsplanung, ob sie für die Konkretisierung der gesetzlichen 
Grundsätze der Raumordnung Ziele oder Grundsätze der Raumordnung nutzen. Auch für die 
vom ROG vorgegebenen Kerninhalte der Raumordnungspläne enthält das ROG keine Vor-
gabe bezüglich der zu nutzenden Festlegungsqualität (Real 2007, 26; Spannowsky 10/2005, 
K § 7 Rn 52). Eine Beschränkung der Landesplanung etwa auf die Festlegung von Grund-
sätzen und der Regionalplanung auf eine Steuerung mit Zielen der Raumordnung würde den 
Gestaltungsspielraum der Planungsträger unangemessen einschränken (Spannowsky 
10/2005, K § 7 Rn 93).  

Aufgrund ihrer hohen Bindungswirkung spielen die Ziele der Raumordnung eine zentrale 
Rolle für die Verwirklichung der Raumordnungspläne. Die höchste räumliche Steuerungswir-
kung können dabei Vorranggebiete erzielen. Grundsätzlich gilt, dass wenn in einem höher-
rangigen Recht (ROG oder Landesplanungsgesetz) ein Mindestinhalt für Landes- oder Regi-
onalpläne festgelegt wird, dieses Thema in wesentlichen Teilen durch ein Zielkonzept im 
Raumordnungsplan umzusetzen ist. Dieses kann durch Grundsätze ergänzt werden. Die 
ausschließliche Nutzung von Grundsätzen kommt nur außerhalb von Schwerpunktthemen in 
Betracht (Goppel 1999, 334). Kommen zu viele Grundsätze zum Einsatz, wird die Effektivität 
der Raumordnungspläne reduziert (Bartlsperger 2000d, 41; Spannowsky 2004, 7). Kritisch 
zu sehen ist vor allem eine Instrumentalisierung von Grundsätzen mit dem Ziel, Konfliktlö-
sungen auf nachgeordnete Planungsebenen zu verschieben (Goppel 1999, 336). Durch die 
Nutzung konsensfähigerer Grundsätze entzieht sich die Regionalplanung den Schwierigkei-
ten der Problemlösung bei unbequemen Themen auf Kosten der Steuerungswirkung.  

Allerdings garantiert auch ein umfassender Einsatz von Zielen der Raumordnung keine hohe 
Bindungswirkung der Festlegungen. Die Steuerungswirkung der Pläne wird häufig dadurch 
geschwächt, dass viele der als Ziele der Raumordnung gekennzeichneten Festlegungen 
nicht den Vorgaben des ROG entsprechen. Ausschlaggebend können hierbei sowohl die 
gewählte Formulierung als auch der Inhalt der Festlegung sein (vgl. Kapitel 3.2.1). Durch 
eine strikt an der Definition des ROG orientierten Formulierung kann der Träger der Regio-
nalplanung eine maximale Steuerungswirkung der Festlegungen unterstützen. Er wird in 
einem solchen Fall auf die Formulierung von Soll-Festlegungen, auf relativierende Zusätze 
wie „möglichst“ oder Gewichtungsvorgaben verzichten (Hendler 2003, 260). Allerdings ten-
dieren aufgrund dieser Formulierungen zahlreiche Festlegungen entgegen ihrer Kennzeich-
nung zu Grundsätzen der Raumordnung (Hoppe 2001, 83). Dennoch versuchen alleine auf-
grund der Verfahrensdauer nur wenige gebundene Planungsträger ihre Auffassung zur Fest-
legungsqualität im Rahmen von Verwaltungsstreitverfahren durchzusetzen (Hoppe 2001, 
86). 

Ebenfalls keine Zielqualität besitzen Festlegungen, die Leerformeln aufweisen oder allge-
meinpolitische Selbstverständlichkeiten enthalten. Solche ungenauen oder unklaren Formu-
lierungen des Regionalplans können durchaus politisch gewollt sein und auf Kompromissen 
beruhen (Schmitz/Treuner 1990, 25). Auch die Überschreitung der Kompetenzgrenzen der 
Raumordnung durch die Festlegungen der Regionalpläne schränkt immer wieder deren 
Steuerungswirkung ein (Hoppe 2001, 84). Insofern können die rechtlichen Bindungswirkun-
gen ein „Defizit an inhaltlichen Steuerungsleistungen der Raumordnung und Landesplanung 
nicht ausgleichen“ (Wahl 1978, 148). 
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Steuerungsschwächen der Regionalplanung können zudem bereits durch landesplanerische 
Festlegungen bedingt werden. Die der Regionalplanung zur Verfügung stehenden Rege-
lungsinhalte können in den Landesplanungsgesetzen, Landesplänen oder in Planungsver-
ordnungen festgelegt werden. Insofern ist die Regionalplanung darauf angewiesen, durch 
das Land effektive Steuerungsinstrumente bereitgestellt zu bekommen. Auch von der Lan-
desebene zugelassene, politisch begründete Abweichungen von restriktiven Festlegungen 
im Einzelfall bedingen eine Schwächung der Steuerungsfähigkeit (Spannowsky 2004, 19).  

Weitere zentrale Ursachen für eine Steuerungsschwäche der Raumordnung liegen im Be-
reich der Planverwirklichung. Die Regionalplanung ist auf eine Umsetzung der Planinhalte 
durch die Regelungsadressaten angewiesen. Die Kommunen sind zwar verpflichtet ihre Bau-
leitpläne dauerhaft an die verbindlichen Ziele der Raumordnung anzupassen (vgl. Kapitel 
3.2.1.3), jedoch sind die bestehenden Bauleitpläne so lange weiter gültig, bis sie unter Be-
achtung neu aufgenommener Ziele der Raumordnung korrigiert werden (Erbguth 1997, 275). 
Aussagen darüber, wann und mit welchen Mitteln eine Verwirklichung durch den Adres-
saten zu realisieren ist, enthalten die Festlegungen der Regionalpläne in der Regel nicht 
(Buchner 1982,16). Aus diesem Grund wird die Verwirklichung der Festlegungen durch die 
Adressaten oft ohne größeren Nachdruck verfolgt (Goedecke 2000b, 265). Eine zurückhal-
tende Anpassung der Bauleitpläne steht zudem im Zusammenhang mit möglichen Entschä-
digungspflichten für die Kommunen. Während durch die Änderung eines Flächennutzungs-
plans keine entsprechenden Pflichten entstehen, kann die Änderung oder Aufhebung von 
Bebauungsplänen zu Entschädigungsansprüchen nach den §§ 39 ff. BauGB führen, wenn 
eine zulässige Nutzung geändert oder aufgehoben wird. Allerdings entfällt der Entschädi-
gungsanspruch, sofern die betroffene zulässige Nutzung auch nach Ablauf von sieben Jah-
ren ab dem Zeitpunkt der Zulässigkeit nicht ausgeübt wird (§ 42 Abs. 2 f: BauGB). Sind 
Kommunen durch Änderungen von Bebauungsplänen, die zur Anpassung an Ziele der 
Raumordnung erfolgen, entschädigungspflichtig, so besitzen sie die Möglichkeit einen Nach-
teilsausgleich vom Träger der Raumordnung zu verlangen. Diese landesplanerische Ent-
schädigung wird in den Landesplanungsgesetzen geregelt (Battis 2006, 47). Strebt der Trä-
ger der Raumordnung die Durchsetzung der Anpassungspflicht durch die Kommunalaufsicht 
an, so muss er auch die hiermit verbundenen Kosten berücksichtigen. Der Regionalplanung 
stehen zudem weder Fördermittel noch Ordnungsmittel zur Verfügung, mit denen sie eine 
aktive und zeitnahe Umsetzung der Vorgaben durch die Adressaten (insbesondere die 
Kommunen) erreichen kann. Insofern ist die Umsetzung von der Akzeptanz der Festlegun-
gen abhängig (Wiechmann 2001, 5). Da die raumordnerischen Zielsetzungen, unter ande-
rem zur gewerblichen Entwicklung, häufig den Entwicklungsvorstellungen einzelner Gemein-
den widersprechen, besteht vielfach ein Spannungsverhältnis zwischen Regionalplanung 
und Kommunalplanung (Einig 2003b, 483). 

Die Ausführungen verdeutlichen, dass die Landesplanung durch ihr klassisches, in den 
Raumordnungs- und Landesplanungsgesetzen verortetes, Instrumentarium nur einen einge-
schränkten Einfluss auf die Umsetzung ihrer Raumordnungspläne besitzt. Vorrangig hat sie 
die Möglichkeit zur Sicherung der verbindlichen Festlegungen.  

Das Raumordnungsgesetz enthält mit § 13 ROG eine allgemeine Verpflichtung der Träger 
der Landes- und Regionalplanung zur Vorbereitung oder Verwirklichung von Raumord-
nungsplänen oder von sonstigen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit den 
hierfür maßgeblichen öffentlichen Stellen und Personen des Privatrechts einschließlich 
Nichtregierungsorganisationen und der Wirtschaft zusammenzuarbeiten oder auf die Zu-
sammenarbeit dieser Stellen und Personen hinzuwirken (§ 13 Abs. 1 ROG). Als Formen der 
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Zusammenarbeit werden u.a. vertragliche Vereinbarungen, regionale Entwicklungskonzepte 
oder die Durchführung einer Raumbeobachtung genannt (§ 13 Abs. 2 ROG). Durch diese 
Kooperationen sollen neben dem repressiven Instrumentarium gestaltende Anreize für die 
Verwirklichung der Pläne geschaffen werden. Eine nach alter Rechtslage rahmenrechtskon-
forme Umsetzung dieser Vorschrift des Raumordnungsgesetzes hat nicht in allen Ländern 
stattgefunden. Während das bayerische Landesplanungsgesetz auf § 13 ROG verweist, 
bleiben die Festlegungen in NRW hinter den Anforderungen des § 13 zurück (Real 2007, 
109 f:). 

Bereits heute kommen in den Ländern und Regionen verschiedene raum- und landesplane-
rische Handlungsansätze zum Einsatz, die die klassischen Instrumente ergänzen. Hierzu 
zählen Städtenetze, Regionalkonferenzen, Teilraumgutachten, raumordnerische Entwick-
lungskonzepte, grenzüberschreitende Entwicklungskonzepte, Regionalmanagement, Regio-
nalmarketing u.a.. Diese Handlungsansätze ermöglichen eine stärker handlungsorientierte 
und projektbezogene Planung. Sie können unter den Begriffen „informelle Planung“, „neue 
Instrumente“, „informelle Ansätze“ oder „weiche Instrumente“ zusammengefasst werden 
(Danielzyk 2005; Maier 2004; Koch/Veit 2000; Gorsler 2002). 

Die weichen Instrumente können von den Trägern der Landes- und Regionalplanung nicht 
nur zur Verwirklichung konkreter raumplanerischer Festlegungen, sondern auch zur Vorbe-
reitung von Raumordnungsplänen eingesetzt werden (Kraus 2006, 80). Eine inhaltliche Be-
schränkung der Handlungsansätze auf die Festlegungen der Raumordnungspläne ist dabei 
nicht notwendig. Charakteristisch für diese Instrumente ist der Verzicht auf eine rechtliche 
Verbindlichkeit. Hierdurch sind Abweichungen und die Festlegung widersprechender Pla-
nungen und Maßnahmen möglich. Auch eine Überführung der unverbindlichen Festlegungen 
in verbindliche Festlegungen ist bei Zustimmung aller Kooperationspartner möglich. 

Für eine konkrete Umsetzung landesplanerischer Raumentwicklungskonzepte sind weiche 
Instrumente allerdings nicht ausreichend. Zur Steuerung der verschiedenen Akteure der 
Raumentwicklung sind zudem raumordnungsrechtliche Instrumente notwendig (Spannowsky 
2004, 20). 

Im Folgenden wird das bundesweit von der Landes- und Regionalplanung zur Steuerung der 
Gewerbeflächenentwicklung eingesetzte Instrumentarium analysiert. Dabei wird der Blick auf 
die positivplanerischen Ansätze gerichtet, durch die eine aktive Einflussnahme sowohl auf 
den Standort als auch den Umfang der gewerblichen Flächennutzung möglich ist. 
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4 Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung durch positiv-
planerische Instrumente - eine bundesweite Analyse der          
Landes- und Regionalpläne 

Für die Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung stehen der Regionalplanung positiv- und 
negativplanerische sowie mengen- und standortsteuernde Instrumente zur Verfügung (vgl. 
Kapitel 3.4). Die Träger der Regionalplanung müssen bei der Wahl des Steuerungsinstru-
mentariums im Rahmen der Aufstellung der Regionalpläne gesetzliche Vorgaben der Länder 
bzw. des Bundes sowie Festlegungen der Landespläne beachten. Im hierarchischen deut-
schen Planungssystem ist es die vorrangige Aufgabe der Regionalplanung, übergeordnete 
Ziele und Grundsätze der Raumordnung zu konkretisieren. Die Konkretisierung muss sich im 
von der Landesplanung definierten Rahmen bewegen. Die Landesplanungsbehörden legen 
das Steuerungsinstrumentarium der Regionalplanung abschließend fest. Allerdings sind die 
Landesplanungsbehörden nicht verpflichtet einen konkreten Steuerungsansatz vorzuschrei-
ben, so dass sie sich auch auf die Forderung, geeignete Instrumente einzusetzen, beschrän-
ken können. Eine Festlegung des Steuerungsinstrumentariums erfolgt in der Regel durch 
den Landesplan, ist aber grundsätzlich bereits auf Ebene des Landesplanungsgesetzes 
möglich. Darüber hinaus werden in verschiedenen Bundesländern Verwaltungsvorschriften, 
Richtlinien oder Planzeichenverordnungen erlassen, die vor allem der Vereinheitlichung der 
regionalplanerischen Festlegungen dienen und Bezeichnung und Darstellungsform der 
zeichnerischen Planelemente bestimmen.  

Ausweisungen zur räumlichen Entwicklung der Gewerbeflächen können in den Raumord-
nungsplänen in zeichnerischer und/oder textlicher Form erfolgen (vgl. Kapitel 3.2.1.1). Die 
folgende Auswertung umfasst positivplanerische Steuerungsansätze der Landes- und Regi-
onalpläne. Unberücksichtigt bleiben Festlegungen zur Siedlungsentwicklung, die nur mittel-
bar die Gewerbeflächen einbeziehen7 sowie negativplanerische Steuerungsinstrumente. 
Durch diese Vorgehensweise erfolgt eine Konzentration auf Instrumente, die eine aktivplane-
rische Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung ermöglichen. 

Nach einem kurzen Überblick über den Stand der Landes- und Regionalplanung in Deutsch-
land (Kapitel 4.1) wird der Blick zunächst auf die zeichnerischen Festlegungen der Landes-
raumordnungspläne gerichtet (Kapitel 4.2). Anschließend werden Umfang und Bindungsin-
tensität der Vorgaben der Landesplanung hinsichtlich des Instrumenteneinsatzes der Regio-
nalplanung untersucht (Kapitel 4.3). Zentrale Aspekte sind der für die Regionalplanung ver-
bleibende Gestaltungsspielraum und dessen Ausgestaltung. Eine detaillierte Analyse der 
Steuerungsinstrumente der Regionalplanung in den einzelnen Flächenstaaten erfolgt in Ka-
pitel 4.4. Abschließend wird die Steuerungswirkung der in den Ländern genutzten positivpla-
nerischen Instrumente eingeschätzt (Kapitel 4.5). 

 

                                                 
7 Hierdurch werden folgende Festlegungen ausgeklammert: In NRW die Allgemeinen Siedlungsbereiche (ASB), 
die auch gemischte und gewerbliche Bauflächen für die Bestandssicherung und Erweiterung vorhandener Ge-
werbebetriebe und für die Ansiedlung neuer, nicht wesentlich störender bzw. nicht erheblich belästigender Ge-
werbebetriebe umfassen; Siedlungsbereiche Bestand und Zuwachs in Mittelhessen, in die auch kleinere gewerb-
liche Bauflächen fallen; Vorranggebiete für Siedlungsentwicklung in Niedersachsen, die teilweise Bezug zum 
Gewerbe nehmen. Siedlungsbereiche und Siedlungsschwerpunkte, die eine allgemeine Entwicklung der Sied-
lungsflächen betreffen, sind zudem in den Ländern Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen zu finden.  
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4.1 Datengrundlagen 

Bundesweit liegen derzeit für 102 der insgesamt 111 Planungsregionen verbindliche Regio-
nalpläne vor. In vier Regionen ist der Regionalplan auf Basis einer gesetzlichen Regelung 
der Geltungsdauer der Pläne außer Kraft getreten. So wurde in den niedersächsischen Re-
gionen Aurich, Osterholz und Oldenburg sowie in der sachsen-anhaltinischen Region Halle 
eine rechtzeitige Neuaufstellung der Regionalpläne versäumt. Darüber hinaus sind auch für 
die fünf brandenburgischen Planungsregionen bislang keine integrierten Regionalpläne in 
Kraft getreten. Sachliche Teilpläne zum Themenbereich der Siedlungs- und Gewerbeflä-
chenentwicklung existieren hier nicht.  

Im Rahmen der Untersuchung wurden die Texte und Karten aller 102 verbindlichen Regio-
nalpläne einer Inhaltsanalyse unterzogen. Für die Auswertung der zeichnerischen Festle-
gungen konnte auf Daten des im BBSR geführten Raumordnungsplan-Monitor (ROPLAMO) 
zurückgegriffen werden. ROPLAMO ist ein bundesweites GIS-gestütztes Planinformations-
system, in dem unter anderem die zeichnerischen Festlegungen der Raumordnungspläne 
der Landes- und Regionalplanung erfasst werden (Einig/Dora 2008). Zentraler Bestandteil 
des ROPLAMO sind neben einer tabellarischen Auflistung der in der Legende der Pläne ge-
nannten Planzeichen die Geodaten der einzelnen Festlegungen. Zum Zeitpunkt der Analyse 
lagen im ROPLAMO noch keine vollständigen Informationen bzw. Geodaten der gewerbebe-
zogenen zeichnerischen Festlegungen der Regionalplanung im Monitor vor. Fehlende Daten 
mussten aus diesem Grund von Hand erzeugt bzw. digitalisiert werden, um bundesweite 
Analysen zu ermöglichen.  

Die Auswertung der Regionalpläne bezieht sich auf den Stand 31.2.2010 und umfasst alle zu 
diesem Zeitpunkt verbindlichen Pläne (vgl. Anhang) und Fortschreibungen. Bei der Analyse 
werden zudem die zum Zeitpunkt der Aufstellung bzw. Genehmigung der Regionalpläne gül-
tigen rechtlichen Grundlagen berücksichtigt. Aus diesem Grund schließt die Untersuchung 
bereits außer Kraft getretene Landespläne, -gesetze und sonstige Vorschriften ein, sofern 
ein verbindlicher Plan auf deren Grundlage erlassen wurde. Einen Überblick über den Stand 
der Regionalpläne in den Bundesländern sowie die relevanten Landespläne gibt Tabelle 6. 

Tabelle 6: Zeitspanne des Inkrafttretens der Landes- und Regionalpläne 
und ihrer Fortschreibungen 

 
   Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Pläne und Programme der Länder 

und Regionen 
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4.2 Steuerungsansätze der Landesplanung 

Zwar ist es der Landesplanung grundsätzlich verwehrt Ausweisungen zur Flächennutzung in 
einer dem Charakter der überörtlichen Gesamtplanung widersprechenden Detailschärfe vor-
zunehmen. Im Einzelfall kann allerdings die landesweite Bedeutung einer Planung standort- 
oder sogar gebietsscharfe Festlegungen rechtfertigen. Die Neuansiedlung von Großunter-
nehmen setzt große, zusammenhängende Flächen mit hohen Standort- und Lagequalitäten 
sowie einer kurzfristigen Verfügbarkeit voraus. In der Regel sind entsprechende Standorte in 
den Ländern rar und unterliegen einer starken Nutzungskonkurrenz. Eine Flächenvorsorge 
und -sicherung mittels der Landesplanung bzw. des Landesraumordnungsplans kann erfor-
derlich erscheinen. In Form einer Angebotsplanung werden geeignete Standorte für indus-
trielle Großvorhaben festgelegt und dadurch planerisch gesichert. Diese Vorgehensweise 
erlaubt kurzfristige Reaktionen auf Investitionsanfragen. Um dem potentiellen Nachfrage-
spektrum großer Unternehmensansiedlungen zu entsprechen, ist die Beachtung unter-
schiedlicher Qualitätskriterien notwendig. Eine aktive Angebotsplanung durch das Land 
zeichnet sich durch die planerische Sicherung von Standorten unter Berücksichtigung der 
Eigentümerstruktur und etwaiger Nutzungseinschränkungen aus. Das Land tritt hier bei ei-
nem unsicheren Gewinn in Vorleistung.  

Statt einer Angebotsplanung kann die Landesplanung auch einen nachfrageorientierten An-
satz nutzen, um auf potentielle Großinvestitionen zu reagieren. Auf Basis einer konkreten 
Investitionsanfrage wird in diesen Fällen eine an den Kriterien des Investors ausgerichtete 
Flächensuche durchgeführt. Planungskosten im Vorfeld der Anfrage entfallen. Allerdings 
können bei diesem Ansatz die Flächen im Gegensatz zur Angebotsplanung meist nicht zeit-
nah zur Verfügung gestellt werden. Der hohe Zeitaufwand kann aufgrund der globalen 
Standortkonkurrenz zum Verlust der Investition führen. Zudem wird die Standortsuche durch 
die geringe Verfügbarkeit zusammenhängender, für die industrielle Nutzung geeigneter 
Großflächen aufgrund wachsender Nutzungskonflikte eingeschränkt.  

In den letzten Jahren war durch den verstärkten Einsatz standortsichernder Instrumente im 
Bereich der Gewerbeflächen ein Bedeutungszuwachs der Angebotsplanung auf Landesebe-
ne wahrzunehmen. Heute sind in sieben der dreizehn verbindlichen Landespläne, drei west-
deutschen und vier ostdeutschen, positivplanerische Instrumente zur Sicherung von Gewer-
be- bzw. Industrieflächen zu finden. Während die erste Generation der Landespläne, mit 
Ausnahme von Berlin-Brandenburg, in den neuen Bundesländern noch keine zeichnerischen 
Festlegungen zur Gewerbeflächenentwicklung enthielt, sind diese Instrumente bei der zwei-
ten Plangeneration mit Ausnahme von Sachsen in allen Ländern verbreitet. Demgegenüber 
verzichtet Rheinland-Pfalz im aktuellen Landesplan auf die Darstellung landesweit bedeut-
samer Gewerbestandorte. 

Tabelle 7 listet die zeichnerischen Festlegungen der Landespläne auf. Neben Planzeichen 
der verbindlichen Landespläne werden auch Festlegungen bereits außer Kraft getretener 
Pläne wiedergegeben, sofern diese die rechtliche Grundlage für derzeit verbindliche inte-
grierte Regionalpläne bilden.  

Je Land werden aktuell zwischen 7 und 24 Flächen bzw. Standorte ausgewiesen. Das Saar-
land stellt einen Sonderfall dar. Da in dem kleinsten Flächenstaat Deutschlands die Ebene 
der Regionalplanung nicht existiert, erreichen die Festlegungen der Landesplanung eine mit 
der Regionalplanung vergleichbare Detailschärfe. Die hohe Anzahl der ausgewiesenen Flä-
chen ist darauf zurückzuführen.  
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Als zentrale Ziele der Festlegungen nennen die Landespläne die Förderung der Wirtschafts-
entwicklung des Landes, die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, die Verbesserung 
der Standortbedingungen sowie die Schaffung eines attraktiven, nachfrageorientierten An-
gebots. 

Zeichnerische Festlegungen zur Gewerbeflächenentwicklung besitzen in fast allen Landes-
plänen den Charakter von Zielen der Raumordnung. Lediglich die Landesplanung von Berlin-
Brandenburg beschränkt sich auf die mit einer geringeren Bindungswirkung ausgestatteten 
Grundsätze der Raumordnung. Zudem kamen in Rheinland-Pfalz bis 2008 parallel eine ziel-
förmige Festlegung und ein Grundsatz der Raumordnung zum Einsatz. Neben der Rechts-
qualität beeinflusst die gewählte räumliche Konkretisierung die Steuerungsintensität der 
Festlegungen. Die größtmögliche Standortsicherung erreichen gebietsscharfe Zielfestlegun-

Tabelle 7: Planzeichen der Landespläne zum Thema Gewerbe und Industrie 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Pläne und Programme der Länder 
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gen in Form von Vorranggebieten. Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen weisen 7 bzw. 
13 solcher Vorranggebiete aus. Im Saarland sind rund 90 Flächen zu finden.  

Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen verzichten auf eine gebietsschar-
fe Ausweisung der Vorranggebiete bzw. -standorte für Großvorhaben. Die Festlegung erfolgt 
in Form bildhafter bzw. geometrischer Punktsignaturen. Der jeweilige räumliche Bezug der 
Festlegung kann nur unter Zuhilfenahme der textlichen Festlegungen des Landesplans iden-
tifiziert werden. Grundsätzlich sind gemeindescharfe und standortscharfe Ausweisungen 
möglich. Im ersten Fall repräsentiert die Punktsignatur eine Gemeinde. Im zweiten Fall wird 
durch die textliche Festlegung ein direkter Flächen- bzw. Gebietsbezug hergestellt, indem 
beispielsweise der Bezug zu einem bestehenden oder geplanten Gewerbegebiet hergestellt 
wird. Zudem können Zwischenstufen wie ortsteilscharfe Festlegungen oder die Darstellung 
von Standortbereichen ohne direkten Flächenbezug genutzt werden. Auch eine Kombination 
der Ausprägungen ist möglich. Eine standortscharfe Festlegung liegt beispielsweise in Meck-
lenburg vor. Die Signatur des Planzeichens „Vorranggebiet für Gewerbe und Industrie“ be-
zieht sich hier auf vorhandene und erweiterbare Gewerbe- und Industrieflächen, deren Ab-
grenzung bekannt ist und die im Textteil konkret benannt werden. Darüber hinaus werden 
mit derselben Punktsignatur Standortneuerschließungen dargestellt, bei denen kein direkter 
Flächenbezug hergestellt wird. Die Lage der Flächen wird nur grob über die Nennung von 
Belegenheitskommunen8 oder -ortsteilen bestimmt. Auch in Sachsen-Anhalt variiert der 
räumliche Bezug der Festlegungen und umfasst neben konkreten Gewerbegebieten auch 
Belegenheitskommunen. Der Landesplan von Thüringen beschränkt sich bei der Festlegung 
von Standorträumen auf die Nennung der betroffenen Kommunen. Im LEP 1995 von Rhein-
land-Pfalz werden die „zu entwickelnden landesweit bedeutsamen Gewerbestandorte“ nicht 
näher erläutert. Die Punktsignatur bezieht sich auf größere Standorträume. 

In zwei Ländern erfolgt die Festlegung der Planzeichen zur Standortsicherung von Gewerbe-
flächen in Form von standortscharfen bzw. gemeindescharfen Grundsätzen der Raumord-
nung. Während der Landesplan von Berlin-Brandenburg 2004 noch gebietsscharfe Vorsor-
gestandorte vorsah, weist der Landesplan von 2009 nur noch Punktsignaturen mit grobem 
Standort- bis Ortsteilbezug auf. Nur in Rheinland-Pfalz wurden bis 2008 gemeindescharfe 
zeichnerische Festlegungen angewendet.  

Die Auswahl der in den Landesplänen gesicherten Flächen und Standorte durch die Landes-
planung erfolgt unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien, die in der Regel im Landes-
plan in der Begründung der textlichen Festlegungen genannt werden (vgl. Tabelle 8). Im Fol-
genden wird ein Überblick über die von der Landesplanung bei der Festlegung der Flächen 
zugrunde gelegten Merkmale gegeben.  

Zentrale Anforderungen die die Landesplanung an die landesbedeutsamen bzw. großflächi-
gen Industrie- und Gewerbestandorte stellt, sind demnach vor allem eine Mindestflächen-
größe, eine verkehrsgünstige Lage sowie die räumliche Nähe zu Zentralen Orten. Jeweils 
mindestens drei Länder legen diese Kriterien ihren Ausweisungen zu Grunde. So beträgt die 
geforderte Mindestflächengröße in NRW 200 ha, in Thüringen 100 ha sowie in Berlin-
Brandenburg 50 (2004) bzw. 100 ha (2009). Für die Bewertung der Verkehrsgunst des Stan-
dortes ist in Thüringen die Lage zu Autobahn, Flughafen und Schienennetz entscheidend, 
während in Mecklenburg-Vorpommern insbesondere der Autobahnanschluss zählt. Die Lan-
despläne von Berlin-Brandenburg und Sachsen-Anhalt enthalten keine differenzierten Anga-

                                                 
8 Belegenheitskommunen sind Städte und Gemeinden, die ganz oder mit einem Teil ihrer Flächen von der kon-
kreten Festlegung des Regionalplans betroffen sind.  
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ben. Die Ausrichtung der Großstandorte auf Zentrale Orte variiert ebenfalls. So ist für die 
Vorsorgestandorte in Berlin-Brandenburg allgemein eine Ausrichtung auf Zentrale Orte vor-
gesehen, während in Thüringen nur die Oberzentren und in Mecklenburg-Vorpommern Ober- 
und Mittelzentren relevant sind. 

Länderspezifische Sonderfälle sind in zwei Ländern zu erkennen. In Niedersachsen spielt die 
Lage am seeschifftiefen Fahrwasser eine zentrale Rolle für die Ausweisung der Großstand-
orte. Die Landesplanung in Rheinland-Pfalz nimmt Bezug auf Militärstandorte bzw. militä-
risch belastete Teilräume. 

Alle Landespläne enthalten Nutzungsvorschriften für die zeichnerisch dargestellten Stand-
orte. In Berlin-Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern erfolgt eine Standortsicherung für 
eine gewerblich-industrielle Nutzung. Demgegenüber stehen in Nordrhein-Westfalen und 
Thüringen industrielle bzw. industriell geprägte Nutzungen sowie in Rheinland-Pfalz gewerb-
liche Nutzungen im Vordergrund. Sachsen-Anhalt bietet sowohl Standorte für Industrie als 
auch für Industrie und Gewerbe an. Besonders detaillierte Vorschriften zur Branchenausrich-
tung der ausgewiesenen Standorte enthält der Landesplan von Niedersachsen. Die Flächen 
stehen ausschließlich „hafenorientierten“ Betrieben zur Verfügung. Dabei sieht der Plan eine 
weite Auslegung dieses Begriffs vor, so dass Anlagen und Betriebe, die auf einen hafenna-
hen Standort ausgerichtet oder angewiesen sind, erfasst werden. Mit Ausnahme von Nieder-
sachsen sind die Standorte jeweils für flächenintensive Ansiedlungen mit strukturpolitischer 
oder landesweiter Bedeutung vorgesehen. Der Landesplan von NRW nennt zudem Kriterien 
für die Bewertung der besonderen Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes 
(z.B. zukunftsorientierte Betriebe (zu messen über Wertschöpfung je Arbeitsplatz, der Anzahl 
und den qualitativen Anforderungen der Arbeitsplätze und am Exportanteil) oder möglichst 
hohe Arbeitsplatzdichte je Flächeneinheit). Zudem wird als Ziel der Raumordnung ein Min-
destflächenbedarf von 80 ha in der Endausbaustufe einer Ansiedlung vorgeschrieben. In 
Thüringen stehen die Flächen neben flächenintensiven Ansiedlungen mit außerordentlichem 
Flächenbedarf auch solche mit einer hohen Zahl an neuen Arbeitsplätzen oder mit erhebli-
chen finanziellen Investitionsaufwendungen zur Verfügung. Die übrigen Landespläne konkre-
tisieren die bevorzugten oder notwendigen Eigenschaften der Ansiedlungen nicht.  

Tabelle 8: Auswahlkriterien der Landesplanung für die Festlegung von Gewerbe-
 und Industriestandorten in Landesplänen 

 
      Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Pläne und Programme der Länder 
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Auf das Erfordernis einer interkommunalen Kooperation bei der Entwicklung der Standorte 
verweisen nur einzelne Pläne. Während der Landesplan von Sachsen-Anhalt eine solche 
Kooperation in Form eines Soll-Ziels fordert, sind die Standorte in Thüringen bevorzugt inter-
kommunal zu entwickeln. In Rheinland-Pfalz beschränken sich Ausführungen zur interkom-
munalen Kooperation auf die Begründung. Demnach wird hier eine Abstimmung durch inter-
kommunale Konzepte bei der Planung großflächiger Gewerbe- und Industriegebiete als er-
forderlich angesehen.  

4.3 Vorgaben der Landesplanung für die Regionalplanung  

Sowohl gebietsscharfe als auch standortscharfe Festlegungen der Landesplanung bedürfen 
grundsätzlich unabhängig von ihrer Rechtsnormqualität einer Konkretisierung durch die 
nachgeordnete Planungsebene. Art und Weise der Konkretisierung werden in den Landes-
plänen bzw. sonstigen Landesvorschriften definiert. Darüber hinaus können die Landespläne 
den Einsatz weiterer Steuerungsinstrumente im Bereich des Gewerbes vorschreiben. Die 
Regionalplanung wird beispielsweise verpflichtet, die aufgeführten Instrumente zu nutzen 
(Bindung „Pflicht“) bzw. dann zu nutzen, wenn bestimmte im Landesplan genannte Voraus-
setzungen erfüllt werden (Bindung „Pflicht, bedingt“). Zudem kann die Landesplanung die 
Entscheidung über die Nutzung einer Festlegung der Regionalplanung übertragen („freiwil-
lig“). Ist die Festlegung der Regionalplanung freigestellt und unterliegt dennoch bestimmten 
Voraussetzungen kann von einer „freiwillig, bedingten“ Bindung gesprochen werden.  

Tabelle 9 gibt einen Überblick über den Umfang des Steuerungsinstrumentariums der Regi-
onalplanung sowie den Einfluss der Landesplanung.  

Alle Landespläne, die zeichnerische Festlegungen zum Gewerbe aufweisen, enthalten den 
Handlungsauftrag für die Regionalplanung, die Festlegungen zu konkretisieren bzw. zu 
übernehmen. In NRW, Niedersachsen, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern erfolgt die 
Konkretisierung durch die Ausweisung gebietsscharfer Vorranggebiete in den Regionalplä-
nen. Demgegenüber werden in Sachsen-Anhalt auch auf Regionsebene überwiegend stand-
ortscharfe Punktsignaturen eingesetzt, die nur in Einzelfällen durch gebietsscharfe Auswei-
sungen ergänzt werden. Durch eine detailliertere textliche Abgrenzung der Standorte wird 
die Konkretisierungspflicht umgesetzt. In Berlin-Brandenburg ist nur eine nachrichtliche 
Übernahme der Standorte in Regionalplänen vorgesehen. Der Landesplan 1995 von Rhein-
land-Pfalz sah zudem statt einer Konkretisierung der gemeindescharf abgegrenzten beste-
henden landesweit bedeutsamen Gewerbestandorte, die Ergänzung dieses Netzes um 
Funktionsausweisungen für Gemeinden mit der besonderen Funktion Gewerbe vor.  

Die Landesplanung gibt den Regionen in allen Ländern, mit Ausnahme von Bayern und Ber-
lin-Brandenburg, über diese Festlegungen hinaus, konkrete Instrumente zur Steuerung der 
Gewerbeflächenentwicklung vor. Der verbleibende Spielraum der Regionalplanung differiert. 
Besonders restriktiv sind die Vorgaben in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen. In diesen Ländern ist die Regionalplanung zum 
Einsatz bestimmter Festlegungen verpflichtet.9  

                                                 
9 In Schleswig-Holstein schreibt der Landesplan die Festlegung einer besonderen Funktion von Gemeinden vor. 
Die Gewerbefunktion wird in vier der fünf Regionen genutzt. Über die Festlegung anderer Funktionen werden die 
Vorgaben auch in der fünften Region erfüllt. In Baden-Württemberg ist die Ausweisung regionalbedeutsamer 
Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen laut LPlG nur für Stuttgart verpflichtend. 
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Instrumente, die nur unter bestimmten Voraussetzungen eingesetzt werden müssen, werden 
in den Ländern Baden-Württemberg, Niedersachsen, Sachsen und Thüringen festgelegt. In 
diesen Ländern sind entsprechende Festlegungen nur in einem Teil der Regionen zu finden. 
Ausschließlich freiwillig ist die Anwendung der im Landesplan genannten Instrumente in 
Mecklenburg-Vorpommern. Die Landesplanung überlässt die Entscheidung über deren Ein-
satz der Regionalplanung. Nur zwei der vier Regionen bestimmen vor diesem Hintergrund 
Siedlungsschwerpunkte Gewerbe. Zudem sieht auch der aktuelle Landesplan von Rhein-
land-Pfalz nur noch auf freiwilliger Basis die Festlegung von Gemeinden mit der besonderen 
Funktion „Gewerbe“ sowie von konkretisierenden Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebieten für die 
Siedlungserweiterung vor. 

Tabelle 9: Vorgaben der Landesplanung für den Instrumenteneinsatz der Regionalplanung 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Pläne und Programme der Länder 



Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung durch positivplanerische Instrumente 
 

65 

In einzelnen Ländern (Baden-Württemberg, Hessen, Sachsen-Anhalt) legt bereits das Lan-
desplanungsgesetz konkrete Instrumente zur Steuerung der Gewerbeentwicklung in den 
Regionalplänen fest. Die Landespläne wiederholen in diesen Fällen die bereits im Gesetz 
formulierten Instrumente. Darüber hinaus werden in sechs Bundesländern ergänzende Vor-
schriften zur Nutzung von Planzeichen aufgestellt (vgl. Tabelle 10). Verordnungen auf Basis 
der Landesplanungsgesetze, Richtlinien sowie Verwaltungsvorschriften kommen zum Ein-
satz. Diese im Folgenden unter dem Begriff Planzeichenverordnungen zusammengefassten 
Vorschriften, legen in der Regel die Darstellungsform der vom Landesplan vorgegebenen 
zeichnerisch zum Einsatz kommenden Instrumente fest. Teilweise werden die dort genann-
ten Instrumente durch die Verordnung weiter untergliedert (Hessen, NRW). Die Planzeichen-
verordnung von Bayern stellt hinsichtlich der gewerblichen Planzeichen einen Sonderfall dar. 
Gemäß Art. 11 Abs. 2 BayLPlG sind Vorrang- und Vorbehaltsgebiete als zeichnerisch ver-
bindliche Darstellungen nur noch für die im LEP bestimmten Belange darzustellen. Gewerbe-
flächen werden nicht genannt. Die in einzelnen Regionalplänen genutzten und im Planzei-
chenkatalog aufgeführten Vorbehaltsgebiete für gewerbliche Siedlungstätigkeit besaßen 
noch bis 2009 Bestandsschutz (Planzeichenkatalog vom 10.7.2006, 6). Eine Neuausweisung 
von Raumordnungsgebieten zum Gewerbe ist seit 2006 nicht mehr möglich. Sofern die Re-
gionalpläne nicht, wie in Art 34 Abs. 2 S. 2 i.V.m.Art. 17 Abs. 2 BayLPlG gefordert, innerhalb 
von drei Jahren an das neue LEP angepasst wurden, gelten die Ausweisungen der Regio-
nalpläne jedoch fort (Auskunft Landesplanung Bayern vom 16.12.2009). Zukünftig scheidet 
somit in Bayern eine über den Landesplan hinausgehende Festlegung von Steuerungsin-
strumenten durch die Regionalplanung aus. Grundsätzlich ist jedoch in allen Ländern eine 
Ergänzung der Verordnungen bei Bedarf und nach Abstimmung mit der obersten Landespla-

Tabelle 10: Planzeichenverordnungen der Länder 

 
  Quelle: eigene Darstellung 
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nungsbehörde durch weitere Planzeichen möglich. In Berlin-Brandenburg sieht die Richtlinie 
die Anwendung eines im LEP nicht genannten Instruments vor, sofern hierfür auf Regions-
ebene eine entsprechende Notwendigkeit besteht. Auch in anderen Ländern wird das Steue-
rungsinstrumentarium der Regionalplanung von den Ländern nicht abschließend geregelt. In 
Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen haben einzelne 
Regionen von diesem Spielraum Gebrauch gemacht. Sie ergänzen die auf Landesebene 
festgelegten Instrumente um weitere Festlegungen. 

4.4 Steuerungsansätze der Regionalplanung 

Die Analyse der landesplanerischen Regelungen hat 
das in der Regel geringe Instrumentenangebot der 
Regionalplanung bei der Nutzung positivplanerischer 
Steuerungsansätze deutlich gemacht. Karte 2 stellt 
den rechtlichen Status der zeichnerischen Festlegun-
gen zur Gewerbeflächenentwicklung in den Regionen 
dar. Zu unterscheiden sind zum einen verbindliche 
Ziele und Grundsätze der Raumordnung. Zum ande-
ren werden unverbindliche Festlegungen, die den Sta-
tus von Vorschlägen, nachrichtlichen Übernahmen und 
Informationen besitzen können, abgebildet.  

Verbindliche zeichnerische Festlegungen zum Gewer-
be sind, mit Ausnahme der Planungsregionen in Ber-
lin-Brandenburg, in mindestens einer Planungsregion 
jeden Flächenstaates zu finden. Insgesamt kommen in 
74 der 111 Planungsregionen entsprechende Planzei-
chen zum Einsatz. Während in den Ländern Baden-
Württemberg (mit Ausnahme der grenzüberschreiten-
den Region Donau-Iller), Hessen, Nordrhein-
Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt (mit Ausnahme 
der „planlosen“ Region Halle) alle Regionen entspre-
chende Ausweisungen besitzen, greift in den Ländern 
Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-
Holstein der überwiegende Teil der Regionen sowie in 
Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen nur ein 
geringer Teil der Regionen auf verbindliche zeichneri-
sche Festlegungen zum Gewerbe zurück. 

Die Festlegung der verbindlichen Planzeichen erfolgt in der Regel als Ziel der Raumordnung. 
67 Regionen, darunter die Regionen in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersach-
sen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein legen ausschließlich zielförmige Planzeichen 
fest. Ergänzend zum Ziel der Raumordnung findet in einer Region von Sachsen sowie in 
jeweils zwei Regionen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz eine Ausweisung in Form 
von Grundsätzen der Raumordnung statt. Ausschließlich einen Grundsatzcharakter weisen 
die Festlegungen in Mecklenburg-Vorpommern (Westmecklenburg), Thüringen (Mittelthürin-
gen) und in der Region Rheinpfalz auf. Vor allem in Süd- und Ostdeutschland stellen die 
Regionalpläne häufig bestehende Gewerbeflächen auf Basis der Flächennutzungspläne als 
nachrichtliche Übernahme ohne Rechtswirkung dar. Nur vereinzelt nimmt die Regionalpla-
nung auch Vorschläge oder Planzeichen mit reinem Informationsgehalt in die Pläne auf.  

Karte 2: Planzeichen der Regional-
pläne zum Gewerbe 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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Zur Steuerung und Sicherung der großräumigen und kleinräumigen Gewerbeflächenentwick-
lung greifen die Regionalpläne auf ein ausdifferenziertes Instrumentarium zurück. Im Mittel-
punkt der großräumigen Steuerung mittels ausschließlich auf das Gewerbe bezogenen 
positivplanerischen Instrumenten steht die Festlegung der Gemeindefunktion Gewerbe. 
Diese kennzeichnet Städte und Gemeinden, die von der Regionalplanung als für eine inten-
sive, über die gewerbliche Eigenentwicklung hinausgehende, Gewerbeflächenentwicklung 
besonders geeignet angesehen werden. Sie verdeutlicht die Bedeutung und den überörtli-
chen Charakter der Funktion gegenüber den übrigen Funktionen der Gemeinde. Eng ver-
knüpft mit der Gemeindefunktion ist die Festlegung von Zentralen Orten. Unter Bezug auf 
das siedlungsstrukturelle Leitbild der dezentralen Konzentration dienen die Zentralen Orte 
einer großräumigen Konzentration der Siedlungs- und dementsprechend auch der Gewerbe-
flächenentwicklung. Unter Beachtung von § 2 Abs. 1 ROG 1998 werden in allen Flächen-
staaten, bei einer abweichenden Ausgestaltung und Definition, Zentrale Orte verschiedener 
Zentralitätsstufen bestimmt. Die einzelnen Festlegungen können vier zusammenfassenden 
Stufen zugeordnet werden: Oberzentren, Mittelzentren, Grundzentren und nichtzentrale Orte. 
Während die Zentralen Orte höherer Stufen (Oberzentren, Mittelzentren) bereits auf Landes-
ebene festgelegt werden, ist es grundsätzlich Aufgabe der Regionalplanung einzelnen Ge-
meinden den zentralörtlichen Status von Grundzentren zuzuweisen. Verbunden mit der 
Ausweisung als Zentraler Ort ist für die Gemeinden oder Ortsteile in der Regel die Zielset-
zung einer verstärkten, auch gewerblichen, Siedlungsentwicklung10. Gemeinden und Ortstei-
le ohne zentralörtlichen Status sind demgegenüber generell auf eine am Bedarf der ortsan-
sässigen Betriebe orientierte gewerbliche Eigenentwicklung begrenzt. Als einziges Flächen-
land beschränkt Baden-Württemberg nur einen Teil der Gemeinden ohne Zentralitätsstatus 
auf Eigenentwicklung. In den anderen nichtzentralen Orten ist eine am Bedarf der ortsansäs-
sigen Betriebe und einer geringen Zuwanderung dimensionierte Entwicklung zulässig. Defini-
tion und Umfang der zulässigen Eigenentwicklung differieren in den Bundesländern deutlich.  

Durch die Gemeindefunktion Gewerbe kann eine weitere Differenzierung und Spezialisierung 
innerhalb dieses Zentrale-Orte-Systems vorgenommen werden. Insofern trägt die Zuweisung 
von Gemeindefunktionen zu einer Flexibilisierung des Zentrale-Orte-Systems bei (Span-
nowsky 10/2005, K § 7 Rn 62). Eine Funktionszuweisung kann jede Kommune unabhängig 
von ihrem zentralörtlichen Status erhalten. Erfolgt eine Ausweisung für Zentrale Orte, so ist 
hiermit eine Beschränkung der übrigen Gemeinden bzw. Ortsteile der jeweiligen Zentralitäts-
stufe auf eine gewerbliche Eigenentwicklung verbunden. Die ausgewiesenen Gemeinden 
sollen im regionalen Rahmen über die jeweils mögliche Eigenentwicklung und gegebenen-
falls zentralörtlichen Aufgaben hinaus Entwicklungsaufgaben übernehmen. Die Festlegung 
ist vor diesem Hintergrund sowohl als Erlaubnis als auch als Verpflichtung einer verstärkten 
Gewerbeflächenentwicklung anzusehen.  

Kriterien für die Festlegung der Gemeindefunktion Gewerbe sowie deren Bezug zu unter-
schiedlichen Zentralitätsstufen variieren in den Ländern. Ob und unter welchen Vorausset-
zungen die Regionalplanung einzelnen Gemeinden die Gemeindefunktion Gewerbe zuwei-
sen kann, ist von den landesplanerischen Bestimmungen abhängig. Während einzelne Län-
der die Gewerbefunktion insbesondere Zentralen Orten zuweisen und so eine Spezialisie-
rung einzelner Zentraler Orte fördern, begrenzen andere Länder die Funktionszuweisung auf 
nichtzentrale Orte. Die Entlastung der Zentralen Orte sowie eine Konzentration der Gewer-
beflächenentwicklung auf geeignete nichtzentrale Orte stehen hier im Vordergrund. Bundes-

                                                 
10 Ausnahmen bilden die Länder Nordrhein-Westfalen und Hessen, in denen jeder Gemeinde ein zentralörtlicher 
Status zugewiesen wird. 
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weit erfolgt in insgesamt 56 der 111 Planungsregionen eine Festlegung der Gemeindefunkti-
on Gewerbe. Dabei legen 42 Regionen die Gemeindefunktion sowohl textlich als auch 
zeichnerisch fest. In weiteren 14 Regionen enthält ausschließlich der Text des Regionalplans 
die verbindliche Funktionszuweisung. Aufgrund des engen Zusammenhangs der Gemeinde-
funktion Gewerbe und der zentralörtlichen Ausweisung werden diese Instrumente im Hinblick 
auf die großräumige Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung gemeinsam betrachtet. Ei-
nen Überblick über die Zentralitätsstufen der Kommunen, für die eine Gemeindefunktion 
Gewerbe bestimmt wird, sowie den räumlichen Bezug der Zentralen Orte und der Eigenent-
wicklung in den Ländern gibt Tabelle 11.  

Von zentraler Bedeutung für die kleinräumige Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung 
sind die gebiets- und standortscharfen zeichnerischen Festlegungen der Regionalpläne. 
Raumordnungsrechtlich verbindliche Flächenausweisungen erfolgen als Raumordnungs-
gebiete in Form von Vorrang- oder Vorbehaltsgebieten. Durch die Ausweisung von Raum-
ordnungsgebieten für eine gewerbliche Entwicklung kennzeichnet die Regionalplanung 
raumverträgliche Standorte, auf die kommunale Ausweisungen von Industrie- und Gewerbe-
gebieten ausgerichtet werden sollen. Gleichzeitig dient die Ausweisung der Sicherung eines 
ausreichenden sowohl kommunalen als auch regionalen Gewerbeflächenangebotes. Über 
den Umfang und die Lage der Festlegungen ist eine kleinräumige Standortsteuerung mög-
lich. Für die tatsächliche Wirksamkeit der Festlegung ist deren Rechtscharakter von ent-
scheidender Bedeutung. Vorranggebiete können einen deutlich höheren Schutz vor der In-
anspruchnahme durch konkurrierende Nutzungen bieten als Vorbehaltsgebiete. Ob in einer 
Region die umfassende Standortsteuerung der Gewerbeflächenentwicklung oder der Schutz 
regionalbedeutsamer Flächen im Vordergrund steht, spiegelt sich im Umfang der Auswei-
sungen wider. Der erstgenannte Ansatz setzt eine umfassende Flächenausweisung voraus. 
Demgegenüber kann sich die Flächensicherung auf wenige Standorte beschränken.  

Neben der Standortsteuerung kann die Regionalplanung grundsätzlich auch eine Men-
gensteuerung der Gewerbeflächenentwicklung vornehmen. Hierbei sind zwei Ansätze 
denkbar. Zum einen kann die Mengensteuerung indirekt über die Ausweisung von Gebieten 
erfolgen, in denen die Entwicklungen ausschließlich konzentriert werden müssen. Zum ande-
ren ist die Festlegung gemeindescharfer Entwicklungswerte möglich.  

Tabelle 11: Instrumente der Landes- und Regionalplanung 
zur großräumigen Gewerbeflächensteuerung 

 
                 Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Raumordnungspläne der Länder und Regionen 
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Die einzelnen Steuerungsansätze bzw. -instrumente der Regionalplanung werden im Folgen-
den aus Länderperspektive dargestellt. 

Baden-Württemberg 

Die Regionalplanung verfolgt in Baden-Württemberg unterschiedliche Ansätze zur Steuerung 
der Gewerbeflächenentwicklung. Von der Landesplanung vorgesehen ist neben der Kon-
zentration der gewerblichen Siedlungstätigkeit auf Zentrale Orte (Grundsatz 2.5.3 LEP 2002) 
eine vorrangige Ausrichtung auf Siedlungsbereiche sowie Schwerpunkte für Industrie, 
Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen (Ziel 3.1.2 LEP 2002). Bei der Ausweisung 
der Schwerpunkte in den Regionalplänen besitzt die Regionalplanung hinsichtlich des räum-
lichen Bezugs der Festlegungen einen großen Handlungsspielraum. Mit Ausnahme der Re-
gion Stuttgart, in der gebietsscharfe Festlegungen vom LEP (Ziel 3.1.4 LEP 2002) vorge-
schrieben werden, kann die Regionalplanung zwischen einer gebietsscharfen, 
standortscharfen oder gemeindescharfen Festlegung der Schwerpunkte für Industrie, 
Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen wählen. Vor diesem Hintergrund variiert der 
räumliche Bezug der Festlegungen deutlich. 

Eine Festlegung von Gewerbefunktionen erfolgt in vier der 12 Planungsregionen. Die Regio-
nen Nordschwarzwald, Südlicher Oberrhein und Hochrhein-Bodensee bestimmen auf Ge-
meindeebene sowie die Region Mittlerer Oberrhein auf Ortsteilebene, Schwerpunkte mit ab-
weichenden inhaltlichen Schwerpunktsetzungen (Schwerpunkte für Gewerbe, für Industrie 
und Gewerbe, für Industrie und Dienstleistungseinrichtungen). Während in der Region Nord-
schwarzwald neben dem Oberzentrum, dem größten Teil der Mittelzentren und wenigen Un-
terzentren eine Schwerpunktfunktion zugewiesen werden, erhalten in den Regionen Südli-
cher Oberrhein, Mittlerer Oberrhein und Hochrhein-Bodensee deutlich mehr Unterzentren 
sowie ein Teil der nichtzentralen Orte eine entsprechende Funktion. Einzelne der in der Re-
gion Mittlerer Oberrhein als Ziel der Raumordnung festgelegten Schwerpunkte werden zu-
sätzlich in Form eines Grundsatzes als „entwicklungspolitisch für die Region besonders be-
deutsam“ eingestuft. Grundsätzlich sind die übrigen Gemeinden auf eine industriell-
gewerbliche Entwicklung im Umfang der Eigenentwicklung begrenzt. In der Region Hoch-
rhein-Bodensee erfolgt die Festlegung auf Eigenentwicklung allerdings nur für einen Teil der 
nichtzentralen Orte ohne Schwerpunktfunktion.  

Neben einer gemeindescharfen Festlegung der Schwerpunkte nutzen weitere Regionen ei-
nen standortscharfen Ansatz. In diesen Fällen wird die Lage der Schwerpunkte bzw. Sied-
lungsbereiche in der Raumnutzungskarte mit einem punktförmigen Symbol abgebildet, wäh-
rend eine genauere Abgrenzung im Textteil des Regionalplans vorgenommen wird. 

Die Bauleitplanung besitzt bei dieser Vorgehensweise gegenüber einer gebietsscharfen Dar-
stellung einen deutlich größeren Spielraum. Standortscharfe Ausweisungen in Form von Zie-
len der Raumordnung wählen Bodensee-Oberschwaben (21 Standorte), Ost-Württemberg 
(16), Unterer Neckar (31) und Neckar-Alb (5). Die in Ost-Württemberg im verbindlichen Plan-
satz textlich getroffene Abgrenzung der Standorte ist für die kommunale Bauleitplanung ver-
bindlich. Dagegen befinden sich Aussagen zur Lage der Flächen in den Plänen von Boden-
see-Oberschwaben und Neckar-Alb lediglich in der Begründung, die für die Kommunen nicht 
verbindlich ist. 
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Die gemeinde- und standort-
scharfen Festlegungen werden 
in drei dieser Regionen durch 
flächenhafte Ausweisungen 
ergänzt. Gebietsscharfe 

Schwerpunktausweisungen 
nehmen zunächst die Regionen 
Unterer Neckar und Südlicher 
Oberrhein als Ziele der Raum-
ordnung vor, allerdings ohne 
Zuweisung einer Vorrangge-
bietsfunktion. Es werden einzel-
ne Flächen für interkommunale 
Industrie- und Gewerbegebiete 
oder großflächige Ansiedlungen 
gesichert. In der Region Nord-
schwarzwald erfolgt neben der 
Ausweisung von sechs inter-
kommunalen Gewerbegebieten 
als Vorranggebiet die Festle-
gung von zwei Vorratsstandor-
ten für Gewerbe-
Großansiedlungen als Vorbe-
haltsgebiet. Diese Flächen die-
nen besonderen Fällen größerer 
Bau- und Planungsvorhaben 
und umfassen in der Regel rund 
50 ha. 

Ausschließlich gebietsscharfe 
Festlegungen in Form von Vor-
ranggebieten sind in den Regio-
nen Stuttgart, Heilbronn-
Franken und Schwarzwald-
Baar-Heuberg zu finden. Dabei 
variiert der Umfang der Auswei-
sungen deutlich. Während in 

den Regionen Stuttgart und Heilbronn-Franken 0,3 bzw. 0,4 ha/km² als regionalbedeutsame 
Schwerpunkte für eine gewerbliche Nutzung gesichert werden, beschränkt sich die Festle-
gung des Regionalplans von Schwarzwald-Baar-Heuberg auf einen rund 140 ha großen re-
gionalen Schwerpunkt für Gewerbe.  

Karte 3: Gewerbefestlegungen in Baden-Württemberg 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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Bayern 

Positivplanerische, konkret auf 
die Gewerbeflächenent-
wicklung bezogene Steue-
rungsinstrumente besitzen in 
Bayern in der Regel keine 
Bedeutung. Eine großräumige 
Steuerung erfolgt grundsätz-
lich ausschließlich über die 
Ausweisung von Zentralen 
Orten. Auf diese Städte und 
Gemeinden sollen sich groß-
flächige Gewerbegebiete kon-
zentrieren (Ziel B VI 2.4 LEP 
2006). Gleichzeitig ist die 
Ausweisung von gewerblichen 
Flächen im Rahmen der Ei-
genentwicklung („organische 
Entwicklung“) in allen Ge-
meinden zulässig. Ergänzende 
Gemeindefunktionen, zu de-
nen von der Landesplanung 
keine Regelungen getroffen 
werden, werden nur in weni-
gen bayerischen Planungsre-
gionen ausgewiesen. So wird 
in den Regionen Bayerischer 
Untermain und Würzburg 
durch die Regionalplanung für 
einzelne Gemeinden ohne 
zentralörtlichen Status die Be-
schränkung auf eine organi-
sche Entwicklung aufgehoben, 
indem eine Gewerbefunktion 
zugewiesen wird. 

Währenddessen ist die Festlegung als gewerblicher Schwerpunkt in der Region Oberland 
auf den überwiegenden Teil der Mittelzentren sowie einzelne Unterzentren gerichtet. Durch 
die Konzentration der Entwicklung auf die Schwerpunkte soll die Beeinträchtigung des 
Fremdenverkehrs in den südlichen Teilen der Region reduziert werden. 

Die kleinräumige Gewerbeflächensteuerung wird in Bayern in Zukunft keine Rolle mehr spie-
len. Während zurzeit die Regionalpläne von Donau-Wald, Regensburg und Würzburg Vor-
behaltsgebiete für gewerbliche Siedlungstätigkeit festlegen, ist eine Neuausweisung 
gemäß LEP 2006 unzulässig (vgl. Kapitel 4.3). Derzeit werden maximal 0,1 ha/km² mit Hilfe 
der Raumordnungsgebiete für die gewerbliche Siedlungstätigkeit gesichert. 

 

Karte 4: Gewerbefestlegungen in Bayern 

 
Quelle: eigene Darstellung
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Hessen 

Gegenüber den zuvor thematisierten Steuerungsansätzen hebt sich das Instrumentarium in 
Hessen deutlich ab. Alle Gemeinden besitzen einen zentralörtlichen Status. Die Funktion des 
Zentralen Ortes übernimmt jeweils ein zentraler Ortsteil. Wichtiger Bestandteil des Steue-
rungsansatzes ist die umfangreiche Ausweisung von Bereichen für Industrie und Gewer-
be, in denen eine bauleitplanerische Ausweisung von Industrie- und Gewerbegebieten zu-
lässig ist. Die auf Basis von Gewerbeflächenkonzepten identifizierten Flächen werden in Be-
stands- und Planungsflächen differenziert. Bebaute Industrie- und Gewerbeflächen sowie 
Flächen, für die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Regionalplans ein rechtskräftiger Bebau-
ungsplan für Industrie oder Gewerbe besteht, bilden den Bestand. Flächen für Neuansied-
lungs-, Erweiterungs- und Verlagerungsbedarf von Industrie und Gewerbe (ohne großflächi-
gen Einzelhandel) werden ab einer Größe von 5 ha als Planungsflächen festgelegt. 

In diesen Planungsflächen ist 
eine über die Eigenentwick-
lung hinausgehende Entwick-
lung möglich. Alle anderen 
Standorte und Gemeinden 
sind auf eine am örtlichen Be-
darf orientierte Flächenaus-
weisung begrenzt. Flächen bis 
zu 5 ha können bei einer feh-
lenden Ausweisung von Zu-
wachsflächen in einem Ortsteil 
auch in den parallel festgeleg-
ten Siedlungsbereichen oder 
in "Bereichen für Landschafts-
nutzung und -pflege" ausge-
wiesen werden.  

Gemäß Landesentwicklungs-
plan sollen Planungsflächen 
für Neuansiedlungen von Be-
trieben mit regionaler Bedeu-
tung oder mit besonderem, 
verkehrsbezogenem Anforde-
rungsprofil vorrangig in den 
von der Regionalplanung be-
stimmten gewerblichen 
Schwerpunkten ausgewiesen 
werden (Grundsatz 4.1.2 LEP 
2000). Nordhessen und Mittel-
hessen weisen vor diesem 
Hintergrund Ortsteile und 
Standorte textlich als gewerb-
liche Schwerpunkte aus. Diese 
Standorte zeichnen sich unter 
anderem durch geeignete Flä-
chen in ausreichender Größe 

Karte 5: Gewerbefestlegungen in Hessen 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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sowie eine gute Erreichbarkeit (überörtliches und regionales Verkehrsnetz) aus. Gewerbliche 
Schwerpunkte sind vorrangig die zentralen Ortsteile der Ober- und Mittelzentren. Neben dem 
Oberzentrum besitzen in beiden Planungsregionen jeweils 84 % der Mittelzentren eine ent-
sprechende Zuweisung. Bei einem Flächenmangel wird die Funktion auf geeignete nicht-
zentrale Nachbarorte und andere Nachbargemeinden („Gewerbeflächenspenden“ (Begr. zu 
Ziel C 5.4-1, RP Mittelhessen 2001)) erweitert. In Nordhessen werden zudem gewerbliche 
Schwerpunkte an regionalen Verkehrsachsen und -knotenpunkten außerhalb der Ober- und 
Mittelzentren sowie mit einer guten Erreichbarkeit durch den regionalen und überörtlichen 
Verkehr aufgrund besonderer örtlicher Bedingungen festgelegt. Vor diesem Hintergrund er-
folgt in Nordhessen für 20 % der Unterzentren eine Funktionszuweisung, während in Mittel-
hessen 9 % der Unterzentren betroffen sind. Insgesamt sind 33 % (Nordhessen) bzw. 25 % 
(Mittelhessen) aller Gemeinden ein gewerblicher Schwerpunkt.  

Der Umfang der in den drei hessischen Regionen ausgewiesenen Bereiche für Industrie und 
Gewerbe spiegelt die strukturellen Differenzen des Landes wider. Südhessen, mit dem Bal-
lungsraum Frankfurt, weist mit 1,87 ha/km² deutlich umfangreichere Bestandsflächen als 
Mittelhessen mit 0,92 ha/km² sowie das strukturschwache Nordhessen mit 0,74 ha/km² aus. 
Gleichzeitig ist allerdings der Umfang der Zuwachsflächen in allen Regionen fast identisch 
(Südhessen und Mittelhessen 0,31 ha/km², Nordhessen 0,24 ha/km²).  

Mit dem genannten Instrumentarium verfolgt die Regionalplanung einen standort- und indi-
rekt auch mengensteuernden Ansatz. Da die Entwicklung grundsätzlich auf die ausgewiese-
nen Standorte zu konzentrieren ist, wird durch die Flächendarstellung gleichzeitig ein maxi-
males Flächenkontingent definiert. Neben der durch den Umfang der Flächenausweisung 
bedingten Mengensteuerung greift die Region Südhessen als einzige Region bundesweit auf 
eine ergänzende Ausweisung verbindlicher, quantifizierter Flächenwerte für zukünftig 
realisierbaren Gewerbeflächenbedarf zurück. Ergänzend zu der in allen hessischen Pla-
nungsregionen durchgeführten gemeindebezogenen Flächenermittlung des Wohnbauland-
bedarfs legt die Region den maximalen Bedarf für die gewerbliche Siedlungsentwicklung im 
Geltungszeitraum des Regionalplans fest. Die bestehenden Kontingente können in den Be-
reichen für Industrie und Gewerbe realisiert werden. Aufgrund des Einsatzes gemeinde-
scharfer Orientierungswerte für die Gewerbeflächenentwicklung verzichtet die Region auf die 
Festlegung von gewerblichen Schwerpunkten. 

Mecklenburg-Vorpommern 

Um die gewerbliche Bauflächenentwicklung zu konzentrieren, können in Mecklenburg-
Vorpommern neben Zentralen Orten auch Siedlungsschwerpunkte durch die Regionalpla-
nung festgelegt werden (1.1 LEP 1993). Die vier Planungsregionen setzen das Instrument 
auf unterschiedliche Weise um. 

Mit Ausnahme der Region Mecklenburgische Seenplatte erfolgt die Festlegung für nichtzent-
rale Orte in Form einer Gemeindefunktion. Während die Regionen Vorpommern und Mittle-
res Mecklenburg/Rostock Siedlungsschwerpunkte für eine allgemeine Siedlungsentwicklung 
ausweisen, weist nur die Region Westmecklenburg einzelnen Gemeinden konkret die Funk-
tion Gewerbe zu.  
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Für eine gebietsscharfe Ab-
grenzung der Schwerpunkte hat 
sich die Region Mecklenburgi-
sche Seenplatte entschieden. 
Insgesamt werden 15 regionale 
Schwerpunkte für produzie-
rendes Gewerbe festgelegt, auf 
die Nachfrage und Gewerbeflä-
chenentwicklung gelenkt wer-
den sollen. Die Kommunen 
werden aufgefordert, Ansied-
lungsbedingungen für größere 
Betriebe vorzuhalten sowie de-
ren Entfaltungsbedingungen 
(Stabilisierung und Expansion 
bestehender Gewerbebetriebe) 
zu sichern.  

 

 

 

 

 

 

Niedersachsen 

Die großräumige Schwerpunktsetzung für die Gewerbeflächenentwicklung findet in Nieder-
sachsen durch die Zuweisung einer Schwerpunktaufgabe für die Sicherung und Entwicklung 
von Arbeitsstätten statt. Entsprechende Aufgaben besitzen gemäß LROP 1994 Gemeinden 
mit ober- und mittelzentraler Funktion, Gemeinden mit grundzentraler Funktion in der Nach-
barschaft von Ober- und Mittelzentren soweit besondere Standortvorteile vorhanden sind 
und Gemeinden mit grundzentraler Funktion, die aufgrund einer regionalen Sondersituation 
geeignet sind. „In ihnen ist durch Bereitstellung von Flächen für Industrie- und Gewerbean-
siedlung sowie durch geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse [...] 
für ein entsprechend umfangreiches, möglichst vielfältiges Angebot an Arbeitsplätzen zu 
sorgen“ (B 6 07 LROP 1994). Vergleichbar zur Festlegung der Zentralen Orte bezieht sich 
die Zuweisung der Schwerpunktaufgabe in Niedersachsen auf einzelne Ortsteile. In der Re-
gel ist dies der Zentrale Ort einer Gemeinde mit zentralörtlicher Funktion. Schwerpunktauf-
gaben können mehreren Ortsteilen einer Gemeinde zugewiesen werden. In einzelnen Fällen 
bestimmt die Regionalplanung Schwerpunktaufgaben auch für bestehende Gewerbegebiete. 

Während die Funktionszuweisung für alle Ober- und Mittelzentren bereits durch das Landes-
raumordnungsprogramm erfolgt, ist es Aufgabe der Regionalplanung Schwerpunkte auf 
Ebene der Grundzentren festzulegen. Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Ebene 
der Gemeinden. Die konkrete Anzahl der im Regionalplan für die Gemeinde festgelegten 
Schwerpunkte wird nicht berücksichtigt.  

 

Karte 6: Gewerbefestlegungen in Mecklenburg-Vorpommern 

Quelle: eigene Darstellung 
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In Niedersachsen weisen 
durchschnittlich 30 % der Ge-
meinden eine Schwerpunkt-
funktion auf. Während in der 
Planungsregion Holzminden 
3 % der Gemeinden betroffen 
sind, liegt der Anteil in Nort-
heim bei 92 %. 5 der 34 nie-
dersächsischen Planungsregi-
onen beschränken sich auf 
eine Übernahme der landes-
planerisch geforderten 
Schwerpunkte. Demgegen-
über weisen ebenfalls 5 Regi-
onen allen Zentralen Orten 
eine solche Funktion zu. Aller-
dings ordnet fast die Hälfte der 
Planungsregionen (14) die 
Schwerpunktaufgabe nur ei-
nem Teil der Unterzentren, 
durchschnittlich 42% (das 
Spektrum reicht von 9 % bis 
88 %), zu. Über die Vorgaben 
des LEP hinaus erhalten in 6 
Planungsregionen auch Ge-
meinden ohne zentralörtlichen 
Status eine Schwerpunktauf-
gabe für die Sicherung und 
Entwicklung von Arbeitsstät-
ten. Das seit 2008 verbindliche Landesraumordnungsprogramm sieht nunmehr eine freiwilli-
ge Festlegung der Schwerpunktaufgabe vor. Die Region Braunschweig hat vor diesem Hin-
tergrund in ihrem Mitte 2008 in Kraft getretenen Regionalplan auf eine entsprechende Zu-
weisung verzichtet.  

Neben der großräumigen ortsteilscharfen Steuerung nutzen einzelne Regionen gebiets-
scharfe, standortsichernde Instrumente. Hierbei handelt es sich zunächst um eine Konkreti-
sierung der von der Landesplanung bereits gebietsscharf abgegrenzten Vorranggebiete für 
hafenorientierte industrielle Anlagen. Der Umfang der von den betroffenen Planungsregi-
onen Cuxhaven, Emsland, Leer, Stade und Wesermarsch ausgewiesenen Vorranggebiete 
liegt zwischen 0,1 ha/km² (Leer) und 0,6 ha/km² (Stade). Maximal rund 900 ha der Regions-
fläche werden so für hafenorientierte Betriebe gesichert. Ergänzend weisen diese fünf sowie 
neun weitere Planungsregionen Vorranggebiete für industrielle Anlagen aus. Besonders 
intensiv kommt das Instrument in den Regionen Emsland (1,5 ha/km²) und Grafschaft Bent-
heim (1,2 ha/km²) zum Einsatz. Durch die Vorrangausweisung sind raumbedeutsame Vorha-
ben, die mit der festgelegten vorrangigen Zweckbestimmung unvereinbar sind, unzulässig. 
Mit dieser Festlegung ist kein Ausschluss der Gewerbeflächenentwicklung an anderen Stel-
len in der Region verbunden. 

 

Karte 7: Gewerbefestlegungen in Niedersachsen 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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Nordrhein-Westfalen 

Der in Nordrhein-Westfalen genutzte Ansatz zur Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung 
weist eine relativ große Ähnlichkeit zum hessischen Instrumentarium auf. Im Mittelpunkt 
steht eine kleinräumige Steuerung durch die Ausweisung von Siedlungsbereichen. Da jede 
Gemeinde einen zentralörtlichen Status besitzt, spielt die innergemeindliche Steuerung eine 
große Rolle. Der Landesentwicklungsplan sieht vor, dass die siedlungsräumliche Schwer-
punktbildung von Wohnungen und Arbeitsstätten in Verbindung mit zentralörtlichen Einrich-
tungen angestrebt und inner-gemeindlich auf Siedlungsschwerpunkte ausgerichtet werden 
soll (2.2 LEP 1995). Gemäß Plan-Verordnung vom 10. Mai 200511 ist die Regionalplanung 
zur Ausweisung gebietsscharfer Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzung (GIB) 
sowie GIB für zweckgebundene Nutzungen verpflichtet. GIB werden dabei als „Flächen für 
die Unterbringung insbesondere von emittierenden Industrie- und Gewerbebetrieben und 
emittierenden öffentlichen Betrieben und Einrichtungen sowie jeweils zuzuordnenden 
Anlagen (Flächen für Versorgungs- und Serviceeinrichtungen, Grün- und Erholungsflächen, 
Abstandsflächen)“ (Planzeichendefinition der Plan-Verordnung) definiert. Ihnen können über 
Symbolsignaturen Spezialisierungen für Kraftwerke und einschlägige Nebenbetriebe sowie 
Abfallbehandlungsanlagen zugeordnet werden. Basis für die Ausweisung geeigneter GIB 
sind Regionale Gewerbeflächenkonzepte. Bei den GIB für zweckgebundene Nutzungen 
handelt es sich um GIB oder GIB-Teilbereiche, die aufgrund ihrer räumlichen Lage, 
besonderer geologischer, verkehrlicher oder anderer spezifischer Standortfaktoren oder 
rechtlicher Vorgaben bestimmten Nutzungen vorbehalten sind. Zweckbestimmung können 
u.a. übertägige Betriebsanlagen und -einrichtungen des Bergbaus sowie Standorte des 
kombinierten Güterverkehrs sein. Darüber hinaus sind die von der Landesplanung 
festgelegten Bereiche für flächenintensive Großvorhaben durch die Regionalplanung zu 
konkretisieren. Wohnverträgliches Gewerbe kann zudem in den parallel festgelegten 
Allgemeinen Siedlungsbereichen (ASB) ausgewiesen und entwickelt werden.  

Mindestgröße der verschiedenen Festlegungen sind in der Regel 10 ha. Die raumbedeutsa-
me gewerbliche Siedlungstätigkeit der Kommunen muss auf diese Bereiche konzentriert 
werden. Auf Basis des Landesplanungsgesetzes vom 3. Mai 2005 werden GIB sowie ASB 
als Vorranggebiete mit der Wirkung von Eignungsgebieten bestimmt. Hierdurch ist eine 
Ausweisung der in den GIB bzw. ASB zulässigen Nutzungen in anderen Bereichen der Re-
gion unzulässig. Zuvor erfolgte eine Festlegung als Vorranggebiet. Die Regelung des neuen 
LPlG ist bislang nur für die nach 2005 aufgestellten Regionalpläne in Siegen und Paderborn 
relevant. Ortsteile mit weniger als 2000 Einwohnern, für die keine Siedlungsbereiche (GIB 
bzw. ASB) dargestellt werden, sind auf eine gewerbliche Entwicklung im Rahmen Eigenent-
wicklung beschränkt.  

Die gebietsscharfe Darstellung von Bereichen für gewerbliche und industrielle Nutzung ver-
eint in NRW Aspekte einer Standort- und Mengensteuerung. Zunächst kann die Regional-
planung über die Lage bzw. den Standort der GIB Einfluss hinsichtlich einer zukünftigen Flä-
chenentwicklung an raumordnerisch verträglichen Standorten nehmen. Gleichzeitig ist über 
den Umfang der GIB eine Mengensteuerung möglich, da den Gemeinden eine über die dar-
gestellten Flächen hinausgehende Entwicklung in der Regel verwehrt ist. Allerdings wird das 
Instrument bislang nicht in Form einer restriktiven Flächenbegrenzung genutzt. In der Regel 

                                                 
11 Die in der Verordnung genannten Instrumente zur Gewerbeflächensteuerung entsprechen der zuvor verbindli-
chen Verordnung über Gegenstand, Form und Merkmale des Planungsinhalts der Landesentwicklungspläne, 
Gebietsentwicklungspläne und der Braunkohlenpläne (3. DVO LPlG) vom 17.01.1995. 
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reichen die ausgewiesenen 
GIB über den tatsächlichen 
regionalen Bedarf deutlich 
hinaus (vgl. Kapitel 9.5.1).  

Unter Berücksichtigung der 
gesetzlichen Regelungen le-
gen alle Regional- und Teilre-
gionalpläne in Nordrhein-
Westfalen GIB fest. Zudem 
sind Bereiche für flächenin-
tensive Großvorhaben, die 
die Festlegungen des LEP 
NRW konkretisieren, außer in 
den Teilregionen Bonn/Rhein-
Sieg und Oberbereich Biele-
feld, ebenfalls in allen Teilregi-
onen zu finden. Die Flächen 
umfassen 0,02 ha/km² (Region 
Oberbereich Bochum/Hagen) 
bis 1,1 ha/km² (Region Em-
scher-Lippe). Der Umfang der 
GIB-Ausweisung variiert in-
nerhalb des Landes stark. Be-
sonders umfangreiche Festle-
gungen weisen die Regionen 
in Ballungsräumen (Ruhrge-
biet, Rheinschiene) auf. Mit 
6,8 ha/km² wird im Oberbe-
reich Dortmund westlicher Teil 
die höchste Dichte erreicht, während die Region Düsseldorf mit rund 2 600 ha absolut die 
meisten Flächen ausweist. Sowohl das ländlich geprägte Münsterland als auch die durch die 
Topographie der Mittelgebirge geprägten Teilregionen im Südosten des Landes weisen deut-
lich weniger GIB aus. Den geringsten Wert besitzt die Region Oberbereich Dortmund östli-
cher Bereich, mit 1,3 ha/km². In ganz NRW werden durchschnittlich 3,2 ha/km² für großflä-
chige Gewerbeflächenentwicklungen bereitgestellt. Abfallbehandlungsanlagen sowie Kraft-
werke und einschlägige Nebenbetriebe als Spezialisierung der GIB weisen 10 bzw. 7 der 
Teilregionen für durchschnittlich 4 bzw. 6 Standorte aus.  

Der Flächenumfang der GIB für zweckgebundene Nutzungen, in einzelnen Regionen auch 
als GIB für standortgebundene Anlagen bezeichnet, ist gegenüber den GIB deutlich geringer 
(Min: 0,003 ha/km² Region Oberbereich Bielefeld; Max: 0,4 Region Emscher-Lippe). Durch-
schnittlich werden 0,1 ha/km² in den Plänen ausgewiesen. Einzelne Flächen werden in fünf 
Regionen als Standort des kombinierten Güterverkehrs konkretisiert. Übertägige Betriebsan-
lagen und -einrichtungen des Bergbaus sind in den Regionen Düsseldorf (5 Standorte) und 
Oberbereiche Bochum/Hagen (1) vorgesehen. Darüber hinaus weist die Region Bielefeld 
einen Standort für Tank- und Rastanlagen aus. Ergänzend zu dem von der Planverordnung 
geforderten Planzeichen greift die Region Paderborn/Höxter in geringem Umfang (0,2 
ha/km²) auf die Festlegung von „Vorsorgebereichen für gewerbliche und industrielle Nutzun-
gen“ zurück.  

Karte 8: Gewerbefestlegungen in Nordrhein-Westfalen 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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Rheinland-Pfalz 

In Rheinland-Pfalz werden zur großräumigen Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung 
Gemeinden mit der besonderen Funktion Gewerbe ausgewiesen. Die Funktion erhalten 
neben den bereits im Landesplan festgelegten landesweit bedeutsamen Gewerbestandorten 
auch Gemeinden und Gemeindegruppen mit einem bedeutsamen Gewerbebesatz, dessen 
Bestandspflege und Weiterentwicklung Baulandausweisungen über die Eigenentwicklung 
hinaus erfordern, sowie Gemeinden, in denen das produzierende Gewerbe verstärkt werden 
soll und die dafür besonders geeignet sind (Ziel 2.4.2.3 LEP 1995). Als wesentliche Eig-
nungskriterien legt das LEP für gewerbliche Ansiedlungen spezifische Standortvorausset-
zungen, eine räumliche Zuordnung zu Zentralen Orten und die Beachtung von Belangen der 
Freiraumsicherung fest. Ziel ist es, bereits auf Ebene der Regionalplanung für die Gewerbe-
ansiedlung grundsätzlich geeignete Teilräume auszuweisen. Die Gewerbefunktion kann 

Gemeinden aller Ebenen des 
Zentrale-Orte-Systems zuge-
wiesen werden. Neben den 
Oberzentren weisen die meis-
ten Mittelzentren sowie ein 
Großteil der Unterzentren und 
einzelne nichtzentrale Orte 
eine entsprechende Funktion 
auf. Insgesamt werden 8 bis 
15% der Gemeinden einer 
Region genannt. 

Gewerbeflächenausweisungen 
und -erschließungen sind in 
den übrigen Gemeinden auf 
die Eigenentwicklung be-
schränkt. In hochverdichteten 
und verdichteten Räumen for-
dert das LEP 1995 (Ziel 
2.4.2.3 LEP 1995) eine be-
reichsscharfe Konkretisierung 
der Funktion Gewerbe. Vor 
diesem Hintergrund sichern 
drei Regionen durch die Aus-
weisung von Vorranggebie-
ten Gewerbe Flächen, die für 
die Weiterentwicklung, Verla-
gerung und Neuansiedlung 
von Betrieben geeignet sind. 
Vergleichsweise umfangreich 
fällt die Flächensicherung in 
der Region Rheinpfalz aus. 
Durch die Festlegung aller in 
Gewerbeschwerpunkten dar-
gestellten geplanten Gewerbe-
flächen als Vorranggebiet 
werden 0,5 ha/km² der Regi-

Karte 9: Gewerbefestlegungen in Rheinland-Pfalz 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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onsfläche gesichert. In den Regionen Rheinhessen-Nahe sowie Trier liegt der Wert mit 
0,2 ha/km² bzw. 0,1 ha/km² niedriger. Neben Vorranggebieten für gewerbliche Entwicklung 
legt der Regionalplan Trier zudem Vorbehaltsbereiche fest. Während die Vorrangbereiche 
von der Regionalplanung für eine uneingeschränkte gewerbliche Entwicklung vorgesehen 
sind, sollen die Vorbehaltsgebiete nur dann genutzt werden, wenn eine Nutzung der in un-
mittelbarer Nähe gelegenen Vorranggebiete nicht möglich ist.  

Sachsen 

Neben den Zentralen Orten ist in Sachsen eine über die Eigenentwicklung hinausgehende 
Siedlungstätigkeit auch in den Gemeinden mit einer besonderen Gemeindefunktion zulässig 
(Ziel 5.1.2 LEP 2003). Eine Funktionszuweisung ist auf nichtzentralörtliche Gemeinden sowie 
Grundzentren, in denen die Funktion eine deutlich herausgehobene Stellung gegenüber an-
deren Aufgaben eines Grundzentrums einnimmt, begrenzt (LEP 2003, 20). Voraussetzung 
für die Gemeindefunktion Gewerbe sind über 400 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplät-
ze je 1 000 Einwohner sowie ein hoher Besatz mit verarbeitendem Gewerbe (Anteil der im 
Ort Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe über 30 %) (Begr. zu Ziel 2.4.4 LEP). In die-
sen Gemeinden ist die Gewerbebauflächenentwicklung nicht auf die Flächenbedarfe der 
ortsansässigen Gewerbebetriebe und Dienstleistungseinrichtungen begrenzt. Die Regional-
planung weist in Sachsen je 2 bis 5 Gemeinden einer Region (max. 4 % aller Gemeinden) 
die Spezialisierung im Gewerbe zu. Während in der Region Westsachsen ausschließlich 
Gemeinden ohne zentralörtlichen Status diesen Status erhalten, sind in den übrigen Regio-
nen jeweils auch einzelne Un-
terzentren betroffen.  

Gebietsscharfe Ausweisungen 
für eine langfristige Standort-
vorsorge sind in Sachsen erst 
im Rahmen des LEP 2003 
eingeführt worden. Dieser 
sieht die Ausweisung von 
Schwerpunktbereichen für 
Siedlungsentwicklungen, unter 
anderem in Form von regional 
und überregional bedeutsa-
men Vorsorgestandorten für 
Industrie und Gewerbe, 
durch die Regionalplanung vor 
(Grundsatz 5.1.1 LEP). Ziel 
der Ausweisungen, die eine 
Mindestgröße von 25 ha nicht 
unterschreiten sollen, ist die 
Flächensicherung für die An-
siedlung von Industrie- und 
Gewerbebetrieben mit überre-
gionaler Bedeutung durch die 
Träger der Regionalplanung 
(Grundsatz 6.1.4 LEP). Im 
Rahmen der ersten Gesamt-
fortschreibung der sächsi-

Karte 10: Gewerbefestlegungen in Sachsen 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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schen Regionalpläne wurden diese Forderungen umgesetzt. Vier der fünf Planungsregionen 
weisen unter Nutzung abweichender Bezeichnungen (u.a. Regionaler Vorsorgestandort für 
Industrie und produzierendes Gewerbe, industriell-gewerblicher Vorsorgestandort) gebiets-
scharfe Vorranggebiete aus. Während die Regionen Oberes Elbtal/Osterzgebirge, Chem-
nitz/Erzgebirge und Südwestsachsen zwischen 0,3 und 0,5 ha/km² für eine industrielle und 
gewerbliche Nutzung sichern, werden in Westsachsen nur ein Vorranggebiet sowie ein wei-
teres Vorbehaltsgebiet festgesetzt. Dabei soll das Vorbehaltsgebiet durch die Bauleitplanung 
erst nach Vorliegen konkreter Ansiedlungsabsichten als Industrie- oder Gewerbegebiet aus-
gewiesen werden. Keine verbindliche Ausweisung hat die Region Oberlausitz-
Niederschlesien vorgenommen.  

Sachsen-Anhalt 

Die Regionalplanung in Sachsen-Anhalt ist zunächst verpflichtet die im Landesplan festge-
legten Vorrangstandorte für landesbedeutsame, großflächige Industrieanlagen sowie 
Schwerpunktstandorte für Industrie und Gewerbe als nachrichtliche Übernahme in ihren 
Plänen darzustellen. Für die in den Regionen Altmark und Magdeburg verorteten Vorrang-

standorte erfolgt durch die 
Regionalplanung eine gebiets-
scharfe Abgrenzung, während 
die Region Harz auf diese 
Konkretisierung verzichtet. 
Hingegen sieht der Landes-
plan für die Region Anhalt-
Bitterfeld-Wittenberg keine 
Ausweisung vor. Die Region 
Halle verfügt zum Zeitpunkt 
der Auswertung über keinen 
verbindlichen Regionalplan.  

Zentraler Steuerungsansatz 
der regionalen Planungsebene 
ist die Festlegung regional 
bedeutsamer Standorte für 
Industrie und Gewerbe. Eine 
großräumige Ausrichtung der 
gewerblichen Entwicklung ist 
zunächst auf die zentralen 
Ortsteile vorgesehen. Darüber 
hinaus erhalten in den Regio-
nalplänen in Sachsen-Anhalt 
auch einzelne Zentren der 

Wirtschaftsentwicklung 
und -ansiedlung, die nicht ei-
nem Zentralen Ort zugeordnet 
sind sowie Flächen im Außen-
bereich, die sich entsprechend 
den räumlichen Gegebenhei-
ten für die Ansiedlung von 
stark emittierenden Wirt-

Karte 11: Gewerbefestlegungen in Sachsen-Anhalt 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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schaftszweigen eignen, diese Funktionszuweisung. Der räumliche Bezug der im Plan als 
Symbol dargestellten Standortzuweisung variiert. Neben einzelnen Ortsteilen bezieht sich die 
Festlegung in der Regel auf Flächen, deren räumliche Abgrenzung zumeist im Text vorge-
nommen wird. Mit neun regional bedeutsamen Vorrangstandorten für Industrie und Gewerbe 
außerhalb Zentraler Orte weist die Region Harz die höchste Anzahl auf. In den übrigen Re-
gionen werden jeweils fünf bis sieben Standorte festgelegt.  

Schleswig-Holstein 

Zur Konzentration der Siedlungsentwicklung bestimmt das LEP 1998 für Schleswig-Holstein 
Schwerpunkte der Siedlungsentwicklung. Als Schwerpunkte werden neben den Zentralen 
Orten, Stadtrandkernen sowie Gemeinden auf Achsen (in Ordnungsräumen) auch Gemein-
den ohne zentralörtliche Einstufung mit einer planerischen Funktion bestimmt (Ziel 7.1 (2) 
LEP 1998). Außerhalb der Schwerpunkte der Siedlungsentwicklung ist die Flächenvorsorge 
auf die Ansiedlung ortsangemessener Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe sowie die Er-
weiterung ortsansässiger Betriebe begrenzt (Grundsatz 7.1 (5) LEP 1998).  

Die Regionalplanung ist verpflichtet einzelnen Gemeinden im Ordnungsraum und in den 
Stadt- und Umlandbereichen der ländlichen Räume eine besondere Funktion zuzuweisen. 
Gemeinden, in denen eine verstärkte Gewerbeflächenausweisung erfolgen soll, erhalten die 
planerische Gewerbe- und 
Dienstleistungsfunktion (Ziel 
6.2.1.2. LEP 1998). Die Funk-
tion erhalten Gemeinden, die 
aufgrund ihrer Lage und Struk-
tur die Voraussetzungen für 
die Ansiedlung oder Erweite-
rung von Gewerbe- und 
Dienstleistungsbetrieben und 
damit die Voraussetzungen für 
die planerische Erhöhung der 
Beschäftigtenzahl bieten. Das 
Landesraumordnungspro-
gramm formuliert verschie-
dene Abwägungskriterien, die 
von der Regionalplanung als 
Grundsatz der Raumordnung 
bei der Festlegung der Ge-
meindefunktionen berück-
sichtigt werden müssen. Als 
Kriterien werden u.a. Gewer-
beflächenengpässe im Zen-
tralen Ort, hinreichende Ge-
werbeflächenpotentiale sowie 
eine gute überörtliche Ver-
kehrsanbindung genannt.  

Während die Region Schles-
wig-Holstein Ost keine planeri-
sche Gewerbe- und Dienstleis-
tungsfunktion nutzt, wird die 

Karte 12: Gewerbefestlegungen in Schleswig-Holstein 

 
Quelle: eigene Darstellung 



Regionale Gewerbeflächenpolitik - Wirkung regionalplanerischer Instrumente 
 

82 

Funktion in den übrigen Regionen bis zu 2 % der Gemeinden zugewiesen. Nur in einzelnen 
Fällen handelt es sich dabei auch um Zentrale Orte. Eine ergänzende gebietsscharfe Flä-
chensicherung für industrielle Nutzungen liegt nur in der Region Schleswig-Holstein Süd-
West vor. Als wichtigster Industriestandort im Planungsraum erfolgt für den rund 2 000 ha 
großen gewerblichen Bereich Brunsbüttel eine Vorrangfestlegung, mit dem Ziel einer Stär-
kung des Kerngebiets der industriellen Entwicklung sowie eines weiteren Ausbaus des Are-
als.  

Thüringen 

Ansätze für eine kleinräumige Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung besitzt in Thürin-
gen lediglich die Planungsregion Mittelthüringen. In dieser Planungsregion werden „Flächen, 
hauptsächlich für Großinvestoren des verarbeitenden Gewerbes“ als gebietsscharfe 
Vorbehaltsgebiete festgelegt. Die insgesamt 0,3 ha/km² umfassenden Flächen sollen insbe-
sondere Branchen mit besonderen Standortanforderungen zur Verfügung stehen. Zur groß-
räumigen Steuerung wird in dem Bundesland auf Zentrale Orte zurückgegriffen. Eine Ge-
meindefunktion Gewerbe wird nicht ausgewiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karte 13: Gewerbefestlegungen in Thüringen 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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Steuerungsintensität der Regionalplanung in den Ländern 

Die Analyse der positivplanerischen Instrumente der Regionalplanung zur Steuerung der 
Gewerbeflächenentwicklung zeigt ein breites Spektrum unterschiedlicher Steuerungsansät-
ze. Der erhebliche Einfluss der Landesplanung auf das Steuerungsinstrumentarium der Re-
gionalplanung wurde bereits im Kapitel 4.3 verdeutlicht.  

Auf Basis der Analyse der regionalplanerischen Steuerungsansätze in den Ländern ist zu 
erkennen, dass von der Regionalplanung insgesamt vier verschiedene Ansätze in unter-
schiedlicher Kombination zur Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung genutzt werden: 

1) Eine großräumige Standortsteuerung erfolgt durch die Festlegung der Gemeindefunktion 
Gewerbe. Dieser Ansatz erlaubt der Regionalplanung innerhalb des in allen Ländern 
festgelegten Zentrale-Orte-Systems eine weitere Spezialisierung der Kommunen. Indem 
in den betroffenen Kommunen eine über die Eigenentwicklung hinausgehende Gewerbe-
flächenentwicklung ermöglicht und gefordert wird, soll die Entwicklung auf diese Gemein-
den bzw. Ortsteile konzentriert werden. Auf die Standorte der Flächenentwicklung inner-
halb der Gemeinden nimmt dieser Steuerungsansatz keinen Einfluss.  

2) Auf Ebene der Einzelflächen setzt die kleinräumige Standortsicherung durch gebiets-
scharfe oder standortscharfe Festlegungen an. Durch die Festlegung von Vorranggebie-
ten können Flächen vor konkurrierenden Nutzungen geschützt werden. Die Steuerungs-
intensität dieses Ansatzes ist aufgrund seines Gebietsbezugs höher zu bewerten als die 
des großräumigen Steuerungsansatzes. Eine aktive Lenkung der Entwicklung auf aus re-
gionalplanerischer Sicht sinnvolle Standorte ist mit diesem Ansatz nicht möglich.  

3) Die höchste Standortsteuerungsintensität besitzt die Ausweisung von Gebieten, auf die 
die Gewerbeflächenentwicklung zu konzentrieren ist. Da hierdurch eine gewerbliche Nut-
zung in der übrigen Region grundsätzlich ausgeschlossen wird, beinhaltet der Ansatz 
gleichzeitig Aspekte einer Mengensteuerung.  

4) Den vierten Steuerungsansatz bildet die Mengensteuerung durch die Festlegung von 
verbindlichen Richtwerten für die kommunale Bauleitplanung.  

Im Folgenden wird eine Klassifizierung der eingesetzten Steuerungsansätze in Bezug auf 
ihre Steuerungsintensität vorgenommen. Ausschlaggebend für die Bewertung der landes-
spezifischen Regionalplanungsansätze ist die Verbreitung der Steuerungsansätze in den 
Ländern. Es werden drei Intensitäts-Kategorien unterschieden: gering, moderat, hoch. Die 
Auswertung ergibt folgende Zuordnung (vgl. Abbildung 3, Karte 14): 

Die höchste Steuerungsintensität weisen mit Abstand die Länder Hessen und Nordrhein-
Westfalen auf. In beiden Ländern wird flächendeckend eine kombinierte Standort- und Men-
gensteuerung angewandt. Während NRW auf die zusätzliche Festlegung einer Gemeinde-
funktion Gewerbe verzichtet, machen zwei der drei Planungsregionen in Hessen hiervon 
Gebrauch. Die Steuerungsintensität wird hierdurch gegenüber Nordrhein-Westfalen aller-
dings nicht erhöht, da unabhängig von der Ausweisung als gewerblicher Schwerpunkt eine 
Ausweisung von Gewerbeflächen auf die gebietsscharf festgelegten Flächen beschränkt ist. 
In einer Planungsregion Hessens (Südhessen) wird zudem die bereits durch die Flächen-
ausweisung bestehende Mengensteuerung durch die Festlegung von Richtwerten intensi-
viert. 
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Die Steuerungsintensität der Regionalplanungsansätze in den übrigen Ländern fällt erheblich 
niedriger aus. Die Mehrheit der Länder konzentriert sich auf die großräumige Standortsteue-
rung sowie die kleinräumige Standortsicherung regionalplanerisch bedeutsamer Flächen. Ein 
umfassender Steuerungsanspruch, der eine aktive Lenkung der Flächeninanspruchnahme 
auf ausschließlich raumordnerisch bevorzugte Standorte verfolgt, besteht nicht. In Baden-
Württemberg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt greifen jeweils 
mindestens 60 % der Planungsregionen auf Instrumente zurück, die eine kleinräumige 
Standortsicherung gewährleisten. Parallel hierzu verfolgen in Rheinland-Pfalz und Sachsen 
alle, in Niedersachsen rund 90 % sowie in Baden-Württemberg rund 30 %der Planungsregi-
onen eine großräumige Standortsteuerung. Da in Sachsen-Anhalt zwar auf eine großräumi-
ge Standortsteuerung verzichtet wird, jedoch 80 % der Planungsregionen eine kleinräumige 
Standortsicherung vornehmen, kann hier ebenso wie in den übrigen vier Ländern von einer 
moderaten Steuerungsintensität im Bereich der Gewerbeflächenentwicklung gesprochen 
werden.  

Demgegenüber fällt die Steuerungsintensität in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Schles-
wig-Holstein und Thüringen gering aus. Eine kleinräumige Standortsicherung erfolgt in ma-
ximal 25 % der Planungsregionen der Länder. Zudem greifen nur 25 % der Planungsregio-
nen in Mecklenburg-Vorpommern sowie 17 % der bayerischen Planungsregionen auf eine 

Abbildung 3: Intensität der Steuerungsansätze der Regionalplanung 

 
   Quelle: eigene Darstellung 
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ergänzende großräumige Standortsteuerung zu-
rück. In Thüringen fehlt dieser Steuerungsansatz 
vollständig. Zwar kommen in Schleswig-Holstein 
in vier der fünf Planungsregionen Instrumente zur 
großräumigen Standortsteuerung zum Einsatz. 
Da die kleinräumige Standortsicherung landes-
weit allerdings auf eine Fläche begrenzt ist, kann 
die Steuerungsintensität des Landes insgesamt 
kein moderates Niveau erreichen. Mit Ausnahme 
von Schleswig-Holstein sind in den meisten Re-
gionen der Länder dieser Gruppe keine positiv-
planerischen Instrumente zu finden. 

Die Typisierung zeigt kein eindeutiges räumliches 
Muster (vgl. Karte 14). Während eine hohe und 
moderate Steuerungsintensität vor allem im Wes-
ten zu erkennen ist, besitzen ebenso zwei ost-
deutsche Planungsregionen eine moderate Steu-
erungsintensität. Auch ein Nord-Süd-Gefälle liegt 
nicht vor. Das Ergebnis lässt darauf schließen, 
dass die Steuerungsintensität der Regionalpla-
nung, die stark durch die Landesplanung abhän-
gig ist (vgl. Kapitel 4.3.), vielmehr von landesspe-
zifischen Faktoren beeinflusst wird. Welche Fak-
toren (politische, historische, wirtschaftliche) im 
Einzelnen zur vorliegenden Steuerungsintensität 
geführt haben, kann auf Basis der hier durchge-
führten Analyse nicht beurteilt werden. 

4.5 Steuerungsinstrumente der Regionalplanung im Spiegel der         Gewerbeflä-
chenentwicklung 

Bevor anhand einzelner Fallregionen eine detaillierte Evaluation der dort gewählten Instru-
mente und Instrumentenverbünde durchgeführt wird, wird im Folgenden eine Erfolgskontrolle 
der bundesweit eingesetzten positivplanerischen Steuerungsansätze der Regionalplanung 
vorgenommen. Aufgrund der großen Zeitspanne, die bundesweit zwischen dem Inkrafttreten 
der einzelnen verbindlichen Pläne liegt, steht die Analyse von Tendenzen der Zielerreichung 
im Vordergrund. Insbesondere bei erst vor kurzem in Kraft getretenen Plänen können noch 
keine Wirkungen auf die Gewerbeflächenentwicklung erwartet werden. 

Zentraler Indikator für die Zielerreichung ist der Anteil der Gewerbeflächenentwicklung in den 
Zentralen Orten und Gemeinden mit Gemeindefunktion Gewerbe sowie in den gebietsscharf 
festgelegten Vorrang- und Vorbehaltsgebieten. Wegen ihrer räumlichen Unschärfe bleiben 
standortscharfe Festlegungen an dieser Stelle unberücksichtigt. Eine Wirkung der Gemein-
defunktionen ist insbesondere dann anzunehmen, wenn es gelungen ist, die Gewerbeflä-
chenentwicklung auf die Zentralen Orte und/oder auf die Gemeinden mit Gewerbefunktion 
auszurichten. Dabei ist das in den Ländern abweichend definierte Verhältnis von Zentralen 
Orten und Gemeindefunktionen zu beachten. Vor dem Hintergrund einer teilweise fast inflati-
onären Ausweisung von Zentralen Orten und eingeschränkter Vollzugsmöglichkeiten von 
Eigenentwicklungsvorschriften wird dem großräumigen Steuerungsansatz vielfach nur eine 

Karte 14: Steuerungsintensität 
der Regionalplanung 

 
     Quelle: eigene Darstellung 
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eingeschränkte Steuerungswirkung attestiert (BMVBS 2010, 36). Die Analyse der gemeinde-
scharfen Festlegungen erfolgt mittels der Flächennutzungsstatistik.  

Abbildung 4 zeigt für die verschiedenen Gemeindetypen die Entwicklung der Gebäude- und 
Freiflächen für Gewerbe und Industrie im Zeitraum 1996 bis 2008 (zur Erläuterung der Daten 
vgl. Kapitel 8.2.2). Die Entwicklung der Gewerbeflächen innerhalb von Vorrang- und Vorbe-
haltsgebieten wird mit Hilfe von CORINE Land Cover (CLC)-Daten von 1990 und 2006 über-
prüft, die gebietsscharfe Aussagen ermöglichen (vgl. Karte 15). Abhängig vom Steuerungs-
ansatz der Länder ist eine Konzentration der Entwicklung oder die Inanspruchnahme der 
ausgewiesenen Flächen als Steuerungserfolg zu bewerten. Da die Mindesterfassungsgröße 
des CLC-Datensatzes 25 ha beträgt (vgl. Kapitel 8.2.2), können keine Aussagen über kleine-
re gewerblich genutzte Flächen gemacht werden. Verglichen wird die Verteilung der Indust-
rie- und Gewerbeflächen 1990 mit der Verteilung 2006. Für die einzelnen erst nach 2006 in 
Kraft getretenen Pläne sind auf Basis dieser Daten keine Aussagen möglich. Hier kann nur 
die Entwicklung der Festlegungsbereiche vor der Ausweisung betrachtet werden.  

Abbildung 4: Gebäude- und Freiflächen für Gewerbe und Industrie 
in Zentralen Orten und Gemeinden mit Gewerbefunktion 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Statistisches Bundesamt 
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Mit Ausnahme der Oberzentren ohne Gewerbefunktion ist der Anteil der Industrie- und Ge-
werbeflächen an der Katasterfläche in allen Gemeindeklassen in Baden-Württemberg im 
Zeitraum 1996 bis 2008 gestiegen. Ein überproportionales Wachstum weisen dabei die in 
vier Regionen des Landes als Schwerpunkte für Gewerbe und Industrie ausgewiesenen Un-
terzentren und nichtzentralen Orte auf. In diesen Gemeinden konnte ein höherer Zuwachs 
erreicht werden als in der übrigen Region. Während das Niveau der Gewerbeflächenanteile 
in den unterschiedlichen zentralörtlichen Stufen zudem bereits im Bestand eine deutliche 
Konzentration der Gewerbeflächen auf Oberzentren und Mittelzentren zeigt, ist es im Unter-
suchungszeitraum kaum gelungen die Gewerbeflächenentwicklung verstärkt auf die Zentra-
len Orte zu lenken. In den ausgewiesenen Vorranggebieten für interkommunale Gewerbege-
biete sowie regionalbedeutsamen Ansiedlungen in den Regionen Nordschwarzwald und 
Südlicher Oberrhein sind bislang keine umfangreichen Gewerbeflächenentwicklungen zu 
beobachten. Durch die CORINE Land Cover-Daten für die Jahre 1990 und 2006 kann die 
Wirkung des erst seit 2006 in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg ausgewiesenen regio-
nalen Gewerbegebietes nicht bestimmt werden. Über eine reine Flächensicherung geht die 
gebietsscharfe Ausweisung regionalbedeutsamer Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe 
in den Regionen Stuttgart, Unterer Neckar und Heilbronn-Franken hinaus. In einem geringen 
Umfang, ist eine Konzentration der Gewerbeflächenentwicklung im Sinne einer Stand-
ortsteuerung in den Regionen Stuttgart und Unterer Neckar zu erkennen. Die Regionen 
konnten den Anteil der Gewerbeflächen in den Schwerpunkten, gemessen an allen Gewer-
beflächen in der Region, um rund 2 % erhöhen. 

Karte 15: Gewerbeausweisungen und Gewerbeflächenentwicklung 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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In Bayern ist in den neun nichtzentralen Gemeinden, denen die Funktion Gewerbe zugewie-
sen wird, eine verstärkte Ausweisung von Gewerbeflächen zu erkennen. Gleichzeitig sind die 
Unterzentren mit Gewerbefunktion als einzige Klasse von einem leichten Rückgang des Ge-
werbeflächenanteils betroffen. Die Entwicklung der übrigen Klassen weicht kaum voneinan-
der ab. Die Niveauunterschiede zwischen den hierarchischen Stufen des Zentrale-Orte-
Systems sind in Bayern deutlich ausgeprägt. Gemeinden mit Gewerbefunktion kennzeichnen 
sich gegenüber den Gemeinden der gleichen hierarchischen Stufe ohne Gewerbefunktion 
jeweils durch einen deutlich höheren Gewerbeflächenbesatz. Vorbehaltsgebiete für gewerb-
liche Siedlungstätigkeit werden bislang nur zu einem geringen Teil in Anspruch genommen. 
Als standortsichernde Ausweisung besitzen sie keine Bedeutung für die Steuerung der Ge-
werbeflächenentwicklung in der Gesamtregion.  

Eine Konzentration der gewerblichen Entwicklung auf Schwerpunkte im zentralörtlichen Sys-
tem ist offensichtlich in Hessen gelungen. Zuwächse verzeichnen insbesondere die als 
Schwerpunkte für gewerbliche Entwicklung ausgewiesenen Zentralen Orte, während der 
Anteil der Industrie- und Gewerbeflächen an der Siedlungsfläche in den übrigen Ober- und 
Mittelzentren rückläufig ist. Bei den Unterzentren sind kaum Veränderungen zu erkennen. 
Allerdings muss die in Hessen auf Ebene der Ortsteile vorgenommene Festlegung Zentraler 
Orte berücksichtigt werden. Die Daten erlauben keine Aussagen über die Standorte der Ge-
werbeflächenentwicklung innerhalb der Gemeinden. Die Analyse der kleinräumigen Entwick-
lung auf Basis von CLC zeigt, dass sich rund 69 % der Gewerbe- und Industrieflächen in den 
ausgewiesenen Gewerbe und Industriebereichen befinden. Ob die übrigen Flächen aus-
schließlich im Rahmen der Eigenentwicklung in Siedlungsbereichen sowie den vorgesehe-
nen Freiraumbereichen entstanden sind oder den Vorgaben des Regionalplans widerspre-
chen, kann nur im Rahmen kleinräumiger Analysen untersucht werden. Die Auslastung der 
Gebiete liegt zwischen 24 % (Mittelhessen) und 53 % (Südhessen). Den Gemeinden stehen 
demzufolge noch umfangreiche Flächenreserven für eine weitere Gewerbeflächenentwick-
lung zur Verfügung. Die Ausweisungen sind daher vor allem für eine Standortsteuerung we-
niger für eine Mengensteuerung der Gewerbeflächenentwicklung geeignet. 

Eine aufgrund von Datenungenauigkeiten nur eingeschränkte Aussagekraft besitzt die Flä-
chennutzungsstatistik für Ostdeutschland (vgl. Kapitel 8.2.2). Tendenziell ist in Mecklen-
burg-Vorpommern ein deutlicher Rückgang des Gewerbeflächenanteils an der Katasterflä-
che zu erkennen, von dem alle Gemeindeklassen betroffen sind. Im Zeitraum 2004 bis 2008 
konnten die nichtzentralen Orte mit Gewerbefunktion die Verluste etwas reduzieren. Die 
ausschließlich in der Region Mecklenburgische Seenplatte flächenhaft ausgewiesenen regi-
onal bedeutsamen Schwerpunkte für produzierendes Gewerbe konnten ihren Gewerbeflä-
chenbesatz leicht erhöhen. Allerdings wurde der überwiegende Teil neuer Gewerbeflächen 
außerhalb dieser Standorte entwickelt. 

Auffällig in Niedersachsen ist ein deutlicher Zuwachs des Gewerbeflächenanteils in den 
nichtzentralen Orten mit Funktionszuweisung. Gleichzeitig weisen die Mittelzentren sowie die 
mit einer Schwerpunktfunktion ausgestatteten Unterzentren ein leicht höheres Wachstum als 
die Zentralen und nichtzentralen Orte auf. Demnach konnte durch die Schwerpunktauswei-
sung eine leichte Konzentration der Gewerbeflächenentwicklung erreicht werden. Die Inan-
spruchnahme der durch die Landes- und Regionalplanung gesicherten Flächen für Großan-
siedlungen fällt in den Regionen sehr unterschiedlich aus. Hohe Zuwächse (> 10 %) sind im 
Untersuchungszeitraum in den Regionen Ammerland, Grafschaft Bentheim und Lees zu ver-
zeichnen. Nur in den Regionen Northeim, Nienburg/Weser und Cuxhaven konzentriert sich 
die Gewerbeflächenentwicklung auch schwerpunktmäßig auf die gesicherten Flächen.  
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Die Auswertung zeigt für Nordrhein-Westfalen eine leichte Konzentration der Gewerbeflä-
chen auf Mittel- und Unterzentren. Demgegenüber mussten die Oberzentren, deren Gewer-
beflächenbesatz deutlich dominiert, im Zeitraum 1996 bis 2008 Verluste hinnehmen. Die ge-
bietsscharf ausgewiesenen Vorranggebiete für Industrie und Gewerbe werden in den einzel-
nen Regionen bislang zu 33 % bis 54 % in Anspruch genommen. Die übrigen Flächen kön-
nen weitgehend als Reserveflächen für gewerbliche Entwicklung angesehen werden. 2006 
liegt mit durchschnittlich 69 % der Großteil der Industrie und Gewerbeflächen in den ausge-
wiesenen Bereichen. Der Wert entspricht dem Ergebnis für das Land Hessen. Weitere Ge-
werbeflächen sind in den Allgemeinen Siedlungsbereichen zu erwarten. Um den konkreten 
Erfolg der Vorrangausweisungen abschätzen zu können, wäre zudem eine Untersuchung 
der Bedeutung der Eigenentwicklung notwendig. Vor allem im Oberbereich Paderborn sind 
Gewerbeflächen vermehrt außerhalb der dargestellten GIB entstanden. Die Region weist 
allerdings gleichzeitig die höchste Konzentration der Flächen auf GIB auf. 

Der Gewerbeflächenbesatz der in Rheinland-Pfalz auf allen Ebenen des Zentrale-Orte-
Systems festgelegten Gemeinden mit Gewerbefunktion, liegt deutlich über dem der übrigen 
Gemeinden. Vergleichbar zu der Situation in anderen Ländern verliert das Gewerbe in den 
Oberzentren und Mittelzentren an Bedeutung, während die Unterzentren und nichtzentralen 
Orte mit Gewerbefunktion deutlich Zuwächse verzeichnen können. Vor allem auf diesen un-
teren Stufen ist die Funktionszuweisung erfolgreich umgesetzt worden. Schwerpunktaufgabe 
der von drei Regionen ausgewiesenen Raumordnungsgebiete ist die Flächensicherung. Dies 
erklärt den bislang geringen Anteil der Gewerbeflächen in Raumordnungsgebieten an allen 
Gewerbeflächen in der Region (max. 4 %). Allerdings konnten alle Regionen die Auslastung 
der Gebiete erhöhen. 2006 werden maximal 14 % der Flächen genutzt. 

Die Flächennutzungsstatistik weist für Sachsen erst seit 2000 Gewerbe- und Industrieflä-
chen aus. Für Ostdeutschland müssen dabei die in Kapitel 8.2.2 angesprochenen Restriktio-
nen der Statistik beachtet werden. Nichtzentrale Orte mit der Gemeindefunktion Gewerbe 
zeichnen sich in diesem Land durch einen extrem hohen Gewerbeflächenbesatz aus. Die 
Gewerbeflächenentwicklung konzentrierte sich neben diesen Gemeinden auf Oberzentren 
und Mittelzentren. Eine Flächensicherung für Gewerbe und Industrie erfolgt mit Ausnahme 
der Region Südwestsachsen erst seit 2008, so dass auf Basis der vorliegenden Daten keine 
Aussagen über die Inanspruchnahme dieser Flächen nach ihrem Inkrafttreten getroffen wer-
den können. Bis 2006 waren in diesen Gebieten nur wenige Gewerbeflächen zu finden.  

Für die Länder Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen weist die Flächennut-
zungsstatistik erst seit 2004 Gebäude- und Freiflächen für Gewerbe und Industrie aus. Auf-
grund des kurzen Untersuchungszeitraums (2004 - 2008) sind auf Basis dieser Statistik für 
diese Länder nur tendenzielle Aussagen möglich.  

Eine Konzentration der Gewerbeflächenentwicklung auf Zentrale Orte der höheren Stufen ist 
in Sachsen-Anhalt zu beobachten. Die einzelnen flächenscharf festgelegten Gewerbestand-
orte mit landes- bzw. regionalplanerischer Bedeutung konnten einen leichten Zuwachs ver-
zeichnen. Allerdings haben diese Entwicklungen schwerpunktmäßig bereits vor der Auswei-
sung durch die Regionalplanung stattgefunden. Die Flächensicherung durch die Regional-
planung zielt auf eine auch in Zukunft verstärkte Entwicklung in diesen Gebieten ab. 

In Schleswig-Holstein konzentriert sich die Entwicklung auf Unterzentren sowie nichtzentra-
le Orte mit Funktionszuweisung. In den übrigen Klassen liegen kaum Veränderungen vor. 
Offensichtlich gelingt es durch die Funktionszuweisung ein erhöhtes Gewerbeflächenwachs-
tum zu bedingen. Der als Vorranggebiete ausgewiesene gewerbliche Bereich Brunsbüttel 
spielt für die Konzentration der Gewerbeflächenentwicklung in der Region keine Rolle. 
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Eine leichte Konzentration der Entwicklung auf Ober- und Mittelzentren ist in Thüringen zu 
erkennen. In der Region Mittelthüringen weisen die hauptsächlich für Großinvestoren des 
verarbeitenden Gewerbes gesicherten Flächen seit Inkrafttreten des Regionalplans keine 
umfangreichen Entwicklungen auf. Ein geringer Zuwachs fand bereits zuvor statt. 

4.6 Zusammenfassung 

Entsprechend der Regelungskompetenzen, die den Trägern der Landes- und Regionalpla-
nung vom Raumordnungsgesetz zugewiesen werden, nehmen beide Planungsebenen auf 
unterschiedliche Weise Einfluss auf die Gewerbeflächenentwicklung in den Planungsräu-
men. Der räumliche Bezug der eingesetzten Instrumente reicht dabei jeweils von der Ge-
meindeschärfe bis zur Gebietsschärfe. Einige Planungsträger verzichten vollständig auf kon-
krete Instrumente oder beschränken sich auf die Formulierung abstrakter Leitsätze.  

Gebietsscharfe Festlegungen der Landesplanung zielen ausschließlich auf die Sicherung 
großflächiger, landesbedeutsamer Standorte für Industrie und Gewerbe ab. Zusammenhän-
gende Großflächen, die auf Basis definierter Kriterien festgelegt werden, werden so vor einer 
Inanspruchnahme durch konkurrierende Nutzungen geschützt. Weitergehende kleinteiligere 
Standortsicherungen sind der Landesplanung versagt. Eine großräumige Steuerung der Ge-
werbeflächenentwicklung auf Ebene von Gemeinden oder Ortsteilen kann die Landespla-
nung zudem mittels der Festlegung von Zentralen Orten höherer Stufe (Ober-, Mittelzentren) 
vornehmen.  

Aufgabe der Regionalplanung ist die Flächensicherung und Standortsteuerung im regionalen 
Kontext durch die Konkretisierung und Ausdifferenzierung der landesplanerischen Festle-
gungen. Die großräumige Standortsteuerung basiert auf der ergänzenden Festlegung der 
Grundzentren sowie der Zuweisung von Gemeindefunktionen. Eine zentrale Bedeutung be-
sitzt die Regionalplanung für die standortscharfe bzw. gebietsscharfe Ausweisung regional-
bedeutsamer Flächen für die gewerbliche Entwicklung. Im Vordergrund steht dabei in vielen 
Fällen die Standortsicherung. Qualitativ hochwertige Flächen werden so an Standorten ge-
schützt, die aus Sicht der Regionalplanung raumverträglich sind.  

Eine intensive aktive Standortsteuerung, die auf eine umfassende Beeinflussung der regio-
nalen Gewerbeflächenentwicklung abzielt, kommt nur in Nordrhein-Westfalen und Hessen 
sowie ansatzweise in einzelnen baden-württembergischen Regionen zum Einsatz. Die hier 
gewählten Instrumente erlauben neben der Standortsicherung auch die Schaffung eines 
qualitativ und regional ausgewogenen Gewerbeflächenangebots, indem die Gewerbeflä-
chenentwicklung auf die ausgewiesenen Bereiche konzentriert wird. Neben der Sicherung 
der Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft bieten die Instrumente die Möglichkeit 
einer Mengensteuerung mit dem Ziel einer flächensparenden Gewerbeentwicklung. 

Die Analyse der tatsächlichen Gewerbeflächenentwicklung in den Regionen hat gezeigt, 
dass die zur großräumigen Steuerung eingesetzten Instrumente, vor allem die auf allen Ebe-
nen des Zentrale-Orte-Systems vorzufindende Ausweisung von Gewerbefunktionen, in vie-
len Fällen Wirkung zeigt. So ist das Gewerbeflächenwachstum in den Gemeinden mit Ge-
werbefunktion häufig umfangreicher als in den übrigen Gemeinden der gleichen zentralörtli-
chen Stufe. Gleichzeitig ist jedoch eine nur geringe Konzentrationswirkung der Zentralen 
Orte zu erkennen. Die von der Regionalplanung für regionalbedeutsame Ansiedlungen gesi-
cherten Einzelflächen wurden im Untersuchungszeitraum kaum in Anspruch genommen. Für 
die Länder Nordrhein-Westfalen und Hessen konnte gezeigt werden, dass der überwiegende 
Teil des Bestandes sowie der Gewerbeflächenentwicklung in den Gewerbebereichen kon-
zentriert werden konnte.  
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Die Steuerungswirkung der Regionalplanung im Bereich der Gewerbeflächenentwicklung ist 
allerdings nicht nur von aktivplanerischen Festlegungen zum Gewerbe abhängig. Vielmehr 
wirkt der Regionalplan als Instrumentenverbund. Auch Regionen, die über keinerlei Festle-
gungen zum Gewerbe im Sinne einer aktiven Standortsicherung oder -steuerung verfügen, 
können Einfluss auf die räumliche Verteilung der Gewerbeflächenentwicklung nehmen. Be-
sondere Bedeutung kommt in diesen Fällen Instrumenten des Freiraumschutzes zu, die in 
Form einer negativplanerischen Steuerung eingesetzt werden. Bei einer umfassenden Eva-
luation der Steuerungswirkung der Regionalplanung in Fallstudien gilt es, die Wirksamkeit 
sowohl positiv- als auch negativplanerischer Instrumente zu analysieren.  

Im Folgenden werden verschiedene Methoden einer Planevaluation diskutiert (vgl. Kapitel 6). 
Auf dieser Basis wird ein Evaluationsansatz für die Evaluation der Regionalpläne abgeleitet 
(vgl. Kapitel 1), der anschließend für die Evaluation in zwei Fallregionen mit stark abwei-
chenden Ansätzen zur Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung eingesetzt wird (vgl. Kapi-
tel 9 und 10). Zuvor wird der Blick jedoch auf das Aufstellungsverfahren der Regionalpläne 
gerichtet, um die Einflussmöglichkeiten der Kommunen auf die Inhalte des Regionalplans in 
dieser Planungsphase zu bestimmen. 
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5 Einflussmöglichkeiten der Kommunen auf die Inhalte des          
Regionalplans im Aufstellungsverfahren 

In den Schranken des Raumordnungsgesetzes, der Landesplanungsgesetze sowie der Lan-
desraumordnungspläne erfolgen die Formulierung der Festlegungen sowie die Wahl der 
Steuerungsinstrumente im Aufstellungsverfahren des Regionalplans. Da in diesem Verfahren 
zentrale Weichen für die Restriktivität des eingesetzten Steuerungsansatzes sowie dessen 
Wirksamkeit gestellt werden und insofern das regionalplanerische Steuerungspotential fest-
gelegt wird, wird im Folgenden der Einfluss unterschiedlicher Akteure auf den Planinhalt 
thematisiert.  

Im Mittelpunkt des Verfahrens steht ein Ausgleich der Interessen der Regionalplanung und 
der Adressaten des Plans - insbesondere der Kommunen. Dies gilt auch für die unterschied-
lichen gewerbepolitischen Zielsetzungen der Akteure (vgl. Kapitel 2.4 ff.). Die Betroffenen 
werden jeweils über Beteiligungsverfahren in die Aufstellung einbezogen. Bei einer verband-
lich-kommunalen Organisation der Regionalplanung besitzen die Kommunen über die ge-
setzlich vorgeschriebenen Beteiligungsrechte deutlich hinausgehende Mitentscheidungs-
möglichkeiten bei der Aufstellung der Regionalpläne. Sie sind hier auch Mitglieder der regio-
nalen Planungsversammlung, die als Hauptorgan des Trägers der Regionalplanung den Auf-
stellungsbeschluss über den Regionalplan fasst. Diese Regionalparlamente können insofern 
als kommunale Interessenvertretungen angesehen werden. In diesen Fällen wird der Steue-
rungsspielraum der Regionalplanung erheblich durch die Adressaten der Regionalplanung 
beeinflusst. Ein regionaler Konsens zwischen dem Träger der Regionalplanung und den Ad-
ressaten kann durch die hiermit verbundene Akzeptanz der Festlegungen eine wichtige 
Grundlage für deren Umsetzung durch die Planadressaten darstellen. 

Zur Beschreibung der zentralen Akteure und ihrer Handlungsorientierung im Aufstellungs-
prozess des Regionalplans (Kapitel 5.2) sowie von Handlungsstrategien und Interaktions-
formen (Kapitel 5.3,) wird der Ansatz des akteurzentrierten Institutionalismus 
(Mayntz/Scharpf 1995; Scharpf 2000) (Kapitel 5.1) herangezogen (vgl. Knieling et al. 2001; 
Fürst et al. 2003). Der Ansatz thematisiert den Einfluss des institutionellen Kontexts auf In-
teraktionen zwischen unterschiedlichen, intentional handelnden Akteuren sowie die daraus 
resultierenden politischen Entscheidungen (Scharpf 2000, 17).  

5.1 Der Ansatz des akteurzentrierten Institutionalismus 

Bei dem von Mayntz/Scharpf (1995) für die Untersuchung der Steuerung und Selbstorgani-
sation auf Ebene ganzer gesellschaftlicher Teilbereiche aus der Netzwerkforschung und 
spieltheoretischen Analysen entwickelten Ansatz des akteurzentrierten Institutionalismus 
handelt es sich um keine Theorie im engeren Sinne (Mayntz/Scharpf 1995, 39; Knieling et al. 
2003, 16). Vielmehr stellt der Ansatz ein Raster für die Analyse von relevanten Faktoren bei 
Entscheidungsprozessen in Akteurnetzwerken zur Verfügung. Er geht davon aus, dass die 
Interaktionsformen sowie die aus der Interaktion resultierenden politischen Entscheidungen 
durch Akteure mit ihren Handlungsorientierungen, Präferenzen und Wahrnehmungen und 
die Akteurkonstellation in einer konkreten Handlungssituation beeinflusst werden. Diese drei 
Elemente werden wiederum durch den institutionellen Kontext geprägt aber nicht vollständig 
gesteuert (Scharpf 2000, 319). Durch den Rückgriff auf Standardkonstellationen der Spiel-
theorie erfolgt eine Standardisierung und Begrenzung der Handlungs- bzw. Interaktionsfor-
men der Akteure, so dass eine Vergleichbarkeit unterschiedlicher Politikprozesse mit abwei-
chenden Akteuren möglich ist (Schubert/Bandelow 2003, 8 f.).  
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Institutionen bilden ein wichtiges Element des Gegenstandsbereichs des akteurzentrierten 
Institutionalismus (vgl. Abbildung 5). Obwohl es sich um den Zentralbegriff des Institutiona-
lismus handelt, gibt es bislang noch keine einheitliche Definition von Institutionen. Vielfach 
wird der Regelcharakter von Institutionen in den Vordergrund gestellt (Einig 2009a, 5). Im 
Rahmen des akteurzentrierten Institutionalismus werden unter Institutionen ebenfalls Rege-
lungsaspekte wie Verhaltens- und Verfahrensnormen, Regel zur Ressourcenverteilung sowie 
zur Relation zwischen bestimmten Akteuren (z.B. Abhängigkeitsbeziehungen) verstanden 
(Mayntz/Scharpf 1995, 47 f.). Voraussetzung für die Verhaltenswirksamkeit einer Regel im 
Sinne einer Institution ist, dass diese dauerhaft wirkt und für den Akteur gilt (Einig 2009a, 
7 f.). Die institutionellen Regelungen konstituieren Akteure und weisen ihnen Ressourcen 
und Kompetenzen zu, die ihr Handeln ermöglichen (Mayntz/Scharpf 1995, 45). Zudem kön-
nen sie Anreize für Handlungen sowie Restriktionen in Form von Ge- oder Verboten enthal-
ten, so dass auch die Handlungsorientierung der Akteure beeinflusst wird. Durch den institu-
tionellen Kontext werden darüber hinaus Akteurkonstellationen und Handlungssituationen 
bzw. Anlässe für Interaktionen einzelner Akteure geschaffen, in denen konkrete Akteure un-
ter Beachtung bestimmter Entscheidungsregeln über spezifizierte Themen beraten oder ent-
scheiden (Mayntz/Scharpf 1995, 48 f.). Eine Determinierung des Handelns erfolgt durch den 
institutionellen Kontext allerdings nicht. Die Regeln bilden zum einen den Kontext für das 
Handeln der Akteure, können aber zum anderen ihrerseits gestaltet und verändert werden. 
Obwohl sie zeitlich und räumlich variieren, sind sie jedoch innerhalb ihres Bereichs relativ 
stabil (Scharpf 2000, 41 f.), so dass ihre Einhaltung erwartet werden kann (Mayntz/Scharpf 
1995, 49). Ihre Regelungsintensität und Tiefe kann variieren (Fürst et al. 2003, 57).  

Während im Rahmen des akteurzentrierten Institutionalismus eine differenzierte Klassifikati-
on der institutionellen Regelungsinhalte keine Rolle spielt, wird dieser Aspekt in dem von 
Elinor Ostrom und Kollegen entwickelten „Institutional Analysis and Development Framework 
(IAD)“ (Ostrom et al. 1994; Ostrom 2005) vertieft betrachtet. Die den beiden Ansätzen zu-
grundeliegenden Überlegungen weisen dabei eine recht große Ähnlichkeit auf. In beiden 
Fällen werden handlungstheoretische und institutionalistische Elemente miteinander verbun-
den (Scharpf 2000, 73). 

Der IAD-Framework bildet die Grundlage für die Untersuchung des Einflusses unterschiedli-
cher Regeln auf verschiedene Elemente einer Handlungssituation (Ostrom 2005, 186 f., Ei-
nig 2009a, 8 f.). Bestandteil der Handlungssituation sind zunächst Akteure mit unterschiedli-
chen Präferenzen, Informationsverarbeitungskapazitäten, Auswahlkriterien und Ressourcen. 
Diese nehmen bestimmte Positionen ein und wählen zwischen verschiedenen Handlungen in 

Abbildung 5: Gegenstandsbereich des akteurzentrierten Institutionalismus 

 
          Quelle: Scharpf 2001, 85 
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Abhängigkeit von den Informationen und der Kontrolle, die sie über die Verbindung ihrer 
Handlungen mit potentiellen Ergebnissen sowie die jeweils erzielten Kosten und Nutzen be-
sitzen. Unter Berücksichtigung dieser Elemente der Handlungssituation werden die beste-
henden Regeln nach sieben Regeltypen klassifiziert (vgl. Abbildung 6): Positionsregeln, die 
die Position von Akteuren in einer Handlungssituation definieren; Grenzregeln, die für Akteu-
re den Zugang und den Verlust von Positionen bestimmen; Auswahlregeln, die bestimmte 
Handlungsmöglichkeiten mit einer Position verbinden; Informationsregeln, die den Umfang 
der Informationen in einer Situation festlegen; Aggregationsregeln, die den Umfang der Kon-
trolle auf die Verbindung von Handlung und Ergebnis beeinflussen; Möglichkeitsregeln, die 
festlegen, welche Ergebnisse erzielt werden müssen, können oder nicht erzielt werden dür-
fen; sowie Auszahlungsregeln, die die Kosten und Nutzen bedingen, die bei der gewählten 
Handlung mit dem Ergebnis verbunden sind (Ostrom 2005, 186 ff.). 

 
Für die Darstellung des Einflusses der Kommunen auf die Inhalte der Regionalpläne in die-
ser Arbeit, ist die vom akteurzentrierten Institutionalismus gewählte undifferenzierte Betrach-
tung des institutionellen Kontexts allerdings ausreichend.  

Im Mittelpunkt des akteurzentrierten Institutionalismus stehen komplexe Akteure, die als 
Mitglieder individuelle oder ebenfalls korporative Akteure besitzen. Diese komplexen Akteure 
verfügen jeweils über eigene Interessen, Handlungsressourcen (finanzielle, rechtliche, per-
sonelle, technische, informationelle und natürliche Ressourcen) und Handlungsorientierun-
gen. Die Handlungsorientierung setzt sich aus unterschiedlichen Komponenten zusammen. 
Zunächst relevant ist die Aktionsorientierung der Akteure, die entweder ichbezogen - auf das 
Eigeninteresse ausgerichtet - oder systembezogen, d.h. gemeinwohlorientiert handeln kön-
nen (Mayntz/Scharpf 1995, 52; Fürst et al. 2003, 57). Weitere Orientierungen sind die kogni-
tive (Wahrnehmung der Handlungssituation, der verfügbaren Handlungsoptionen und er-
wartbaren Ergebnisse), die motivationale (handlungsleitende Interessen, Normen und Identi-
täten) sowie die Interaktionsorientierung. Die relationale Interaktionsorientierung beschreibt 
die Beziehung zwischen mehreren Akteuren als feindlich, kompetitiv, egoistisch-rational oder 
kooperativ (Mayntz/Scharpf 1995, 53 ff.). Es wird davon ausgegangen, dass die zweckge-

Abbildung 6: Regeln als exogene Variablen einer Handlungssituation 

 
Quelle: Einig 2009a, 8, nach Ostrom 2005, 189 
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richteten Akteure unter Beachtung ihrer durch den institutionellen Kontext beeinflussten Prä-
ferenzen den jeweils für sie idealen Handlungsverlauf wählen (Scharpf 2000, 66). Die kon-
krete Handlungsorientierung und Zielsetzung der komplexen Akteure wird dabei vielfach 
durch Kompromisse zwischen den verschiedenen Akteuren innerhalb der komplexen Orga-
nisationsstruktur festgelegt (Einig 2010, 170 f.).Als komplexe Akteure treten neben kollekti-
ven auch korporative Akteure in Erscheinung. Zu den kollektiven Akteuren, bei denen die 
Präferenzen der Mitglieder entscheidenden Einfluss auf das Handeln besitzen, zählen unter 
anderem Verbände, deren Mitglieder gemeinsame Ziele verfolgen und die kollektiv die be-
stehenden Handlungsressourcen kontrollieren. Die Leitung der Verbände und deren zentra-
ler Mitarbeiterstab handeln im Auftrag der Mitglieder und verfolgen primär deren und keine 
eigenen Ziele. Allerdings besitzt die Führung die tatsächliche Kontrolle über die Handlungs-
ressourcen des Verbandes (Scharpf 2000, 101 f.). Korporative Akteure stellen gesetzlich 
konstituierte oder sanktionierte, handlungsfähige Organisationen mit zentralisierten Hand-
lungsressourcen dar (Mayntz/Scharpf 1995, 43 f.). Ihre Mitglieder sind in der Regel Arbeit-
nehmer, die auf Basis von Arbeitsverträgen die durch zentrale Entscheidungen festgelegten 
Interessen des Arbeitgebers vertreten (Scharpf 2000, 101). Zielorientierte Handlungen der 
Organisationen werden über deren individuelle Handlungen möglich (Einig 2010, 169). Kol-
lektive und korporative Akteure stellen analytisch definierte Kategorien dar, so dass in der 
Realität vielfach auch Zwischenformen zu finden sind (Scharpf 2000, 106).  

Da das Handeln von Individuen grundsätzlich die Interessen der komplexen Akteure wider-
spiegelt, wird dieses im Rahmen des Ansatzes in der Regel nicht betrachtet (Scharpf 2000, 
35). Es kann aber im Einzelfall zur Erklärung von Strategien komplexer Akteure herangezo-
gen werden, da einzelne Individuen in ihrer Funktion als Mitglied oder Repräsentant erhebli-
chen Einfluss besitzen können (Mayntz/Scharpf 1995, 44). 

Die Akteure handeln in konkreten Situationen, die Handlungsanlässe schaffen (Aufforde-
rungspotential) und Handlungsoptionen bieten. Bestandteil der Situation sind die faktisch 
verfügbaren Ressourcen und die in der konkreten Situation gegebenen Handlungsalternati-
ven (Mayntz/Scharpf 1995, 59). In der Regel stehen dabei die einzelnen Akteure nicht für 
sich, sondern bilden aufgrund von Interaktionen eine Akteurkonstellation. Verfolgen ver-
schiedene korporative Akteure gemeinsame Interessen oder Wertvorstellungen ist auch die 
Bildung von „Advocacy-Koalitionen“ (Sabatier 1993) möglich. In einem solchen Fall schlie-
ßen sich die Akteure in Form eines Netzwerks zur Durchsetzung gemeinsamer Ziele bzw. 
Werte (ihres „belief systems“) durch koordiniertes Verhalten zusammen. Die Akteurkonstella-
tion beeinflusst die Strategieoptionen und Ergebnispräferenzen der Akteure und somit auch 
das vorzufindende Konfliktniveau (Scharpf 2000, 42).  

Zur Verarbeitung der Konflikte stehen den Akteuren als zentrale Interaktionsformen das 
einseitige Handeln, die Verhandlung, die Mehrheitsentscheidung bzw. Abstimmung sowie die 
hierarchische Entscheidung/Steuerung zur Verfügung (Scharpf 2000, 129).  

Unter hierarchischer Steuerung wird eine Übertragung von Konflikten, deren Lösung durch 
horizontale Koordination nicht möglich war, auf die nächsthöhere Hierarchie-Stufe verstan-
den (Scharpf 1993). Diese Instanz besitzt das Recht den Konflikt abschließend zu regeln 
(Fürst 1998, 29). Von einer „Koordination im Schatten der Hierarchie“ (Scharpf 1993) wird 
gesprochen, wenn die Akteure eine Konfliktlösung im Koordinationsprozess anstreben, um 
eine Entscheidung auf höherer Ebene zu vermeiden. Voraussetzung für den Erfolg dieser Art 
der hierarchischen Steuerung ist, dass die höhere Ebene tatsächlich zur Konfliktlösung legi-
timiert ist und den Akteuren bekannt ist, dass diese ihre Potentiale auch einsetzt (Fürst et al. 
2003, 53). 
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Außerhalb der hierarchischen Steuerung können zwei zentrale Interaktionsmuster bei den 
Akteuren unterschieden werden: die positive und negative Koordination. Steht im Rahmen 
des Koordinationsprozesses ein kooperatives Verhalten im Vordergrund, bei dem sich die 
Akteure um eine konstruktive Lösung eines gemeinsamen Problems bemühen, wird von po-
sitiver Koordination gesprochen. Demgegenüber liegt eine negative Koordination vor, wenn 
ein Akteur die Koordination als externen Eingriff wahrnimmt, sich auf eine geschützte Inte-
ressenposition zurückzieht und durch ein Veto Handlungen verhindert, die diesen Interessen 
widersprechen. Bei der negativen Koordination spielt die Gesamtwohlfahrt keine Rolle. Inso-
fern werden aus dieser Sicht grundsätzlich positive Veränderungen verhindert, sofern Inte-
ressen mindestens eines Vetoakteurs verletzt werden. Je mehr Vetopositionen vorhanden 
sind, desto geringer ist eine Abweichungsmöglichkeit vom Status quo (Scharpf 2000, 193 ff.). 

Welche Verhaltensstrategie in einer konkreten Situation und Konstellation gewählt wird, ist 
vor allem von den für den Akteur mit der Strategie verbundenen Transaktionskosten abhän-
gig. Unter Transaktionskosten werden „alle Kosten der Information und Kommunikation, die 
für Verhandlungspartner im Rahmen von Transaktionen bei Anbahnung (z.B. Such- und Be-
ratungskosten), Vereinbarung (z.B. Verhandlungskosten, Rechtsberatung), Abwicklung (Ma-
nagement- und Vollzugskosten), Kontrolle (z.B. Qualitätssicherung und Zielerreichungs-
kontrollkosten) sowie Anpassung (z.B. Kosten für Nachverhandlungen und Änderungen) 
anfallen“ (Einig 2005b, 488) subsumiert (vgl. auch Mayer 1996). Die Transaktionskosten po-
sitiver Koordination liegen deutlich über denen der negativen Koordination. Zudem steigen 
sie mit einer wachsenden Zahl an Verhandlungsparteien exponentiell an (Scharpf 2000, 
226). 

Im Folgenden wird die Situation des Aufstellungsverfahrens des Regionalplans unter Be-
rücksichtigung des akteurzentrierten Institutionalismus beschrieben.  

5.2 Akteure und ihre Handlungsorientierung im Aufstellungsverfahren 

Der Regionalplan ist das Produkt strategischer Interaktionen zwischen verschiedenen politi-
schen Akteuren, die unterschiedliche Interessen verfolgen und mit abweichenden Hand-
lungsressourcen ausgestattet sind. Den institutionellen Kontext der Regionalplanung bilden 
das Raumordnungsgesetz, die Landesplanungsgesetze sowie die aufgrund dieser Normen 
erlassenen Rechtsvorschriften. In diesen Regelungen werden die Akteure sowie deren Ak-
teurkonstellation bestimmt und Handlungssituationen geschaffen. Im Mittelpunkt der folgen-
den Betrachtung steht die Situation der Regionalplanaufstellung unter besonderer Berück-
sichtigung von Konzepten zur Gewerbeflächensteuerung. 

Das Verfahren der Regionalplanaufstellung wird durch Beschluss des Trägers der Regional-
planung eingeleitet. Die anschließende Erarbeitung des Planentwurfs erfolgt durch die dem 
Träger zugeordnete Behörde oder Geschäftsstelle. Aufgrund der heterogenen Organisation 
der Regionalplanung sind in den Ländern unterschiedliche Stellen für diesen Arbeitsschritt 
zuständig. In dieser Phase ist die Einbindung der von dem Plan betroffenen Akteure bei der 
Entwicklung von Leitbildern oder Entwicklungskonzepten möglich aber nicht zwingend. Nach 
dem Erarbeitungsbeschluss durch den Träger der Regionalplanung sehen die Verfahrensre-
geln jeweils Beteiligungsverfahren vor. Das Landesplanungsgesetz von NRW schreibt bei-
spielsweise die Beteiligung der öffentlichen Stellen und Personen des Privatrechts nach 
§ 4 ROG, die durch den Raumordnungsplan in ihrem Aufgabenbereich betroffen sein könn-
ten, vor (§ 14 Abs. 2 S. 1 LPlG NW). Nach der Offenlegung des Entwurfs können in einer 
gesetzten Frist Stellungnahmen zum Entwurf abgegeben werden. Geäußerte Anregungen 
und Bedenken werden anschließend von der erarbeitenden Stelle bewertet und wenn mög-
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lich ausgeräumt. Eine abschließende Entscheidung über die Stellungnahmen obliegt dem 
Träger der Regionalplanung. Sofern das Beteiligungsverfahren keine erheblichen Änderun-
gen des Entwurfs zufolge hatte, wird der Aufstellungsbeschluss gefasst und der Plan zur 
Genehmigung eingereicht. Bei wesentlichen Änderungen ist die Durchführung eines weiteren 
Beteiligungsverfahrens notwendig. Nach der öffentlichen Bekanntmachung der Genehmi-
gung des Plans ist dieser verbindlich.  

Die Regelungen zum Ablauf des Aufstellungsverfahrens bilden den institutionellen Rahmen 
für die Koordinationsaufgabe der Regionalplanung, die in diesem Verfahren unterschiedlich-
ste Ansprüche an den Raum ausgleichen muss. Relevante Akteure bei der Aufstellung der 
Regionalpläne sind demnach neben dem Träger der Regionalplanung die Adressaten der 
Planung. Der konkrete Kreis der Akteure wird über die in den Landesplanungsgesetzen ge-
regelten Beteiligungspflichten definiert. Hauptakteure sind in der Regel Behörden und Ver-
bände, vor allem die Kommunen, Fachbehörden sowie die Industrie- und Handelskammern, 
die Landwirtschaftskammern und Umweltschutzverbände. Unternehmerverbände, Gewerk-
schaften, Bürger und wissenschaftliche Einrichtungen spielen zumeist eine untergeordnete 
Rolle (Fürst et al. 2003, 59). Aufgrund der großen Bedeutung der Kommunen für die Ent-
wicklung bzw. Ausweisung von Gewerbeflächen wird der Blick im Folgenden nur auf den 
Träger der Regionalplanung und die Kommunen gerichtet.  

Die Träger der Regionalplanung treten als korporative Akteure in Erscheinung. Das Han-
deln der Regionalplanung ist an Kollektiv- bzw. Regionalbelangen ausgerichtet. Im Vorder-
grund steht die Erarbeitung eines konsensfähigen Regionalplans. Aus gewerbepolitischer 
Sicht richtet sich die Handlungsorientierung auf die Schaffung eines Ausgleichs zwischen 
den am Eigenwohl orientierten Gewerbeflächenausweisungen der einzelnen Kommunen und 
die Vermeidung lokaler Entwicklungen (Gewerbeflächenüberangebot, Flächenentwicklung an 
aus raumordnerischer Sicht ungeeigneten Standorten), die sich negativ auf die Gesamtregi-
on auswirken können. Ziel ist eine Maximierung der regionalen Wohlfahrt durch die kommu-
nalen Planungen (Einig 2003b, 484). Um dies zu erreichen, muss die Regionalplanung die 
kommunale Bauleitplanung durch verbindliche, regional abgestimmte Festlegungen steuern. 
Die von der Regionalplanung angestrebten Festlegungen spiegeln das von dem Akteur an-
gestrebte Modell der regionalen Gewerbeflächenstruktur und -entwicklung wider. Die Hand-
lungsorientierung der Regionalplanung wird dabei durch die bestehenden landesplaneri-
schen Festlegungen gebunden. Auch gute Beispiele aus Modellprojekten und selbst definier-
te planerische Prioritäten spielen eine wichtige Rolle (Fürst et al. 2003, 60). Zudem schrän-
ken die existierenden verbindlichen kommunalen Bauleitpläne die Handlungsspielräume der 
Regionalplanung ein. Im Aufstellungsprozess des Regionalplans besitzt die Regionalplanung 
heute in der Regel eine kooperative Handlungsorientierung (Einig 2003b, 485). Noch bis in 
die 1980er Jahre stand eine stärker kompetitive Orientierung im Vordergrund (Knieling et al. 
2001, 12). 

Im Gegensatz zur Regionalplanung verfolgen die ebenfalls als korporative Akteure zu be-
trachtenden Kommunen (vgl. Einig 2010) im Aufstellungsprozess des Regionalplans egois-
tische Belange. Anstelle einer regionalen Perspektive nehmen sie in der Regel eine aus-
schließlich auf ihre kommunalen Belange fokussierte Perspektive ein. Die konkrete Festle-
gung der kommunalen Ziele der Baulandpolitik erfolgt dabei im Rahmen machtpolitischer 
und verwaltungsinterner Prozesse (Einig 2010, 195). Im Vordergrund ihrer gewerbepoliti-
schen Handlungsorientierung steht zumeist die lokale Wohlfahrtsoptimierung durch die 
Schaffung eines umfangreichen Gewerbeflächenangebots (vgl. Kapitel 2.4). Bedingt durch 
die Standortkonkurrenz und den interkommunalen Wettbewerb liegt keine kooperative Inter-
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aktionsorientierung vor. Statt dem Streben nach einem gemeinsamen Nutzen der Festlegun-
gen werden durch die Kommunen vielmehr Verteilungsfragen in den Vordergrund gerückt. 
Im Sinne einer kompetitiven Interaktionsorientierung wird der eigene Gewinn in Relation zum 
Gewinn der übrigen kommunalen Akteure gestellt. Aber nicht nur gegenüber den übrigen am 
Aufstellungsprozess beteiligten Kommunen, sondern auch gegenüber der Regionalplanung 
besteht zumeist keine kooperative Orientierung. So werden restriktive regionalplanerische 
Festlegungen von den Kommunen in der Regel als Einschränkung der eigenen Handlungs-
möglichkeiten wahrgenommen (vgl. Kapitel 3.2.2). Während ein Teil der Kommunen von ei-
ner an der Maximierung der regionalen Wohlfahrt ausgerichteten Steuerung der Gewerbeflä-
chenentwicklung profitieren würde und aufgrund der von der Regionalplanung positiv bewer-
teten örtlichen Voraussetzungen auch in Zukunft eine expansive Baulandentwicklung verfol-
gen könnte, wird gleichzeitig ein anderer Teil der Kommunen in seiner Entwicklung einge-
schränkt. Aus diesem Grund versuchen die Kommunen durch ihr Handeln vor allem restrikti-
ve regionalplanerische Festlegungen zu vermeiden (Einig 2003b, 487). Obwohl die Kommu-
nen als komplexe Akteure agieren, können die individuellen Mitglieder im Einzelfall einen 
großen Einfluss auf die Ausgestaltung des Planentwurfs besitzen. So kann ein regionales 
Bewusstsein auf Seiten des zuständigen Kommunalplaners dazu führen, dass neben dem 
Eigeninteresse auch Regionalbelange das Handeln des Akteurs im Rahmen des Aufstel-
lungsverfahrens bestimmen.  

5.3 Handlungsstrategien und Interaktionsformen im Aufstellungsverfahren 

Während die Regionalplanung in der Planvollzugsphase durch die rechtsverbindlichen 
Festlegungen des Regionalplans eine hierarchische Steuerung einsetzen kann, steht ihr ein 
solcher Zwang in der Aufstellungsphase nur bedingt zur Verfügung. Eine hierarchische 
Steuerung kann sie hier durch den Verweis auf landesplanerische Vorgaben sowie durch die 
Bildung einer Allianz mit der höheren Ebene (Landesplanung) anwenden (Fürst et al. 2003, 
62).  

Grundsätzlich besitzen in der Aufstellungsphase weder die Träger der Regionalplanung noch 
die Kommunen die Möglichkeit ihre Interessen gegen einen umfassenden Widerstand der 
übrigen Akteure durchzusetzen (Einig 2003b, 485). Ausschlaggebend ist die enge Verknüp-
fung von Regionalplanung und Kommunen. Bei einer verbandlich-kommunalen Organisation 
der Regionalplanung treten die Kommunen bzw. ein Teil der Kommunen einer Region als 
Mitglieder der Regionalparlamente, die den Aufstellungsbeschluss über den Regionalplan 
fassen, in Erscheinung. Ein Regionalplanentwurf kann nicht gegen den Willen der dort betei-
ligten Adressaten durchgesetzt werden. Die Regionalplanung kann auf unterschiedliche In-
teraktionsformen zurückgreifen, um einen Konsens zu erzielen. 

In der Vergangenheit stand häufig eine passive Konsensbildung im Vordergrund. In diesem 
Fall wird der Entwurf des Regionalplans unabhängig von den Kommunen entwickelt. Ein 
Konsens wird über das Beteiligungsverfahren erreicht. Eine solche auf die Behördenfunktion 
reduzierte Regionalplanung, die sich auf das gesetzlich vorgeschriebene Verfahren zurück-
zieht, agiert im Sinne einer negativen Koordination (Fürst et al. 2003, 38). Zentrale Verhand-
lungsstrategien der Regionalplanung im Beteiligungsverfahren stellen Appelle und Anreize 
dar. So kann die Regionalplanung an die Kommunen appellieren (persuasive Strategie), ihre 
Eigeninteressen zum Vorteil einer sinnvollen regionalen Planung zurückzustellen. Neben 
reinem Argumentieren ist dabei auch der Austausch von Informationen von Bedeutung. Als 
Anreiz für die Lösung eines Koordinationskonflikts hat sie zudem die Möglichkeit Planziele im 
Sinne eines Tauschgeschäfts zu verändern (Fürst et al. 2003, 54 f.). So kann unter Beach-
tung der landesplanerischen Vorgaben die Restriktivität einer Festlegung abgeschwächt 
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werden oder etwa die Abgrenzung eines Vorranggebiets großzügiger oder enger gewählt 
werden. Im Extremfall kann die Regionalplanung durch den Verzicht auf ein Steuerungsin-
strument bzw. eine Festlegung einen Konflikt vollständig ausklammern.  

Ebenfalls als Strategie negativer Koordination kann das Verhalten der Regionalplanung be-
zeichnet werden, einen Regionalplanentwurf bereits soweit den voraussichtlichen Wünschen 
und Forderungen der Kommunen anzupassen, dass keine Konflikte im Beteiligungsverfahren 
entstehen (Fürst et al. 2003, 53). Können Konflikte im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
durch Verhandlungen nicht gelöst werden, erfolgt eine politische Klärung durch eine Mehr-
heitsentscheidung im Regionalparlament.  

Vermehrt spielt eine aktive Konsensfindung im Rahmen von Verhandlungen im Vorfeld des 
Aufstellungsverfahrens (positive Koordination) eine wichtige Rolle. Um Konflikte im Aufstel-
lungsprozess zu vermeiden bzw. reduzieren, wird auf eine frühzeitige kooperative Erstellung 
eines regionalen (Gewerbeflächen-) Entwicklungskonzeptes zurückgegriffen. In diesem Fall 
finden nicht erst im Rahmen des Beteiligungsverfahrens Verhandlungen mit den Kommunen 
statt. Vielmehr kommen Konsensrunden oder Runde Tische mit allen Betroffenen zum Ein-
satz. Diese Prozesse zielen auf eine gemeinsame Zielformulierung ab. Durch die Einbezie-
hung der Adressaten der Planung soll die Akzeptanz des verbindlichen Plans erhöht, ein 
regionales Bewusstsein geschaffen und das lokale Expertenwissen der Kommunen genutzt 
werden. Allerdings erfolgt die kooperative Erarbeitung solcher Konzeptentwürfe bislang 
kaum (Einig 2003b, 489). 

Auf welche der Strategien die Regionalplanung zurückgreift, ist auch von ihrer institutionellen 
Position, ihrer Ressourcenausstattung (Personal) und der lokalen politischen Kultur abhängig 
(Fürst et al. 2003, 39). So sind etwa intensive Verhandlungen nur bei einer ausreichenden 
Personalausstattung möglich. Zudem kann auch das individuelle Verhalten bzw. die Fähig-
keit (Überzeugungskraft, Engagement, Bewertung regionaler und kommunaler Belange) der 
im Aufstellungsprozess zuständigen Personen relevant sein.  

Im Gegensatz zur Regionalplanung verfolgen die Kommunen als Adressaten in der Regel 
die Strategie der negativen Koordination, d.h. sie konzentrieren sich auf ihre eigenen Inte-
ressen und versuchen Handlungen bzw. Festlegungen zu verhindern, die diesen widerspre-
chen. Regionale Interessen finden keine Berücksichtigung. Mit dieser Strategie sind für sie 
die geringsten Koordinationskosten verbunden (Einig 2005a, 53; Fürst et al. 2003, 54). Vor 
dem Hintergrund ihrer kompetitiven gewerbepolitischen Interaktionsorientierung steht bei der 
Gestaltung von Festlegungen und Instrumenten zur Steuerung der Gewerbeflächenentwick-
lung vielfach die Vermeidung von Störungen ihrer Eigeninteressen im Vordergrund. Festle-
gungen, die dazu geeignet sind den Umfang und den Standort der Gewerbeflächenentwick-
lung zu steuern, werden als Einschränkung der kommunalen Planungshoheit wahrgenom-
men (vgl. Kapitel 3.2.2). Durch die gemeinsame Forderung nach einer Abschwächung von 
Festlegungen können die Kommunen vielfach auf eine Reduktion der Festlegungsrestriktivi-
tät hinwirken. Steuerungsinstrumente, die von der Mehrheit der Kommunen einer Planungs-
region abgelehnt werden, können kaum von der Regionalplanung durchgesetzt werden. In-
folge der negativen Koordination der Kommunen liegt die Regelungsintensität der letztend-
lich verbindlichen Festlegungen häufig niedriger als im Entwurf der Regionalplanung zu-
nächst vorgesehen. Der erfolgreiche Einfluss der Kommunen drückt sich in räumlich weitge-
hend unkonkreten und abstrakt formulierten Zielen der Raumordnung aus. 
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5.4 Fazit  

Durch gesetzlich verankerte Beteiligungsrechte besitzen die Kommunen im Aufstellungspro-
zess einen umfangreichen Einfluss auf die später für sie bindenden Normen des Regional-
plans. Sie können auf Festlegungen hinwirken, von denen eine möglichst geringe Einschrän-
kung der kommunalen Entwicklungsspielräume ausgeht. Abhängig von der Organisation der 
Regionalplanung führt auch die intensive Verflechtung der Kommunen mit der Regionalpla-
nung zu einem weitreichenden Einflusspotential. Eine wichtige Rolle spielt hierbei die Mit-
gliedschaft der Kommunen in Regionalparlamenten, die über die Aufstellung des Plans be-
stimmen. Vor allem in kommunal-verbandlich organisierten Planungsregionen besitzen hier-
durch kommunale Interessen gegenüber regionalen Interessen einen besonders hohen Stel-
lenwert.  

Die Akzeptanz der Festlegungen ist dabei umso stärker, je mehr sich die Adressaten mit den 
Planinhalten identifizieren können und insofern je stärker sie ihren Einfluss im Aufstellungs-
verfahren auf die Festlegung geltend machen konnten (Peine 1998, 173). Da die Umsetzung 
der verbindlichen regionalplanerischen Festlegungen auch entscheidend von der Akzeptanz 
der Festlegungen abhängig ist, kann die Verhandlung mit den Kommunen im Aufstellungs-
prozess einen wichtigen Beitrag zur Steuerungswirkung der Regionalplanung leisten. Aller-
dings muss die Akzeptanz vielfach durch ein starkes Entgegenkommen der Regionalplanung 
erkauft werden.  

Die von den Kommunen verfolgte negative Koordination hat zufolge, dass die endgültigen 
Festlegungen bzw. Steuerungsinstrumentarien des Regionalplans meist eine Lösung wider-
spiegeln, die von der Regionalplanung und der Mehrheit der Kommunen einer Region akzep-
tiert wird, die allerdings nicht uneingeschränkt die im Hinblick auf eine erfolgreiche Entwick-
lung der Gesamtregion von der Planung bevorzugte Variante darstellt. Von Relevanz ist nur, 
dass die entstehenden Kosten und die Nutzung möglichst gleichmäßig auf die Adressaten 
verteilt werden. Aus diesem Grund kann die Regionalplanung vielfach auch keine restriktiven 
Steuerungsinstrumente realisieren und ist im Rahmen der Konsensfindung zur unkonkreten 
Formulierung von Plansätzen gezwungen. Allerdings können engagierte und überzeugende 
Regionalplaner zur Akzeptanz regional sinnvoller restriktiver Steuerungsansätze beitragen. 
Zudem ist deren Durchsetzung über eine hierarchische Steuerung möglich. Voraussetzung 
sind landesplanerische Festlegungen, die den Einsatz bestimmter Instrumente für die Regio-
nalplanung vorschreiben. 

Nachdem in diesem Kapitel die Akteure im Aufstellungsprozess des Regionalplans im Mittel-
punkt standen und zuvor der Blick auf die Instrumente der Regionalplanung gerichtet wurde, 
werden im folgenden Kapitel verschiedene Methoden für eine Evaluation der Regionalpläne 
diskutiert. 
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6 Methoden der Planevaluation und ihre Anwendbarkeit für eine 
Evaluation der Regionalpläne 

Bislang sind Evaluationen in der Raumordnung bzw. Landes- und Regionalplanung zur Ana-
lyse räumlicher Wirkungen der Raumordnungspläne kaum verbreitet (Wollmann 2005, 279; 
Kittelmann/Hübler 1984, 44; Einig et al. 2011, 2009), obwohl grundsätzlich erst eine syste-
matische Evaluation des Erfolgs bzw. der Wirkungen eines bestehenden Plans auch sachge-
rechte Aussagen bezüglich einer Fortschreibung oder Überarbeitung der Planinhalte erlaubt. 
Für eine solche Untersuchung stehen verschiedene Evaluationsansätze zur Verfügung, die 
unterschiedliche Schwerpunkte besitzen. Von besonderer Bedeutung für die Bewertung be-
stehender Pläne sind die Erfolgskontrolle sowie die Wirkungsanalyse. Ausgerichtet auf den 
Zielerreichungsgrad eines Plans, steht bei der Erfolgskontrolle die Bewertung beobachteter 
räumlicher Veränderungen am Maßstab der Festlegungen bzw. Ziele eines Plans im Vorder-
grund. Erfolg oder Misserfolg bestimmen sich über den Vergleich der Soll-Vorgaben des 
Plans mit dem beobachteten Ist-Zustand. Ob die gemessenen Veränderungen tatsächlich 
kausal auf den Plan zurückzuführen sind, wird vor allem im Rahmen einer Wirkungsanalyse 
untersucht.  

Durch die Identifizierung wirksamer und unwirksamer Festlegungen erlaubt eine Evaluation 
die Ausrichtung zukünftiger Pläne auf sinnvolle und praktikable Planinhalte. Da eine entspre-
chende Entscheidungsbasis bei der Aufstellung und Fortschreibung von Regionalplänen in 
der Regel fehlt (Kühn 2004, 40; Hübler 2002, 12), stützen sich die Planer bei der Änderung 
von Festlegungen oder Instrumenten der räumlichen Planung zumeist auf ihre praktischen 
Erfahrungen oder pragmatische Überlegungen (Kittelmann/Hübler 1984, 44; Siedentop 2006, 
71).  

Waren in Deutschland Evaluationen bislang kaum durch Gesetze oder Programme vorge-
schrieben (Stockmann 2004, 33), ist seit Anfang des Jahrtausends ein Bedeutungsgewinn im 
Rahmen der Regionalplanung festzustellen. Bereits ansatzweise als Erfolgskontrolle kann 
die in einzelnen Ländern schon seit vielen Jahren geforderte Vorlage von Raumordnungsbe-
richten angesehen werden (Kittelmann/Hübler 1984, 45), in denen Entwicklungstendenzen 
und der Vollzug von Maßnahmen für einen bestimmten Zeitraum dargestellt werden. Aller-
dings fehlt bei diesen Berichten in der Regel ein systematischer Bezug zu den einzelnen 
Zielen der Raumordnungspläne, so dass zumeist die Monitoringfunktion im Vordergrund 
steht. Eine Ausnahme stellen seit jüngster Zeit die regionalen Raumordnungsberichte in 
Rheinland-Pfalz dar. Gemäß des im März 2006 eingeführten § 14 Abs. 3 S. 5 des Landes-
planungsgesetzes erarbeiten die Planungsgemeinschaft im Abstand von fünf Jahren einen 
regionalen Raumordnungsbericht zum Zwecke der Systematisierung der Planung und der 
Planevaluation. Die Berichte waren erstmals bis Ende 2007 vorzulegen und wurden auch als 
Grundlage für die Erstellung des Landesraumordnungsberichts genutzt. Struktur und Kernin-
halte wurden von der obersten Landesplanungsbehörde bestimmt (Planungsgemeinschaft 
Region Trier 2007). Ausgewertet werden jeweils unterschiedliche Indikatoren für den Be-
richtszeitraum 2000 bis 2005. Auf dieser Basis wird auch der Beitrag der Regionalpläne zur 
nachhaltigen Regionalplanung angesprochen. Insofern weisen die Berichte im weiteren Sin-
ne eine Erfolgskontrolle auf. Wirkungsanalysen sind allerdings kein Bestandteil der Berichte.  

Bereits seit 2002 fordert das Hessische Landesplanungsgesetz (§ 9 Abs. 2 HLPG, vom 6. 
September 2002) bei der Erarbeitung des Regionalplanentwurfs eine Überprüfung des Um-
fangs, in dem die Festlegungen der bisherigen Pläne ausgeschöpft oder wirksam geworden 
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sind. Die gesetzliche Regelung schreibt demnach eine Evaluation vor, die sowohl Merkmale 
einer Erfolgskontrolle als auch einer Wirkungsanalyse umfasst. Die Ergebnisse der Evaluati-
on sollen unmittelbar bei der Aufstellung der neuen Pläne Berücksichtigung finden. Aussa-
gen über den Umfang der Inanspruchnahme regionalplanerischer Festlegungen können zu-
nächst durch einen Vergleich der Festlegungen mit der tatsächlichen Entwicklung getroffen 
werden. Von der Regionalplanung wird hier vor allem eine Betrachtung positivplanerischer 
Instrumente gefordert, die den Adressaten in einem konkreten Umfang Nutzungsrechte ein-
räumen. Entsprechende Festlegungen enthalten in Hessen alle Regionalpläne. Ausweisun-
gen erfolgen in Form von räumlichen Siedlungsbereichen, auf die die Siedlungsentwicklung 
zu konzentrieren ist sowie in Form von ha-Werten, die den maximalen Umfang des zukünfti-
gen Siedlungsflächenzuwachses einer Kommune bestimmen. Darüber hinaus soll auch die 
Wirksamkeit der Pläne bzw. der einzelnen Festlegungen untersucht werden. Diese Vorgabe 
macht grundsätzlich eine umfassende Wirkungsanalyse zur Bestimmung kausaler Effekte 
des Plans notwendig. Vor dem Hintergrund der Regelung des Hessischen Landesplanungs-
gesetzes wurden im Vorfeld der Planaufstellung des Regionalplans Mittelhessen 2010 sowie 
des Regionalplans Südhessen (Entwurf 2009) Evaluationen durchgeführt. Beide Planungs-
träger sind dabei in unterschiedlicher Weise den Forderungen gefolgt. Während in Südhes-
sen eine umfassende, alle Themen des Regionalplans Südhessen 2000 betreffende, Unter-
suchung erfolgte, konzentrierte sich Mittelhessen auf einzelne Schwerpunkte des Plans von 
2001 (u.a. Naturschutz und Landschaftspflege, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Verkehr, 
Siedlungsentwicklung). Neben Zielen wurden jeweils auch Grundsätze der Raumordnung 
betrachtet. Die Erfolgskontrolle stützt sich überwiegend auf raumbezogene Daten und Statis-
tiken. Aussagen zur Wirksamkeit beruhen auf Befragungen von Fachbehörden (Weick et al. 
2007, 39). 

Weitere in Einzelfällen freiwillig durchgeführte Untersuchungen greifen in der Regel nur As-
pekte einer Erfolgskontrolle auf (z.B. Scherer (1994) für den Regionalplan Bodensee-
Oberschwaben).  

Die bis heute insgesamt geringe Verbreitung von Regionalplan-Evaluationen steht im Zu-
sammenhang damit, dass solche Evaluationen allgemein als schwierig eingeschätzt werden 
(Fürst 2000, Schürmann 2006). Hierfür gibt es verschiedene Ursachsen.  

Von zentraler Bedeutung sind methodische Schwierigkeiten. Dieses Hemmnis spiegelt 
sich auch in den bereits durchgeführten Evaluationen wider, die sich zumeist auf die weniger 
voraussetzungsvolle Erfolgskontrolle beschränken. Nur in Ansätzen werden Wirkungsanaly-
sen durchgeführt. Die Erfassung der Wirkung von Regionalplänen wird vor allem dadurch 
erschwert, dass die Pläne nur indirekt über andere Planungen und Zulassungsentscheidun-
gen eine Steuerung der Flächennutzung erreichen können. Eine Wirkungsanalyse muss die-
se Wirkungskette berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund können Erkenntnisdefizite hin-
sichtlich geeigneter Methoden für Wirkungsanalysen als weitere Schwierigkeit praktischer 
Planevaluation angesehen werden. Neben den wenigen vorhandenen Untersuchungen feh-
len zudem Studien, die als Vorbild einer systematischen Evaluation herangezogen werden 
können.  

Vielfach ist auch ein Mangel geeigneter Datengrundlagen für die Messung von Ursache-
Wirkungszusammenhängen festzustellen (Kleinewefers 2004, 19). Informationen über die 
Raumentwicklung und das Verhalten der Planungsakteure können vor allem im Rahmen 
eines Monitoring gesammelt werden (Birkmann 2004; Bovet/Hanusch 2006; Gnest 2008; 
Jacoby 2009; Keiner 2005; Siedentop et al. 2008). Allerdings stehen entsprechende Informa-
tionen vielfach nicht in ausreichender Dichte und Tiefe zur Verfügung. 
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Sowohl bei Erfolgs- als auch bei Wirkungsanalysen können unpräzise Zielformulierungen 
sowie Adressatenbezüge der Pläne eine erhebliche Herausforderung für eine Evaluation 
darstellen.  

Unabhängig von den methodischen Schwierigkeiten einer Planevaluation ist der Verzicht auf 
Planevaluationen häufig auch politisch motiviert oder auf fehlende Ressourcen zurückzu-
führen (Hübler 2002, 11 ff.). Während in den 1960er Jahren noch eine Planungseuphorie 
vorherrschte, war in den 1970er Jahren eine verstärkte Planungsfeindlichkeit zu beobachten. 
Heute kann nicht mehr, wie in den 1980er Jahren, von einer Krise der Regionalplanung ge-
sprochen werden (Gust 1990, 79). Allerdings ist die Position der Regionalplanung insgesamt 
weiterhin als relativ schwach einzuschätzen. Ihre Existenz wird immer wieder hinterfragt. Vor 
diesem Hintergrund werden Evaluationen von den Regionen teilweise mit Skepsis betrach-
tet, da befürchtet wird, dass sie Kritikern durch die Identifizierung einer geringen Wirksamkeit 
der Regionalplanung weitere Argumente liefern. Bei dieser Einstellung wird allerdings über-
sehen, dass eine Evaluation auch zu einer Stärkung der Position der Regionalplanung bei-
tragen kann, indem ihre Wirksamkeit verdeutlicht wird oder wirkungslose Instrumente identi-
fiziert und ersetzt werden können. Da die Regionalplanung bundesweit in vielen Regionen 
auf geringe personelle und finanzielle Ressourcen begrenzt ist, stehen vielfach auch keine 
Kapazitäten für Evaluationen zur Verfügung. Hiervon sind auch bereits die gesetzlich vorge-
schriebenen Evaluationen in Hessen betroffen. So musste die Region Mittelhessen ihre Eva-
luation aus diesen Gründen thematisch einschränken (Weick et al. 2007, 39). 

Trotz einer vermehrt auch gesetzlich verankerten Evaluation von Regionalplänen gibt es bis-
lang kein standardisiertes Forschungsdesign für Ex-Post-Evaluationen der Regionalplanung. 
Auch eine umfassende Diskussion geeigneter Evaluationsmethoden ist noch nicht erfolgt. 
Vor diesem Hintergrund wird in diesem Kapitel der Einsatz verschiedener Evaluationsansät-
ze für eine umfassende Evaluation der Steuerungswirkung von Regionalplänen diskutiert. 
Nach der Definition grundlegender Begriffe und Standards der Evaluationsforschung (Kapitel 
6.1) werden Programme als Gegenstand einer Evaluation thematisiert (Kapitel 6.2). Im Mit-
telpunkt des darauffolgenden Kapitels stehen die auf einem Soll-Ist-Vergleich beruhende 
Erfolgskontrolle sowie wirkungsorientierte Evaluationsansätze im Bereich der Programm-
Evaluation (Kapitel 6.3). Dabei wird zunächst die Erfolgskontrolle vorgestellt und ihre An-
wendungsmöglichkeiten in der Regionalplanevaluation beleuchtet. Anschließend wird der 
Blick auf Ansätze einer Wirkungsanalyse, die darauf abzielt Veränderungen zu erfassen und 
diese dem Programm zuzuordnen, gerichtet. Neben methodengeleiteten Evaluationen wird 
die theoriegeleitete Evaluation als Möglichkeit für die Untersuchung kausaler Wirkungsketten 
vorgestellt. Für die einzelnen Ansätze wird jeweils eine Nutzung im Rahmen der Planevalua-
tion geprüft. Abschließend wird geklärt, inwieweit ein Methoden-Mix für die Evaluation ge-
nutzt werden kann. Hierfür werden Modelle einer Methodenintegration (Kapitel 6.4) sowie der 
Einsatz gemischter Methoden im Rahmen einer theoriegeleiteten Evaluation (Kapitel 6.5) 
diskutiert. Zudem werden Aspekte einer Evaluation mit Fallstudien thematisiert (Kapitel 6.6). 
Aufbauend auf diesen Schritten werden Schlussfolgerungen für die Festlegung des Evaluati-
onsdesigns der Untersuchung gezogen (Kapitel 6.7). 

6.1 Evaluationsdefinition und Evaluationsstandards 

Während die Evaluationsforschung in den USA differenziert ausgebildet und in das admini-
strative System eingebunden ist, sind ähnliche Entwicklungen in Deutschland nur mit zeitli-
cher Verzögerung und auf niedrigerem Niveau zu beobachten (Bamberg et al. 2000, 22). Im 
Rahmen der Politikberatung haben Evaluationen erst in jüngerer Zeit an Bedeutung gewon-
nen. Dies spiegelt sich auch in der relativ späten Gründung der „Deutschen Gesellschaft für 
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Evaluation“ im Jahre 1997 wider. Neben Desinteresse und einer fehlenden Tradition prakti-
scher Theorieanwendung wird diese verzögerte Entwicklung auch darauf zurückgeführt, 
dass Evaluationsforschung als eine Art angewandter Statistik missverstanden wird (Bamberg 
et al. 2000, 9).  

Die Begriffe Evaluierung, Evaluation und Evaluationsforschung werden in der Literatur weit-
gehend synonym verwendet (vgl. Stockmann 2004). Rossi et al. (1988, 3) definieren Evalua-
tionsforschung „als systematische Anwendung sozialwissenschaftlicher Forschungsmetho-
den zur Beurteilung der Konzeption, Ausgestaltung, Umsetzung und des Nutzens sozialer 
Interventionsprogramme. Evaluationsforschung bezeichnet den gezielten Einsatz sozialwis-
senschaftlicher Forschungsmethoden zur Verbesserung der Planung und laufenden Über-
wachung sowie zur Bestimmung der Effektivität und Effizienz von [...] sozialen Interventi-
onsmaßnahmen". Kromrey (2001,112) betont bei der Evaluation als empirisch-
wissenschaftliches Verfahren, dass es sich hierbei um „eine methodisch kontrollierte, verwer-
tungs- und bewertungsorientierte Form des Sammelns und Auswertens von Informationen" 
handelt. Neben der Methode stehen demnach ein spezifisches Erkenntnis- und Verwertungs-
interesse im Mittelpunkt der Evaluation. Laut Weiss (1998, 4) ist Evaluation die systemati-
sche Bewertung des Ablaufs und/oder der Wirkungen ("outcomes“) eines Programms oder 
einer Politik ("policy"), verglichen mit einem Set expliziter oder impliziter Standards (Erwar-
tungen, Ziele), als Mittel zur Verbesserung des Programms oder der policy. Im Folgenden 
wird der Begriff Evaluation genutzt. 

In der professionellen Evaluationspraxis bilden die von der Deutschen Gesellschaft für Eva-
luationen (DeGEval) 2001 formulierten "Standards für Evaluationen" (DeGEval 2002) eine 
wichtige Bezugsbasis. Diese der Qualitätssicherung und Transparenz dienenden Kriterien 
folgen dem Vorbild der "Program Evaluation Standards" (AJCSEE 1994) aus den USA. 
Demnach sollen Evaluationen, möglichst gleichzeitig, die Eigenschaften Nützlichkeit, Durch-
führbarkeit, Fairness und Genauigkeit besitzen. Den übergeordneten Standards werden ins-
gesamt 25 Einzelstandards zugewiesen, von denen bei einer idealen Evaluation alle an-
wendbaren Standards zu nutzen wären. Durch die Standards werden Evaluatoren, Auftrag-
geber, Beteiligte und Betroffene angesprochen. Vor dem Hintergrund unterschiedlicher Re-
striktionen bei Evaluationen (z.B. eingeschränkte personelle oder finanzielle Ressourcen) 
sollte es das Ziel sein, die Standards im größtmöglichen Maße zu berücksichtigen. Eine Ge-
wichtung der Eigenschaften erfolgt durch die Standards nicht. Vielmehr ist es Aufgabe der 
Evaluatoren mit Blick auf wissenschaftliche Gütekriterien, zeitliche Anforderung und die 
Nützlichkeit der Ergebnisse, einen Ausgleich zu schaffen (Beywl et al. 2004, 10 f.). Zudem 
stellen sie keinen Mindeststandard dar, sondern vielmehr eine Rahmenrichtlinie oder Leitlinie 
(Haubrich et al. 2005, 4), die für alle Evaluationsmodelle Gültigkeit besitzen sollen. 

6.2 Programme als Gegenstand einer Evaluation 

Zentraler Aspekt einer Evaluation ist die Beschreibung und Bewertung eines spezifisch ab-
gegrenzten Untersuchungsgegenstandes auf Basis empirischer Daten. Die betrachteten Un-
tersuchungsgegenstände sind dabei vielfältig. Häufig stehen Programme und Politiken im 
Mittelpunkt von Evaluationen. Aber auch Organisationen, Produkte oder Personen können 
im Rahmen von Evaluationen bewertet werden. Zudem sind Evaluationen nicht auf eine Un-
tersuchungsebene beschränkt. Nationale Programme, lokale Projekte oder einzelne Kompo-
nenten von Projekten können mit den gleichen Methoden evaluiert werden (Haubrich et al. 
2005, 2).  
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Während unter einer Politik ("policy") eine offiziell akzeptierte Zielsetzung verstanden wird, 
die mit Aktionen verbunden ist, die darauf abzielen das Ziel in einem bestimmten Einflussbe-
reich zu realisieren (Weiss 1998, 7), können Programme als „komplexe Handlungsmodelle, 
die auf die Erreichung bestimmter Ziele gerichtet sind, die auf bestimmten, den Zielen ange-
messen erscheinenden Handlungsstrategien beruhen und für deren Abwicklung finanzielle, 
personelle und sonstige Ressourcen bereitgestellt werden" (Hellstern/Wollmann 1983, 7) 
definiert werden. In der Regel weicht die Bedeutung des Begriffs „Programm“ in unterschied-
lichen Disziplinen und Politikfelder voneinander ab. Bei dieser Untersuchung werden Raum-
ordnungspläne als Programm verstanden. Die in den Plänen formulierten Ziele und Grund-
sätze der Raumordnung sind Ausdruck staatlichen bzw. staatlich beeinflussten Handelns, 
das auf einen Ausgleich konkurrierender Nutzungsansprüche an den Raum ausgerichtet ist. 
Ein Raumordnungsplan beinhaltet vielfältige Instrumente, die zur Zielerreichung beitragen 
sollen und auf Basis bestimmter Handlungsannahmen formuliert werden. Für die Aufstellung 
und den Vollzug der Raumordnungspläne sind finanzielle und personelle Ressourcen not-
wendig. Vor allem die Regionalpläne stellen für die Handlungen der Adressaten, insbesonde-
re die Gemeinden, eine wichtige Orientierungsgröße dar.  

Programmevaluationen können auf unterschiedliche Programmphasen ausgerichtet sein. 
Ausschlaggebend ist jeweils die Zielsetzung bzw. der Zweck der Evaluation. Es lassen sich 
drei Phasen unterscheiden (vgl. Stockmann 2004, 16 f.; Rossi et al. 1988, 11): Programm-
formulierungs-/-planungsphase, Implementationsphase und Wirkungsphase. Evaluationen in 
der Programmformulierungs-/-planungsphase finden im Hinblick auf die Programment-
wicklung statt, die auch die Konzeptualisierung und Ausarbeitung einer geplanten Interventi-
on umfasst. Eine wirkungs- und zukunftsorientierte ex-ante-Evaluation in der Regionalpla-
nung zielt auf eine Abschätzung der voraussichtlichen Wirkungen eines Regionalplanent-
wurfs ab. Im Rahmen der Evaluation können durch den Vergleich unterschiedlicher Instru-
mente und Instrumentenverbünde, die Instrumente bzw. Verbünde identifiziert werden, die 
verschiedene Anforderungen besonders gut erfüllen. So sollten die Instrumente neben einer 
besonders erfolgreichen Umsetzung der Planungsziele auch eine ausreichende Akzeptanz 
und geringe Belastung der Planungsadressaten sowie allenfalls geringe nichtintendierte Wir-
kungen erwarten lassen.  

In der Implementationsphase entspricht die Evaluation einer "Begleitforschung" oder einem 
Monitoring. Bei dieser "on-going" Analyseperspektive werden Umsetzung und Ausführung 
laufend überwacht. Solche prozessbegleitenden Evaluationen, die auf Verbesserung des 
Programms durch die Aufdeckung von Inkonsistenzen einer Programmplanung abzielen, 
werden auch als formative Evaluationen bezeichnet (Stockmann 2004,17; Scriven 1967). Sie 
dienen insbesondere den Belangen der Programmentwickler (Weiss 1998, 31). 

Demgegenüber besitzen summative Evaluationen einen zusammenfassenden und bilanzie-
renden Charakter. Im Mittelpunkt stehen in der Regel der Grad der Zielerreichung und die 
Programmwirkung (Hupfer 2007, 22 f.). Diese ergebnisorientierte Zwecksetzung bildet den 
Schwerpunkt in der Wirkungsphase und erfolgt in der Regel als Ex-Post-Evaluation 
(Stockmann 2004, 16 f.). Die Ergebnisse der Evaluation dienen als Grundlage für die Ent-
scheidung über die Fortführung oder Modifikation eines Programms (Haubrich et al. 2005, 2). 
Zudem liefern sie Informationen hinsichtlich dessen Übertragbarkeit (Weiss 1998, 31). So-
fern die Ergebnisse von Ex-Post-Analysen als Grundlage für Folgeprojekte genutzt werden 
besitzen sie auch eine gewisse formative Bedeutung (Stockmann 2004, 17). Anstelle von 
formativen und summativen Evaluationen kann auch von gestaltenden und bilanzierenden 
Evaluationen gesprochen werden (DeGEval 2008, 18 zitiert nach Haubrich et al. 2005, 2).  
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Eine weitere Evaluationsform stellen wissensgenerierende Evaluationen dar, die nicht auf 
eine unmittelbare instrumentelle Nutzung (Haubrich et al. 2005, 2) abzielen. Im Mittelpunkt 
stehen vielmehr die Generierung von Fachwissen sowie das Identifizieren "guter Beispiele". 
Neben der hiermit vergleichbaren Erkenntnisfunktion, Kontrollfunktion und Dialog-
/Lernfunktion weist Stockmann (2004, 18 f.) auf eine weitere Zielfunktion von Evaluationen 
hin: die Legitimierungsfunktion. Grundsätzlich ist eine eindeutige Trennung der Zwecke und 
Funktionen von Evaluationen nicht möglich und häufig auch nicht beabsichtigt. So ermögli-
chen beispielsweise Informationen einer wissensgenerierenden Evaluation auch eine direkte 
oder indirekte Kontrolle der Beteiligten (Stockmann 2002, 4). 

Entscheidend für die Festlegung der zu evaluierenden Phase eines Programms ist die Pro-
grammreife. Neben neuen und innovativen Programmen können Änderungen oder Auswei-
tungen bereits existierender Programme sowie fest etablierte bzw. reife (bewährte) Pro-
gramme unterschieden werden (Rossi et al. 1988, 10 f.). Implementationskontrollen und Wir-
kungsanalysen kommen vor allem bei etablierten Programmen in Betracht. 

Eine auf alle Programmphasen bezogene Untersuchung wird als umfassende Evaluation 
bezeichnet (Rossi et al. 1988, 11).  

6.3 Erfolgskontrolle und Wirkungsanalyse als Schwerpunkt einer                       
Programmevaluation 

Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Abschätzung der Steuerungseffektivität und -wirkung der 
als etablierte Programme betrachteten Regionalpläne sowie einzelner ihrer Steuerungsin-
strumente. Für diese auf die Wirkungsphase der Pläne ausgerichtete Analyse kommen un-
terschiedliche Evaluationsmodelle in Betracht.  

Ausschließlich auf die Bewertung des Zielerreichungsgrads eines Programms bzw. seiner 
Instrumente, d.h. die Programmeffektivität, ist eine Erfolgskontrolle konzentriert. Dabei wird 
der Erfolg eines Programms über den Vergleich des Soll- und des Ist-Zustands bestimmt 
("Soll-Ist-Vergleich“).  

Demgegenüber wird von einer Wirkungsanalyse gesprochen, wenn der Fokus einer Evalua-
tion auf die intendierten und nicht intendierten Wirkungen eines Programms gerichtet ist. 
Dessen Wirkung spiegelt sich in den von dessen Maßnahmen erreichten Effekten wider 
(Kromrey 2001, 117). Entscheidend für die Qualifizierung von beobachteten Veränderungen 
als Programmeffekt bzw. -wirkung, ist die Feststellung eines kausalen Zusammenhangs zwi-
schen Programm und Ergebnis. Die Ergebnisse müssen eindeutig auf das Programm zu-
rückgeführt werden können. Für die Programmevaluation der Regionalpläne bedeutet dies, 
dass ein kausaler Zusammenhang zwischen beobachteten Veränderungen der siedlungs-
räumlichen Entwicklung und dem Regionalplan bzw. einzelner seiner Instrumente hergestellt 
werden muss. Die Lösung diese „Kausalitätsproblems“ gilt als eine der schwierigsten Evalua-
tionsaufgaben (Stockmann 2002, 8). Ein solcher empirischer Wirkungsnachweis kann im 
Rahmen einer Wirkungsanalyse durch unterschiedliche zumeist quantitative aber auch quali-
tative Methoden erbracht werden. Ein alternativer, relativ junger Ansatz zielt darauf ab, Wir-
kungen von Programmen durch die Einbindung der Programmtheorie zu belegen. Der Wir-
kungsnachweis beruht darauf, dass unter Beachtung dieser Theorie ein überzeugender Zu-
sammenhang zwischen dem beobachteten Ergebnis und dem Programm hergestellt werden 
kann. Plausible Ergebnisse kann eine Wirkungsanalyse nur erzielen, wenn davon auszuge-
hen ist, dass das Programm gut implementiert wurde. Bei einer fehlerhaften Implementation 
führen Aussagen zur Wirkung des Programms zu verzerrten Ergebnissen. So kann bei-
spielsweise die beobachtete Unwirksamkeit eines Programms durch eine fehlerhafte oder 
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unvollständige Implementation bedingt sein (Rossi et al. 1988, 62; Bamberg et al. 2000, 17). 
Nur wenn sichergestellt ist, dass das Programm die Adressaten erreicht, sind kausale 
Schlussfolgerungen möglich. Im Rahmen einer Implementationskontrolle kann durch eine 
Betrachtung der Umsetzung und des Vollzugs eines Programms überprüft werden, ob die 
richtige Zielpopulation erreicht wurde und ob die ausgeführten Arbeiten mit den Planungs-
vorgaben übereinstimmen (Rossi et al. 1988, 63).  

Bei der Entwicklung von Evaluationsdesigns wird in der Praxis häufig auf einen Mix unter-
schiedlicher Evaluationsmodelle zurückgegriffen (Beywl et al. 2004, 11). Die zentralen Fra-
gestellungen dieser Untersuchung besitzen einen Bezug sowohl zur Erfolgskontrolle als 
auch zur Wirkungsanalyse. Beide Modelle werden im Folgenden genauer vorgestellt. Dabei 
gilt es vor allem, unterschiedliche Verfahren zur Ermittlung kausaler Wirkungen hinsichtlich 
ihrer Anwendbarkeit für die Evaluation der Regionalpläne zu bewerten. Auf eine umfangrei-
che Implementationsanalyse in Form einer prozessbegleitenden Evaluation muss aufgrund 
des erheblichen Aufwands einer solchen Analyse verzichtet werden. Stattdessen sollen ein-
zelne Aspekte der Implementation der Regionalpläne im Rahmen der Wirkungsanalyse the-
matisiert werden.  

6.3.1 Erfolgskontrolle 

Die Bewertung des Programmerfolgs beruht bei der Erfolgskontrolle in der Regel auf dessen 
offiziellen Zielen. Im Rahmen des Zielmodells werden diese als Soll-Wert zugrunde gelegt 
(Stockmann 2002, 7). Die Wirksamkeit des Programms ist von dem Grad der Zielerreichung 
abhängig. Da eine Beschränkung der Evaluationskriterien auf offizielle Ziele möglicherweise 
andere wichtige Programmaktivitäten verdeckt, können ergänzend auch Erwartungen von 
Akteuren wie Praktikern, Programmteilnehmern oder Programmmanagern gegenüber dem 
Programm als Kriterium genutzt werden (Chen 1990, 170; Weiss 1998, 5; Stockmann 2004, 
15).  

Evaluationsziele können grundsätzlich allgemein und abstrakt formuliert sein oder den Cha-
rakter von Operationszielen besitzen. Während absolute Operationsziele die Erreichung ei-
nes konkreten Zustands (konkreter Soll-Wert) bzw. die Eliminierung eines unerwünschten 
Zustands fordern, formulieren relative Operationsziele, bezogen auf einen bestimmten Zeit-
punkt, Standards für Leistungs- oder Zustandsverbesserungen (Rossi et al. 1988, 22). Die 
Erfolgskontrolle setzt klar formulierte und operationalisierbare Programmziele voraus, so 
dass eine Nutzung dieses Evaluationsmodells vor allem bei Programmen mit unklaren oder 
generellen Zielen problematisch sein kann (Chen 1990, 169). Häufig werden nur die Ziele 
evaluiert, die gut messbar sind. Weisen Programme keine entsprechenden Ziele auf, müs-
sen diese vom Evaluationsforscher formuliert werden.  

Für jedes Ziel gilt es einen oder mehrere Indikatoren zu identifizieren, die die Programmziele 
möglichst gut erfassen und die Basis für die Bewertung der Zielerreichung bilden. Können 
keine direkten Indikatoren für Programmziele erhoben werden, so können auch Ersatzindika-
toren, zum Beispiel durch Hinweise aus vorhandenen Studien oder über Abbildung von 
Etappenzielen, zum Einsatz kommen (Rossi et al. 1988, 106). Eine Evaluation sollte sich in 
der Regel auf relevante Variablen konzentrieren, die tatsächlich durch das Programm beein-
flusst werden können. Bei einem bekannten und schlüssigen Programm sind wenige Maße 
ausreichend. Demgegenüber ist bei sehr komplexen Gegenständen die Nutzung mehrerer 
Variablen zweckmäßig, um unterschiedliche Dimensionen zu erfassen (Weiss 1998, 136). 
Die bei einer Erfolgskontrolle genutzten Maße sollten grundsätzlich valide und reliabel sein 
(Bamberg et al. 2000, 121). Die Validität besteht, wenn der Indikator tatsächlich den beab-
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sichtigten Sachverhalt misst (Weiss 1998, 144). Ein Maß ist reliabel, wenn es bei unter-
schiedlichen Evaluatoren konsistent ist. Zur Messung des Ist-Zustands kommen alle For-
schungstechniken wie Beobachtung, Dokumentenanalysen, Interviews, Befragungen, Expe-
rimente usw. in Betracht (Weiss 1998, 121).  

Da Programme und insbesondere Regionalpläne nicht ausschließlich Operationsziele um-
fassen, bei denen sich der Erfolg unmittelbar an konkreten Indikatorwerten ablesen lässt, ist 
es eine zentrale Aufgabe der Evaluatoren für die Indikatoren Bereiche zu definieren, die als 
Erfolg oder Misserfolg bewertet werden können.  

Bei der Erfolgskontrolle eines Regionalplans repräsentieren dessen verbindliche Festle-
gungen die offiziellen Ziele des Programms. Es gilt die Plansätze und zeichnerischen Festle-
gungen als Soll-Vorgabe mittels geeigneter Indikatoren zu überprüfen. Allerdings erfüllen 
diese Festlegungen nur selten die zentralen Voraussetzungen für eine uneingeschränkte 
Erfolgskontrolle. Als problematisch sind neben Operationalisierungsschwierigkeiten vor allem 
auch unklare Zielformulierungen anzusehen. 

Nur manchmal weisen Regionalpläne Plansätze in Form absoluter quantifizierter Operati-
onsziele auf, die einer unmittelbaren Kontrolle zugänglich sind, da sich der Erfolg an konkre-
ten Indikatorwerten ablesen lässt. Ein Beispiel sind im Regionalplan auf Gemeindeebene 
festgelegte ha-Werte, die die maximale Siedlungsentwicklung im Geltungszeitraum des 
Plans vorgeben. Häufiger zum Einsatz kommen Planzeichen, die ebenfalls als absolutes 
Operationsziel interpretiert werden können. Legt ein Plan beispielsweise in der Festlegungs-
karte Vorranggebiete für Natur und Landschaft fest, in denen eine bauliche Inanspruchnah-
me ausgeschlossen ist, so ist die dargestellte Fläche als Soll-Wert zu verstehen. Allerdings 
muss bei zeichnerischen Festlegungen die rechtlich obligatorische Parzellenunschärfe regi-
onalplanerischer Festlegungen berücksichtigt werden. Hierdurch wird die quantitative Kon-
trolle dieser Festlegungen geringfügig eingeschränkt.  

Ebenfalls nur eine geringe Verbreitung besitzen in der Regionalplanung relative Operations-
ziele. Ein solches Ziel ist beispielsweise in der Region Hannover zu finden, wo der Umfang 
der zukünftigen Eigenentwicklung von Ortsteilen als prozentualer Wert festgelegt wird.  

Eine besondere Herausforderung für eine Evaluation von Raumordnungsplänen sind vielfach 
abstrakt formulierte qualitative Plansätze, die nicht unmittelbar quantifiziert oder quantifizier-
bar sind. Diese dominieren in den Plänen. Typische Beispiele stellen die Forderungen nach 
einer „Reduzierung der Flächeninanspruchnahme“ oder einer verstärkten Innenentwicklung 
dar. Während die Richtung dieser Ziele eindeutig zu bestimmen ist, bleibt unklar, welche 
Werte einen Erfolg oder Misserfolg widerspiegeln. In diesem Fall ist es Aufgabe der Evalua-
toren entsprechende Wertebereiche zu definieren. In vielen Fällen wird die Aussagekraft der 
Ziele auch durch einen fehlenden Raum- oder Zeitbezug eingeschränkt, der keine Operatio-
nalisierung der Ziele erlaubt. Zudem können sich Ziele im Verlauf der Gültigkeit eines Plans 
durch Fortschreibungen ändern (Kittelmann/Hübler 1984, 65 f.).  

Im hierarchischen deutschen System räumlicher Planung nimmt die Planungsschärfe von 
der Landes- zur Regionalebene deutlich zu. Aus diesem Grund sind Landespläne, die noch 
stärker als Rahmenplanung zu verstehen sind, deutlich schwieriger zu evaluieren als Regio-
nalpläne. Der zunehmende Konkretisierungsgrad spiegelt sich unter anderem im Karten-
maßstab und Zeithorizont der Pläne wider (Fischer 1984, 296). Allerdings sind auch die Re-
gionalpläne in der Regel auf eine Konkretisierung durch die nachfolgende Bauleitplanung 
ausgerichtet, so dass sie häufig nicht eindeutig prüffähige Ziele enthalten (Fischer 1984, 
294). 
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Gegenüber den eine Beachtenspflicht auslösenden Zielen der Raumordnung, sind die Mög-
lichkeiten einer Erfolgskontrolle von Grundsätzen der Raumordnung noch geringer einzu-
schätzen. Aufgrund ihrer Zugänglichkeit für eine Abwägung verdeutlicht eine Diskrepanz 
zwischen Soll- und Ist-Wert nicht in jedem Fall die Unwirksamkeit des Plans. Vielmehr kann 
die Entwicklung auf raumordnerisch akzeptierten Entscheidungen beruhen.  

Eine Erfolgskontrolle ist dabei nicht nur auf überprüfbare Ziele angewiesen. Dieser Evaluati-
onstyp stellt auch hohe Anforderungen an Daten und Indikatoren. Aussagen über die Wirk-
samkeit eines Plans und seiner Instrumente setzen geeignete Daten voraus. Zunächst gilt es 
Indikatoren zu identifizieren, die das Zielsystem des Regionalplans möglichst gut abbilden. 
Vor allem bei unbestimmteren Zielen, ist die dem Ziel zugrunde liegende Problemstellung zu 
berücksichtigen. In einem weiteren Schritt müssen die Möglichkeiten der praktischen Indika-
torenberechnung untersucht werden. Eine zentrale Datenquelle für die Durchführung der 
Erfolgskontrolle können Raumordnungskataster bilden (Kittelmann/Hübler 1984, 47), in de-
nen Informationen zur räumlichen Entwicklung einer Region erfasst werden. Voraussetzung 
ist eine kontinuierliche Fortschreibung der Daten. Diese sollten in der Regel als Zeitreihe und 
in einer möglichst hohen räumlichen Auflösung vorliegen. Die Überprüfung gebietsscharfer 
zeichnerischer Festlegungen setzt sogar Daten unterhalb der Gemeindeebene voraus. Für 
die Analyse dieser Festlegungen sind Geodaten besonders geeignet.  

Vor diesem Hintergrund sollte sich die Erfolgskontrolle der Regionalpläne auf Ziele der 
Raumordnung konzentrieren, die durch aussagekräftige und vor allem berechenbare Indika-
toren abgebildet werden können. Dabei ist das Zielsystem bei dieser Untersuchung auf Fest-
legungen zu beschränken, die zur Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung beitragen 
können. 

Da die Festlegungen der Regionalpläne auch der zentrale Ausgangspunkt der im Folgenden 
thematisierten Wirkungsanalyse sind, gelten die Ausführungen zur Auswahl der zu evaluie-
renden Ziele hier entsprechend. 

6.3.2 Wirkungsanalyse  

Während die Erfolgskontrolle eine Bewertung der beobachteten Entwicklung vor dem Hinter-
grund eines Programms erlaubt, lässt sie jedoch keine Aussagen darüber zu, ob diese Ver-
änderungen tatsächlich durch das evaluierte Programm erreicht wurden. Ziel der Wirkungs-
analyse ist es zu zeigen, dass Veränderungen Folge der Intervention bzw. des Programms 
sind und nicht auf andere Ursachenkomplexe zurückzuführen sind. Im Mittelpunkt der Analy-
se steht die Frage, ob bestimmte Effekte durch ein Programm häufiger aufgetreten sind als 
ohne das Programm oder mit einem alternativen Programm zu erwarten wäre (Rossi et al. 
1988, 93). Um diese Frage beantworten zu können, ist eine Unterscheidung zwischen Brut-
to- und Nettowirkungen des Programms notwendig. Während Bruttowirkungen alle Verände-
rungen umfassen, die nach Abschluss eines Programms bei den gewählten Ergebnisindika-
toren beobachtet werden können, werden unter Nettowirkungen nur die Veränderungen ver-
standen, die konkret auf die Maßnahme zurückzuführen sind. Die Bruttowirkung setzt sich 
aus der Nettowirkung, der Wirkung externer Störfaktoren und Design-Effekten zusammen 
(Rossi et al. 1988, 95 f.).  

Bei der Erfolgskontrolle, die keine Unterscheidung zwischen Effekten eines Programms und 
anderer parallel ablaufender Prozesse vornimmt, wird die Bruttowirkung erfasst. Die Wir-
kungsanalyse zielt auf die empirische Schätzung der "Netto-Wirkung" eines Programms 
(Bamberg et al. 2000, 113). Zur Bestimmung dieser Nettowirkung müssen externe Störfakto-
ren und Design-Effekte kontrolliert werden. 
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Externe Störfaktoren sind von der Intervention unabhängige, die Zielvariable beeinflussen-
de "Umwelt"-Einflüsse. Diese können zunächst auf einem endogenen Wandel, d.h. alltägli-
chen bzw. natürlichen Ereignisketten oder auch einem exogenen Wandel, d.h. strukturellen 
Trends, beruhen. Bei der Gewerbeflächenentwicklung kann beispielsweise die Reduzierung 
der Flächenausweisungen aufgrund topographisch bedingter Flächenengpässe als endoge-
ner sowie die Reduzierung durch konjunkturelle Schwankungen als exogener Wandel ange-
sehen werden. Ebenso stellen historische Ereignisse wie Überschwemmungen potentielle 
Umwelt-Einflüsse dar (Rossi et al. 1988, 96 ff.). Zudem können auch säkulare Trends wie 
relativ langfristige Entwicklungstrends in einer Gemeinde oder Region als Störfaktor auftre-
ten (Bamberg et al. 2000, 111). 

Demgegenüber werden Design-Effekte bzw. interne Störvariablen durch die Untersuchung 
selbst verursacht. Zu den internen Störfaktoren gehören stochastische Effekte wie Stichpro-
benschwankungen, Messfehler und Fehler bei der Datenerhebung. Diese Störfaktoren sind 
auf technische Schwächen des Forschungsansatzes oder eine fehlerhafte Durchführung 
zurückzuführen (Rossi et al. 1988, 96 ff.).  

Der Einfluss interner und externer Störfaktoren kann im Rahmen der Wirkungsmessung 
durch verschiedene Methoden berücksichtigt werden. Die Minimierung stochastischer Effek-
te ist durch eine entsprechende Gestaltung des Stichprobenumfangs und des Signifikanzni-
veaus möglich (Bamberg et al. 2000, 116). Dabei können alle Ansätze zur Minimierung sta-
tistischer und messtheoretischer Fehler zum Einsatz kommen. Der Ausschluss externer Stör-
faktoren erfolgt über das Design der Evaluation.  

Lange Zeit stand die Entwicklung von Designs für Wirkungsanalysen im Mittelpunkt der Eva-
luationsforschung und hat zu einem ausdifferenzierten in der Regel methodenorientierten 
Instrumentarium geführt (Bamberg et al. 2000, 106). Zentrale Designs für Wirkungsanalysen 
sind experimentelle Versuchsanordnungen, quasi-experimentelle sowie nicht-experimentelle 
Designs. Neben diesen klassischen methodengeleiteten Forschungsdesigns kommen in jün-
gerer Zeit vermehrt auch theoriegeleitete Forschungsdesign im Rahmen von Wirkungsanaly-
sen zum Einsatz.  

Im Folgenden werden methoden- und theoriegeleitete Evaluationsdesigns vorgestellt und 
hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit für die Evaluation der Regionalpläne untersucht.  

6.3.2.1  Methodengeleitete Evaluationsdesigns 

Die Bestimmung des Nettoeffekts im Rahmen einer Wirkungsanalyse basiert sowohl bei 
klassischen experimentellen Versuchsanordnungen als auch bei quasi-experimentellen und 
nicht-experimentellen Forschungsdesigns auf dem Vergleich von Gruppen. Entweder werden 
Programmteilnehmer mit einer äquivalenten Kontrollgruppe verglichen, die nicht am Pro-
gramm teilnimmt, oder es findet ein Vergleich der Teilnehmer vor und nach der Durchführung 
des Programms statt (Weiss 1998, 182 f.). Im Idealfall sollten sich die betrachteten Gruppen 
nur hinsichtlich dieser Intervention unterscheiden. Allerdings ist die Sicherstellung tatsächlich 
äquivalenter Gruppen ein zentrales Problem der Wirkungsanalyse (Bamberg et al. 2000, 
107).  

In den verschiedenen Forschungsdesigns werden Kontrollgruppen auf unterschiedliche Art 
und Weise gebildet (Rossi et al. 1988, 109 f.). Während bei einem Experiment die Zuord-
nung zur Versuchs- oder Kontrollgruppe in Form einer randomisierten Kontrolle zufällig statt-
findet, werden bei quasi-experimentellen Designs konstruierte und/oder statistische Kontroll-
gruppen genutzt. Bei einer konstruierten Kontrolle wird für jede Zieleinheit ein äquivalenter 
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Partner gesucht, der die Intervention nicht erhält. Demgegenüber basiert eine statistische 
Kontrolle darauf, dass Differenzen zwischen beiden Gruppen bzw. der Einfluss von Drittvari-
ablen statistisch konstant gehalten werden.  

Ist die Bildung von zwei unabhängigen Gruppen nicht möglich, können nur nicht-
experimentelle Designs genutzt werden. Dies betrifft unter anderem Programme deren Ziel-
einheiten vollständig und nicht nur partiell erfasst werden. Zu diesen "Einzelgruppen-
Designs" gehören die Ansätze der reflexiven Kontrollgruppe sowie qualitative Analysen 
(Rossi et al. 1988, 139)12. Die reflexive Kontrolle zieht die Versuchsgruppe als eigene Kon-
trollgruppe heran. Die Ausprägungen der Gruppe werden vor und nach der Maßnahme ver-
glichen (pre/post-test).  

Weitere Kontrollmethoden, die bei nicht-experimentellen Designs zum Einsatz kommen, sind 
die generische Kontrolle und Schattenkontrollen. Die generische Kontrolle erfasst Nettowir-
kungen über den Vergleich empirischer Daten mit "normalerweise" zu erwartenden Verände-
rungen. Hierfür werden "etablierten bzw. anerkannten Normen über typische Zustände oder 
Veränderungen in der Zielpopulation" (Rossi et al. 1988, 110) genutzt. Bei Schattenkontrol-
len werden die Urteile von Experten, Programmleitern oder/und Teilnehmern herangezogen, 
um Aussagen über die Differenz zwischen der beobachteten und ohne Intervention erwarte-
ten Entwicklung zu machen. 

Neben der Kontrollmethode unterscheiden sich Evaluationsdesigns auch in der Zahl der 
Messzeitpunkte (Datenerhebungsstrategie) und lassen die Differenzierung zwischen Längs- 
und Querschnittsstudien zu (Rossi et al. 1988, 112). Während Längsschnittanalysen auf 
mindestens zwei Erhebungen beruhen, umfassen Querschnittsstudien nur einen Erhebungs-
zeitpunkt, nach Vollzug der Interventionsmaßnahme. 

Die „typischen Forschungsdesigns für Wirkungsanalysen“ weisen unterschiedliche Kombina-
tionen der Kontroll-, Interventions- und Datenerhebungsstrategien auf (Rossi et al. 1988, 
113, vgl. auch ähnlich Bamberg et al. 2000). 

Anwendungsmöglichkeiten experimenteller und quasi-experimenteller Designs bei der 
Regionalplan-Evaluation 

Generell erlauben Experimente eine verlässliche und valide Bestimmung von Wirkungen 
sowie die Generalisierung von Ergebnissen. Allerdings herrschen bei der Evaluation von 
Programmen im Normalfall keine Bedingungen eines Experimentaldesigns vor. Dies gilt auch 
für die Evaluation der Regionalplanung. Da die Adressaten der Pläne durch gesetzliche Re-
gelungen bestimmt werden, ist die randomisierte Bildung einer Kontrollgruppe nicht möglich.  

In den USA erfolgen Programmevaluationen häufig auf Basis quasi-experimenteller Designs. 
In zahlreichen Untersuchungen wurden dort die Effekte von Wachstumskontrollen („growth 
controls“), Landnutzungsregulierungen („land use regulation“), städtischen Wachstumsgren-
zen („urban growth boundary“) oder Wachstumsmanagementgesetzen („growth manage-
ment act“) analysiert. Die zumeist staatlichen Programme zielen ebenso wie die Regional-
pläne in Deutschland auf die Regulierung der regionalen Siedlungsentwicklung ab. Der Er-
folg der Programme wird in den Studien anhand unterschiedlicher Variablen überprüft. Dabei 
wird jeweils der Gesamteffekt eines Programms ermittelt. Anders als bei der Untersuchung 
der Regionalpläne werden keine Einzelinstrumente oder Festlegungen berücksichtigt. Be-

                                                 
12Designs mit reflexiven Kontrollen werden von Weiss (1998) gemeinsam mit Experimenten und quasi-
Experimenten zur Gruppe der formellen Designs zusammengefasst. Nicht-experimentelle Designs werden hier 
als informelle Designs bezeichnet.  
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sonders häufig wird der Effekt der Programme auf Gebäude- und Immobilienpreise in den 
Mittelpunkt gerückt (Staley/Gilroy 2001, 40; Anthony 2003; Chan 2004; Downs 2002; 
Katz/Rosen 1987; Landes et al. 2002; Phillips/Goodstein 2000; Quigley/Raphael 2004; 
Wolch/Gabriel 1981). Aber auch die Bevölkerungsdichte (Anthony 2004, Carruthers 2002), 
die Dichte von Wohneinheiten (Jun 2004) und insbesondere die Siedlungsflächenentwick-
lung (Wassmer 2005; Landis et al. 2002) werden betrachtet. Diese Variablen stellen auch für 
die Untersuchung der Regionalpläne interessante Größen dar. Vor diesem Hintergrund stellt 
sich die Frage inwieweit eine Übertragung der us-amerikanischen Ansätze möglich ist. Eine 
einheitlich methodische Vorgehensweise gibt es bislang nicht (Knaap 1991, 471). Die quasi-
experimentellen Untersuchungen greifen sowohl auf statistische als auch auf konstruierte 
Kontrollgruppen zurück. Die Datenerhebungszeitpunkte liegen sowohl vor und nach der In-
tervention (pretest/posttest) als auch nur nach der Intervention (posttest). Die untersuchten 
staatlichen Programme kommen zumeist nur in einzelnen Staaten zum Einsatz. Aus diesem 
Grund wird die Kontrollgruppe häufig von Staaten gebildet, in denen bislang keine Wachs-
tumsregulierungen genutzt werden.  

Anders als in den USA können quasi-experimentelle Anordnungen in Deutschland nur selten 
realisiert werden (Kromrey 2001, 122; Rossi et al. 1988, 7). Das Raumordnungsgesetz ver-
pflichtet in Deutschland alle Flächenländer, mit Ausnahme des Saarlands, zur Aufstellung 
von Regionalplänen (vgl. Kapitel 3.1). Vor diesem Hintergrund sind, mit wenigen Ausnah-
men, keine Regionen ohne verbindlichen Regionalplan zu finden, die als unabhängige Kon-
trollgruppe herangezogen werden könnten. Zudem setzen sich die Regionalpläne zwar aus 
abweichenden Einzelinstrumenten zusammen, ihre Grundstruktur und ein Großteil des ein-
gesetzten Instrumentariums sind allerdings vergleichbar. Dies lässt auch eine statistische 
Kontrolle kaum zu. In Folge dessen kommen quasi-experimentellen Designs für diese Unter-
suchung nicht in Betracht.  

Anwendungsmöglichkeiten nicht-experimenteller Designs bei der Regionalplan-
Evaluation 

Inwieweit nicht-experimentelle Designs für die Wirkungsanalyse von Regionalplänen geeig-
net sind, wird im Folgenden thematisiert. Zu diesen Ansätzen gehören die jeweils auf einer 
reflexiven Kontrolle beruhenden Pretest-Posttest-, retrospektive Vorher/Nachher-, Panel-
Untersuchungen und Zeitreihenanalysen ebenso wie qualitative Analysen.  

Bei einem Pretest-Posttest Untersuchungsdesign wird die Zielvariable vor und nach Ein-
führung der Intervention gemessen. Als Nettowirkung gilt die Differenz der Messwerte. Laut 
Rossi et al. (1988, 116) „zählen sie zu den für Wirkungsanalysen am wenigsten geeigneten 
Designs". Problematisch ist, dass grundsätzlich eine Trennung von Programmwirkung und 
dem Einfluss externer Störfaktoren nicht möglich ist. Aus diesem Grund ist es bei der Nut-
zung dieses Designs wichtig, dass die Zieleinheiten in wichtigen Aspekten eine gewisse 
Konstanz besitzen. Vor allem der Einfluss eines exogenen Wandels oder von historischen 
Ereignissen kann das Ergebnis verzerren. 

Auch retrospektive Vorher/Nachher-Untersuchungen stützen sich auf eine Messung der 
Zielvariablen vor und nach der Einführung der Intervention. Allerdings wird bei der Nachher-
Messung die Situation zu Beginn der Intervention untersucht.  

Im Vergleich zum Pretest-Posttest-Design gibt es bei der Panel-Untersuchung weitere Da-
tenerhebungszeitpunkte. Laut Rossi et al. (1988, 116) ist dieses Design für Wirkungsanaly-
sen besser geeignet, da aufgrund der weiteren Erhebungen eine "wesentlich bessere Schät-
zung der Wirkungsweise einer Intervention" möglich ist.  
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Zeitreihenanalysen setzen mehrere Messzeitpunkte sowohl vor als auch nach der Einfüh-
rung einer Intervention voraus. Um einen Entwicklungstrend auf Grundlage der Messungen 
vor der Intervention bestimmen zu können, sind zahlreiche Messungen notwendig. Der 
Trend vor Inkrafttreten der Intervention wird auf die Zeit danach extrapoliert. 

Der Einsatz eines auf reflexiver Kontrolle basierenden Evaluationsdesigns ist bei der Evalua-
tion der Regionalpläne grundsätzlich möglich. Zentrale Voraussetzung der verschiedenen 
Pretest-Posttest-Designs ist das Vorliegen von Daten, die die Situation vor der Einführung 
des Programms wiedergeben. Bei Regionalplänen kann diese Forderung häufig nicht erfüllt 
werden. Die erste Generation der Regionalpläne wurde in Westdeutschland bereits in den 
1970er Jahren aufgestellt. Verfügbare Datenreihen umfassen in der Regel kaum entspre-
chend große Zeiträume. Seitdem wurden die Planinhalte vielfach fortgeschrieben. Reflexive 
Kontrollen können nur dann plausible Ergebnisse liefern, wenn neue Instrumente in einen 
Plan aufgenommen werden. Die geringfügige Variation eines bestehenden Steuerungsan-
satzes ist nicht ausreichend (Rossi et al. 1988, 154). Vor diesem Hintergrund sind reflexive 
Kontrollen vor allem in Ostdeutschland denkbar. Die Länder erfüllen mit ihren nach der Wen-
de aufgestellten Plänen die Voraussetzung einer Neuimplementation. Allerdings fehlen hier 
ebenfalls vielfach umfassende Zeitreihen aussagekräftiger Indikatoren.  

Wirkungsanalysen mittels reflexiver Kontrolle können folglich in der Regel nicht für die Eva-
luation aller Inhalte eines integrierten Regionalplans herangezogen werden. Bei der Erfüllung 
der genannten Voraussetzungen kann dieses Design jedoch für die Evaluation einzelner, 
neuer Instrumente der Pläne genutzt werden. Wurden keine neuen Instrumente implemen-
tiert oder können die Datenanforderungen nicht erfüllt werden, muss die Wirkungsanalyse 
auf qualitative Ansätze zurückgreifen.  

Im Rahmen qualitativer Analysen stützt sich die Wirkungsmessung auf anerkannte Normen 
sowie die Einschätzung von Experten. Generische Kontrollen bieten keinen Anknüpfungs-
punkt für diese Untersuchung. Hierfür notwendige Standards oder Normen, die eine, ohne 
die Wirkung des Regionalplans bzw. einzelner Instrumente, erwartete Entwicklung mit hoher 
Sicherheit oder in einem anerkannten Maße darstellen, gibt es nicht. Testnormen, die auf 
zweifelhaften Untersuchungen basieren, verzerren die Untersuchungsergebnisse.  

Demgegenüber können die Anforderungen einer Schattenkontrolle im Rahmen der Planeva-
luation erfüllt werden. Kritisches Element der Schattenkontrollen ist das Wissen der Exper-
ten. Die Wirkungsanalyse setzt ein umfassendes Wissen voraus, das nicht immer in ausrei-
chendem Maße vorhanden ist. Im Rahmen der Schattenkontrolle oder Selbstevaluation wer-
den Akteure des Programms, wie Mitarbeiter oder die Geschäftsführung, als Insider befragt. 
Während Mitarbeiter Aussagen über ihre täglichen Erfahrungen und häufig auch über Resul-
tate machen können, kennen Geschäftsführer vor allem Vor- und Nachteile des Programms 
und können Auskunft über ein erhaltenes Feedback geben. Eine mögliche Einschränkung 
besteht darin, dass diese Insider versuchen ihr Programm möglichst gut darzustellen und 
auch kleine Erfolge als wichtig zu vermitteln, während Probleme hinter diesen zurückgestellt 
werden. Zudem werden durch Experten in der Regel Bruttowirkungen erfasst (Rossi et al. 
1988, 163). Eine sinnvolle Ergänzung sind daher Aussagen der Programmadressaten, die 
andere Bewertungskriterien als Mitarbeiter und Geschäftsführer haben. Kromrey (2001, 119) 
bezeichnet Untersuchungen, bei denen Urteile durch die Befragung der Adressaten eines 
Programms erhoben werden, als Akzeptanzforschung. Demnach sind die Einschätzungen 
nicht mit "technologischen" Evaluationseinschätzungen oder der Bewertung eines neutralen 
Experten zu vergleichen.  
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Obwohl ein qualitatives Design zur Bewertung kausaler Wirkungszusammenhänge als be-
sonders schwach angesehen wird, stellt es bei Programmen mit einer vollständigen Erfas-
sung und gleichförmigen Implementation die einzige Möglichkeit einer Wirkungsanalyse dar, 
sofern keine Pretest-Messungen existieren (Rossi et al. 1988, 119). Werden die Einschrän-
kungen des Evaluationsdesigns bei der Anwendung berücksichtigt, erlaubt auch dieses De-
sign eine ausreichend sichere Wirkungsabschätzung (Rossi et al. 1988, 13). In der Regel 
sollten qualitative Wirkungsanalysen mit weiteren Evaluationsdesigns verbunden werden 
(Weiss 1998, 189). Für die Wirkungsanalyse der Regionalpläne ist allein die qualitative Ana-
lyse in Form einer Schattenkontrolle regelmäßig anwendbar.  

6.3.2.2  Theoriegeleitete Programm-Evaluation 

Mittels klassischer, vor allem quantitativer Forschungsdesigns durchgeführte Wirkungsanaly-
sen erlauben die Identifizierung des Nettoeffekts eines Programms. Sie können im Rahmen 
bestimmter Fehlergrenzen (Rossi et al. 1988, 91) aufzeigen, ob ein Programm die intendier-
ten Ziele erreicht hat oder auch zu nichtintendierten Wirkungen geführt hat (Birck-
mayer/Weiss 2000, 423). Allerdings bleiben die Wirkungsketten zwischen Intervention und 
Effekt im Dunkeln (Weiss 1997, 502), so dass keine Rückschlüsse über deren kausalen Be-
ziehungen möglich sind. Aus diesem Grund werden diese Wirkungsanalysen auch als Black-
Box-Untersuchung bezeichnet (Chen 1990, 18). Ursachen für den Erfolg oder Misserfolg 
eines Programms lassen sich bei einer Black-Box- Evaluation kaum ableiten.  

Diese Kritik trifft auch bei der Evaluation der Regionalpläne zu. Die normativen Vorgaben der 
Pläne besitzen nur einen mittelbaren Einfluss auf die Flächennutzung und somit auch auf die 
Gewerbeflächenentwicklung. Für die eigentlichen Flächennutzer werden die Festlegungen 
erst durch Planungs- oder Zulassungsentscheidungen öffentlicher Stellen bindend, die un-
mittelbar Adressaten der Regionalpläne sind. Wird nur der Netto-Effekt betrachtet, bleibt die 
Wirkung der Pläne auf Entscheidungen der Kommunal- oder Fachplanung unberücksichtigt. 
Urteile über die Steuerungswirksamkeit des Plans müssen auf diese Zwischeneffekte Bezug 
nehmen. Insofern setzt eine kausale Erklärung der Wirksamkeit die Berücksichtigung dieser 
Wirkungskette voraus. Die fehlenden theoretischen Konzepte für die Integration unterschied-
licher Evaluationsaktivitäten und für den konkreten Bezug zur Fragestellung der Auftragge-
ber werden als Ursache des mangelnden politischen Einflusses der Evaluationsforschung 
gesehen (Bamberg et al. 2000, 33). Bleiben theoretische Überlegungen bei einer Evaluation 
unberücksichtigt, so läuft diese Gefahr lediglich mechanisch festgelegten einheitlichen Un-
tersuchungsschritten zu folgen, ohne das jeweilige Programm zu berücksichtigen (Chen 
1990, 18). Dies kann dazu führen, dass durch das fehlende Verständnis des tatsächlichen 
Programms im Laufe der Evaluation die falschen Fragen gestellt werden (Weiss 1998, 49).  

Vor diesem Hintergrund wurde der Black-Box-Ansatz, zunächst in den USA, in Richtung ei-
ner theoriegeleiteten Evaluationsforschung weiterentwickelt. Diese versucht die Einschrän-
kungen, die durch die Konzentration auf Untersuchungsmethoden bei der Erstellung und 
Definition von Evaluationskonzepten bestehen, auszugleichen, indem eine Programmtheorie 
in den Evaluationsprozess integriert wird (Chen 1990, 39). Die Programmtheorie spezifiziert 
die Annahmen über den Mechanismus, durch den ein Programm Veränderungen bewirkt 
(Weiss 1997, 511). Im Rahmen einer Evaluation kann die Programmtheorie Ausgangspunkt 
für die Formulierung und Auswahl von Evaluationsfragestellungen, für das Evaluationsdesign 
und für die Auswertung der Ergebnisse sein (Bamberg et al. 2000, 36). 
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Während noch Anfang der 1990er Jahre die Theorie im Rahmen der Programmevaluierung 
kaum in der Literatur aufgegriffen wurde (Chen 1990,17), wird der Ansatz der theoriegeleite-
ten Evaluation in den letzten Jahren in zahlreichen Veröffentlichungen thematisiert (Leeuw 
2003). Unter dem Banner der theoriegeleiteten Evaluation sind eine Reihe ähnlicher Ansätze 
entstanden. Zu den zentralen Ansätzen zählen die „theory driven evaluation“ von Chen 
(1990) sowie die „theory based evaluation“ bzw. „theory of change“ von Weiss (1998). Weite-
re Arbeiten nutzen die Bezeichnungen "programme theory, programme logic [...] theory of 
action, intervention logic, impact path way analysis, and programme theory-driven evaluation 
science " (Rogers 2008, 30). Darüber hinaus kann auch die realistische Evaluation (Vaessen 
2006) zu den theoriegeleiteten Evaluationen gezählt werden. Bislang werden theoriebasierte 
Evaluationen besonders häufig im Bereich der Gesundheitsförderung durchgeführt (Birck-
mayer/Weiss 2000, 407). 

Im Folgenden wird der Begriff „theoriegeleitete Evaluation“ als Stellvertreter für die unter-
schiedlichen auf die Programmtheorie aufbauenden Evaluationsansätze eingesetzt. Nach 
einer Definition der Programmtheorie unter Beachtung der Möglichkeiten einer Wirkungsana-
lyse werden Methoden der Theorie-Rekonstruierung und -Darstellung angesprochen. An-
schließend wird der Blick auf die Datenanalyse im Rahmen einer theoriebasierten (Wir-
kungs-) Evaluation gerichtet.  

Zentraler Bestandteil aller Ansätze theoriebasierter Evaluation ist die Entwicklung bzw. Re-
konstruierung der Programmtheorie. Bei diesem kausalen Modell handelt es sich nicht um 
eine Gruppe abstrakt formulierter, zusammenhängender Prämissen, die für sich in Anspruch 
nimmt, ein bestimmtes Phänomen zu erklären. Vielmehr wird nur der Teil einer kausalen 
Erklärungskette betrachtet, der durch das untersuchte Programm verändert werden soll 
(Weiss 1997, 502). Das grundlegende Charakteristikum ist, dass die Theorie in Form einer 
phasenweisen Abfolge von Ursachen und Effekten die kausale Beziehung zwischen einem 
Prozess bzw. Programm und einem Ergebnis herausstellt. Jede Programmtheorie besitzt 
folgende vier Kernelemente Programminputs, Programmaktivitäten, Zwischeneffekte und die 
gewünschten Programmresultate. In Form eines handlungslogischen Rahmenkonzepts 
(Kromrey 2001, 124) enthält die Theorie Annahmen, wie Programminputs und -aktivitäten mit 
einer Kette von intendierten oder beobachteten Effekten verbunden sind. Sie spezifiziert die 
zur Zielerreichung notwendigen Veränderungen und wie diese durch das Programm erreicht 
werden sollen (Chen 1990,43). Dabei wird nicht nur verdeutlicht, wie das Programm beab-
sichtigte Effekte, sondern auch unbeabsichtigte Ergebnisse erzielt (Weiss 1998, 60). 

Von besonderer Bedeutung ist die Betrachtung der Zwischeneffekte oder auch vermittelnden 
Variablen im Rahmen einer Programmtheorie. Während bei einer traditionellen Black-Box- 
Evaluation lediglich der Gesamteffekt eines Programms berücksichtigt wird, erlaubt dieser 
Ansatz die Differenzierung direkter und indirekter Effekte. Ein direkter Effekt liegt vor, wenn 
eine Veränderung der betrachteten Zielvariablen unmittelbar auf ein Programm zurückzufüh-
ren ist. Löst ein Programm erst durch die Vermittlung einer intervenierenden Variablen einen 
Effekt bei der Ergebnisvariablen aus, so wird von einem indirekten Effekt gesprochen (Chen 
1990, 207). Dabei sind die Effekte eines Programms häufig auf mehrere solcher kausalen 
Variablen zurückzuführen.  

Als Wirkungsmodell umfasst die Programmtheorie drei Hypothesen: die Kausalhypothese, 
die Interventionshypothese und die Aktionshypothese (Rossi et al. 1988, 5 f.). Da die inten-
dierten Effekte häufig das Resultat kollektiver Handlungen sind, zielen die Hypothesen in der 
Regel auf eine Erklärung der kausalen Prozesse zwischen der Makroebene des Programms 
und der Mikro-Ebene der Handlungen individueller Akteure (Bamberg et al. 2000, 59).  
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Die Kausalhypothese umfasst zunächst Annahmen über die Wirkung von Determinanten 
oder Prozessen (unabhängige Variablen) auf die durch ein Programm zu ändernden Bedin-
gungen oder Prozesse - die „abhängige Variable“. Wird die Steuerung der Gewerbeflächen-
entwicklung als Gegenstand eines Programms betrachtet, so umfasst die Kausalhypothese 
verschiedene Annahmen über die Ursache von Gewerbeflächenentwicklung. Kausale Me-
chanismen, die den Handlungen der individuellen oder korporativen Akteure zugrunde lie-
gen, werden so spezifiziert. Die Formulierung dieser auf die Mikroebene bezogenen Hypo-
these muss eine empirische Überprüfung gewährleisten.  

Die Wirkung des Programms auf die in der Kausalhypothese identifizierten unabhängigen 
Variablen steht im Mittelpunkt der Interventionshypothese. Wurde etwa das Ausweisungs-
verhalten der Kommunen als Einflussfaktor der Gewerbeflächenentwicklung genannt, so 
macht die Interventionshypothese Aussagen über den Einfluss der Regionalplanung auf die-
ses Verhalten. Sofern das Programm tatsächlich Veränderungen auf Seiten der Ursachen 
bewirken kann, ist auch ein Einfluss auf die betrachtete abhängige Variable (z.B. die Gewer-
beflächenentwicklung) möglich.  

Abschließend umfasst die Aktionshypothese Annahmen über den durch die programmbe-
dingte Veränderung der unabhängigen Variablen erzeugten Effekt bei der abhängigen Vari-
ablen. Auf Basis der Aktionshypothese kann zudem überprüft werden, ob ein beobachteter 
Effekt stattdessen auf programmunabhängige Veränderungen der unabhängigen Variablen 
zurückzuführen ist.  

Eine theoriebasierte Evaluation folgt jedem Schritt der im Rahmen der Programmtheorie 
identifizierten Wirkungskette, um zu erkennen, ob die erwarteten Teilschritte tatsächlich statt-
finden (Birckmayer/Weiss 2000, 408) und die vermuteten Verbindungen zwischen Programm 
und Effekten existieren. Allerdings setzt dieser Ansatz nicht die Untersuchung aller Aspekte 
jeglicher Theorien voraus (Weiss 1998, 62). Aufgrund eingeschränkter Ressourcen ist es in 
der Regel nicht möglich alle Elemente der Programmtheorie zu betrachten. Vielmehr kommt 
der Programmtheorie bei der Auswahl der zu untersuchenden Programmelemente eine zen-
trale Rolle zu (Fitz-Gibbon/Morris 1996, 177). Ziel des theoriebasierten Ansatzes ist eine 
Unterstützung des Evaluators, sich auf Schlüsselfragen zu konzentrieren (Weiss 1997, 518). 

Chen (1990) unterscheidet bei einer Programmtheorie insgesamt sechs grundlegende Berei-
che ("basic domain"), die auf Basis bereichsbezogener Theorien eigenständig oder auch 
gemischt evaluiert werden können: das Programm (die Intervention), Ziele und beabsichtigte 
Veränderungen (outcome), die Implementationsumgebung, Wirkungen, vermittelnde Mecha-
nismen sowie die Generalisierbarkeit. Während die ersten drei Elemente in Form einer Sub-
theorie zur Programmtheorie als Bestandteil einer normativen Theorie angesehen werden, 
fasst Chen die übrigen Bereiche zur kausalen Theorie zusammen.  

Im Mittelpunkt der normativen Programmtheorie stehen Aussagen darüber, welche Ziele 
und Effekte durch ein Programm verfolgt werden sollten und wie die Intervention gestaltet 
und in welcher Form und Umgebung sie implementiert werden sollte (Chen 1990, 104). Eine 
Evaluation der drei normativen Teilbereiche kann vor allem zur Entwicklung und Verbesse-
rung der Programmstruktur beitragen (Chen 1990, 143). 

Demgegenüber enthält die kausative Theorie Annahmen über die Arbeitsweise des Pro-
gramms. Sie spezifiziert die kausalen Mechanismen, die das Programm mit den Effekten 
verbinden. Die Evaluation einer kausativen Theorie bietet Informationen über die Wirkung 
des Programms, darüber wie die Wirkungen erzeugt werden und über Möglichkeit Evaluati-
onsergebnisse zu verallgemeinern (Chen 1990, 44). Insofern erlauben die Spezifikation einer 
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Programmtheorie sowie das Testen dieser Theorie innerhalb einer Evaluation nicht nur Aus-
sagen über die Wirkung von Programmen, sondern auch über Faktoren, die den Programm-
prozess bzw. die Effekte verhindert oder erleichtert haben (Chen 1990, 45). Die Bereichs-
theorie Wirkungstheorie (domain „Wirkung“) beschreibt zunächst den kausalen Effekt zwi-
schen Intervention und Resultat, so dass auf dieser Basis eine black-box-artige Prüfung der 
Programmeffekte erfolgen kann. Unterdessen werden die kausalen Prozesse zwischen dem 
implementierten Programm und den beobachteten Effekten in der domain „vermittelnde Me-
chanismen“ betrachtet und in der Theorie der vermittelnden Mechanismen dargestellt (Chen 
1990, 48). Die Evaluation umfasst eine Überprüfung der Kausal-, Interventions- und Aktions-
hypothese. Voraussetzung für den Erfolg eines Programms ist die Erfüllung der hier getrof-
fenen Annahmen. Durch die Überprüfung der Hypothesen wird bestätigt oder widerlegt, ob 
die kausale unabhängige Variable die abhängige Ergebnisvariable sowie das Programm die 
unabhängige Variable im Sinne der Theorie beeinflussen. Wird die erwartete Theorie nicht 
erfüllt, sind Aussagen über den Punkt möglich, an dem der Misserfolg auftritt. Das Misslingen 
eines Programms kann so entweder auf Implementationsprobleme oder auf ein Versagen 
der dem Programm zu Grunde liegenden Kausaltheorie zurückgeführt werden (Chen 1990, 
29: Weiss 1998, 128). Während es im erstgenannten Fall bereits nicht gelingt Einfluss auf 
die unabhängige Variable zu nehmen, wird im zweiten Fall zwar der beabsichtigte kausale 
Prozess durch das Programm initiiert, führt allerdings nicht zu den erwünschten Ergebnis-
sen. Insofern kann die Programmtheorie wichtige Hinweise für Programmverbesserungen 
bieten (Birckmayer/Weiss 2000, 409) 

Eine umfassende Programmevaluation bewertet auf Grundlage systematisch gesammelter 
Belege die Übereinstimmung der normativen mit der aktuellen Programmstruktur. Zudem 
prüft sie Programmwirkungen, kausale Mechanismen und den Grad der Generalisierbarkeit 
der Ergebnisse (Chen 1990, 38).  

Sofern für ein Programm bislang keine konkrete Theorie vorliegt, bildet die Entwicklung bzw. 
Rekonstruierung der Programmtheorie einen Bestandteil der Evaluation. Hierbei kann auf 
vielfältige Methoden und Quellen zurückgegriffen werden. Als Informationsquellen kommen 
sozialwissenschaftliche Theorien, wissenschaftliche Literatur, Stakeholder (die Sicht von 
Planern und Praktikern), das Wissen des Evaluators, Erfahrungen mit ähnlichen Program-
men oder auch Ergebnisse früherer Evaluationen in Betracht (Birckmayer/Weiss 2000, 427, 
Chen 1994, 81f; Beywl et al. 2004, 235). Vor diesem Hintergrund gibt es häufig nicht nur eine 
Programmtheorie, sondern verschiedene Theorien, die in einem Politikfeld miteinander kon-
kurrieren (Dahler-Larsen 2001, 332). So kann die Programmtheorie betroffener Akteure bei-
spielsweise von der der Evaluatoren abweichen. Diese ergänzen sich im Idealfall, können 
aber auch in Konkurrenz zueinander stehen (Kromrey 2001, 124).  

Abweichende Programmtheorien können auch durch unterschiedliche der Evaluation zu 
Grunde liegende Werte bedingt werden. Aufbauend auf Werten qualitativer und quantitativer 
Forschung unterscheidet Chen (1990, 60) Empfindlichkeit bzw. Responsiveness, Objektivi-
tät, Vertrauenswürdigkeit und Generalisierbarkeit als fundamentale Werte der Programmeva-
luation. Je nachdem welche Werte im Vordergrund stehen entstehen unterschiedliche Pro-
grammtheorien.  

Die vielfältigen Ansätze werden von Chen (1990, 65 f.) zu zwei übergeordneten Gruppen 
zusammengefasst: den sozialwissenschaftlichen Ansatz und den Stakeholder-Ansatz. Beim 
sozialwissenschaftlichen Ansatz beruht die Programmtheorie auf Informationen über die ak-
tuelle Programmumsetzung, auf bereits vorhandenem Wissen über das Programm sowie auf 
bestehenden sozialwissenschaftlichen Theorien (Chen 1990, 67). Demgegenüber bildet die 



Regionale Gewerbeflächenpolitik - Wirkung regionalplanerischer Instrumente 
 

120 

Programmtheorie beim Stakeholder-Ansatz die Sicht der Akteure ab. Diese wird durch Do-
kumentenanalysen und Interviews identifiziert. Zudem wird die abschließende Theorie mit 
den Beteiligten abgestimmt. Einen ähnlichen Ansatz bezeichnet Leeuw (2003, 16) als policy-
scientific approach. Bei diesem, vor allem für Ex-Post-Evaluationen von Programmen als 
geeignet angesehenen empirisch-analytischen Ansatz, erfolgt die Identifikation der erfolgrei-
chen Änderungen der abhängigen Variablen zugrundeliegenden Handlungsmechanismen 
ebenfalls über Dokumentenanalysen oder Interviews. Während bei dem Stakeholder-Ansatz 
die Nützlichkeit der Ergebnisse für die Akteure im Vordergrund steht, zielt der sozialwissen-
schaftliche Ansatz verstärkt auf objektive Ergebnisse ab. Wird nur die Sichtweise der Betei-
ligten berücksichtigt, werden möglicherweise komplizierte kausale Prozesse sowie operative 
Ziele vernachlässigt. Allerdings kann durch die Einbeziehung der Stakeholder als Experten 
auch eine positive Einstellung zur Evaluation erzielt werden (Beywl et al. 2004, 235). Um 
sowohl möglichst objektive als auch für die Akteure nützliche Resultate im Rahmen der Eva-
luation zu erzielen, schlägt Chen bei der Formulierung der Programmtheorie einen inte-
grativen Ansatz vor, der beide Sichtweisen berücksichtigt (Chen 1990, 74). 

Für die Darstellung einer Programmtheorie gibt es keine Standards (Bamberg et al. 2000, 
36). In der Regel werden die Wirkungsketten in Form logischer Modelle beschrieben und als 
Pfeildiagramme graphisch abgebildet. Dabei kommen bei der Erstellung der logischen Mo-
delle zumeist einfache lineare Modelle zum Einsatz (Rogers 2008, 30). Grundsätzlich ist eine 
Darstellung auch in non-kausalen, systemischen Theorien möglich (Beywl et al. 2004, 235). 

Aussagen über den Erfolg und die Wirkung eines Programms basieren bei theoriebasierten 
Evaluationen auf der Gegenüberstellung der erwarteten Wirkungsketten der Programmtheo-
rie mit durch empirische Daten abgebildeten, tatsächlich beobachteten Veränderungen. Als 
Untersuchungsgegenstand werden nur die Variablen gewählt, die durch die Theorie als ent-
scheidende Größen für die Erzeugung gewünschter Programmergebnisse identifiziert wer-
den (Fitz-Gibbon/Morris 1996, 178). Während die Überprüfung normativer Theorie, d.h. der 
Programmstruktur und -implementation in der Regel ohne statistische Verfahren durchge-
führt werden kann, werden diese häufig für die Überprüfung kausativer Theorien genutzt 
(Chen 1990, 83). Soll nur die Netto-Wirkung eines Programms bestimmt werden, können 
auch bei einer theoriebasierten Evaluation die in Kapitel 6.3.2.1 erläuterten Methoden der 
Wirkungsanalyse herangezogen werden. So kann die Wirkung des Programms beispielswei-
se im Rahmen quasi-experimenteller Ansätze über Varianzanalysen oder Regressionsanaly-
sen unter Zuhilfenahme von Kontrollgruppen bestimmt werden. Ebenso können Einzelgrup-
pendesigns und qualitative Wirkungsanalysen eingesetzt werden. Die Programmtheorie stellt 
in diesem Fall eine wichtige Richtschnur für die Festlegung der Untersuchungsvariablen so-
wie für die Punkte der Datensammlung dar. Bei der Untersuchung indirekter Effekte eines 
Programms durch das Testen der Programmtheorie können unterschiedliche statistische 
Methoden eingesetzt werden. Besonders anspruchsvoll ist die Nutzung eines Strukturglei-
chungsansatzes zur empirischen Modellierung der Variablen und Testung der Wirkungstheo-
rie (Bamberg et al. 2000, 137 f. mit weiteren Informationen; Chen 1990, 194). Als Spezialfälle 
von Strukturgleichungsmodellen können Pfadanalysen, Faktorenanalysen und Regressi-
onsmodelle angesehen werden. Eine weniger anspruchsvolle methodische Alternative stellt 
ein Musterabgleich („pattern matching") dar, bei dem die auf der Theorie beruhenden Erwar-
tungen mit unterschiedlichen empirischen Daten verglichen werden (Weiss 1998, 67). Im 
Gegensatz zum mathematisch anspruchsvollen Strukturgleichungsmodell erfolgt die Modell-
bildung auf weniger strengen Grundlagen, so dass die Interpretation der Ergebnisse ent-
sprechend vorsichtig durchzuführen ist. Vorteilhaft sind die relativ leichte Anwendung sowie 
die bessere Nachvollziehbarkeit dieses Ansatzes auf Seiten der lokalen Akteure (Chen 1990, 
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195). Bei dieser explorativ ausgerichteten Kausalanalyse können sowohl qualitative als auch 
quantitative Methoden (Beobachtung, Interviews, Befragung, Tests) zum Einsatz kommen 
(Chen 1990, 193). Chen (1990, 194) spricht sich für eine Kombination beider Methoden aus, 
um intervenierende Prozesse zu beobachten und zu messen. 

Der Einsatz theoriebasierter Evaluationen ist dann notwendig, wenn die Wirkungsweise 
eines Programms verstanden werden soll (Chen 1994, 81). Zudem bietet sich dieser Ansatz 
bei Programmen an, denen bereits eine konkrete Theorie oder ein Modell zugrunde liegen 
(Fitz-Gibbon/Morris 1996, 179). Die vielfach als kompliziert angesehene Identifikation und 
Konstruktion der Programmtheorie stellt in diesen Fällen keine Schwierigkeit dar. Theorieba-
sierte Evaluationen können auch hilfreich sein, wenn die Nutzung experimenteller und quasi-
experimenteller Ansätze aufgrund fehlender Kontrollgruppen ausgeschlossen ist. Hier stellt 
die Programmtheorie über die Rekonstruktion der kausalen Beziehungen der Programmele-
mente einen Ansatzpunkt für die Frage dar, ob ein Programm Veränderungen bewirken 
konnte (Weiss 1997, 514). Die Auswahl der für die Bewertung der einzelnen Elemente ge-
eigneten Untersuchungsmethoden erfolgt dabei auf Basis der Theorie (Greene 2007, 4).  

Für die Evaluation der Regionalpläne bietet insbesondere das letztgenannte Anwendungs-
feld einen zentralen Anknüpfungspunkt. Durch die Beachtung der Programmtheorie der Re-
gionalpläne kann deren komplizierter Regulierungsmodus in angemessenem Maße Eingang 
in die Evaluation finden. Im besten Fall können Erfolg oder Misserfolg des Plans auf die un-
terschiedlichen Planungsebenen zurückgeführt werden. Die Programmtheorie der Regional-
pläne berücksichtigt, dass die Pläne die Flächennutzung nur indirekt steuern und Planinhalte 
erst durch die Adressaten der Pläne konkretisiert werden müssen. Sie verdeutlicht die Be-
ziehung zwischen Plan, Adressat und Boden in Anspruch nehmender Akteure. Die Identifika-
tion der einzelnen Wirkungsschritte erlaubt anschließend die Ableitung geeigneter Untersu-
chungsmethoden.  

6.4 Kombinationsmöglichkeiten qualitativer und quantitativer Analysemethoden 
im Rahmen einer Programmevaluation13 

Die Auswahl der Evaluationsmethoden bildet einen zentralen Bestandteil bei der Konzeption 
einer Evaluation. Eine spezielle Methode der Evaluation existiert nicht. Vielmehr können alle 
qualitativen und quantitativen Methoden der empirischen Sozialforschung zum Einsatz kom-
men (Kromrey 2001, 112). Während eine methodengeleitete Evaluation an den Ansprüchen 
einer bestimmten Methode ausgerichtet wird, erfolgt bei einer theoriegeleiteten Evaluation 
zunächst die Aufstellung der Programmtheorie, bevor in einem zweiten Schritt für die Über-
prüfung der Theorie geeignete Methoden ausgewählt werden. 

Welche Methoden bei einer Untersuchung herangezogen werden, ist zunächst von den 
Überzeugungen, Werten und Annahmen der Bearbeiter, ihrem Paradigma, hinsichtlich der 
Untersuchungsdurchführung abhängig (Johnson/Onwuegbuzie 2004, 24). Beide Methoden 
spiegeln auf verschiedenen Philosophien basierende Paradigmen wider (Kelle/Erzberger 
2005, 299; Greene et al. 2001, 28). Hierdurch werden nicht nur der Untersuchungsgegen-
stand, sondern auch die Untersuchungsstruktur sowie die Ergebnisinterpretation beeinflusst 
(Bryman 2004, 453). Während der auf quantitative Methoden ausgerichteten Forschung eine 
positivistische Denkweise zugrunde liegt, kann die qualitative Forschung dem Konstruktivis-
mus zugeordnet werden (Flick 2006, 381).  

                                                 
13 Das Thema wurde auch in einem REFINA-Workingpaper (Einig et al. 2009b) diskutiert.  
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Im Mittelpunkt des quantitativen Paradigmas steht der Anspruch einer objektiven Sozial-
wissenschaft, die neben einer zeit- und kontextfreien Generalisierung der Ergebnisse auch 
die verlässliche und gültige Bestimmung von Wirkungen erlaubt (Johnson/Onwuegbuzie 
2004, 14). Im Rahmen einer Wirkungsanalyse werden diese Forderungen am besten durch 
ein experimentelles Forschungsdesign erfüllt, so dass auch von einem experimentellen Pa-
radigma gesprochen wird. Neben Zufallsexperimenten kommen für Anhänger dieses Para-
digmas bei Wirkungsanalysen maximal quasi-experimentelle Designs in Betracht. Von Be-
deutung sind die objektive Messung von Variablen und die empirische Überprüfung von 
Hypothesen durch strenge statistische Verfahren (Chen 1990, 20 f.). Das Paradigma sieht 
eine deutliche auch emotionale Trennung von Untersuchungsgegenstand und Forscher vor 
(Johnson/Onwuegbuzie 2004, 14). Aus Sicht des Paradigmas sind nicht-experimentelle An-
sätze wie Einzelgruppen-Designs oder Fallstudien sowie qualitative Methoden im Allgemei-
nen für eine Programmevaluation ungeeignet, da sie aufgrund einer eingeschränkten inter-
nen Validität keine adäquaten kausalen Rückschlüsse zulassen (Chen 1990, 158). 

Zu den typischen im Rahmen einer Evaluation zur Überprüfung von Hypothesen genutzten 
quantitativen Methoden sind Analysen bestehender (amtlicher) Statistiken sowie standardi-
sierte Befragungen zu zählen. Bei standardisierten Befragungen besitzt der Evaluator die 
Möglichkeit den Untersuchungsgegenstand durch die Festlegungen der Fragestellungen 
konkret abzugrenzen. Diese Methode eignet sich besonders, wenn der Untersuchungsge-
genstand objektiv beobachtbar ist und verbal eindeutig beschrieben werden kann (Prein et 
al. 1993, 28). Auf dieser Basis können auch bei einem kleinen Stichprobenumfang generali-
sierte Aussagen gemacht werden (Kelle/Erzberger 2005, 301). Die durch diese Methoden 
gewonnenen Daten erlauben die Anwendung unterschiedlicher statistischer Analyseverfah-
ren. So können etwa kausale Beziehungen über Korrelations- oder Regressionsrechnungen 
bestimmt werden. Die Erfassung von Effekten setzt bereits im Vorfeld der Datenerhebung 
deren genaue Definition voraus. Insofern können mittels quantitativer Verfahren erwartete 
aber in der Regel keine unerwarteten Effekte gemessen werden.  

Anders als beim positivistisch geprägten Paradigma, werden beim qualitativen Paradigma 
eine vollständige Ableitung von Ursachen und Effekten sowie die Generalisierung der Er-
gebnisse als unmöglich oder unerwünscht angesehen (Johnson/Onwuegbuzie 2004, 14). Bei 
Evaluationen ist aus Sicht der Anhänger des auch als naturalistisch bezeichneten Ansatzes, 
nur der Einsatz qualitativer Methoden sinnvoll. Qualitative Methoden konzentrieren sich auf 
eine möglichst tiefe und detaillierte Beschreibung eines Untersuchungsgegenstandes. Stren-
ge statistische Methoden würden demnach zu einer Entfremdung zwischen Evaluator und 
Stakeholder führen, wodurch ein Verständnis der Sichtweise des Betroffenen auf Seiten des 
Evaluators verhindert würde (Chen 1990, 22). Im Vordergrund steht die Verbesserung eines 
Programms durch die Rückkopplung mit den Programmleitern. Klassische qualitative Metho-
den sind Experteninterviews und Inhaltsanalysen. Während mittels quantitativer Methoden 
ausschließlich quantitativ messbare Effekte untersucht werden können, erlauben qualitative 
Verfahren auch eine Bewertung nicht messbarer oder bislang nicht definierter Prozesse 
(Rao/Woolcock 2003, 167; Prein et al. 1993, 10). Auf Basis qualitativer Methoden entwickelte 
Kausalmodelle bilden die „Insiderperspektive“ (Bryman 1992, 142) der Akteure ab. Ihnen 
liegen keine statistischen Verfahren, sondern nur die Aussagen der Akteure zu Grunde 
(Prein et al. 1993, 32). Qualitative Verfahren werden vielfach wegen ihrer geringen Transpa-
renz und Generalisierbarkeit kritisiert (Mayring 2001, 5), die auf kleine Fallzahlen und eine 
nicht zufällige, mitunter auch nicht an objektiven Kriterien ausgerichteten, Auswahl der Un-
tersuchungseinheiten zurückzuführen sind. 
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Von den Vertretern der beiden Forschungsparadigmen wird eine Mischung quantitativer und 
qualitativer Methoden abgelehnt. Dennoch ist seit den 1990er Jahren ein neues Paradigma 
in der Literatur zu finden, in dessen Mittelpunkt eine auf gemischte Methoden ausgerichtete 
Forschung steht (Denscombe 2008, 271, Creswell 2003, Tashakkori/Teddlie 2003; John-
son/Onwuegbuzie 2004; Armitage 2007). Im Rahmen der auch als pragmatisches Para-
digma bezeichneten gemischten Methodenforschung werden qualitative und quantitative 
Techniken, Methoden, Ansätze oder Konzepte so kombiniert, dass vor dem Hintergrund ei-
ner konkreten Fragestellung jeweils die spezifischen Stärken genutzt werden können (John-
son/Onwuegbuzie 2004, 17, Armitage 2007, 4). Neben einer erhöhten Glaubwürdigkeit der 
Ergebnisse ermöglicht dieser Ansatz auch ein intensiveres Verständnis des Untersuchungs-
gegenstandes (Greene 2007, 2). 

Während sich die verstärkt ergebnisorientierte Kombination bzw. Integration quantitativer 
und qualitativer Methoden in der Praxis bereits weitgehend durchsetzen konnte (Prein et al. 
1993, 5; McConney et al. 2002, 122), ist die konkrete Verbindung der Methoden in Form ei-
nes allgemeinen Modells der Methodenintegration bislang nicht standardisiert. Vielmehr 
werden verschiedene Modelle in der Literatur thematisiert (Mayring 2001; Kelle/Erzberger 
2005; Prein et al. 1993). Neben dem Phasenmodell, bei dem im Rahmen einer qualitativen 
Vorstudie generierte Hypothesen in einer quantitativ ausgerichteten Hauptuntersuchung 
überprüft werden (Bryman 1992, Mayring 2001), kommen häufig das Triangulationsmodell 
und das Komplementaritätsmodell zum Einsatz.  

Charakteristisch für das Triangulationsmodell ist der parallele Einsatz quantitativer und 
qualitativer Methoden zur Untersuchung eines Aspekts eines Untersuchungsgegenstands. 
Voraussetzung für die bei diesem Modell angestrebte Erhöhung der Validität von Untersu-
chungsergebnissen (Kelle/Erzberger 2005, 303, Bryman 1992, 131) ist, dass die verschiede-
nen Methoden tatsächlich denselben Aspekt erfassen. Diese Forderung kann nicht immer 
erfüllt werden, so dass vor diesem Hintergrund eine Validierung der Ergebnisse durch Trian-
gulation nur bedingt möglich ist (Prein et al. 1993, 17 f.).  

Demgegenüber werden im Komplementaritätsmodell mittels quantitativer und qualitativer 
Methoden verschiedene Aspekte des Untersuchungsgegenstandes aus unterschiedlichen 
Perspektiven betrachtet. Das Modell zielt auf die Erfassung möglichst verschiedener Ele-
mente eines Gegenstandes (bei Programmen z.B. Implementation und Effekte) ab (Greene 
et al. 2001, 30).  

Da sich die Methoden ergänzen, ist eine gegenseitige Validierung der Ergebnisse nicht mög-
lich. Teilweise wird das Komplementaritätsmodell auch als Unterform der Triangulation im 
Sinne einer ergänzenden statt überprüfenden Triangulation betrachtet (Kelle/Erzberger 2005, 
303). Abhängig von der gewählten Abfolge der Methoden können ein koordiniertes und ein 
integriertes Forschungsdesign unterschieden werden (Greene et al. 2001, 31). Während die 
Verknüpfung der auf Basis unterschiedlicher Methoden gewonnenen Ergebnisse bei einem 
koordinierten Design erst am Ende der Untersuchung stattfindet, erfolgt die Interaktion beim 
integrativen Design bereits während der Untersuchung. Bei beiden Designs dominieren häu-
fig einzelne Methoden (Bryman 1992, 132). 

In der Forschungspraxis kommt zumeist das Komplementaritätsmodell zum Einsatz (Kel-
le/Erzberger 2005, 304, Flick 2005, 311). Die parallele Untersuchung unterschiedlicher Fra-
gestellungen steht hier im Vordergrund. Zudem erlauben abweichende Ergebnisse die Be-
trachtung unterschiedlicher Aspekte eines Untersuchungsgegenstandes (Armitage 2007, 5). 
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6.5 Methoden-Mix bei theoriebasierten Programmevaluationen 

Im Gegensatz zu methodenorientierten Evaluationsdesigns ist eine theoriegeleitete Pro-
grammevaluation nicht an eine bestimmte Methode gebunden. Bei diesem Evaluationsan-
satz soll die Methode die Theorie überprüfen aber nicht ersetzen. Alle quantitativen und qua-
litativen Methoden der Sozialforschung die den theoretischen Zwecken dienen und zum Ver-
ständnis der Funktionsweise eines Programms beitragen, können eingesetzt werden. Auf-
grund der Komplexität der Untersuchungsgegenstände bieten sich im Rahmen einer Pro-
grammevaluation in der Regel multi-methodische Forschungsdesigns an, auf die heute be-
reits regelmäßig zurückgegriffen wird (Lawrenz/Huffmann 2002, 331). 

Die Bestimmung der konkreten Untersuchungsmethode für jeden Untersuchungsschritt er-
folgt auf Basis der Programmtheorie (Greene 2007, 4) und in Abhängigkeit von der zentralen 
Fragestellung der Untersuchung. Die verschiedenen Methoden beleuchten vor diesem Hin-
tergrund in der Regel unterschiedliche Aspekte des Programms. Insofern liegt bei theorieba-
sierten Programmevaluationen in der Regel das Komplementaritätsmodell zu Grunde.  

Qualitative Methoden kommen im Rahmen einer theoriebasierten Evaluation häufig dann 
zum Einsatz, wenn der Programmprozess bzw. die Evaluation der normativen Theorie im 
Vordergrund steht (Weiss 1998, 130). Bei dieser Evaluation wird die Programmtheorie zu-
meist im Laufe der Untersuchung erstellt oder eine grobe Theorie im Laufe der Evaluation 
modifiziert. Die Daten qualitativer Ansätze stammen aus Beobachtungen oder Interviews. Im 
Vordergrund steht keine präzise Messung, sondern die Erweiterung des Verstehens. Das 
Design ist weniger auf Vergleiche als auf das detaillierte Verständnis des Prozesses des 
Programms ausgerichtet. Die Analyse der Daten zielt darauf ab, Themen und Muster in den 
Daten zu identifizieren, die darauf hinweisen wie das Programm arbeitet (Weiss 1998, 83). 
Dabei wird die Perspektive der Stakeholder in besonderem Maße berücksichtigt. Grundsätz-
lich kann auch die Evaluation von Programm-Effekten auf Basis qualitativer Methoden erfol-
gen. Durch qualitative Daten werden in diesem Fall die Schritte nachvollzogen, die zu einem 
beobachteten Ergebnis führen (Weiss 1998, 265 f.). 

In der Regel sind für die Überprüfung des Erfolgs oder der Wirkungen eines Programms 
bzw. der kausalen Theorie quantitative Ansätze besonders geeignet (Rossi et al. 1988, 188). 
Aufgrund struktureller oder auch zeitlicher Bedingungen ist die Nutzung experimenteller oder 
quasiexperimenteller Evaluationsdesigns im Rahmen von theoriebasierten Programmevalua-
tionen in der Regel nicht möglich. Zudem werden auch häufig die Datenanforderungen von 
Einzelgruppendesigns nicht erfüllt. Aus diesem Grund bietet sich für eine Wirkungsanalyse 
die Nutzung unterschiedlicher Erhebungsmethoden an (Stockmann 2002, 15). Eine solche 
Evaluation kann von der gemeinsamen Nutzung qualitativer und quantitativer Methoden pro-
fitieren (Weiss 1998, 96; Chen 1994, 82 f.). Eine Kombination beider Methoden spielt zudem 
bei der Untersuchung intervenierender Prozesse eine wichtige Rolle.  

6.6 Evaluation mit Fallstudien 

Da die Untersuchung aufgrund zeitlicher Restriktionen nicht alle 111 Planungsregionen be-
trachten kann, ist eine Beschränkung auf Fallstudien zwingend notwendig. Aus diesem 
Grund werden zunächst, auch unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus den REFINA-
Projekten (Einig et al. 2009a), Möglichkeiten einer Evaluation mit Fallstudien diskutiert, bevor 
in Kapitel 7.1 die Programmtheorie der Regionalpläne sowie der hiervon abgeleitete Metho-
denmix der Untersuchung thematisiert werden.  
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Programmevaluationen werden in der Regel als Fallstudien durchgeführt. Der Einsatz der 
ursprünglich aus der Sozialwissenschaft stammenden Forschungsmethode ist in der Evalua-
tionsforschung weit verbreitet, allerdings nicht unumstritten (Gerring 2004, 341). Als Evalua-
tionsmethode werden Fallstudien erst seit Ende der 1970er genutzt. Ausschlaggebend für 
ihren Einsatz waren unter anderem zu hohe Kosten für umfangreiche, an quantitativen Stan-
dards orientierte, Implementations- oder Ergebnis-Analysen (Grosshans/Chelimsky 1990, 
99). Fallstudienbasierte Evaluationsansätze sind in Deutschland im Bereich der Raumpla-
nung bislang unter anderem bei verschiedenen regionalen Entwicklungskonzepten oder in 
Bezug auf Regionalmanagement zum Einsatz gekommen (Schäffer 2004; Wiechmann/Beier 
2004; Kistenmacher/Dickertmann 1999).  

Eine allgemeingültige Definition von Fallstudien liegt bislang nicht vor. Stattdessen werden in 
der Literatur zahlreiche, teilweise widersprüchliche Merkmale genannt. Nach Gros-
shans/Chelimsky (1990, 15) kann eine Fallstudie folgendermaßen definiert werden: „A case 
study is a method for learning about a complex instance, based on a comprehensive under-
standing of that instance obtained by extensive description and analysis of that instance tak-
en as a whole and in its context.“ Unter "complex instance“ wird verstanden, dass Input und 
Output nicht vollständig oder eindeutig in Beziehung gesetzt werden können. Ausschlagge-
bend hierfür kann unter anderem sein, dass zahlreiche Einflussfaktoren auf die Beziehung 
einwirken und den Output in nichtlinearer Weise beeinflussen (Grosshans/Chelimsky 1990, 
16). Die Definition hebt hervor, dass bei einer Fallstudie alles über den Untersuchungsge-
genstand in Erfahrung gebracht wird. Alle Kontextfaktoren, die Einfluss auf den Untersu-
chungsgegenstand haben, sind demnach zu berücksichtigen. Erst auf dieser Grundlage sind 
begründete Rückschlüsse auf Ursachen und Wirkungen möglich.  

In seiner Definition stellt Yin (2003) vor allem heraus, dass der Einsatz von Fallstudien sinn-
voll ist, wenn die Grenzen zwischen dem untersuchten Phänomen und dem Kontext nicht 
eindeutig zu erkennen sind. Er definiert eine Fallstudie als „an empirical inquiry that investi-
gates a contemporary phenomenon within its real-life context, especially when the bounda-
ries between phenomenon and context are not clearly evident“ (Yin 2003, 13). Vorausset-
zung für die sinnvolle Durchführung einer Fallstudie sind demnach Untersuchungsfragen, die 
nach einem „Wie“ oder „Warum“ fragen, ein geringer Einfluss des Forschers auf die unter-
suchten Ereignisse und ein Fokus auf zeitnahe Phänomene in einem das wahre Leben be-
treffenden Zusammenhang.  

Über das Verhältnis von Untersuchungseinheiten zu betrachteten Einflussfaktoren können 
Untersuchungen als fallzentriert oder variablenzentriert klassifiziert werden. Im Gegensatz 
zur variablenzentrierten quantitativen Forschung, bei der viele Fälle wenigen Einflussfaktoren 
gegenüberstehen, liegt der Fokus von Fallstudien in der Regel auf einer umfassenden Ana-
lyse zahlreicher Faktoren in wenigen Fällen (Ragin 2004, 136).  

Keine Einigkeit besteht über die konkrete Anzahl der Fallstudieneinheiten, die für einen Fall-
studienansatz betrachtet werden müssen. Sowohl die Konzentration auf einen einzelnen Fall 
als auch die vergleichende Analyse weniger Fälle werden als Charakteristika vertreten (Blat-
ter et al. 2007, 123; Grosshans/Chelimsky 1990, 93). Eine geringe Anzahl von Fallstudien 
kann bei einem Forschungsgegenstand mit wenigen Fällen zu einem größeren Erkenntnis-
gewinn führen als in Forschungsfeldern mit einer sehr großen Anzahl von Fällen (Blatter et 
al. 2007, 128). Allerdings lässt eine geringe Anzahl von Fällen nicht unmittelbar auf einen 
Fallstudienansatz schließen. Entscheidend ist, dass der Schwerpunkt auf einer vertieften 
Betrachtung des Falls liegt und umfassende Informationen erhoben werden. Eine möglichst 
breite auf Generalisierung angelegte Vorgehensweise steht zumeist nicht im Vordergrund.  
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6.6.1 Programmeffekte als Schwerpunkt einer Fallstudie 

Die konkrete Ausgestaltung einer Fallstudie als Evaluation ist von der Fragestellung abhän-
gig. Grosshans/Chelimsky (1990, 9 f.) unterscheiden sechs Fallstudientypen, die bei Evalua-
tionen genutzt werden können. Deskriptiv ausgerichtet sind die erläuternde sowie die for-
schende Fallstudie. Während beim erstgenannten Typ die Erweiterung bestehender Informa-
tionen zu einem Programm oder einer Politik um detaillierte Beispiele im Vordergrund steht, 
zielt der zweite Typ auf die Hypothesenbildung für Folgeforschungen ab. Einen weiteren 
Fallstudientyp bildet die Betrachtung kritischer Vorgänge von großem öffentlichen Interesse 
oder der kritische Test von Annahmen über Programme oder Strategien. Programmimple-
mentation und Programmeffekte sind zwei weitere Schwerpunkte von Fallstudien. Eine Eva-
luation der Programmimplementation ist darauf ausgerichtet, Entscheidungsprozesse und 
involvierte Akteure zu identifizieren sowie die Qualität der Handlungen zu bewerten oder 
Implementationsprobleme aufzudecken. Ziel der Analysen von Programmeffekten ist es die 
Auswirkungen eines Untersuchungsgegenstands zu bestimmen und belastbare Rückschlüs-
se auf die Ursachen der Effekte zu finden. Kausalitäten sollen unter Bezug auf verschiedene 
Untersuchungsfälle und auf Basis multimethodischer Ansätze identifiziert werden.  

Die Untersuchung der Steuerungswirkung der Regionalpläne ist dem letzten Fallstudientyp 
zuzurechnen. Obwohl Fallstudiendesigns vor allem bei deskriptiven Analysen Stärken besit-
zen, können auch solche kausalen Fragestellungen im Rahmen einer Fallstudie betrachtet 
werden. Das Kausalitätsverständnis bei Fallstudien ist dabei mit dem der theoriegeleiteten 
Evaluation vergleichbar. Im Mittelpunkt der kausalen Schlussfolgerungen der Fallstudie steht 
kein kausaler Effekt, „der sich bei der abhängigen Variablen Y durch eine Änderung bei der 
unabhängigen Variablen X feststellen lässt, unter der Bedingung, dass die anderen Rah-
menbedingungen sich nicht verändern“ (Blatter et al. 2007, 133). Ein solcher Effekt würde 
dem Ergebnis einer quantitativen methodengeleiteten Black-Box-Evaluation entsprechen. 
Vielmehr steht bei Fallstudien-Evaluationen die Betrachtung einer Wirkungskette im Vorder-
grund. In diesem Zusammenhang wird auch von kausalen Mechanismen gesprochen (Ger-
ring 2004, 348). Im Sinne einer Programmtheorie werden neben einer abhängigen und einer 
unabhängigen Variablen weitere „vermittelnde“ Variablen berücksichtigt, die einen Erklä-
rungsbeitrag liefern, wie die unabhängige Variable Ergebnisse beeinflusst. Ebenso wie bei 
der theoriegeleiteten Evaluation wird die Kausalität bei Fallstudien durch die interne Konsis-
tenz und Plausibilität der Erklärungen sowie den Ausschluss alternativer Erklärungen auf 
Basis von Informationen verschiedener Fälle erzielt (Grosshans/Chelimsky 1990, 54). Ent-
scheidend ist die Beobachtung von Übereinstimmungen zwischen theoriebasierten Erwar-
tungen und empirischen Informationen (Blatter et al. 2007, 125).  

Für den Einsatz qualitativer und quantitativer Methoden im Rahmen einer auf Programmef-
fekte ausgerichteten Fallstudie gelten die zuvor im Hinblick auf theoriebasierte Wirkungsana-
lysen gemachten Aussagen entsprechend. Demnach können sowohl quantitative als auch 
qualitative Daten und Methoden entweder separat oder kombiniert genutzt werden. Mögliche 
Informationsquellen sind u.a. Interviews, Befragungen oder Dokumentenanalysen.  

Vor diesem Hintergrund stellt die Fallstudie einen geeigneten Rahmen für die theoriebasierte 
Evaluation der Steuerungswirkung von Regionalplänen dar.  

6.6.2 Generalisierbarkeit von Fallstudienergebnissen 

Neben der mangelnden Belastbarkeit von Fallstudienuntersuchungen aufgrund einer fehlen-
den standardisierten Vorgehensweise, der Dauer der Untersuchung sowie der häufig sehr 
umfangreichen und schwer lesbaren Ergebnisberichte (Yin 2003a, 10 f.) gilt die geringe Ge-
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neralisierbarkeit der Ergebnisse als eine große Schwäche von Fallstudien. Bei Fallstudien 
besteht keine Möglichkeit, durch eine hohe Fallanzahl für eine Grundgesamtheit repräsenta-
tive Ergebnisse zu erzielen. Für Evaluationen, die auf eine uneingeschränkte Generalisie-
rung ausgerichtet sind, ist der Fallstudienansatz daher nicht geeignet. Ziel von Fallstudien ist 
allerdings in der Regel nicht eine statistische Generalisierung der Ergebnisse, sondern viel-
mehr die Erweiterung und Generalisierung von Theorien (Yin 2003, 10). Basiert eine Fallstu-
die auf einem gut begründeten theoretischen Rahmen, so kann dies eine Grundlage für die 
Ableitung allgemeinerer Aussagen sein. Insofern können Fallstudien innerhalb eines detail-
liert festgelegten Geltungsbereichs der Ergebnisse eine mit quantitativen Designs vergleich-
bare Generalisierbarkeit erreichen (Blatter et al. 2007, 185).  

6.6.3 Methoden zur Auswahl von Fallstudien 

Abhängig von der Fragestellung der Untersuchung erfolgt die Festlegung der Fallstudienein-
heiten. Hierbei können qualitative oder quantitative Auswahlmethoden herangezogen wer-
den. Bei eingeschränkten finanziellen oder personellen Ressourcen ist auch eine Auswahl 
der Fälle unter besonderer Berücksichtigung der Erreichbarkeit, der Datenverfügbarkeit oder 
der Datenbeschaffung möglich. Für die Fallstudienwahl können verschiedene qualitative An-
sätze genutzt werden. Die Festlegungen extremer Fälle mit dem Ziel einer Erklärung beste-
hender Differenzen ist ebenso möglich, wie die Konzentration auf erfolgreiche, beispielswei-
se effektive Programme oder erfolglose Fälle. Auch die Ausrichtung auf repräsentative oder 
typische Fälle ist denkbar. Soll eine bestehende Theorie widerlegt werden, können auch sys-
tematische Gegenbeispiele gewählt werden (Grosshans/Chelimsky 1990, 27). Die Wahl ex-
tremer Fälle bedingt gleichzeitig eine möglicherweise geringere Generalisierbarkeit der Er-
gebnisse (Blatter et al. 2007, 176). Als quantitative Auswahlmethode stehen Stichprobenver-
fahren zur Verfügung. 

Eine an einem kontrollierten Vergleich orientierte theoriebasierte Fallauswahl kann auf Basis 
der Differenz -oder Konkordanzmethode erfolgen. Bei der Differenzmethode werden Fälle 
ausgewählt, die in möglichst vielen Aspekten einheitlich sind, deren abhängige Variable aber 
variiert (most similar systems design). Bei der Konkordanzmethode ist die abhängige Variab-
le möglichst gleich, während die übrigen Faktoren möglichst unterschiedlich sind (most diffe-
rent system design) (Blatter et al. 2007, 142 f.). Steht die Wirkung eines konkreten Erklä-
rungsfaktors im Mittelpunkt, z.B. von Steuerungsinstrumenten der Planung, so ist hierfür die 
Differenzmethode besonders geeignet.  

6.7 Schlussfolgerungen für das Evaluationsdesign der Arbeit 

Die vorangegangenen Ausführungen haben verdeutlicht, dass es kein ideales Forschungs-
design für die Evaluation von Regionalplänen gibt. Aufgrund des thematisch sehr breiten 
Spektrums der Regionalpläne sollte für die Evaluation eine Beschränkung des Untersu-
chungsgegenstands vorgenommen werden (Fischer 1984, 292). Diese Untersuchung kon-
zentriert sich daher auf Teilziele des Plans. Im Mittelpunkt steht die mit der Gewerbeflächen-
entwicklung verbundene Wirkungskette des Plans. Erfolg und Wirksamkeit der einzelnen 
Steuerungsinstrumente des Regionalplans sowie des genutzten Instrumentenverbunds sol-
len abgeschätzt werden. Dabei gilt es auch die Implementation der Pläne, die eine notwen-
dige Voraussetzung für deren Erfolg und Wirkung darstellt, zu betrachten. Aufgrund des er-
heblichen Aufwands einer umfangreichen Implementationsanalyse in Form einer prozessbe-
gleitenden Evaluation werden einzelne Aspekte der Implementation der Regionalpläne im 
Rahmen der Wirkungsanalyse thematisiert. 
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Um die Steuerungseffektivität der Regionalpläne abschätzen zu können, bietet sich für die 
Planevaluation der Arbeit ein zweistufiges Evaluationsdesign an. Aufbauend auf einer Analy-
se der Festlegungen bzw. Ziele der Regionalpläne ist im ersten Schritt eine Erfolgskontrolle 
durchzuführen. Im Rahmen der Erfolgskontrolle wird überprüft, inwieweit zu beobachtende 
räumliche Entwicklungen den Zielsetzungen des Regionalplans entsprechen. Der kausale 
Zusammenhang zwischen den gemessenen Entwicklungen und den regionalplanerischen 
Festlegungen wird vor allem in der an die Erfolgskontrolle unmittelbar anschließenden Wir-
kungsanalyse betrachtet. Bei der Wirkungsanalyse gilt es die Wirkungskette der Regional-
planung, vor allem die Wirkung der Pläne auf die Entscheidungen der Kommunalplanung, zu 
berücksichtigen. Die Programmtheorie der Regionalpläne wird als Grundlage für die Wahl 
der Datenerhebungspunkte sowie die konkrete Methodenwahl genutzt. Auf Basis der Er-
kenntnisse aus der Erfolgs- und Wirkungsanalyse können anschließend Aussagen zur Steu-
erungseffektivität gemacht werden. Dabei gilt es auch Faktoren zu identifizieren, durch die 
die Steuerungseffektivität der Pläne möglicherweise eingeschränkt wird. 

Die Evaluation erfolgt in Fallstudien. Vor dem Hintergrund der großen Anzahl verbindlicher 
Regionalpläne (bundesweit 102) ist die Beschränkung auf einzelne Regionen notwendig, da 
eine umfassende Analyse in einem angemessenen Zeitrahmen nicht möglich ist. Um die 
Steuerungseffektivität verschiedener Instrumentenverbünde der Regionalplanung zu über-
prüfen, werden Instrumenteneinsatz und -wirkung in zwei Fallregionen detailliert betrachtet. 
Die Auswahl der Planungsregionen erfolgt in Form einer qualitativen Stichprobe auf Basis 
der Differenzmethode. Zentrales Auswahlkriterium sind die von der Regionalplanung zur 
Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung eingesetzten Instrumente. Ziel ist eine Betrach-
tung von Regionen mit stark abweichenden Steuerungsansätzen. Vor diesem Hintergrund 
bietet sich die Gegenüberstellung eines Regionalplans mit einem umfassenden positiv- und 
negativplanerischen Steuerungsinstrumentarium mit einem Regionalplan an, dessen Steue-
rungsansatz vorrangig auf negativplanerische Instrumente ausgerichtet ist. Um eine mög-
lichst gute Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, werden Regionen gewählt, die 
sich in anderen Einflussfaktoren (z.B. Siedlungsstruktur) möglichst wenig unterscheiden. Die 
konkrete Auswahl der Planungsregionen erfolgt auf Basis der bundesweiten Analyse der zur 
Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung eingesetzten positivplanerischen Instrumente 
(vgl. Kapitel 4).  

Die Analyse von zwei Fallregionen erlaubt keine unmittelbare Übertragung der Evaluations-
ergebnisse auf die übrigen Planungsregionen. Allerdings ist es möglich für einzelne, auch in 
anderen Planungsregionen eingesetzte Steuerungsinstrumente, eine tendenzielle Aussage 
hinsichtlich ihrer Steuerungswirkung zu machen. Eine allgemeine Generalisierbarkeit der 
Ergebnisse auf Ebene der Instrumentenverbünde ist demgegenüber kaum möglich, da die in 
den Regionen genutzten Verbünde sehr heterogen sind.  

In den gewählten Regionen kommt jeweils der gleiche, aus Erfolgskontrolle und theorieba-
sierter Wirkungsanalyse bestehende Evaluationsansatz zum Einsatz. Der gewählte Metho-
denmix wird im folgenden Kapitel erläutert. Zuvor wird jedoch der Blick auf die Programm-
theorie der Regionalpläne gerichtet, die die Basis für die Festlegung der Untersuchungsme-
thoden bildet. 
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7 Evaluationsansatz der Untersuchung 

Die zentralen theoretischen Grundlagen für die Programmtheorie der Regionalplanung wur-
den bereits in den Kapiteln 3 und 5 erläutert. Hierauf aufbauend lässt sich zusammenfas-
send ein logisches Modell entwickeln, das die Wirkungskette zwischen Regionalplan und 
Gewerbeflächenentwicklung verdeutlicht. Im Folgenden werden die einzelnen Elemente der 
Programmtheorie thematisiert (Kapitel 7.1). Anschließend erfolgt auf Basis der Programm-
theorie die Ableitung der konkreten Untersuchungsmethoden (Kapitel 7.2). 

7.1 Wirkungstheorie der Regionalplanung  

Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen die Steuerungsmöglichkeiten der Regionalplanung 
im Bereich der Gewerbeflächenentwicklung. Vor diesem Hintergrund ist die Inanspruchnah-
me von Flächen für gewerbliche/industrielle Nutzung als abhängige Variable zu definieren. 
Zahlreiche Determinanten bedingen die tatsächliche Gewerbeflächenentwicklung (vgl. Kapi-
tel 2). Zentrale flächennutzende Akteure sind gewerbliche und industrielle Unternehmen und 
Betriebe. Unter Abwägung unterschiedlicher Standortfaktoren treffen diese ihre konkrete 
Standortentscheidung. Eine Regelung der Art und Intensität der Raumnutzung, durch die 
auch private Grundstücknutzer gebunden werden, ist nur mittels des Bodenrechts möglich 
(Hendler 2001). Die Betriebe müssen bei der Standortwahl die bodenrechtlichen Regelungen 
des öffentlichen Bauplanungsrechts beachten. Ob ein Standort für eine gewerbliche Nutzung 
durch den Akteur zur Verfügung steht, ist dementsprechend unmittelbar von den Ausweisun-
gen der kommunalen Bauleitpläne und nicht von den verbindlichen normativen Vorgaben der 
Regionalpläne abhängig. Die Bindung privater Grundeigentümer wird durch den Kompetenz-
titel der Raumordnung nicht gedeckt (Heemeyer 2006, 63). Einfluss auf die Gewerbeflä-
chenentwicklung kann die Regionalplanung demzufolge nur indirekt nehmen, durch eine 
Veränderung öffentlicher Planungen oder Fachplanungen, die einen Kompetenztitel im Bo-
denrecht besitzen. Im Sinne einer Planung der öffentlichen Planung (Runkel 1997, 5) sind 
diese öffentlichen Planungen der zentrale Adressat der Regionalpläne. Dementsprechend 
bilden die kommunalen Bauleitpläne bzw. das kommunale Ausweisungsverhalten die unab-
hängige Variable in der Programmtheorie, die durch das Programm verändert werden soll. 
Neben Planungsentscheidungen werden durch die Regionalpläne auch Zulassungsentschei-
dungen öffentlicher Stellen, wie die Genehmigung von Bauleitplänen, gebunden, die rechtlich 
verbindliche Vorgaben für die Flächennutzer darstellen. Zudem ist die Genehmigung raum-
bedeutsamer, privilegierter Bauvorhaben im Außenbereich (z.B. ortsgebundener gewerbli-
cher Betriebe) gemäß § 35 Abs. 3 S. 2 Hs. 1 BauGB an die Beachtung der Ziele der Raum-
ordnung gebunden. Auch wenn die Festlegungen des Regionalplans hierdurch eine direkte 
Wirkung auf Einzelvorhaben entfalten (Waechter 2007, 522; Hendler 2001) ist der Adressat 
der Bindungswirkung weiterhin ausschließlich die Genehmigungsbehörde und nicht ein pri-
vater Vorhabensträger. Genehmigungen können nur für Vorhaben erteilt werden, die keinen 
Zielen der Raumordnung widersprechen. Voraussetzung für den Erfolg der Regionalpläne ist 
folglich die Umsetzung und Konkretisierung der Festlegungen in Bauleit- und Fachplänen 
sowie die Beachtung der Festlegungen bei Entscheidungen von Genehmigungsbehörden 
hinsichtlich der Zulässigkeit raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen. Der Erfolg der 
regionalplanerischen Festlegungen drückt sich dann letztendlich in der Beeinflussung der 
abhängigen Variablen, der Inanspruchnahme von Flächen für gewerbliche/industrielle Nut-
zung, im Sinne der regionalplanerischen Zielsetzung aus.  

Der Einfluss der regionalplanerischen Festlegungen auf das Ausweisungsverhalten der Ge-
meinden ist entscheidend von deren Bindungswirkung abhängig. Die eingesetzten Ziele und 



Regionale Gewerbeflächenpolitik - Wirkung regionalplanerischer Instrumente 
 

130 

Grundsätze der Raumordnung weisen abweichende Bindungsqualitäten auf. Während Ziele 
der Raumordnung von den Adressaten der Regionalpläne beachtet werden müssen, ist die 
Bindungswirkung der Grundsätze auf eine Berücksichtigungspflicht beschränkt. Im Rahmen 
einer Abwägung innerhalb eines Planungs- oder Genehmigungsverfahrens können diese 
Festlegungen überwunden werden. In der Regel ist davon auszugehen, dass eine Kommune 
einer Planung entgegenstehende Grundsätze der Raumordnung überwinden wird, sofern 
von der Planung positive wirtschaftliche Effekte erwartet werden. Die durch Ziele der Raum-
ordnung ausgelöste Beachtenspflicht kann sowohl eine Unterlassenspflicht als auch eine 
spezielle Handlungspflicht auf Seiten der Kommunen bedingen (Runkel 9/2008, K § 4 
Rn 77). Die Unterlassenspflicht verbietet raumbedeutsame Planung und Maßnahmen, die 
ein bestimmtes Ziel nicht mehr möglich machen oder beeinträchtigen könnten. Demgegen-
über umfasst die Handlungspflicht die positive Umsetzung eines Ziels der Raumordnung mit 
den Instrumenten der räumlichen Gesamtplanung (Bauleitplanung). Allerdings sind die 
Kommunen nicht zu einer unmittelbaren Anpassung ihrer Planungen an geänderte regional-
planerische Festlegungen verpflichtet (vgl. Kapitel 3.2.1). Die positive Handlungspflicht be-
steht bei der erstmaligen Erstellung eines raumbedeutsamen Plans sowie bei Änderungen 
und Erweiterung (Runkel 9/2008, K § 4 Rn 84 f.). Wann ein Ziel der Raumordnung Eingang 
in die Bauleitplanung findet, kann von der Regionalplanung nicht beeinflusst werden. Ver-
zichtet eine Kommune über einen langen Zeitraum auf die Änderung oder Neuaufstellung 
ihres Flächennutzungsplans wird die Wirkungskette des Regionalplans hierdurch unterbro-
chen bzw. verzögert. Sofern eine Kommune eine entsprechende Planung vornimmt, be-
schränkt sich die Befugnis der Regionalplanung auf die Überprüfung der Planung hinsichtlich 
ihrer Übereinstimmung mit den regionalplanerischen Festlegungen (landesplanerische Stel-
lungnahme). Den Zielen der Raumordnung widersprechende Planungen können identifiziert 
und verhindert werden. Doch auch Ziele der Raumordnung können durch unscharfe Formu-
lierungen oder Ausnahmeregelungen den Adressaten Handlungsspielräume eröffnen (vgl. 
Kapitel 3.6).  

Die Steuerungswirkung eines Plans ist folglich von der Formulierung der regionalplaneri-
schen Festlegungen abhängig. Mittels restriktiver Ziele der Raumordnung legt die Regional-
planung Mindestanforderungen für das kommunale Ausweisungsverhalten fest. Je geringer 
der Handlungsspielraum der Kommunen ist, desto eher ist eine vollständige Umsetzung zu 
erwarten. Allerdings bedingt die gesetzlich geforderte Unschärfe der Festlegungen auch bei 
restriktiven Zielen einen Konkretisierungsspielraum. Inwieweit die Instrumente des Plans 
eine möglichst umfassende Umsetzung erreichen, ist demnach entscheidend von den Kom-
munen abhängig. Dabei ist zu erwarten, dass als sinnvoll betrachtete und akzeptierte In-
strumente eine besonders hohe Steuerungswirkung entfalten können.  

Die programmtheoriebasierte Evaluation der Steuerungswirkung der Regionalpläne greift 
diese Wirkungskette auf und überprüft die einzelnen Schritte durch empirische Methoden. 
Von zentraler Bedeutung für die Wirkungsanalyse der Regionalplanung ist die Beachtung 
des Vollzugs der Festlegungen durch die Adressaten der Pläne. Gelingt es das Verhalten 
der kommunalen Bauleitplanung, der Fachplanungen und der Genehmigungsbehörden zu 
verändern, so ist anzunehmen, dass dies Auswirkungen auf die Gewerbeflächenentwicklung 
hat. Fachplanungen und Genehmigungsbehörden werden bei dieser Untersuchung nicht 
genauer betrachtet. Der Blick wird auf die kommunale Bauleitplanung gerichtet.  

Neben den von der Regionalplanung beabsichtigten Effekten können die Pläne grundsätzlich 
auch unbeabsichtigte Nebeneffekte auslösen. Vielfach wird vor allem in der us-
amerikanischen Literatur der Zusammenhang zwischen quantitativen Wachstumsbeschrän-
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kungen und Gebäude- und Immobilienpreisen diskutiert (Staley/Gilroy 2001, 40; Anthony 
2003; Chan 2004; Downs 2002; Katz/Rosen 1987; Landes et al. 2002; Phillips/Goodstein 
2000; Quigley/Raphael 2004; Wolch/Gabriel 1981). Hierbei steht die Frage im Mittelpunkt, ob 
durch eine beabsichtigte Reduzierung der Flächeninanspruchnahme Gebäude- und Immobi-
lienpreise künstlich erhöht werden.  

Welche Steuerungsinstrumente im Regionalplan festgelegt werden, ist zum einen von den 
übergeordneten Festlegungen der Landesraumordnungspläne und Landesplanungsgesetze 
sowie vom Raumordnungsgesetz abhängig. Zum anderen besitzen die am Aufstellungsver-
fahren beteiligten Akteure sowie die Beschlussorgane der Träger der Regionalplanung einen 
entscheidenden Einfluss auf Umfang und Bindungswirkung der konkreten Instrumentenver-
bünde der Regionalpläne. In dieser Phase können die Kommunen bereits versuchen, einzel-
ne Steuerungsansätze zu unterstützen oder zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Auf Basis der 
Programmtheorie (vgl. Abbildung 7) werden die Untersuchungsmethoden zur Analyse der 
Wirkungsphase der Regionalpläne festgelegt. 

Abbildung 7: Programmtheorie der Regionalplanung 

 
    Quelle: eigene Darstellung 
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7.2 Der Methodenmix für die Planevaluation 

Der für die Ex-Post-Evaluation gewählte Ansatz umfasst verschiedene quantitative und quali-
tative Methoden, die auf unterschiedliche Elemente der Wirkungskette ausgerichtet sind (vgl. 
Abbildung 8). Untersuchungsgegenstand sind bereits seit längerer Zeit in Kraft befindliche 
Regionalpläne. Der Aufstellungsprozess der Pläne wird nur am Rande thematisiert. Im Mit-
telpunkt stehen Erfolg und Wirkung der Pläne, so dass sowohl der Evaluationsansatz der 
Erfolgskontrolle als auch der Wirkungsanalyse genutzt werden. Für beide Evaluationsansät-
ze bilden zunächst genaue Informationen über die regionalplanerischen Festlegungen die 
entscheidende Evaluationsgrundlage. Während bei der Erfolgskontrolle, die Bewertung der 
tatsächlichen Flächenentwicklung im Vergleich zur planerischen Zielsetzung im Vordergrund 
steht, gilt es im Rahmen der Wirkungsanalyse den direkten Einfluss der Regionalpläne auf 
das Ausweisungsverhalten der Kommunen abzuschätzen. Hierfür werden Daten zum Im-
plementationsverhalten der Kommunen benötigt, die den Umfang der Umsetzung der Fest-
legungen in kommunalen Planungen verdeutlichen. Zur Bewertung dieses zentralen Ele-
ments der Wirkungskette der Regionalpläne werden unterschiedliche Methoden genutzt, 
deren Ergebnisse anschließend integriert betrachtet werden und unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der Erfolgskontrolle eine abschließende Beurteilung der Steuerungswirkung der 
Instrumente des Regionalplans zulassen.  

Die Resultate der Evaluation der Steuerungswirkung sind dabei von der Verfügbarkeit geeig-
neter Daten zur Bildung von Indikatoren und zur Erfassung der Wirkungskette abhängig. Vor 
allem die zusätzliche Analyse nichtintendierter Wirkungen der Pläne setzt weitere umfangrei-

che kleinräumige Daten 
unterschiedlicher The-
menfelder voraus. Vor 
dem Hintergrund us-
amerikanischer Untersu-
chungen erscheint vor 
allem die Abschätzung 
der Preiseffekte der Regi-
onalpläne auf Gebäude- 
und Grundstückspreise 
besonders interessant. 
Recherchen im Vorfeld 
der Untersuchung haben 
allerdings gezeigt, dass 
eine entsprechende Da-
tengrundlage in Deutsch-
land nicht gegeben ist. 
Die für die in ausländi-
schen Untersuchungen 
vielfach angewandten he-
donischen Preismodelle 
benötigten Daten (jeweils 
für einzelne Immobilien: 
Gebäudepreis, physische 

Gebäudeeigenschaften, 
Standorteigenschaften) 

können von den zuständi-

Abbildung 8: Methodik der Untersuchung 

 
     Quelle: eigene Darstellung 
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gen Gutachterausschüssen nicht zur Verfügung gestellt werden. Aus diesem Grund werden 
nichtintendierte Effekte nur in einem geringen Umfang im Rahmen der Wirkungsanalyse in 
die Arbeit betrachtet.  

Der im Folgenden vorgestellte Methoden-Mix für die Untersuchung der Regionalpläne in den 
Fallstudienregionen wurde im Rahmen der u.a. von der Autorin im BBR bearbeiteten REFI-
NA-Projekte14 erarbeitet (vgl. Einig et al. 2009b) und in der Dissertation weiterentwickelt und 
angewandt.  

Bei ihm werden quantitative und qualitative Methoden im Sinne der Triangulation als gleich-
berechtigt angesehen (Flick 2006, 385). 

7.2.1 Grundlegende Informationsbasis 

7.2.1.1 Inhaltsanalyse regionalplanerischer Festlegungen 

Zentrales Fundament sowohl für die Erfolgskontrolle als auch für die Wirkungsanalyse ist die 
detaillierte Betrachtung der verbindlichen Festlegungen der Regionalpläne. Für die zeichne-
rischen und textlichen Festlegungen, die positiv- oder negativplanerische Steuerungsinstru-
mente im Bereich der Gewerbeflächenentwicklung darstellen, sind zunächst deren Bin-
dungswirkungen als Ziel oder Grundsatz der Raumordnung zu identifizieren. Dabei ist ein 
besonderes Augenmerk auf die Formulierung der Ziele der Raumordnung zu richten. Wäh-
rend die Grundsätze der Raumordnung regelmäßig eine Abwägung durch den Adressaten 
ermöglichen, können auf Basis von Schlüsselwörtern („Soll“-Ziel, „Ist“-Ziel) auch bei Zielen 
der Raumordnung Handlungsspielräume oder Ausnahmeregelungen identifiziert werden. 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung ist dabei regelmäßig die eindeutige Benen-
nung des Adressaten der Festlegung. Die verschiedenen Steuerungsinstrumente besitzen 
häufig eine abweichende regionale Ausdehnung. Von einem Instrument können nur wenige 
Kommunen oder die ganze Region betroffen sein. Vor diesem Hintergrund ist jeweils auch 
der räumliche Umfang der Festlegungen zu betrachten. Auf dieser Basis kann für jedes 
Steuerungsinstrument dessen Restriktivität bzw. die hiermit verbundene Einschränkung der 
kommunalen Planungshoheit beurteilt werden.  

Darüber hinaus werden bei der Plananalyse der Steuerungsansatz der Instrumente sowie 
die jeweils verfolgte Zielsetzung thematisiert. Informationen, ob positiv- oder negativplaneri-
sche Instrumente mit einem mengen- oder standortsteuernden Ansatz vorliegen sowie An-
gaben zur Operationalisierbarkeit der Festlegungen, sind eine wichtige Grundlage für die 
Indikatorbildung im Rahmen der Evaluation. Die Plananalyse und Restriktivitätsbewertung 
wird für jedes Steuerungsinstrument durchgeführt.  

7.2.1.2 Experteninterviews 

Neben der Plananalyse stellen Experteninterviews eine wesentliche Informationsquelle für 
die Ex-Post-Evaluation dar. Solche Interviews, in denen Spezialwissen von Experten zu dem 
zu erforschenden Sachverhalt abgefragt wird, sind vor allem in der Soziologie und Politikwis-
senschaft weit verbreitet (Gläser/Laudel 2009, 12) und werden insbesondere bei Fallstudien-
untersuchungen durchgeführt (Blatter et al. 2007, 180). Kennzeichnend für einen Experten 
ist dabei entweder seine Position als Teil des untersuchten Handlungsfeldes oder seine Au-
ßenstellung in Form eines Gutachters (Meuser/Nagel 1991, 443). Im Rahmen der Evaluation 
                                                 
14 „Designoptionen und Implementation von Raumordnungsinstrumenten zur Flächenverbrauchsreduktion (Do-
RiF)“ und „Entwicklung und Evaluierung eines Flächenbarometers als Grundlage für ein nachhaltiges Flächen-
management“. 
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der Regionalpläne werden Akteure auf allen Ebenen der Raumplanung (Landes-, Regional-, 
Kommunalplanung) als Experten befragt. Diese besitzen als Plangeber oder Planadressaten 
umfassende Erfahrungen in der Anwendung der Steuerungsinstrumente. Durch die Berück-
sichtigung der verschiedenen Planungsebenen kann eine Verzerrung der Ergebnisse ver-
mieden werden, indem die Bewertung der Regionalpläne von den Akteuren aus unterschied-
lichen Perspektiven vorgenommen wird. Während die Zahl der für die Untersuchung relevan-
ten Experten auf Ebene der Landes- und Regionalplanung überschaubar ist, können auf 
Ebene der Kommunalplanung aus zeitlichen Restriktionen nicht alle Experten kommunaler 
Gewerbeflächenplanung befragt werden. Die notwendige Auswahl einzelner Experten aus 
dem Kreis der Adressaten der Regionalpläne kann grundsätzlich in Form einer zielgerichte-
ten Stichprobe oder einer zufälligen Stichprobe vorgenommen werden (Weiss 1998, 164). In 
diesem Fall wird eine zielgerichtete Stichprobe zu Grunde gelegt. Die gewählten Kommunen 
repräsentieren die unterschiedlichen siedlungsstrukturellen Prägungen (Ballungsraum, 
Stadtumland, ländliche Gemeinde) der Regionen. Darüber hinaus werden Kommunen be-
fragt, die auf Basis statistischer Analysen sowie aus Sicht der Regionalplanung eher positive 
bzw. negative Beispiele für die kommunale Siedlungsentwicklung darstellen.  

Experteninterviews werden in der Regel als leitfadengestützte Interviews durchgeführt (Glä-
ser/Laudel 2009, 111). Vor diesem Hintergrund werden sie teilweise als spezielle Anwen-
dung dieser Interviewform interpretiert (Flick 2002, 139). Diese halbstandardisierte Interview-
variante stellt sicher, dass der Gesprächsverlauf bei zahlreichen Interviews sehr ähnlich ist 
und das Gespräch auf gezielte Fragestellungen gelenkt werden kann (Meuser/Nagel 1991, 
448). Gleichzeitig bestehen Spielräume bei der konkreten Durchführung des Interviews. Der 
Interviewer kann in der Gesprächssituation entscheiden, in welcher Reihenfolge die vorberei-
teten Fragen gestellt werden. Wurden die gewünschten Antworten bereits im Gespräch vor-
weggenommen, können einzelne Fragen auch weggelassen werden. Diese Vorgehensweise 
gibt dem Experten die Möglichkeit seine Einschätzungen frei zu formulieren.  

Bei dieser Untersuchung kommen in den beiden Fallstudien verschiedene Gesprächsleitfä-
den, die im Rahmen der REFINA-Projekte für insgesamt sechs Planungsregionen erarbeitet 
wurden, zum Einsatz. Ausgehend von einer identischen thematischen Grundstruktur erfolgte 
eine Anpassung der Leitfäden für die einzelnen Planungsebenen, ebenso wie für die gewähl-
ten Fallregionen (vgl. Anhang). Neben Fragen zum Umfang der baulichen Flächeninan-
spruchnahme in der Region bzw. Kommune sowie zur Reduzierung der Flächeninanspruch-
nahme stand die Bewertung der Steuerungsinstrumente der Regionalplanung hinsichtlich 
Restriktivität, Steuerungserfolg und Wirkung im Mittelpunkt. Darüber hinaus werden die Ex-
perten zum Aufstellungsprozess der Pläne, zum Reformbedarf der Instrumente sowie zum 
Verhältnis der Planungsakteure untereinander befragt. 

Die Experteninterviews dienen der vertieften Auseinandersetzung mit dem Untersuchungs-
gegenstand bzw. der Wissensgenerierung. Die Erkenntnisse aus den zu Beginn der Evalua-
tion geführten Gesprächen fließen in vielfältigen Bereichen in die Untersuchung ein. Aus 
diesem Grund wird diese Methode weder der Erfolgskontrolle noch der Wirkungsanalyse 
zugeordnet. An erster Stelle dient die Interviewphase zur Wissensgenerierung auf Seiten der 
Evaluatoren. Durch die Gespräche wird das Verständnis der Wirkungskette der Regionalplä-
ne vertieft. Zudem kann sichergestellt werden, dass keine für die Gewerbeflächenentwick-
lung zentralen Steuerungsinstrumente bei der Evaluation unberücksichtigt bleiben. Hinsicht-
lich der Erfolgskontrolle der Regionalpläne können vor allem die Experten der Landes- und 
Regionalplanung Hinweise für die Interpretation der Indikatorwerte geben. Darüber hinaus 
können die Plangeber oder -adressaten durch ihre umfassende Erfahrung mit den Instru-
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menten des Regionalplans die Steuerungswirkung der Instrumente unter Berücksichtigung 
der Umsetzung und Akzeptanz auf Seiten der Kommunalplanung bewerten. Allerdings geben 
die Antworten der Experten nur eine subjektive Einschätzung über die kausalen Wirkungsge-
füge der Regionalpläne wider. Aus diesem Grund sind die Informationen aus Experteninter-
views generell durch weitere Untersuchungsergebnisse zu ergänzen (Gläser/Laudel 2009, 
111). Bei dieser Arbeit fließt das Expertenwissen somit in verschiedener Weise in die Ge-
samtbewertung der Instrumente ein. Gleichzeitig bildet es eine zentrale Grundlage für die 
Formulierung einer schriftlichen Befragung kommunaler Akteure.  

7.2.2 Erfolgskontrolle 

Im Mittelpunkt der Erfolgskontrolle steht die Gegenüberstellung der verbindlichen Inhalten 
der Regionalpläne mit der tatsächlichen Raumentwicklung im Sinne eines Soll-Ist-Vergleichs. 
Während das „Soll“ durch die Plananalyse bereits identifiziert wurde, gilt es im Rahmen der 
Erfolgskontrolle geeignete Indikatoren für die Überprüfung zu identifizieren und zu berech-
nen. Bei dem Vergleich müssen die durch die Instrumente eröffneten Handlungsspielräume 
und Ausnahmeregelungen beachtet werden. In den Fällen, in denen der Regionalplan durch 
unpräzise Formulierungen oder den Verzicht auf konkrete Vorgaben, z.B. die Festlegung 
eines ha-Wertes für die Eigenentwicklung, eine Operationalisierung erschwert, stützt sich die 
Bewertung des Erfolgs auf die Einschätzung der Evaluatorin sowie auf die aus den Experten-
interviews gewonnenen Erkenntnisse. 

Die Aussagekraft der Erfolgskontrolle ist zudem von der Datenqualität abhängig. Von zentra-
ler Bedeutung sind Zeitreihendaten, die die räumliche Entwicklung nach Inkrafttreten des 
Regionalplans abbilden. Als Datenbasis stehen zunächst zahlreiche amtliche Statistiken zur 
Verfügung15. Von besonderer Bedeutung sind dabei Daten zur Gewerbeflächen- und Be-
schäftigtenentwicklung. Auch Angaben zur Bautätigkeit können relevant sein. Allerdings lie-
gen diese Statistiken in der Regel maximal auf Ebene der Gemeinden vor. Zur Steuerung 
der Gewerbeflächenentwicklung werden jedoch vielfach gebietsscharfe zeichnerische Fest-
legungen eingesetzt. Aus diesem Grund muss die Erfolgskontrolle dieser Instrumente auf 
räumlich hochauflösende Geodaten zurückgreifen, die die Auswertung unterhalb der Ge-
meindeebene erlauben. Bislang bilden nur wenige Geodatensätze die tatsächliche Flächen-
nutzung (AKTIS) sowie deren Entwicklung ab (CORINE Land Cover)16. Vor allem gebäude-
scharfe Daten, die die Bautätigkeit über mehrere Jahre widerspiegeln, sind bislang nur in 
wenigen Regionen aufbereitet worden (SEMENTA). Für eine Verschneidung dieser Daten 
mit den Soll-Vorgaben der Regionalpläne müssen zudem die zeichnerischen Festlegungen 
als Geodaten vorliegen. Entsprechende Daten aktueller Regionalpläne stellt der Raumord-
nungsplanmonitor des BBSR (vgl. Kapitel 8.2.1) zur Verfügung. Die Betrachtung älterer Fest-
legungen in den Fallregionen setzt die eigene Digitalisierung der Festlegungen voraus. 
Durch die Verschneidung der Datensätze können Abweichungen zwischen den Festlegun-
gen der Regionalpläne und der realen Flächennutzung bzw. -entwicklung erfasst werden.  

7.2.3 Wirkungsanalyse 

Die Wirkungsanalyse der Regionalpläne umfasst mehrere quantitative und qualitative Me-
thoden. Zunächst geben quantitative Analysen der Flächennutzungspläne sowie eine qualita-
tive Inhaltsanalyse von Stellungnahmen der Raumordnung Auskunft über den Planvollzug 
bzw. die Implementation der regionalplanerischen Festlegungen durch die Kommunen. Es 

                                                 
15 U.a. Laufende Raumbeobachtung des BBSR. 
16 Die in den Fallregionen genutzten Geodaten werden in Kapitel 8.2 vorgestellt. 
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wird analysiert inwieweit die Festlegungen Eingang in die kommunale Planung finden und 
dementsprechend das Verhalten der kommunalen Akteure beeinflusst wird. Mittels einer 
schriftlichen Befragung wird zudem die Instrumentenwirkung durch kommunale Akteure be-
wertet.  

7.2.3.1 Auswertung kommunaler Flächennutzungspläne 

Der Vollzug des Regionalplans durch die Kommunen spiegelt sich in den Festlegungen der 
Flächennutzungspläne wider. Durch die Gegenüberstellung der verbindlichen regionalplane-
rischen Festlegungen mit denen der Flächennutzungspläne kann abgeschätzt werden, ob 
das Ausweisungsverhalten der Kommunen in der beabsichtigten Weise beeinflusst werden 
konnte. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Flächen-
nutzungspläne zu berücksichtigen. Zwar besteht für die Kommunen bei Zielen der Raumord-
nung ein Anpassungsgebot. Der Flächennutzungsplan besitzt allerdings weiterhin seine Gül-
tigkeit, auch wenn er einem zeitlich nachfolgenden Ziel widerspricht. Aussagen über die An-
passungsreaktion der Kommunen sind insofern vor allem unter Berücksichtigung der kom-
munalen Planungen (Änderungen und Neuaufstellung von Flächennutzungsplänen) nach 
Inkrafttreten des Regionalplans möglich. Für diese Analyse werden neben den digitalen 
Geodaten der Regionalpläne auch Geodaten der Flächenausweisungen der FNP (gewerbli-
chen Bauflächen) genutzt. 

7.2.3.2 Auswertung landesplanerischer Stellungnahmen 

Neben den Ausweisungen der Flächennutzungspläne sind landesplanerische Stellungnah-
men der Regionalplanung zu kommunalen Bauleitplänen eine wichtige Informationsbasis für 
die Beurteilung der Steuerungswirksamkeit der Regionalpläne in der Vollzugsphase. Bei die-
sem Untersuchungsschritt wird der Blick auf die Aufstellungs- bzw. Änderungsphase der Flä-
chennutzungspläne gerichtet. In dieser Phase gibt die Regionalplanung Stellungnahmen zu 
den kommunalen Planungsvorhaben ab. Beurteilt wird die Anpassung der Änderungen oder 
des neu aufgestellten Flächennutzungsplans an die normativen Festlegungen der Regional- 
und Landespläne. Dabei erfolgen die Stellungnahmen in der Regel im Rahmen der Behör-
denbeteiligung als Träger öffentlicher Belange (§ 4 BauGB)17. Die Stellungnahmen verdeutli-
chen Abweichungen der kommunalen Planungsabsichten von regional- und landesplaneri-
schen Festlegungen. Von besonderer Bedeutung sind Stellungnahmen, bei denen regional- 
bzw. landesplanerische Bedenken geäußert werden. Diese negativen Stellungnahmen erfol-
gen bei einem Verstoß gegen ein Ziel der Raumordnung. Sie sind Anhaltspunkt für Konflikte 
zwischen Kommunal- und Regionalplanung. Durch Inhaltanalysen können die von Abwei-
chungen betroffenen Instrumente identifiziert und der Abweichungsumfang bestimmt werden. 
Durch die Bindungswirkung der Ziele der Raumordnung können kommunale Planungen bei 
einer negativen Stellungnahme der Regionalplanung nicht weitergeführt werden. Eine solche 
Stellungnahme kann dabei auch als Ausgangspunkt für Verhandlungen über eine unter Be-
achtung raumordnerischer Zielsetzungen sinnvolle Abänderung der Planung genutzt werden. 
Diese Verhandlungen stellen für die Regionalplanung eine seltene Möglichkeit dar, aktiv auf 
die Umsetzung der regionalplanerischen Festlegungen hinzuwirken.  

Eine Analyse von landesplanerischen Stellungnahmen wurde bislang nur in wenigen Fällen 
durchgeführt. Wuschansky (1998) untersuchte für NRW Einzelfallentscheidungen zur An-
passung der Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung. Er be-

                                                 
17 Eine Ausnahme bildet das „Verfahren zur Anpassung der Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung“ (§ 32 
LPlG NW) in NRW (vgl. Kapitel 8.2.3). 
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schränkte sich dabei auf Verfahren, die nicht über Stellungnahmen abschließend geregelt 
werden konnten, sondern von den Bezirksplanungsräten in NRW entschieden werden muss-
ten. Bereits 1979 wurde auf Grundlage von Stellungnahmen der Einfluss der Regionalpla-
nung in Baden-Württemberg auf die kommunale Bauleitplanung (Dadou et al. 1979) unter-
sucht. Im Rahmen einer ex-post-Analyse wurden Stellungnahmen der Regionalplanung in 
zwei Landkreisen, die unterschiedlichen Regionen angehören, analysiert. Von Wiech-
mann/Siedentop (2009) wurden für die Region Südwestthüringen regionalplanerische Stel-
lungnahmen zum Freiraumschutz betrachtet. In den beiden im BBSR bearbeiteten REFINA-
Projekten erfolgte eine Analyse von Stellungnahmen mit Bezug zur Siedlungsflächenentwick-
lung in insgesamt sechs Planungsregionen (Einig et al. 2011). 

Die Stellungnahmenanalyse dieser Untersuchung ist ebenfalls regional ausgerichtet. Unter 
Beachtung regionaler Datenverfügbarkeiten werden alle Stellungnahmen innerhalb der bei-
den Fallstudienregionen zum Thema Gewerbeflächenentwicklung betrachtet. Die Auswer-
tung der Stellungnahmen erfolgt auf Grundlage der im Rahmen der REFINA-Projekte im 
BBSR aufgebauten Datenbank. Die Datenbank umfasst Stellungnahmen mit Bezug zum 
Thema Siedlungsflächenentwicklung. Die Stellungnahmen aus den Fallregionen wurden, 
unter Berücksichtigung landesspezifischer Besonderheiten, nach einheitlichen Kriterien auf-
genommen. Die Erfassung der Stellungnahmen in der Datenbank ist ein sehr aufwendiger 
Prozess. Es gilt die zentralen Informationen aus hunderten, teilweise sehr umfangreichen 
Planungsunterlagen zu sammeln18. Für die Dissertation wurde diese Datenbank im Hinblick 
auf das Thema Gewerbeflächenentwicklung neu ausgewertet. Zentrale Informationen, die in 
der Datenbank erfasst werden, sind das Ergebnis der Stellungnahmen sowie die betroffenen 
Instrumente des Regionalplans. Diese Informationen bilden die Basis für eine quantitative 
Auswertung der Datenbank. Allerdings ist eine unmittelbare Bewertung des Vollzugs der In-
strumente auf Basis dieser Werte nicht möglich. Vielmehr müssen die Daten vor dem Hinter-
grund der Ergebnisse der Plananalyse interpretiert werden. So kann beispielsweise eine 
geringe Anzahl von Konfliktfällen grundsätzlich nicht ausschließlich auf ein positives Anpas-
sungsverhalten der Kommunen zurückgeführt werden. Die Ursachen können bereits in der 
Formulierung der Festlegung verankert sein, sofern den Kommunen hier ein großer Hand-
lungsspielraum belassen wird, durch den eine Geltendmachung landesplanerischer Beden-
ken verhindert wird. Für die abschließende Bewertung der Ergebnisse wird zudem auch auf 
Hinweise aus den Experteninterviews sowie die Einschätzungen aus der Kommunalbefra-
gung zurückgegriffen, so dass regionale Voraussetzungen und Bedingungen in die Interpre-
tation einfließen. 

7.2.3.3 Schriftliche Kommunalbefragung 

Kernelement der Wirkungsanalyse ist die schriftliche Befragung kommunaler Akteure der 
Raumplanung. Schriftliche Befragungen mittels Fragebogen mit standardisierten, geschlos-
senen Fragen werden bei Fallstudien regelmäßig eingesetzt (Blatter et al. 2007, 180). Sie 
ermöglichen die Meinung zahlreicher lokaler Akteure bei einem relativ geringen personellen 
und zeitlichen Aufwand zu erfassen (Scholl 2009, 44). Vor allem der Wunsch nach generali-
sierbaren Ergebnissen im Rahmen einer Programmevaluation hat bei Fallstudien zu einem 
verstärkten Rückgriff auf diese quantitative Methode geführt (Grosshans/Chelimsky 1990, 
102). Schriftliche Befragungen erlauben den Einsatz eines recht umfangreichen Fragenkata-
logs, für dessen Beantwortung die Teilnehmer unter keinem unmittelbaren Zeitdruck stehen 
(Weiss 1998, 155). Dabei muss allerdings darauf geachtet werden, dass die Länge des Fra-

                                                 
18 Der Aufbau der umfangreichen Datenbank war durch die Unterstützung Studentischer Hilfskräfte möglich.  
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gebogens die Adressaten nicht abschreckt. Für schriftliche Befragungen wird teilweise eine 
maximale Länge von 12 bis 16 Seiten empfohlen (Hippler/Seidel 1985, 40). Ist die Rücklauf-
quote zu gering, kann das Ergebnis nicht als repräsentativ bewertet werden (Weiss 1998, 
156). Die auf Basis eindeutig formulierter Fragen durch Ankreuzen der vorgegebenen Ant-
wortkategorien erhaltenen Daten erlauben ein Messen und Quantifizieren der thematisierten 
Sachverhalte. Zudem können statistische Zusammenhänge zwischen den Antworten be-
stimmt werden.  

Die Kommunalbefragung wurde im Rahmen der beiden im BBSR bearbeiteten REFINA-
Projekte in insgesamt sechs Planungsregionen, darunter auch in den beiden in dieser Arbeit 
betrachteten Fallregionen, durchgeführt. Sie richtete sich jeweils an alle Städte und Gemein-
den in den Planungsregionen. Als primäre Adressaten der Regionalpläne können vor allem 
die leitenden Kommunalplaner oder Bürgermeister der Kommunen die Wirkung der Regio-
nalpläne aus ihrer täglichen Erfahrung heraus einschätzen. Gleichzeitig sind Erkenntnisse 
zur Akzeptanz der Instrumente möglich. Um eine möglichst große Vergleichbarkeit bis auf 
Ebene der einzelnen Instrumente zwischen den Fallregionen zu gewährleisten, besitzen die 
die Fragebögen jeweils eine einheitliche Grundstruktur. Der im BBSR entwickelte Fragebo-
gen umfasst vier Themenschwerpunkte. Neben der Bewertung der Wirksamkeit und Akzep-
tanz der Steuerungsinstrumente des Regionalplans, die den Mittelpunkt der Befragungen 
bildet, werden die kommunale Baulandversorgung und Baulandpolitik, eine zusammenfas-
sende Bewertung der Regionalplanung sowie das Verhältnis von Kommune und Regional-
planung thematisiert. Aufgrund abweichender Steuerungsinstrumente und Organisations-
strukturen erfolgt jeweils eine regionsspezifische Anpassung. Der Einsatz geschlossener 
Fragen mit vergleichbaren Antwortkategorien erlaubt einen interregionalen Vergleich der 
eingesetzten Instrumente. Um auch qualitative Einschätzungen quantifizieren zu können, 
werden im Fragenbogen Bewertungsskalen (z.B. hoch, mittel, gering) eingesetzt.  

Bei der Entwicklung der Fragebögen wurden die Erkenntnisse aus den Experteninterviews 
ebenso berücksichtigt wie die Resultate der Plananalyse und Erfolgskontrolle. Vor dem Ver-
sand erfolgte eine Rückkopplung der Fragen mit den Experten der Regionalplanung. Die 
Fragebögen werden im Sinne eines mixed-mode-Ansatzes (Couper/Coutts 2004, 234) 
gleichzeitig sowohl per Post als auch per Mail an die Kommunen verschickt. Zudem bestand 
die Möglichkeit die Fragebögen im Internet herunterzuladen. Die digitalen Fragebögen wur-
den so gestaltet, dass die Adressaten eine Beantwortung am PC vornehmen und die Antwor-
ten per Mail zurückschicken konnten. Diese Vorgehensweise erlaubte die unmittelbare Über-
führung der Daten in eine Datenbank. Schriftlich ausgefüllte Fragebögen mussten weiterhin 
von Hand in die Datenbank eingepflegt werden. Nach Ablauf der gesetzten Antwortfrist er-
folgte eine telefonische Aufforderung an die Adressaten, sich an der Befragung zu beteiligen, 
um eine möglichst hohe Rücklaufquote zu erreichen.  

Eine entsprechend umfangreiche Kommunalbefragung zur Steuerungswirkung der Regio-
nalpläne wurde bislang noch nicht durchgeführt.  

7.2.4 Gesamtbewertung der Steuerungseffektivität 

Für die abschließende Bewertung der Steuerungseffektivität der einzelnen Instrumente wer-
den die quantitativen und qualitativen Teilergebnisse der Evaluationsbausteine Erfolgskon-
trolle und Wirkungsanalyse zusammengeführt. Da die Teilergebnisse in der Regel auf einer 
eigenen Interpretation der jeweiligen Werte beruhen und mitunter auch unterschiedliche Be-
wertungsergebnisse denkbar sind, bietet sich für die Zusammenfassung eine qualitative Vor-
gehensweise an. Die Bewertung der Einzelinstrumente bildet dann die Basis für die Gesamt-
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bewertung des Instrumentenverbunds. Ziel der Gesamtbewertung ist es dabei nicht absolute 
Vergleichswerte zu ermitteln oder eine Rangfolge der Instrumente zu bilden. Vielmehr steht 
die Ableitung von Empfehlungen für eine Verbesserung der Steuerung der Gewerbeflächen-
entwicklung im Vordergrund. 

Auf Basis des vorgestellten Methodenmixes erfolgt in den folgenden Kapiteln die Evaluation 
der regionalplanerischen Steuerungsinstrumente in zwei Fallstudienregionen. Dabei wird in 
Kapitel 8 zunächst die Auswahl der beiden Fallstudien begründet. Zudem werden die bei den 
Planevaluationen genutzten Datengrundlagen vorgestellt.  
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8 Evaluation der Steuerungsinstrumente in zwei Fallregionen - 
Einleitung 

8.1 Auswahl und Gegenüberstellung der Planungsregionen 

Für die sowohl positiv- als auch negativplanerische Steuerungsinstrumente umfassende 
Evaluation werden zwei Fallregionen bestimmt. Unter Berücksichtigung der Differenzmetho-
de werden Fälle gewählt, die in der abhängigen Variablen eine starke Abweichung aufwei-
sen, sonst aber möglichst ähnlich sind. Als abhängige Variable wird dabei der Steuerungs-
ansatz des Regionalplans herangezogen. Für die Untersuchung gilt es eine Region mit ei-
nem umfangreichen, positiv- und negativplanerische Instrumente umfassenden, Steuerungs-
ansatz im Bereich der Gewerbeflächenentwicklung einer Region mit einem vorwiegend ne-
gativplanerischen Ansatz gegenüberzustellen. Im Rahmen der bundesweiten Analysen (Ka-
pitel 4) konnten Steuerungsansätze klassifiziert werden, die in den einzelnen Ländern zum 
Einsatz kommen. Demnach weisen die Regionen der Länder Hessen und NRW besonders 
umfassende positivplanerische Steuerungsansätze auf, während vor allem in Bayern fast alle 
Regionen auf positivplanerische Gewerbefestlegungen verzichten. Weitere Voraussetzung 
für die Auswahl als Fallregion ist das Vorliegen eines bereits seit längerer Zeit verbindlichen 
Regionalplans. Der Plan muss in ausreichendem Maße die Möglichkeit besessen haben, 
Steuerungswirkungen zu entfalten. Die konkrete Auswahl der Fallregionen erfolgt zudem 
unter Berücksichtigung der in den REFINA-Projekten des BBSR untersuchten Regionen, da 
für die Evaluation in dieser Dissertation auch auf Daten zurückgegriffen werden soll, die im 
Rahmen dieser Projekte erhobenen wurden.  

Vor diesem Hintergrund sowie mit Blick auf die Datenverfügbarkeit und Kooperationsbereit-
schaft lokaler Akteure werden die nordrhein-westfälische Planungsregion Düsseldorf sowie 
die bayerische Planungsregion München als Fallregionen gewählt. Während in der Region 
Düsseldorf ein umfangreicher positiv- und negativplanerischer Standort- sowie Mengensteu-
erungsansatz zum Einsatz kommt, erfolgt eine Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung in 
München vorrangig mittels negativplanerischer Instrumente. In beiden Regionen sind die 
verbindlichen Regionalpläne bereits über einen längeren Zeitraum in Kraft. Der als Gebiets-
entwicklungsplan bezeichnete Regionalplan der Region Düsseldorf trat am 15.12.1999 in 
Kraft. Seitdem wurden zahlreiche in der Regel auf die zeichnerische Darstellung des Plans 
bezogene Änderungen vorgenommen. Für die Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung 
relevante Instrumente wurden jedoch nicht gravierend verändert. In der Region München 
wurde der Regionalplan bereits am 15.02.1987 verbindlich. Die ursprünglichen Planinhalte 
wurden durch zahlreiche Teilfortschreibungen bis heute fast vollständig überarbeitet. Hierbei 
wurden auch einzelne Steuerungsinstrumente verändert oder neu eingeführt. Von zentraler 
Bedeutung für die Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung ist die Fortschreibung des 
regionalen Siedlungs- und Freiraumkonzepts vom 1.12.2001. Die hier getroffenen Festle-
gungen bilden den zentralen Gegenstand der Planevaluation. 
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Beide Regionen weisen in 
zentralen Indikatoren eine re-
lativ große Ähnlichkeit auf, so 
dass sie für eine Fallstudien-
untersuchung auf Basis des 
most similar Ansatzes geeig-
net erscheinen. Die Gemein-
samkeiten werden im Folgen-
den kurz dargestellt (vgl. auch 
Tabelle 12). 

Die Planungsräume werden in 
beiden Fällen ausschließlich 
dem Agglomerationsraum zu-
gerechnet (vgl. Karte 16). So-
wohl die polyzentrische Regi-
on Düsseldorf als auch die 
monozentrische Region Mün-
chen umfassen neben hoch-
verdichteten auch verdichtete 
Kreise. Zudem weist die Regi-
on München zwei ländliche 
Kreise auf.  

Mit 5,2 Mio. Einwohnern ist die 
Region Düsseldorf19 die bun-
desweit bevölkerungsreichste 
Planungsregion. Nach den 
Regionen Südhessen (mit 
Frankfurt am Main), Berlin und 
Stuttgart befindet sich die Re-
gion München mit 2,6 Mio. 
Einwohnern 2008 auf Platz 
fünf der Rangliste. Allerdings 
musste die Region Düsseldorf 
zwischen 1999 und 2008 ei-
nen leichten Bevölkerungs-
rückgang hinnehmen, während 

die Region München ein deutliches Wachstum verzeichnen konnte. In Folge der Entwicklun-
gen weisen beide Regionen 2008 eine identische Siedlungsdichte von 30 Einwohnern je ha 
SuV-Fläche auf.  

Der Beschäftigtenbesatz ist in beiden Regionen überdurchschnittlich. Mit 428 Beschäftigten 
je 1 000 Einwohner liegt er in der Region München noch höher als in der Region Düsseldorf 
(341 Beschäftigte je 1 000 EW). Während sich der Beschäftigtenbesatz insgesamt zwischen 
1999 und 2008 kaum verändert hat, verzeichnen beide Regionen unter Berücksichtigung des 
Beschäftigtenbesatzes im sekundären Sektor überdurchschnittliche Verluste, die in Düssel-
dorf besonders hoch ausfallen. Mit Blick auf die Beschäftigten im verarbeitenden Sektor wer-
den die Verluste noch deutlicher. In der Region München sank die Anzahl der Beschäftigen 
                                                 
19 In der Abgrenzung des untersuchten Regionalplans von 1999.  

Karte 16: Siedlungsstruktur 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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zwischen 2003 und 2008 um 5 % auf 85 Beschäftigte im verarbeitenden Sektor je 1 000 
Einwohner. In der Region Düsseldorf fand ein Rückgang um 6,5 % auf 74 Beschäftigte je 
1 000 Einwohner statt. Bundesweit lag der Rückgang bei 1 %. 2008 entfallen aufgrund der 
fortgesetzten Tertiärisierung nur noch 24 % bzw. 28 % der Beschäftigten auf den sekundä-
ren Sektor.  

Bedingt durch ihre polyzentrische Struktur weist die Region Düsseldorf 2008 mit 33 ha 
SuV/km² einen deutlich höheren Siedlungs- und Verkehrsflächenflächenanteil auf als die 
monozentrisch geprägte Region München mit 16 ha SuV/km². Dabei übersteigt der Flächen-
anteil in der Kernstadt München (71 ha SuV/km²) den Anteil in den Kernstädten der Region 
Düsseldorf (54 ha SuV/km²). Gleichzeitig zeigt sich außerhalb der Kernstadt im Agglomerati-
onsraum der Region München eine geringere Verdichtung (11 ha SuV/km²) als in der Region 
Düsseldorf (20 ha SuV/km²). Mit Blick auf den relativen Zuwachs des Siedlungs- und Ver-
kehrsflächenflächenanteils sind demgegenüber kaum Unterschiede zu erkennen. Beide Re-
gionen verzeichnen im Zeitraum 1996 und 2008 einen fast identischen relativen Zuwachs 
von 10 % (Region Düsseldorf) bzw. 11 % (Region München). Nachdem sich der Zuwachs in 
den Jahren 2000 bis 2004 in der Region München zunächst etwas verlangsamt hatte, stieg 
er 2004 bis 2008 wieder an. In der Region Düsseldorf ist für den Zeitraum 2004 bis 2008 ein 
gegenüber den Vorjahren geringerer Zuwachs zu erkennen. Besonders hohe Zuwächse sind 
zwischen 1996 und 2008 jeweils außerhalb der Kernstädte zu finden (Region Düsseldorf 
13 %, Region München 13,5 %), während der Siedlungs- und Verkehrsflächenflächenanteil 
in den Kernstädten jeweils um rund 5,5 % zunimmt. 

Das Bruttoinlandsprodukt liegt in beiden Regionen über dem Bundesdurchschnitt. Aufgrund 
des hohen Ausgangsniveaus fällt die relative Entwicklung 2003 bis 2007 unterdurchschnitt-
lich aus.  

8.2 Zentrale Daten der Planevaluation in den Fallstudienregionen 

Im Folgenden werden die der Planevaluation zu Grunde liegenden Daten kurz erläutert. Im 
Vordergrund stehen dabei deren Genauigkeit und Aussagekraft. Von zentraler Bedeutung für 
die Evaluation sind zunächst Planungsdaten der regionalen und kommunalen Ebene. Hierzu 
gehören neben den Inhalten der Regional- und Bauleitpläne auch Informationen zu Pla-
nungsverfahren in Form von Stellungnahmen zu Bauleitplänen sowie Informationen über 
Zielabweichungsverfahren. Darüber hinaus werden verschiedene Quellen herangezogen, um 
die Gewerbeflächenentwicklung in den Fallregionen zu erfassen sowie weitere Wirkungen 
der Pläne zu überprüfen. Einen dritten Schwerpunkt bilden die Einschätzungen lokaler Ak-
teure, die durch Experteninterviews und eine Kommunalbefragung erfasst werden.  

Tabelle 12: Kennziffern der Untersuchungsregionen 

 
   Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Statistisches Bundesamt 
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8.2.1 Planungsdaten 

Für die Analyse zeichnerischer Festlegungen der Regionalpläne konnte überwiegend auf 
Daten des Raumordnungsplan-Monitors (ROPLAMO) des BBSR zurückgegriffen werden 
(vgl. auch Kapitel 4). In dem Plan-Informationssystem standen die Inhalte der Raumnut-
zungskarten der Regionalpläne von München sowie Düsseldorf größtenteils als Geodaten 
zur Verfügung. Allerdings war zusätzlich eine eigenständige Digitalisierung einzelner Planin-
halte in der Region München notwendig. So lagen bislang für verschiedene Themen des 
Regionalplans von 1987, der in einzelnen Fällen auch bei der Evaluation berücksichtigt wird, 
keine Geodaten vor. Unter Nutzung von Geodaten für Festlegungen kann nicht nur der Um-
fang der Festlegungen bestimmt werden, sondern es ist auch eine Überlagerung sowie Ver-
schneidung mit anderen Geodatensätzen (z.B. zur Gewerbeflächenentwicklung, Flächennut-
zungspläne) möglich. Dabei ist jeweils zu berücksichtigen, dass die Darstellung der Regio-
nalpläne keine Parzellenschärfe erreicht. Dementsprechend sind geringe Standortabwei-
chungen zwischen den regionalplanerischen Festlegungen und den Ausweisungen von Flä-
chennutzungsplänen sowie der tatsächlichen Gewerbeflächenentwicklung nicht unmittelbar 
als Fehlentwicklung zu bewerten. Entscheidend ist die lokale Situation im Einzelfall, so dass 
auf die Nutzung eines Puffers bei den Analysen in den Fallregionen verzichtet wird.  

Eine weitere Basis für die Planevaluation bilden Geodaten der Bauleitpläne. Gemäß § 1 
Abs. 1 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) können für die Bebauung vorgesehene Flä-
chen im Flächennutzungsplan nach der allgemeinen Art ihrer baulichen Nutzung dargestellt 
werden. Von den vier Bauflächentypen Wohnbauflächen (W), gemischte Bauflächen (M), 
gewerbliche Bauflächen (G) und Sonderbauflächen (S) sind die in FNP dargestellten ge-
werblichen Bauflächen für die Evaluation von besonderer Bedeutung. Geodaten der Flä-
chennutzungspläne wurden in der Region Düsseldorf von der Bezirksregierung zur Verfü-
gung gestellt, die die von den Kommunen erzeugten digitalen Informationen zentral zusam-
menführt. Ein vollständiges Raumordnungskataster liegt hier bislang noch nicht vor. Aller-
dings sind Informationen über die Bauflächen aller Gemeinden vorhanden. Die Daten enthal-
ten keine Angaben zum Stand der letzten Aktualisierung (FNP-Änderung). Zeitreihen, die die 
Entwicklung der Ausweisungen darstellen, können auf Basis des Datensatzes nicht erzeugt 
werden. Für die Region München konnten Daten des Raumordnungskatasters der Regie-
rung von Oberbayern genutzt werden. In dem Kataster werden die Festlegungen der Flä-
chennutzungspläne vollständig erfasst. Daten der FNP-Ausweisungen liegen für zwei Zeit-
punkte, April 2007 und September 2010, vor. Zudem umfasst der Datensatz von 2007 Infor-
mationen über den Zeitpunkt des Inkrafttretens der einzelnen Ausweisungen. Erfasst wird 
der Zeitpunkt der Datenaufnahme, die regelmäßig im engen zeitlichen Zusammenhang mit 
der Genehmigung der Ausweisung erfolgte. Auf Grundlage der Informationen kann unter 
Berücksichtigung der bestehenden Unschärfe ein dritter Beobachtungszeitpunkt für das Jahr 
2001 gebildet werden.  

Eine weitere Datengrundlage der Evaluation sind die Ergebnisse der Stellungnahmen der 
Regionalplanung zu kommunalen Bauleitplänen. Für beide Planungsregionen liegen landes-
planerische Stellungnahmen vor. In NRW beurteilt die Regionalplanungsbehörde Flächen-
nutzungspläne und deren Änderungen im „Verfahren zur Anpassung der Bauleitplanung an 
die Ziele der Raumordnung“ (§ 32 LPlG NW). Die Kommunen müssen bei Beginn ihrer Ar-
beiten zur Aufstellung oder Änderung eines Bauleitplanes unter allgemeiner Angabe ihrer 
Planungsabsichten bei der Regionalplanungsbehörde anfragen, welche Ziele für den Pla-
nungsbereich bestehen. Die Regionalplanungsbehörde kann dann innerhalb von drei Mona-
ten landesplanerische Bedenken aufgrund eines Konflikts zwischen der kommunalen Pla-
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nung und einem Ziel der Raumordnung geltend machen. Eine weitere Stellungnahme wird 
von der Behörde vor der öffentlichen Auslegung der Bauleitplanentwürfe abgegeben. Wer-
den von der Bezirksplanungsbehörde landesplanerische Bedenken geäußert, so kann eine 
Kommune ihre Planungsabsicht in der vorgelegten Form nicht weiter verfolgen. Die Beden-
ken führen zum Stopp des Verfahrens, es sei denn eine Änderung der Unterlagen, die Erfül-
lung von Auflagen oder überzeugende Argumente der Kommunen können die Bedenken der 
Regionalplanungsbehörde auflösen. In Bayern erfolgt die Beteiligung der Regionalplanung 
als Träger öffentlicher Belange (§ 4 BauGB). Während bis 2005 sowohl der Regionale Pla-
nungsverband als auch die höhere Landesplanungsbehörde als gleichwertige Träger öffent-
licher Belange am Verfahren beteiligt wurden, sieht das Landesplanungsgesetz von 2005 die 
Zuständigkeit für Stellungnahme nur noch bei der höheren Landesplanungsbehörde (in der 
Region München ist dies die Regierung von Oberbayern). Der Regionale Planungsverband 
wird nur bei regional bedeutsamen kommunalen Bauleitplanungen beteiligt. Ob ein Bauleit-
plan dieses Kriterium erfüllt, legen die Kommunen selber fest. 

Die Analyse der Stellungnahmen ist in beiden Regionen grundsätzlich auf Fälle mit Bezug 
zum Thema Gewerbeflächenentwicklung begrenzt. Der Bereich des großflächigen Einzel-
handels wurde ausgeschlossen. Untersuchungszeitraum und Umfang der für die Vollzugs-
analysen herangezogenen Stellungnahmen variieren in beiden Fallregionen. Der Untersu-
chungszeitraum umfasst jeweils die Jahre, für die weitgehend vollständige Unterlagen zum 
Thema Siedlungsflächenentwicklung zur Verfügung gestellt werden konnten. Auf dieser Ba-
sis konnten für die Region Düsseldorf die Jahre 2000 bis 2007 betrachtet werden, während 
sich die Untersuchung in der Region München auf die Jahre 2005 bis 2007 bezieht. Insge-
samt wurden in der Region Düsseldorf 2142 Stellungnahmen aus 1370 Flächennutzungs-
plan-Verfahren sowie in der Region München 570 Stellungnahmen aus 396 Verfahren analy-
siert.  

8.2.2 Daten der Gewerbeflächenentwicklung 

Informationen über die Verteilung und Entwicklung der Gewerbeflächen stellen einen zentra-
len Indikator für die Evaluation der regionalplanerischen Steuerungsinstrumente dar. Wäh-
rend für gemeindescharfe Analysen die Daten der amtlichen Statistik, insbesondere die Flä-
chennutzungsstatistik genutzt werden, wird für eine kleinräumige Betrachtung der Gewerbe-
flächen auf unterschiedliche Geodaten zurückgegriffen. Neben dem Amtlichen Topogra-
phisch-Kartographischen Informationssystem (ATKIS) sowie CORINE Land Cover (CLC) 
kommen SEMENTA-Daten zum Einsatz. Die verschiedenen Quellen werden im Folgenden 
kurz erläutert.  

Eine bundesweite Betrachtung der Struktur und Entwicklung der Gewerbe- und Industrieflä-
chen auf Basis administrativer Grenzen bis hin zur Gemeindeebene, ist durch die amtliche 
Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung möglich. In der Flächennutzungssta-
tistik führt das Statistische Bundesamt Meldungen der Katasterämter zum Nutzungsstatus 
der im Liegenschaftskataster erfassten Flächen zusammen. Auf Basis des Nutzungsarten-
verzeichnisses der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der BRD 
(AdV) von 1991 wird jede Fläche einer Nutzungsart zugeordnet. Zentrales Merkmal für diese 
Untersuchung ist die der Siedlungs- und Verkehrsfläche20 zugeordnete Nutzungsart „Gebäu-
de- und Freifläche für Gewerbe und Industrie“ (Nutzungsschlüssel 170)21. Als Gebäude- und 
                                                 
20 Die Siedlungs- und Verkehrsfläche umfasst Gebäude- und Freiflächen, Betriebsflächen (ohne Abbauland), 
Erholungs- und Verkehrsfläche sowie Flächen für Friedhöfe. 
21 Teilweise wird unter Gewerbeflächen zudem die Gebäude- und Freifläche Lagerplatz subsumiert (Krampulz 
2005, 5). 



Regionale Gewerbeflächenpolitik - Wirkung regionalplanerischer Instrumente 
 

146 

Freiflächen werden Flächen mit Gebäuden und unbebaute Flächen, die Zwecken der Ge-
bäude dienen, erfasst. Bei den Flächen für Gewerbe und Industrie dominieren gewerbliche 
und industrielle Zwecke. Eine vollständige Erhebung der verschiedenen Nutzungsarten er-
folgt in einem vierjährigen Rhythmus in den alten Ländern seit 1980 sowie in den neuen 
Ländern seit 1992. Seit 2009 wird die Statistik jährlich fortgeführt. Bereits seit 2001 werden 
die zur Siedlungs- und Verkehrsfläche gezählten Nutzungsarten bundesweit jährlich erfasst. 
Allerdings wird bei dieser Erhebung die Gebäude- und Freifläche für Gewerbe und Industrie 
nicht von allen Ländern separat aufgeführt. Auf eine Nennung verzichtet unter anderem Bay-
ern. Währenddessen erfolgt in Nordrhein-Westfalen eine jährliche Erhebung der Siedlungs- 
und Verkehrsflächen bereits seit 1993. Allerdings bestehen auch in Ländern, in denen die 
Gewerbeflächen statistisch ausgewiesen werden, weiterhin Unsicherheiten (Siedentop et al. 
2008, 18). Eine bundesweite Analyse der Flächennutzung auf Gemeindeebene ist grund-
sätzlich seit 1992 möglich. Jedoch liegen Angaben zur Gebäude- und Freifläche für Gewerbe 
und Industrie auch im Rahmen der vierjährigen Erhebung bundesweit erst seit 2004 vor. In 
den zuvor durchgeführten Erhebungen fehlen Informationen aus Sachsen-Anhalt (1996), 
Schleswig-Holstein (1996, 2000) und Thüringen (1996, 2000). Zudem haben Um- und Neu-
klassifikationen in Folge der Umstellung des COLIDO-Datenbestands der ehemaligen DDR 
zum Automatisierten Liegenschaftsbuch zu virtuellen Nutzungsänderungen geführt, von de-
nen besonders Daten der neuen Länder des Jahres 1992 betroffen sind (Einig et al. 2009c, 
356). Für die bundesweiten Analysen (vgl. Kapitel 4) wurden daher Zeitreihen erst ab 1996 
gebildet. Darüber hinaus sind Daten aller Länder aktuell von Veränderungen durch die Über-
führung des Automatisierten Liegenschaftsbuches zum Amtlichen Liegenschaftskataster-
Informationssystem betroffen (Deggau 2009). Vor allem bei der Betrachtung disaggregierter 
Daten können daher Qualitätsprobleme auftreten, da reale und durch Neuklassifikationen 
bedingte Flächennutzungsänderungen nicht eindeutig differenziert werden können. Trotz der 
bestehenden Qualitätseinschränkungen liegen derzeit keine ernsthaften Alternativen zur 
Flächenerhebung vor, um Analysen der Gewerbeflächenentwicklung durchzuführen. Im 
Rahmen der Evaluation stehen für die Region Düsseldorf jährliche Flächeninformationen 
Gewerbe und Industrie seit 1992 sowie für die Region München vierjährliche Daten seit 1980 
zur Verfügung. Die in der Flächennutzungsstatistik abgebildete Entwicklung erlaubt keine 
Betrachtung der innergemeindlichen Veränderungen. Vielmehr werden die Entwicklungen 
zwischen zwei Erhebungszeitpunkten bilanziert, so dass etwa eine im Größenumfang ver-
gleichbare Neuentwicklung und Aufgabe von Gewerbeflächen als geringes Wachstum oder 
Stagnation dargestellt wird. Ebenso können keine Aussagen zur räumlichen Nähe neuer 
Siedlungsflächen zu Versorgungseinrichtungen oder zu Haltestellen des ÖPNV gemacht 
werden.  

Zur Analyse der kleinräumigen, innergemeindlichen Verteilung von Flächennutzungen stellen 
Daten des Amtlichen Topographisch-Kartographischen Informationssystems (ATKIS) derzeit 
eine der wenigen Geodatenquellen dar. Im ATKIS Basis-DLM (Digitales Landschaftsmodell) 
werden topographische Objekte mit einer Lagegenauigkeit von +/- 3 m aufgenommen. Der 
Zuweisung zu einer Objektart liegt eine Mindestgröße von 1 ha zu Grunde. Wird diese Größe 
unterschritten, werden Objekte einer ähnlichen Objektart zugeschlagen. Das Modell unter-
scheidet vier Arten baulich geprägter Flächen. Neben Wohnbauflächen, Flächen gemischter 
Nutzung und Flächen besonderer funktionaler Prägung werden auch Industrie- und Gewer-
beflächen erfasst. Der Objektartenkatalog von ATKIS definiert Industrie- und Gewerbeflä-
chen als baulich geprägte Flächen, die ausschließlich oder vorwiegend der Unterbringung 
von Gewerbe- und Industriebetrieben dienen. Hierbei werden z. B. auch Einkaufszentren, 
Lager/Depots, großflächige Handelsbetriebe, Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe sowie 
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Messeeinrichtungen berücksichtigt (ATKIS-Objektartenkatalog, www.atkis.de, 13.05.2011). 
Aufgrund seiner hohen Lagegenauigkeit stellt der ATKIS-Datensatz gute Informationen über 
die Lage industrieller und gewerblicher Flächen zur Verfügung. Allerdings sind die abgebilde-
ten Industrie- und Gewerbeflächen nicht unmittelbar mit den gewerblichen Nutzungskatego-
rien im Sinne von §8 und §9 Bau NVO vergleichbar, weil weitergehende Nutzungen wie der 
Handel integriert werden. Der Datensatz besitzt einen Aktualisierungszyklus von 5 Jahren. 
Da die Aktualisierung auf Blattebene stattfindet und der aktuelle Datensatz eines Bundeslan-
des Informationen aus mehreren Jahren umfasst, ist die Bildung von Zeitreihen nicht mög-
lich. Im Rahmen der Evaluation können trotz der thematischen Unschärfe auf Grundlage der 
ATKIS-Daten Aussagen über die bestehende räumliche Verteilung der Industrie- und Ge-
werbeflächen gemacht werden.  

Als einziger multitemporaler, deutschlandweiter Datensatz bildet CORINE Land Cover 
(CLC) Siedlungs- und Verkehrsflächen sowie als Teilelement Industrie- und Gewerbeflächen 
ab. Der auf einer digitalen Satellitenbildauswertung beruhende flächendeckende Datensatz 
stellt in Deutschland insgesamt 37 Klassen von Bodenbedeckungsarten dar. Bislang liegen 
die im Maßstab 1:100 000 erfassten Vektordaten für die Bezugsjahre 1990, 2000 und 2006 
vor22. Bei CLC werden unterschiedliche Bodenbedeckungsarten mit einer Mindestkartierein-
heit von 25 ha erfasst. Die Mindestbreite linearer Objekte beträgt 100 m (EEA 2007, 6). Flä-
chen, die diese Größe nicht erreichen, werden ohne Beachtung der unterschiedlichen Bo-
dennutzungsarten mit einer benachbarten größeren Fläche zusammengefasst. Während 
CLC 1990 eine geometrische Genauigkeit von 100 m erreicht, wurde dieser Wert in den 
nachfolgenden Datensätzen verbessert. Neben dem Bestand zu den Zeitpunkten 1990, 2000 
und 2006 werden zudem Veränderungen zwischen den Referenzjahren erfasst. Die Min-
destkartiereinheit für Veränderungen beträgt im Zeitraum 1990 bis 2000 (CLC-
Changes1990-2000) 5 ha bei Bestandsflächen sowie 25 ha bei neu entstandenen, isolierten Flä-
chen. Demgegenüber werden im Zeitraum 2000 bis 2006 (CLC-Changes1990-2000) alle, d.h. 
auch isolierte, Veränderungspolygone ab einer Erfassungsuntergrenze von 5 ha dargestellt 
(Keil et al. 2005, 12). 

Aufgrund verschiedener methodischer Abweichungen können die Datensätze nicht unmittel-
bar miteinander verglichen werden. Zunächst bildet der Datensatz CLC-Changes1990-2000 auf-
grund der Erfassung auch isolierter Veränderungen mit einer Untererfassungsgrenze von 
5 ha ein deutlich genaueres Bild der Gewerbeflächenentwicklung ab. Zudem ist ein weiterer 
Aspekt zu berücksichtigen. CLC-Changes1990-2000 wurde durch eine Verschneidung der Daten 
von CLC 1990 und CLC 2000 erzeugt. Die ermittelten Veränderungen bilden nicht nur reale 
Änderungen, sondern teilweise auch technische, durch die Mindestkartiereinheit erzeugte 
Änderungen ab. Beispielsweise wird eine Gewerbefläche, die 1990 30 ha umfasste und bis 
2000 um 10 ha reduziert wurde, im Datensatz CLC 2000 aufgrund der Gesamtgröße von 20 
ha generalisiert und nicht mehr erfasst. Obwohl die reale Änderung nur 10 ha beträgt, stellt 
der Datensatz eine Veränderung von 30 ha dar. Im Datensatz CLC-Changes1990-2000 werden 
reale und technische Änderungen separat ausgewiesen (EEA 2007, 17). Aus diesem Grund 
kann dieser Datensatz die tatsächlichen Veränderungen wesentlich besser abbilden als der 
Datensatz CLC-Changes1990-2000. Dennoch ist eine Vergleichbarkeit beider Datensätze weit-
gehend gegeben, wenn isolierten Veränderungen <25 ha im CLC-Changes1990-2000-Datensatz 
unberücksichtigt bleiben (EEA 2007, 17).  

                                                 
22 Die Berechnung der Daten stützt sich auf Satellitenszenen unterschiedlicher Jahre. So liegen dem Datensatz 
von 1990, Szenen aus den Jahren 1986 bis 1998 (EEA 2007, 7), dem Datensatz von 2000, aus den Jahren 1999 
bis 2001 (Keil et al. 2005) sowie dem Datensatz von 2006 aus den Jahren 2005 bis 2007 (Keil et al. 2010, 9) 
zugrunde. 
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Bei der Interpretation der Gewerbeflächendaten ist zu beachten, dass vor allem in urbanen 
Räumen eine Zuweisung der Flächennutzung Industrie und Gewerbe auf Basis der Satelli-
tendaten nicht immer eindeutig möglich ist. Zu Verzerrungen kann auch führen, dass teilwei-
se große, grundsätzlich unbebaute Flächen als Gewerbe- und Industrieflächen identifiziert 
werden, wenn sich hierauf ein einzelnes Gewerbegebäude befindet (Bonny/Glaser 2005, 
34). Auch wenn die CLC-Daten verschiedene Ungenauigkeiten aufweisen, stellen sie derzeit 
die einzige Geodatenquelle dar, um Veränderungen der Gewerbeflächenentwicklung für ei-
nen längeren Zeitraum abzubilden. Durch die Daten können vor allem die Verteilung und 
Entwicklung von Großstandorten des Gewerbes betrachtet werden.  

Der gebäudescharfe SEMENTA-Datensatz beruht auf einer weitgehend automatisierten 
Auswertung topographischer Karten des Maßstabs 1:25 000 unter Nutzung der Software 
SEMENTA-Change (Meinel et al. 2007). Im Rahmen des REFINA-Projektes wurde der Da-
tensatz durch den Kooperationspartner IÖR (Leibniz-Institut für ökologische Raumentwick-
lung) für die Region Düsseldorf für fünf Zeitpunkte 1984, 1988, 1994, 1999 und 2005 er-
zeugt. Unterschieden werden Wohngebäude und Nichtwohn-Gebäude, die als gewerblich 
genutzte Gebäude interpretiert werden können. Für jedes Gebäude wird die Gebäudegrund-
fläche angegeben. Vergleichbare Daten für die Region München liegen nicht vor. 

Für die Evaluation in der Region Düsseldorf steht mit dem bereist seit mehreren Jahren eta-
blierten Siedlungsmonitoring eine weitere Datenquelle zur Verfügung. In Nordrhein-
Westfalen haben Monitoring- und Prognoseverfahren bereits früh an Bedeutung gewonnen, 
da die Regionalplanung seit vielen Jahren zur Aufstellung eines verbindlichen Gewerbeflä-
chenkonzepts als Teil des Regionalplans verpflichtet ist. Allerdings werden unterschiedliche 
Datenerhebungs- und Fortschreibungsmethoden sowie Terminologien genutzt, die letztend-
lich auch eine unterschiedliche Dimensionierung der Gewerbeflächen zur Folge haben (Wu-
schansky 1985, 19). Nur zwei der Planungsregionen (Düsseldorf und Detmold) führen unab-
hängig von der Fortschreibung der Regionalpläne ein Gewerbeflächenmonitoring durch 
(Mielke 2002, 7). Das Gewerbeflächenmonitoring der Region Düsseldorf ist Bestandteil des 
bei der Regionalplanungsbehörde verankerten Regionalmonitorings, das die „Grundlage 
einer langfristig angelegten Flächenhaushaltspolitik“ (Konze et al. 2000, 114) des Regie-
rungsbezirks bildet. Es beruht auf einer regelmäßigen Reserveerhebung bei den Kommunen. 
Kommunale Gewerbeflächenpotentiale wurden erstmalig zum Stichtag 1.1.1992 erhoben 
und zum 1.1.1995 im Vorfeld der Aufstellung des Gebietsentwicklungsplans 1999 fortge-
schrieben. Seitdem wurde von der Regionalplanungsbehörde 2000, 2003, 2006 und 2009 
über Bestand und Inanspruchnahme von Gewerbeflächen Bericht erstattet (ILS 2002, 64f). 
Im Rahmen der Reserveerhebung werden alle Flächen, die für eine gewerbliche Nutzung 
vorgesehen sind oder bereits entsprechende Baurechte besitzen, erfasst (vgl. Konze et al. 
2000). Erhoben werden Daten über die dargestellte gewerbliche Baufläche in Flächennut-
zungsplänen, FNP-Reserven und Reserven im Regionalplan. Hierzu gehören auch Gewer-
be- und Industriebrachen. Für diese Flächen werden Informationen über die Planungsstufe, 
notwendige Mobilisierungsmaßnahmen und die voraussichtlichen Verfügungszeiträume ab-
gefragt. Zudem wird für den Zeitraum der letzten 10 Jahre der jährliche Grundstücks-
verbrauch gewerblicher Bauflächen erhoben. Unterschieden wird, ob der Verbrauch durch 
"Ansiedlungen von außerhalb der Gemeinde" oder "Neugründungen, Verlagerungen und 
Teilverlagerungen innerhalb der Gemeinde" verursacht wurde. Berücksichtigt wird auch, ob 
bisher ungenutzte oder bereits früher genutzte gewerbliche Bauflächen in Anspruch genom-
men wurden.  
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8.2.3 Einschätzungen lokaler Akteure 

In beiden Fallstudien wurden von der Autorin (in der Region Düsseldorf unter Begleitung der 
Kollegen des REFINA-Projektes) auf Basis von Gesprächsleitfäden (vgl. Kapitel 7.2.1.2 und 
Anhang) Experteninterviews mit Planungsakteuren der Landes-, Regional-, Kreis- und Ge-
meindeebene geführt. An den 9 (Region Düsseldorf) bzw. 11 (Region München) zwischen 45 
und 105 Minuten dauernden Gesprächen war in der Regel ein Experte beteiligt. In einzelnen 
Fällen wurden zwei bzw. drei Experten einer Institution gleichzeitig befragt. Die Gespräche 
wurden aufgezeichnet und transkribiert. 

An der schriftlichen Kommunalbefragung des BBSR (vgl. Kapitel 7.2.3.3 sowie der Frage-
bogen im Anhang) nahmen in der Region Düsseldorf insgesamt 50 der 66 angeschriebenen 
Kommunen teil. Damit liegt die Rücklaufquote bei 76 %. In der Regel wurde der Fragebogen 
durch Mitarbeiter der Stadtplanungsämter und Bauämter ausgefüllt. Neben allen Oberzent-
ren beteiligten sich 70 % der Mittelzentren sowie 80 % der Grundzentren an der Befragung. 
In der Region München liegt die Rücklaufquote der Kommunalbefragung mit 40 % deutlich 
niedriger als in der Region Düsseldorf. Eine Beantwortung des Fragebogens erfolgte durch 
75 der 186 Städte und Gemeinden23. In etwa der Hälfte der Fälle geben die Fragebögen die 
Einschätzung der Bürgermeister wider. Die übrigen Fragebögen wurden durch Stadtpla-
nungsämter, Bauämter sowie Geschäftsleiter beantwortet. Für die Befragung konnten das 
Oberzentrum München, 36 % der Mittelzentren, 51 % der Unterzentren (inkl. Kleinzentren 
und Siedlungsschwerpunkten) sowie 33 % der Gemeinden ohne zentralörtlichen Status ge-
wonnen werden. Insgesamt können die Ergebnisse der beiden Befragungen als weitgehend 
vergleichbar und repräsentativ angesehen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 In der Region München haben sich mehrere Gemeinden zu Gemeindeverbänden, die eine gemeinsame 
Selbstverwaltung besitzen, zusammengeschlossen. Die Kommunalplanung erfolgt hier durch eine einzelne Pla-
nungsstelle. Zwar richtete sich die Befragung zunächst an die Bürgermeister der jeweiligen Gemeinden, aller-
dings erfolgte teilweise eine zentrale Beantwortung durch die Planungsstelle. In diesen Fällen wurden die Antwor-
ten für alle dem Verband angehörigen Gemeinden aufgenommen.  
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9 Evaluation eines positiv- und negativplanerischen                    
Instrumentenverbunds - Fallstudie Düsseldorf  

Die Darstellung der Untersuchung in der Fallstudienregion Düsseldorf ist folgendermaßen 
aufgebaut. Zunächst wird die Region anhand zentraler Kennzahlen charakterisiert (Kapitel 
9.1). Anschließend wird der Blick auf das kommunale Baulandangebot sowie die Ziele der 
kommunalen Gewerbebaulandpolitik gerichtet (Kapitel 9.2). Zudem werden die Organisation 
der Landes- und Regionalplanung in Nordrhein-Westfalen (Kapitel 9.3) sowie die Steue-
rungsinstrumente der Landesplanung thematisiert (Kapitel 9.4). Im Mittelpunkt des Kapitels 
steht die Evaluation der Steuerungseffektivität der einzelnen Instrumente des Regionalplans 
(Kapitel 9.5) sowie des gesamten Instrumentenverbunds (Kapitel 9.6).  

9.1 Kennzahlen der Region 

Die Planungsregion Düsseldorf umfasste zum Zeitpunkt der Aufstellung des bei der Evalua-
tion betrachteten Regionalplans von 1999 insgesamt 66 Gemeinden bzw. 5 Kreise (Land-
kreise Kleve, Wesel, Mettmann, Viersen, der Rhein-Kreis-Neuss) und zehn kreisfreie Städte 
(Düsseldorf, Duisburg, Mühlheim, Essen, Oberhausen, Wuppertal, Remscheid, Solingen, 
Krefeld und Mönchengladbach). Das Gebiet entsprach den Grenzen des Regierungsbezirks 

Karte 17: Kreise und kreisfreie Städte in der Region Düsseldorf 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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Düsseldorf. Seit Oktober 2009 ist ein Teil der Planungsregion Düsseldorf an den neuen Trä-
ger der Regionalplanung in NRW, den Regionalverband Ruhr (RVR), übergegangen, der die 
Aufgabe der Regionalplanung in seinem Verbandsgebiet übernimmt. Im Folgenden wird die 
Region Düsseldorf in den bis Mitte 2009 bestehenden Grenzen analysiert. 

Die Region zeichnet sich durch eine vielfältige Raumstruktur aus. So ist der Südwesten des 
Regierungsbezirks durch einen umfangreichen Verdichtungsraum geprägt, während im 
Nord-Westen ländliche Gebiete zu finden sind. Um die verschiedenen Probleme der unter-
schiedlichen Teilräume (Ruhrgebiet, Niederrhein, industrialisierte Rheinschiene, Bergisches 
Land) zwischen denen zahlreiche intensive Verflechtungen bestehen lösen zu können, wird 
in der Region Düsseldorf, anders als in den übrigen Planungsregionen des Landes, auf die 
Aufstellung von Regionalplänen für Teilabschnitte verzichtet und stattdessen ein Gesamtplan 
aufgestellt (GEP99, I). Mit rund 584 000 Einwohnern weist die Landeshauptstadt Düsseldorf 
2008 die höchste Einwohnerzahl auf. Zudem sind hier die meisten Beschäftigten zu finden. 
Karte 18 zeigt, dass neben den Gemeinden des Bergischen Landes, vor allem die altindust-
rialisierten Gemeinden der Rheinschiene einen hohen Besatz mit Beschäftigten des verar-
beitenden Gewerbes besitzen. In rund einem Drittel der Gemeinden liegt der Besatz über 75 
Beschäftigte je 1 000 Einwohner. In der ganzen Region ist der Strukturwandel im Zeitraum 
1999 bis 2008 deutlich zu erkennen. Während der Rückgang der Beschäftigten im Sekundä-
ren Sektor in einzelnen Gemeinden am Niederrhein und im Westen der Region vergleichs-
weise gering ausfällt, sind vor allem das Ruhrgebiet sowie das Bergische Städtedreieck mit 
Wuppertal, Solingen und Remscheid besonders stark betroffen.  

Ein großer Teil der Gemeinden weist umfangreiche Gewerbeflächen auf (vgl. Karte 19). Be-
sonders hoch fällt der Anteil an der Rheinschiene (u.a. Duisburg, Neuss) sowie vor allem in 
Essen und Remscheid aus. Außerhalb des Verdichtungsraumes weisen die grenznah gele-
genen Gemeinden Kleve, Emmerich und Goch ebenfalls relativ hohe Anteile auf. Einen 
Rückgang der Gewerbeflächen verzeichneten zwischen 1996 und 2000 insbesondere die 

Karte 18: Beschäftigung im sekundären Sektor - Region Düsseldorf 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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Großstädte des Verdichtungsraumes. Am Niederrhein ist ein deutliches Wachstum zu erken-
nen. Zudem weist auch der suburbane Raum der Großstädte Zuwächse auf. Ein großer Flä-
chenbedarf geht vor allem von flächenintensiven Nutzungen wie Logistik aus. Zudem führt 
der steigende Büroflächenanteil auf Gewerbeflächen zu einer erhöhten Inanspruchnahme 
(Mielke 2001, 8). 

9.2 Baulandangebot und Ziele der kommunalen Gewerbebaulandentwicklung 

Laut einer Studie des ILS sind in NRW planerisch ge-
sicherte Gewerbeflächen ausreichend vorhanden, 
können jedoch vielfach nicht mobilisiert werden oder 
entsprechen nicht dem Bedarf (Mielke 2001, 4). Wäh-
rend eine Nachfrage nach Gebieten mittlerer Größe (1 
bis 5 ha) in der Regel gedeckt werden kann, stehen in 
NRW große Flächen (5 bis 100 ha) nur eingeschränkt 
zur Verfügung (Hornig 2002, 52). Im Rahmen der 
Kommunalbefragung des BBSR wird die aktuelle Ver-
sorgung mit gewerblichem Bauland in der Region 
Düsseldorf heterogen bewertet (vgl. Abbildung 9). Je-
weils 42 % der Kommunen nehmen eine zwischen 
Angebot und Nachfrage ausgeglichene Situation sowie 
ein Baulandunterangebot wahr. Demgegenüber kön-
nen nur vereinzelte Kommunen Überhänge erkennen. 
Ein Unterangebot besteht vor allem in Kommunen in 
der Nähe des Ballungsraumes. Aber auch einzelne 
Kommunen im ländlichen Raum können die Nachfrage 
derzeit nicht befriedigen.  

Karte 19: Gebäude- und Freiflächen für Gewerbe und Industrie - Region Düsseldorf 

 
Quelle: eigene Darstellung 

Abbildung 9: Gewerbliche Bauland-
versorgung - Region Düsseldorf 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: 
Kommunalbefragung des BBSR 2009, N=50 
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Abbildung 10 zeigt, dass im Vordergrund der gewerblichen kommunalen Baulandpolitik in 
der Region Düsseldorf die Schaffung eines attraktiven Gewerbebaulandangebots sowie 
neuer Arbeitsplätze stehen. Die Gewerbeflächen sollen vielfach Anreize für Neuansiedlun-
gen geben. Dabei ist die Profilbildung durch die Ausrichtung des Gewerbeflächenangebots 
auf bestimmte Branchen nur in 38 % der Kommunen von großer Bedeutung. Nur etwas ge-
ringer eingeschätzt wird die Bedeutung der Flächenangebote für das Entgegenwirken von 
Unternehmensabwanderungen. Zudem stellt die Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen 
ebenfalls ein wichtiges Ziel der Kommunen dar. Die meisten Kommunen richten die Flä-
chenausweisungen nicht an der Nachfrage aus. Allerdings zielt die Gewerbeflächenpolitik 
vielfach auch auf eine Reduktion einer vorhandenen Baulandknappheit. Demgegenüber 
spielt der Abbau von Überangeboten nur in wenigen Kommunen eine Rolle.  

Obwohl über 75 % der befragten Kommunen weiterhin eine große Bedeutung in der Entwick-
lung von Gewerbeflächen im Außenbereich sehen, sind auch Ansätze einer eher an Aspek-
ten einer nachhaltigen Gewerbeflächenentwicklung ausgerichteten Gewerbeflächenpolitik zu 
erkennen. So wird dem Vorrang der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung in 60 % der 
Kommunen eine große bzw. mittlere Bedeutung beigemessen. Zudem versuchen über 70 % 
der Kommunen gezielt Baulandreserven zu mobilisieren. In 38 % der Kommunen besitzt die-
ses Ziel sogar eine große Bedeutung. Auf eine Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 
durch Gewerbe wirken die Kommunen bislang nur selten hin. Über 60 % der Kommunen 
messen diesem Ziel eine geringe oder kleine Bedeutung bei. Regionale Zielsetzungen wer-
den bislang in etwa der Hälfte der Kommunen verfolgt. Jeweils rund 50 % nennen die Ent-
wicklung regional bedeutsamer Gewerbeflächen, eine interkommunale Kooperation bei der 
Entwicklung und „einen Beitrag zu einem regional ausgeglichenen Gewerbeflächenangebot 
leisten“ als Ziele mit hoher oder mittlerer Bedeutung.  

Abbildung 10: Bedeutung kommunaler Ziele der Gewerbeflächenpolitik - Region Düsseldorf 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Kommunalbefragung des BBSR 2009, N = 50 



Evaluation des Instrumentenverbunds - Fallstudie Düsseldorf 
 

155 

9.3 Organisation der Landes- und Regionalplanung in NRW 

In Nordrhein-Westfalen wird die für die Raumordnung zuständige oberste Landesbehörde als 
Landesplanungsbehörde bezeichnet. Die Ressortzuständigkeit hat in den letzten Jahren 
mehrfach gewechselt. Seit 2010 liegt die Zuständigkeit bei der Staatskanzlei. Zuvor haben 
von 2002 bis 2010 das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie (Bezeichnung bis 
2005: Ministerium für Verkehr, Energie und Landesplanung), zwischen 2000 und 2002 eben-
falls die Staatskanzlei sowie vor 2000 das Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Land-
wirtschaft die Funktion der obersten Landesplanungsbehörde wahrgenommen.  

Mit dem Landesentwicklungsprogramm und dem Landesentwicklungsplan (LEP) erarbeitet 
die Landesplanungsbehörde zwei zentrale formelle Instrumente zur Steuerung der Gewerbe-
flächenentwicklung. In Zukunft werden die beiden Planwerke durch einen Landes-
entwicklungsplan ersetzt (vgl. Kapitel 9.4). Dieser wird unter Beteiligung der Regionalräte 
sowie der Gemeinden, für die eine Anpassungspflicht begründet werden soll, erarbeitet und 
von der Landesregierung im Einvernehmen mit dem für die Landesplanung zuständigen 
Ausschuss des Landtags als Rechtsverordnung aufgestellt. Der Landesplanungsbehörde 
obliegt zudem die Genehmigung der Regionalpläne.  

Auf Ebene der Regierungsbezirke sind die Regionalplanungsbehörden angesiedelt, die für 
die Landes- und Regionalplanung in ihrem Gebiet zuständig sind. Im Verbandsgebiet des 
RVR tritt die Geschäftsführerin bzw. der Geschäftsführer des RVR als staatliche Regional-
planungsbehörde in Erscheinung. 

Zentrale Aufgaben der Bezirksplanungsbehörden sind die Mitwirkung bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Regionalpläne sowie die Durchführung von Raumordnungsverfahren. 
Darüber hinaus sorgen sie dafür, dass die Ziele der Raumordnung bei behördlichen Maß-
nahmen und bei solchen Planungen und Vorhaben, die für die räumliche Gestaltung des 
Bezirks von Bedeutung sind, beachtet und die Ergebnisse von Raumordnungsverfahren be-
rücksichtigt werden (§ 4 Abs. 2 LPlG NW). Vor diesem Hintergrund bewerten sie die Anpas-
sung der Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung und geben im Rahmen des Anpas-
sungsverfahrens nach § 32 LPlG Stellungnahmen zu Flächennutzungsplänen ab.  

Als untere staatliche Verwaltungsbehörde ist es Aufgabe der Landräte dafür Sorge zu tra-
gen, dass die Ziele der Raumordnung bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im 
Kreise beachtet und die Ergebnisse von Raumordnungsverfahren berücksichtigt werden. 

Die Organisation der Regionalplanung kann in Nordrhein-Westfalen weder dem kommunalen 
noch eindeutig dem staatlichen Modell zugeordnet werden (Brohm 2002, 645 f.). Träger der 
Regionalplanung sind die Regionalräte der fünf Regierungsbezirke bzw. die Verbandsver-
sammlung des RVR. Bei den Regionalräten handelt es sich um kommunale Ausschüsse 
ohne Rechtspersönlichkeit. Ihre stimmberechtigten Mitglieder werden zu zwei Dritteln von 
Kreisen und kreisfreien Städten aus den Mitgliedern der Vertretungsorgane gewählt sowie zu 
einem Drittel aus einer Reserveliste berufen. Jeder Kreis und jede kreisfreie Stadt wählt je 
angefangenen 200 000 Einwohnern ein Mitglied in den Rat. Das Landesplanungsgesetz 
sieht vor, dass Kreise, die mehr als einen Vertreter im Regionalrat aufweisen, jeweils min-
destens durch eine Gemeinde mit weniger als 25 000 Einwohnern sowie eine Gemeinde mit 
mehr als 25 000 Einwohnern vertreten werden. Die Gesamtzahl der Mitglieder bestimmt sich 
über die den kreisfreien Städten und Kreisen auf Grundlage der Einwohnerzahl zustehende 
Mitgliederzahl sowie einer Erweiterung um die Hälfte. Diese Mitglieder werden über die Re-
serveliste festgelegt. Die Sitzverteilung im Regionalrat ist an die Zusammensetzung der Ge-
meindevertretungen des Regierungsbezirks (ohne Berücksichtigung der Gemeinden des 
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RVR) und somit an die Kommunalwahlperioden gebunden. Der Regionalrat umfasst zudem 
maximal zehn beratende Mitglieder, die von den stimmberechtigten Mitgliedern bestimmt 
werden und aus dem gesellschaftspolitischen Bereich stammen.  

Zentrale Aufgaben des Regionalrats sind die Aufstellung und Beschlussfassung des Regio-
nalplans. Darüber hinaus besitzt er weitere Zuständigkeiten und Beschlusskompetenzen. So 
kann er auf der Grundlage des Landesentwicklungsprogramms, des LEPs und der Regional-
pläne Vorschläge für Förderprogramme und -maßnahmen von regionaler Bedeutung unter-
breiten. Die Arbeit des Regionalrates wird durch drei Ausschüsse (Planungs-, Struktur- und 
Verkehrsausschuss) unterstützt, deren Mitglieder vom Regionalrat gewählt werden und nicht 
Mitglied des Regionalrates sein müssen. Diese bereiten die öffentlichen, mindestens viermal 
jährlich stattfindenden, Sitzungen des Rates vor. Von besonderer Bedeutung ist der Pla-
nungsausschuss, der die Beschlussfassung des Regionalplans vorbereitet und für die Ände-
rungsverfahren zuständig ist. 

Der Regionalrat wird durch die zuständige Regionalplanungsbehörde in seinem Aufgabenbe-
reich unterstützt. So wird der Regionalplan von der weisungsgebundenen Regionalpla-
nungsbehörde erarbeitet, während der Aufstellungsbeschluss sowie der Beschluss des Re-
gionalplans dem Regionalrat obliegen. Die Regionalplanungsbehörde ist zudem Geschäfts-
stelle des regionalen Planungsträgers.  

9.4 Steuerungsinstrumente der Landesplanung 

Während das Landesplanungsgesetz in Nordrhein-Westfalen vor allem organisatorische und 
verfahrensmäßige Regelungen trifft, weisen Durchführungsverordnungen zum Landespla-
nungsgesetz grundlegende Vorschriften für die Raumordnungspläne auf. So werden in der 
für den GEP 1999 relevanten 3. Durchführungsverordnung zum Landesplanungsgesetz (3. 
DVO LPlG) vom 17.01.1995 Gegenstand, Form und Merkmale des Planungsinhalts der Lan-
desentwicklungspläne und Gebietsentwicklungspläne geregelt. Die zeichnerischen Darstel-
lungen der Regionalpläne müssen den in einem Planzeichenverzeichnis aufgeführten Plan-
zeichen im Sinne eines Mindestregelungsgehalts entsprechen. Die Verordnung schreibt un-
ter anderem die Ausweisung von Bereichen für gewerbliche und industrielle Nutzung (GIB) 
vor. 

Materielle Vorgaben für Raumordnungsziele in Form von Grundsätzen und hiermit gleichge-
stellten allgemeinen Zielen der Raumordnung sind im Wesentlichen im Landesentwicklungs-
programm zu finden. Das 1989 als Gesetz beschlossene Programm legt somit den Rahmen 
für die Gesamtentwicklung des Landes sowie für alle raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen einschließlich raumwirksamer Investition fest. Auf dessen Basis erfolgt die Fest-
legung verbindlicher Ziele der Raumordnung in den Landesentwicklungs- und Regionalplä-
nen. Während in den Plänen eine Ausgestaltung der Vorgaben des Landesentwicklungspro-
gramms möglich ist, ist der Landes- und Regionalplanung die Aufstellung einer eigenständi-
gen, nicht auf dem Landesentwicklungsprogramm basierenden Plankonzeption verwehrt 
(Scheipers 1995, 127).  

Mit der Aufstellung des Landesentwicklungsplans von 1995 wurde die bis zu diesem Zeit-
punkt durchgeführte sektoralisierte Landesplanung in Form mehrerer Landesentwicklungs-
pläne abgelöst. Gültigkeit behielt allerdings weiterhin der 1978 aufgestellte Landesentwick-
lungsplan VI „Festlegung von Gebieten für flächenintensive Großvorhaben (einschließlich 
Standorte für die Energieversorgung), die für die Wirtschaftsstruktur des Landes von beson-
derer Bedeutung sind“, der die landesweite Standortvorsorge in NRW regelt. Zurzeit wird der 
Entwurf für einen neuen Landesentwicklungsplan erarbeitet, in dem das Landesentwick-
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lungsprogramm sowie die Landespläne zusammengeführt werden sollen. Mit Gesetz vom 
3.5.2005 wurde die Zweiteilung der Landesplanung aufgegeben. Der Landesentwicklungs-
plan 1995 weist ausschließlich Ziele der Raumordnung auf. Allerdings hat eine Untersu-
chung gezeigt, dass die Festlegungen nicht immer den Anforderungen an Ziele der Raum-
ordnung gerecht werden (Hoppe 2001, 83). Der Raumordnungsplan enthält verschiedene 
auf die Siedlungsentwicklung sowie konkret auf die gewerbliche Flächenentwicklung bezo-
gene Festlegungen.  

Zunächst sieht der Raumordnungsplan vor, dass die siedlungsräumliche Schwerpunktbil-
dung von Wohnungen und Arbeitsstätten in Verbindung mit zentralörtlichen Einrichtungen im 
Sinne des Landesentwicklungsprogramms (§ 7) auf der Grundlage der zentralörtlichen Glie-
derung angestrebt und innergemeindlich auf Siedlungsschwerpunkte (§ 6 Landesentwick-
lungsprogramm) ausgerichtet werden soll (2.2 LEP). Im Hinblick auf die Baulandvorsorge für 
den regionalen und kommunalen Bedarf ist es Aufgabe der Regional- und Bauleitplanung, 
durch eine ausreichende Darstellung und Festsetzung von Siedlungsbereichen und Bauflä-
chen sowie die Bereitstellung ausreichenden Baulands, insbesondere für qualitativ hochwer-
tige gewerbliche Nutzungen, diese Vorsorge sicherzustellen (Ziel C II 2 2.1 LEP).  

Bereits auf Landesebene werden zentrale Aspekte einer flächenschonenden Gewerbeflä-
chenentwicklung in Nordrhein-Westfalen geregelt. So schreibt der Landesentwicklungsplan 
unter anderem eine vorrangige Innenentwicklung, Flächenrecycling, Arrondierung und Nach-
verdichtung vor. Auch die Möglichkeiten eines übergemeindlichen Flächenausgleichs sollen 
genutzt werden. Diese Kriterien sollen von der Regional- und Kommunalplanung bei der Flä-
chenausweisung berücksichtigt werden. Bei der Neuausweisung von Gewerbe- und Indu-
striebereichen soll die Regionalplanung vor allem Standorte mit einer kurzwegigen Anbin-
dung an das überörtliche Straßenverkehrsnetz und an Verkehrsträger mit hoher Transport-
kapazität sowie einer Integration in die Stadtentwicklungsplanung wählen (Ziel C II 2 2.4 
LEP). Die Ausweisung der Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzung (GIB) erfolgt 
auf Basis eines regionalen Gewerbeflächenkonzepts, das von der Planungsbehörde erarbei-
tet wird und zukunftsorientierte und qualitativ hochwertige Wirtschaftsstandorte umfassen 
soll. Bei der Standortwahl sind siedlungs- und wirtschaftsstrukturelle Aspekte, Aspekte der 
Freiraumsicherung, der Minimierung von Umweltbelastungen sowie finanzwirtschaftliche 
Aspekte zu berücksichtigen (Erläuterung zu Ziel C II 2 2.4 LEP). Die Standorte sollen zudem 
für eine interkommunale Zusammenarbeit geeignet sein (Ziel C II 2 2.4 LEP). Aus Sicht der 
Landesplanung wird die regionale und interkommunale Zusammenarbeit zur Verbesserung 
und Sicherung des regional bedeutsamen Flächenangebotes für die Wirtschaft in Zukunft 
immer wichtiger. Neben der Darstellung von GIB sieht die Landesplanung daher eine Aufga-
be der Regionalplanung in der Unterstützung der Gemeinden im Rahmen regionaler und 
interkommunaler Zusammenarbeit. Im Rahmen der unverbindlichen Erläuterung der Zielaus-
sagen, fordert der Landesentwicklungsplan die Gemeinden zudem zu einer intensiveren 
Nutzung der Industrie- und Gewerbeflächen auf und nennt als konkretes Beispiel für die 
Minderung des Flächenverbrauchs eine mehrgeschossige Bebauung und sinnvolle Be-
schränkung des PKW-Stellplatzangebotes. 

Eine Inanspruchnahme des Freiraums ist nur dann möglich, wenn der Flächenbedarf für 
siedlungsräumliche Nutzungen nicht innerhalb des Siedlungsraumes gedeckt werden kann, 
bzw. wenn der regionalplanerisch dargestellte Siedlungsraum unter Berücksichtigung der 
ortsüblichen Siedlungsstruktur für die absehbare Wirtschaftsentwicklung nicht ausreicht (Ziel 
B III 1.23 LEP). 
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Zur Flexibilisierung der Ausweisungen der Siedlungsbereiche (Bereiche für gewerbliche und 
industrielle Nutzung (GIB), Allgemeinen Siedlungsbereiche (ASB)) sieht die Landesplanung 
das Instrument des Flächentausches vor. Bei bestehendem Bedarf ist demnach die Inan-
spruchnahme von Freiraum für Gewerbeflächen zulässig, wenn eine gleichwertige Fläche 
dem Freiraum wieder zugeführt oder in eine innerstädtische Grünfläche umgewandelt wird (B 
III 1.24 LEP). Der Landesentwicklungsplan thematisiert dieses Instrument insbesondere im 
Zusammenhang mit der Mobilisierung durch Unternehmensbindung blockierter Baulandre-
serven (Erläuterung zu B III 1.24 LEP). 

Darüber hinaus beinhaltet der Landesentwicklungsplan Aussagen zu flächenintensiven Vor-
haben. Demnach sollen die zur landesweiten Standortvorsorge festgelegten „Gebiete für 
flächenintensive Großvorhaben“ durch Vorhaben mit besonderer Bedeutung für die wirt-
schaftliche Entwicklung des Landes mit einem Flächenbedarf von mindestens 80 ha in An-
spruch genommen werden (C. III. 2. 2.1 LEP). Durch die Ausweisung werden die Gebiete 
vor entgegenstehender Nutzung gesichert. Aufgabe der Regionalplanung ist eine regional-
planerische Konkretisierung und die Entscheidung über Art und Umfang der planerischen 
Inanspruchnahme der Flächen im Rahmen der Gebietsentwicklungspläne (C. III. 2. 2.3 LEP) 
(vgl. auch Kapitel 4.4). 

9.5 Evaluation der Steuerungsinstrumente des Regionalplans 

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Grundsätze der Raumordnung (§ 2 ROG) sowie der 
landesplanerischen Festlegungen sieht der Gebietsentwicklungsplan der Region Düsseldorf 
neben der Förderung einer ressourcenschonenden und umweltverträglichen Siedlungsent-
wicklung auch die Sicherstellung einer angemessenen Versorgung mit Wohnungen und Ar-
beitsstätten vor. Einen Schwerpunkt bildet die Freiraumsicherung. Zudem soll ein wichtiger 
Beitrag zur Umsetzung durch das Angebot von Möglichkeiten zur interkommunalen Zusam-
menarbeit sowie deren vorrangigen Unterstützung geschaffen werden (GEP 99, V). Die 
Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung erfolgt auf Basis eines umfangreichen 
Instrumentenverbunds, den die Landesplanung der Regionalplanung in Nordrhein-Westfalen 
zur Verfügung stellt. Den Mindestregelungsgehalt der Gebietsentwicklungspläne legt die 3. 
DVO zum Landesplanungsgesetz vom 17.1.1995 fest. Auf Basis der im Landesentwick-
lungsplan vorgenommenen Zuordnung des Landesgebiets in Siedlungsraum und Freiraum 
(LEP 1995, 17) erfolgt auch im GEP eine Trennung dieser Kategorien. Der 
Instrumentenverbund setzt sich aus positivplanerischen Festlegungen zum Siedlungsraum 
und negativplanerischen Instrumenten mit Bezug zum Freiraum zusammen (vgl. Tabelle 13). 
In der Regel weisen die Steuerungsinstrumente dabei neben textlichen Festlegungen durch 
die zeichnerische Darstellung in der Karte des Regionalplans auch einen konkreten 
räumlichen Bezug auf. Positivplanerische Instrumente zur Steuerung der 
Gewerbeflächenentwicklung besitzen im Steuerungsansatz der Region Düsseldorf einen 
zentralen Stellenwert. Im Rahmen der bundesweiten Analysen positivplanerischer 
Steuerungsinstrumente (vgl. Kap. 8) konnte die herausragende Stellung der gebietsscharfen 
Siedlungsbereiche aufgezeigt werden. Insgesamt stellt der Regionalplan rund 24 % des 
Planungsgebiets als Siedlungsraum dar. Die aktive positivplanerische Steuerung der 
Gewerbeflächenentwicklung erfolgt in erster Linie durch die Ausweisung von 
Vorranggebieten für die Gewerbeflächenentwicklung, die rund 5 % der Fläche in Anspruch 
nehmen. Standort und Menge der Gewerbeflächenentwicklung werden zudem durch 
Vorranggebiete für Allgemeine Siedlungsbereiche sowie die Beschränkung ländlicher 
Ortsteile auf Eigenentwicklung gesteuert. Darüber hinaus wird als qualitative Festlegung mit 
Zielcharakter gefordert,  mit Grund und Boden sparsamer umzugehen.  



Evaluation des Instrumentenverbunds - Fallstudie Düsseldorf 
 

159 

Kein explizites Ziel des Regio-
nalplans ist die Ausrichtung 
der Siedlungsentwicklung auf 
Zentrale Orte. Gemäß § 22 
des Landesentwicklungspro-
gramms NRW besitzt jede 
Kommune der Region den 
Status als Ober-, Mittel- oder 
Grundzentrum (vgl. Karte 20). 
Der Regierungsbezirk Düssel-
dorf verfügt über sechs Ober-
zentren: Düsseldorf, Duisburg, 
Essen, Wuppertal, Krefeld und 
Mönchengladbach. Die Mehr-
heit der 66 Städte und Ge-
meinden (N=40) fällt in die 
Kategorie der Mittelzentren. 20 
Kommunen haben den Status 
eines Unterzentrums. Auf die-
ser Grundlage legt der Lan-
desentwicklungsplan das Ziel 
fest, dass die siedlungsräumli-
che Schwerpunktbildung von 
Wohnungen und Arbeitsstätten 
in Verbindung mit zentralörtli-

Karte 20: Zentrale Orte 

 
Quelle: eigene Darstellung 

Tabelle 13: Steuerungsinstrumente des Regionalplans Düsseldorf 

 
   Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Regionalplan der Region Düsseldorf 
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chen Einrichtungen auf der Grundlage der zentralörtlichen Gliederung angestrebt und inner-
gemeindlich auf Siedlungsschwerpunkte ausgerichtet werden soll (Ziel B I 2 2.2 LEP). Eine 
Konkretisierung der Festlegung auf Ebene des Regionalplans erfolgt nicht. Aus diesem 
Grund wird das Instrument bei der Evaluation des Regionalplans der Region Düsseldorf nicht 
berücksichtigt. Neben den positivplanerischen Instrumenten zur aktiven Steuerung der Ge-
werbeflächenentwicklung, die vor allem dem Schutz gewerblich geeigneter Flächen vor kon-
kurrierenden Nutzungen dienen, bilden die Instrumente des Freiraumschutzes die zweite 
Säule des Steuerungsansatzes. Während einzelne Instrumente (z.B. Regionale Grünzüge) 
ausschließlich auf den allgemeinen Schutz des Freiraums vor einer baulichen Inanspruch-
nahme abzielen, stehen bei anderen negativplanerischen Instrumenten einzelne Schutzgüter 
(z.B. Schutz der Natur) im Vordergrund. In der Region Düsseldorf kommen sowohl solche 
multifunktionale als auch monofunktionale Instrumente des Freiraumschutzes zum Einsatz. 
Insgesamt stehen rund drei Viertel der Regionsfläche als Freiraum nicht bzw. nur einge-
schränkt für eine Siedlungsflächenentwicklung zur Verfügung. Regionale Grünzüge werden 
für 25 % des Planungsgebietes dargestellt. Besonders umfangreich fällt die Ausweisung von 
allgemeinen Freiraum- und Agrarbereichen (57 %) und Bereichen zum Schutz der Land-
schaft und landschaftsorientierten Erholung (52 %) aus. Im Gegensatz zu den Festlegungen 
zum Siedlungsraum überlagern sich Festlegungen zum Freiraum vielfach. Im Folgenden wird 
die Steuerungswirkung der in Tabelle 13 genannten Steuerungsinstrumente auf Basis des in 
Kapitel 1 vorgestellten Evaluationsansatzes analysiert.  

9.5.1 Siedlungsbereiche 

In NRW wird das gewerbliche Flächenpotential der Kommunen von den Regionalplänen 
durch die Ausweisung von Siedlungsbereichen differenziert nach Bereichen für gewerbliche 
und industrielle Nutzungen (GIB) und Allgemeinen Siedlungsbereichen (ASB) festgelegt. Die 
Ausweisung basiert auf einer Bedarfsabschätzung für die zukünftige Wohn- und Gewerbeflä-
chennachfrage. Hierbei greifen die verschiedenen Planungsregionen des Landes auf unter-
schiedliche, im Detail abweichende, Verfahren zurück. Dieser Spielraum wird durch das 
Landesplanungsgesetz eingeräumt (Wuschansky 1985, 22). Basis für die Berechnung des 
kommunalen Gewerbeflächenbedarfs in der Region Düsseldorf ist die vergangene Gewerbe-
flächenentwicklung. Durch die Fortschreibung des Verbrauchs wird für den Geltungszeitraum 
des Regionalplans ein notwendiger Handlungsspielraum für die Kommunen ermittelt (Aus-
kunft der Bezirksregierung 2007). Aufgrund der bestehenden Unschärfe einer Gewerbe- und 
Industrieflächenprognose, greift die Regionalplanungsbehörde nicht auf den Begriff Gewer-
beflächenbedarf, sondern Handlungsspielraum zurück (Konze et al. 2000, 108). Für die Be-
rechnung des Handlungsspielraums wird der Flächenverbrauch der letzten 10 Jahre zugrun-
de gelegt. Dabei werden auch die zusätzlichen Potentiale beachtet, die durch Stilllegungen 
und Betriebsverlagerungen entstehen. Vor diesem Hintergrund wurde der durch die Fort-
schreibung ermittelte Bedarf an gewerblichen Bauflächen bei der Erarbeitung des Regional-
plans bei allen Kommunen der Region pauschal um 25 % reduziert (Bezirksregierung Düs-
seldorf 2001, 9), um zur Begrenzung der Flächenzuwächse für Gewerbe beizutragen (Konze 
et al. 2000, 112 f.). Dieser Bedarf wurde anschließend den im Rahmen des Siedlungsmonito-
rings erhobenen gewerblichen Bauflächenreserven gegenübergestellt. In Arbeitsgesprächen 
mit Kommunen und Kreisen erfolgte eine Diskussion der Bereichsdarstellung. GIB-Flächen 
wurden dann ausgewiesen, wenn die Flächenbilanz eine entsprechende Notwendigkeit auf-
zeigte. Ziel der Regionalplanung war die Bereitstellung in Qualität und Umfang erforderlicher 
Siedlungsbereiche. Bei der Verortung der Flächen stand neben der optimalen Einbindung 
der Bereiche in die vorhandene Siedlungs- und Infrastruktur auch die Schonung natürlicher 
und landschaftlicher Gegebenheiten im Vordergrund (Konze et al. 2000, 106 f.).  
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Textliche Festlegung 
Regionalplan Düsseldorf: 
 

„Die Kommunen sollen ihre Sied-
lungsentwicklung innerhalb der 
dargestellten Siedlungsbereiche 
vollziehen und dabei die ge-
meindliche Siedlungstätigkeit auf 
Siedlungsschwerpunkte ausrich-
ten.“ (Ziel 1.1.1.1) 
 

„In den Bereichen für gewerbliche 
und industrielle Nutzungen (GIB) 
sollen gewerbliche Betriebe im 
Bestand gesichert, ausgebaut 
und angesiedelt werden. Insbe-
sondere emittierende Betriebe 
sollen dort untergebracht wer-
den.“ (Ziel 1.3.1.1) 
 
„Überregional bedeutsame Berei-
che für gewerbliche und indus-
trielle Nutzungen sollen in freiwil-
liger und übergemeindlicher Ab-
stimmung entwickelt und ver-
marktet werden.“ (Ziel 1.3.2.1) 
 
„In den GIB für zweckgebundene 
Nutzungen sind Nutzungen, die 
nicht unter die Zweckbindung 
fallen, ausgeschlossen.“ 
(Ziel 1.3.3.1) 

9.5.1.1 Plananalyse 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Gebietsentwicklungsplan 
von 1999 sieht vor, dass die 
Kommunen ihre Siedlungsent-
wicklung innerhalb der darge-
stellten Siedlungsbereiche voll-
ziehen und dabei die gemeindli-
che Siedlungstätigkeit auf Sied-
lungsschwerpunkte ausrichten 
(Ziel 1.1.1.1). Um eine koordi-
nierte Siedlungsentwicklung zu 
erreichen, werden im Regional-
plan für jede Kommune Sied-
lungsbereiche gebietsscharf 
festgelegt. Eine zeichnerische 
Unterscheidung von Bestands-
flächen und Reserveflächen 
wird dabei nicht vorgenommen. 
Durchschnittlich stehen den 

Karte 21 und 22: Vorranggebiete für Gewerbe- 
und Siedlungsflächenentwicklung 

 
Quelle: eigene Darstellung  
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Kommunen durch diese Ausweisungen 22 % der Gemeindefläche für Siedlungstätigkeiten 
zur Verfügung. Abhängig von der Siedlungsstruktur werden in den im Verdichtungsraum ge-
legenen Kommunen umfangreichere Siedlungsbereiche als im ländlichen Raum festgelegt. 
Während in Oberhausen 63 % der Gemeindefläche zu dieser Kategorie zählen, sind es in 
der Gemeinde Schermbeck nur 3 %. Die im Plan abgegrenzten Siedlungsbereiche setzen 
sich aus insgesamt fünf unterschiedlichen Typen zusammen. Von zentraler Bedeutung für 
die Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung sind die Bereiche für die gewerbliche und 
industrielle Nutzung (GIB). Neben der Differenzierung in GIB sowie in Allgemeine Siedlungs-
bereiche (ASB) werden jeweils einzelne Bereiche für zweckgebundene Nutzungen festge-
legt. Darüber hinaus weist der Regionalplan GIB für flächenintensive Großvorhaben aus.  

GIB dienen der Unterbringung insbesondere von emittierenden Betrieben (Ziel 1.3.1.1). Hier-
zu zählen neben emittierenden Industrie- und Gewerbebetrieben auch emittierende öffentli-
che Betriebe und Einrichtungen sowie jeweils zuzuordnende Anlagen (Planzeichenverord-
nung). Durch die Formulierung („insbesondere“) werden andere gewerbliche Nutzungen 
nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Sofern einzelne Flächen oder Teilbereiche aufgrund 
ihrer räumlichen Lage, besonderer geologischer, verkehrlicher oder anderer spezifischer 
Standortfaktoren oder rechtlicher Vorgaben für bestimmte Nutzungen vorbehalten sein sol-
len, werden diese als GIB mit zweckgebundener Nutzung festgelegt. Eine Zweckbindung 
kann unter anderem bei übertägigen Betriebsanlagen des Bergbaus oder bei Standorten des 
kombinierten Güterverkehrs bestehen. Bei den GIB für flächenintensive Nutzungen handelt 
es sich um die räumliche Konkretisierung der landesplanerischen Ausweisung (vgl. Kapitel 
4.3). Während rund 5 % der Regionsfläche als GIB ausgewiesen werden, ist der Umfang der 
beiden anderen Kategorien mit 0,1 bzw. 0,2 % marginal. Im Folgenden werden daher jeweils 
alle drei Ausweisungstypen zusammengefasst als GIB betrachtet. In der Region Düsseldorf 
weisen 63 der 66 Kommunen (keine Festlegung in Kerken, Wachtendonk und Kaarst) GIB 
auf. Mit 15 % wird in Duisburg der größte Teil des Gemeindegebiets für eine gewerblich-
industrielle Nutzung gesichert. Im Regionsdurchschnitt liegt der Anteil bei 5 %. Der Umfang 
der GIB-Ausweisungen spiegelt insgesamt die Siedlungsstruktur der Region wider. Aller-
dings weisen auch einzelne ländlich geprägte Kommunen große GIB-Flächen auf. Zehn grö-
ßere als GIB dargestellte Flächen mit besonderen Standortqualitäten werden im Regional-
plan als überregional bedeutsame Bereiche festgelegt. Es handelt sich um zukunftsorientier-
te und qualitativ hochwertige Wirtschaftsstandorte, die in freiwilliger und interkommunaler 
Abstimmung auf Basis eines städtebaulichen Gesamtkonzeptes entwickelt und vermarktet 
werden sollen (Ziel 1.3.2.1).  

Aufgrund der zunehmenden Stadtverträglichkeit von Betrieben sieht die 3. DVO zum Lan-
desplanungsgesetz die Ansiedlung wohnverträglichen Gewerbes in ASB vor. Diese Festle-
gung wird vom Regionalplan der Region Düsseldorf aufgegriffen. Demnach stehen die ASB 
für gewerbliche Bauflächen für die Bestandssicherung und Erweiterung vorhandener Gewer-
bebetriebe und für die Ansiedlung neuer, nicht wesentlich störender bzw. nicht erheblich be-
lästigender Gewerbebetriebe zur Verfügung (Erläuterung zu Ziel 1.2.1.1). Für Gewerbebe-
triebe ohne besondere Emissionen ist sogar eine zunehmende Darstellung als Bestandteil 
von ASB vorgesehen (Erläuterung zu Ziel 1.3.1). Allgemeine Siedlungsbereiche werden im 
Regionalplan für alle Gemeinden dargestellt. Mit einem Anteil von 19 % der Regionsfläche 
fällt die Ausweisung deutlich umfangreicher als die der GIB (5 %) aus. Noch stärker als die 
GIB drücken Umfang und Verteilung der ASB die Siedlungsstruktur der Region aus. Auf-
grund des sehr geringen Umfangs der ASB für zweckgebundene Nutzungen (z.B. Freizeit-
einrichtungen) von 0,3 %, werden beide Kategorien, ebenso wie bei den drei GIB-
Kategorien, gemeinsam betrachtet. 
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Die Festlegung der Siedlungsbereiche erfolgt als Vorranggebiet. Durch die Nutzung des Be-
griffs „Bereiche“ deutet die Regionalplanung einen Planungsspielraum der Kommunen bei 
der Umsetzung der Festlegung an, der sich durch den relativ kleinen Maßstab von 1:50 000 
der Regionalpläne ergibt (Mielke 2005, 22). Mit der Festlegung der Siedlungsbereiche erhal-
ten die in den ASB- und GIB-Flächen vorgesehenen Nutzungen zunächst einen Vorrang 
gegenüber konkurrierenden Nutzungen. So sollen in den Bereichen für gewerbliche und in-
dustrielle Nutzungen (GIB) gewerbliche Betriebe im Bestand gesichert, ausgebaut und ange-
siedelt werden. Bei der konkreten Nutzung der GIB, z.B. im Hinblick auf emittierende oder 
nichtemittierende Betriebe, verbleibt den Kommunen auf Grundlage der im Regionalplan 
formulierten Ziele der Raumordnung ein gewisser Handlungsspielraum. Die Ansiedlung oder 
Erweiterung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben in den GIB ist von den Kommunen 
allerdings bauleitplanerisch auszuschließen (Ziel 1.3.1.2). Zudem besteht dieser Spielraum 
bei Siedlungsbereichen für zweckgebundene Nutzungen nicht (Ziel 1.3.3.1; Ziel 1.2.3.1). 
Indem der Vollzug der gemeindlichen Siedlungstätigkeit auf Siedlungsbereiche beschränkt 
wird, geht die Festlegung des Regionalplans jedoch über eine reine Flächensicherung deut-
lich hinaus. Neben einer Standortsteuerung erfolgt durch die gebietsscharfe Darstellung indi-
rekt auch eine Mengensteuerung der gemeindlichen Siedlungstätigkeit. So wird durch die 
Gesamtgröße der Siedlungsbereiche der Umfang zukünftiger Flächenentwicklungen festge-
legt, da eine Siedlungsentwicklung im Freiraum in der Regel ausgeschlossen ist. Allerdings 
verfolgt die Regionalplanung hierbei keinen Ansatz zur Reduzierung der Flächeninanspruch-
nahme. Vielmehr übersteigt der Umfang der Siedlungsbereiche die voraussichtlich zu erwar-
tende Entwicklung, um den Kommunen eine flexible Standortwahl bei der Gewerbeflächen-
entwicklung zu ermöglichen. Aus diesem Grund ist es unwahrscheinlich, dass die durch den 
Plan bestimmte Obergrenze im Geltungszeitraum des Plans tatsächlich überschritten werden 
kann. Aufgrund des relativ großen Entwicklungsrahmens der Kommunen, ist der Schwer-
punkt der Festlegung in der Standortsteuerung zu sehen. Die Intensität der Steuerung wird 
durch die Soll-Formulierung des Ziels eingeschränkt, indem Abweichungen ermöglicht wer-
den. Eine solche Öffnung der Festlegung ist notwendig, da nicht für alle Ortsteile Siedlungs-
bereiche dargestellt werden. Gemäß Ziel 1.1.1.2 kann auch in diesen Ortsteilen eine am Ei-
genbedarf ausgerichtete Entwicklung stattfinden. Da es sich um eine konkret benannte Aus-
nahmeregelung handelt, erreicht die Restriktivität der Festlegung dennoch ein hohes Niveau.  

Durch die zusätzlich geforderte Ausrichtung der Siedlungstätigkeit auf Siedlungsschwerpunk-
te wird die Gewerbeflächenentwicklung grundsätzlich nicht angesprochen. Demnach sollen 
die Kommunen in den ASB unter Berücksichtigung der örtlichen Ausgangsposition und Ent-
wicklungspotentiale innerhalb der Siedlungsbereiche Siedlungsschwerpunkte darstellen, die 
mindestens die Tragfähigkeit für Grundzentren erreichen.  

9.5.1.2 Erfolgskontrolle 

Der Erfolg der Steuerungsinstrumente spiegelt sich in der räumlichen Entwicklung der Ge-
werbeflächen wider. Eine Zielerreichung liegt vor, wenn die Gewerbeflächenentwicklung 
bzw. die gewerbliche Bautätigkeit fast ausschließlich in den GIB stattgefunden hat. Da 
wohnverträgliches Gewerbe auch in ASB angesiedelt werden kann, ist die Entwicklung ge-
werblicher Flächen in diesen Siedlungsbereichen in begrenztem Umfang ebenfalls zielkon-
form. Eine vollständige Konzentration auf die ausgewiesenen GIB-Gebiete ist aufgrund der 
gesetzlich geregelten Unschärfe der Regionalplanung nicht möglich. Insofern können auch 
noch geringe Abweichungen als Erfolg gewertet werden. Die Überprüfung der gebietsschar-
fen Festlegungen kann nur mit Hilfe von ebenfalls flächenhaften Geodaten erfolgen. Hierfür 
stehen die in Kapitel 8 vorgestellten Geodaten der Gewerbeflächenentwicklung und Bautä-
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tigkeit zur Verfügung. Aufgrund der eingeschränkten Datensituation bleibt die Forderung des 
Regionalplans möglichst emittierende Betriebe in den GIB unterzubringen bei der Erfolgs-
kontrolle unberücksichtigt.  

Als Indikator wird zum einen auf Basis von CORINE Land Cover (CLC) der Anteil der in GIB 
bzw. ASB neu entstandenen Gewerbeflächen an allen neuen Gewerbeflächen betrachtet. 
Zum anderen wird der Umfang der gewerblichen Bautätigkeit in den Siedlungsbereichen 
(SEMENTA) untersucht. Zu Beginn geben zudem aktuelle ATKIS-Daten, die die höchste 
Genauigkeit der genutzten Datensätze aufweisen, einen Eindruck von der Verteilung der 
Industrie- und Gewerbeflächen in der Region.  

In der Region Düsseldorf be-
findet sich der überwiegende 
Teil der Industrie- und Gewer-
beflächen (76 %) in den Sied-
lungsbereichen. Davon sind 
immerhin 20 % der Flächen in 
ASB zu finden. Weitere 2 % 
der Gewerbeflächen entfallen 
auf Ortslagen mit Eigenent-
wicklung, für die keine GIB 
bzw. ASB-Flächen dargestellt 
werden (vgl. Kapitel 9.5.2). 
Demnach ist ein relativ hoher 
Anteil der Industrie- und Ge-
werbeflächen (22 %) auch im 
Freiraum verortet. Derzeit 
können rund 6 % der ASB so-
wie 61 % der GIB Flächen als 
gewerbliche Bestandsflächen 
bezeichnet werden. Innerhalb 
der Region variiert die Kon-
zentration gewerblicher Bau-
flächen auf Siedlungsbereiche 
stark (vgl. Karte 23). Während 
Duisburg, Hilden und Haan 
einen Anteil von über 90 % der 
Gewerbeflächen in den Sied-
lungsbereichen aufweisen, ist 
der Anteil in Jüchen mit 2 % 

besonders gering. Insgesamt ist ein Gefälle vom Verdichtungsraum zum ländlichen Raum 
festzustellen. Dies drückt sich auch in den einzelnen Kategorien aus. So entfallen auf GIB-
Flächen die höchsten Anteile (über 74 %) in Duisburg, Krefeld, Velbert und Haan. ASB-
Flächen spielen für die gewerbliche Nutzung ebenfalls im Verdichtungsraum (u.a. Oberhau-
sen 51%, Essen 38 %) eine wichtige Rolle. Für die Bewertung der Instrumente ist allerdings 
ausschließlich die Entwicklung seit 1999 ausschlaggebend. 

Seit dem Inkrafttreten des Regionalplans sind 83 % der Gewerbeflächen (CLC) bzw. 81 % 
der neuen gewerblichen Gebäude (betrachtet wird die Gebäudegrundfläche) innerhalb der 
Siedlungsbereiche entstanden. Beide Datensätze zeigen eine Ausrichtung der Entwicklung 
auf GIB. Dabei wird deutlich, dass ASB eher durch gewerbliche Gebäude (erfasst durch 

Karte 23: Gewerbeflächenbestand und -entwicklung 
in Siedlungsbereichen 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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SEMENTA) als durch größere Gewerbeflächen (erfasst durch CLC) in Anspruch genommen 
werden. Der Anteil liegt bei 23 % (SEMENTA) zu 12 % (CLC). Diese Werte spiegeln insge-
samt eine mittlere bis hohe Zielerreichung wider. Der Anteil konnte gegenüber vorhergehen-
den Zeiträumen nicht verbessert werden. So entstanden 1990 bis 2000 noch 90 % aller Ge-
werbeflächen bzw. 86 % aller gewerblichen Gebäudegrundflächen in Siedlungsbereichen. 
Ein Teil der Entwicklungen im Freiraum ist wahrscheinlich auf die Umsetzung bereits ver-
bindlicher Flächennutzungspläne zurückzuführen. Jedoch kann der konkrete Umfang dieses 
Faktors nicht bestimmt werden. Die Entwicklung in Ortslagen mit Eigenentwicklung, die dem 
Freiraum zugerechnet werden, beeinflusst das Ergebnis kaum (vgl. Kapitel 9.5.2).  

Durch die Betrachtung der Entwicklung in den einzelnen Gemeinden wird die Einschätzung 
einer insgesamt recht positiven Zielerreichung unterstützt. Demnach konnten in einem Drittel 
aller Kommunen über 90 % sowie in einem weiteren Drittel mehr als 75 % der gewerblichen 
Bautätigkeit in den Siedlungsbereichen konzentriert werden. Nur in einzelnen Kommunen 
weisen die Werte auf einen geringen Steuerungserfolg hin. So wurden in Rheurdt nur 6 % 
sowie in Jüchen 16 % der Bautätigkeit in den vorgesehenen Bereichen realisiert. Allerdings 
ist der absolute Umfang der Entwicklungen in beiden Kommunen sehr gering, so dass die 
Abweichungen jeweils unter 0,01 bzw. 0,1 % der regionalen Bautätigkeit zwischen 1999 und 
2005 liegen. Trotz einzelner Ausreißer, ist der Standortsteuerungserfolg der Instrumente ins-
gesamt als mittel bis hoch zu bewerten. 

Weniger erfolgreich ist die mit diesem Instrument in Verbindung stehende Aufforderung des 
Regionalplans zur interkommunalen Entwicklung und Vermarktung von zehn der GIB. Von 
diesen als „überregional bedeutsame“ GIB festgelegten Flächen werden bislang 3 Flächen in 
Kooperation betrieben. In allen drei Fällen wurde der Grundstein für die Kooperation aller-
dings bereits vor Inkrafttreten des Regionalplans in den 1990er Jahren gelegt. Die gemein-
same Nutzung drei weiterer GIB ist geplant. Teilweise hat bereits die Erschließung der Flä-
chen begonnen. In den übrigen vier Bereichen haben mitunter Gespräche zwischen den be-
troffenen Kommunen stattgefunden, allerdings ist in nächster Zeit keine interkommunale 
Entwicklung und Vermarktung zu erwarten (Internetrecherche 20.12.2010, Wu-
schansky/König 2006; http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/planen_bauen/regionalentwick-
lung/gewerbestandorte.html, 20.12.2010). Der Standortsteuerungserfolg des Instruments 
GIB wird durch die bislang nur eingeschränkte Bereitschaft der Kommunen zur interkommu-
nalen Entwicklung der überregional bedeutsamen Gebiete allerdings nicht eingeschränkt. 

9.5.1.3 Wirkungsanalyse 

Die Gegenüberstellung der Siedlungsbereiche und der in Flächennutzungsplänen ausge-
wiesenen Gewerbeflächen verdeutlicht die Anpassung der kommunalen Bauleitpläne an die 
regionalplanerischen Ziele. Rund 10 Jahre nach Inkrafttreten des Plans liegen 92 % (davon 
73 % in GIB und 19 % in ASB) der Gewerbeflächen in den vorgesehenen Siedlungsberei-
chen sowie weitere 0,4 % in Ortsteilen ohne Siedlungsbereich. Lediglich in sechs außerhalb 
des Verdichtungsraums gelegenen Kommunen beträgt der Anteil weniger als 80 %. Laut 
Angabe der betroffenen Kommunen wurden die verbindlichen Flächennutzungspläne bereits 
vor 1999 aufgestellt. Somit kann von einer sehr hohen Übereinstimmung gesprochen wer-
den. Bislang werden durch die Gewerbeflächen 65 % der GIB sowie 5 % der ASB.  

Im Rahmen des Anpassungsverfahrens lösen die ASB- und GIB-Darstellungen in der Re-
gel keine Konflikte aus. Lediglich in einem Verfahren wurde von der Regionalplanung die 
Beachtung der in den GIB erlaubten Nutzungen eingefordert. Die geringe Konflikthäufigkeit 
ist vor allem auf den positivplanerischen Charakter der Festlegungen zurückzuführen. Den 
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Kommunen wird durch die Ausweisung als Vorranggebiet eine gewerbliche Nutzung ermög-
licht. Konflikte, die den Umfang der Inanspruchnahme dieser Bereiche betreffen, werden 
unter dem Instrument „mit Grund und Boden sparsamer umgehen“ betrachtet. 

Da in der Praxis insbesondere durch Änderungsverfahren umfangreiche rechtliche Mög-
lichkeiten der Aufweichung und Aufhebung der Siedlungsbereiche bestehen, wird im Folgen-
den der Blick auf die Änderungen des Regionalplans gerichtet. Im Zeitraum Dezember 1999 
bis Juli 2009 wurden insgesamt 58 verbindliche Änderungen durchgeführt, von denen über 
die Hälfte (31) in Bezug zu Siedlungsbereichen stehen. Entsprechen die Darstellungen des 
Regionalplans in Umfang oder Lage nicht den kommunalen Entwicklungsabsichten, so ste-
hen den Kommunen in der Regel zwei Wege offen. Zunächst können die Kommunen einen 
Flächentausch zwischen verschiedenen Kategorien der im Regionalplan dargestellten Sied-
lungsbereiche anstreben. Stehen hierfür keine geeigneten Tauschflächen zur Verfügung, 
werden sie die Umwandlung von Freiraum in GIB oder ASB anstreben. In der Region Düs-
seldorf wurden beide Verfahren bereits mehrfach praktiziert.  

Bislang wurde bei insgesamt 15 Änderungen ein Flächentausch innerhalb der Siedlungsbe-
reiche durchgeführt. Dabei erfolgte fast ausschließlich eine Umwandlung von GIB in ASB (14 
Änderungen), in der Regel mit Blick auf eine Entflechtung von Gemengelagen. Zur Anpas-
sung an die tatsächliche Entwicklung kommt der Flächentausch vor allem bei gewerblichen 
Reservebereichen zum Einsatz, deren Mobilisierung nicht möglich oder nicht mehr gewollt ist 
(Konze et al. 2000, 110). Eine Ausweitung der gewerblichen Entwicklungspotentiale wird 
durch diese Flächentauschverfahren nicht angestrebt. Die Flexibilität des Flächentauschs 
unterschiedlicher Siedlungsbereiche wird von den Kommunen überwiegend (44 %) als zu-
mindest ausreichend bewertet. Lediglich 24 % halten diese Verfahren für kompliziert.  

Planänderungen, bei denen die kommunale gewerbliche Entwicklung im Vordergrund steht, 
tangieren in der Regel den Freiraum. In der Summe sind diese Planänderungen allerdings 
als reine Standortverlagerungen bzw. -optimierungen zu interpretieren. Eine Aufweichung 
der Festlegungen wird vor allem durch die Regionalplanung verhindert, die eine zusätzliche 
GIB-Darstellung von Tauschflächen im Freiraum abhängig macht (Bezirksregierung Düssel-
dorf 2001, 8). Demnach müssen für die neuen GIB-Flächen gleichzeitig mindestens im glei-
chen Umfang neue Freiraumflächen entstehen. Eine detaillierte Betrachtung der Freiraum-
nutzung durch Planänderungen erfolgt bei den Freiraumschutzinstrumenten. Insgesamt wird 
die Wirkung der ASB und GIB durch Planänderungen nicht eingeschränkt. Vielmehr bietet 
diese Vorgehensweise die Chance, verfügbare und qualitativ hochwertige Standorte anzu-
bieten.  

Die Zielerreichung der GIB- 
und ASB-Ausweisungen wird 
bei der Kommunalbefragung 
von einem großen Teil der 
Kommunen positiv bewertet 
(vgl. Abbildung 11). Demnach 
gelingt es aus Sicht von 42 % 
der Kommunen in vielen 
(40 %) bzw. allen (2 %) Kom-
munen die gewerbliche Ent-
wicklung auf GIB auszurichten 
und dort gewerbliche Betriebe 
im Bestand zu sichern. Ledig-

Abbildung 11: Siedlungsbereiche - Zielerreichung 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Kommunalbefragung des BBSR 
2009, N = 50 
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lich 28 % der Kommunen können diese Entwicklung nur in wenigen oder keinen betroffenen 
Kommunen erkennen. Allerdings wird die Zielerreichung von zahlreichen Kommunen (40 %) 
nicht bewertet. Noch etwas besser fällt die Beurteilung der ASB aus. Unter Berücksichtigung 
der gesamten Siedlungstätigkeit, d.h. nicht nur unter Berücksichtigung der Gewerbeflächen-
entwicklung in den ASB, können hier 52 % der Kommunen einen Erfolg des Instruments er-
kennen. Zusammenhänge zwischen der Bewertung der Zielerreichung sowie der Reservesi-
tuation in den Kommunen oder der Siedlungsstruktur bestehen nicht.  

Von besonderer Bedeutung für 
die Umsetzung des Instru-
ments ist die Akzeptanz auf 
Seiten der Kommunen. Diese 
spiegelt sich in der Wahrneh-
mung der Restriktivität aber 
auch der Einschränkung der 
Planungshoheit wider (vgl. 
Abbildung 12). Geteilt fällt die 
Einschätzung der Restriktivität 
der GIB-Ausweisung aus. Je-
weils zu gleichen Anteilen 
(42 %) wird die Restriktivität 
als angemessen bzw. als zu 
hoch bewertet. Eine Abschwä-
chung der Restriktivität fordern 
dabei vor allem Gemeinden im 
Norden der Region sowie klei-
nere Kommunen in der Bal-
lungsrandzone. Verbunden mit dieser Einschätzung ist in über 80 % der Fälle auch die 
Wahrnehmung einer nicht akzeptablen Einschränkung der Planungshoheit. Demgegenüber 
geben Kommunen, die die Restriktivität als angemessen empfinden, regelmäßig an, nicht 
oder in akzeptabler Weise eingeschränkt zu werden. 

Bei den ASB fällt die Bewertung auch bedingt durch die geringere Anzahl von Enthaltungen 
insgesamt etwas positiver aus. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Kommunen das In-
strument im Hinblick auf die allgemeine Siedlungsentwicklung bewerten und nicht aus-
schließlich auf die Gewerbeflächenentwicklung in ASB Bezug nehmen. Vor diesem Hinter-
grund erkennt mit 58 % die Mehrheit der Kommunen eine angemessene Restriktivität. Wei-
terhin rund 38 % fordern auch hier eine Abschwächung. Im Ergebnis vergleichbar mit den 
Erkenntnissen bei den GIB, ist der Zusammenhang zwischen der Bewertung der Restriktivi-
tät und der Einschränkung der Planungshoheit. Auf Basis dieser Werte kann die Akzeptanz 
der ASB insgesamt etwas höher eingeschätzt werden, als die der GIB. 

Die Bewertung der Gesamtwirkung der ASB- und GIB-Ausweisung für die Region fällt den 
meisten Kommunen schwer. Jeweils 70 % (GIB) bzw. 58 % (ASB) der Kommunen geben 
keine Einschätzung ab. Die übrigen Kommunen können in der Regel positive Wirkungen der 
Instrumente erkennen.  

Eine Wirkung auf die Bebauungsdichte der gewerblichen Neubebauung sehen die Kommu-
nen in der Regel weder bei GIB noch bei ASB (vgl. Abbildung 13). Auch eine Erhöhung der 
Baulandpreise wird nur von wenigen Kommunen (14 % GIB, 22 % ASB) wahrgenommen. 
Aus Sicht rund eines Drittels der Kommunen führt die Festlegung von ASB und GIB zur Ver-

Abbildung 12: Siedlungsbereiche - Restriktivität 
und Einschränkung der kommunalen Planungshoheit 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Kommunalbefragung des BBSR 
2009, N = 50 
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knappung von Bauland. 
Gleichzeitig sehen 10 % in der 
Ausweisung von GIB die Ur-
sache für die Vergrößerung 
des Baulandangebots. Ähnlich 
fällt die Bewertung der Wir-
kung auf das Wachstum der 
Gewerbeflächen aus. Auf-
grund der zahlreichen Enthal-
tungen kann die Wirkungsein-
schätzung nur als Tendenz 
angesehen werden. Demnach 
besitzen die Festlegungen 
vielfach keinen Einfluss auf die 
betrachteten Indikatoren. In 
einem geringen Umfang wird 
ihnen allerdings ein Beitrag zur 
Reduzierung der Flächeninan-
spruchnahme zuerkannt. Zu-
dem wird aus Sicht eines Teils 
der Kommunen durch GIB 

auch die gewerbliche Bautätigkeit auf den städtebaulichen Bestand (24 %), Brachen (24 %) 
bzw. zentrale Ortsteile (32 %) gelenkt.  

Die Standortausweisung der GIB-Flächen wird von 66 % der Kommunen häufig und von 6 % 
immer als richtig angesehen. Insgesamt geben nur 8 % der Kommunen an, dass die Stand-
orte selten an der richtigen Position liegen. Mit Blick auf die ASB-Festlegung fällt die Bewer-
tung erneut etwas positiver aus. Auch der Umfang der Siedlungsbereiche wird überwiegend 
(54 % GIB; 64 % ASB) als ausreichend angesehen. Gleichzeitig bewerten 32 % (GIB) bzw. 
20 % (ASB) den Umfang als zu niedrig. Da die Festlegung der GIB-Standorte im Aufstel-
lungsverfahren unter Beachtung der verbindlichen kommunalen Bauleitpläne und in Abstim-
mung mit den Kommunen erfolgt (Experteninterview Regionalplanung24), können die Kom-
munen an dieser Stelle bereits erheblichen Einfluss auf Standort und Umfang der Siedlungs-
bereiche nehmen. Vor diesem Hintergrund ist die häufig geäußerte Kritik hinsichtlich der 
Qualität der Standorte (vgl. Mielke 2002, 50) bemerkenswert. Kritik an den Ausweisungen 
des Regionalplans sprechen wahrscheinlich vor allem die Kommunen aus, die ihre Vorstel-
lungen in den Verhandlungen mit der Regionalplanung nicht durchsetzen konnten.  

Durch die Ausweisung überregional bedeutsamer GIB sind angrenzende und im Textteil des 
Regionalplans separat genannte Kommunen aufgefordert, die Flächen in freiwilliger und in-
terkommunaler Abstimmung zu entwickeln. An der Kommunalbefragung hat je Standort min-
destens eine der betroffenen Kommunen teilgenommen. Die Rolle interkommunaler Koope-
ration bei der Gewerbeflächenentwicklung wird von diesen Kommunen höher eingeschätzt 
als von den übrigen Kommunen der Region. In 53 % der betroffenen Kommunen besitzt die 
Kooperation bei der Gewerbebaulandentwicklung einen hohen oder mittleren Stellenwert. 
Demgegenüber erkennen nur 26 % der sonstigen Gemeinden eine entsprechende Bedeu-
tung. Allerdings nimmt die Bedeutung interkommunaler Kooperation zu. So weisen ihr im-

                                                 
24 Auf Informationen aus den Experteninterviews wird im Folgenden jeweils unter Nennung der durch den Exper-
ten vertretenen Planungsebene verwiesen. Eine Auflistung der befragte Experten befindet sich im Anhang.  

Abbildung 13: Siedlungsbereiche - Wirkungen 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Kommunalbefragung des BBSR 
2009, N = 50 
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merhin 48 % der sonstigen Kommunen zukünftig einen mittleren bis hohen Stellenwert zu. 
Bei den Kommunen mit regional bedeutsamen GIB liegt der Anteil mit 58 % nur geringfügig 
höher. Insgesamt geben 48 % der Kommunen an, dass interkommunale Kooperation als Ziel 
der kommunalen Gewerbeflächenpolitik eine Rolle spielt. Die Bedeutung der Regionalpla-
nung zur Förderung interkommunaler Kooperation wird dabei vielfach als gering (34 %) oder 
nicht existent (22 %) angesehen. Nur 8 % der Kommunen (darunter keine der von den über-
regional bedeutsamen GIB betroffenen Kommunen) messen ihr eine große Bedeutung bei.  

9.5.1.4 Gesamtbewertung der Steuerungseffektivität 

Die gewerbliche Siedlungstätigkeit konnte in hohem 
Maße auf die mit einer hohen Restriktivität ausgestat-
teten GIB und ASB gelenkt werden. Dennoch wurden 
parallel in einem relativ geringen Umfang Gewerbeflä-
chen im Freiraum entwickelt. Durch die Festlegung 
von GIB und ASB als Vorranggebiet geht von den Be-
reichen allerdings auch keine unmittelbare Aus-
schlusswirkung für die Nutzung im übrigen Planungs-
raum aus (eine solche Ausschlusswirkung geht nur 
von Eignungsgebieten sowie Vorranggebieten mit der 
Wirkung von Eignungsgebieten aus). Die Möglichkeit 
des nachträglichen Tauschs qualitativ ungeeigneter Flächen, erlaubt den Kommunen die 
Qualität ihres Flächenangebots flexibel zu verbessern. GIB und ASB werden von den Kom-
munen akzeptiert. Eine Förderung interkommunaler Kooperation durch die Festlegungen zu 
überregional bedeutsamen Standorten, ist nur eingeschränkt zu beobachten. Ob eine solche 
Kooperation gelingt, ist, vor allem von den lokalen Akteuren abhängig. Die Ausweisung kann 
bestehende Kooperationsansätze oder Entwicklungen in einem kooperativen Klima stärken. 
Allerdings kann die Regionalplanung aktiv keine Verhandlungen zwischen den Kommunen 
durchsetzen oder diese inhaltlich beeinflussen, sondern nur die Kommunen zur Kooperation 
anhalten. 

Während die Standortsteuerung der Festlegungen insgesamt als hoch zu bewerten ist, be-
sitzen diese nur eine eingeschränkte Mengensteuerungseffektivität. Zwar werden einzelne 
Kommunen durch die Siedlungsbereiche in ihrer Entwicklungsmöglichkeit deutlich einge-
schränkt. Unter Berücksichtigung der regionalen Situation fallen die Ausweisungen allerdings 
zu umfangreich aus, um eine Reduktion erreichen zu können. So bestehen auch am Ende 
des Planungshorizonts des Regionalplans 2010 in den meisten Kommunen noch umfangrei-
che Reserven. Die im Regionalplan dargestellten GIB-Flächen können allerdings nicht voll-
ständig als gewerbliches Flächenpotential der Kommunen für potentielle Investoren angese-
hen werden. Trotz der Vorrangausweisung können z.B. ungünstige Eigentümerstruktur oder 
Altlasten eine entsprechende Nutzung verhindern. Von Relevanz sind insbesondere die Ver-
fügbarkeit der Flächen und deren bauleitplanerische Situation.  

Eine Mengensteuerung erreicht der Regionalplan durch die Kombination der Siedlungsberei-
che mit weiteren Instrumenten. Von besonderer Bedeutung ist hier die Festlegung zum spar-
sameren Umgang mit Grund und Boden (vgl. 9.5.4).  

Da im Mittelpunkt des Instruments die Standortsteuerung steht und diese als hoch bewertet 
werden kann, ist die Steuerungseffektivität insgesamt als hoch einzuschätzen.  

Abbildung 14: Siedlungsbereiche - 
Gesamtbewertung 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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Textliche Festlegung 
Regionalplan Düsseldorf: 
 

„In den zeichnerisch nicht darge-
stellten Ortsteilen ist die städte-
bauliche Entwicklung unter be-
sonderer Berücksichtigung der 
Erfordernisse der Landschafts-
entwicklung vor allem auf den 
Bedarf der ortsansässigen Bevöl-
kerung auszurichten. Entspre-
chend der Tragfähigkeit der vor-
handenen privaten und öffentli-
chen Infrastruktur ist im Einzelfall 
eine darüber hinausgehende 
Arrondierung bzw. bauliche Ver-
dichtung möglich.“  
(Ziel 1.1.1.2)

9.5.2 Eigenentwicklung 

Das Instrument der Eigenentwicklung dient dazu, die Ausweisung und Realisierung neuer 
Baugebiete in einzelnen Kommunen oder Ortsteilen auf einen zur Deckung des örtlichen 
Bedarfs notwendigen Umfang, den Eigenbedarf, zu beschränken (vgl. Kapitel 4.4). Die Be-
schränkung betrifft die Wohn- und  Gewerbeflächenentwicklung. Der gewerbliche Eigenbe-
darf beruht auf betriebsbedingten Erweiterungen oder Umstrukturierungen örtlicher Betriebe. 
In der Regel werden Gemeinden mit unzureichenden infrastrukturellen oder standortbezoge-
nen Voraussetzungen auf Eigenentwicklung begrenzt (Domhardt 2005, 194 f.).  

9.5.2.1 Plananalyse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In der Region Düsseldorf erfolgt die Festlegung der Eigenentwicklung unterhalb der Ge-
meindeebene für alle Ortsteile mit weniger als 2000 Einwohnern (Erläuterung zu Ziel 
1.1.1.2). Entsprechende Ortslagen weisen mit Ausnahme von Erkrath und Monheim am 
Rhein alle Kommunen des Regierungsbezirks auf25. Der Anteil der insgesamt 64 Ortsteile an 
der Katasterfläche der Kommunen liegt durchschnittlich bei 1,5 %. Mit rund 5 % besitzt Kor-
schenbroich die umfangreichsten auf Eigenentwicklung begrenzten Ortslagen. Diese im Re-
gionalplan als dem Freiraum zugehörige allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche dargestell-
ten Siedlungsgebiete, nehmen insgesamt 1,4 % der Regionsfläche in Anspruch.  

                                                 
25 Da der Regionalplan keine zeichnerische Darstellung der Ortsteile mit Eigenentwicklung aufweist, erfolgt die 
Abgrenzung im Rahmen der Arbeit nach Rücksprache mit der Regionalplanungsbehörde unter Zuhilfenahme von 
ATKIS-Daten. In diesem Datensatz werden im Zusammenhang bebaute Flächen mit einer Ausdehnung von min-
destens etwa 10 ha oder 10 Anwesen als Ortslage abgebildet. Durch die Verschneidung der Daten mit den Fest-
legungen des Regionalplans können Ortslagen identifiziert werden, für die der Regionalplan keine Siedlungsbe-
reiche festlegt, die dementsprechend auf Eigenentwicklung begrenzt sind.  

Karte 24: Eigenentwicklung 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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Eine konkrete Definition des Eigenbedarfs weist der Regionalplan nicht auf. Lediglich die 
Entwicklung bestehender gewerblicher Betriebe am vorhandenen Standort wird ausdrücklich 
dem Eigenbedarf zugerechnet. Hierdurch entsteht ein gewisser Handlungsspielraum der 
Regionalplanung, die ausgehend von der spezifischen Situation in den Ortsteilen entschei-
den muss, ob eine Planung als Eigenentwicklung zu bewerten ist. Der als restriktives Ist-Ziel 
formulierte Plansatz wird durch die nachstehende Einzelfallregelung in seiner Bindungswir-
kung eingeschränkt. Demnach ist eine über den Eigenbedarf hinausgehende Baulandaus-
weisung im Flächennutzungsplan im Sinne einer städtebaulichen Abrundung möglich, soweit 
die Tragfähigkeit der vorhandenen öffentlichen und privaten Infrastruktur nachgewiesen wer-
den kann und die Landschaftsentwicklung berücksichtigt wird. Dabei darf die städtebauliche 
Ergänzung des Ortsteils nicht der landesplanerisch angestrebten Ausrichtung der Siedlungs-
struktur auf Siedlungsschwerpunkte zuwiderlaufen. Aufgrund der unkonkreten Definition des 
Eigenbedarfs und der umfangreichen Ausnahmeregelung ist die Restriktivität der Festlegung 
nur als gering bis mittel einzustufen.  

9.5.2.2 Erfolgskontrolle 

Das Instrument Eigenentwick-
lung zielt auf die Ausrichtung 
der Siedlungsstruktur auf Sied-
lungsschwerpunkte durch die 
Beschränkung der Siedlungs-
entwicklung in den ausgewie-
senen Ortsteilen ab. Da kein 
Richtwert für den zulässigen 
Eigenbedarf genannt wird, 
muss im Rahmen der Erfolgs-
kontrolle auf eine eigene Inter-
pretation zurückgegriffen wer-
den. Als Indikatoren für den 
Erfolg des Instruments können 
neben der Gewerbeflächen-
entwicklung grundsätzlich 
auch Beschäftigtenzahlen oder 
Bautätigkeitsstatistiken genutzt 
werden. Allerdings wird die 
nutzbare Datenbasis durch die 
ortsteilscharfe Ausweisung 
eingeschränkt. Vor allem Da-
ten der amtlichen Statistik lie-
gen nur auf Gemeindeebene 
vor, weshalb mit diesen Daten 
keine Überprüfung der Eigen-
entwicklungsfestlegung erfol-
gen kann. Eine Evaluation der 
Festlegung kann daher nur auf 
gebietsscharfe Geodaten zu-
rückgreifen.  

Karte 25: Gewerbeflächenentwicklung in Ortslagen 
mit Eigenentwicklung 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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Gewerbliche Flächennutzungen spielen in den auf Eigenentwicklung beschränkten Ortslagen 
eine sehr untergeordnete Rolle. Insgesamt werden bereits 92 % der Ortslagen durch baulich 
geprägte Flächen (ATKIS) in Anspruch genommen. Lediglich 7 % entfallen dabei auf Gewer-
be- und Industrieflächen. Der Anteil der Gewerbegebäudegrundflächen (SEMENTA) liegt bei 
2 %. Beide Datensätze zeigen hinsichtlich des Anteils der in den Eigenentwicklungsortsteilen 
liegenden Gewerbeflächen bzw. -gebäuden an der Gesamtzahl im Regierungsbezirk ein 
ähnliches Ergebnis. Demnach entfallen auf diese Bereiche 1,7 % aller Gewerbeflächen bzw. 
1,2 % aller gewerblichen Gebäudegrundflächen. 

Seit dem Inkrafttreten des Regionalplans 1999 sind gemäß SEMENTA bis 2005 1,2 % aller 
neuen gewerblichen Gebäudegrundflächen der Region in diesen Ortsteilen entstanden. Im 
Zeitraum 1984 bis 1999 war dieser Wert mit 1,1 % fast identisch. Der Blick auf die Wohnflä-
chenentwicklung verdeutlicht die hier wesentlich größere Bedeutung dieser Flächennutzung. 
Demnach sind regionsweit zwischen 1999 und 2005 7,4 % der neuen Gebäudegrundflächen 
von Wohngebäuden in diesen Ortsteilen entstanden. Der durchschnittliche jährliche relative 
Zuwachs der gewerblichen Grundflächen lag 1984 bis 1999 bei 0,43 % und ist im Zeitraum 
1999 bis 2005 geringfügig zurückgegangen, auf 0,35 %. Während die Region insgesamt 
demnach nur ein geringes gewerbliches Wachstum in den Ortslagen zu verzeichnen hat, 
sind auf Gemeindeebene mehrere Ausreißer zu beobachten (vgl. Karte 25). So ist die Fläche 
in elf Kommunen jährlich mehr um als 1 % gewachsen. Gewerbeflächen, die die Mindester-
fassungsgröße von CORINE Land Cover überschreiten, sind zwischen 1990 und 2006 nicht 
entstanden.  

Aufgrund der geringen Bedeutung der gewerblichen Flächennutzung in den Ortslagen mit 
Eigenentwicklung, ist der schwache regionale Zuwachs der Gewerbeflächen in diesen Berei-
chen kaum ausschließlich als Steuerungserfolg des Instruments zu bewerten. Zudem gelingt 
es nicht, in allen Gemeinden gleichermaßen den Zuwachs zu begrenzen. Vor diesem Hinter-
grund weist das Instrument Eigenentwicklung bei der Steuerung der Gewerbeflächenent-
wicklung nur einen geringen Erfolg auf.   

9.5.2.3 Wirkungsanalyse 

Derzeit befinden sich lediglich 0,4 % der in Flächennutzungsplänen dargestellten Gewerbe-
flächen in Ortsteilen mit Eigenentwicklung. Bei der Aufstellung der Flächennutzungspläne 
wurden bislang kaum Konflikte durch dieses Instrument ausgelöst. Im Rahmen der Stellung-
nahmenanalyse konnte ein Planungsverfahren identifiziert werden, in dem die geplante ge-
werbliche Flächennutzung unter anderem mit Hinweis auf die Beschränkung durch Eigen-
entwicklung abgelehnt wurde. In der Folge hat die Kommune das Verfahren eingestellt. Wäh-
rend die Kommunen in der Regel offensichtlich keine überdimensionierten gewerblichen 
Vorhaben in den betroffenen Ortslagen realisieren möchten, treten bei Wohnbauflächen häu-
figer Konflikte (8 Fälle) auf. Für den gewerblichen Bereich kann demnach eine erfolgreiche 
Umsetzung auf Ebene der Kommunalplanung festgestellt werden.  

Obwohl das Instrument Eigenentwicklung in der Regionalplanung weit verbreitet ist und auch 
in der Region Düsseldorf bereits längere Zeit zum Einsatz kommt, können im Rahmen der 
Kommunalumfrage noch nicht alle Kommunen korrekt beurteilen, ob sie durch diese Fest-
legung betroffen sind. Im Rahmen der Plananalyse konnten in fast allen Kommunen entspre-
chende Ortslagen identifiziert werden. Dennoch verneinen bei der Kommunalbefragung im-
merhin fast 1/3 der Kommunen des Regierungsbezirks eine Entwicklungsbeschränkung in 
ihrem Gemeindegebiet. Die geringe Kenntnis des Instruments steht möglicherweise im Zu-
sammenhang mit der geringen Konflikthäufigkeit bei Planungsverfahren. Eventuell deutet sie 
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aber auch auf die geringe Bedeutung des Instruments für die Steuerung der Siedlungsflä-
chenentwicklung hin. Ein Steuerungsinstrument tritt vor allem dann in das Bewusstsein der 
Kommunen, wenn in einem konkreten Verfahren die Planungshoheit hierdurch begrenzt 
wird. Vor diesem Hintergrund erfolgt auch die Bewertung des Instruments vor allem durch 
Kommunen, die angeben durch das Instrument betroffen zu sein. Demgegenüber machen 
die übrigen Gemeinden in der Regel keine Angabe oder wählen die Kategorie „kann ich nicht 
beurteilen“. Hierdurch bedingt weisen die folgenden Einschätzungen einen hohen Anteil von 
Fehlwerten auf.  

So wird auch die Zielerreichung nur von weniger als 
der Hälfte der teilnehmenden Kommunen bewertet 
(vgl. Abbildung 15). Ob eine Beschränkung der Ent-
wicklung von Ortsteilen auf den Bedarf der ortsansäs-
sigen Bevölkerung erreicht wurde, wird zudem sehr 
heterogen beurteilt. Erfolg und Misserfolg werden zu 
gleichen Teilen genannt. Aufgrund der geringen An-
zahl gültiger Antworten kann der hierdurch festgestell-
te mittelmäßige Steuerungserfolg nur als tendenzielle 
Einschätzung der Kommunen genutzt werden. 

Obwohl die Festlegung bereits eine Einzelfallregelung 
beinhaltet, sprechen sich dennoch 38 % der Kommu-
nen für eine Abschwächung der Restriktivität aus. Das 
Instrument wird von diesen Kommunen in der Regel 
als nicht akzeptable Einschränkung der Planungsho-
heit angesehen. Mit 32 % nur etwas geringer ist der 
Anteil der Kommunen, der die Festlegung für ange-
messen hält und gleichzeitig überwiegend eine akzep-
table Einschränkung wahrnimmt. Nur in zwei Fällen 
wird eine Verschärfung der Restriktivität gefordert. Die 
Wahrnehmung der Restriktivität weist weder einen 
signifikanten Zusammenhang mit dem Umfang der auf 
Eigenentwicklung beschränkten Ortslagen in den 
Kommunen noch mit der hier vorzufindenden gewerb-
lichen Entwicklung auf. Auffällig ist, dass vor allem die 
Kommunen in den ländlichen Gebieten der Region 
eine Abschwächung der Restriktivität fordern. Aller-
dings wird diese Meinung ebenso von einzelnen 
Kommunen und vor allem auch Großstädten im Ballungsraum vertreten. Aufgrund der Be-
wertungen ist insgesamt eine eingeschränkte Akzeptanz des Instruments Eigenentwicklung 
zu erkennen.  

Diese Tendenz spiegelt sich auch in der in Abbildung 16 dargestellten Bewertung der Wir-
kung der Eigenentwicklung durch die Kommunen wider. So stellen 16 % der Kommunen ne-
gative Wirkungen und nur 6 % positive Wirkungen der Festlegung für betroffene Gemeinden 
fest. Unter Berücksichtigung der Wirkungen für die gesamte Planungsregion kehrt sich die-
ses Verhältnis allerdings um. Da rund 75 % der Kommunen keine Bewertung vorgenommen 
haben, besitzen diese Ergebnisse nur eine begrenzte Aussagekraft. 

Abbildung 15: Eigenentwicklung -
Zielerreichung, Restriktivität und 
Einschränkung der kommunalen 
Planungshoheit 

 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: 
Kommunalbefragung des BBSR 2009, N = 
50 
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Gefragt nach der großräumi-
gen Wirkung, erkennen im-
merhin 40 % der Kommunen 
einen durch das Instrument 
bedingten Zuwachs der Bau-
landentwicklung in Siedlungs-
schwerpunkten Zentraler Orte 
sowie 38 % einen Rückgang 
außerhalb der Siedlungs-
schwerpunkte und in Dorfla-
gen. Jeweils etwa 20 % der 
Kommunen widersprechen 
allerdings dieser Einschät-

zung. Aus Sicht von 14 % der Kommunen trägt das Instrument zudem zu einer Reduktion 
der Gewerbeflächenentwicklung bei. Allerdings nehmen demgegenüber 36 % der Kommu-
nen keine Änderung wahr. Jeweils sehr heterogen wird der Einfluss der Festlegung auf das 
Baulandangebot der Kommunen sowie den Baulandpreis beurteilt. Zudem schließt ein gro-
ßer Teil der Kommunen eine Erhöhung der Bebauungsdichte durch das Instrument Eigen-
entwicklung aus.  

9.5.2.4 Gesamtbewertung der Steuerungseffektivität 

Die gewerbliche Flächenentwicklung spielt in den Orts-
lagen mit Eigenentwicklung gegenüber der Wohnbau-
flächenentwicklung nur eine untergeordnete Rolle. Seit 
dem Inkrafttreten des Regionalplans ist in den betrof-
fenen Ortslagen insgesamt ein moderates gewerbli-
ches Wachstum zu beobachten. Allerdings fällt der 
Zuwachs in einzelnen Kommunen sehr hoch aus. Die 
umfangreichere Entwicklung in einem Teil der Kom-
munen ist möglicherweise auf die durch die Ausnah-
meregelung des Regionalplans eröffneten Spielräume 
der Kommunen zurückzuführen. Durch die Regelung 

ist bei einer entsprechenden Begründung auch eine über den Bedarf hinausgehende Ent-
wicklung möglich. Die sehr geringe Anzahl von Konflikten im Anpassungsverfahren spricht 
dafür, dass die kommunalen gewerblichen Planungen den nur eingeschränkt restriktiven 
Festlegungen des Regionalplans in der Regel nicht widersprechen. Allerdings stößt das In-
strument nur auf eine eingeschränkte Akzeptanz. Zusammenfassend kann dem Instrument 
eine geringe Steuerungseffektivität zugesprochen werden. Eine konkrete Standort- und 
Mengensteuerung ist auf Basis des Instruments nicht möglich. 

Abbildung 16: Eigenentwicklung - Wirkungen 

Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Kommunalbefragung des BBSR 
2009, N = 50 

Abbildung 17: Eigenentwicklung - 
Gesamtbewertung 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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Textliche Festlegung Regionalplan Düsseldorf:
 

„Siedlungsbereiche, 
- die an Haltepunkten des schienengebundenen Öffentlichen Personennahverkehrs liegen oder in absehba-

rer Zeit angebunden werden sollen bzw. 
- die durch leistungsfähige Buslinien mit solchen Haltepunkten verknüpft sind, 
sind vorrangig und nutzungsintensiv in Anspruch zu nehmen.“ (Ziel 1.1.2.3) 

9.5.3 Ausrichtung der Siedlungstätigkeit auf den Schienenpersonennahverkehr 

Das Raumordnungsgesetz fordert seit 1998 eine nachhaltige räumliche Entwicklung. Zentra-
les Leitbild für die Siedlungs- und Verkehrsentwicklung ist dabei die dezentrale Konzentrati-
on. Um eine weitere Inanspruchnahme und Zerschneidung des Freiraums zu vermeiden, gilt 
es die Siedlungstätigkeit auf Zentrale Orte auszurichten. Neben der Konzentration auf Zen-
trale Orte sehen zahlreiche Regionalpläne eine ergänzende Ausrichtung der Siedlungstätig-
keit auf bestehende Infrastrukturen des ÖPNV und SPNV vor.  

9.5.3.1 Plananalyse 

Vor dem Hintergrund der Vorgaben des Raumordnungsgesetzes fordert der Regionalplan 
der Region Düsseldorf eine vorrangige und nutzungsintensive Inanspruchnahme von Sied-
lungsbereichen an Haltepunkten des SPNV sowie von Siedlungsbereichen, die durch leis-
tungsfähige Buslinien mit diesen Haltepunkten verbunden sind. Von der Festlegung werden 
sowohl ASB als auch GIB erfasst. Der als Ist-Ziel formulierte Plansatz löst eine strikte Beach-
tenspflicht aus. Adressat sind die Kommunen, von denen eine Ausweisung von Bauflächen 
in Bauleitplänen in den angesprochenen Siedlungsbereichen unter Berücksichtigung einer 
hohen Nutzungsintensität vorzunehmen ist. Allerdings wird die Restriktivität des Ziels durch 
die relativ abstrakte Handlungsanweisung der Festlegung eingeschränkt. So nimmt die Re-
gionalplanung keine konkrete Ausweisung der laut dem Ziel vorrangig zu nutzenden Sied-
lungsbereiche vor. Zudem wird die geforderte „nutzungsintensive Inanspruchnahme“ nicht 
genauer definiert. Insbesondere werden keine Richtwerte - etwa für die Bebauungsdichte - 
vorgegeben. Aus diesem Grund besitzen die Kommunen einen breiten Interpretationsspiel-
raum. Trotz der Festlegung als Ziel der Raumordnung, bietet das Instrument der Regional-
planung kaum Möglichkeiten einer aktiven Einflussnahme. Auf einen konkreten Verstoß ge-
gen die Festlegung kann sich die Regionalplanung durch den Handlungsspielraum in der 
Regel kaum berufen. Vor diesem Hintergrund ist die Restriktivität der Festlegung insgesamt 
nur als gering bis mittel zu bewerten.  

9.5.3.2 Erfolgskontrolle 

Im Rahmen der Erfolgskontrolle ist zu überprüfen, ob eine vorrangige und nutzungsintensive 
Inanspruchnahme der betroffenen Siedlungsbereiche zu beobachten ist. Da es im Regional-
plan für diese Festlegung keine Kennzeichnung gibt, muss zunächst eine eigene Zuweisung 
erfolgen. Auf Basis von Haltestellendaten des schienengebundenen öffentlichen Nahver-
kehrs (ÖPNV-Haltestellen-Datenbank DDS/Deutsche Bahn AG von 2003) können Sied-
lungsbereiche identifiziert werden, die in unmittelbarer Nähe der Haltestellen liegen. Bei die-
ser Arbeit wird mit drei Entfernungszonen (500 m, 1 000 m und 2 000 m) gearbeitet (vgl. LH 
München 2008). Siedlungsbereiche in diesen Zonen weisen eine gute fußläufige bzw. fahr-
radbezogene Erreichbarkeit auf. Die mehr als 2 km vom Haltepunkt entfernten Siedlungsbe-
reiche bleiben als haltepunktfern unberücksichtigt.  



Regionale Gewerbeflächenpolitik - Wirkung regionalplanerischer Instrumente 
 

176 

Die vorliegenden Daten erlau-
ben keine Berücksichtigung 
der über leistungsfähige Busli-
nien angebundenen Sied-
lungsbereiche. Insgesamt lie-
gen Angaben zu 834 Halte-
punkten vor. 48 der 66 Ge-
meinden der Region weisen 
mindestens einen Haltepunkt 
auf. Durchschnittlich liegen 
66 % der in einer Kommune 
dargestellten Siedlungsberei-
che maximal 2 km von einem 
Haltepunkt entfernt. In Düssel-
dorf sind es sogar 98 %.  

Die Festlegung differenziert 
nicht zwischen einer Inan-
spruchnahme der Siedlungs-
bereiche durch Wohnen oder 
Gewerbe. An dieser Stelle wird 
nur der Steuerungseinfluss auf 
die gewerbliche Flächennut-
zung betrachtet. Als Indikato-
ren für die Zielerreichung wer-
den die Entwicklung der Ge-
werbe- und Industriefläche 
sowie der Bebauungsdichte 
gewerblicher Gebäude ge-
nutzt. Eine vorrangige Inan-
spruchnahme würde sich 
durch die Konzentration der 
Entwicklung auf diese Stand-
orte kennzeichnen, während 
eine erkennbare Erhöhung der 
Bebauungsdichte für eine nut-
zungsintensive Inanspruch-
nahme spricht.  

Zwischen 2000 und 2006 
(CLC) sind in der Region Düs-
seldorf 43 % aller neuen Ge-
werbe- und Industrieflächen in 
haltestellennahen Siedlungs-
bereichen entstanden (vgl. 
Tabelle 14). In den Jahren 
1999 bis 2000 lag dieser Wert 
noch bei 54 %. Während der 
prozentuale Anteil an der Ge-
samtentwicklung vor allem in 

Karte 26: Einzugsbereiche von SPNV-Haltepunkten 

 
Quelle: eigene Darstellung  

Tabelle 14: Gewerbeflächen und Gebäude mit gewerblicher 
Nutzung im Umfeld von SPNV-Haltepunkten 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: ÖPNV-Haltestellen-Datenbank 
DDS/Deutsche Bahn AG, CLC, SEMENTA 

Tabelle 15: Anteil der Siedlungsbereiche im Umfeld der 
SPNV-Haltepunkte in % 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: ÖPNV-Haltestellen-Datenbank 
DDS/Deutsche Bahn AG, Regionalplan der Region Düsseldorf 
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einer Entfernung von 1 km bis 2 km deutlich zurückgegangen ist, kann in der Zone 500 m bis 
1 km ein leichter Zuwachs verzeichnet werden. Der beobachtete Rückgang wird möglicher-
weise durch eine abnehmende Flächenverfügbarkeit in den betroffenen Siedlungsbereichen 
bedingt. 2006 wurden bereits 89 % der in den Entfernungszonen gelegenen Siedlungsberei-
che durch Siedlungs- und Verkehrsflächen bedeckt. In einer Entfernung von bis zu 500 m lag 
der Anteil sogar bei 96 %. Diese Entwicklungstendenz wird auch durch SEMENTA bestätigt. 
Demnach sind 1999 bis 2005 48 % der neuen gewerblichen Gebäude (Grundfläche) in den 
betroffenen Siedlungsbereichen entstanden. Seit 1988 ist dieser Wert rückläufig. So lag der 
Anteil 1988 bis 1994 bei 57 % und im Zeitraum 1994 bis 1999 bereits bei 50 %. Unter Be-
rücksichtigung der gewerblichen Gebäude konnte eine leichte Zunahme der Bebauungsdich-
te in der Pufferzone bis 2 km im Zeitraum 1999 bis 2005 von 20,7 ha/km² auf 21,1 ha/km² 
erzielt werden. Diese Entwicklungstendenz ist in allen drei Entfernungszonen zu beobachten.  

Sowohl CLC als auch SEMENTA verdeutlichen, dass in den letzten Jahren weniger als 50 % 
der Gewerbeflächen in den betrachteten Siedlungsbereichen, die immerhin 71 % aller Sied-
lungsbereiche umfassen (vgl. Tabelle 15), entstanden sind. Vor diesem Hintergrund weist die 
Zielerreichung der Festlegung im Bereich des Gewerbes nur ein geringes bis mittleres Ni-
veau auf. Vor allem die rückläufige Ausrichtung neuer Gewerbeflächen und -gebäude auf die 
betroffenen Siedlungsbereiche lässt diesen Schluss zu. Ein verstärktes Flächenrecycling 
bietet hier möglicherweise einen Ansatzpunkt, um der wachsenden Flächenknappheit zu 
begegnen. Gleichzeitig ist die zunehmende Bebauungsdichte positiv zu bewerten.  

9.5.3.3 Wirkungsanalyse 

Derzeit befinden sich rund 65 % aller in Flächennut-
zungsplänen ausgewiesenen Gewerbeflächen in 
SPNV-nahen Siedlungsbereichen. Der Anteil wächst 
mit zunehmender Distanz. Während er in einer Entfer-
nung bis 500 m 17 % beträgt, liegt er in der Zone 1 km 
bis 2 km bei 26 %. Bei der Aufstellung oder Änderung 
von Flächennutzungsplänen sind im Zeitraum 2000 bis 
2007 keine Konflikte mit der Festlegung aufgetreten. 
Die Regionalplanung hat grundsätzlich keine Möglich-
keit aktiv auf die Reihenfolge und Intensität der Inan-
spruchnahme der Siedlungsbereiche einzuwirken. Ins-
besondere ist mit dem Ziel der vorrangigen Inan-
spruchnahme bestimmter Siedlungsbereiche kein Ver-
bot einer Nutzung der übrigen Bereiche verbunden, 
das im Rahmen einer landesplanerischen Stellung-
nahme durchgesetzt werden kann.  

Im Rahmen der Kommunalbefragung erkennt nur ein 
kleiner Teil der Kommunen (12 %) eine erfolgreiche 
Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf gut durch 
den SPNV und ÖPNV erschlossene Gemeinden bzw. 
Siedlungsbereiche. Demgegenüber schätzt rund ein 
Viertel der Kommunen das Instrument als wenig oder 
überhaupt nicht erfolgreich ein. Allerdings verzichtet 
der Großteil der Befragten (62 %) auf eine Bewertung 
der Zielerreichung (vgl. Abbildung 18).  

Abbildung 18: Ausrichtung auf den 
SPNV - Zielerreichung, Restriktivität 
und Einschränkung der kommunalen 
Planungshoheit 

 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Kom-
munalbefragung des BBSR 2009, N = 50 
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Über ein Drittel der Kommunen (36 %) nimmt die Restriktivität des Instruments als angemes-
sen wahr. Gleichzeitig bewerten diese Kommunen die Einschränkung der Planungshoheit als 
überwiegend akzeptabel. Demgegenüber fordern 14 % der Kommunen eine Abschwächung 
der Restriktivität. Diese Forderung steht im Zusammenhang mit einer als nicht akzeptabel 
beurteilten Einschränkung der Planungshoheit. Nur wenige Kommunen (12 %), die oft keine 
Einschränkung erkennen können, sprechen sich für eine Verschärfung der Festlegung aus.  

Eine Wirkungseinschätzung 
des Instruments fällt vor allem 
ländlich geprägten Gemeinden 
ohne Schienenanschluss und 
mit geringer ÖPNV-Erschlie-
ßung schwer. Bei den folgen-
den Ergebnissen haben zu-
meist rund 50 % der Kommu-
nen keine Bewertung vorge-
nommen. Insofern können die 
Resultate nur bedingt auf die 
gesamte Region übertragen 

werden. Während ein Drittel der Befragten überwiegend positive Wirkungen für die Gesamt-
region erkennt, liegt dieser Anteil bei den Gemeinden mit SPNV-Anschluss noch höher 
(40 %) (vgl. Abbildung 19). Gleichzeitig nehmen die Kommunen für die Gemeinden ohne 
Anschluss ausschließlich negative Wirkungen wahr (22 %). Aus Sicht eines großen Teils der 
Kommunen (46 %) konnte die Bautätigkeit in Gemeinden mit SPNV/ÖPNV-Anbindung ge-
steigert werden. Gleichzeitig gehen 26 % der Kommunen von einer Reduzierung der Bautä-
tigkeit in den übrigen Gemeinden sowie 36 % von einer Reduzierung außerhalb der Sied-
lungsschwerpunkte aus. Allerdings nimmt ein nur etwa gleicher Anteil der Kommunen (22 % 
bzw. 24 %) keinen Einfluss auf diese Gemeinden und Ortsteile wahr. Vor dem Hintergrund 
der kritischen Bewertung der Zielerreichung ist die positive Einschätzung der Steuerungswir-
kung des Instruments auffällig. Die Differenzen werden dadurch bedingt, dass zahlreiche 
Kommunen zwar eine Erhöhung bzw. Reduzierung der Bautätigkeit wahrnehmen, aber auf 
die Bewertung der Zielerreichung verzichten. Eine Wirkung des Instruments auf das Bau-
landangebot, den Baulandpreis sowie die Bebauungsdichte für Neubebauung nehmen die 
Kommunen zumeist nicht wahr.  

9.5.3.4 Gesamtbewertung der Steuerungseffektivität 

Zusammenfassend kann dem Instrument nur eine 
recht geringe bis Steuerungseffektivität zugerechnet 
werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass dieses In-
strument vorrangig auf die Steuerung der Wohnbauflä-
chen ausgerichtet ist. Obwohl es von den Kommunen 
akzeptiert wird, ist keine umfangreiche Umsetzung der 
Festlegung zu beobachten. Eine Konzentration der 
Gewerbeflächenentwicklung auf die haltestellennahen 
Siedlungsbereiche hat nicht stattgefunden. Die geringe 
Effektivität steht dabei in engem Zusammenhang mit 
der geringen Restriktivität der Festlegung, die der Re-

gionalplanung keine Möglichkeit bietet, aktiv auf die Umsetzung hinzuwirken bzw. eine Ent-
wicklung an anderen Standorten zu verhindern. 

Abbildung 19: Ausrichtung auf den SPNV - Wirkungen 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Kommunalbefragung des BBSR 
2009, N = 50 

Abbildung 20: Ausrichtung auf den 
SPNV - Gesamtbewertung 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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Textliche Festlegung Regionalplan Düsseldorf:
 

„Die Kommunen sollen zusätzlich dargestellte Siedlungsbereiche erst in Anspruch nehmen, wenn die Mög-
lichkeiten 
- der Stadtinnenentwicklung, 
- der Wiedernutzung von Flächen sowie 
- des Flächentausches 
keinen genügenden Handlungsspielraum mehr lassen, die weitere Siedlungstätigkeit vorausschauend zu 
planen und zu steuern.“ (Ziel 1.1.2.1) 
 

„Um den planerischen Handlungs- und Mobilisierungsbedarf vorsorglich und dauerhaft zu überschauen, 
sollen die Kommunen die qualifizierten Reserveflächenerhebungen für Wohnen und Gewerbe fortschreiben.“ 
(Ziel 1.1.2.2) 

9.5.4 Mit Grund und Boden sparsamer umgehen 

Die bundesweite Diskussion über eine ressourcenschonende und nachhaltige Flächenent-
wicklung, die auf Bundesebene zur Formulierung des 30-ha-Ziels geführt hat (vgl. Kapitel 
2.5), hat durch das Ziel „mit Grund und Boden sparsamer umgehen“ ihren Niederschlag im 
Regionalplan der Region Düsseldorf gefunden. Von der Bezirksplanungsbehörde wird der 
Flächenverbrauch als zentrales Thema der alltäglichen Arbeit angesehen, was sich auch in 
einer restriktiven Flächenpolitik niederschlägt (Experteninterview Regionalplanung).  

9.5.4.1 Plananalyse 

Während der Regionalplan die Entwicklung neuer Gewerbeflächen zunächst auf die zeichne-
risch dargestellten Siedlungsbereiche (vgl. Kapitel 9.5.1) lenkt, erfolgt durch das Ziel „mit 
Grund und Boden sparsamer umgehen“ (Ziel 1.1.2) eine Nutzungseinschränkung innerhalb 
der ASB und GIB-Flächen. Diese Einschränkung wird vorgenommen, da die im Plan darge-
stellten Siedlungsbereiche in der Regel den zu erwartenden Flächenbedarf deutlich über-
schreiten.  

Das Ziel „mit Grund und Boden sparsamer umgehen“ umfasst dabei zwei Aspekte. Zunächst 
werden im Plansatz 1.1.2.1 Prüfschritte für die Neuinanspruchnahme von im Regionalplan 
ausgewiesenen Siedlungsbereichen festgelegt, auf deren Basis die Regionalplanung eine 
Bedarfsprüfung durchführt. In unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Bedarfsprüfung 
steht die in Ziel 1.1.2.2 geforderte Fortschreibung der qualifizierten Reserveflächenerhebung 
für Wohnen und Gewerbe. Beide Festlegungen werden im Folgenden kurz dargestellt. 

Um eine möglichst schonende Flächeninanspruchnahme an geeigneten Standorten zu errei-
chen, setzt die Inanspruchnahme der bislang ungenutzten, aber grundsätzlich für die Sied-
lungstätigkeit bereitgestellten Flächen einen über die in FNP dargestellten gewerblichen 
Bauflächen hinausgehenden Flächenbedarf voraus. Hierdurch erfolgt keine Einschränkung 
der gewerblichen Flächenentwicklung in Bereichen mit hohem wirtschaftlichen Wachstum. 
So ist etwa die Entwicklung von flächenintensiven Logistikstandorten auch weiterhin möglich. 
Zusätzliche Flächen der Siedlungsbereiche sollen allerdings erst dann durch die Erweiterung 
der in FNP bereits ausgewiesenen Siedlungsflächen vorgenommen werden, wenn die Stadt-
innenentwicklung, die Wiedernutzung von Flächen sowie ein Flächentausch keinen ausrei-
chenden Handlungsspielraum für die Kommunen bieten. Von einem Flächentausch kann erst 
dann Gebrauch gemacht werden, wenn eine Mobilisierung der bestehenden Reserven, u.a. 
Brachflächen, nicht möglich oder gewollt ist. Durch die Formulierung als Soll-Ziel wird die 
Steuerungswirkung des Plansatzes etwas reduziert, da im Grunde Abweichungen zugelas-
sen werden. Zudem schränkt die abstrakte Formulierung des Plansatzes dessen Restriktivi-
tät ein. Unter welchen Umständen einer Kommune kein genügender Handlungsspielraum 
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mehr zur Verfügung steht und dementsprechend ein Bedarf besteht, kann von Regionalpla-
nung und Kommunen sehr unterschiedlich interpretiert werden. Die Festlegung bietet der 
Regionalplanung keine Möglichkeit einer strikten Umsetzung, wie sie etwa durch einen 
Richtwert für die Innenentwicklung oder das Flächenrecycling denkbar wäre. Vor diesem 
Hintergrund ist es Aufgabe der Regionalplanung im Einzelfall, unter Berücksichtigung der 
lokalen Situation, die Entwicklung innerhalb einer Kommune zu bewerten. Gemäß der Erläu-
terung zum Plansatz ist es Aufgabe der Kommunen die Inanspruchnahme zu begründen. 

Durch das in Plansatz 1.1.2.2 verankerte Siedlungsmonitoring erhalten sowohl die Kommu-
nen als auch die Regionalplanung wichtige Informationen über die aktuellen Reserven und 
den Umfang einer zukünftig realisierbaren Innen- oder Brachenentwicklung. Die Reserveer-
hebung trägt dazu bei, die Flächennutzung zu optimieren und Fehlentwicklungen in Form 
von Überangeboten oder Engpässen zu verhindern (Bezirksregierung Düsseldorf 2009, 27). 
Die Kommunen können die Ergebnisse der Flächenerhebung nutzen, um einen Auswei-
sungsbedarf zu begründen. Wird das Siedlungsmonitoring zur Begründung herangezogen, 
muss von der Kommune im Rahmen des Anpassungsverfahrens kein separater Bedarfs-
nachweis erbracht werden, der in allen anderen Fällen gefordert wird. Dabei stützt sich diese 
Forderung lediglich auf die Erläuterung zum Ziel, von der keine Bindungswirkung aus geht. 
Durch diese Vorgehensweise soll durch die Vermeidung eines zusätzlichen Prüfaufwands 
eine Verfahrensbeschleunigung erreicht werden (Erläuterung zu Ziel 1.1.2). Der Datensatz 
kann von der Regionalplanung auch zur Erfolgskontrolle eingesetzt werden, da erkennbar 
wird, in welchem Maße die Kommunen den Vorgaben des Regionalplans gefolgt sind.  

Insgesamt liegt die Restriktivität des Instruments „mit Grund und Boden sparsamer umge-
hen“ auf einem mittleren Niveau. 

9.5.4.2 Erfolgskontrolle 

Im Vordergrund der Erfolgskontrolle des Ziels „mit Grund und Boden sparsamer umgehen“ 
stehen die in Plansatz 1.1.2.1 geforderte Stadtinnenentwicklung, die Wiedernutzung von 
Flächen sowie die Anwendung eines Flächentausches. Insofern ist ein Erfolg des Ziels vor 
allem dann anzunehmen, wenn die Gewerbeflächenentwicklung verstärkt auf die bereits vor-
handenen Flächenreserven der Flächennutzungspläne ausgerichtet wurde. Zudem würde 
sich die Zielerreichung in einer vermehrten Nutzung von Brachflächen gegenüber Standorten 
der „grünen Wiese“ ausdrücken.  

Das Siedlungsmonitoring der Region Düsseldorf bietet auch für diese Untersuchung eine 
wichtige Datengrundlage zur Bewertung der Gewerbeflächenentwicklung vor dem Hinter-
grund der Zielsetzung „mit Grund und Boden sparsamer umgehen“. Durch die erhobenen 
Informationen zu Baulandreserven in FNP und im Regionalplan, zur Inanspruchnahme von 
Flächen sowie zum Brachflächenpotential können zentrale Indikatoren berechnet werden. 
Entsprechend der Festlegungen des Regionalplans beteiligen sich in der Regel alle Gemein-
den an der Reserveflächenerhebung. In einzelnen Fällen wurden keine Angaben zur Reser-
vesituation gemacht. Auch Daten zur Brachflächennutzung liegen nicht für alle Gemeinden 
vor. Allerdings konnte in den letzten Jahren die Informationsdichte weiter erhöht werden. 

Zunächst wird der Blick auf die Reserveentwicklung gerichtet. Im Siedlungsmonitoring wer-
den drei Reservetypen unterschieden. Von den Kommunen werden alle ungenutzten, in den 
Flächennutzungsplänen als gewerbliche Bauflächen (GE oder GI) dargestellten Flächen ab-
gefragt. Ein Teil dieser Flächen steht als Betriebserweiterungsflächen oder aus anderen 
Gründen für eine Nutzung nicht zur Verfügung. Alle übrigen, verfügbaren Flächen bilden die 
FNP-Reserve. Bei den Regionalplan-Reserven handelt es sich um im Plan als GIB oder in 
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Einzelfällen als für Gewerbe vorgesehene ASB dargestellte Flächen, die bislang nicht in FNP 
umgesetzt wurden. Die dritte Reservekategorie stellen sogenannte „32er Flächen“ dar. Diese 
zukünftigen gewerblichen Bauflächen der Flächennutzungspläne wurden bereits im Anpas-
sungsverfahren nach § 32 LPlG genehmigt. Das Planverfahren wurde allerdings bislang 
noch nicht abgeschlossen. Aus diesem Grund sind diese Flächen grundsätzlich weiterhin als 
Reserven des Regionalplans anzusehen. Das gewerbliche Reservepotential der Region 
setzt sich demzufolge aus den FNP-Reserven und den, die 32er Flächen umfassenden, Re-
gionalplan-Reserven zusammen.  

Seit 2000 haben sich die Bauflächenreserven insgesamt um rund 9 % reduziert und betru-
gen 2009 4 255 ha (vgl. Tabelle 16). Unter Berücksichtigung absoluter Werte wurden dabei 
deutlich mehr FNP-Reserven als Reserven des Regionalplans bebaut. Allerdings ist das 
Verhältnis beider Reservetypen zueinander von 2000 bis 2009 weitgehend stabil geblieben. 
Der überwiegende Teil der Reserven wird in den Flächennutzungsplänen dargestellt. Rund 
73 % aller Reserven befinden sich in diesen Plänen. Während der Wert 2000 bei 72,6 % lag, 
hat bis 2009 nur ein minimales Wachstum auf 73,4 % stattgefunden. Innerhalb der Regional-
plan-Reserven spielen die über ASB bereitgestellten Flächen nur eine untergeordnete Rolle. 
Über 77 % der Reserven liegen in GIB.  

Bei der Auswertung der Reserve ist zu berücksichtigen, dass die Entwicklung der Reserven 
nicht eins zu eins mit dem Verbrauch gleichgesetzt werden kann. Ausschlaggebend hierfür 
ist neben der Verbesserung der technischen Standards und der damit verbundenen Nacher-
fassung von Reserven, vor allem die verstärkte Wiedernutzung von Brachflächen. Teilweise 
kann auch die gewerbliche Inanspruchnahme von in der Statistik als grundsätzlich nicht ver-
fügbar erfassten Flächen zu einer Abweichung führen. Der Verbrauch liegt insgesamt höher 
als auf Basis der Reserveflächenentwicklung deutlich wird. Vor dem Hintergrund dieser Ein-
flussfaktoren ist auch der zwischenzeitliche Zuwachs der Reserven im Zeitraum 2003 bis 
2006 zu sehen (Bezirksregierung Düsseldorf 2007, 23). Im Zeitraum 2006 bis 2009 sind die 
Flächenreserven erneut rückläufig. Besonders intensiv fiel die Flächeninanspruchnahme 
dabei 2008 aus. In diesem Jahr konnte eine Verdreifachung der Inanspruchnahme gegen-
über dem Vorjahr beobachtet werden (Bezirksregierung Düsseldorf 2009, 28).  

Tabelle 16: Siedlungsmonitoring der Region Düsseldorf 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Bezirksregierung Düsseldorf 2001, 2004, 2007, 2009 
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Karte 27 zeigt, dass die Groß-
städte Duisburg, Essen, Kre-
feld und Mönchengladbach 
umfangreiche Entwicklungspo-
tentiale aufweisen. Regions-
weit dominieren in 70 % der 
Kommunen FNP-Reserven. 
Lediglich die Gemeinde Ker-
ken ist bei ihrer zukünftigen 
Entwicklung auf die Nutzung 
von GIB-Flächen angewiesen. 
Ein räumliches Muster ist bei 
der Verteilung der Reservety-
pen nicht zu erkennen. Dem-
gegenüber ist der Zuwachs 
von Regionalplan-Reserven 
vor allem im ländlichen Raum 
der Region sowie im Umland 
von Düsseldorf verortet. Eine 
Veränderung der Flächenre-
serven des Regionalplans 
kann nur durch die zusätzliche 
Ausweisung von GIB-Flächen 
im Regionalplan oder durch 
die Umwidmung gewerblicher 
Bauflächen im FNP erreicht 
werden. In den meisten Fällen 
ist von der erstgenannten 
Möglichkeit auszugehen. Eine 
hohe Inanspruchnahme der 

Regionalplan-Reserven ist vor allem im Ballungsraum zu beobachten. Im Zeitraum 2000 bis 
2008 haben insgesamt 12 Kommunen ihre im Jahr 2000 noch bestehenden Flächenreserven 
des Regionalplans vollständig genutzt. Mit Ausnahme von Rommerskirchen, stehen diesen 
Kommunen zukünftig ausschließlich FNP-Reserven für eine gewerbliche Entwicklung zur 
Verfügung. 

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Reserven der Flächennutzungspläne im Sinne 
einer sparsameren Gewerbeflächenentwicklung ist deren Verfügbarkeit. Differenziert zu 
betrachten sind sofort bis kurzfristig sowie mittel- bis langfristig verfügbare Flächen. Im ers-
ten Fall stehen die Bauflächen in maximal 2 Jahren für eine Inanspruchnahme zu Verfügung 
und erfordern allenfalls einen geringen Handlungsbedarf auf Seiten der Kommunen. Die 
Nutzung der der zweiten Gruppen zugehörigen Flächen setzt einen erhöhten Handlungsbe-
darf beispielsweise in Form von Bebauungsplanverfahren oder Altlastenuntersuchungen 
voraus. Diese Flächen können erst in 3 bis 10 Jahren auf den Markt kommen.  

Laut Siedlungsmonitoring stehen 2009 35 % der verfügbaren FNP-Reserven in bis zu 2 Jah-
ren für eine Realisierung bereit. Zudem können 21 % der Reserven in den nächsten 5 Jah-
ren umgesetzt werden. Dies entspricht zusammen rund 1 750 ha. Verglichen mit dem Ver-
brauch im Zeitraum 1999 bis 2008 von 2 210 ha, können alleine auf diesen Flächen erneut 
79 % des Verbrauchs dieses Zeitraums realisiert werden. Vor diesem Hintergrund kann regi-

Karte 27: Flächenreserven des Regionalplans - Gewerbe 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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onsweit von einer guten Ver-
fügbarkeit gesprochen werden 
(anders schätzt dies Mielke 
(2005, 23) ein), so dass auch 
die Ausweisung neuer GIB 
oder ASB-Flächen nicht not-
wendig erscheint. Auf Basis 
der Werte kommt auch die 
Regionalplanung zu dem 
Schluss, dass die Forderung 
nach weiteren Flächen nicht 
aus einer fehlenden Verfüg-
barkeit abgeleitet werden kann 
(Bezirksregierung Düsseldorf 
2009, 36). Die FNP-Reserven 
erlauben weitgehend eine res-
sourcenschonende Gewerbe-
flächenentwicklung auf Reser-
veflächen. 

Abweichend von der regiona-
len Flächenverfügbarkeit kön-
nen in einzelnen Gemeinden 
dennoch Engpässe auftreten. 
Auf Grundlage der für 2006 
vorliegenden gemeindeschar-
fen Daten ist eine deutliche 
Varianz innerhalb der Region zu erkennen (vgl. Karte 28). In 21 Gemeinden stehen alle Re-
serven sofort oder kurzfristig zur Verfügung. Hierbei handelt es sich zumeist um im ländli-
chen Raum oder in der Ballungsrandzone gelegene kleinere Kommunen mit einer insgesamt 
geringen Flächenreserve. Zudem ist der deutlich überwiegende Reserveanteil der Großstäd-
te Wuppertal, Duisburg und Essen bereits in maximal 2 Jahren verfügbar. Demgegenüber 
dominieren in 18 Gemeinden Reserveflächen mit einer nur mittel- bis langfristigen Verfüg-
barkeit. Neben der Kommune Schermbeck, in der alle Flächen diesem Typ angehören, wei-
sen auch Jüchen (97 %), Nettetal 94 %, Korschenbroich 88 % sowie Kleve und Krefeld (je-
weils 78 %) hohe Anteile auf. Auch in der Landeshauptstadt stehen immerhin rund 62 % der 
FNP-Reserven frühestens in 5 Jahren zur Verfügung. Keine FNP-Reserveflächen besitzt die 
Gemeinde Kerken. 

Im Zeitraum 2000 bis 2009 hat sich der Umfang der sofort und kurzfristig verfügbaren Flä-
chen im Planungsraum deutlich reduziert (-16 %). Bei den mittel- und langfristig verfügbaren 
Flächen auffällig ist die Zunahme der Reserven seit 2006. Gleichzeitig hat die Größe der 
nicht verfügbaren gewerblichen Bauflächen in diesem Zeitraum deutlich abgenommen. Diese 
parallele Entwicklung ist möglicherweise auf eine Umwandlung zunächst blockierter Flächen 
zurückzuführen.  

Karte 28: Verfügbarkeit der FNP-Flächenreserven Gewerbe 

 
Quelle: eigene Darstellung
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Für die Erfolgsbewertung des 
Steuerungsinstruments gibt 
auch die Ausrichtung der ge-
werblichen Entwicklung auf 
Brachflächen wichtige Hin-
weise. Vom Siedlungsmonito-
ring erfasst wird der Umfang 
des Verbrauchs auf bereits 
früher genutzten sowie unge-
nutzten Flächen. Demnach 
liegt der Anteil der Brachflä-
chennutzung in der Region im 
Zeitraum 1999 bis 2008 bei 
33 %. Gegenüber dem in der 
vorhergehenden Baulander-
hebung 2006 betrachteten 

Zeitraum 1996 bis 2005 (27 %) konnte der Anteil leicht gesteigert werden. Vor allem in den 
Großstädten wird auch bedingt durch fehlende Regionalplan-Reserveflächen verstärkt auf 
recycelte Flächen, wie ehemalige Bahnanlagen oder im Siedlungszusammenhang gelegene 
militärische Anlagen, zurückgegriffen. Besonders hoch fällt die Brachflächennutzung zwi-
schen 1999 und 2008 in der Stadt Duisburg (99 %) aus (vgl. Abbildung 21). Aber auch Wup-
pertal (66 %), Mühlheim (65 %) und Krefeld (44 %) weisen eine hohe gewerbliche Entwick-
lung auf bereits genutzten Flächen auf. Demgegenüber wurden in Mönchengladbach nur 
13 % der Inanspruchnahme auf Recyclingflächen realisiert. Vor allem in den ländlich gepräg-
ten Kreisen im Norden und Westen der Region spielt die Brachflächennutzung bislang eine 
untergeordnete Rolle. So konzentriert sich die Flächeninanspruchnahme im Kreis Kleve mit 
91 % weiterhin deutlich auf die „grüne Wiese“. Demgegenüber konnte der im Ballungsraum 
gelegene Kreis Mettmann einen Brachflächenanteil von 40 % erreichen (Bezirksregierung 
Düsseldorf 2009, 40). 

Das ebenfalls im Siedlungsmonitoring abgefragte Wiedernutzungspotential gibt Hinweise auf 
die in Zukunft für eine Brachflächenentwicklung zur Verfügung stehenden Flächenreserven. 
Da die tatsächliche Verfügbarkeit dieser Reserven von zahlreichen schwer einzuschätzen-
den Faktoren abhängig ist, werden diese Flächen nicht zu den normalen FNP-Reserven ge-
zählt (Bezirksregierung Düsseldorf 2009, 40). 2009 beträgt der Umfang des gewerblichen 
Potentials insgesamt 190 ha. Der Rückgang von 282 ha im Jahr 2006 weist auf eine intensi-
ve Inanspruchnahme dieser Brachflächen hin. Wiedernutzungspotentiale stehen vor allem in 
den Städten Duisburg, Düsseldorf und Wuppertal zur Verfügung. 

Auf Grundlage der Baulanderhebung kann die Zielerreichung insgesamt weitgehend positiv 
bewertet werden. Die Zielsetzung wird in den Großstädten der Ballungsräume durch den 
Mangel an Flächenreserven unterstützt, indem hierdurch eine verstärkte Brachflächenent-
wicklung notwendig wird. Allerdings findet die Flächeninanspruchnahme insbesondere in den 
ländlichen Regionen weiterhin schwerpunktmäßig auf der grünen Wiese statt. Dabei werden 
in den meisten Fällen bereits in den FNP ausgewiesene Flächenreserven genutzt. Auch für 
die zukünftige Entwicklung stehen in den FNP kurzfristig bzw. mittelfristig ausreichend Flä-
chen zur Verfügung, so dass eine ressourcenschonende Entwicklung möglich sein wird.  

Abbildung 21: Flächeninanspruchnahme durch Wohnen und 
Gewerbe nach Lage 1999 bis 2008 

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Bezirksregierung Düsseldorf 
2009, 40 
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9.5.4.3 Wirkungsanalyse 

Gemäß eines Beschlusses des Regionalrats sollen die Ergebnisse der Reserveerhebung als 
Basis für eine restriktive Bedarfsprüfung im Rahmen des Anpassungsverfahrens genutzt 
werden (Konze et al. 2000, 114). Vor diesem Hintergrund hat die Regionalplanung bei ihren 
Stellungnahmen bereits mehrfach Bezug zur Zielsetzung „mit Grund und Boden sparsamer 
umzugehen“ genommen. In vier der insgesamt 18 Planungsverfahren mit einer negativen 
Stellungnahme erkennt die Regionalplanung unter Berücksichtigung der bestehenden Flä-
chenreserven in der betroffenen Kommune oder einer Nachbarkommune keinen Bedarf für 
die geplante Ausweisung von Gewerbeflächen. Bei zwei dieser Planverfahren versuchte die 
Kommune erfolglos, durch eine überarbeitete Wiedervorlage der Planung eine Zustimmung 
zu erreichen. Durch die Ablehnungen waren drei Kommunen im Gebiet mit überwiegend 
ländlicher Raumstruktur sowie eine Kommune in der Ballungsrandzone betroffen.  

Die Auswertung zeigt, dass das Ziel einer ressourcenschonenden Gewerbeflächen-
entwicklung von der Regionalplanung aktiv verfolgt wird. So ist die Zustimmung zu einer 
Neuausweisung gewerblicher Bauflächen im Flächennutzungsplan nicht alleine von der 
Darstellung eines Siedlungsbereichs im Regionalplan abhängig. Vielmehr bietet das Instru-
ment „mit Grund und Boden sparsamer umgehen“ die Möglichkeit, trotz seiner teilweise 
eingeschränkten Restriktivität, über den kommunalen Bedarf hinausgehende Entwicklungen 
einzuschränken. Dabei kann die Regionalplanung durch die geforderte Reserveflächenerhe-
bung überzeugend auf vorhandene Flächenreserven in und um die betroffenen Kommunen 
hinweisen.  

Der restriktive Umgang der Regionalplanung mit Bedarfsnachweisen spiegelt sich auch in 
den Ergebnissen der Kommunalbefragung wider. Demnach mussten bereits 48 % bzw. 
42 % der Kommunen einen Nachweis erbringen, dass bereits ausgewiesene Flächen bzw. 
Baulücken oder Brachflächen nicht zur Verfügung stehen. Auch der Nachweis über eine ent-
sprechende Nachfrage nach Gewerbeflächen wurde bereits von 36 % der Kommunen gefor-
dert. Insgesamt geben nur 10 % der Kommunen an, noch nicht aufgefordert worden zu sein, 
einen Bedarfsnachweis zu erbringen. Das Siedlungsmonitoring ermöglicht der Regionalpla-
nung vermehrt (26 %) auch die eigenständige Ermittlung der relevanten Werte.  

Die Zielsetzung, mit Grund und Boden sparsamer umgehen, verdeutlicht das Bestreben der 
Regionalplanung hinsichtlich einer flächen- und ressourcenschonenden Entwicklung. Es ist 
davon auszugehen, dass eine ähnliche Zielsetzung auf Ebene der Kommunen die Umset-
zung der Festlegung erleichtert. Aus diesem Grund wird zunächst der Blick auf die Ziele der 
kommunalen Gewerbebaulandpolitik gerichtet. Die Reduzierung der Flächeninanspruch-
nahme besitzt in 74 % der Kommunen nur eine geringe oder keine Bedeutung. Eine etwas 
größere Annäherung ist hinsichtlich der Innenentwicklung zu erkennen. In rund 60 % der 
Kommunen besitzt der Vorrang der Innenentwicklung eine mittlere oder große Bedeutung. 
Allerdings geben gleichzeitig 98 % der Kommunen eine entsprechende Bedeutung für die 
Entwicklung von Gewerbeflächen im Außenbereich an. Befragt nach dem 30-ha-Ziel der 
Bundesregierung, geben immerhin 86 % der Kommunen an, das Ziel zu kennen. 75 % halten 
dieses Ziel zudem auch für erforderlich. Insgesamt ist auf Grundlage dieser Einschätzungen 
jedoch nur sehr bedingt von einer freiwilligen aktiven Umsetzung der Zielsetzung eines spar-
sameren Umgangs mit Grund und Boden auszugehen. 
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Von den Kommunen wird die Zielerreichung der Fest-
legung vielfach (42 %) als wenig erfolgreich bewertet. 
Allerdings ist der Anteil der Kommunen die keine Be-
wertung vornehmen mit 38 % nur geringfügig niedriger 
(vgl. Abbildung 22). Lediglich 18 % geben eine Zieler-
reichung an. Zusammenhänge zwischen der Einschät-
zung der Zielerreichung sowie der räumlichen Lage 
bestehen nicht.  

Auch bei diesem Instrument ist ein signifikanter Zu-
sammenhang zwischen der Einschätzung der Restrik-
tivität sowie der Einschränkung der Planungshoheit 
gegeben. Während über die Hälfte der Kommunen 
(54 %) die Restriktivität als angemessen empfindet 
und gleichzeitig in der Regel eine akzeptable oder so-
gar keine Einschränkung wahrnimmt, wird eine Ab-
schwächung nur von einem kleineren Teil der Kom-
munen (20 %) gefordert, der das Instrument als nicht 
akzeptable Einschränkung wahrnimmt. Immerhin 16 % 
halten eine Verschärfung der Restriktivität für notwen-
dig. Die Bewertung der Restriktivität ist auch von dem 
zentralörtlichen Status der Kommunen abhängig. Die 
Oberzentren sehen die aktuelle Restriktivität als an-
gemessen an oder fordern eine Verschärfung. Dem-
gegenüber sprechen sich vor allem Unterzentren und 
einzelnen Mittelzentren, die in Gebieten mit überwie-
gend ländlicher Raumstruktur und in der Ballungs-
randzone liegen, für eine Abschwächung aus. Darüber 
hinaus kann ein Zusammenhang zwischen der Beur-

teilung der Restriktivität und der Bedeutung des kommunalen Gewerbepolitikziels „Boden-
preisniveau dämpfen“ festgestellt werden. Vor allem Kommunen, in denen dieses Ziel eine 
hohe oder mittlere Bedeutung besitzt, sprechen sich für eine Abschwächung der Restriktivität 
aus. Diese Bewertung spiegelt sich auch in der Einschätzung der Wirkung auf den Bauland-
preis wider. So geben 32 % der Kommunen eine preissteigernde Wirkung des Instruments 
an. Allerdings können 50 % keinen entsprechenden Einfluss erkennen.  

Obwohl die Zielerreichung des 
Instruments von den Kommu-
nen insgesamt zurückhaltend 
gesehen wird, stellen dennoch 
52 % der Kommunen eine 
hierdurch bedingte Verknap-
pung des Baulandangebots 
sowie 44 % eine zumindest 
leichte Reduktion des Gewer-
beflächenwachstums fest (vgl. 
Abbildung 23). Gleichzeitig 
wird diese Wirkung von 42 % 
bzw. 38 % nicht wahrgenom-
men. Zudem wird dem Instru-

Abbildung 22: Mit Grund und Boden 
sparsamer umgehen - Zielerreichung, 
Restriktivität und Einschränkung der 
kommunalen Planungshoheit 

 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: 
Kommunalbefragung des BBSR 2009, N = 
50 

Abbildung 23: Mit Grund und Boden sparsamer umgehen - 
Wirkungen 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Kommunalbefragung des BBSR 
2009, N = 50 
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ment auch eine Bautätigkeit fördernde Wirkung auf Standorte von Brachen (32 %), Zentrale 
Ortsteile (26 %) und Standorte des städtebaulichen Bestands (14 %) zuerkannt. Eine Erhö-
hung der Bebauungsdichte bei Neubebauung bewirkt das Instrument demnach in der Regel 
allerdings nicht (68 %). Insgesamt können immerhin 44 % der Kommunen überwiegend posi-
tive Wirkungen feststellen. Allerdings fällt auch diese Einschätzung vielen Kommunen (54 %) 
schwer.  

Trotz der von den Kommunen beobachteten Wirkungen auf das gewerbliche Baulandange-
bot und das Gewerbeflächenwachstum sprechen die schlechten Bewertungen der Zielerrei-
chung für einen geringen bis mittleren Steuerungserfolg. Als positiv ist der aktive Einsatz des 
Instruments durch die Regionalplanung im Rahmen des Anpassungsverfahrens anzusehen.  

9.5.4.4 Gesamtbewertung der Steuerungseffektivität 

Das Ziel „mit Grund und Boden sparsamer umge-
hen“ stellt eine wichtige Ergänzung der Vorranggebiete 
GIB und ASB dar, um auf eine ressourcenschonende 
Entwicklung hinzuwirken. Allerdings wird die Effektivi-
tät der in Plansatz 1.1.2.1 genannten Prüfschritte für 
die Bewertung einer geplanten Neuinanspruchnahme 
von Siedlungsbereichen sowie die damit verbundene 
Bedarfsprüfung durch die Nutzung einer Soll-
Formulierung und den Verzicht auf die Festlegung von 
Orientierungswerten eingeschränkt. Während die re-
striktive Bedarfsprüfung der Regionalplanung im Rah-
men des Anpassungsverfahrens als wichtiger Ansatz 
zur Umsetzung des Ziels anzusehen ist, gibt der Regionalplan der Regionalplanung an die-
ser Stelle jedoch keine objektiven Richtwerte an die Hand, auf die sie sich bei der Beurtei-
lung des notwendigen Bedarfs stützen kann. Die Stellungnahmenanalyse verdeutlicht, dass 
offensichtlich deutlich überzogene Entwicklungsabsichten der Kommunen abgeblockt wer-
den können. Eine umfassendere Beschränkung der Entwicklung auf den konkreten Bedarf 
setzt eine restriktivere Formulierung der Festlegung voraus. Obwohl die Ausweisung der 
Siedlungsbereiche zu einer Anspruchshaltung auf Seiten der Kommunen führen kann, wird 
die Einschränkung der Entwicklung in den Bereichen auf eine sparsamere Inanspruchnahme 
in der Regel akzeptiert. Das Siedlungsmonitoring besitzt einen zentralen Stellenwert bei der 
neutralen Bewertung des Bedarfs. Da das Monitoring durch Daten der Kommunen gespeist 
wird, weicht die Qualität dieser Bewertungsgrundlage jedoch in der Region voneinander ab. 
Vor allem kleinere Kommunen führen eine detaillierte Bedarfsermittlung nur in Verbindung 
mit der Aufstellung eines neuen FNP durch (Experteninterview Kommunalplanung). Insge-
samt weist das Instrument eine mittlere Steuerungseffektivität auf. 

 

Abbildung 24: Mit Grund und Boden 
sparsamer umgehen -
Gesamtbewertung 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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Textliche Festlegung  
Regionalplan Düsseldorf: 
 

„Um in den Verdichtungsgebieten 
die Siedlungsbereiche auf Dauer 
zu gliedern, sind die Regionalen 
Grünzüge von Siedlungstätigkei-
ten freizuhalten.“ (Ziel 1. 1.1.4) 
 
„Die Regionalen Grünzüge sind 
als wesentliche Bestandteile des 
regionalen Freiraumsystems vor 
allem für die notwendigen Aus-
gleichsfunktionen der Verdich-
tungsgebiete gegen die Inan-
spruchnahme für Siedlungszwe-
cke besonders zu schützen.“ (Ziel 
2.1.2.1) 
 

„Die Regionalen Grünzüge sollen 
insbesondere die siedlungsräum-
liche Gliederung, den klimaökolo-
gischen Ausgleich, die Biotopver-
netzung sowie die freiraumorien-
tierte Erholung sichern. Sie sind 
ihrer Zweckbestimmung entspre-
chend zu erhalten und zu entwi-
ckeln. Planungen und Maßnah-
men, die diese Aufgaben und 
Funktionen beeinträchtigen, sind 
auszuschließen; hiervon ausge-
nommen sind in begründeten 
Ausnahmefällen Einrichtungen 
der Infrastruktur und Nutzungen, 
die von der Sache her ihren 
Standort im Freiraum haben und 
nicht außerhalb der Regionalen 
Grünzüge verwirklicht werden 
können.“ (Ziel 2.1.2.2) 

9.5.5 Regionale Grünzüge 

Regionale Grünzüge gehören zu den traditionellen Instrumenten der Freiraumsicherung. In 
Deutschland greifen über die Hälfte der Planungsregionen (58) auf dieses multifunktionale 
Instrument zurück, um vor allem in Verdichtungsräumen verbleibende ökologisch wertvolle 
Freiflächen vor einer baulichen Inanspruchnahme zu sichern. Neben dem Zusammenwach-
sen von Städten soll auch eine unkontrollierte Entwicklung entlang von Autobahnen verhin-
dert werden. In Nordrhein-Westfalen kam das Instrument bereits im Gebietsentwicklungsplan 
des Siedlungsverbands Ruhrkohlenbezirk von 1966 zum Einsatz. 

9.5.5.1 Plananalyse 

In der Region Düsseldorf werden rund 25 % des Pla-
nungsraumes als Regionale Grünzüge ausgewiesen. 
Zentrale Aufgabe des Instruments ist die Gliederung der 
Siedlungsbereiche in den Verdichtungsgebieten. Um die 
siedlungs- und freiraumbezogenen Funktionen des Frei-
raums - vor allem die Ausgleichsfunktion für die Ballungs-
räume - siedlungsnah und nachhaltig zu wahren, werden 
fast alle Bereiche außerhalb des Siedlungsraums als 
Grünzug festgelegt. Entsprechend dieser Zielsetzung kon-
zentriert sich die Ausweisung auf die Ballungsräume im 
Südosten der Planungsregion. Etwa zwei Drittel der Ge-
meinden werden durch die Festlegung tangiert. Der Anteil der betroffenen Gemeindefläche 
liegt durchschnittlich bei 37 %. Während für einzelne Gemeinden weniger als 1 % der Ge-
meindefläche als Regionaler Grünzug dargestellt wird, ist der Anteil in der Gemeinde Neukir-
chen-Vluyn mit 76 % besonders hoch. Die auf Eigenentwicklung begrenzten Ortslagen blei-

Karte 29: Regionale Grünzüge 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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ben von der Ausweisung unberührt (Erläuterung zu Ziel 1.1.1.4). Sie werden aus diesem 
Grund bei der Analyse der Grünzüge ausgeklammert. Durch ihren Status als Vorranggebiet 
lösen die Grünzüge auf Seiten der Kommunen eine Beachtenspflicht aus. Die mit der zeich-
nerischen Festlegung inhaltlich verbundenen Handlungsanweisungen werden in drei 
Plansätzen konkretisiert. Demnach sind Grünzüge zunächst von Siedlungstätigkeiten freizu-
halten (Ziel 1.1.1.4) bzw. gegen die Inanspruchnahme für Siedlungszwecke besonders zu 
schützen (Ziel 2.1.2.1). In beiden Fällen wählt der Plangeber die restriktive Form eines Ist-
Ziels der Raumordnung. Folglich ist es den Kommunen verwehrt, im Rahmen der Bauleitpla-
nung eine bauliche Inanspruchnahme der Grünzüge vorzusehen. Allerdings erfolgt durch Ziel 
2.1.2.2 eine Relativierung der Festlegungen. In begründeten Ausnahmefällen können Ein-
richtungen der Infrastruktur und Nutzungen, die von der Sache her ihren Standort im Frei-
raum haben und nicht außerhalb der Regionalen Grünzüge verwirklicht werden können, 
auch in Grünzügen realisiert werden. Von dieser Ausnahmeregelung sind unter anderem 
Wassergewinnungsanlagen, Kläranlagen, Deponien und Abgrabungen betroffen. Zudem 
sind an dafür geeigneten Standorten im Rahmen der Bauleitplanung Arrondierungen zur 
abschließenden Gestaltung des Siedlungsrandes möglich Begr. zu Ziel 2.1.2). Durch die 
Ausnahmeregelungen wird der Kern der Festlegung nicht berührt. Insbesondere wird kein 
Einfallstor für eine unkontrollierte umfangreiche Inanspruchnahme der Grünzüge für Sied-
lungszwecke geöffnet. Die erlaubte Arrondierung im Randbereich der Grünzüge spiegelt den 
Rahmencharakter der Regionalplanung wider. Für die Kommunen muss bei der Ausweisung 
von Grünzügen ein gewisser Spielraum für Abrundungen bestehen bleiben (Folkerts 1988, 
46). Vor diesem Hintergrund weisen die Regionalen Grünzüge in der Region Düsseldorf eine 
insgesamt hohe Restriktivität auf, die den Kommunen nur einen sehr geringen Handlungs-
spielraum belassen.  

9.5.5.2 Erfolgskontrolle 

Der Steuerungserfolg der Regionalen Grünzüge spiegelt sich im Umfang der baulichen Inan-
spruchnahme der ausgewiesenen Bereiche wider. Dabei ist zu beachten, dass bei der Auf-
stellung des Regionalplans, bereits außerhalb der Siedlungsbereiche bestehende baulich 
geprägte Flächen bewusst durch Grünzüge überlagert wurden, um eine weitere Entwicklung 
dieser Flächen zu unterbinden. Aus diesem Grund sind die bereits vor Inkrafttreten des 
Plans bestehenden gewerblichen Nutzungen im Bereich der Grünzüge nicht als Steue-
rungsmisserfolg zu bewerten. Eine erfolgreiche Steuerung müsste seit 1999 neue Gewerbe- 
oder Industrieflächen in den Vorranggebieten verhindert haben. Allerdings bedingen die ge-
setzlich geforderte Unschärfe der Ausweisungen sowie die Ausnahmeregelungen, dass auch 
eine geringfügige Inanspruchnahme noch als Erfolg bewertet werden kann. Ein konkreter 
Schwellenwert für den Erfolg oder Misserfolg kann aus den Festlegungen des Regionalplans 
jedoch nicht abgeleitet werden. Insofern werden geringe Anteile gewerblicher Flächen als 
Hinweis für eine Wirksamkeit des Instruments gewertet.  

Gemäß den räumlich hochauflösenden ATKIS-Daten liegen 2004 rund 9 % der Industrie- 
und Gewerbeflächen der Region Düsseldorf in Regionalen Grünzügen. Insgesamt sind 2 % 
der Grünzüge von gewerblichen Nutzungen betroffen. Werden nur die Gebäudegrundflächen 
industriell oder gewerblich genutzter Gebäude betrachtet (SEMENTA), so sind 4 % aller Ge-
bäudeflächen in Grünzügen zu finden. Die entsprechenden Gebäude nehmen 0,3 % der 
Grünzüge in Anspruch. Beide Datensätze zeigen eine moderate gewerblich-industrielle Inan-
spruchnahme der Grünzüge.  
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Zwischen 2000 und 2006 ist 
auf Basis von CORINE Land 
Cover eine weitgehend stabile 
Inanspruchnahme der Grün-
züge auf niedrigem Niveau zu 
erkennen. Demnach sind 2 % 
aller neuen Industrie- und Ge-
werbeflächen in Grünzügen 
entstanden. Im Zeitraum 1990 
bis 2000 lag der Wert mit 3 % 
geringfügig höher. Gegenüber 
dem durch Mindesterfas-
sungsgrenzen beschränkten 
CLC-Datensatz erlaubt der 
gebäudescharfe SEMENTA-
Datensatz eine noch genauere 
Betrachtung der Entwicklung. 
Während 1984 bis 1999 noch 
4 % (18 ha) der neu entstan-
denen Gebäudegrundfläche in 
Grünzügen zu finden waren, 
ist der Anteil im Zeitraum 1999 
bis 2005 auf 3 % (10 ha) zu-
rückgegangen. Auch hier las-
sen beide Datensätze eine 
vergleichbare Aussage zu. Die 
Indikatoren zu Flächennutzung 
und Neubautätigkeit verdeutli-
chen, dass ein vollständiger 
Schutz der Grünzüge vor einer 
gewerblich-industriellen Nut-
zung nicht gewährleistet wer-

den konnte. Allerdings fällt die Inanspruchnahme so gering aus, dass dennoch von einer 
mittleren bis hohen Zielerreichung gesprochen werden kann. Ebenfalls positiv zu bewerten, 
ist die seit 1999 bzw. 2000 rückläufige Inanspruchnahme.  

9.5.5.3 Wirkungsanalyse 

Die Wirkung der Regionalen Grünzüge ist von der Umsetzung des Instruments in der Bau-
leitplanung abhängig. Derzeit befinden sich 3 % aller in genehmigten Flächennutzungsplä-
nen ausgewiesenen Gewerbeflächen in den Vorranggebieten. Von diesen Gewerbeflächen 
ist insgesamt 0,6 % der Fläche der Regionalen Grünzüge betroffen. Die Größenordnung ist 
vergleichbar mit den im Rahmen der Erfolgskontrolle ermittelten Werten der Flächennutzung. 
Allerdings gilt auch hier, dass nur Entwicklungswerte eine tatsächliche Wirkung erfassen 
können. Trotz der bestehenden Anpassungspflicht der Kommunen (vgl. Kapitel 3.2.1.3) ver-
liert ein Flächennutzungsplan, der bereits vor Inkrafttreten treten des Grünzugs aufgestellt 
und genehmigt wurde, durch das neue, der Planung entgegenstehende Ziel, nicht sein Gül-
tigkeit. 

Karte 30: Gewerbeflächenbestand und -entwicklung 
in Regionalen Grünzügen 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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Die Bedeutung der Grünzüge bei Änderungen der Flächennutzungspläne kann über die 
Auswertung der Stellungnahmen erfasst werden. Im betrachteten Zeitraum von 2000 bis 
2007 hat die Darstellung von Gewerbeflächen bei der Neuaufstellung oder Änderung der 
Flächennutzungspläne in keinem Fall zu einem Konflikt mit der Regionalplanung geführt.  

Eine Analyse der Änderungen des Regionalplans zeigt, dass das Ergebnis der Stellung-
nahmenanalyse nicht auf eine vollständige Vermeidung gewerblicher Flächennutzung in 
Grünzügen zurückgeführt werden kann. Vielmehr bedingt die restriktive Festlegung der 
Grünzüge vielfach den Rückgriff auf Planänderungen. Nur über diesen Weg können die 
Kommunen auch innerhalb der derzeit bestehenden Grünzüge in einem größeren Umfang 
Gewerbeflächen ausweisen. Seit dem Inkrafttreten des Regionalplans von 1999 wurde die 
Darstellung der Regionalen Grünzüge bislang acht Mal korrigiert. Die Gesamtfläche der 
Grünzüge ist durch die Änderungen insgesamt leicht vergrößert worden. In der Hälfte der 
Fälle wurde ein Teil des bestehenden Grünzugs in einen Siedlungsbereich umgewandelt, 
während parallel eine im Vergleich größere, als Siedlungsbereich dargestellte Fläche zu ei-
nem Grünzug wurde. Nur eines dieser Verfahren zielte auf die Neudarstellung eines GIB ab. 
Die übrigen vier Verfahren beinhalteten jeweils ausschließlich eine Erweiterung des Grün-
zugs, u.a. auf Kosten von GIB- (2 Fälle) und ASB-Flächen (1 Fall). Die Auswertung zeigt die 
erfolgreiche Vorgehensweise der Regionalplanung, die sowohl eine sinnvolle Entwicklung im 
Freiraumbereich gewährleistet als auch zu einer Stärkung des Freiraums beiträgt. 

Eine Bewertung von Erfolg und Wirkung der Regiona-
len Grünzüge erfolgt bei der Kommunalbefragung 
fast ausschließlich durch die von der Festlegung un-
mittelbar betroffenen Kommunen. Dabei hat sich ge-
zeigt, dass nicht allen Kommunen bekannt ist, ob der 
Regionalplan Grünzüge auf dem Gemeindegebiet fest-
legt. Während zwei Kommunen eine tatsächlich vor-
handene, mindestens 5 % der Gemeindefläche ein-
nehmende Darstellung verneinen, glauben ebenfalls 
zwei im ländlichen Raum gelegene Kommunen von 
dem Instrument betroffen zu sein. Die Antworten die-
ser Kommunen werden bei der Auswertung nicht be-
rücksichtigt. Insgesamt nahmen 67 % aller von Grün-
zügen betroffenen Kommunen an der Befragung teil, 
deren Antworten bei der folgenden Auswertung die 
Grundgesamtheit bilden. Prozentuale Werte beziehen 
sich auf diese 31 Kommunen. 

Aus Sicht von rund 58 % der Kommunen ist es häufig 
gelungen, Grünzüge von einer Siedlungstätigkeit frei-
zuhalten bzw. die Zersiedelung einzudämmen. Ledig-
lich ein geringer Anteil (13 %) hält das Instrument für 
wenig erfolgreich bzw. erkennt keine Eindämmung der 
Zersiedelung (vgl. Abbildung 25). Obwohl rund 29 % 
der betroffenen Kommunen auf eine Einschätzung des 
Steuerungserfolgs verzichten, verdeutlicht das Ergeb-
nis insgesamt eine positive Zielerreichung des Instru-
ments in der Wahrnehmung der Kommunen.  

Abbildung 25: Regionale Grünzüge - 
Zielerreichung, Restriktivität und 
Einschränkung der kommunalen 
Planungshoheit 

 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: 
Kommunalbefragung des BBSR 2009, N = 
50 
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Diese Einschätzung geht mit einer hohen Akzeptanz des Instruments einher. Sowohl die 
Restriktivität der Festlegung als auch die Einschränkung der kommunalen Planungshoheit 
der Kommunen werden überwiegend als angemessen (68 %) bzw. akzeptabel (65 %) bewer-
tet. Nur wenige Kommunen fordern eine Verschärfung der Restriktivität der Grünzüge 
(10 %). Einzelne Kommunen (13 %), die die Regionalen Grünzüge als eine nicht akzeptable 
Einschränkung ihrer kommunalen Planungshoheit wahrnehmen, sprechen sich für eine Ab-
schwächung der Restriktivität aus. Dabei stehen beide Änderungswünsche in keinem Zu-
sammenhang zum Umfang der Grünzüge im Gemeindegebiet. In beiden Fällen bedecken 
Grünzüge jeweils mehr als 45 % der Kommunen. Auch die Bewertung des Steuerungser-
folgs ist unabhängig von der Forderung nach einer Erhöhung bzw. Reduktion der Restriktivi-
tät. Die gegebene Akzeptanz des Instruments auf Seiten der Kommunen ist eine wichtige 
und hilfreiche Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung der Grünzüge in der Bauleitpla-
nung. 

Überwiegend als unproblematisch bewertet werden Umfang und Lage der Grünzüge. Wäh-
rend drei Viertel der Kommunen den Umfang für ausreichend ansehen, geben nur 16 % an, 
dass die Ausweisungsflächen zu groß sind. Nur einzelne Kommunen (6 %) bewerten den 
Standort der Grünzüge als selten richtig. Zumeist stimmten die Kommunen den Standorten 
überwiegend (84 %) zu. Mehrere Kommunen (29 %) weisen darauf hin, dass die Grünzüge 
zu dicht an den Siedlungsflächen festgelegt werden. Ein zu großer Abstand wird nur in Ein-
zelfällen (6 %) genannt.  

Wird der Blick auf die Wirkungen des Instruments gerichtet, so ist eine größtenteils positive 
Wirkungswahrnehmung zu erkennen (68 %). Neben lediglich 7 % der Kommunen, aus deren 
Sicht negative Wirkungen überwiegen, verzichtet der übrige Teil der Kommunen (26 %) auf 
eine Einschätzung. Als Wirkungen werden von über der Hälfte der Kommunen eine Ein-
schränkung des Baulands sowie die Erschwerung der Baulandausweisungen im Freiraum 
beobachtet. Demgegenüber nimmt der größte Teil der Kommunen keine Erhöhung des Bau-
landpreises sowie der Bebauungsdichte wahr.  

Die Möglichkeit einen Flächentausch zwischen Grünzügen und Siedlungsbereichen vorzu-
nehmen, wird heterogen bewertet. Während rund 39 % der betroffenen Kommunen die be-
stehenden Möglichkeiten als mindestens ausreichend flexibel bewerten, nehmen 26 % einen 
Flächentausch als kompliziert wahr.  

Aufgrund der hohen Akzeptanz, der positiven Einschätzung der betroffenen Kommunen so-
wie der Ergebnisse der Analysen der Stellungnahmen und Regionalplanänderungen ist die 
Wirkung der Grünzüge als hoch einzuschätzen. 

9.5.5.4 Gesamtbewertung der Steuerungseffektivität 

Das Instrument erreicht trotz der vorhandenen Aus-
nahmeregelung eine im Vergleich zu den übrigen In-
strumenten des Verbundes hohe Restriktivität. Eine 
Entwicklung von Gewerbeflächen konnte weitgehend 
verhindert werden. Von der Möglichkeit restriktive 
Festlegungen durch Regionalplanänderungen zu um-
gehen, wurde in mehreren Fällen Gebrauch gemacht. 
Allerdings konnte die Regionalplanung im Rahmen der 
Verfahren sogar einen Zuwachs der Grünzüge errei-
chen. Die Ergebnisse der Kommunalbefragung und 
der Experteninterviews machen deutlich, dass die Re-

Abbildung 26: Regionale Grünzüge - 
Gesamtbewertung 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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gionalen Grünzüge auch von den Kommunen akzeptiert werden und als starkes Steuerungs-
instrument empfunden werden. Das Resultat widerspricht der Einschätzung, dass die Grün-
züge kaum im Bewusstsein kommunalpolitischer Entscheidungsträger verankert sind 
(BMVBS/BBR 2007c, 43). Insgesamt kann die Einschätzung der Landes- und Regionalpla-
nung bestätigt werden, die in den Grünzügen ein besonders wirkungsvolles Instrument des 
Freiraumschutzes erkennen (Experteninterviews Landes- und Regionalplanung). 

9.5.6 Sonstiger Freiraumschutz 

Neben den konkret zur Steuerung der Siedlungsstruktur genutzten Regionalen Grünzügen 
weisen alle Regionalpläne zahlreiche weitere Gebiete für Freiraumfunktionen aus, die zum 
Erhalt, zur Sicherung oder Entwicklung des Freiraums beitragen sollen. Der Schutz des Frei-
raums hat indirekt eine räumliche Steuerung der Gewerbeflächen zur Folge. In Vorrangge-
bieten für Freiraumschutz ist eine bauliche Inanspruchnahme grundsätzlich nicht zulässig. In 
Vorbehaltsgebieten zum Freiraumschutz ist die Zulässigkeit einer Flächeninanspruchnahme 
für gewerbliche Zwecke von der Abwägung und dem dortigen Gewicht des Freiraumbelangs 
abhängig.  

9.5.6.1 Plananalyse 

Freiraumbereiche im Regio-
nalplan der Region Düsseldorf 
werden entweder als allge-
meiner Freiraum- und Agrar-
bereich, Waldbereich oder 
Oberflächengewässer darge-
stellt. Bei den allgemeinen 
Freiraum- und Agrarbereichen 
handelt es sich um Flächen für 
eine landwirtschaftliche Nut-
zung, die aus agrarwirtschaftli-
chen oder ökologischen Grün-
den zu erhalten oder zu entwi-
ckeln sind, um Agrarbrachen, 
Grün-, Sport- und sonstige 
Gemeinbedarfsflächen, um 
Freizeit- und Erholungsflä-
chen, deren Erscheinungsbild 
nicht durch Bebauung oder 
Bodenversiegelung geprägt 
ist, sowie um sonstige Flä-
chen, die als Freiraum zu si-
chern sind. Zudem erfasst die 
Darstellung bisherige Sied-
lungsbereiche oder Teile von 
Siedlungsbereichen, die zum 
Ausgleich für die planerische 
Inanspruchnahme von Frei-
raum für Siedlungszwecke (als 
Siedlungsbereich) als Frei-

Karte 31: Vorranggebiete für Freiraumschutz 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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raum zu sichern sind (Tausch- und Ersatzflächen) (Anlage der Plan-Verordnung vom 
10.5.2005). Insgesamt werden 57 % der Regionsfläche als allgemeine Freiraum- und Agrar-
bereiche dargestellt. Demgegenüber bedecken die Waldbereiche 16 % sowie die Oberflä-
chengewässer 3 % der Fläche. Die drei Freiraumfestlegungen werden zumeist von weiteren 
Freiraumfunktionen überlagert. Lediglich 24 % des Freiraums besitzen eine Darstellung le-
diglich als allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich, Waldbereich oder Oberflächengewässer. 
Vielfach wird die grundlegende Freiraumdarstellung um eine (37 % der Freiraumfläche) bzw. 
zwei (29 % der Freiraumfläche) Freiraumfunktionen ergänzt. 

Teilweise wird die Flächennutzung auch durch insgesamt vier (9 % des Freiraum) bzw. fünf 
(2 % des Freiraums) zeichnerische Festlegungen gleichzeitig reguliert. Diese Überlagerung 
von Festlegungen kann auch als Regulierungsdichte bezeichnet werden. Die Region Düs-
seldorf weist demzufolge eine relativ hohe Regulierungsdichte auf. Als zentrale monofunktio-
nale Freiraumfunktionen werden Bereiche zum Schutz der Natur, zum Schutz der Landschaft 
und landschaftsorientierten Erholung sowie zur Sicherung und zum Abbau oberflächennaher 
Rohstoffe dargestellt. Auch die bereits zuvor betrachteten multifunktionalen Regionalen 
Grünzüge gehören diesen Freiraumfunktionen an. Einen Sonderfall bilden die Festlegungen 
zum Grund- und Gewässerschutz, da diese teilweise auch Siedlungsbereiche überlagern. 
Besonders umfangreich fällt die Ausweisung der Bereiche zum Schutz der Landschaft und 
landschaftsorientierten Erholung aus. Etwa 69 % des Freiraums wird eine entsprechende 
Funktion zugewiesen. Demgegenüber erfolgt eine Festlegung zum „Schutz der Natur“ für 
17 % des Freiraums. Festlegungen zur Sicherung und zum Abbau oberflächennaher Roh-
stoffe betreffen 2 % der Freiraumfläche.  

Während der seit 1999 verbindliche Regionalplan die Festlegungen zum Freiraumschutz 
ausschließlich als Ziel der Raumordnung ausweist, differenziert die im Mai 2005 in Kraft ge-
tretene nordrhein-westfälische Plan-Verordnung zwischen mit Zielen gleichzusetzenden Vor-
ranggebieten und grundsatzförmigen Vorbehaltsgebieten zum Freiraumschutz. Demnach 
sind mit Ausnahme der allgemeinen Freiraum- und Agrarbereiche sowie der Bereiche zum 
Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung alle Darstellungen als Vorrang-
gebiet zu interpretieren. Bereits der Landesentwicklungsplan bestimmt, dass eine Inan-
spruchnahme des Freiraums nur in Ausnahmefällen (wenn der Flächenbedarf für siedlungs-
räumliche Nutzungen nicht innerhalb des Siedlungsraumes gedeckt werden kann bzw. wenn 
der regionalplanerisch dargestellte Siedlungsraum unter Berücksichtigung der ortsüblichen 
Siedlungsstruktur für die absehbare Wirtschaftsentwicklung nicht ausreicht (Ziel B III 1.23) 
möglich ist. 

Mit Ausnahme der Vorranggebiete zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe, in denen eine 
zum Abbau notwendige bauliche Inanspruchnahme regelmäßig erfolgen kann, schließen alle 
Vorranggebiete zum Freiraumschutz eine entsprechende Nutzung aus. Die Restriktivität der 
als Vorranggebiet festgelegten Freiraumbereiche, ist dementsprechend als hoch zu bewer-
ten. Demgegenüber weisen die abwägbaren Vorbehaltsgebiete nur eine mittlere Restriktivität 
auf. 

9.5.6.2 Erfolgskontrolle 

Aufgrund der gebietsscharfen Festlegung der freiraumbezogenen Vorrang- und Vorbehalts-
gebiete stützt sich die Erfolgskontrolle erneut auf die Auswertung der Geodaten der Flä-
chennutzung. Indikator für den Erfolg der Festlegungen ist auch hier die Gewerbeflächen-
entwicklung. An dieser Stelle werden nicht die mit den Festlegungen verbundenen positiv-
planerischen Zielsetzungen der Freiraumentwicklung betrachtet. Im Mittelpunkt steht die ne-
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gativplanerische Wirkung für die Gewerbeflächenentwicklung. Demzufolge spiegelt die Ver-
meidung einer Siedlungsentwicklung den Erfolg der Instrumente wider. Bedingt durch die 
Unschärfe der regionalplanerischen Festlegungen ist auch hier ein minimaler Zuwachs noch 
als Erfolg zu werten. 

Bei den folgenden Analysen werden die als allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche darge-
stellten und auf Eigenentwicklung beschränkten Ortsteile ausgeklammert, um eine Verzer-
rung der Ergebnisse zu vermeiden. Ebenfalls nicht berücksichtigt, werden die als Oberflä-
chengewässer dargestellten Bereiche.  

Anhand aktueller Daten sind deutlich abweichende Gewerbeanteile in den Freiraumberei-
chen zu erkennen (vgl. Tabelle 17). Besonders umfangreich fällt die Nutzung in den allge-
meinen Freiraum- und Agrarbereichen sowie dem Bereich zum Schutz der Landschaft aus. 
Alle Datenquellen weisen für diese Festlegungen extreme Werte auf. Dieses Ergebnis ist 
unter anderem auf den großen Umfang der Festlegungen zurückzuführen. Insgesamt wer-
den rund 2 bzw. 1 % der Ausweisungsfläche durch Gewerbeflächen in Anspruch genommen. 
Mit Blick auf die Gebäudenutzung liegt dieser Wert mit 0,2 % deutlich niedriger. Die Differenz 
weist möglicherweise auf eine geringe Auslastung der Gewerbeflächen im Freiraum hin. Vor 
allem die Bereiche für den Schutz der Natur werden kaum von Gewerbeflächen tangiert. 

Neue Industrie- und Gewerbeflächen wurden seit der Jahrtausendwende ebenfalls vor allem 
in den Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereichen und den Bereichen zum Schutz der Land-
schaft entwickelt (vgl. Tabelle 18). Zudem konnte keine Reduktion des relativen Auswei-
sungsumfangs in diesen Bereichen erreicht werden. Demnach weisen die inzwischen als 
Vorbehaltsgebiet bestimmten Festlegungen eine relativ geringe Steuerungswirkung für die 
Gewerbeflächenentwicklung auf. In den übrigen Festlegungsbereichen liegt der Anteil der 
Bautätigkeit an der Gesamtbautätigkeit bei maximal 2,3 %. Bei der Interpretation der CORI-

Tabelle 17: Gewerbeflächen und gewerblich genutzte Gebäude 
in Bereichen zum Freiraumschutz, Bestand 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Regionalplan der Region Düsseldorf, ATKIS, SEMENTA 

Tabelle 18: Gewerbeflächen und gewerblich genutzte Gebäude 
in Bereichen zum Freiraumschutz, Entwicklung 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Regionalplan der Region Düsseldorf, CLC, SEMENTA 
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NE Daten ist zum einen zu berücksichtigen, dass durch eine höhere Erfassungsgenauigkeit 
seit 2006 auch vermehrt kleinere Gewerbeflächen im Freiraum erfasst werden. Zum anderen 
ist der Zuwachs der Gewerbeflächen insgesamt deutlich zurückgegangen, so dass bereits 
kleinere Zuwächse einen hohen relativen Anteil an der Gesamtentwicklung besitzen. Vor 
allem die sprunghaften Zuwächse der Waldbereiche sowie der Bereich zum Schutz der 
Landschaft sind hierauf zurückzuführen. 

Insgesamt kann den als Vorranggebiet ausgewiesenen Festlegungen eine hohe Zielerrei-
chung attestiert werden, während die allgemeinen Freiraum- und Agrarbereiche und die Be-
reiche zum Schutz der Landschaft einen geringen bis mittleren Steuerungserfolg aufweisen. 

9.5.6.3 Wirkungsanalyse 

Vergleichbar zu den Ergebnissen der Erfolgskontrolle zeigt die Auswertung der Flächen-
nutzungspläne einen relativ hohen Anteil der Gewerbeflächen in den Vorbehaltsgebieten 
zum Freiraumschutz. So sind 5,5 % bzw. 3,4 % aller Gewerbeflächen in den allgemeinen 
Freiraum- und Agrarbereichen bzw. Bereichen zum Schutz der Natur zu finden. Mit 4,8 % 
liegt auch der Anteil in Bereichen zum Grundwasser- und Gewässerschutz relativ hoch. In 
den übrigen Festlegungsbereichen sind maximal 1 % der Gewerbeflächen zu finden. Von 
den geplanten Gewerbeflächen sind allerdings höchstens 1,6 % (Grundwasser- und Gewäs-
serschutz) der gesamten Ausweisungsfläche betroffen. In den Bereichen zum Schutz der 
Natur, Schutz der Landschaft und den allgemeinen Freiraum- und Agrarbereichen liegt die-
ser Wert sogar bei 0,4 %. 

Die Festlegungen zum Freiraumschutz haben bei der Änderung oder Neuaufstellung der 
Regionalpläne bereits mehrfach zu Konflikten geführt. So standen kommunalen Planungen 
in jeweils 2 Planungsverfahren allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche sowie Waldbereiche 
entgegen. Besonders häufig wurden Konflikte mit den Festlegungen zum Schutz der Land-
schaft von der Regionalplanung kritisiert (6 Verfahren). Nur in einem Fall wurde eine gewerb-
liche Entwicklung aufgrund von Festlegungen zur Rohstoffsicherung abgelehnt. In allen Ver-
fahren haben die Bedenken der Regionalplanung zur Aufgabe der Flächennutzungsplanän-
derung und zur Einstellung des Planungsverfahrens geführt. Auffällig ist, dass die Regional-
planung die in der Plan-Verordnung vom 10. Mai 2005 als Vorbehaltsgebiete bezeichneten 
Instrumente, im Rahmen der landesplanerischen Stellungnahmen als Ziele der Raumord-
nung zur Ablehnung verschiedener Planungen herangezogen hat. Auf Grundlage der neuen 
Verordnung können die Festlegungen keine landesplanerischen Bedenken mehr rechtferti-
gen.  

In zahlreichen Fällen wurde 
eine Ablehnung der kommuna-
len Planungsabsicht im Frei-
raum von den Kommunen 
durch die Änderung des Regi-
onalplans umgangen (vgl. 
Tabelle 19). Über ein Drittel 
der bislang in Kraft getretenen 
Planänderungen beinhaltet die 
Umwandlung von Siedlungs-
raum in Freiraum oder umge-
kehrt. Besonders häufig geht 
eine Änderung der Freiraum-

Tabelle 19: Regionalplanänderungen mit Flächentausch -
Freiraum – Siedlungsraum 1999 bis 2010 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Regionalplanänderungen des 
Regionalplans der Region Düsseldorf 
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darstellung mit der Ausweisung von GIB einher. Obwohl den Kommunen hierdurch die Mög-
lichkeit einer Inanspruchnahme des grundsätzlich geschützten Freiraums geboten wird, zeigt 
sich auch der große positive Einfluss der Regionalplanung auf die Gesamtentwicklung des 
Freiraums. Während in 9 Änderungen eine Ausdehnung der GIB-Darstellungen vorgenom-
men wurde, erfolgte gleichzeitig bei insgesamt 12 Änderungen eine Reduktion der Auswei-
sungsflächen. ASB-Flächen wurden jeweils in 4 Fällen vergrößert bzw. reduziert. Zumeist 
übersteigen die neu dargestellten Freiraumbereiche den Umfang der vergrößerten Sied-
lungsbereiche, so dass der Freiraumschutz im Rahmen der Änderungen nicht geschmälert, 
sondern sogar eher erhöht wird. Neben Regionalen Grünzügen wurden vor allem die allge-
meinen Freiraumbereiche sowie die Waldbereiche für den Flächentausch herangezogen.  

Den Festlegungen zum Frei-
raumschutz wird von einer 
deutlichen Mehrheit der be-
fragten Kommunen eine mitt-
lere bis große Bedeutung für 
die Steuerung der kommuna-
len Baulandentwicklung zuge-
sprochen (vgl. Abbildung 27). 
Besonders einflussreich sind 
demnach die Bereiche zum 
Schutz der Natur, zum Schutz 
der Landschaft, Waldbereiche 
sowie die Bereiche zum 
Grundwasser- und Gewässer-
schutz. Jeweils über 56 % der 
Kommunen erkennen eine große Bedeutung dieser Festlegungen. Demgegenüber wird die 
Bedeutung der allgemeinen Freiraum- und Agrarbereiche insgesamt etwas geringer bewer-
tet. Unter den Freiraumfestlegungen spielen die auf die Rohstoffsicherung ausgerichteten 
Festlegungen bei der Steuerung der Baulandentwick-
lung die geringste Rolle. 

Ebenfalls eine deutliche Mehrheit der Kommunen 
(76 %) empfindet die Restriktivität der Festlegungen 
zum Freiraumschutz als angemessen (vgl. Abbildung 
28). Lediglich 10 % der Kommunen halten eine Ab-
schwächung der Restriktivität für notwendig. Die Be-
wertung der Restriktivität korreliert schwach mit dem 
Umfang der in den Kommunen festgelegten Bereiche 
zum Schutz der Natur. Eine Abschwächung wird vor 
allem von Kommunen mit einem hohen Anteil dieser 
Vorranggebiete auf dem Gemeindegebiet gefordert. 
Der mit 10 % recht geringe Anteil offener Antworten 
zeigt die offensichtlich vielfach vorhandene Erfahrung 
der Kommunen in der Anwendung dieser regionalpla-
nerischen Steuerungsinstrumente.  

Auch bei den Instrumenten zum Freiraumschutz korre-
lieren die Einschätzung der Restriktivität sowie der 
Einschränkung der kommunalen Planungshoheit. 

Abbildung 27: Sonstige Festlegungen zum Freiraumschutz -
Bedeutung für die Steuerung der kommunalen Baulandent-
wicklung 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Kommunalbefragung des BBSR 
2009, N = 50 

Abbildung 28: Sonstiger Freiraum-
schutz - Restriktivität und Einschrän-
kung der kommunalen Planungs-
hoheit 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: 
Kommunalbefragung des BBSR 2009, N = 
50
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Während sich die als nicht akzeptabel empfundene Einschränkung der Planungshoheit in der 
Regel durch den Wunsch nach einer Abschwächung der Restriktivität ausdrückt, werden 
zumeist eine angemessene Restriktivität sowie eine akzeptable Einschränkung parallel ge-
nannt. Welches der Freiraumschutzinstrumente besonders restriktiv bzw. einschränkend ist, 
wird von den Kommunen sehr unterschiedlich bewertet. Keines der Instrumente tritt hier be-
sonders hervor.  

Der Umfang der Festlegungen wird insgesamt als ausreichend beurteilt (76 %). In Einzelfäl-
len wird er auch als zu hoch empfunden. Dabei beziehen sich diese Einschätzungen auch 
hier auf jeweils einzelne, unterschiedliche Freiraumschutzinstrumente. Ebenfalls positiv ge-
sehen wird der Standort der Ausweisungen. 74 % der Kommunen sehen die Standorte häu-
fig und sogar 4 % der Kommunen immer als richtig an. Nur 6 % bewerten die Standorte als 
selten richtig. Von rund einem Viertel der Kommunen wird zudem die große Nähe der Aus-
weisungen zu den Siedlungsflächen kritisiert.  

Die Antworten verdeutlichen insgesamt eine hohe Akzeptanz der Festlegungen auf Seiten 
der Kommunen. Dies drückt sich auch darin aus, dass die meisten Kommunen (62 %) über-
wiegend positive Wirkungen der Festlegungen feststellen. Lediglich 6 % der Kommunen be-
urteilen die Wirkung als negativ. Von diesen Kommunen wurde auch eine Abschwächung 
der Festlegungen gefordert.  

Fast alle Kommunen (90 %) sprechen den Festlegungen zu, dass sie die Baulandauswei-
sungen im Freiraum erschweren. Allerdings sehen demgegenüber nur 58 % der Kommunen 
auch eine tatsächliche Einschränkung des Umfangs an Bauland. Dabei spielt die Siedlungs-
struktur der Kommunen keine Rolle. Eine Erhöhung des Baulandpreises sowie der Bebau-
ungsdichte wird in der Regel nicht wahrgenommen.  

9.5.6.4 Gesamtbewertung der Steuerungseffektivität 

Die Steuerungseffektivität der 
Instrumente zum Freiraum-
schutz ist im hohen Maße von 
ihrer Bindungswirkung abhän-
gig. Die als Vorranggebiet 
ausgewiesenen Bereiche zum 
Freiraumschutz besitzen ins-
gesamt eine hohe Steue-
rungseffektivität. Eine Inan-
spruchnahme mit gewerbli-
chen Flächen konnte in der 
Regel vermieden werden. Auf 

Seiten der Kommunen werden die Festlegungen akzeptiert. Demgegenüber bieten die Vor-
behaltsgebiete keinen umfassenden Schutz und können dementsprechend auch nur bedingt 
zur Steuerung der Gewerbeflächen beitragen. Sowohl die Erfolgskontrolle als auch die Be-
fragung verdeutlichen, dass vor allem allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche eine unter-
geordnete Rolle bei der Steuerung spielten. Ihre Steuerungseffektivität kann daher maximal 
als mittelmäßig bewertet werden.  

 

Abbildung 29: Sonstiger Freiraumschutz - Gesamtbewertung 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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9.6 Gesamtbewertung des Instrumentenverbunds 

Für die Steuerungseffektivität 
des Regionalplans ist der Ver-
bund der Instrumente ent-
scheidend. So ist es möglich 
die geringe Effektivität einzel-
ner Instrumente durch den 
ergänzenden Einsatz sehr 
effektiver Instrumente aus-
zugleichen. Gleichzeitig ge-
währleistet allerdings eine ge-
ringe Anzahl sehr effektiver 
Instrumente nicht uneinge-
schränkt eine hohe Ge-
samtsteuerungseffektivität.  

In der Region Düsseldorf er-
reicht nur ein Teil der Instru-
mente eine hohe Steuerungs-
effektivität. Besonders erfolg-
reich sind die vom Plangeber 
bereits mit einer hohen Restriktivität versehenen Vorranggebiete für Gewerbeflächen- und 
Siedlungsentwicklung, die Regionalen Grünzüge sowie die Vorranggebiete zum sonstigen 
Freiraumschutz. Diese Instrumente dienen primär der Standortsteuerung der Gewerbeflä-
chenentwicklung. Dabei ergänzen sich die Festlegungen zum Siedlungsraum und Freiraum 
erfolgreich. So wird eine unerwünschte Inanspruchnahme des Freiraums durch die Auswei-
sung der Vorranggebiete zum sonstigen Freiraumschutz sowie der Regionalen Grünzüge in 
der Regel verhindert und die Gewerbeflächenentwicklung auf die Siedlungsbereiche gelenkt, 
in denen die Nutzung gegenüber anderen Nutzungen privilegiert ist. Sofern die im Regional-
plan dargestellten Siedlungsbereiche nicht den tatsächlichen Anforderungen der Kommunen 
entsprechen, besteht die Möglichkeit eines Flächentauschs zwischen ASB und GIB Festle-
gungen sowie zwischen Siedlungsbereich und Freiraum. Diese Vorgehensweise stellt eine 
gute Lösung dar, um einerseits eine notwendige Entwicklung zuzulassen und andererseits 
Freiraum zu schützen. Dabei ist für den Erfolg des Flächentauschs in der Region Düsseldorf 
ausschlaggebend, dass die Regionalplanung im Rahmen des Verfahrens regelmäßig darauf 
hinwirkt, dass der Freiraum insgesamt nicht reduziert wird. Da die Ausweisung der Sied-
lungsbereiche im engen Kontakt zu den Gemeinden erfolgte, konnten die Kommunen bereits 
im Aufstellungsverfahren auf die gewünschten Standorte hinwirken. Fast die Hälfte der 
Kommunen gibt bei der Umfrage an, dass Verhandlungen über Festlegungen bei der Plan-
aufstellung häufig relevant waren. Währenddessen haben Verhandlungen allerdings bei ei-
nem vergleichbaren Anteil der Kommunen keine Rolle gespielt.  

Die Standortsteuerung des Regionalplans weist jedoch auch Schwächen auf. So ist der Ein-
fluss des Regionalplans auf die Standorte des Gewerbes innerhalb der Siedlungsbereiche, 
vor allem die Ausrichtung der Entwicklung auf Standorte des ÖPNV/SPNV, wenig effektiv. 
Allerdings ist zu berücksichtigen, dass dieses Instrument insbesondere auf die Steuerung 
der Wohnbauflächenentwicklung abzielt. Ebenso gelingt es kaum, die Entwicklung in Ortsla-
gen mit Eigenentwicklung auf den Eigenbedarf zu begrenzen.  

Abbildung 30: Bewertung des Instrumentenverbunds 
der Region Düsseldorf 

 
Quelle: eigene Darstellung 



Regionale Gewerbeflächenpolitik - Wirkung regionalplanerischer Instrumente 
 

200 

Insgesamt ist die Effektivität der Standortsteuerung des Regionalplans höher zu werten als 
dessen Mengensteuerungseffektivität. Der Instrumentenverbund erlaubt keine zielgenaue 
Reduktion des Umfangs gewerblicher Flächeninanspruchnahme. Eine Beschränkung der 
gewerblichen Siedlungstätigkeit durch die ausgewiesenen Siedlungsbereiche wird durch den 
großen Umfang der Ausweisung verhindert. Allerdings ermöglicht die Kombination aus der 
Festlegung der Siedlungsbereiche sowie der Zielfestlegung „mit Grund und Boden sparsa-
mer umgehen“ immerhin ausufernde Nutzungen einzuschränken.  

Eine Schwächung der Steuerungseffektivität des Regionalplans durch unverständliche For-
mulierungen der Festlegungen kann in der Region Düsseldorf nicht beobachtet werden. 
Auch aus Sicht der meisten Kommunen weist der Regionalplan konkrete, verständliche For-
mulierungen auf. Konkretisierungsspielräume der Gemeinden bleiben jedoch teilweise offen. 

Für die erfolgreiche Umsetzung der Festlegungen des Regionalplans stellt deren Akzeptanz 
durch die Kommunen eine wichtige Grundlage dar. Auch wenn einzelne Festlegungen als zu 
restriktiv empfunden werden, ist die Akzeptanz in den meisten Fällen vorhanden. Dabei ist  
die Motivation der Kommunen, ihre gewerbliche Baulandpolitik an die Festlegungen des Re-
gionalplans anzupassen, allerdings nicht von Festlegungsrestriktivität abhängig. Insbesonde-
re nimmt die Motivation in der Regel nicht mit dem Umfang der Verbindlichkeit zu.  

Die Wirkung der Regionalplanung ist auf die Steuerung neuer gewerblicher Baulandentwick-
lungen beschränkt. Dabei führen die Kommunen in der Region Düsseldorf in der Regel keine 
Änderung gültiger Bauleitpläne durch, um den Festlegungen des Regionalplans zu entspre-
chen. Für diesen Zweck werden auch nur selten neue Pläne aufgestellt. Eine Rücknahme 
von bereits in Bauleitplänen ausgewiesenen Flächen aufgrund mangelnder Nachfrage wird 
von den Kommunen überwiegend abgelehnt. Aufgrund der großen Flächenreserven im Re-
gionalplan und den Flächennutzungsplänen nimmt der Einfluss der Regionalplanung auf die 
Standorte neuer Gewerbeflächen ab. Durch die Forderung eines Bedarfsnachweises bei der 
Inanspruchnahme der Reserven des Regionalplans kann sie jedoch auf eine vorrangige Nut-
zung der Reserven der Flächennutzungspläne hinwirken.  

Neben dem Siedlungsmonitoring stellt das vom Landesplanungsgesetz vorgeschriebene 
Anpassungsverfahren ein wichtiges Instrument der Regionalplanung dar. Es ermöglicht ihr 
eine relativ aktive Position bei der Durchsetzung der Festlegungen. Auf der einen Seite kann 
sie im Rahmen des Verfahrens Verstöße gegen die verbindlichen Festlegungen offenlegen 
und entsprechende Entwicklungen durch eine negative Stellungnahme verhindern. Auf der 
anderen Seite bietet das Verfahren die Möglichkeit, verstärkt auch in Form einer persuasiven 
Steuerung tätig zu werden. Das Verfahren wird auch aus Sicht der Regionalplanung als ef-
fektiv wahrgenommen. Die insgesamt geringe Anzahl von Konflikten mit den Steuerungsin-
strumenten sowie die Erkenntnisse aus den Experteninterviews sprechen dafür, dass die 
Regionalplanung häufig bereits im Vorfeld einer endgültigen Stellungnahme durch Verhand-
lungen mit den Kommunen Konflikte verhindern konnte, bzw. die bestehenden Festlegungen 
von den Kommunen akzeptiert werden. Aus Sicht von rund ¾ der Kommunen bilden die 
Auskünfte der Regionalplanung über die Übereinstimmung kommunaler Planungen mit dem 
Regionalplan den wichtigsten Berührungspunkt mit der Regionalplanung. Tatsächliche Ver-
handlungen über Festlegungen des Regionalplans finden dabei allerdings in der Regel sel-
ten oder nie statt. Ebenso treten nur selten Konflikte über Festlegungen auf. Dabei wird die 
Zusammenarbeit mit der Regionalplanungsbehörde zumeist als konstruktiv wahrgenommen. 
Häufig besteht auch ein persönliches Vertrauensverhältnis. 

Insgesamt besitzt der Instrumentenverbund des Regionalplans der Region Düsseldorf eine 
mittlere bis hohe Steuerungseffektivität.  
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Eine intensivere Standort- und Mengensteuerung wäre durch eine Überarbeitung, der mit 
einer geringen bzw. mittleren Steuerungseffektivität ausgestatteten Instrumente, grundsätz-
lich möglich. Um einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden zu erzielen wäre, die Ver-
pflichtung für einen Bedarfsnachweis auf Basis des Siedlungsmonitorings oder die Festle-
gung von gemeindescharfen Baulandkontingenten denkbar. Ein solches gemeindescharfes 
Baulandkontingent wird allerdings nur von einem geringen Teil – rund einem Viertel - der 
Kommunen für sinnvoll und umsetzbar gehalten. Dennoch können sich rund 34 % der Kom-
munen, bei einer Stärkung der kommunalen Mitentscheidung, auch eine restriktivere Men-
gensteuerung vorstellen. Nur 16 % der Kommunen halten dies nicht für sinnvoll. Die verbind-
liche Vorgabe von Mindestdichten für den Gewerbebau wird von den Kommunen überwie-
gend abgelehnt. Aufgrund der bestehenden Flächenreserven, die eine zusätzliche Verteilung 
von Flächen unnötig machen, wird derzeit die Einführung eines neuen Instruments zur Men-
gensteuerung von der Regionalplanung nicht befürwortet. 

Eine Erhöhung der Restriktivität der Festlegungen zur Eigenentwicklung durch die Festle-
gung ortsteilscharfer Flächenkontingente wird von den Kommunen unterschiedlich bewertet. 
Ein etwas größerer Teil der Kommunen hält eine solche Festlegung weder für sinnvoll noch 
für umsetzbar. Die Steuerungsschwäche der Festlegung zu Eigenentwicklung besitzt für die 
Steuerung der gewerblichen Entwicklung jedoch insgesamt eine geringere Relevanz als für 
die Steuerung der Wohnbauflächenentwicklung, da die Nachfrage hier deutlich geringer ist.  

9.6.1 Reformansätze für das Instrumentarium  

Vor dem Hintergrund des gravierenden strukturellen und wirtschaftlichen Wandels seit der 
Aufstellung des Landesentwicklungsprogramms und des Landesentwicklungsplans Mitte der 
1990er Jahre, wird im Rahmen der Neuaufstellung des Landesentwicklungsplans eine Neu-
ausrichtung der Gewerbeflächenpolitik in NRW diskutiert (Adamowitsch 2002, 2). Die Lan-
desplanung strebt an, den weiteren Zuwachs regionalplanerisch dargestellter Siedlungsbe-
reiche zu vermeiden oder ganz auszuschließen. Vor dem Hintergrund eines im Ganzen als 
quantitativ ausreichend angesehenen, planerisch gesicherten Gewerbeflächenangebots, gilt 
es marktgerechte und für Investoren transparente Flächenangebote zu schaffen (ILS 2002, 
6). Als notwendig wird neben einem differenzierten, qualitativ hochwertigen Standortangebot 
auch eine engere Verknüpfung von Planung, Standortmarketing und Vermarktung im Sinne 
einer Regionalentwicklungsstrategie angesehen (Adamowitsch 2002, 5; Mielke 2001, 16).  

Zentrales Ziel der Modernisierung der Landesplanung in NRW ist eine Stärkung der regiona-
len Ebene (Adamowitsch 2002, 15). Hierzu gehört auch eine stärkere regionale Orientierung 
der Gewerbeflächenangebote (ILS 2002, 6). Angestrebt wird eine Ausrichtung auf interkom-
munale Standorte mit regionaler Bedeutung, die sich durch eine hervorragende Lage und 
einen direkten Anschluss an die hochrangige Verkehrsinfrastruktur kennzeichnen (Adamo-
witsch 2002, 6). Diese Neuausrichtung schlägt sich in den Instrumenten der Regionalpla-
nung nieder. Anstelle der umfassenden Darstellung von GIB ist eine Beschränkung der Aus-
weisung auf regionale Gewerbestandorte im Gespräch. Kommunal orientierte Gewerbeflä-
chen würden in diesem Fall in Zukunft als Allgemeine Siedlungsbereiche ausgewiesen, für 
deren innere Ausgestaltung die Kommunen verantwortlich wären.  

Neben den regionalen Gewerbestandorten würden landesbedeutsame Gewerbestandorte 
ein weiteres Element des differenzierten überkommunalen Gewerbeflächenangebots bilden. 
Im Gespräch ist eine Konzentration der landeseigenen Gewerbeflächenpolitik auf je eine 
„landesweit bedeutsame Gewerbe- und Industriefläche“ je Regierungsbezirk (Hennings 
2001, 15). Diese Funktion sollen dabei einzelne der bestehenden Großstandorte für flächen-
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intensive Vorhaben übernehmen. Die übrigen ehemalige LEP VI-Standorte, die nicht als lan-
desbedeutsame Gewerbestandorte ausgewiesen werden und auch nicht ganz entfallen, sol-
len in die Kompetenz der Regionalräte übergehen (Adamowitsch 2002, 6). Sowohl für lan-
desweit als auch für regional bedeutsame Gewerbeflächen wird dabei eine an harten Stand-
ortfaktoren wie Lage im Raum, Erreichbarkeit oder Autobahnanschluss orientierte 1a Qualität 
gefordert (Mielke 2001, 15). Sofern die Regionen im Rahmen ihrer Regionalentwicklungs-
strategie eine Profilierung beispielsweise als Logistik- oder Medienstandort anstreben, so 
muss die Gewerbeflächenpolitik hierauf abgestimmt werden, um quantitativ und qualitativ der 
Profilierung entsprechende Flächenangebote zu schaffen (Mielke 2001, 16). Inwieweit die 
diskutierten Änderungen tatsächlich von der Landesplanung aufgegriffen werden, ist noch 
nicht absehbar. Der für 2010 angekündigte Entwurf des Landesentwicklungsplans liegt bis-
lang nicht vor (19.05.2011).  

Die geplante Neuausrichtung der Gewerbeflächenpolitik in NRW hat Einfluss auf das Steue-
rungsinstrumentarium der Regionalplanung. Durch den Wegfall der GIB-Darstellung im aktu-
ellen Sinn, rückt die Flächensicherung für landes- und regional bedeutsame Gewerbestand-
orte in den Vordergrund. Gleichzeitig bleibt durch die Darstellung kommunaler Gewerbe-
standorte als ASB weiterhin eine kleinräumige Standort- und Mengensteuerung möglich. 
Allerdings verliert die Regionalplanung hierdurch ihren Einfluss auf die innerkommunale 
Gliederung der Siedlungsflächen. Vor dem Hintergrund zahlreicher Regionalplanänderun-
gen, die eine Umwandlung von GIB in ASB sowie von ASB in GIB zum Thema hatten, kann 
die zusammenfassende Darstellung von ASB als eine vorteilhafte Flexibilisierung der kom-
munalen Planung angesehen werden. Die Zahl der Regionalplanänderungen würde so vor-
aussichtlich deutlich reduziert werden können, ohne dass die Regionalplanung einen gravie-
renden Steuerungsverlust erleidet. Ebenfalls positiv zu bewerten, ist die geplante Reduktion 
der landesweit bedeutsamen Gewerbestandorte. Die Flächensicherung qualitativ hochwerti-
ger Standorte stellt weiterhin eine zentrale Aufgabe der Landesplanung dar. Allerdings hat 
die Vergangenheit gezeigt, dass die aktuellen Reserveflächen den Bedarf deutlich überstei-
gen. Insofern bietet sich die Konzentration der Entwicklung auf einzelne Standorte an. Um im 
interregionalen Wettbewerb erfolgreich zu sein, ist allerdings die Flächensicherung alleine 
nicht ausreichend. Die Landesplanung muss vielmehr Sorge dafür tragen, dass diese Flä-
chen auch kurzfristig genutzt werden können.  

9.6.2 Gewerbeflächenpool Kleve als neuer Steuerungsansatz  

Parallel zu den Überlegungen der Landesplanung wird vor dem Hintergrund einer sehr hete-
rogenen Flächeninanspruchnahme im Landkreis Kleve die Einführung eines „Virtuellen Ge-
werbeflächenpools“ als neuer Steuerungsansatz verfolgt. Die folgenden Ausführungen be-
ziehen sich vor allem auf Greiving/Höweler (2008), deren im Auftrag der Stadt Goch (feder-
führend für die Städte und Gemeinden des Kreises Kleve) erstelltes Gutachten die konzepti-
onelle Basis des Pools bildet  

Während der Kreis Kleve insgesamt über ein ausreichendes Gewerbeflächenpotential im 
GEP99 verfügt, variieren Reserven und Gewerbeflächenverbrauch auf kommunaler Ebene 
stark. Zahlreiche Kommunen weisen einen Gewerbeflächenüberschuss auf. Gleichzeitig 
übersteigt der Flächenbedarf in einem kleinen Teil der Gemeinden die vorhandenen Reser-
ven. Ziel des Virtuellen Gewerbeflächenpools ist eine Umverteilung der Reserven innerhalb 
des Kreises sowie die gezielte Ausweisung marktgängiger Standorte. Der Ansatz wurde fe-
derführend von der am stärksten von Flächenengpässen betroffenen Gemeinde Goch initiiert 
(http://www.goch.de/C125750F005723F2/HTML/7ADB71F1A7A472DEC125756A003CAE5C
?opendocument, 06.01.2010). 
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Der Virtuelle Gewerbeflächenpool stellt ein neues Modell zur regionalplanerischen Men-
gensteuerung der Gewerbeflächenentwicklung dar, mit dem die durch die positiv allokativen 
Festlegungen des Regionalplans bestehenden Einschränkungen ausgeglichen werden sol-
len. Bislang steht den Kommunen für den Fall einer Diskrepanz von Angebot und Nachfrage, 
das Instrument des Flächentauschs bzw. der Regionalplanänderung zur Verfügung. Hat eine 
Kommune keine Möglichkeit auf der eigenen Gemarkung einen Flächentausch durchzufüh-
ren, ist grundsätzlich auch ein interkommunaler Flächentausch möglich. Allerdings sind die 
Voraussetzungen für eine solche interkommunale Zusammenarbeit häufig nicht gegeben. 
Durch den Pool wird die zeichnerische Standort- und Mengensteuerung im GEP durch eine 
textliche, mit einem landesplanerischen Vertrag kombinierte, Mengensteuerung ersetzt. Für 
die übrigen Kreise der Planungsregion gelten die bestehenden Festlegungen des Regional-
plans fort. Insofern handelt es sich bei dem Gewerbeflächenpool um ein zusätzliches Steue-
rungsinstrument der Regionalplanung.  

Das Modell26 sieht die Zusammenfassung aller Gewerbeflächenpotentiale des Kreises in 
einem bei der Bezirksplanungsbehörde im Rahmen des Siedlungsflächenmonitorings geführ-
ten Flächenkontos vor. In dem Flächenkonto werden keine dinglichen Verfügungsrechte an 
konkreten Flächen, sondern Planungsrechte erfasst. Als Potentiale werden die im Regional-
plan als GIB-Flächen gesicherten und noch nicht baulich genutzten Flächen definiert. Für 
diese Flächen können auch bereits Flächennutzungspläne und Bebauungspläne bestehen. 
Mit der Aufnahme einer Fläche in das Flächenkonto ist die Aufhebung der entsprechenden 
Darstellungen in den Bauleitplänen verbunden. Bei der Aufhebung von Bauleitplänen müs-
sen Entschädigungspflichten berücksichtigt werden. Bei Bebauungsplänen besteht gemäß 
§ 42 BauGB eine 7-jährige Plangewährleistungspflicht. Danach bestehen bei der Aufhebung 
des Planungsrechts keine Entschädigungspflichten.  

Das Flächenkonto beträgt zu Beginn voraussichtlich 250-300 ha (http://www.bezreg-
duesseldorf.nrw.de/regionalrat/sitzungen/2009/22009/pa/Top13_33PA.pdf, 13.3.2011). Es ist 
vorgesehen, dass das Konto bei der Unterschreitung eines dynamischen Schwellenwertes 
(das Doppelte des durchschnittlichen Jahresverbrauchs der letzten 10 Jahre (zurzeit ca. 
60 ha)) durch Beschluss des Regionalrates erneut aufgefüllt wird. Die Flächenmenge des 
Pools soll durch ein bei der Bezirksplanungsbehörde verortetes Monitoring überwacht wer-
den. Strebt eine Kommune die Ausweisung einer neuen Gewerbefläche an, muss sie auf die 
im Flächenkonto gespeicherten Potentiale zurückgreifen. Die Entnahme aus dem Pool er-
folgt in Abhängigkeit vom Flächenumfang über unterschiedliche Verfahren. Werden Flächen 
bis maximal 10 ha abgebucht, so kommt ein beschleunigtes Verfahren zum Einsatz, das in 
einem zwischen den beteiligten Poolgemeinden sowie der Regionalplanung geschlossenen 
landesplanerischen Vertrag geregelt ist. Größere Flächen (>10 ha) durchlaufen das Anpas-
sungsverfahren nach § 32 LPlG (vgl. Kapitel 8.2.1). 

Der landesplanerische Vertrag entfaltet keine Wirkung gegenüber Dritten und besitzt auch 
für die Kommunen eine geringere Bindungswirkung als ein Ziel der Raumordnung. Aufgrund 
der persönlichen Vertragsbeziehung wird ihm allerdings dennoch eine höhere moralische 
Bindungswirkung zugesprochen (Wuschansky/König 2006, 39). Durch im Vertrag geregelte 
Qualitätskriterien soll verhindert werden, dass Kommunen Flächen im Sinne einer Bevorra-

                                                 
26 Das Modell wurde in einem gemeinsamen Arbeitskreis mit Vertretern der kreisangehörigen Städte und Ge-
meinden, des Kreises Kleve, der niederrheinischen Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve, der 
Bezirksregierung Düsseldorf, des Bauministeriums NRW, des Umweltministeriums NRW und des Wirtschaftsmi-
nisteriums NRW entwickelt. Der Virtuelle Gewerbeflächenpool wurde im Rahmen des seit 2006 laufenden Mo-
dellprojektes „Nachhaltige Gewerbeflächenentwicklung in NRW“ gefördert. 
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tung ausbuchen. Liegt ein tatsächliches Nutzungsinteresse (konkrete Flächennachfrage) vor, 
erfolgt eine Zustimmung zur Flächenentnahme nur, wenn die geplante Fläche bereits im 
GEP99 als Reservepotential dargestellt war oder wenn eine Anbindung an bestehende Sied-
lungsstrukturen gegeben ist. Dient die Gewerbeflächenausweisung einer Angebotsplanung, 
wird ein weiterer Prüfschritt eingeführt. In diesem Fall muss zunächst belegt werden, dass 
alle Flächenreserven bestehender FNP und B-Pläne aufgebraucht sind. Zudem wird eine 
maximale Entnahmegrenze für die Kommunen festgelegt. Sie entspricht dem durchschnittli-
chen Bruttojahresverbrauch an gewerblich-industriellen Flächen über die letzten zehn Jahre. 
Im Anschluss werden die zuvor genannten Kriterien überprüft.  

Voraussetzung für die Umsetzung des Virtuellen Gewerbeflächenpools sind der Abschluss 
des landesplanerischen Vertrags zwischen den beteiligten Kommunen und der Bezirkspla-
nungsbehörde sowie eine Regionalplanänderung, durch die der Virtuelle Gewerbeflächen-
pool als neues Ziel der Raumordnung in den Regionalplan Düsseldorf implementiert wird. 
Zentraler Inhalt des neuen Raumordnungsziels sind die Überführung der zeichnerischen 
Gewerbeflächenpotentiale in ein Flächenkonto sowie die Handhabung des Flächenkontos. 
Im landesplanerischen Vertrag werden unter anderem die Grenzen des Poolgebietes, die 
räumlich-sachliche Operationalisierung der Qualitätskriterien, der Verzicht auf einen zwi-
schengemeindlichen Vor- und Nachteilsausgleich und die Anforderungen an den Nachweis 
der konkreten Nachfrage geregelt. Das Modell soll für 5 Jahre (Geltungsdauer des Vertrags) 
getestet werden. Nach 4 Jahren ist eine Überprüfung durch die Bezirksplanungsbehörde 
vorgesehen. Bislang (11.01.2010) wurde jedoch weder der landesplanerische Vertrag von 
allen Kommunen unterzeichnet noch der Erarbeitungsbeschluss zum Regionalplanände-
rungsverfahren gefasst.  

Der Gewerbeflächenpool zielt insgesamt auf eine Flexibilisierung der Gewerbeflächensteue-
rung ab. Bei der Entwicklung des Virtuellen Gewerbeflächenpools im Kreis Kleve wurde die 
Übertragbarkeit auf die Region Düsseldorf konkret berücksichtigt. Grundsätzlich bietet dieses 
Instrument die Möglichkeit einer restriktiven quantitativen Begrenzung der Gewerbeflächen-
ausweisungen. Allerdings konnten die Kommunen erreichen, dass eine Wiederbefüllung des 
Flächenkontos möglich ist, so dass die potentielle Steuerungswirkung des Pools deutlich 
eingeschränkt wird. Eine Standortsteuerung wird in Zukunft nur noch über Freiraumschutz-
festlegungen möglich sein. Gegenüber dem derzeit bestehenden Steuerungsansatz stellt der 
Virtuelle Gewerbeflächenpool eine Reduzierung der Steuerungsfähigkeit der Regionalpla-
nung dar. Inwieweit die Flexibilisierung dennoch zu einer Reduzierung der Flächeninan-
spruchnahme durch die Ausrichtung der Planung auf den Bedarf und die Nutzung qualitativ 
hochwertiger Standorte beitragen kann, ist vom Ausweisungsverhalten der Kommunen ab-
hängig. 
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10 Evaluation eines vorwiegend negativplanerischen                    
Instrumentenverbunds - Fallstudie München  

Der Aufbau der Untersuchung in der Fallstudienregion München entspricht dem der Fallstu-
die Düsseldorf. So werden zunächst zentrale Kennzahlen der Region vorgestellt (Kapitel 
10.1), bevor das kommunale Baulandangebot sowie die Ziele der kommunalen Gewerbebau-
landpolitik thematisiert werden (Kapitel 0). Im Anschluss folgt ein Überblick über die Organi-
sation der Landes- und Regionalplanung (Kapitel 10.3) und die Steuerungsinstrumente der 
Landesplanung (Kapitel 10.4). Den Schwerpunkt des Kapitels bildet die Evaluation der Steu-
erungseffektivität der einzelnen Instrumente des Regionalplans (Kapitel 10.5) sowie des ge-
samten Instrumentenverbunds (Kapitel 10.6).  

10.1 Kennzahlen der Region 

Die Region München liegt im Zentrum des Regierungsbezirks Oberbayern. Gemessen an 
der Flächengröße nimmt sie den zweiten Platz der insgesamt 18 bayerischen Planungsregi-
onen ein. Neben der Stadt München umfasst die Region 8 Landkreise (Landesberg a. Lech, 
Fürstenfeldbruck, Dachau, Freising, Erding, Ebersberg, Starnberg, München) mit insgesamt 
185 Gemeinden.  

Karte 32: Kreise und kreisfreie Städte in der Region München 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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Alleine in der Landeshauptstadt leben 50 % der Bevölkerung der Region München. Zudem 
sind hier 2008 61 % aller Beschäftigten zu finden. Einen hohen Beschäftigtenbesatz im se-
kundären Sektor weisen die Stadt München sowie ein Teil der im unmittelbaren Umland ge-
legenen Gemeinden auf (vgl. Karte 33). Außerhalb des Verdichtungsraumes besitzt der se-
kundäre Sektor in einzelnen Kreisstädten (Landsberg, Fürstenfeldbruck, Freising, Moosburg) 
sowie in mehreren in den Zwischenräumen gelegenen Gemeinden einen hohen Stellenwert. 
Insgesamt wird ein Besatz von mindestens 75 Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe je 
1 000 Einwohner nur in rund 23 % der Gemeinden erreicht.  

Die zunehmende Tertiärisierung ist auch in der Region München deutlich zu erkennen. Nur 
14 % der Gemeinden konnten zwischen 1999 und 2008 einen Zuwachs der Beschäftigten im 
sekundären Sektor verzeichnen. Positive Entwicklungen verzeichnen vor allem Gemeinden 
außerhalb des suburbanen Rings der Stadt München. Eine deutliche Konzentration auf den 
Verdichtungsraum München weist der Gewerbeflächenbestand auf. In den Städten und im 
suburbanen Raum fällt der Anteil der Gewerbeflächen an der Katasterfläche erwartungsge-
mäß am höchsten aus (vgl. Karte 34).  

Außerhalb des Verdichtungsraumes nimmt die Gewerbefläche lediglich in der Kreisstadt 
Landsberg a. Lech und in Moosburg mehr als 1 % der Gemeindefläche in Anspruch. In 83 % 
der Gemeinden wird dieser Wert nicht überschritten. Zwischen 1996 und 2008 ist die Ge-
werbefläche in den meisten Gemeinden gewachsen. Vergleichsweise geringe Zuwächse 
entfallen dabei auf die Kreisstädte. Die Entwicklung verlief weitgehend dispers. In München, 
Starnberg und weiteren vor allem im landschaftlich attraktiven Süden der Landeshauptstadt 
gelegenen Gemeinden ist eine rückläufige Entwicklung der Gewerbeflächen zu beobachten. 
In der durch Flächenknappheit gekennzeichneten Stadt München ist der Rückgang der Ge-
werbeflächen auf ein verstärktes Flächenrecycling zurückzuführen.  

Karte 33: Beschäftigung im sekundären Sektor - Region München 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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10.2 Baulandangebot und Ziele der kommunalen Gewerbebaulandentwicklung 

Im Rahmen der durchgeführten Kommunalbefragung 
wird die aktuelle Versorgung mit gewerblichem Bau-
land von den Kommunen in der Region München diffe-
renziert bewertet (vgl. Abbildung 31). Während ein 
Drittel der Kommunen eine ausgeglichene Baulandsi-
tuation besitzen, nimmt ein etwas größerer Anteil der 
Kommunen ein Baulandunterangebot sowie ein leicht 
geringerer Anteil ein Baulandüberangebot wahr. Das 
Verhältnis von Angebot und Nachfrage ist vor allem in 
den Mittelzentren überwiegend ausgeglichen. Demge-
genüber bestehen in Grundzentren und nichtzentralen 
Orten gleichermaßen Über- und Unterangebote. Eine 
eindeutige räumliche Struktur der Bewertung ist nicht 
zu erkennen. Baulandunterangebote betreffen neben 
dem Oberzentrum verstärkt den Süden und Südwes-
ten der Region. Angebot und Nachfrage sind vermehrt 
im Norden und Osten der Region ausgeglichen. Die 
Nennung eines Baulandüberangebots folgt keinem einheitlichen Muster. Reiss-Schmidt 
(2003, 72) geht davon aus, dass mit Ausnahme der Stadt München die in Flächen-
nutzungsplänen bestehenden Reserven an Gewerbebauflächen mindestens bis zum Jahr 
2015 ausreichen, um den Gewerbeflächenbedarf zu decken.  

Von zentraler Bedeutung im Rahmen der gewerblichen Baulandpolitik ist die Schaffung neu-
er Arbeitsplätze und eines attraktiven Gewerbebaulandangebots (vgl. Abbildung 32). Zudem 
spielen die Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen, die Verhinderung von Unternehmens-

Karte 34: Gebäude- und Freifläche für Gewerbe und Industrie - Region München 

 
Quelle: eigene Darstellung 

Abbildung 31: Gewerbliche Bauland-
versorgung - Region München 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: 
Kommunalbefragung des BBSR 2009, N = 
75 
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abwanderungen sowie die Herstellung von Anreizen für neue Unternehmensansiedlungen 
eine wichtige Rolle. Dabei richten die Kommunen ihre Flächenausweisung überwiegend an 
der Nachfrage aus und streben vielfach die Ansiedlung bestimmter Branchen durch attraktive 
Baulandangebote an. Eine Subventionierung von Betrieben als Anreiz für eine Ansiedlung ist 
in den meisten Kommunen nicht von Bedeutung. 

Ziele einer nachhaltigen Gewerbeflächenentwicklung stehen in vielen Kommunen bislang 
nicht im Vordergrund. Während die Entwicklung von Gewerbeflächen im Außenbereich von 
über 75 % der Kommunen als wichtig eingeschätzt wird, spielt der Vorrang der Innen- vor 
der Außenentwicklung nur in 41 % der Kommunen eine große oder mittlere Rolle. Auch die 
Reduzierung der Flächeninanspruchnahme im Bereich des Gewerbes wird lediglich von 8 % 
der Kommunen als Ziel mit großer Bedeutung angesehen. Zudem ist die Mobilisierung von 
Baulandreserven bislang in der Regel nur von geringer bis mittlerer Bedeutung. Erst ein klei-
ner Teil der Kommunen möchte mit seiner Baulandpolitik auch einen Beitrag zu einem regio-
nal ausgeglichenen Gewerbeflächenangebot leisten.  

10.3 Organisation der Landes- und Regionalplanung 

Die Landesplanung ist in Bayern dreistufig aufgebaut. Seit 2003 ist die oberste Landespla-
nungsbehörde im Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie 
angesiedelt. Zuvor lag die Zuständigkeit beim Staatsministerium für Landesentwicklung und 
Umweltfragen. Zentrale Aufgabe der obersten Landesplanungsbehörde ist die Aufstellung 
des Landesraumordnungsprogramms im Benehmen mit den übrigen Ressorts. Auf Ebene 
der Regierungen befinden sich die höheren Landesplanungsbehörden, die für die Genehmi-
gung der Regionalpläne und deren Änderungen zuständig sind. Sie geben zudem Stellung-
nahmen zu Bauleitplänen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange ab. Die 
dritte Ebene bilden die Kreisverwaltungsbehörden als untere Landesplanungsbehörden.  

Abbildung 32: Bedeutung kommunaler Ziele der Gewerbeflächenpolitik - Region München 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Kommunalbefragung des BBSR 2009, N = 75
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Außerhalb dieser Behördenstruktur steht die Regionalplanung. Träger der Regionalplanung 
sind in Bayern die Regionalen Planungsverbände, denen die Gemeinden und Landkreise 
einer Planungsregion als Zwangsmitglieder angehören. Die als staatliche Aufgabe definierte 
Regionalplanung, wird von diesen Verbänden „im übertragenen Wirkungskreis“ erfüllt. Sie 
unterliegen der Rechts- und Fachaufsicht der staatlichen Landesplanung (Bartlsperger 
2000a, 81). 

Mit der Verbandsversammlung, dem Planungsausschuss und dem Vorsitzenden besitzt je-
der Regionale Planungsverband drei Organe (Art. 7 Abs. 1 BayLPlG). Ein viertes Organ, der 
regionale Planungsbeirat, wurde mit dem Inkrafttreten des neuen BayLPlG im Januar 2005 
abgeschafft. Die Verbandsversammlung setzt sich in der Region München aus Vertretern 
aller 186 Städte und Gemeinden sowie der 8 Landkreise zusammen. Bei diesen sogenann-
ten „Verbandsräten“ handelt es sich in der Regel um die Bürgermeister bzw. Landräte. Ab-
hängig von der Zahl der Einwohner ist die Stimmzahl der Verbandsräte. Dabei kann die Lan-
deshauptstadt München maximal 40 % der Stimmen auf sich vereinen. Von den Verbandsrä-
ten werden die Mitglieder des Planungsausschusses bestimmt. Dem Planungsausschuss 
des Regionalen Planungsverbands München gehören der Verbandsvorsitzende, 12 Vertreter 
der Landeshauptstadt München, 9 Vertreter der Kreise sowie 9 Vertreter der kreisangehöri-
gen Gemeinden an. Der von der Verbandsversammlung für 2 Jahre bestimmte Verbands-
vorsitzende sitzt sowohl der Verbandsversammlung als auch dem Planungsausschuss vor. 
Turnusmäßig wechselt der Vorsitz zwischen dem Oberbürgermeister der Landeshauptstadt, 
einem Landrat und einem Bürgermeister der kreisangehörigen Gemeinden. 

Zentrale Aufgabe der Verbandsversammlung ist die Beschlussfassung über Gesamtfort-
schreibungen des Regionalplans. Währenddessen werden Beschlüsse über Teilfortschrei-
bungen seit 2005 durch den Planungsausschuss gefasst. Darüber hinaus ist der Planungs-
ausschuss seitdem auch für die Stellungnahmen des regionalen Planungsverbands zu Zie-
len der Raumordnung, z.B. bei der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms, zu-
ständig. Jeder Regionalverband verfügt über eine Geschäftsstelle. Diese wird in der Region 
München in Personalunion mit der Geschäftsstelle des Planungsverbands Äußerer Wirt-
schaftsraum München geführt. 

Mangels einer eigenen Personalausstattung erfolgt die Ausarbeitung der Planentwürfe 
und -fortschreibungen nicht in den Verbänden, sondern wird durch einen bei der Regierung 
angesiedelten Regionsbeauftragten durchgeführt gegenüber dem die Verbandsversammlung 
bzw. der Planungsausschuss weisungsbefugt sind. Weitere Aufgaben des Regionsbeauf-
tragten sind die Erstellung von Arbeitsunterlagen für Verbandsorgane sowie die Erstattung 
von Gutachten für den Planungsverband. Die als Rechtsverordnung beschlossenen Regio-
nalpläne, müssen von der Aufsichtsbehörde, im Falle der Region München von der Regie-
rung von Oberbayern, verbindlich erklärt werden. Durch die kommunalrechtliche Organisati-
on der Regionalplanung, durch die alle kommunalen Gebietskörperschaften als zentrale Ent-
scheidungsträger in den Planungsverbänden unmittelbar an der Planung beteiligt werden, 
wurde in Bayern die „kommunalfreundlichste“ (Goppel 1984, 230) Form der Regionalplanung 
gewählt. Die Struktur ist „Ausdruck der in Bayern besonders hohen Priorität der verfas-
sungsmäßig garantierten Planungshoheit der Gemeinden“ (www.region-muenchen.com, 
12.05.2011). In Bayern wird in dem in Nordrhein-Westfalen gewählten Planungsmodell, auf-
grund der staatlichen “Gängelung“ der kommunalen Gebietskörperschaften, ein kommunal-
feindlicher Weg gesehen (Goppel 1984, 230). Dabei zielt die kommunalrechtlich organisierte 
Regionalplanung durch die Möglichkeit eigener Mitgestaltung der Regionalplanung grund-
sätzlich auf eine besondere Selbstverpflichtung der Kommunen sowie die Nutzung ihrer örtli-
chen Kompetenzen ab. Währenddessen bleibt die uneingeschränkte Landesplanungskom-
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petenz des Staates bestehen (Bartlsperger 2000, 84). Kritisch zu betrachten ist, dass der 
umfassende Einfluss der Kommunen auf die Inhalte des Regionalplans zu einer verstärkten 
Nutzung von Grundsätzen der Raumordnung und planerisch unausgewogenen Festlegun-
gen führen kann, wenn unter Berücksichtigung der kommunalen Planungshoheit interkom-
munale Kompromisse geschlossen werden (Bartlsperger 2000a, 83). Gleichzeitig wird in der 
kommunalisierten Regionalplanung eine „wesentliche Garantie für die Akzeptanz der Regio-
nalplanung in den Gemeinden und Landkreisen“ (Goedecke 2000a, 69) gesehen. Eine ge-
wisse Einschränkung erhält der Einfluss der Kommunen allerdings durch die Verortung der 
technischen Planerstellung bei der Regierung. Da der Regionsbeauftragte dienstrechtlich der 
Regierung unterstellt ist, besteht die Möglichkeit, dass dieser nicht ausschließlich Kommu-
nalinteressen vertritt, sondern auch die Interessen der Regierung berücksichtigt (Folkerts 
1988, 17). Allerdings besitzt die Regierung keine Weisungsbefugnis gegenüber dem Regi-
onsbeauftragten.  

Bei dem Planungsverband (PV) Äußerer Wirtschaftsraum München handelt es sich um 
einen freiwilligen kommunalen Zweckverband, in dem sich 150 Landkreise, Städte und Ge-
meinden des Großraumes München zusammengeschlossen haben. Aufgabenschwerpunkt 
des PV ist die Beratung der Mitglieder bei Fragen der Planung und Entwicklung, unter ande-
rem in Form von fachlichen Stellungnahmen zu Bauleitplanungen. Zudem gibt der Verband 
Strukturdaten als Informationsgrundlage heraus, koordiniert und moderiert übergemeindliche 
Vorhaben, führt zu einem Ausgleich der Interessen der Mitglieder und vertritt diese nach au-
ßen. Darüber hinaus bietet der PV seinen Mitgliedern Auftragsarbeiten wie die Erarbeitung 
von Bauleitplänen, Struktur- und Entwicklungskonzepten oder die Durchführung von städte-
baulichen Untersuchungen an (www.pv-muenchen.de, 11.5.2011). In diesem Zusammen-
hang wurden auch Strukturgutachten für gemeinsame Gewerbeansiedlungen mehrerer Ge-
meinden erstellt. Auch die Regionalplanung greift auf die Kompetenz des Verbands zurück. 
So wirkt der PV aktiv bei der Aufstellung der regionalplanerischen Ziele mit. Allerdings ist die 
Regionalplanung aufgrund finanzieller Einsparungen grundsätzlich nicht mehr in der Lage, 
den PV mit der Erstellung von Gutachten zu betreuen. Im Rahmen seiner Tätigkeit kann der 
PV durch Informationen und eine an den Zielen des Regionalplans orientierte Beratung 
grundsätzlich auch zur Umsetzung der regionalplanerischen Ziele beitragen. So ist eine 
wichtige Aufgabe des Verbandes die Betrachtung und Lösung von Problemen auf Ebene des 
Verdichtungsraumes. Trotz dieser regionalen Perspektive wird jedoch die kommunale Pla-
nungshoheit uneingeschränkt anerkannt. Vor diesem Hintergrund wird die vom regionalen 
Planungsverband beabsichtigte Regionalentwicklung teilweise durch Planungsentwürfe des 
PV in Frage gestellt (PV München 2000, 4 f.). Aufgrund der fehlenden rechtlichen Einfluss-
möglichkeiten des Verbandes stützt sich sein Einfluss auf die kommunale Bauleitplanung 
ausschließlich auf dessen fachliche und technische Kompetenz (Gawron 2004, 33).  

10.4 Steuerungsinstrumente der Landesplanung 

10.4.1 Soll-Ziele und Zielabweichungsverfahren 

Ziele der Raumordnung werden in den bayerischen Raumordnungsplänen regelmäßig als 
Soll-Ziele formuliert. Ist- oder Muss-Ziele stellen eine Ausnahme dar. Während die Zielquali-
tät von Soll-Zielen in der Literatur umstritten ist (vgl. Kapitel 3.2.3.2), sieht das bayerische 
Landesplanungsgesetz seit 2005 vor, dass textliche Ziele der Raumordnung grundsätzlich 
als Soll-Vorschrift zu formulieren sind (Art. 3 Abs. 2 S. 2 BayLPlG). Die Festlegung wurde 
aufgenommen, um bei der Anwendung der Ziele „erforderlichenfalls auch dem atypischen 
Einzelfall gerecht werden zu können; gleichzeitig wird die Zulässigkeit von ´Soll-Zielen´ klar-
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gestellt“ (Bayerischer Landtag Drs. 15/1667). Die Zielbindung der Soll-Ziele kann durch „Aty-
pizitätsentscheidungen außer Kraft gesetzt werden“ (Hoppe 2005, 357). Ob ein atypischer 
Fall vorliegt, entscheidet die von dem Ziel gebundene Gemeinde. Bei diesen Festlegungen 
kommt das förmlich geregelte Zielabweichungsverfahren nicht zum Einsatz. Die Möglichkeit 
eines Zielabweichungsverfahrens ist in Bayern erst seit 2005 gegeben. Zuvor galt dieses 
Verfahren unter anderem aufgrund der bestehenden Anwendungsspielräume und Flexibilität 
der eingesetzten Soll-Ziele lange als verzichtbar (Spannowsky 2004, 19). Aufgrund der ge-
ringen Anzahl strikter Ist- oder Muss-Ziele mit Zielabweichungsvorbehalt sind Zielabwei-
chungsverfahren in Bayern nur in seltenen Ausnahmefällen einsetzbar (Kment 2009, 97).  

10.4.2 Landesentwicklungsprogramm 

Planungsgrundlage der Landes- und Regionalplanung in Bayern ist das vom Landtag als 
Rechtsverordnung erlassene Landesentwicklungsprogramm, in dem die Grundzüge der 
räumlichen Ordnung und Entwicklung des Landes und seiner Teilräume geregelt werden. Es 
enthält somit die wesentlichen Vorgaben zur raum- und siedlungsstrukturellen Entwicklung 
der Region (Pütz 2004, 123). In den letzten Jahren wurde das Programm mehrfach fortge-
schrieben (1984, 1994, 2003, 2006). Während der ursprüngliche Regionalplan der Region 
München von 1987 auf Basis des LEP erstellt wurde, sind für die zahlreichen Teilfortschrei-
bungen des Regionalplans die jeweiligen LEP-Fassungen gültig. Erst seit 2006 unterscheidet 
das LEP zwischen Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. Bis dahin wurden alle Festle-
gungen als Ziele der Raumordnung getroffen. 

Zentrales Leitbild des LEP ist die Schaffung und Sicherung gleichwertiger Lebens- und Ar-
beitsbedingungen. Die Umsetzung des landesplanerischen Grundprinzips erfolgt über die 
Nutzung von Gebietskategorien, die Ausweisung von Zentralen Orten und von Entwick-
lungsachsen. Seit der Fortschreibung 2003 ist zudem das Leitprinzip der Nachhaltigkeit im 
Programm verankert (Bayerischer Landtag Drs. 15/5958). Vor diesem Hintergrund wird eine 
nachhaltige Siedlungsentwicklung und hiermit verbunden die Verringerung der Inanspruch-
nahme von Grund und Boden durch die Nutzung vorhandener Potentiale sowie flächenspa-
render Siedlungs- und Erschließungsformen (B VI 1.1 LEP 2003) gefordert. Bis dahin sah 
das LEP 1994 lediglich eine „möglichst flächensparende“ wirtschaftliche und siedlungsmäßi-
ge Entwicklung des Landes vor (A I 8 LEP 1994).  

Neben den Aussagen zur allgemeinen Siedlungsentwicklung weisen die Programme auch 
Festlegungen zur gewerblichen Siedlungsentwicklung auf. Bereits seit 1994 legt das LEP 
fest, dass gewerbliche Siedlungsflächen bevorzugt in Zentralen Orten zur Verfügung stehen 
sowie großflächige Gewerbegebiete in der Regel nur in geeigneten Zentralen Orten mit guter 
überregionaler Verkehrsanbindung ausgewiesen werden sollen (B VI 2.9 LEP 2006). Die 
Festlegung erfolgt als Ziel der Raumordnung und ist entsprechend bindend. Darüber hinaus 
wird im Hinblick auf die Ausweisung von Gewerbeflächen ein Harmonisierungsgrundsatz 
festgelegt, der bestimmt, dass in den Stadt- und Umlandbereichen die Ausweisung gewerbli-
cher Siedlungsflächen möglichst mit dem Bedarf an Wohnsiedlungsflächen abzustimmen ist 
(B VI 2.3 LEP 2006). Im großen Verdichtungsraum München sollen gewerbliche Siedlungs-
flächen sogar nur dann ausgewiesen werden, wenn in der Gemeinde gleichzeitig und auf der 
selben Planungsebene (Flächennutzungsplan/Bebauungsplan) Wohnsiedlungsflächen aus-
gewiesen werden, die ausreichend Wohnraum für den, mit den neuen gewerblichen Sied-
lungsflächen zu erwartenden, Bevölkerungszuwachs ermöglichen. Dabei kann ein Ausgleich 
im Einvernehmen mit den Nachbargemeinden oder mit den Gemeinden des jeweiligen Nah-
bereichs stattfinden (B VI 2.3 LEP 2006).  
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In den Landesentwicklungsplänen von 1994 und 2003 war zudem eine Bereitstellung ge-
werblicher Siedlungsflächen in den großen Verdichtungsräumen unter besonderer Berück-
sichtigung ansässiger Betriebe (B II 2.5 LEP 1994, B VI 2.7 LEP 2003) vorgesehen. Ebenso 
forderten sie die Bereitstellung gewerblicher Siedlungsflächen im großen Verdichtungsraum 
für die Neuansiedlung von auf die besonderen Standortvoraussetzungen und Fühlungsvor-
teile des Verdichtungsraums angewiesenen Betrieben (B II 2.6 LEP 1994, B VI 2.8 LEP 
2003). Entsprechende Festlegungen sind im LEP 2006 nicht mehr zu finden.  

Demgegenüber sieht das LEP sowohl 2003 als auch 2006 eine verstärkte Abstimmung und 
interkommunale Zusammenarbeit der Gemeinden bei der Ausweisung von Gewerbeflächen 
vor. Ziel ist neben der Verminderung von Erschließungs- und Infrastrukturkosten auch die 
Reduzierung des Flächenverbrauchs (B VI 2.11 LEP 2003, B VI 2.5 LEP 2006). 

Mit Ausnahme der Ausrichtung auf Zentrale Orte weist das bayerische LEP keine positivpla-
nerischen standortsteuernden Instrumente mit Bezug zur Gewerbeflächenentwicklung auf. 
Zudem ist die Festlegung zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme sehr allgemein 
gehalten. Richt- oder Orientierungswerte werden nicht formuliert.  

Mit dem Landesentwicklungsplan von 2006 hat die Landesplanung verdeutlicht, dass sie die 
Siedlungsplanung als zentrale Aufgabe der Kommunen wahrnimmt. Mit dem im LEP 2006 
enthaltenen Verbot, Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für das Siedlungswesen in Regional-
plänen auszuweisen, folgt sie dem Wunsch der obersten Baubehörde. Diese lehnt die In-
strumente aufgrund des hiermit verbundenen hohen Aufwands der Regionalplanung zur 
Siedlungsplanung ab (Experteninterview Landesplanung). Infolgedessen können Raumord-
nungsgebiete für gewerbliche Nutzung trotz positiver Erfahrungen der Regionalplanung mit 
diesem Instrument (Goppel 1998a, 37) seit 2006 nicht mehr ausgewiesen werden. Die Vor-
gaben der Landesplanung widersprechen dem Wunsch mehrerer Träger der Regionalpla-
nung in Bayern, die diese Instrumente in Zukunft gerne eingesetzt hätten (Experteninterview 
Landesplanung). 

10.5 Evaluation der Steuerungsinstrumente des Regionalplans 

Der Regionalplan der Region München ist seit dem 15.2.1987 in Kraft. Seitdem wurden fast 
alle Kapitel durch Teilfortschreibungen sukzessive aktualisiert. Eine umfassende Überarbei-
tung erfolgte mit der 15. Änderung. Bei dieser Fortschreibung wurde vor dem Hintergrund 
des ROG 1998 in den meisten Kapiteln eine Unterscheidung von Zielen und Grundsätzen 
der Raumordnung vorgenommen. Gleichzeitig beabsichtigte die Regionalplanung, den Plan 
durch die Änderungen zu modernisieren und zu verschlanken. Diese gestraffte Fassung des 
Regionalplans trat 2002 in Kraft. Das Kapitel des Regionalplans zu Wirtschaft und Dienstleis-
tungen (B IV) wurde zum 1.1.2008 (21. Änderung) fortgeschrieben. Bei der Evaluation wer-
den diese Festlegungen nicht berücksichtigt, da sie zu jung sind, um bereits messbare Wir-
kungen erwarten zu lassen. Eine Veränderung der untersuchten Steuerungsinstrumente er-
folgte durch die Fortschreibung nicht.  

Der Regionalplan setzt sich aus einem überfachlichen (Teil A) sowie einem auf raumbedeut-
same Fachbereiche bezogenen (Teil B) Teil zusammen. Unter Beachtung des ROG und der 
landesplanerischen Vorschriften werden im Regionalplan einleitend verschiedene allgemeine 
Grundsätze zur nachhaltigen Raumentwicklung (A I) formuliert, die auch für die Gewerbeflä-
chenentwicklung relevant sind. Demnach soll die Siedlungsstruktur vor dem Hintergrund ei-
ner dezentralen Konzentration auf das System der Zentralen Orte ausgerichtet werden 
(Grundsatz A I 1.2.1). Zudem sollen die Standortvoraussetzungen und -potentiale für eine 
nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung u.a. durch die Erhöhung der Flächenverfügbarkeit an 
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geeigneten Standorten optimiert (Grundsatz A I 1.2.3) sowie die Innenentwicklung gefördert 
(Grundsatz A I 1.2.3) werden. Diese Grundsätze werden in den allgemeinen Grundsätzen 
zum Siedlungswesen (B II 1) aufgegriffen und durch einzelne Steuerungsinstrumente kon-
kretisiert.  

Neben den Festlegungen zum Zentrale-Orte-System weist vor allem das 2001 mit der 14. 
Fortschreibung aktualisierte Siedlungs- und Freiraumkonzept der Region zentrale Steue-
rungsinstrumente für die Gewerbeflächenentwicklung auf (vgl. Pütz 2004, 123). Im Mittel-
punkt steht die Ausweisung von Regionalen Grünzügen, von für die Siedlungsentwicklung 
besonders in Betracht kommenden Bereichen sowie von für eine stärkere Siedlungsentwick-
lung geeigneten Haltepunkten des ÖPNV. Diese Instrumente stehen jeweils in Bezug zu den 
allgemeinen Grundsätzen. So soll eine ressourcenschonende Siedlungsentwicklung (Grund-
satz B II 1.1) vor allem durch die großräumige Konzentration der Siedlungsentwicklung auf 
Zentrale Orte und Einzugsbereiche von Haltestellen mit leistungsfähigem ÖPNV-Anschluss 
erreicht werden. Die Abstimmung der Siedlungsentwicklung mit dem System des ÖPNV wird 
zudem im Grundsatz B II 1.6 betont. Von besonderer Bedeutung für die Konzentration der 
Siedlungsentwicklung auf Hauptorte (Grundsatz B II 1.2) sowie die Förderung der Innenent-
wicklung ist die Ausweisung von Bereichen, die für eine Siedlungsentwicklung besonders in 
Betracht kommen. Durch dieses Instrument wird auch eine zur Größe der vorhandenen Sied-
lungseinheiten in einem angemessenen Verhältnis stehende Siedlungsentwicklung (Grund-
satz B II 1.3) unterstützt. So ist vor allem außerhalb dieser Bereiche auf eine angemessene 
Dimensionierung zu achten. Darüber hinaus dienen die Bereiche, die für die Siedlungsent-
wicklung besonders in Betracht kommen, sowie die Ausrichtung auf Haltepunkte des ÖPNV 
auch einer ausgewogenen gewerblichen Siedlungstätigkeit (Grundsatz B II 5.2.1). Keine wei-
tere Konkretisierung erfährt der Grundsatz, die wohnbauliche und die gewerbliche Entwick-
lung aufeinander abzustimmen (Grundsatz B II 1.5). Neben den genannten Instrumenten 
fordert der Regionalplan zudem eine Flächenvorsorge für einzelne Branchen (Grundsatz B II 
5.2.3) sowie die interkommunale Kooperation bei größeren Gewerbegebieten (Grundsatz B II 
5.2.4).  

Die zeichnerische Darstellung des Regionalplans muss den Planzeichenkatalog der Landes-
planung beachten. Es können nur die in diesem Dokument aufgeführten Planzeichen genutzt 
werden. Bei der Fortschreibung des Siedlungs- und Freiraumkonzepts 2001 bestand im LEP 

Tabelle 20: Steuerungsinstrumente des Regionalplans München 

 
 Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Regionalplan der Region München 
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noch kein Verbot Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete zur Siedlungsflächenentwicklung festzu-
legen, so dass grundsätzlich die Nutzung restriktiverer positivplanerischer Steuerungsin-
strumente möglich gewesen wäre. 

Im Rahmen der Evaluation wird die Steuerungseffektivität der in Tabelle 20 aufgeführten 
Instrumente betrachtet. Die positivplanerischen Instrumente sind jeweils nicht ausschließlich 
auf die Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung ausgerichtet. Im Vordergrund steht in der 
Regel die allgemeine Siedlungsflächenentwicklung. Instrumente für eine großräumige Steue-
rung der Flächenentwicklung sind die Zentralen Orte sowie die organische Entwicklung. Ge-
bietsscharf werden für rund 10 % der Region „Bereiche, die für die Siedlungsentwicklung 
besonders in Betracht kommen“ dargestellt. Eine indirekte Steuerung erfolgt über 
Instrumente zum Freiraumschutz, deren Festlegungsbereiche insgesamt 43 % der Region 
bedecken. Hierzu zählen unter anderem die Regionalen Grünzüge, das Trenngrün sowie die 
landschaftlichen Vorbehaltsgebiete.  

10.5.1 Zentrale Orte/organische Entwicklung 

Zentrales Instrument zur Steuerung der Siedlungsentwicklung auf überfachlicher und groß-
räumiger Ebene sind Zentrale Orte. Da in der Regel alle Nichtzentralen Orte gleichzeitig von 
dem Instrument der organischen Entwicklung betroffen sind, werden beide Instrumente an 
dieser Stelle parallel betrachtet.  

Während höherstufige Zentrale Orte in Bayern im LEP festgelegt und im Regionalplan nach-
richtlich übernommen werden, obliegt der Regionalplanung die Ausweisung von Klein- und 
Unterzentren. Seit 2003 ist der RPV zudem für die Ausweisung von Siedlungsschwerpunkten 
im Stadt-Umlandbereich des großen Verdichtungsraumes München zuständig. Diese wurden 
zuvor ebenfalls im LEP festgelegt. Mit dem LEP 2003 nahm die Landesplanung teilweise 
Änderungen der bestehenden Ober- und Mittelzentren vor. Im Rahmen der 19. Fortschrei-
bung des Regionalplans der Region München wurden diese Änderungen übernommen so-
wie Siedlungsschwerpunkte und einzelne Grund- und Kleinzentren neu ausgewiesen. Die 
Fortschreibung trat am 1.12.2005 in Kraft.  

10.5.1.1 Plananalyse 

Der Regionalplan sieht die Ausrichtung der Siedlungsstruktur auf das System der Zentralen 
Orte vor (Grundsatz A I 1.2.1). Untrennbar mit dieser Zielsetzung verbunden sind die Festle-
gungen zur organischen Entwicklung (Ziel B II 2.1). Dieses Instrument ist in seiner Ausrich-
tung mit der Eigenentwicklung in der Region Düsseldorf vergleichbar. Zur Konzentration der 
Entwicklung ist in Zentralen Orten eine über diese Festlegung hinausgehende Siedlungsent-
wicklung zulässig (Ziel B II 2.2). Zudem werden in Verbindung mit Ziel B II 2.2 auch die in 
nichtzentralen Orten im Umfeld von Entwicklungsachsen ausgewiesenen Bereiche, die für 
eine Siedlungsentwicklung besonders in Betracht kommen, nicht auf eine organische Ent-
wicklung beschränkt. Außerhalb dieser Bereiche ist in diesen Gemeinden, ebenso wie in 
allen in Entfernung zu den Entwicklungsachsen gelegenen nichtzentralen Orten, nur eine 
organische Entwicklung zulässig.  
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Textliche Festlegung 
Regionalplan München: 
 

„Die monozentrisch-radiale 
Raumstruktur der Region Mün-
chen soll im Sinne einer dezen-
tralen Konzentration ergänzt und 
weiterentwickelt werden. Dazu 
soll die Siedlungs- und Infrastruk-
tur auf das System der zentralen 
Orte ausgerichtet werden.“ 
(Grundsatz A I 1.2.1) 
 

„Die gewerbliche Siedlungsent-
wicklung einer Gemeinde soll den 
Bedarf der ansässigen Betriebe 
sowie für die Neuansiedlung von 
Betrieben umfassen, die zur 
örtlichen Grundversorgung oder 
Strukturverbesserung in der Ge-
meinde notwendig oder an be-
sondere Standortvoraussetzun-
gen gebunden sind.“ (Ziel B II 
2.1) 
 

„In zentralen Orten und im Be-
reich von Entwicklungsachsen 
soll eine über die in B II Z 2.1 
festgelegte Zielsetzung hinaus-
gehende Siedlungsentwicklung 
zulässig sein.“ (Ziel B II 2.2) 
 

„Dort [Anm.: Bereiche, die für die 
Siedlungsentwicklung besonders 
in Betracht kommen] soll eine 
über die in B II Z 2.1 festgelegte 
Zielsetzung hinausgehende Sied-
lungsentwicklung zulässig sein.“ 
(Ziel B II 2.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Im Rahmen der Evaluation wird das aktuelle System Zentraler Orte zu Grunde gelegt. Ob-
wohl die Fortschreibungen erst 2003 (LEP) bzw. 2005 (RP) wirksam wurden, spricht die ge-
ringe Anzahl von Änderungen sowie die ausschließlich durchgeführte Aufstufung von Ge-
meinden für diese Vorgehensweise. Derzeit werden neben dem Oberzentrum München neun 
Mittelzentren, 44 Grundzentren27 sowie 33 Kleinzentren festgelegt. Dabei werden die im LEP 
2003 als mögliches Oberzentrum bzw. mögliches Mittelzentrum ausgewiesenen Kommunen 
jeweils den Mittelzentren bzw. Grundzentren zugerechnet. In Folge der Fortschreibung wur-
den neun Nichtzentrale Orte zu Kleinzentren sowie ein nichtzentraler Ort und vier Kleinzent-
ren zu Unterzentren hochgestuft. Die Mittelzentren verteilen sich im Sinne des Leitbilds der 
dezentralen Konzentration um die Landeshauptstadt München. Durch die Festlegung der 
Zentralen Orte werden 53 % der Kommunen auf die organische Entwicklung begrenzt. Dabei 
kommt in 7 % der betroffenen Kommunen die Ausnahmeregelung für Bereiche, die für eine 
Siedlungsentwicklung besonders in Betracht kommen, zum Einsatz (vgl. Ziel B II 2.3).  
                                                 
27 Im Rahmen der Planevaluation werden die im Stadt-Umlandbereich festgelegten Siedlungsschwerpunkte mit 
den in ihrer Funktion vergleichbaren Grundzentren auf eine Ebene gestellt. 

Karte 35: Zentrale Orte und organische Entwicklung 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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Sowohl die Festlegung zur organischen Entwicklung als auch die Regelungen für Zentrale 
Orte und Kommunen im Bereich von Entwicklungsachsen sind Ziele der Raumordnung. Die-
se müssen demzufolge von den Adressaten des Plans beachtet werden. Demgegenüber 
handelt es sich bei der Festlegung zur Ausrichtung der Siedlungsstruktur auf Zentrale Orte 
(A I 1.2.) um einen von den Kommunen zu berücksichtigenden Grundsatz der Raumordnung. 
Ob eine Konzentration der gewerblichen Siedlungsentwicklung auf Zentrale Orte gelingt, ist 
vor allem von der Restriktivität der Festlegung zur organischen Entwicklung abhängig, da die 
Zulässigkeit einer verstärkten Entwicklung in Zentralen Orten nur eine Entwicklung ermög-
licht, diese aber nicht verlangt. Insofern setzt die Konzentration der Entwicklung auf Zentrale 
Orte eine deutlich geringere Entwicklung in den übrigen Kommunen voraus. Die organische 
gewerbliche Entwicklung umfasst neben dem Eigenbedarf unter bestimmten Voraussetzun-
gen auch Neuansiedlungen. Vor allem durch die Möglichkeit Flächen für Betriebe bereitzu-
stellen, die zur Verbesserung der Wirtschafts- und Arbeitsmarktstruktur der jeweiligen Ge-
meinde erforderlich sind, wird den Kommunen eine gute Argumentation an die Hand gege-
ben, um gewerbliche Entwicklung zu begründen. Da die Regelung keine quantitative Ober-
grenze für die organische Entwicklung festlegt, liegt ihre Restriktivität auf einem geringen bis 
maximal mittlerem Niveau. Aufgrund des Grundsatzcharakters der Festlegung zur Ausrich-
tung der Siedlungsstruktur auf Zentrale Orte kann dieser Festlegung nur eine geringe Re-
striktivität zuerkannt werden.  

10.5.1.2 Erfolgskontrolle 

Der Steuerungserfolg der Instrumente spiegelt sich vor allem im Umfang der Entwicklung der 
auf organische Entwicklung beschränkten Gemeinden wider. Eine Differenzierung zwischen 
den Stufen des Zentrale-Orte-Systems nimmt der Regionalplan nicht vor. Demnach zielt der 
Plan auf eine vorrangige Gewerbeflächenentwicklung in allen Zentralen Orten ab. Da die 
Instrumente gemeindescharfe Aussagen machen, können für die Erfolgskontrolle Daten der 
amtlichen Statistik herangezogen werden. 

Zentraler Indikator ist die Entwicklung der „Gebäude- und Freiflächen für Gewerbe und In-
dustrie“ (im Folgenden „Gewerbefläche“), die einen Teil der Siedlungs- und Verkehrsfläche 
bilden. Darüber hinaus kann auch die Entwicklung der Bautätigkeit sowie der Beschäftigten 
des sekundären Sektors Hinweise auf den Steuerungserfolg des Instruments geben. Da der 
Regionalplan keine konkrete Definition des erlaubten Umfangs der organischen Entwicklung 
in nichtzentralen Orten vornimmt, muss für die Interpretation der Indikatorwerte auf Hilfswer-
te zurückgegriffen werden. In der Regionalplanungspraxis in der Region München wird der 
kommunale Bedarf im Einzelfall bestimmt. Dabei werden 10% Bevölkerungswachstum in 10 
Jahren bzw. jährlich 1 % als normaler und verträglicher Wachstumsbereich bewertet. Ent-
wicklungen, die diesen Rahmen nicht überschreiten, werden als organische Entwicklung ge-
nehmigt (Experteninterview Regionalplanung). Einen solchen unverbindlichen Richtwert gibt 
es für die Gewerbeflächenentwicklung oder die Beschäftigten nicht. 
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Zwischen 1996 und 2008 konnte die Gewerbefläche 
in der Region München einen Zuwachs von 12 % ver-
zeichnen. Ihr Umfang betrug 2008 rund 4 150 ha. 
Während im Oberzentrum München, das mit 
3,7 ha/km² die größte Gewerbeflächendichte aufweist, 
ein konstanter Rückgang dieser Nutzung um insge-
samt 8 % zu beobachten ist, ist in den Kommunen der 
übrigen zentralörtlichen Stufen ein Wachstum zu er-
kennen (vgl. Abbildung 33). Neben den Mittelzentren 
(29 %) weisen vor allem die Kleinzentren eine hohe 
Wachstumsrate (35 %) auf. Dabei ist jedoch das deut-
lich höhere Ausgangsniveau der Mittelzentren zu be-
rücksichtigen. Die Gewerbeflächendichte betrug in den 
Mittelzentren 1996 1,1 ha/km², während in den Klein-
zentren nur ein Wert von 0,3 ha/km² erreicht wurde. 
Vergleichbar mit den Kleinzentren verlief die Entwick-
lung in den nichtzentralen Orten, in denen der Regio-
nalplan Bereiche, die für eine Siedlungsentwicklung in 
Betracht kommen, festlegt. Diese sind durch die Aus-
weisung der Bereiche nicht auf die organische Entwicklung beschränkt. Ausgehend vom 
gleichen Niveau wie die Mittelzentren, konnten die Unterzentren nur einen Zuwachs von 9 % 
erzielen. Das mit 43 % deutlich höchste relative Wachstum entfällt auf die auf organische 
Entwicklung beschränkten nichtzentralen Orte, die jedoch weiterhin die geringste Gewerbe-
flächendichte besitzen (0,2 ha/km²). In einem Drittel dieser Kommunen hat sich die Gewer-
befläche sogar mindestens verdoppelt. Die Daten verdeutlichen, dass die Ausrichtung der 
gewerblichen Entwicklung auf das Zentrale-Orte-System nur bedingt gelungen ist. Vor die-
sem Hintergrund ist der Erfolg der Steuerungsinstrumente Zentrale Orte und organische 
Entwicklung für die Gewerbeflächenentwicklung als gering zu bewerten.  

Während die Kommunen mit 
zentralörtlichem Status einen 
Rückgang der Beschäftigten 
im sekundären Sektor je 
1 000 Einwohner aufweisen, 
konnten die nichtzentralen 
Orte ihren Anteil halten bzw. 
im Fall der teilweise nicht auf 
organische Entwicklung fest-
gelegten Kommunen sogar 
leicht ausbauen (vgl. Tabelle 
21). Besonders intensive Ver-
luste sind im Oberzentrum 
München sowie in den Kleinzentren zu erkennen. Diese besaßen 1999 neben der Landes-
hauptstadt München den höchsten Beschäftigtenbesatz im sekundären Sektor. Unterdurch-
schnittlich sind die Rückgänge in den Mittel- und Grundzentren. Demnach hat sich die Be-
schäftigung im sekundären Sektor im Zeitraum 1999 bis 2008 stärker auf die Grundzentren 
und nichtzentralen Orte ausgerichtet.  

Abbildung 33: Zentrale Orte -
Gewerbeflächendichte 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: 
Regionalplan der Region München, Statisti-
sches Bundesamt 

Tabelle 21: Zentrale Orte - Beschäftigte im sekundären Sektor 
je 1 000 EW 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Regionalplan der Region Mün-
chen, Statistisches Bundesamt 
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Diese Tendenz ist auch bei einer separaten Betrach-
tung der Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe 
zu erkennen (vgl. Abbildung 34). Vor allem Grundzent-
ren und nichtzentrale Orte konnten ihren Beschäftig-
tenbesatz deutlich steigern. Auffällig ist der Rückgang 
der Beschäftigten im Oberzentrum sowie in den von 
der Beschränkung auf organische Entwicklung ausge-
nommenen nichtzentralen Orten. Nach einem Rück-
gang der Beschäftigten je 1 000 Einwohner konnten 
seit 2005 die Kleinzentren sowie etwas zeitversetzt 
seit 2006 auch die Mittelzentren wieder leichte Gewin-
ne aufweisen.  

Zwar spiegelt die Entwicklung der Beschäftigten im 
sekundären Sektor und im verarbeitenden Gewerbe in 
der bestehenden Verteilung eine Ausrichtung am Zent-
rale-Orte-System wider, jedoch erfolgt die Entwicklung 
zunehmend dispers, so dass auch in nichtzentralen 
Orten deutliche Zuwächse stattfanden. Vor dem Hin-
tergrund einer nachhaltigen Gewerbeflächenentwick-
lung ist der Erfolg der Instrumente daher gering.  

10.5.1.3 Wirkungsanalyse 

Durch die Analyse der Flächennutzungspläne kann das Anpassungsverhalten der Kommu-
nen betrachtet werden. Voraussetzung für die Konzentration der Gewerbeflächenentwicklung 
in Zentralen Orten ist die verstärkte Ausweisung von Gewerbe- und Industriegebieten in den 
Bauleitplänen. Gleichzeitig erlaubt die organische Entwicklung nur in einem begrenzten 

Rahmen Neuweisungen.  

Die Daten der Flächennut-
zungspläne des Raumord-
nungskatasters der Regierung 
von Oberbayern von 2010 zei-
gen eine Konzentration der 
Gewerbeflächenausweisungen 
in der Landeshauptstadt Mün-
chen sowie in den Siedlungs-
schwerpunkten bzw. Grund-
zentren. Tabelle 22 zeigt, dass 
die höchste Dichte der Aus-
weisungen im Oberzentrum 
sowie in den Mittel- und 

Grundzentren erreicht wird. Zwischen 2007 und 2010 hat eine leichte Verschiebung der Ge-
werbeflächenausweisungen zu Gunsten der Mittel- und Kleinzentren sowie der nichtzentra-
len Orte stattgefunden. Während die Verteilung der Gewerbegebiete eine gute Ausrichtung 
auf das Zentrale-Orte-System zeigt, ist die Ausweisung von Gewerbeflächen in nichtzentra-
len Orten kritisch zu sehen. Das Wachstum gewerblicher Bauflächen von 4 % zwischen 2007 
und 2010 weist auf eine mittlere Anpassung der Bauleitpläne hin. Bereits 2003 wies Reiss-
Schmidt (2003, 74) auf eine unzureichende Orientierung der Siedlungstätigkeit auf die Zent-
ren bzw. Siedlungsschwerpunkte im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung hin. 

Abbildung 34: Zentrale Orte -
Beschäftigtenbesatz im verarbeiten-
den Gewerbe 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: 
Statistisches Bundesamt 

Tabelle 22: Zentrale Orte - Gewerbliche Bauflächen (FNP) 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Regionalplan der Region Mün-
chen, RisBy  
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Im Rahmen von Änderungs- oder Aufstellungsverfahren von Flächennutzungsplänen sind 
keine Konflikte mit den Festlegungen zur organischen Entwicklung oder Zentralen Orten auf-
getreten. Dieses Ergebnis der Analyse der landesplanerischen Stellungnahmen lässt vor 
dem Hintergrund der geringen Restriktivität der Instrumente darauf schließen, dass die Ent-
wicklungen der Kommunen durch die Festlegungen nicht gravierend eingeschränkt wurden. 

Ob eine Lenkung der Sied-
lungsentwicklung auf Zentrale 
Orte gelungen ist, wird von 
den Kommunen im Rahmen 
der Kommunalbefragung 
vielfach kritisch gesehen. 
Während ein Drittel der befrag-
ten Kommunen eine wenig 
oder überhaupt nicht erfolgrei-
che Umsetzung erkennt, neh-
men nur 17 % einen Erfolg des 
Instruments wahr (vgl. 
Abbildung 35). Fast die Hälfte der Kommunen kann den Erfolg nicht bewerten. Trotz dieser 
Bewertung führen rund 55 % der Kommunen eine Steigerung der Baulandentwicklung in 
Siedlungsschwerpunkten und Zentralen Orten sowie 33 % eine Reduktion der Baulandent-
wicklung nichtzentraler Ortsteile und Dorflagen auf dieses Instrument zurück. Überwiegend 
keine Wirkung besteht demnach (59 %) auf die Entwicklung in Ortskernen nichtzentraler Or-
te. Die Ergebnisse für Zentrale Orte korrelieren mit den Aussagen zur organischen Entwick-
lung. Entsprechend des verbundenen Steuerungsansatzes werden in der Regel beide In-
strumente als erfolgreich bzw. wenig erfolgreich angesehen.  

Insgesamt fällt die Bewertung 
des Instruments organische 
Entwicklung etwas besser aus. 
Allerdings liegt auch hier kein 
eindeutiges Ergebnis vor. Die 
Kommunen nehmen unabhängig 
von ihrem zentralörtlichen Status 
etwa zu gleichen Teilen einen 
Erfolg oder Misserfolg wahr.  

Diese Einschätzungen spiegeln 
sich auch in der Bewertung der 
Wirkung der Instrumente auf die 
Gewerbeflächenentwicklung 
wider (vgl. Abbildung 36). Dem-
nach können nur 27 % der 
Kommunen eine Erhöhung der 
Gewerbeflächenentwicklung in 
Zentralen Orten sowie 16 % eine 
Reduzierung in Orten mit organi-
scher Entwicklung erkennen. 
Überwiegend werden keine Wir-
kungen der Instrumente auf die 

Abbildung 35: Zentrale Orte und organische Entwicklung - 
Zielerreichung 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Kommunalbefragung des BBSR 
2009, N = 75 

Abbildung 36: Zentrale Orte und organische Entwicklung - 
Wirkungen 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Kommunalbefragung des 
BBSR 2009, N = 75 



Regionale Gewerbeflächenpolitik - Wirkung regionalplanerischer Instrumente 
 

220 

Gewerbeflächenentwicklung gesehen. Ebenso nehmen die Kommunen überwiegend keine 
Wirkungen der Festlegung auf organische Entwicklung auf das Baulandangebot, den Bau-
landpreis und die Bebauungsdichte in den betroffenen Kommunen wahr. Lediglich 15 % der 
Kommunen können eine Verknappung des Baulandangebots, 10 % eine Preissteigerung 
sowie 9 % eine Erhöhung der Bebauungsdichte bei gewerblicher Neubebauung sehen. Zahl-
reiche Kommunen sprechen dem Instrument keine standortlenkende Wirkung zu.  

Insgesamt positive Wirkungen der Ausrichtung der Siedlungsentwicklung an Zentralen Orten 
werden vor allem für Oberzentren und Mittelzentren gesehen, während negative Wirkungen 
für nichtzentrale Orte wahrgenommen werden. Der Beschränkung auf organische Entwick-
lung wird von einem Drittel der befragten Kommunen eine positive Wirkung zugesprochen. 
Allerdings nehmen 58 % der Kommunen keine Bewertung vor, so dass der Aussagewert der 
Antworten insgesamt gering ist. 

Die Restriktivität der Festle-
gung zur Ausrichtung der 
Siedlungsentwicklung auf 
Zentrale Orte wird von den 
Kommunen sehr unterschied-
lich bewertet (vgl. Abbildung 
37). Während vor allem nicht-
zentrale Orte und Kleinzentren 
eine Abschwächung der Re-
striktivität fordern, halten ins-
besondere Zentrale Orte der 
höheren Stufen eine weitere 
Verschärfung der Restriktivität 
für notwendig. Lediglich 24 % 
der Kommunen sprechen sich 
für die Beibehaltung der aktu-
ellen Regelung aus. Die Be-
wertung steht häufig im Zu-
sammenhang mit der Ein-

schätzung der Einschränkung der kommunalen Planungshoheit. Auch hier nehmen vor allem 
die nichtzentralen Orte und Kleinzentren eine nicht akzeptable Einschränkung wahr. Ver-
gleichbare Einschätzungen werden hinsichtlich des Instruments der organischen Entwicklung 
vorgenommen. Insgesamt weisen die Daten auf eine etwas höhere Akzeptanz dieses In-
struments hin, da die Restriktivität vermehrt als angemessen sowie die Einschränkung der 
Planungshoheit als akzeptabel bewertet werden.  

Die Analyse der Flächennutzungspläne sowie die Ergebnisse der Kommunalbefragung deu-
ten auf eine eingeschränkte Akzeptanz und eine geringe Wirkung der Instrumente hin. Wäh-
rend ein Teil der Kommunen eine Zielerreichung erkennen kann, nehmen zahlreiche Kom-
munen keinen Einfluss auf die Gewerbeflächenentwicklung wahr. Die relativ geringe Anpas-
sung der kommunalen Planung an die Festlegungen des Regionalplans bestätigt diese Ein-
schätzung.  

 

Abbildung 37: Zentrale Orte und organische Entwicklung - 
Restriktivität und Einschränkung der kommunalen Planungs-
hoheit 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Kommunalbefragung des BBSR 
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10.5.1.4 Gesamtbewertung der Steuerungseffektivität 

Die Steuerungseffektivität des 
überfachlichen Grundsatzes, 
die Entwicklung auf Zentrale 
Orte auszurichten, ist insge-
samt gering einzuschätzen. 
Demgegenüber bietet das In-
strument der organischen 
Entwicklung grundsätzlich die 
Möglichkeit, nichtzentrale Orte 
in ihrer Entwicklung zu be-
grenzen. Durch den Verzicht 
auf quantitative Richtwerte 
wird die Restriktivität allerdings erheblich eingeschränkt. So konnte die Festlegung keine 
umfassende Beschränkung der Gewerbeflächenentwicklung in den betroffenen Gemeinden 
erreichen. Trotz des bestehenden Spielraums der Kommunen besitzt das Instrument zudem 
nur eine begrenzte Akzeptanz. Die Steuerungseffektivität erreicht deshalb nur ein geringes 
Niveau. Zu diesem Ergebnis kommt auch eine Studie des Bayerischen Staatsministeriums 
für Landesentwicklung und Umweltfragen (StMLU 2003, 26).  

10.5.2 Bereiche, die für eine Siedlungsentwicklung besonders in Betracht kommen 

Laut des bayerischen Landesentwicklungsprogramms von 1994 sollen für Regionen oder 
Teile von Regionen, in denen im besonderen Maß eine Lenkung der Siedlungsentwicklung 
erforderlich ist, in den Regionalplänen Teilräume bestimmt werden, die für die Siedlungsent-
wicklung besonders geeignet oder in denen Beschränkungen geboten sind (LEP B II 1.2). 
Vor allem Regionen mit großen Verdichtungsräumen, in denen eine stärkere Bevölkerungs-
verdichtung zu einer hohen Nachfrage und damit zu einer Verknappung und Verteuerung 
von Siedlungsflächen geführt hat, werden durch dieses Ziel angesprochen. Durch die Bereit-
stellung eines erhöhten Siedlungsflächenangebots in Gebieten mit einer guten Infrastruktur-
ausstattung sowie guter ÖPNV-Anbindung soll einer dispersen, auf periphere und nichtzent-
rale Orte ausgerichteten Entwicklung entgegengewirkt werden.  

10.5.2.1 Plananalyse 

Auf Grundlage der landesplanerischen Festlegung werden in der Region München seit 2001 
Bereiche, die für eine Siedlungsentwicklung besonders in Betracht kommen, zeichnerisch 
ausgewiesen. Die in Bayern bislang einzigartige Festlegung kennzeichnet für Wohnbau- 
und/oder gewerbliche Siedlungsentwicklung besonders geeignete Teilräume (Begr. zu B II 
2.3). Der für insgesamt 10 % der Regionsfläche bzw. 39 % der Kommunen vorgenommenen 
Ausweisung liegen verschiedene Auswahlkriterien zu Grunde. Neben der Lage an einer 
Entwicklungsachse sowie der Nähe zu einem Haltepunkt des SPNV sind auch die Zentralität 
der Kommune sowie die Ausrichtung auf den Hauptort ausschlaggebend. Die Kriterien ste-
hen auch im Zusammenhang mit dem allgemeinen Grundsatz zur Siedlungsentwicklung, 
wonach die Siedlungsentwicklung auf die Hauptorte der Gemeinden konzentriert werden soll 
(Grundsatz B II 1.2).  

 

Abbildung 38: Zentrale Orte und organische Entwicklung - 
Gesamtbewertung 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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Textliche Festlegung 
Regionalplan München: 
 

„In der Region werden gemäß 
LEP B II 1.2 Bereiche festgelegt, 
die für die Siedlungsentwicklung 
besonders in Betracht kommen. 
Der Lenkung der Siedlungsent-
wicklung in diese Bereiche kommt 
ein besonderes Gewicht zu. Dort 
soll eine über die in B II Z 2.1 
festgelegte Zielsetzung hinaus-
gehende Siedlungsentwicklung 
zulässig sein. Dabei soll in der 
Regel zunächst auf bereits aus-
gewiesene Wohn- und/oder Ge-
werbegebiete zurückgegriffen 
werden.“ (Ziel B II 2.3; gemäß 
LEP B II 1.2) 
 

„Eine ausgewogene gewerbliche 
Siedlungstätigkeit soll eine vielfäl-
tige Betriebsgrößen-, Branchen- 
und Arbeitsplatz-struktur ermögli-
chen, die Anpassung der Wirt-
schaftsunternehmen an sich 
wandelnde Anforderungen er-
leichtern und zur nachhaltigen 
Sicherung von Industrie- und 
Gewerbegebieten beitragen.“ 
(Grundsatz B II 5.2.1) 

In der Regel entsprechen die ausgewiesenen Teilräume 
den Siedlungsschwerpunkten der Kommunen. Dabei er-
folgt eine Darstellung überwiegend in Zentralen Orten. Nur 
15 % der betroffenen Kommunen besitzen keinen zentral-
örtlichen Status. Zudem weisen auch einzelne Grundzent-
ren (2 Kommunen am Ammersee) sowie die meisten 
Kleinzentren keine Bereiche auf. Im Rahmen der Fort-
schreibung war vor allem die zeichnerische Darstellung der Bereiche in den Gremien der 
Regionalplanung intensiv diskutiert worden. Während einzelne Kommunen eine großzügige 
Darstellung bevorzugten, um Entwicklungsspielräume zu erhalten, konnten vor allem die im 
landschaftlich schönen Süden der Region gelegenen Gemeinden eine auf den Siedlungsbe-
stand beschränkte Darstellung erzielen.  

Mit den Bereichen enthält der Regionalplan erstmals ein positivplanerisches Instrument als 
Ausdruck einer Angebotsplanung der Regionalplanung. Gemäß Ziel B II 2.3 des Regional-
plans kommt der Lenkung der Siedlungsentwicklung auf diese Bereiche „ein besonderes 
Gewicht“ zu. Demnach sind diese Bereiche von den Kommunen im Sinne einer Abwägungs-
direktive als Belang in die Gesamtabwägung einzustellen (Begr. zu Ziel 2.3). Diese Formulie-
rung verdeutlicht den Grundsatzcharakter der zeichnerischen Festlegung. Allerdings kann 
die Ausweisung nicht mit einem Vorbehaltsgebiet gleichgesetzt werden. Der Planzeichenka-
talog definiert die Bereiche nicht als „verbindliche Darstellung“, sondern als „zeichnerisch 
erläuternde Darstellung verbaler Ziele“ (Planzeichenverordnung). Sie stellen somit kein 
Raumordnungsgebiet nach dem ROG dar. Die geringe Bindungswirkung der Festlegung wird 
zudem durch die Nutzung einer Schraffur zur generalisierten und großräumigen Darstellung 
der Bereiche ausgedrückt. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens wurden eine trennschär-
fere Darstellung der Siedlungsbereiche sowie die Festlegung von Untergrenzen für Bebau-
ungsdichten diskutiert. Bei der Abstimmung der Festlegungen mit den Kommunen konnte 
allerdings nur eine Einigung auf die wenig konkrete Darstellung von Siedlungsbereichen er-
zielt werden. 

Karte 36: Festlegung zur Siedlungsentwicklung 

Quelle: eigene Darstellung 
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Mittels der Darstellung der Bereiche stimmt die Regionalplanung einer kommunalen Sied-
lungsentwicklung in den betroffenen Gebieten grundsätzlich zu. Vor allem erhalten 
nichtzentrale Orte die Möglichkeit, in diesen Gebieten eine über die organische Entwicklung 
hinausgehende Siedlungstätigkeit zu betreiben. Zudem soll die Ausweisung von 
Gewerbegebieten in den Bereichen zur ausgewogenen gewerblichen Siedlungstätigkeit 
sowie zur Deckung zusätzlicher Flächenbedarfe beitragen. Dabei stehen auch der Erhalt 
bestehender Betriebe sowie die Schaffung von Erweiterungs- und Entwick-
lungsmöglichkeiten am derzeitigen Standort im Vordergrund (Begr. zu Grundsatz 5.2.1). 
Allerdings verfolgt die Regionalplanung mit der Ausweisung ausdrücklich nicht die 
vollständige Inanspruchnahme der Bereiche in absehbarer Zeit (Begr. zu Ziel2.3). Aufgrund 
der umfangreichen Ausweisung der Bereiche wäre eine vollständige Nutzung problematisch. 
Aus diesem Grund sieht der Regionalplan „in der Regel“ zunächst den Rückgriff auf bereits 
ausgewiesene Wohn- und/oder Gewerbegebiete der kommunalen Bauleitpläne vor. Als 
Schwerpunkt der weiteren Siedlungsentwicklung werden, mit Hinweis auf eine 
flächenschonende Siedlungstätigkeit, die Innenentwicklung sowie die Erschließung von 
Flächen in Anbindung von bestehenden Siedlungseinheiten genannt (Begr. zu Ziel 2.3).  

Die Restriktivität der Bereiche, ist hinsichtlich der Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung 
insgesamt als gering einzuschätzen. Durch die Darstellung werden Entwicklungen an ande-
ren Stellen der Region nicht ausgeschlossen. Ob die Kommunen verstärkt in den Bereichen 
Gewerbeflächen ausweisen, ist ihrer Abwägung überlassen. Eine Verpflichtung hierzu be-
steht nicht. Auch der geforderte Rückgriff auf bereits ausgewiesene Gewerbegebiete kann 
von den Kommunen aufgrund der Formulierung „in der Regel“ zurückgestellt werden. Von 
der in der Begründung des Plansatzes genannten Innenentwicklung bzw. Arrondierung geht 
keine Bindungswirkung aus.  

10.5.2.2 Erfolgskontrolle 

Im Rahmen der Erfolgskontrolle ist zunächst die Lenkung der Siedlungsentwicklung auf die 
ausgewiesenen Siedlungsbereiche zu überprüfen. Eine Konzentration der Gewerbeflächen-
entwicklung in den dargestellten Flächen würde den Erfolg des Instruments widerspiegeln. 
Als Indikator wird die über CLC abgebildete Entwicklung von Gewerbeflächen in den Berei-
chen an der Gesamtentwicklung in der Region herangezogen.  

Derzeit befinden sich 59 % aller in ATKIS erfassten Gewerbeflächen in den Siedlungsberei-
chen. Hierdurch werden insgesamt 11 % der Bereiche in Anspruch genommen (vgl. auch 
Karte 37). Zwischen 1990 und 2000 wurden 89 % aller neuen Gewerbeflächen in den seit 
2001 als Siedlungsbereich dargestellten Flächen entwickelt. Demgegenüber konnten im Zeit-
raum 2000 bis 2006 noch 64 % der neuen Gewerbeflächen auf diese Bereiche gelenkt wer-
den. Der hohe Anteil der Gewerbeflächen in den Bereichen ist allerdings auch darauf zu-
rückzuführen, dass die ausgewiesenen Bereiche die zentralen Siedlungsschwerpunkte der 
Region umfassen. Eine verstärkte Konzentration auf die Standorte ist nicht gelungen. Inso-
fern zeigt der Soll-Ist-Vergleich nur eine geringe bis mittlere Übereinstimmung zwischen der 
Gewerbeflächenentwicklung und den ausgewiesenen Siedlungsbereichen.  



Regionale Gewerbeflächenpolitik - Wirkung regionalplanerischer Instrumente 
 

224 

Zudem gilt es, die Lage der 
neuen Gewerbeflächen hin-
sichtlich ihrer Integration in 
den Siedlungsbestand zu be-
werten. Um die Art der räum-
lich strukturellen Einpassung 
neuer Siedlungsflächen in den 
Siedlungsbestand bestimmen 
zu können, wird auf den im 
Rahmen des Nachhaltigkeits-
barometers Fläche 
(BMVBS/BBR 2007d) entwi-
ckelten Indikator „Standörtliche 
Integration neuer Siedlungs-
flächen“ zurückgegriffen. Die-
ses GIS-gestützte Maß lässt 
Rückschlüsse auf die in ein-
zelnen Gemeinden vorherr-
schenden Tendenzen der 

Siedlungsflächenentwicklung 
zu. Vier Integrationstypen 
werden unterschieden. Eine 
vollständige Integration liegt 
vor, wenn mehr als 2/3 der 
Grenze einer neuen Gewerbe-
fläche an den Siedlungsbe-
stand angrenzen. Innerstädti-
sche Brachflächen oder bis-

lang nicht baulich erschlossene Innenbereiche können Ausgangspunkt solcher Entwicklun-
gen sein. Bei Entwicklungen in bereits gut erschlossenen Randlagen, sogenannten teilinteg-
rierten Standorten, liegt der Wert bei über 33 %. Kleinere Werte deuten auf eine wenig integ-
rierte bzw. nicht integrierte (neue Gewerbefläche hat keine gemeinsame Grenze mit dem 
Siedlungsbestand) Lage hin.  

In den Siedlungsbereichen ist 
im Zeitraum 2000 bis 2006 die 
Entwicklung gut bzw. voll in-
tegrierter und wenig bzw. nicht 
integrierter Gewerbeflächen 
weitgehend ausgeglichen (vgl. 
Tabelle 23). Demnach wird die 
Zielsetzung des Regionalplans 

hinsichtlich einer nachhaltigen Gewerbeflächenentwicklung nur von einem Teil der Kommu-
nen umgesetzt. Auch dieser Teil des Soll-Ist-Vergleichs spiegelt einen geringen Erfolg des 
Instruments wider.  

Karte 37: Gewerbeflächenbestand und -entwicklung 
in Siedlungsbereichen 

 
Quelle: eigene Darstellung 

Tabelle 23: Siedlungsbereiche  - Integration neuer Gewerbe-
flächen 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Regionalplan der Region Mün-
chen, CLC 
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10.5.2.3 Wirkungsanalyse 

Ob sich die Festlegung der Siedlungsbereiche auf das Ausweisungsverhalten der Kommu-
nen ausgewirkt hat, verdeutlicht die Entwicklung der in Flächennutzungsplänen festgeleg-
ten Industrie und Gewerbegebiete. Während 2007 71 % der ausgewiesenen Gewerbegebie-
te in Siedlungsbereichen verortet waren, liegt der Anteil 2010 mit 70 % etwas niedriger. Eine 
verstärkte Ausweisung ist demnach zumindest in den letzten drei Jahren nicht zu erkennen. 
Allerdings wird dies auch nur bedingt vom Regionalplan gefordert, da zunächst die Ausnut-
zung bestehender Flächenreserven angestrebt wird. Der fast konstante Anteil verdeutlicht, 
dass auch außerhalb der Bereiche keine verstärkten Ausweisungsaktivitäten stattgefunden 
haben.  

Im Rahmen der Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen haben die Sied-
lungsbereiche bislang keine Konflikte ausgelöst. Als positivplanerisches Steuerungsinstru-
ment zielt die Bereichsausweisung auf eine verstärkte Siedlungsentwicklung in den ausge-
wiesenen Zonen im Sinne einer Angebotsplanung ab. Sie ist allerdings nicht mit einem Ent-
wicklungsverbot für andere Teile der Region verknüpft. Zudem ist es der Abwägung der 
Kommunen überlassen, die Entwicklung tatsächlich in die Siedlungsbereiche zu lenken. Vor 
diesem Hintergrund sind keine Konflikte bei landesplanerischen Stellungnahmen zu erwar-
ten. Die Analyse der Stellungnahmen bestätigt diese Einschätzung. Ebenso wurde bislang 
auch keine Regionalplanänderung mit Blick auf diese Festlegung durchgeführt.  

Obwohl die zeichnerische Darstellung des Regional-
plans eine eindeutige Zuordnung der Bereiche zu Ge-
meindegebieten erlaubt, machen 40 % der befragten 
Kommunen eine falsche oder keine Angabe darüber, 
ob der Regionalplan einen solchen Bereich für ihre 
Kommune darstellt. Demnach ist das Instrument vielen 
Kommunen nur bedingt geläufig. Dieser Umstand 
spiegelt sich auch im geringen Umfang der Kommunen 
wider, die eine Bewertung der Zielerreichung vorneh-
men (40 %). Diese Kommunen erkennen tendenziell 
einen geringen Erfolg der Festlegung (vgl. Abbildung 
39). Offenbar ist es nur in wenigen Kommunen gelun-
gen, die Siedlungsentwicklung in die ausgewiesenen 
Bereiche zu lenken. Allerdings nehmen immerhin 41 % der Kommunen einen Zuwachs des 
Siedlungsflächenwachstums in den Gemeinden mit Bereichsdarstellung sowie 32 % in den 
Bereichen selbst wahr. 

Unter Berücksichtigung des 
Gewerbeflächenwachstums 
können nur noch 19 % der 
Kommunen eine solche Wir-
kung erkennen. Eine eindeutig 
positive oder negative Wirkung 
entfaltet das Instrument aus 
Sicht der Kommunen weder 
für die betroffenen Regionen 
noch für die Region insge-
samt. Obwohl die Festlegung 
in nichtzentralen Orten eine 

Abbildung 39: Bereiche, die für eine 
Siedlungsentwicklung besonders in 
Betracht kommen - Zielerreichung 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: 
Kommunalbefragung des BBSR 2009, N = 
75 

Abbildung 40: Bereiche, die für eine Siedlungsentwicklung 
besonders in Betracht kommen - Wirkungen 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Kommunalbefragung des BBSR 
2009, N = 75
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über die organische Entwicklung hinausgehende Siedlungstätigkeit erlaubt, nehmen nur 
20 % der Kommunen einen das Baulandangebot vergrößernden Effekt wahr (vgl. Abbildung 
40). Diese Wirkung erkennen vor allem Grundzentren und nichtzentrale Orte. Von jeweils 
rund der Hälfte der Kommunen wird kein Einfluss auf den Umfang des Baulandangebots, 
den Baulandpreis oder die Dichte der gewerblichen Neubebauung gesehen. Die standortlen-
kende Wirkung wird ebenfalls differenziert betrachtet. Während rund 15 % der Kommunen 
eine gewünschte Förderung der Bautätigkeit im städtebaulichen Bestand bzw. an Standorten 
mit ÖPNV- oder SPNV-Anschluss wahrnehmen, bewirkt die Festlegung aus Sicht von 20 % 
der Kommunen eine Ausrichtung der gewerblichen Entwicklung auf die grüne Wiese.  

Die Restriktivität der Ausweisung wird vielfach als an-
gemessen bezeichnet (vgl. Abbildung 41). Trotz der 
bereits sehr geringen Bindungswirkung der Festle-
gung, fordern immerhin 23 % der Kommunen, darunter 
auch von der Festlegung betroffene Kommunen, eine 
weitere Abschwächung. Während ein großer Teil der 
Kommunen die Einschränkung der Planungshoheit 
durch die Ausweisung der Bereiche als akzeptabel 
bewertet oder keine Einschränkungen erkennt, neh-
men immerhin 31 % dennoch eine nicht akzeptable 
Einschränkung wahr. Dieses Ergebnis widerspricht der 
Meinung der Regionalplanung, die davon ausgeht, 
dass die Festlegung grundsätzlich von den Gemein-
den akzeptiert wird, da sie diese als Mitglieder des 
RPV beschlossen und abgegrenzt haben und sie den 
eigenen Planungen entsprechen (Experteninterview 
Regionalplanung).  

Der Umfang der Ausweisung wird überwiegend häufig 
(36 %) als ausreichend angesehen. Obwohl die Fest-
legung bereits sehr großzügig und generalisiert erfolgt, 
sprechen sich dennoch 9 % der Kommunen für eine 
größere Bereichsdarstellung aus. Die Hälfte der Kom-

munen gibt jedoch erneut keine Einschätzung ab. Dies gilt auch für die Bewertung des 
Standorts der Bereiche. Die deutliche Mehrheit der übrigen Kommunen erkennt die Lage der 
Bereiche als häufig richtig an.  

Die Wirkung der Siedlungsbereiche muss vor allem aufgrund der Ergebnisse der Kommu-
nalbefragung als gering eingeschätzt werden. Von einem großen Teil der Kommunen wurde 
die Festlegung in der Praxis offenbar bislang kaum wahrgenommen. Eine Zielerreichung 
wird kaum erkannt. 

10.5.2.4 Gesamtbewertung der Steuerungseffektivität 

Bei den Bereichen, die für eine Siedlungsentwicklung besonders in Betracht kommen, han-
delt es sich um eine Angebotsplanung der Regionalplanung. Kommunalen Entwicklungen 
innerhalb der dargestellten Bereiche wird von der Regionalplanung in der Regel nicht wider-
sprochen. Die Steuerungseffektivität des Instruments ist gering. So kann die Regionalpla-
nung auf Grundlage der Festlegung eine verstärkte Entwicklung fordern, allerdings stellt das 
Instrument aufgrund der geringen Restriktivität nicht mehr als eine Argumentationshilfe der 
Regionalplanung dar. Die zu beobachtenden Entwicklungen in den Bereichen sind vor allem 

Abbildung 41: Bereiche, die für eine 
Siedlungsentwicklung besonders in 
Betracht kommen - Restriktivität und 
Einschränkung der kommunalen 
Planungshoheit 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: 
Kommunalbefragung des BBSR 2009, N = 
75 
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Textliche Festlegung Regionalplan München:
 

„Die Siedlungsentwicklung soll mit dem System des ÖPNV und dessen weiterem Ausbau abgestimmt wer-
den.“ (Grundsatz B II 1.6) 
 

„Die Entwicklung neuer, von bestehenden Siedlungsgebieten losgelösten Siedlungseinheiten, soll an die 
Erreichbarkeit mit dem ÖPNV gebunden sein. Eine Abweichung soll dann möglich sein, wenn durch die be-
sondere Art der festgesetzten baulichen Nutzung eine ÖPNV-Anbindung nicht zwingend erforderlich er-
scheint.“ (Ziel B II 3.1) 
 

„Für überörtlich bedeutsame, Transport-, Lager-, Großhandels- und Zulieferbetriebe mit hohem Flächenbe-
darf sowie Güterverteil- und Entsorgungsanlagen mit hohem Wirtschaftsverkehrsaufkommen und geringer 
Arbeitsplatzdichte, insbesondere im Stadt- und Umlandbereich des großen Verdichtungsraumes 
München, soll Flächenvorsorge getroffen werden. Hierzu sollen Standorte 
- mit leistungsfähigem Straßenanschluss und möglichst auch Schienenanschluss 
- in räumlicher und zeitlicher Nähe zu den wichtigsten Verkehrszielen und -quellen 
- außerhalb von Bereichen mit entgegenstehenden Schutzbestimmungen oder Festlegungen  
gesichert und entwickelt werden.“ (Grundsatz B II 5.2.3) 

darauf zurückzuführen, dass die Bereiche mit den von 
den Kommunen angestrebten Entwicklungen überein-
stimmen, so dass die Entwicklung auch ohne die Dar-
stellung der Siedlungsbereiche erwartet würde (Exper-
teninterviews Kommunalplanung). Diese Einschätzung 
wird auch von der Regional- und Landesplanung bes-
tätigt, die keine aktive Umsetzung des Instruments in 
Form umfangreicher Flächenausweisungen erkennen 
können. Das Instrument ist trotz der kommunalisierten 
Form der Regionalplanung nur in geringem Maße im 
Bewusstsein der Kommunen verankert und besitzt 
zudem eine eingeschränkte Akzeptanz.  

10.5.3 Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf den Schienenpersonennahverkehr 

Der Regionalplan nimmt in verschiedenen Festlegungen Bezug auf die Orientierung der 
Siedlungsentwicklung am Öffentlichen Personennahverkehr. Im Rahmen der Evaluation 
werden alle Festlegungen, die die gewerbliche Flächenentwicklung betreffen, gemeinsam 
betrachtet. 

10.5.3.1 Plananalyse 

Die für dieses Instrument relevanten Plansätze listet Kapitel B II 3 auf. Sie konkretisieren den 
allgemeinen Grundsatz zum Siedlungswesen B II 1.6, der die Abstimmung der Siedlungs-
entwicklung mit dem System des ÖPNV vorsieht. Während in Plansatz B II 3.1 die Entwick-
lung neuer Siedlungseinheiten in nicht integrierter Lage im Mittelpunkt steht, beziehen sich 
die darauf folgenden Plansätze auf die Entwicklung im Bestand bzw. in unmittelbarer Sied-
lungsnähe.  

Gemäß Plansatz B II 3.1 soll die Entwicklung neuer Siedlungseinheiten in nicht integrierter 
Lage an die Erreichbarkeit mit den ÖPNV gebunden sein. Dieses Ziel der Raumordnung ist 
auf alle Arten der Siedlungsentwicklung bezogen. Allerdings werden gleichzeitig Ausnahmen 
von der Regel definiert. Demnach ist eine Abweichung möglich, wenn durch die besondere 
Art der festgesetzten baulichen Nutzung eine ÖPNV-Anbindung nicht zwingend erforderlich 
scheint (Ziel B II 3.1). Eine solche Voraussetzung besteht unter anderem bei Gewerbebetrie-
ben mit hohem Flächenbedarf bzw. hohem Wirtschaftsverkehrsaufkommen, für die der Regi-

Abbildung 42: Bereiche, die für eine 
Siedlungsentwicklung besonders in 
Betracht kommen -
 Gesamtbewertung 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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Textliche Festlegung Regionalplan München:
 

„In den Bereichen, die für die Siedlungsentwicklung besonders in Betracht kommen, soll eine verstärkte Sied-
lungstätigkeit der Gemeinden bevorzugt an Haltepunkten des schienengebundenen Personennahverkehrs 
(SPNV) stattfinden. Hierzu sollen im fußläufigen Einzugsbereich der Haltepunkte des SPNV - eine angemes-
sene Verdichtung angestrebt werden - größere unbebaute Flächen für die Siedlungstätigkeit vorgehalten und 
für eine intensive Verwendung einer schienenverkehrsbezogenen Siedlungsentwicklung vorgesehen wer-
den.“ (Grundsatz B II 3.2) 
 
„An geeigneten Haltepunkten des SPNV soll eine über die bestehenden Siedlungsgebiete hinausreichende 
stärkere Siedlungsentwicklung der Gemeinden konzentriert werden, wobei die Möglichkeiten einer verdichte-
ten Bauweise ausgeschöpft werden sollen. Diese Haltepunkte sind:[...].“ (Ziel B II 3.3) 
 
„Über die bestehenden Haltepunkte hinaus sollen für eine längerfristige stärkere Siedlungsentwicklung der 
Gemeinden die möglichen S-Bahn-Haltepunkte Karlsfeld-Nord, Oberding-Schwaig, Erding-Nordwest, Emme-
ring und Weßling-Weichselbaum gesichert werden. Die Errichtung und Entwicklung dieser Haltepunkte soll 
bedarfsweise erfolgen. Eine isolierte Bebauung an diesen Punkten soll mit der Realisierung der Haltestellen 
verknüpft sein.“ (Ziel B II 3.4) 

onalplan eine spezielle Flächenvorsorge fordert (Grundsatz B II 5.2.3). Demnach sollen vor 
allem für Betriebe des Transportgewerbes sowie der Warendistribution Standorte mit leis-
tungsfähigem Straßenanschluss, insbesondere Autobahnanschluss, möglichst im Umfeld 
von 30 km zum Ballungsraum bereitgestellt werden. Aufgrund der niedrigen Arbeitsplatzdich-
te und des auch sonst geringen Personenverkehrsaufkommens ist eine Situierung der im 
Grundsatz genannten Betriebe und Anlagen an Haltepunkten des schienengebundenen öf-
fentlichen Personennahverkehrs nicht vordringlich. Flächen an diesen Haltepunkten sollten 
vielmehr für Betriebe und Einrichtungen mit hoher Arbeitsplatzdichte und starkem Individual-
verkehr der Kunden und Besucher vorgehalten werden (vgl. Grundsatz B II 3.2). 

Im Siedlungsbestand zielt der Regionalplan insbesondere auf eine verstärkte Siedlungsent-
wicklung an Haltepunkten des SPNV ab. Plansatz B II 3.2 nimmt zunächst Bezug auf alle 
SPNV-Haltepunkte, die in Bereichen, die für eine Siedlungsentwicklung besonders in Be-
tracht kommen, liegen. So soll im fußläufigen Einzugsbereich dieser Haltepunkte eine ange-
messene Verdichtung angestrebt und größere unbebaute Flächen für die Siedlungstätigkeit 
vorgehalten werden (Grundsatz B II 3.2). Im Mittelpunkt der Festlegung steht die Entwicklung 
von Wohnbauflächen (Begr. zu Grundsatz B II 3.2). Dies gilt gleichermaßen für die in der 
Begründung genannten Orientierungswerte (Geschossflächenzahlen) für eine Nachverdich-
tung.  

Anders als im zuvor genannten abwägbaren Grundsatz der Raumordnung, erfolgt im Ziel B II 
3.3 eine die Kommunen strikt bindende und auch konkret auf die gewerbliche Entwicklung 
ausgerichtete Festlegung. Der Regionalplan legt geeignete Haltepunkte des SPNV fest, an 
denen eine über die bestehenden Siedlungsgebiete hinausreichende stärkere Siedlungsent-
wicklung der Gemeinden konzentriert werden und die Möglichkeiten einer verdichteten Bau-
weise ausgeschöpft werden sollen. Bei den Haltepunkten handelt es sich um eine Teilmenge 
der in Grundsatz B II 3.2 genannten Haltepunkte. Sie zeichnen sich durch große, zusam-
menhängende Flächenpotentiale für Wohnen und/oder Gewerbe aus, die über die bestehen-
den Flächennutzungspläne hinausgehen (Begr. zu B II 3.3). Durch die Aktivierung der Poten-
tiale für die Siedlungsentwicklung sollen die Kommunen zur verstärkten Orientierung der 
regionalen Siedlungsstruktur am schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehr 
(vgl. Grundsatz B II 3.2) beitragen. Darüber hinaus fordert Ziel B II 3.4 an weiteren möglichen 
S-Bahn-Haltepunkten eine Flächensicherung durch die Kommunen.  
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In der Region München wer-
den insgesamt 38 in Berei-
chen, die für eine Siedlungs-
entwicklung besonders in Be-
tracht kommen, gelegene Hal-
tepunkte für eine stärkere 
Siedlungsentwicklung gemäß 
Ziel B II 3.3 festgelegt. In fünf 
weiteren, außerhalb oder am 
Rand der Bereiche gelegenen, 
soll zudem eine längerfristige 
stärkere Siedlungsentwicklung 
gemäß Ziel B II 3.4 stattfinden. 

Die Festlegungen weisen hin-
sichtlich der Steuerung der 
Gewerbeflächenentwicklung 
eine unterschiedliche Restrik-
tivität auf. Als sehr gering ist 
zunächst die Restriktivität der 
Festlegung zur Entwicklung 
neuer, losgelöster Siedlungs-
einheiten zu bewerten. Aus-
schlaggebend ist die Regel-
Ausnahme-Struktur des Ziels. Durch die, vor allem die gewerbliche Entwicklung betreffende 
Ausnahmeregelung, wird die Bindungswirkung erheblich eingeschränkt. Ebenfalls eine ge-
ringe Bindungswirkung besitzt der Grundsatz B II 3.2.  

Bei der Evaluation stehen die Ziele B II 3.3 sowie 3.4 im Mittelpunkt. Die Restriktivität dieser 
Instrumente liegt auf einem etwas höheren Niveau. Die Bindungswirkung wird hier allerdings 
durch die unscharfe Formulierung des grundsätzlich strikt bindenden Ziels reduziert. Im 
Plansatz werden keine Angaben zum Umfang der geforderten „stärkeren“ Entwicklung sowie 
zur Verdichtung gemacht. Aus diesem Grund kann nur eine mittlere Restriktivität festgestellt 
werden.  

10.5.3.2 Erfolgskontrolle 

Obwohl der Schwerpunkt der Evaluation auf der Ausrichtung der Entwicklung an Haltepunk-
ten gemäß B II 3.3 und 3.4 liegt, wird zunächst der Blick auf die Entwicklung neuer, von be-
stehenden Siedlungseinheiten losgelöster Gewerbeflächen gerichtet, die auf Basis von CLC 
identifiziert werden. Hierfür wird erneut der Indikator „Standörtliche Integration neuer Sied-
lungsflächen“ herangezogen. Durch die Verknüpfung der nicht integrierten Gewerbeflächen 
mit Daten des ÖPNV sowie Informationen zum Straßenverkehrsnetz ist eine Aussage mög-
lich, inwieweit bei der Entwicklung die Erreichbarkeit mit dem ÖPNV beachtet wurde oder ein 
leistungsfähiger Straßenanschluss im Vordergrund stand (Flächenvorsorge für bestimmte 
Branchen). Zwischen 2000 und 2006 ist lediglich eine Gewerbefläche, deren Umfang die 
Mindesterfassungsgrenze überschreitet, in nicht integrierter Lage in der Nähe (maximal 2 km 
Entfernung) einer Autobahnanschlussstelle bzw. einer SPNV-Haltestellte entstanden. Aller-
dings lassen die Werte keine Rückschlüsse auf einen Erfolg oder Misserfolg der Festlegung 
des Regionalplans zu. 

Karte 38: Einzugsbereiche von SPNV-Haltepunkten 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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Zur Analyse der gewerblichen Entwicklung im Umfeld 
der SPNV-Haltepunkte wird ebenfalls auf den gebiets-
scharfen CLC Datensatz zurückgegriffen. Indikator für 
die Zielerreichung ist die Entwicklung der Gewerbeflä-
chen in der Nähe der Haltepunkte (vgl. Tabelle 24). 
Hierfür werden drei Pufferzonen definiert und mittels 
GIS berechnet. Die beiden Zonen 0 bis 500 m sowie 
500 bis 1 000 m grenzen den fußläufig erreichbaren 
Einzugsbereich der Haltestellen ab. Darüber hinaus 
wird die Zone bis 2 000 m betrachtet, in der eine gute 
Erreichbarkeit mit dem Fahrrad gegeben ist. Gemäß 
den Festlegungen des Regionalplans sind die Halte-
stellen in vier Klassen eingeteilt. Neben den in Plan-
satz B II 3.3 und 3.4 festgelegten Haltepunkten, für die 
eine stärkere (zukünftige) Siedlungstätigkeit ange-

strebt wird, werden die übrigen, in Bereichen, die für eine Siedlungsentwicklung besonders in 
Betracht kommen, gelegenen Haltestellen (im Folgenden „sonstige Haltestellen“) abge-
grenzt. Auf diese nimmt der der Grundsatz B II 3.2 Bezug. Eine Zielerreichung ist jeweils 
dann anzunehmen, wenn innerhalb der Pufferzonen ein großer Teil, der in den Bereichen 
stattfindenden Gesamtentwicklung, konzentriert werden konnte.  

Im Zeitraum 1990 bis 2000 sind im Umfeld der sonstigen Haltestellen 90 % der neuen Ge-
werbeflächen überwiegend in fußläufiger Entfernung entstanden. Auf die Haltepunkte gemäß 
Ziel 3.3 entfielen dabei insgesamt rund 28 %. Da sich die Pufferzonen der verschiedenen 
Zielsetzungen überschneiden, können die Werte nicht aufsummiert werden. Dieser Anteil 
konnte im Zeitraum 2000 bis 2006 mit 42 % deutlich gesteigert werden. Eine stärkere Ge-
werbeflächenentwicklung ist dabei vor allem in der Zone zwischen 500 und 1 000 m zu er-
kennen. Das Wachstum liegt hier auch absolut über dem zwischen 1990 und 2000. Zudem 
hat sich auch der relative Anteil der Entwicklung im Umfeld der Haltestellen gemäß 3.4 leicht 
erhöht. Gleichzeitig ist der Anteil der gewerblichen Entwicklung im Umfeld der sonstigen, in 
Siedlungsbereichen gelegenen, Haltestellen an der Gesamtentwicklung in den Bereichen 
rückläufig. Dass für eine weitere gewerbliche Flächennutzung im 2-km-Radius um die Halte-
punkte auch weiterhin noch Flächenpotentiale zur Verfügung stehen, zeigt eine Untersu-
chung im Rahmen des Projektes „Siedlungsentwicklung und Mobilität“ (LH München 2008). 

Demnach stehen in 67 von 100 betrachteten Gemein-
den insgesamt rund 696 ha für eine gewerbliche Flä-
chenentwicklung zur Verfügung (LH München 2008, 
25). 

Ob durch die entwickelten Gewerbeflächen auch eine 
Verdichtung erreicht wurde, kann unter erneuter Zuhil-
fenahme des Indikators „Standörtliche Integration neu-
er Siedlungsflächen“ nährungsweise bestimmt werden. 
Eine zunehmende Verdichtung würde sich vor allem in 
der Entwicklung voll integrierter oder gut integrierter 
Standorte widerspiegeln. Tabelle 25 lässt erkenne, 
dass die betrachteten Ziel-Räume eine weitgehend 
identische Verteilung des Integrationsgrads der neuen 
Gewerbeflächen aufweisen. Innerhalb der Bereiche 
wurden im Zeitraum 2000 bis 2006 jeweils etwas we-

Tabelle 24: Entwicklung der Gewer-
beflächen im Umfeld der SPNV-
Haltepunkte 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: 
Regionalplan der Region München, CLC, 
ÖPNV-Haltestellen-Datenbank 
DDS/Deutsche Bahn AG 

Tabelle 25: Integration neuer Gewer-
beflächen im 2 km-Umfeld der SPNV-
Haltepunkte 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: 
Regionalplan der Region München, CLC, 
ÖPNV-Haltestellen-Datenbank 
DDS/Deutsche Bahn AG 
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niger als die Hälfte der Gewerbeflächen in voll oder gut integrierten Lagen entwickelt. Ten-
denzen zu einer verstärkten Verdichtung an den in Ziel 3.3 bzw. 3.4 genannten Haltepunkten 
sind nicht zu erkennen.  

Insgesamt kann eine geringe bis mittlere Zielerreichung von Ziel B II 3.3 und 3.4 festgestellt 
werden, da eine leichte Konzentration der Gewerbeflächenentwicklung im Umfeld dieser Hal-
tepunkte zu beobachten ist. 

10.5.3.3 Wirkungsanalyse 

Rund 40 % der im Jahr 2010 
in Flächennutzungsplänen 
innerhalb der Bereiche, die für 
eine besondere Siedlungsent-
wicklung in Betracht kommen, 
ausgewiesenen Gewerbeflä-
chen, befinden sich im 2-km-
Umfeld von Haltepunkten ge-
mäß Ziel B II 3.3 (vgl. Tabelle 
26). Deutlich geringer ist der 
Anteil an den für eine zukünfti-
ge Entwicklung festgelegten 
Haltepunkten (4 %). Umfang-
reiche Neuausweisungen ha-
ben in beiden Fällen zwischen 
2007 und 2010 nicht stattge-
funden. Der konstante Anteil 
der Gewerbeflächen in den Pufferzonen an allen Gewerbeflächen in den Siedlungsbereichen 
deutet in Verbindung mit dem insgesamt leichten Wachstum der Gewerbeflächen in den Be-
reichen auf einen geringen Zuwachs (ca. 1 %) hin. Demgegenüber ist der Anteil der im Um-
feld der sonstigen in Siedlungsbereichen gelegenen Haltepunkte an allen in Siedlungsberei-
chen verorteten Gewerbeflächen leicht rückläufig. Insgesamt kann zwischen 2007 und 2010 
in den Siedlungsbereichen keine stärkere Konzentration der Gewerbeflächenausweisungen 
im Umfeld von Haltepunkten beobachtet werden. Innerhalb der 2-km-Pufferzone um Halte-
stellen gemäß Ziel B II 3.3 ist nur eine geringe Verschiebung der Gewerbeanteile zu erken-
nen. Demnach sind neue Gewerbeflächen vor allem in 500 bis 1 000 m Entfernung von den 
Haltepunkten entstanden. Diese Tendenz ist voraussichtlich auf die bereits hohe Auswei-
sungsdichte in unmittelbarer Nähe der Haltepunkte zurückzuführen. Die Gewerbeflächen-
dichte ist mit zunehmender Entfernung rückläufig, von 10,4 ha/km² in der Zone bis 500 m bis 
hin zu 4,3 ha/km² bei der Distanz 1 000 bis 2 000 m. Deutlich geringere Dichten weist das 
Gewerbe im Umfeld der Haltepunkte für eine stärkere Siedlungsentwicklung auf. Hier nimmt 
der Anteil mit wachsender Distanz von 0,3 ha/km² auf 3,1 % zu. Selbst im Umfeld der übri-
gen Haltepunkte in Siedlungsbereichen werden nur Dichten von 3,5 ha/km² (0 bis 500 m) 
bzw. 3 ha/km² (1 000 bis 2 000 m) erreicht. Die Analyse der Flächennutzungspläne zeigt 
zum einen eine deutliche Ausrichtung der Gewerbeflächen innerhalb der Siedlungsbereiche 
auf SPNV-Haltepunkte. Immerhin 70 % aller Gewerbeflächen liegen im 2-km-Umfeld. Zum 
anderen kann in den letzten drei Jahren keine verstärkte Ausweisung von Gewerbeflächen 
beobachtet werden. Demnach haben die Kommunen keine neuen Voraussetzungen für eine 
stärkere Gewerbeflächenentwicklung und Konzentration geschaffen.  

Tabelle 26: Gewerbliche Bauflächen (FNP) im Umfeld der 
SPNV-Haltepunkte 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Regionalplan der Region Mün-
chen, RisBy 
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Ebenso wie bei den Bereichen, die für eine Siedlungsentwicklung besonders in Betracht 
kommen, haben auch die Festlegungen zur Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf Hal-
tepunkte des SPNV im Rahmen der Aufstellung von Flächennutzungsplänen keine Konflikte 
ausgelöst. Auch hier ist der positivplanerische Charakter der Festlegung ausschlaggebend.  

Im Rahmen der Kommunalbefragung zeigt sich, dass den Kommunen die Festlegung be-
züglich einer stärkeren Siedlungsentwicklung geeigneter Haltepunkte zu einem großen Teil 
bekannt ist. Vor allem betroffene Kommunen können in der Regel richtig einschätzen, ob 
sich eine entsprechende Festlegung im Gemeindegebiet befindet. Von den nicht betroffenen 
Kommunen verzichten immerhin 22 % auf eine Einschätzung oder geben an, nicht beurteilen 
zu können, ob der Regionalplan einen entsprechenden Haltepunkt festlegt. 

Die Zielerreichung wird nur von einem kleinen Teil der 
befragten Kommunen bewertet (vgl. Abbildung 43). 
Über 60 % geben keine Einschätzung ab. Auf Basis 
der gültigen Antworten ist keine eindeutige Tendenz zu 
erkennen. Das Instrument wird in etwa gleichem Maße 
als erfolgreich bzw. wenig erfolgreich beurteilt. Trotz 
dieser Bewertung kann das Instrument aus Sicht von 
31 % der Kommunen eine verstärkte Bautätigkeit auf 
Standorte mit ÖPNV oder SPNV-Anschluss erreichen. 
Die Ausrichtung auf Brachen sowie den städtebauli-
chen Bestand nehmen allerdings nur 12 bzw. 8 % der 
Kommunen wahr. Über die Hälfte der Kommunen gibt 
an, dass das Flächenwachstum in Gemeinden mit ge-
eigneten Haltepunkten gesteigert wird. Demgegenüber 
werden gleichermaßen ein Rückgang der Flächenent-
wicklung sowie kein Einfluss in den Gemeinden ohne 
SPNV-Haltepunkt gesehen. Dies spiegelt sich auch in 
der Bewertung des Wirkungsspektrums des Instru-
ments wider. Während für die Gemeinden mit einer 
entsprechenden Ausweisung überwiegend positive 
Wirkungen erkannt werden, fällt die Bewertung für 
Gemeinden ohne geeigneten SPNV-Haltepunkt diffe-
renzierter aus. Hier geht ein großer Teil der Kommu-
nen davon aus, dass die Wirkungen sowohl positiv als 
auch negativ ausfallen können. Etwa ein Viertel der 
Kommunen stimmen der Beibehaltung der aktuellen 
Restriktivität zu. Rund 17 % der Kommunen fordern 
eine Abschwächung. Bemerkenswert ist, dass die Ab-

schwächung auch von Kommunen genannt wird, in denen der Regionalplan einen Halte-
punkt für eine stärkere Siedlungsentwicklung festlegt und somit auch eine stärkere Gewerbe-
flächenentwicklung ermöglicht. Die Einschätzung ist voraussichtlich darauf zurückzuführen, 
dass sich diese Kommunen in ihrer Entwicklung außerhalb des direkten Umfelds der Halte-
punkte eingeschränkt fühlen. Zudem streben vor allem Gemeinden mit einer ländlichen Sied-
lungsstruktur häufig keine weitere Ausdehnung der Bauflächen an. Insgesamt ist die Bewer-
tung der Einschränkung der kommunalen Planungsfreiheit durch die Festlegung geeigneter 
Haltepunkte des SPNV in der Region München ausgeglichen. Eine nicht akzeptable Ein-
schränkung nehmen dabei nicht nur die Kommunen wahr, die eine Abschwächung der Re-
striktivität fordern, sondern auch ein Teil der Kommunen der grundsätzlich von einer ange-

Abbildung 43: Ausrichtung auf SPNV 
- Zielerreichung, Restriktivität und 
Einschränkung der kommunalen 
Planungshoheit 

 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: 
Kommunalbefragung des BBSR 2009, N = 
75 
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messenen Restriktivität ausgeht. Überwiegend handelt es sich dabei um Kleinzentren und 
nichtzentrale Orte. Die Akzeptanz des Instruments ist demnach in der Region München sehr 
variabel.  

Obwohl das Instrument auf die 
Vergrößerung des Baulandan-
gebots ausgerichtet ist, geben 
nur 15 % der Kommunen eine 
entsprechende Wirkung an 
(vgl. Abbildung 44). Aus Sicht 
eines nur etwas geringeren 
Anteils der Kommunen bedingt 
die Festlegung sogar eine 
Verknappung des gewerbli-
chen Baulandangebots. Ursa-
che hierfür ist vermutlich die 
erhöhte Nutzungskonkurrenz 
durch Wohnbauflächen. Eine preissteigernde Wirkung, die Erhöhung der Bebauungsdichte 
sowie ein verstärktes Wachstum der Gewerbeflächen können jeweils rund 20 % der Kom-
munen erkennen. Allerdings werden nur teilweise alle Wirkungen parallel gesehen. Demge-
genüber nimmt jeweils rund ein Drittel der Kommunen keine der Wirkungen wahr.  

Die Analyse der Flächennutzungspläne zeigt, dass die Wirkung der Festlegungen auf das 
Ausweisungsverhalten der Kommunen auf einem geringen bis mittleren Niveau liegt. Die 
Kommunalbefragung verdeutlicht, dass das Instrument in der Region sehr heterogen wahr-
genommen wird. Die Akzeptanz des Instruments ist ambivalent, seine Wirksamkeit eher ge-
ring.  

10.5.3.4 Gesamtbewertung der Steuerungseffektivität 

Die verschiedenen Evaluationsschritte zeigen eine 
insgesamt recht geringe Steuerungseffektivität des 
Instruments, die auch bereits von Reiss-Schmidt 
(2003, 74) unterstellt wurde. Während eine leichte 
Konzentration der Entwicklung auf die festgelegten 
Haltepunkte zu erkennen ist, finden gleichzeitig auch 
außerhalb der Standorte weiterhin gewerbliche Ent-
wicklungen statt. Eine eindeutige Aussage zur Akzep-
tanz des Instruments sowie zu dessen Zielerreichung 
aus Sicht der Kommunen ist auf Basis der Kommunal-
befragung kaum möglich. Ein großer Teil der Kommu-
nen verzichtet auf die Bewertung des Instruments. Zudem fallen die gültigen Antworten sehr 
heterogen aus. Die eher geringe Steuerungseffektivität des Instruments wird auch durch die 
Analyse der Flächennutzungspläne bestätigt.  

Abbildung 44: Ausrichtung auf den SPNV - Wirkungen 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Kommunalbefragung des BBSR 
2009, N = 75

Abbildung 45: Ausrichtung auf den 
SPNV - Gesamtbewertung 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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Textliche Festlegung 
Regionalplan München: 
 

„Bei der Ausweisung und Bebau-
ung größerer Gewerbe- und In-
dustriegebiete sollen auch ge-
meindeübergreifende Lösungen 
angestrebt werden.“ (Grundsatz B 
II 5.2.4) 

10.5.4 Interkommunale Kooperation  

Ergänzend zu Instrumenten, die auf die Steuerung von 
Lage bzw. Umfang der Gewerbeflächenentwicklung 
abzielen, weist der Regionalplan eine Festlegung zur Vor-
gehensweise bei der Ausweisung und Bebauung großer 
Gewerbe- und Industriegebiete auf. Demnach sollen hier 
„auch“ gemeindeübergreifende Lösungen angestrebt 
werden. Die Restriktivität des als Grundsatz der 
Raumordnung ausgewiesenen Plansatzes ist gering. Die 
Festlegung ist in erste Linie als Hinweis für die Kommunen zu interpretieren. Gemeindeüber-
greifende Lösungen können aus Sicht der Regionalplanung dazu beitragen, Klein- und Mit-
telbetrieben Standorte mit guten Lage- und Infrastrukturqualitäten zu günstigen Grund-
stückskosten bereitzustellen. Der Vorteil wird vor allem in der auf mehrere Maßnahmenträger 
verteilten Kostenlast gesehen. Demnach bieten sich interkommunale Kooperationen insbe-
sondere bei großen neuen Gewerbegebieten, der Umnutzung militärischer Flächen oder im 
Rahmen des Flächenrecyclings altlastenverdächtiger Standorte an (Begr. zu B II 5.2.4). Die 
Zielsetzung einer Reduzierung der Flächeninanspruchnahme ist mit der Forderung nach 
gemeindeübergreifenden Lösungen nicht verbunden. Die Landesplanung verspricht sich von 
der Festlegung dennoch eine Vermeidung von Leerstand, indem Gewerbeflächenüberange-
bot in Räumen mit geringem Wachstum verhindert wird (Experteninterview Landesplanung). 
Allerdings deuten bestehende Kooperationen in anderen Regionen Bayerns darauf hin, dass 
interkommunale Gewerbegebiete häufig im kritischen Außenbereich entstehen und in der 
Regel vorrangig auf eine Erhöhung der Gewerbesteuer abzielen (Experteninterview Regio-
nalplanung).  

Während in der Region München bereits zahlreiche regionale Kooperationsprojekte (z.B. 
Regionales Einzelhandelskonzept, Stadt-Umland-Bahn, Landschaftsentwicklungskonzept) 
bestehen (Pütz 2004, 129; Reiss-Schmidt 2003, 73 f.), sind gemeinsame Planungen für Ge-
werbegebiete rar. So ergab 2002 eine Umfrage bei 500 oberbayerischen Kommunen, dass 
nur in vier Fällen Kooperationen geplant waren (Obermeier/Lindemann 2002 zitiert bei Pütz 
2004, 135). Im Rahmen der für diese Arbeit geführten Experteninterviews, erkennt auch die 
Regionalplanung bislang nur einen sehr geringen Stellenwert der interkommunalen Koopera-
tion im Bereich der Siedlungstätigkeit in der Region München. Diese Einschätzung wird 
durch die Kommunalbefragung bestätigt, wonach Kooperationen bei der Entwicklung von 
Gewerbebauland in den meisten Kommunen bislang keine Rolle spielen (59 %). Eine hohe 
oder mittlere Bedeutung besitzen gemeindeübergreifende Lösungen erst in 12 % der befrag-
ten Kommunen. Demgegenüber wird der Stellenwert interkommunaler Lösungen mit Blick 
auf die zukünftige Gewerbebaulandentwicklung deutlich höher eingeschätzt. 36 % der Kom-
munen schreiben diesem Ansatz in Zukunft eine hohe oder mittlere Bedeutung zu. Lediglich 
in 28 % der Kommunen ist weiterhin keine Kooperation geplant. Die Bedeutung der inter-
kommunalen Kooperation weist weder ein räumliches Muster auf noch steht sie im Zusam-
menhang mit der Bewertung der kommunalen Baulandversorgung. Von der Landesplanung 
wird die bislang geringe Bedeutung interkommunaler Kooperation beim Gewerbebauland auf 
die relativ gute finanzielle Ausgangssituation der Kommunen zurückgeführt, die verstärkte 
Bemühungen in diesem Bereich bislang noch nicht notwendig macht (Experteninterview 
Landesplanung). Eine in Zukunft größere Bedeutung interkommunaler Kooperation wird 
möglicherweise durch die zunehmende finanzielle Belastung der Kommunen ausgelöst (Ex-
perteninterview Regionalplanung). 
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Textliche Festlegung 
Regionalplan München: 
 

„Die Siedlungsentwicklung soll 
durch ein überörtliches, ver-
netztes Konzept der im Folgen-
den bestimmten regionalen Grün-
züge und Trenngrüns als Grund-
gerüst eines räumlichen Verbund-
systems zur Freiraumsicherung 
und -entwicklung geordnet und 
gegliedert werden.“  
(Ziel B II 4.2.1) 
 

„Regionale Grünzüge sollen - zur 
Verbesserung des Bioklimas und 
zur Sicherung eines aus-
reichenden Luftaustausches - zur 
Gliederung der Siedlungsräume - 
zur Erholungsvorsorge in Sied-
lungsgebieten und siedlungs-
nahen Bereichen dienen. 
Die regionalen Grünzüge sollen 
über die in bestehenden Flächen-
nutzungsplänen dargestellten 
Siedlungsgebiete hinaus nicht 
geschmälert und durch größere 
Infrastrukturmaßnahmen nicht 
unterbrochen werden. Planungen 
und Maßnahmen in regionalen 
Grünzügen sollen im Einzelfall 
möglich sein, soweit die jeweilige 
Funktion gemäß Absatz 1 nicht 
entgegensteht.“ (Ziel B II 4.2.2) 

Als Grundsatz ist keine restriktive Umsetzung der Forderung möglich. Die Regionalplanung 
kann jedoch unter Bezug auf die Festlegung etwa in Verhandlungen mit den Kommunen auf 
eine aktive Förderung interkommunaler Kooperationen hinwirken. Diese Dienstleistung der 
Regionalplanung spielt allerdings bislang nur in wenigen Kommunen (21 %) eine wichtige 
Rolle. Die meisten Kommunen erkennen nur eine geringe oder keine Bedeutung der Regio-
nalplanung hinsichtlich der Förderung gemeindeübergreifender Lösungen. Insgesamt spielt 
das Instrument für die Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung bislang keine Rolle. 

10.5.5 Regionale Grünzüge/Trenngrün 

Im Rahmen der Fortschreibung des Regionalplans auf Basis des regionalen Siedlungs- und 
Freiraumkonzepts 2001 wurde die Darstellung der Regionalen Grünzüge sowie des Trenn-
grüns überarbeitet. Neben der Ausweitung der Grünzüge um rund ein Viertel ihrer ursprüng-
lichen Ausdehnung wurde in einzelnen Randbereichen eine kleinräumige Reduktion der Flä-
chen vorgenommen. Zudem wurde das Trenngrün um 9 % verkleinert. Bei der folgenden 
Auswertung werden die seit 2001 verbindlichen Festlegungen berücksichtigt.  

10.5.5.1 Plananalyse 

Zur Freiraumsicherung und -entwicklung werden in der 
Region München Regionale Grünzüge und Trenngrün 
eingesetzt. Beide Instrumente sind Bestandteil eines 
räumlichen Verbundsystems zur Ordnung und Gliederung 
der Siedlungsentwicklung. Sie nehmen hinsichtlich der 
Gewerbeflächenentwicklung eine standortsteuernde Funk-
tion wahr. Während Regionale Grünzüge vor allem der 
Gliederung der Siedlungsräume sowie der Erholungsvor-
sorge in Siedlungsgebieten dienen, steht beim Trenngrün die Vermeidung großflächiger und 
bandartiger Siedlungsstrukturen und die Erhaltung von Freiflächen zwischen aufeinander 

Karte 39: Regionale Grünzüge und Trenngrün 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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Textliche Festlegung Regional-
plan München (Fortsetzung): 
 

„Trenngrün soll das Entstehen 
großflächiger und bandartiger 
Siedlungsstrukturen vermeiden 
und die Freiflächen zwischen 
aufeinander zuwachsenden Sied-
lungseinheiten erhalten und si-
chern. Planungen und Maß-
nahmen im Trenngrün sollen im 
Einzelfall möglich sein, soweit die 
jeweilige Funktion gemäß Satz 1 
nicht entgegensteht.“ 
 (Ziel B II 4.2.3) 

zuwachsenden Siedlungseinheiten im Vordergrund. In 
Abhängigkeit dieser Funktionen erfolgt die Ausweisung 
von Grünzügen gebietsscharf, die des Trenngrüns als Li-
nie. Beide Festlegungen konzentrieren sich auf Gebiete 
mit erheblichem Siedlungsdruck und sind dementspre-
chend insbesondere im Verdichtungsraum München sowie 
im anschließenden Flughafenumland verortet. Insgesamt 
werden 19 % der Regionsfläche als Regionale Grünzüge 
festgelegt. In den von der Festlegung tangierten 104 
Kommunen liegt der Flächenanteil zwischen 1 % und 
76 %. Dabei ist in 25 Kommunen über die Hälfte der Ge-
meindefläche betroffen. Etwas geringer fällt die Betroffen-
heit beim Trenngrün aus. Die 68 Trenngrüns strukturieren 
die Siedlungsflächenentwicklung in 60 Kommunen.  

Als Ziele der Raumordnung sind die Festlegungen zu Regionalen Grünzügen und Trenngrün 
von den Kommunen und Fachplanungsträgern strikt zu beachten (vgl. Kapitel 10.4.1). Aus-
nahmeregelungen führen zu einer Einschränkung der Bindungswirkung. So sind in Grünzü-
gen und im Trenngrün im begründeten Einzelfall Planungen und Maßnahmen möglich, so-
weit die ihnen zugewiesene Funktion nicht entgegensteht. Bis zur Fortschreibung 2001 legte 
der Regionalplan fest, dass die Funktionen des Grünzugs durch Bebauung nicht berührt 
werden dürfen. Dieses Verbot ging deutlich über die aktuelle Regelung hinaus, da fast jedes 
gewerbliche Vorhaben die Grünzüge negativ berührt. Der Nachweis, dass ein Vorhaben dem 
Grünzug nicht entgegensteht, muss vom Antragsteller, d.h. der Kommune fachkompetent 
erbracht werden. Gemäß des Regionalplans (Begr. zu 4.2.2. und 4.2.3) ist der Begriff „nicht 
entgegenstehen“ im Sinne von § 35 Abs. 1 S. 1 BauGB anzuwenden und auszulegen. Dem-
nach ist die Entwicklung standortgebundener baulicher Anlagen in der Regel als Ausnahme-
fall zu bewerten. Eine restriktive Einschränkung der zulässigen Bauten wird durch die Aus-
nahmeregelung nicht vorgenommen. Mittels der Ausnahmeregelung will die Regionalplanung 
sowohl den generellen Schutz der Grünzüge gewährleisten als auch flexibel auf Einzelfälle 
reagieren können. Nur bei wesentlichen Eingriffen wird der Planungsausschuss des Regio-
nalen Planungsverbands eingeschaltet. Siedlungsbereiche, die zum Zeitpunkt der Be-
schlussfassung der Fortschreibung in rechtskräftigen Flächennutzungsplänen festgelegt wa-
ren, bleiben von den Regelungen zu Grünzügen unberührt. In diesen Bereichen ist eine wei-
tere Bebauung zulässig. 

Die zeichnerische Festlegung der Instrumente erfolgt laut Planzeichenverordnung als „zeich-
nerisch erläuternde Darstellung verbaler Ziele“ und nicht als „verbindliche Darstellung“. Es 
handelt sich nicht um ein Raumordnungsgebiet nach dem ROG. Trotz ihrer Bindungswirkung 
als Ziel der Raumordnung können die Regionalen Grünzüge daher nicht als Vorranggebiet 
bezeichnet werden. Die gewählte Darstellungsform drückt einen besonders großen Gestal-
tungsspielraum der Kommunen im Randbereich der Grünzüge aus. Regionale Grünzügen 
werden bundesweit in rund 52 % aller Planungsregionen ausgewiesen (vgl. BBR 2010). Der 
in Bayern gewählte Weg (Verzicht auf eine zeichnerische Darstellung der Regionalen Grün-
züge als Raumordnungsgebiet im Sinne des ROG) stellt einen Sonderfall dar. Mit Ausnahme 
von Thüringen, wo Regionale Grünzüge als Vorbehaltsgebiet festgelegt werden, greifen alle 
übrigen Länder auf eine Ausweisung in Form eines Vorranggebiets zurück. Im bundesweiten 
Vergleich kommt in Bayern somit eine schwache Grünzugregelung zum Einsatz.  

Aufgrund der durch die Regel-Ausnahme-Struktur beschränkten Bindungswirkung, besitzen 
die Festlegungen nur eine mittlere Restriktivität.  
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10.5.5.2 Erfolgskontrolle 

Zunächst wird der Blick auf den Erfolg der Regionalen Grünzüge gerichtet. Dieser spiegelt 
sich bei dem Steuerungsinstrument in der räumlichen Verteilung der Gewerbeflächen wider. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass Siedlungsflächendarstellungen der Flächennutzungsplä-
ne, die bereits vor Inkrafttreten der Fortschreibung 2001 Rechtskraft erlangten, nicht an die 
Regionalen Grünzüge angepasst werden müssen. Vor diesem Hintergrund wird die Gewer-
beflächenentwicklung außerhalb dieser Bereiche, aber innerhalb der Grünzüge betrachtet. 
Für die Abgrenzung der Flächennutzungspläne zum Stand 2001 wird auf das Raumord-
nungskataster der Regierung von Oberbayern zurückgegriffen (vgl. Kapitel 8.2.1). Die Be-
rechnung des Indikators erfolgt erneut auf Basis der gebietsscharfen CLC-Daten. Zuvor ge-
ben ATKIS-Daten einen Eindruck der aktuellen Gesamtverteilung der Gewerbeflächen in der 
Region.  

Derzeit befinden sich 12 % aller Gewerbe- und Industrieflächen der Region München in Re-
gionalen Grünzügen. In 14 % der von Grünzügen betroffenen Kommunen liegt der Anteil 
sogar über 40 %. Insgesamt werden bislang 1,2 % der Grünzüge als Gewerbefläche genutzt. 

Von den im Zeitraum 1990 bis 2000 neu entstandenen Gewerbeflächen sind unter Berück-
sichtigung der bis zur Fortschreibung 2001 gültigen Abgrenzung rund 0,6 % auf Grünzüge 
entfallen. Innerhalb der erst im Rahmen der Fortschreibung von 2001 zu Regionalen Grün-
zügen erklärten Flächen ist in diesem Zeitraum eine relativ starke Bautätigkeit (6,8 % der 
Gewerbeflächen) zu erkennen. Mit Inkrafttreten der Fortschreibung ist der Umfang neuer 
Gewerbeflächen in diesen Be-
reichen deutlich zurückgegan-
gen. Insgesamt wurden zwi-
schen 2000 und 2006 dennoch 
rund 3 % aller neuen Gewer-
beflächen in Grünzügen entwi-
ckelt. Durch die recht hohe 
Mindesterfassungsgrenze der 
CLC-Daten werden kleinräu-
mige Entwicklungen allerdings 
unterschätzt. Die gemeinde-
scharfe Darstellung der Ent-
wicklung in Karte 40 verdeut-
licht, dass das Wachstum auf 
einzelne neue Gewerbeflä-
chen zurückzuführen ist. So 
fand eine umfangreichere In-
anspruchnahme der Grünzüge 
lediglich in drei Gemeinden 
(München, Garching, Planegg) 
statt. Betroffen waren jeweils 
Randbereiche der Festlegung.  

Die Entwicklungen können auf 
die im Plan betonte Unschärfe 
der zeichnerischen Darstellung 
im Randbereich und die Aus-
nahmeregelung zurückgeführt 

Karte 40: Gewerbeflächenbestand und -entwicklung 
in Regionalen Grünzügen 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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werden. Aus diesem Grund kann die Inanspruchnahme der Grünzüge nicht als Misserfolg 
betrachtet werden, so dass die Zielerreichung als mittel bis hoch zu bewerten ist. Insgesamt 
besteht eine relativ hohe Übereinstimmung zwischen der realen Entwicklung und der Festle-
gung des Regionalplans. Einen umfassenden Schutz der Grünzüge bietet die Festlegung 
allerdings nicht. Das Ergebnis bestätigt die Einschätzung von Reiss-Schmidt (2003, 74) der 
davon ausgeht, dass es gelungen ist die Regionalen Grünzüge „weit gehend“ gegen den 
bestehenden Siedlungsdruck zu verteidigen. 

Das Instrument Trenngrün erreicht sein Ziel, wenn Freiflächen zwischen aufeinander zu-
wachsenden Siedlungseinheiten erhalten werden. Aufgrund der linienförmigen Darstellung 
ist eine Verschneidung mit den Geodaten nicht aussagekräftig. Für die Bewertung wird eine 
Analyse der im Umfeld von Trenngrün entstandenen Gewerbeflächen (CLC) vorgenommen. 
Demnach sind zwischen 2000 und 2006 sechs Gewerbeflächen in einem räumlichen Bezug 
zum Trenngrün entstanden. Während fünf der Flächen als Abrundung bestehender Sied-
lungsbereiche interpretiert werden können, handelt es sich nur in einem Fall um einen in der 
Freifläche entstandenen neuen Siedlungsansatz. Dieser Fläche liegt ein rechtskräftiger Flä-
chennutzungsplan zu Grunde. Im Zusammenhang mit der Gewerbeflächenentwicklung kann 
demzufolge eine Zielerreichung des Instruments festgestellt werden.  

10.5.5.3 Wirkungsanalyse 

Zur Bewertung des Vollzugs der Festlegungen wird erneut der Blick auf die Ausweisungen 
der Flächennutzungspläne sowie Konflikte bei deren Änderungen gerichtet. Von den 2010 
in verbindlichen Flächennutzungsplänen festgelegten Gewerbe- und Industriegebieten befin-
den sich 4 % innerhalb von Grünzügen. Gegenüber 2007 (3,9 %) hat sich der Anteil nur ge-
ringfügig verändert. Gleichzeitig hat sich jedoch der Anteil der Grünzüge, der als Gewerbe-
gebiete in FNP dargestellt wird, von 0,4 auf 1 % erhöht. Demnach wurden im betrachteten 
Zeitraum Gewerbegebiete in etwa gleichem Umfang innerhalb und außerhalb der Grünzüge 
ausgewiesen. Etwa ein Drittel dieser Gebiete wurde nach der Fortschreibung 2001 vor allem 
im Randbereich der Grünzüge, aber auch unter Nutzung der Einzelfallregelung, in den Fest-
legungsbereichen ausgewiesen. Zudem wurden bis 2010 sechs der 68 durch Trenngrün ge-
schützten Korridore durch neue Gewerbeflächenausweisungen in Anspruch genommen. Die 
Entwicklung zeigt, dass die Festlegungen in vielen Fällen von den Kommunen beachtet wer-
den. Gleichzeitig steht ihnen mit der Einzelfallregelung ein Instrument zur Verfügung, durch 
das eine Anpassung umgangen werden kann. Von dieser Möglichkeit machen die Kommu-
nen offensichtlich Gebrauch.  

Konflikte im Rahmen von Flächennutzungsplanänderungen traten insgesamt selten auf. Le-
diglich in zwei Planungsverfahren gab die Regierung unter Verweis auf das Instrument Regi-
onaler Grünzug eine negative Stellungnahme ab. Von dem Träger öffentlicher Belange 
wurden zum einen der fachliche Nachweis der Nichtbeeinträchtigung der Funktion des Grün-
zugs sowie zum anderen ein Bedarfsnachweis eingefordert. Eine vollständige Ablehnung der 
Planung war damit jeweils nicht verbunden. Während die geringe Konflikthäufigkeit eine ins-
gesamt hohe Anpassung der Kommunen an das Instrument zum Ausdruck bringt, ist sie 
möglicherweise gleichzeitig Ausdruck der relativ geringen Restriktivität der Festlegung. So 
sind Konflikte grundsätzlich nur bei unbegründeten und/oder sehr umfangreichen Auswei-
sungen in Grünzügen zu erwarten. Konflikte mit Trenngrün sind bei Gewerbeflächenauswei-
sungen nicht zu beobachten.  
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Sofern eine Kommune eine umfassende Inanspruchnahme von Grünzügen beabsichtigt, 
kann sie auch auf eine Planänderung zurückgreifen. In der Region München wurde die 
Festlegung unabhängig von der Fortschreibung 2001 durch drei Änderungen an kommunale 
Entwicklungen angepasst. Aufgrund des geringen Umfangs der Änderungen wurde die Wir-
kung der Festlegung hierdurch nicht ausgehebelt. Eine Änderung des Trenngrüns erfolgte 
seit 1987 nicht. 

Die Kommunalbefragung verdeutlicht zunächst, dass die Instrumente Regionaler Grünzug 
und Trenngrün in vielen, allerdings nicht allen, Kommunen in ihrer tatsächlichen Ausdehnung 
wahrgenommen werden. So geben einzelne Kommunen, in denen mehr als 10 % der Ge-
meindeflächen als Grünzug dargestellt wird, an, dass keine entsprechende Festlegung im 
Regionalplan besteht. Die folgenden Bewertungen spiegeln sowohl die Meinung der betrof-
fenen als auch der nicht betroffenen Kommunen wider.  

Rund ein Drittel der an der 
Befragung teilnehmenden 
Kommunen erkennt in vielen 
der betroffenen Gemeinden 
einen Erfolg des Instruments 
oder die Eindämmung der 
Zersiedelung in der Region 
(vgl. Abbildung 46). Mit 16 % 
fällt der Anteil der Kommunen, 
die das Instrument für wenig 
erfolgreich halten oder keine 
Eindämmung wahrnehmen, 
etwas geringer aus. Allerdings 
spiegelt diese Einschätzung 
nur bedingt die Meinung aller 
Kommunen wider, da etwa die 
Hälfte der Kommunen auf eine 
Einschätzung verzichtet. Diese 
Einschränkung gilt ebenso für 
die Bewertung des Trenn-
grüns, das von ebenfalls etwa 
einem Drittel der Kommunen 
als erfolgreich angesehen 
wird. In beiden Fällen gehen 
nur wenige Kommunen (Regi-
onale Grünzüge (RGZ) 7 %, 
Trenngrün (TG) 3 %) von einer 
Einschränkung der Wirksam-
keit der Instrumente durch die Einzelfallregelung aus.  

Von den befragten Kommunen haben bereits 19 % (RGZ) bzw. 7 % (TG) Gebrauch von der 
Einzelfallregelung gemacht. Jeweils rund 10 % können sich die Nutzung dieser Regelung in 
Zukunft vorstellen. In etwas mehr als der Hälfte der Fälle war der Eingriff allerdings nur 
schwer durchzusetzen. Auch bei einer zukünftigen Beanspruchung der Regelung wird zu-
meist mit einer schweren Durchsetzbarkeit gerechnet. Demgegenüber sprechen sich rund 
20 % gegen die Inanspruchnahme von Grünzügen und Trenngrün durch Siedlungstätigkeit 
aus. 

Abbildung 46: Regionale Grünzüge und Trenngrün -
Zielerreichung, Restriktivität und Einschränkung der kommu-
nalen Planungshoheit 

 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Kommunalbefragung des BBSR 
2009, N = 75 
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Die Restriktivität der Festlegungen wird von den Kommunen differenziert bewertet. Jeweils 
rund 30 % empfinden die Restriktivität der Grünzüge als angemessen bzw. fordern eine Ab-
schwächung. Weitere 13 % sprechen sich für eine Verschärfung aus. Vor allem Kommunen 
mit einem verstärkten Siedlungsdruck im Umfeld des Verdichtungsraums nennen die Ab-
schwächung. In diesen Kommunen ist gleichzeitig die geringste Akzeptanz des Instruments 
zu erkennen. Demgegenüber können sich überwiegend Kommunen im Stadt-Umlandbereich 
des Verdichtungsraumes eine restriktivere Ausweisung vorstellen. Diese Einschätzung lässt 
darauf schließen, dass im Stadt-Umlandbereich der Erhaltung der noch bestehenden Frei-
räume eine vorrangige Priorität beigemessen wird. Die Grünzüge werden von diesen Kom-
munen als akzeptable Einschränkung der Planungshoheit wahrgenommen. In der Gesamt-
region wird diese Meinung von rund 57 % der Kommunen vertreten, während 24 % sie als 
nicht akzeptabel bewerten. Insofern kann die Akzeptanz der Grünzüge insgesamt als hoch 
eingeschätzt werden.  

Die Bewertung des Trenngrüns ist mit den Aussagen zu Grünzügen weitgehend vergleich-
bar. Vor allem bedingt durch höhere Fehlwerte, spiegeln die Daten eine etwas geringere 
Akzeptanz hinsichtlich der Einschränkung der Planungshoheit wider (40 %). Demgegenüber 
wird die Restriktivität auch hier von rund 30 % der Kommunen als angemessen empfunden. 
Für eine Abschwächung sprechen sich nur 19 % bzw. für eine Verschärfung nur 7 % aus. 
Beiden Instrumenten wird überwiegend eine positive Wirkung für die gesamte Planungsregi-
on attestiert (RGZ: 60 %, TG: 43 %). Obwohl die Zielerreichung der Festlegungen nur be-
dingt erfolgreich bewertet wird, nehmen über die Hälfte der Kommunen (56 %) eine Er-
schwerung der Baulandausweisungen im Freiraum wahr. Eine solche Wirkung können beim 
Trenngrün nur 32 % erkennen. Gleichzeitig ist mit den Instrumenten vielfach auch eine Ein-
schränkung des Baulandumfangs verbunden (RGZ: 49 %, TG: 36 %). Demgegenüber kann 
der überwiegende Teil der Kommunen weder einen Einfluss auf den Baulandpreis noch auf 
die Bebauungsdichte feststellen.  

Der Umfang der beiden Festlegungen wird überwiegend (Grünzüge 52 %) bzw. zu einem 
großen Teil (Trenngrün 40 %) als ausreichend angesehen. Änderungen werden in der Regel 
nicht gefordert. Zugleich empfinden die meisten Kommunen (53 %) auch die Lage der Grün-
züge in der Regel als richtig. Die Standorte des Trenngrüns werden in ähnlicher Weise be-
wertet. Immerhin 12 % sprechen sich für eine größere Nähe der Grünzüge zu Siedlungsflä-
chen aus. Allerdings wird jeweils von über 40 % der Kommunen keine Einschätzung vorge-
nommen.  

Die Wirkungsanalyse zeigt, dass beide Instrumente im Rahmen der kommunalen Planung 
überwiegend wahrgenommen werden. Dabei ist die geringe Konfliktzahl im Beteiligungsver-
fahren wohl auch auf den Spielraum der Kommunen durch die Einzelfallregelung zurückzu-
führen, von der bereits zahlreiche Kommunen Gebrauch gemacht haben. Vor diesem Hinter-
grund werden die Steuerungsinstrumente in der Regel von den Kommunen akzeptiert. Eine 
Zielerreichung kann allerdings nur ein geringer Teil der Kommunen erkennen. Die Analysen 
sowie die Kommunalbefragung zeigen für die Regionalen Grünzüge und das Trenngrün eine 
mittlere Wirkung. 
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10.5.5.4 Gesamtbewertung der Steuerungseffektivität 

Die Standortsteuerung der 
Gewerbeflächenentwicklung 
durch Regionale Grünzüge 
wird durch zwei Aspekte ein-
geschränkt. Zum einen lockert 
die Einzelfallregelung den 
Schutz der Gebiete auf, zum 
anderen gewährleistet die im 
Plan betonte Unschärfe der 
zeichnerischen Darstellung 
umfangreiche Auslegungs- 
und Abwägungsspielräume für 
die Kommunen. Vor diesem Hintergrund erkennt auch Pütz (2004, 157) bei diesem Instru-
ment eine eingeschränkte Steuerungswirkung der Regionalplanung. Die Experten aller Pla-
nungsebenen bestätigen, dass die im Randbereich der Grünzüge bestehenden Spielräume 
von den Kommunen zur Umsetzung von Projekten regelmäßig genutzt werden. Ausschlag-
gebend sind vor allem die hohe Entwicklungsdynamik sowie der Siedlungsdruck in der Regi-
on (LH München 2006, 13). Wird zu häufig von der Einzelfallregelung Gebrauch gemacht 
oder im Randbereich gebaut, besteht die Gefahr, dass die Grünzüge schwerwiegend be-
schädigt werden. Derzeit ist diese Entwicklung noch nicht zu erkennen. So sieht die Regio-
nalplanung, trotz der genannten Schwierigkeiten, in den Regionalen Grünzügen ein beson-
ders effektives Instrument des Regionalplans zur Steuerung und Begrenzung der Siedlungs-
flächenentwicklung. Demnach gelingt es - mit einzelnen Ausnahmen -, eine intensive Inan-
spruchnahme der Gebiete zu verhindern. Diese Meinung wird auch auf Kreisebene bestätigt. 
Bei der Einschätzung der Akteure steht dabei der Schutz der Funktion des Grünzugs im Vor-
dergrund, die auch bei einer kleinräumigen Inanspruchnahme der Grünzüge erhalten bleibt. 
Sowohl von der Landes- als auch von der Regionalplanung wird die Anwendung einer Aus-
nahmeregelung an sich positiv gesehen. Beide Akteure gehen davon aus, dass ohne diese 
Regelung deutlich weniger Flächen im Regionalplan als Grünzug dargestellt worden wären 
(Experteninterviews Landes- und Regionalplanung) bzw. eine geringere Akzeptanz besitzen 
würde. Dass die Kommunen in Konfliktfällen in die Grünzüge vordringen können, steht auch 
mit der Organisation des Regionalen Planungsverbands in Verbindung. Sofern für Flächen-
entwicklung eine Abweichung durch den Planungsausschuss genehmigt werden muss, wird 
die Genehmigung in der Regel auch ausgesprochen. Die im Ausschuss beteiligten Bürger-
meister stimmen zu, um bei ähnlichen Situationen in Zukunft selber keine Schwierigkeit mit 
den Kollegen zu bekommen. Hierdurch wird der Grünzug stückweise ein „Spielball der alltäg-
lichen Kommunalpolitik“ (Experteninterview Kommunalplanung). Die Regionalplanung kann 
zwar „mahnend“ auf die Funktion der Regionalen Grünzüge hinweisen. Ihr stehen jedoch 
keine ausreichenden Mittel zur Verfügung, um politisch gewollte Eingriffe zu verhindern. 

Insgesamt kann die Steuerungseffektivität der Regionalen Grünzüge als mittel bewertet wer-
den. Eine Steigerung der Effektivität wäre bei einer strengeren Auslegung der Ausnahmere-
gelungen grundsätzlich möglich. In der Region wird bereits über eine Verkleinerung der 
Grünzüge sowie einen intensiveren Schutz der dann verbleibenden Flächen diskutiert. 

Das Trenngrün weist ebenfalls maximal eine mittlere Steuerungseffektivität auf. Offensicht-
lich haben keine relevanten gewerblichen Flächenentwicklungen in den dargestellten Berei-
chen stattgefunden. Allerdings stellt die linienhafte Ausweisung grundsätzlich keinen umfas-
senden Freiraumschutz für die betroffenen Standorte dar.  

Abbildung 47: Regionale Grünzüge und Trenngrün -
Gesamtbewertung 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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Textliche Festlegung 
Regionalplan München: 
 

„In den landschaftlichen Vorbe-
haltsgebieten soll die Leistungs-
fähigkeit des Naturhaushaltes 
gesichert oder wiederhergestellt, 
die Eigenart des Landschaftsbil-
des bewahrt und die Erholungs-
eignung der Landschaft erhalten 
oder verbessert werden. Sied-
lungstätigkeit, Bebauung und 
bauliche Infrastrukturen sollen 
sich in den landschaftlichen Vor-
behaltsgebieten nach den hier 
besonders bedeutsamen Belan-
gen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege richten.“ 
(B I 1.2.1.2) 
 

„Bis zum Inkrafttreten der Bann-
waldverordnungen sollen Planun-
gen und Maßnahmen unterblei-
ben, die geeignet sind, die Erklä-
rung zu Bannwald in Frage zu 
stellen.“ (B IV 1.3.5) 

10.5.6 Landschaftliche Vorbehaltsgebiete/sonstiger Freiraumschutz 

Neben den vorrangig auf die Steuerung der Siedlungsentwicklung ausgerichteten Freiraum-
schutzinstrumenten weist der Regionalplan Instrumente auf, die indirekt zu einer Steuerung 
der gewerblichen Flächenentwicklung beitragen bzw. beitragen können. Zentrale Bedeutung 
kommt dabei den landschaftlichen Vorbehaltsgebieten zu, die den Schwerpunkt des „sonsti-
gen Freiraumschutzes“ bilden. Die Ausweisung dieser Gebiete durch die Regionalplanung 
hat in Bayern eine längere Tradition. Die Ausweisung landschaftlicher Vorranggebiete wurde 
bislang durch die Oberste Baubehörde verhindert (Goppel 1998a, 35).  

10.5.6.1 Plananalyse 

 

Landschaftliche Vorbehalts-gebiete bedecken insgesamt 36 % der Region München. 91 % 
der Kommunen sind von dieser Festlegung betroffen. Während in Einzelfällen das gesamte 
Gemeindegebiet überlagert wird, ist es bei einem Drittel der Kommunen jeweils über die 
Hälfte der Fläche. In den landschaftlichen Vorbehaltsgebieten besitzen der Naturschutz und 
die Landschaftspflege gegenüber der Siedlungstätigkeit ein besonderes Gewicht. Somit wer-
den gewerbliche Nutzungen nicht vollständig ausgeschlossen. Allerdings soll in diesen Ge-
bieten zukünftig von einer stärkeren Siedlungstätigkeit abgesehen werden (Erklärung zu 
1.2.1.2). Derzeit sind vielfach Überlagerungen von landschaftlichen Vorbehaltsgebieten und 
Natur- oder Landschaftsschutzgebieten zu finden. Aufgrund der im LEP geforderten Vermei-
dung von Doppelausweisungen bei Schutzgebieten, wird die Ausweisung der Vorbehaltsge-
biete in nächster Zeit reduziert.  

Obwohl in Bayern Vorbehaltsgebiete als Ziele der Raumordnung interpretiert werden (vgl. 
Kapitel 3.2.3.2), lösen die landschaftlichen Vorbehaltsgebiete nur eine Berücksichtigungs-
pflicht aus. Da sie von den Kommunen weggewägt werden können, geht von ihnen für die 
Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung nur eine geringe Restriktivität aus.  

Karte 41: Landschaftliche Vorbehaltsgebiete 

Quelle: eigene Darstellung 
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Neben den landschaftlichen 
Vorbehaltsgebieten legt der 
Regionalplan vier weitere 
Raumordnungsgebiete fest, 
die dem sonstigen Freiraum-
schutz zugeordnet werden 
können (vgl. Karte 42). Einen 
Sonderfall stellen dabei die 
Raumordnungsgebiete für Bo-
denschätze dar, bei denen 
nicht der klassische Schutz 
des Freiraums, sondern die 
Sicherung von Abbauflächen 
im Vordergrund steht. In den 
ausgewiesenen Vorrang- und 
Vorbehaltsgebieten für Boden-
schätze ist eine gewerbliche 
Siedlungstätigkeit unter ande-
rem in Form übertägiger Berg-
bauanlagen möglich. Bei der 
Bewertung der Steuerungsef-
fektivität der sonstigen Instru-
mente zum Freiraumschutz 
bleiben diese Gebiete aus diesem Grund unberücksichtigt. Demgegenüber ist eine gewerbli-
che Nutzung in den übrigen Raumordnungsgebieten grundsätzlich ausgeschlossen, da in 
den zukünftigen Bannwaldgebieten Planungen und Maßnahmen, die geeignet sind, die Er-
klärung zu Bannwald in Frage zu stellen, unterbleiben müssen und auch in den wasserwirt-
schaftlichen Vorranggebieten Menge und Güte des Grundwassers nicht gefährdet werden 
dürfen.  

Von den Festlegungen weisen die als Vorranggebiete zu interpretierenden Gebiete, die zu 
Bannwald erklärt werden sollen, die größte räumliche Ausdehnung (8 %) auf. Der Anteil an 
der Regionsfläche der übrigen Festlegungen beträgt jeweils unter 0,8 %. Aufgrund der gerin-
gen Ausweisungsfläche weisen die Vorranggebiete nur eine mittlere bis hohe Restriktivität 
auf.  

10.5.6.2 Erfolgskontrolle 

Nach einem Blick auf die aktuelle Inanspruchnahme durch Gewerbeflächen (ATKIS) werden 
zur Bewertung des Steuerungserfolgs CLC-Daten herangezogen, die die Entwicklung der 
Gewerbeflächen in den gebietsscharf abgegrenzten Festlegungsbereichen darstellen.  

Derzeit befinden sich in den landschaftlichen Vorbehaltsgebieten 11 % aller Gewerbeflä-
chen. Hierdurch werden 0,6 % der landschaftlichen Vorbehaltsgebiete berührt. Während 
zwischen 1990 und 2000 3 % der neuen Gewerbeflächen in diesen Bereichen entstanden 
sind, liegt der Wert im Zeitraum 2000 bis 2006 mit 12 % deutlich höher. Der relative Zuwachs 
der Gewerbeflächen in den Vorbehaltsgebieten hat sich von 8 % (1990-2000) auf 16 % 
(2000-2006) verdoppelt. Vor allem im direkten Umland von München wurden die Freiraum-
bereiche intensiv in Anspruch genommen (vgl. Karte 43). Da der Regionalplan kein Verbot 
für gewerbliche Siedlungstätigkeit in den Vorbehaltsgebieten enthält, sind die Entwicklungen 
nicht als ein vollständiger Misserfolg zu bewerten. Allerdings ist es offensichtlich nicht gelun-

Karte 42: Festlegungen zum Freiraumschutz 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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gen, eine stärkere Siedlungs-
tätigkeit zu vermeiden. Aus 
diesem Grund liegt die Über-
einstimmung zwischen der 
Festlegung und der realen 
Entwicklung auf einem gerin-
gen bis mittleren Niveau.  

Der gewerblich genutzte Anteil 
(ATKIS) des zukünftigen 
Bannwalds ist sehr gering 
(0,2 %). Insgesamt befinden 
sich rund 0,9 % aller gewerbli-
chen Flächen im zukünftigen 
Bannwald. Die wasserwirt-
schaftlichen Vorranggebiete 
zur Trinkwassergewinnung 
weisen keine gewerbliche Nut-
zung auf. Zwischen 1990 und 
2006 zeigen die CLC-Daten in 
beiden Raumordnungsgebie-
ten keine gewerbliche Sied-
lungstätigkeit. Aufgrund der 
Mindesterfassungsgrenze der 
Daten können jedoch keine 
Aussagen über kleinere Flä-
chenentwicklungen gemacht 
werden. Demnach konnten die 
Festlegungen mit Blick auf 
eine gewerbliche Nutzung ihre 
Zielsetzung erreichen. 

10.5.6.3 Wirkungsanalyse 

Die Auswertung der Flächennutzungspläne lässt eine große Übereinstimmung mit den re-
gionalplanerischen Festlegungen erkennen. Relativ hoch (2010: 4,4 % bzw. 2007: 4,2 %) 
fällt lediglich der Anteil der gewerblichen Bauflächen in den landschaftlichen Vorbehaltsge-
bieten aus. Dies entspricht 0,1 % der Ausweisungsfläche. Demgegenüber entfallen auf die 
zukünftigen Bannwaldgebiete 0,2 % der in FNP dargestellten gewerblichen Bauflächen. 
Hierdurch sind 0,6 % des Raumordnungsgebiets betroffen. Innerhalb der wasserwirtschaftli-
chen Vorranggebiete zur Trinkwassergewinnung werden keine gewerblichen Bauflächen 
ausgewiesen. Zwischen 2007 und 2010 sind keine relevanten Änderungen zu beobachten. 
In allen Fällen ist dementsprechend von einer hohen Anpassung der kommunalen Flächen-
nutzungsplanungen auszugehen.  

Zudem wurden im Untersuchungszeitraum keine Konflikte durch kommunale gewerbliche 
Planungen in den geschützten Bereichen ausgelöst. Aufgrund der geringen Entwicklungs-
werte weist dies ebenfalls auf eine hohe Anpassung der Kommunen hin. Dabei muss aller-
dings beachtet werden, dass Vorbehaltsgebiete regelmäßig keine solchen Konflikte auslösen 
können, da diese von den Kommunen im Rahmen der Abwägung überwunden werden kön-
nen.  

Karte 43: Gewerbeflächenbestand und -entwicklung 
in landschaftlichen Vorbehaltsgebieten 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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Ein Beispiel, an dem die geringe Steuerungswirkung landschaftlicher Vorbehaltsgebiete 
deutlich wird, ist ein Raumordnungsverfahren im Zusammenhang mit der Ansiedlung von 
IKEA in Taufkirchen (Pütz 2004, 150 ff.). Obwohl sich der gewählte Standort in einem land-
schaftlichen Vorbehaltsgebiet befand und zudem auch im Regionalplan festgelegter Bann-
wald betroffen war, erkannte die Regierung von Oberbayern in ihrer landesplanerischen Be-
urteilung eine Übereinstimmung mit den Erfordernissen der Raumordnung. Aufgrund der mit 
dem Vorhaben verbundenen Rodung von Bannwald sowie dem Eingriff in landschaftliche 
Vorbehaltsgebiete wurden lediglich Ausgleichsmaßnahmen und Ersatzaufforstungen gefor-
dert. Das Verfahren zeigt die geringe regionale Steuerungsfähigkeit des Instruments. Vor 
dem Hintergrund der starken kommunalen Planungshoheit konnten sich die lokalen Akteure 
mit ihren Interessen gegen die der regionalen Akteure, vor allem des Regionalen Planungs-
verbands, aber auch gegen die Interessen der Nachbarkommunen durchsetzen (Pütz 2004, 
155).  

Planänderungen, mit dem Ziel gewerbliche Nutzungen in den Vorranggebieten zu realisie-
ren, wurden nicht vorgenommen.  

Aufgrund des geringen räumlichen Umfangs der sonstigen Festlegungen zum Freiraum-
schutz sowie der dadurch bedingten geringen Anzahl betroffener Kommunen stand im Rah-
men der Kommunalbefragung eine Einschätzung der landschaftlichen Vorbehaltsgebiete 
im Mittelpunkt. 

Obwohl der Regionalplan in der Region München in 
91 % aller Kommunen sowie in 96 % der an der Befra-
gung teilnehmenden Kommunen zumindest in gerin-
gem Umfang landschaftliche Vorbehaltsgebiete fest-
legt, kann über die Hälfte der Kommunen nicht oder 
nicht korrekt beurteilen, ob der Regionalplan im Ge-
meindegebiet eine entsprechende Festlegung vor-
nimmt. Dies Ergebnis lässt darauf schließen, dass die 
Vorbehaltsgebiete im Rahmen der Bauleitplanung viel-
fach keine zentrale Rolle spielen.  

Dennoch wird die Zielerreichung von einem Viertel der 
Kommunen als erfolgreich angesehen (vgl. Abbildung 
48). Weitere 20 % erkennen eine die Zersiedelung 
eindämmende Wirkung der Ausweisung. Lediglich 
10 % der Kommunen können in den Gebieten kein 
besonderes Gewicht der Belange des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege wahrnehmen.  

Obwohl die Festlegung als Vorbehaltsgebiet bereits 
relativ leicht überwunden werden kann, sprechen sich 
21 % der Kommunen für eine Abschwächung der Re-
striktivität aus. Diese Meinung wird vor allem von den 
auf organische Entwicklung festgelegten nichtzentra-
len Orten vertreten und geht häufig mit der Wahrneh-
mung einer nicht akzeptablen Einschränkung der Pla-
nungshoheit einher. Allerdings empfinden 35 % der 
Kommunen die Restriktivität als angemessen und in 
ihrer Einschränkung zumeist akzeptabel. 

Abbildung 48: Landschaftliche Vor-
behaltsgebiete - Zielerreichung, Re-
striktivität und Einschränkung der 
kommunalen Planungshoheit 

 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: 
Kommunalbefragung des BBSR 2009, N = 
75 
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Insgesamt erkennen über die Hälfte der Kommunen überwiegend positive Wirkungen der 
Festlegungen für die gesamte Planungsregion. Offensichtlich werden Baulandausweisungen 
durch landschaftliche Vorbehaltsgebiete erschwert (41 %). Allerdings gelingt es nur bedingt 
den Umfang des Baulands insgesamt einzuschränken. Jeweils 27 % der Kommunen können 
diese Wirkung erkennen bzw. nicht erkennen. Auswirkungen auf den Baulandpreis sowie die 
Bebauungsdichte nehmen die Kommunen in der Regel nicht wahr.  

Die Ergebnisse der Wirkungsanalyse lassen zunächst auf eine hohe Wirkung der Vorrang-
gebiete zum sonstigen Freiraumschutz schließen. Die Festlegungen werden offensichtlich in 
den kommunalen Planungen beachtet und bleiben in der Regel frei von einer gewerblichen 
Nutzung. 

Demgegenüber sehen die Flächennutzungspläne mehrfach gewerbliche Bauflächen in den 
landschaftlichen Vorbehaltsgebieten vor. Aufgrund des Vorbehaltscharakters der Festlegung 
steht den Kommunen bei einer korrekten Abwägung eine entsprechende Nutzung frei. Dabei 
werden Baulandausweisungen offensichtlich immerhin durch die Festlegung erschwert. Die 
Festlegung wird überwiegend akzeptiert. Insgesamt ist die Wirkung der Vorbehaltsgebiete 
hinsichtlich einer Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung dennoch als gering anzusehen. 

10.5.6.4 Gesamtbewertung der Steuerungseffektivität 

Die sonstigen Festlegungen 
zum Freiraumschutz besitzen 
eine unterschiedliche Steue-
rungseffektivität im Hinblick 
auf die gewerbliche Flächen-
entwicklung. So gelingt es 
durch die Vorranggebiete zum 
sonstigen Freiraumschutz die 
betroffenen Gebiete vor einer 
Inanspruchnahme zu schüt-
zen. Die landschaftlichen Vor-
behaltsgebiete werden zwar 
von den Kommunen akzep-

tiert, allerdings ist ihre Steuerungseffektivität durch die Festlegung als Grundsatz deutlich 
eingeschränkt. Dies zeigt auch das oben genannte Bespiel der IKEA-Ansiedlung (Pütz 2004, 
150 ff.). Bei Nutzungskonflikten werden sie häufig weggewägt (StMLU 2003, 22). Dennoch 
ist das Instrument aus Sicht der Regionalplanung ein effektives Steuerungsinstrument. Da 
bereits der Regionalplan eine gewerbliche Nutzung der Gebiete gestattet, ist mit der Auswei-
sung keine effektive Standortsteuerung möglich. Im Vordergrund der Festlegung steht die 
Vermeidung einer stärkeren Siedlungstätigkeit. Aufgrund der zu beobachtenden zunehmen-
den gewerblichen Inanspruchnahme der Gebiete liegt ihre Steuerungseffektivität insgesamt 
auf einem relativ geringen Niveau. 

 

 

 

 

 

Abbildung 49: Landschaftliche Vorbehaltsgebiete 
und sonstiger Freiraumschutz - Gesamtbewertung 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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10.6 Gesamtbewertung des Instrumentenverbunds 

Die Bedeutung positiv-
planerischer Instrumente ist in 
der Region München in der 
Regel gering. Eine großräumi-
ge Standortsteuerung der Ge-
werbeflächenentwicklung mit-
tels der Ausweisung Zentraler 
Orte sowie der Festlegung zur 
organischen Entwicklung ist 
nicht bzw. nur ansatzweise 
gelungen. Zudem konnten die 
als Angebotsplanung zu ver-
stehenden Bereiche, die für 
die Siedlungsentwicklung be-
sonders in Betracht kommen, 
keine erhöhte gewerbliche 
Bautätigkeit auslösen. Das 
Ergebnis spiegelt sich auch in 
den Antworten der Kommu-
nalbefragung wider, wonach 
Forderungen der Regionalplanung das Baulandangebot auszudehnen, nur in 1 % der Kom-
munen tatsächlich sowie in weiteren 12 % in Teilen zu einer vermehrten Ausweisung führen. 
Auch die kleinräumige Ausrichtung der Entwicklung auf Haltepunkte des SPNV verlief kaum 
erfolgreich. Der Schwerpunkt der Steuerungseffektivität des Instrumentenverbunds der Re-
gion München liegt eindeutig auf den Festlegungen zum Freiraumschutz. Das Ergebnis bes-
tätigt die Einschätzung der Lands- und Regionalplanung, die hierin den zentralen Steue-
rungsansatz des Regionalplans sehen (Experteninterviews Landes- und Regionalplanung). 
Die Festlegungen zum Freiraumschutz weisen insgesamt eine etwas höhere Steuerungsef-
fektivität auf. Die Vermeidung einer gewerblichen Flächeninanspruchnahme gelingt dabei vor 
allem durch die Festlegung von Vorranggebieten zum sonstigen Freiraumschutz. Aufgrund 
des geringen räumlichen Umfangs dieser Festlegungen ist hiermit allerdings keine umfas-
sende Standortsteuerung der gewerblichen Entwicklung möglich. Eine deutlich größere Aus-
dehnung besitzen die Regionalen Grünzüge sowie die landschaftlichen Vorbehaltsgebiete. 
Während die Regionalen Grünzüge, geschwächt durch eine Ausnahmeregelung und den 
faktischen Verzicht auf die Ausweisung als Vorranggebiet, ebenso wie das Trenngrün im-
merhin eine mittlere Effektivität aufweisen, können die Vorbehaltsgebiete nur in geringem 
Maße auf den Standort des Gewerbes einwirken. Ausnahmeregelungen des Regionalplans 
sind vor dem Hintergrund eines effektiven Freiraumschutzes vor allem auch deshalb kritisch 
zu sehen, weil die Steuerungswirkung der Instrumente durch Präzedenzfälle, in denen eine 
Ausnahme gewährt wird, weiter geschwächt werden kann (LH München 2003, 6).  

Eine Mengensteuerung der gewerblichen Flächenentwicklung ist in dem Instrumentenver-
bund allenfalls mittels der Festlegung zur organischen Entwicklung möglich. Aufgrund des 
Verzichts auf eine Operationalisierung des Eigenbedarfs besitzt das Instrument allerdings 
keine mengensteuernde Wirkung. Insgesamt ist der Regionalplan nicht in der Lage, umfang-
reiche gewerbliche Flächenausweisungen in den auf organische Entwicklung begrenzten 
Kommunen in den Zwischenräumen der Entwicklungsachsen zu verhindern.  

Abbildung 50: Gesamtbewertung des Instrumentenverbunds 
der Region München 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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Im Rahmen der Evaluation nicht untersucht wurde der ausschließlich im Landentwicklungs-
programm aufgeführte Harmonisierungsgrundsatz, der bei der Ausweisung gewerblicher 
Siedlungsflächen im großen Verdichtungsraum München gleichzeitig die Ausweisung von 
Wohnsiedlungsflächen auf derselben Planungsebene fordert (BVI 2.3 LEP 2006). Studien in 
der Region München zeigen jedoch, dass sich Bevölkerungs- und Arbeitsplatzentwicklung in 
der Region entkoppelt haben (Pütz 2004, 118) und die Wohnungsbautätigkeit in Gemeinden 
mit hohem Arbeitsplatzzuwachs nicht Schritt halten konnte (Reiss-Schmidt 2003, 74). Dem 
Harmonisierungsgebot wird von der Landeshauptstadt München kaum praktische Wirkung 
zugesprochen (LH München 2003, 7). Für die Umsetzung des Grundsatzes, der in leicht 
veränderter Form bereits seit 1994 im Landesplan zu finden ist, wäre aus ihrer Sicht eine 
gezielte Beratung und Kontrolle bei Raumordnungsverfahren sowie Genehmigungs- und 
Änderungsverfahren der Flächennutzungspläne durch die Regierung von Oberbayern und 
die Landratsämter erforderlich.  

Einzelne Instrumente des Regionalplans besitzen grundsätzlich ein höheres Steuerungspo-
tential als sie derzeit entfalten können. Einen erheblichen Einfluss auf die wenig erfolgreiche 
Umsetzung der Festlegungen durch kommunale Bauleitpläne (vgl. auch Pütz 2004, 156) hat 
dabei die in der Region München stark betonte kommunale Planungshoheit. Die Kommunen 
sind durch die kommunalisierte Form der Regionalplanung in Bayern sowohl bei der Aufstel-
lung der Regionalpläne intensiv eingebunden als auch bei Konfliktfällen zwischen kommuna-
len und regionalen Planungen zuständig. Statt regionaler Belange stehen bei den Entschei-
dungsprozessen in der Verbandsversammlung häufig kommunale Interessen im Vorder-
grund (Experteninterview Kommunalplanung). Vor diesem Hintergrund gewährt der Pla-
nungsverband viele - aus Sicht der höheren Landesplanungsbehörde zu viele (Expertenin-
terview Landesplanung) - Ausnahmen, die die Steuerungseffektivität der Instrumente (vor 
allem der Grünzüge) deutlich reduzieren. Demnach fehlt häufig ein ausreichendes regionales 
Bewusstsein. Bei den Kommunen nehmen selbst 41 % der befragten Akteure eine starke bis 
mittlere Einschränkung der Steuerungskapazitäten des Regionalplans durch die kommunale 
Planungshoheit wahr. Offensichtlich wird die Regionalplanung weiterhin vielfach vorwiegend 
als Eingriff in die kommunale Planungshoheit und nicht als „notwendig regionale Rahmen-
setzung zur Sicherung von Qualität und künftigen Entwicklungsmöglichkeiten“ (Reiss-
Schmidt 2003, 74) angesehen. 

Die Bedeutung der kommunalen Planungshoheit wird bereits im Aufstellungsprozess deut-
lich. Da der Regionalplan in enger Abstimmung mit den Kommunen erstellt wird, spiegelt 
dieser in erster Linie die Wünsche der Gemeinden wider. Dennoch fühlen sich die Kommu-
nen, vor allem durch die positivplanerischen Festlegungen, vielfach in ihrer Planungshoheit 
eingeschränkt. Dies hat eine geringere Akzeptanz der Festlegungen zur Folge. Eine höhere 
Restriktivität der Festlegungen hat bei den meisten Kommunen nur teilweise zu einer stärke-
ren Anpassung ihrer Baulandpolitik an den Regionalplan geführt. Eine kurzfristige Änderung 
bestehender Bauleitpläne oder die Aufstellung neuer Pläne zur aktiven Anpassung an neue 
Festlegungen des Regionalplans erfolgt nicht (Experteninterviews Kommunalplanung). 

Zur Umsetzung des Regionalplans greift die Regionalplanung in der Region München viel-
fach auch auf informelle Wege wie die Beratung von Planungsträgern in Gremien, Institutio-
nen und Arbeitskreisen zurück (Experteninterview Regionalplanung). Allerdings schränkt die 
geringe personelle und finanzielle Ausstattung der Regionalplanung ihre Möglichkeiten ein, 
auf diese Weise aktiv auf die Umsetzung Einfluss zu nehmen. 
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Zudem führt möglicherweise die als relativ gering wahrgenommene Normenklarheit der Fest-
legungen des Regionalplans zu einer Einschränkung der Steuerungseffektivität. Während die 
meisten Kommunen im Regionalplan eher konkrete Formulierungen und eine präzise Be-
stimmung der Adressaten erkennen können, wird der mit den Festlegungen verbundene 
Handlungsauftrag für rund ein Viertel der Kommunen nicht deutlich. Zudem hält ein Drittel 
der Kommunen die Formulierungen für schwer verständlich und nimmt keinen präzise abge-
grenzten Konkretisierungsspielraum der Gemeinden wahr.  

Insgesamt ist die Steuerungseffektivität des Instrumentenverbunds als gering bis mittel ein-
zuschätzen. Die Regionalplanung besitzt auf der Basis des Regionalplans nur einen sehr 
eingeschränkten Einfluss auf die Entwicklung der Gewerbeflächen. Sofern eine Kommune 
eine für sie erfolgversprechende Gewerbeansiedlung plant, wird sie hierbei in der Regel 
durch die Festlegungen des Regionalplans nicht behindert, auch wenn die Entwicklung aus 
einer regionalen Perspektive nicht sinnvoll ist. Unterstützt wird diese Tendenz durch die in 
der Region München schwach ausgeprägte Lobby überörtlicher Belange (LH München 2003, 
14). Obwohl die einzelnen lokalen Entwicklungen in der Regel nur eine geringe Abweichung 
von der regionalplanerischen Zielsetzung darstellen, schränken sie die Steuerungseffektivität 
des Regionalplans in der Summe ein (vgl. LH München 2003, 6). Die Evaluation kommt 
demnach zu einer ähnlichen Einschätzung wie Reiss-Schmidt, der davon ausgeht, dass die 
Regionalplanung den Wettbewerb um Arbeitsplätze und die Entwicklung der Siedlungsstruk-
tur nicht wirksam steuern konnte (Reiss-Schmidt 2003, 74). Das Ergebnis ist vor dem Hinter-
grund der sehr dynamischen Entwicklung in der Region München besonders kritisch zu se-
hen. Während die Regionalplanung in vielen Regionen Deutschlands zunehmend mit einer 
geringen oder stagnierenden Siedlungsflächenentwicklung konfrontiert wird, gilt es in der 
Region München ein starkes Wachstum zu steuern. Die Steuerung der Flächenentwicklung 
umfasst dabei nicht nur die Vermeidung eines hohen Flächenwachstums in bestimmten Ge-
bieten (z.B. Achsenzwischenräume), sondern auch die Intensivierung der Entwicklung in den 
regionalplanerisch bevorzugten Räumen (z.B. Zentrale Orte, Bereiche, die für eine Sied-
lungsentwicklung besonders in Betracht kommen). Eine besondere Problematik stellen hier 
Wachstumsverweigerer dar. Diese Kommunen stehen einem weiteren Flächenwachstum 
kritisch gegenüber (vgl. Aring 1999, 162). Ihr Ziel ist es, die bestehende Größe und den ge-
genwärtigen Charakter zu erhalten und eine zunehmende Verkehrsbelastung sowie den Ver-
lust von Freiraum zu vermeiden. Da diese Einstellung auch von Kommunen vertreten wird, 
die aus regionaler Sicht für ein zusätzliches Wachstum geeignet sind, ist es hier grundsätz-
lich die Aufgabe der Regionalplanung die bestehenden Widerstände zu überwinden. Die 
Darstellung der Bereiche, die für eine Siedlungsentwicklung besonders in Betracht kommen, 
zeigt den Einfluss der Wachstumsverweigerer in der Region München. So konnten verschie-
dene im landschaftlich schönen Süden der Region gelegene Gemeinden auf eine auf den 
Siedlungsbestand beschränkte Darstellung hinwirken. Mit dem bestehenden Instrumentarium 
kann die Regionalplanung die dynamische Entwicklung in der Region insgesamt nur unzu-
reichend beeinflussen.  

Durch die Beteiligung der höheren Landesplanungsbehörde als Träger öffentlicher Belange 
weist diese auf Konflikte zwischen den regionalplanerischen Festlegungen sowie den kom-
munalen Bauleitplanungen hin. Da der Regionale Planungsverband seit 2005 nur noch bei 
regional bedeutsamen kommunalen Bauleitplanungen als Träger beteiligt wird, sind dessen 
Einflussmöglichkeiten auf die Vollzugsphase des Regionalplans deutlich reduziert worden. 
Die insgesamt geringe Anzahl von Konflikten im Beteiligungsverfahren - zwischen 2005 und 
2007 lediglich zwei Konflikte -, ist vermutlich auf die weiche Formulierung der Instrumente 
zurückzuführen. Ausschlaggebend kann aber auch ein zu geringes Gewicht der regionalpla-
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nerischen Festlegungen bei der Bewertungen der höheren Landesplanungsbehörde sein (LH 
München 2003, 6). Um stärker auf eine Umsetzung des Regionalplans hinzuwirken, versucht 
die höhere Landesplanungsbehörde in letzter Zeit vermehrt strikte Stellungnahmen ab-
zugeben. Da die Träger öffentlicher Belange bei den zahlreichen Abwägungsentscheidungen 
der Kommunen lediglich auf Missstände hinweisen, aber keine Änderung erzwingen können, 
sind die Einflussmöglichkeiten der Regionalplanung hier sehr gering.  

Die Beziehung zwischen den Kommunen und der Geschäftsstelle des Planungsverbandes 
wird bei rund einem Drittel der Kommunen durch konstruktive Zusammenarbeit sowie ein 
persönliches Vertrauensverhältnis geprägt. Dabei werden Auskünfte über die Übereinstim-
mung kommunaler Planung mit dem Regionalplan nur von rund einem Viertel der Kommu-
nen häufig eingeholt (27 %). Ebenso erhalten nur 22 % der Kommunen häufig Hilfestellung 
bei der Interpretation von Zielen und Grundsätzen. Für die meisten Kommunen kommt es 
nur selten zu solchen Kontakten. Auch mit dem Regionsbeauftragten werden fachliche Fra-
gen überwiegend selten oder nie diskutiert. Verhandlungen über Festlegungen finden kaum 
statt. Insgesamt lassen die Bewertungen auf einen relativ seltenen Kontakt zwischen den 
Kommunen und der Regionalplanung schließen. Der geringe Austausch zwischen beiden 
Planungsebenen deutet darauf hin, dass die Regionalplanung für die tägliche Praxis der 
kommunalen Bauleitplanung überwiegend keine Bedeutung besitzt.  

Eine Reform des Steuerungsinstrumentariums ist nur unter Berücksichtigung zweier zentra-
ler Größen denkbar. Zum einen muss die Landesplanung den Einsatz anderer Instrumente 
ermöglichen bzw. erlauben. Die Landesplanung legt im LEP und dem Planzeichenkatalog 
die Steuerungsinstrumente fest, die von der Regionalplanung genutzt werden können. Durch 
den Verzicht im LEP 2006, den Einsatz von Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebieten zur Sied-
lungsflächenentwicklung zu erlauben, wird das Steuerungsinstrumentarium der Regionalpla-
nung stark eingeschränkt. Die Nutzung positivplanerischer Instrumente zur regionalplaneri-
schen Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung in Bayern setzt voraus, dass dieser An-
satz von der Landesplanung für sinnvoll erachtet wird. Unabhängig von den Vorgaben des 
LEP würden immerhin 43 % der Kommunen eine Ausweisung von Vorranggebieten für ge-
werblichen Siedlungsflächenzuwachs für sinnvoll - und nur 21 % für nicht sinnvoll - halten. 
Eine Akzeptanz für eine konkrete Mengensteuerung durch gemeindescharfe Baulandkontin-
gente oder die verbindliche Vorgabe von Mindestdichten für Gewerbebau besteht demge-
genüber nicht. Zum anderen müssen die von der Landesplanung zugelassenen Instrumente 
im Regionalplan auch - in restriktiver Form - eingesetzt werden. Obwohl die Landesplanung 
erst seit 2006 den Einsatz von Raumordnungsgebieten zur Steuerung der Siedlungsflächen-
entwicklung verbietet, standen restriktive positivplanerische Steuerungsinstrumente bei der 
Fortschreibung des Siedlungs- und Freiraumkonzepts der Region München 2001 nicht zur 
Diskussion. Eine Reform des Instrumentariums setzt auf regionaler Ebene voraus, dass er-
möglichte bzw. nicht verbotene Instrumente, die auf eine effektive Steuerung der Gewerbe-
flächenentwicklung abzielen, tatsächlich in den Regionalplan aufgenommen werden. Dabei 
kann eine Reform des Instrumentariums auch an bestehenden Instrumenten ansetzen, in-
dem deren Steuerungseffektivität durch den Verzicht auf Ausnahmeregelungen oder eine 
Aufstufung vom Grundsatz zum Ziel der Raumordnung erhöht wird.  

Trotz der bestehenden Einschränkungen hält es auch die Regionalplanung in der Region 
München für sinnvoll, über restriktivere Ziele mit einer größeren Steuerungswirkung nachzu-
denken (Experteninterview Regionalplanung). Einen zentralen Ansatzpunkt für die Erhöhung 
der Effektivität des Instrumentenverbunds stellt das Instrument der organischen Entwicklung 
dar. Vor dem Hintergrund dessen geringer Steuerungseffektivität sprechen sich auch die 
Landes- und Regionalplanung grundsätzlich für eine stärkere Einschränkung des organi-
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schen Wachstums aus. Allerdings wird die Umsetzbarkeit einer solchen Regelung im Raum-
ordnungsplan bezweifelt. Vor allem eine Beschränkung der Entwicklung auf den tatsächli-
chen Eigenbedarf wird als zu starke Einschränkung der kommunalen Planungshoheit abge-
lehnt (Experteninterview Landesplanung). Eine solche Änderung würde demnach den Unwil-
len der Kommunen zur Folge haben. Die Kommunalbefragung zeigt, dass über die Hälfte der 
Kommunen (56 %) ein solches Instrument ablehnen würden. Nur 9 % der Kommunen halten 
die Nutzung ortsteilscharfer Flächenkontingente zur Steuerung der organischen Entwicklung 
für sinnvoll.  

Zur zukünftigen Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung versucht die höhere Landespla-
nungsbehörde den Kommunen die Nutzung von Gewerbeflächenpools durch Vorträge zu 
vermitteln. Allerdings stoßen die Anregungen bislang auf wenig Interesse. Die Umsetzung 
einer solchen Kooperation wäre derzeit nur bei strikten Vorgaben des Ministeriums und einer 
Anpassung der Regionalpläne denkbar. Allerdings sind solche Vorgaben nicht absehbar. 

Dass einzelne Kommunen in der Region München die Notwendigkeit sehen, unabhängig von 
der Regionalplanung auf eine nachhaltige Siedlungsentwicklung hinzuwirken, verdeutlicht die 
2003 als freiwilliges Zweckbündnis gegründete Arbeitsgemeinschaft Siedlungsentwicklung 
(ARGE). Neben der Landeshauptstadt München, die den Anstoß zu dieser Arbeitsgemein-
schaft gab, sind neun weitere Gemeinden an dem Projekt beteiligt, das 2003 bis 2006 asso-
ziiertes Modellvorhaben der Raumordnung war und seitdem fortbesteht. Schwerpunkte der 
Gemeinschaft sind der Aufbau eines umfassenden Flächenmonitorings sowie eines Bottom 
up-Ansatzes für ein überörtliches Flächenmanagement (Kufeld 2006). Zudem legte die AR-
GE Grundsätze für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung (u.a. Innenentwicklung vor Au-
ßenentwicklung, Flächenrecycling vor Neuausweisung) fest, die in der Bauleitplanung meh-
rerer Mitgliedskommunen berücksichtigt werden. Die Flächennutzungen und Flächenpotenti-
ale der Mitgliedskommunen wurden bereits vollständig erfasst und eine Abgrenzung von 
Innen- und Außenraum vorgenommen (LH München 2006, 19). Mit Hilfe von festgelegten 
Indikatoren wird so eine Beobachtung der jährlichen Flächenentwicklung in den Kommunen 
möglich. Der Ansatz sollte grundsätzlich als Basis für ein Flächenmonitoring in der Region 
München dienen (http://www.bbsr.bund.de/cln_032/nn_340582/BBSR/DE/FP/MORO/For-
schungsfeder/InnovativeProjekteRegionalentwicklung/Modellvorhaben/NachhaltigeSied-
lungsentwicklung/GrossraumMuenchen/GrossraumMuenchen.html?__nnn=true, 9.05.2011). 
Allerdings gibt es derzeit keine Anzeichen für eine Ausdehnung des Monitorings. Abgesehen 
von der ARGE sind in der Region München keine Ansätze zu erkennen, bei denen auf ko-
operativem Wege, interkommunal eine nachhaltige Siedlungsflächenentwicklung angestrebt 
wird (vgl. auch Pütz 2004).   
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11 Gegenüberstellung der Steuerungsansätze der Regionen    
Düsseldorf und München 

Bei der in zwei Fallregionen durchgeführten theoriebasierten Evaluation wurde die Wirksam-
keit regionalplanerischer Instrumente zur Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung analy-
siert. Für die Untersuchung wurden mit den Regionen Düsseldorf und München zwei Fallre-
gionen ausgewählt, deren Steuerungsansatz für die gewerbliche Entwicklung möglichst gro-
ße Unterschiede aufweist, in denen aber weitere Rahmenbedingungen möglichst ähnlich 
sind (vgl. Kapitel 8). Die Region Düsseldorf repräsentiert dabei einen auf eine umfassende 
positiv- und negativplanerische Steuerung ausgerichteten Ansatz, während in der Region 
München der Schwerpunkt auf der negativplanerischen Steuerung liegt. Die unter Berück-
sichtigung der Programmtheorie der Regionalplanung durchgeführte Evaluation betrachtet 
dabei die verschiedenen Bereiche der Wirkungskette der Regionalpläne.  

Bei der vergleichenden Bewertung der Steuerungseffektivität der in den Regionalplänen 
festgelegten Instrumentenverbünde wird der Blick nicht nur auf die Instrumente selbst gerich-
tet. Ebenso sind der institutionelle Kontext (u.a. Einfluss der Landesplanung) sowie die Ak-
teure und Akteurkonstellation (u.a. Organisation der Regionalplanung, Problembewusstsein 
hinsichtlich der Notwendigkeit einer nachhaltigen Entwicklung) zu betrachten. 

Im Folgenden werden die Steuerungsansätze der beiden Fallstudienregionen und die Effek-
tivität ihrer Instrumente gegenübergestellt (Kapitel 11.1). Dabei wird der Blick zunächst auf 
die instrumentellen Unterschiede aber auch Gemeinsamkeiten gerichtet. Anschließend wer-
den die Möglichkeiten der Regionalplanung, diese Instrumente in der Vollzugsphase durch-
zusetzen, thematisiert (Kapitel 11.2). Danach wird der Blick auf den Einfluss der Landespla-
nung (Kapitel 11.3) sowie der Organisation der Regionalplanung (Kapitel 11.4) auf die in den 
Fallregionen genutzten Instrumentenverbünde sowie deren Effektivität gerichtet. Darüber 
hinaus werden der Stellenwert der in beiden Regionalplänen geforderten nachhaltigen Ent-
wicklung auf Ebene der Kommunen (Kapitel 11.5) sowie die in den Regionen aktuell beste-
henden Möglichkeiten eines regionalen Gewerbeflächenmanagements angesprochen (Kapi-
tel 11.6).  
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11.1 Vergleichende Betrachtung der Steuerungseffektivität der                             
Instrumentenverbünde 

Die Evaluation in den Fallregionen zeigt, dass der Instrumentenverbund der Region Düssel-
dorf insgesamt eine höhere Steuerungseffektivität erreicht als der der Region München (vgl. 
Abbildung 51). Die unterschiedliche Steuerungseffektivität der Instrumentenverbünde wird 
dabei auch von den Kommunen wahrgenommen (vgl. Abbildung 52).  

Abbildung 51: Steuerungsintensität der Instrumentenverbünde 
der Regionen Düsseldorf und München 

 
                Quelle: eigene Darstellung 

Abbildung 52: Eignung der Regionalpläne zur Mengen- bzw. Standortsteuerung  
der Flächeninanspruchnahme 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenbasis: Kommunalbefragung des BBSR 2009, 

 N = 50 (Düsseldorf), N = 75 (München) 
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Zunächst wird der Blick auf die positivplanerischen Instrumente gerichtet. Mit den Vorrang-
gebieten für Gewerbeflächenentwicklung (Gewerbe- und Industriebereiche (GIB)) besitzt 
alleine die Region Düsseldorf ein Instrument, das auf eine aktive Steuerung ausschließlich 
der Gewerbeflächenentwicklung abzielt. Durch die großräumige Ausweisung dieser Vor-
ranggebiete sowie der Vorranggebiete für Siedlungsflächenentwicklung können in der Regi-
on Düsseldorf erfolgreich Flächen für die gewerbliche Inanspruchnahme gesichert werden. 
Zudem gelingt durch die Konzentration der Entwicklung auf diese Bereiche eine kleinräumige 
Standortsteuerung. Eine vergleichbare Flächensicherung sowie Standortsteuerung erlauben 
die in München eingesetzten Bereiche, die für eine Siedlungsentwicklung besonders in Be-
tracht kommen, aufgrund ihrer geringen Restriktivität nicht. Beide Regionen nutzen mit den 
Festlegungen zur Eigenentwicklung und zur Ausrichtung der Entwicklung auf SPNV/ÖPNV 
vergleichbare positivplanerische Instrumente zur Steuerung der allgemeinen Siedlungsent-
wicklung. Die Begrenzung der Gewerbeflächenentwicklung in auf Eigenentwicklung be-
schränkten Gemeinden bzw. Ortslagen ist in beiden Regionen wenig erfolgreich. Das In-
strument zur Ausrichtung der Entwicklung auf SPNV weist ebenfalls jeweils nur eine geringe 
bis mittlere Effektivität auf. Eine großräumige Steuerung durch die Ausrichtung der Entwick-
lung auf Zentrale Orte bleibt in der Region München wenig erfolgreich. Insgesamt sind die in 
der Region Düsseldorf gewählten positivplanerischen Instrumente für eine effektive und akti-
ve Standortsteuerung der Gewerbeflächenentwicklung deutlich besser geeignet. Da aber 
selbst mit den Vorranggebieten für Gewerbe- und Siedlungsflächenentwicklung eine Ent-
wicklung außerhalb der Gebiete nicht ausgeschlossen werden kann, sind negativplanerische 
Instrumente auch hier für den Schutz des Freiraums von großer Bedeutung.  

Die Steuerungseffektivität des negativplanerischen Instrumentariums beider Regionen er-
reicht mit Ausnahme der landschaftlichen Vorbehaltsgebiete in der Region München jeweils 
mindestens ein mittleres Niveau. Während die Vorranggebiete zum sonstigen Freiraum-
schutz einen effektiven Schutz vor gewerblicher Flächeninanspruchnahme bieten, weisen die 
Vorbehaltsgebiete eine deutlich geringere Steuerungseffektivität auf. Die Festlegungen zu 
Regionalen Grünzügen in der Region Düsseldorf bieten einen höheren Freiraumschutz als in 
München. Durch die Möglichkeiten des Flächentauschs können die Kommunen in Düsseldorf 
zudem bei entsprechendem Bedarf auch Freiraumbereiche flexibel nutzen, ohne dass eine 
Reduzierung der Grünzüge erfolgt. Trotz der etwas geringeren Effektivität der Grünzüge in 
der Region München leistet das Instrument auch hier einen Beitrag zur Vermeidung von Ge-
werbeflächenentwicklungen. Die negativplanerischen Festlegungen fallen in der Region 
Düsseldorf insgesamt deutlich umfangreicher aus. So werden hier 76 % der Region mit un-
terschiedlichen negativplanerischen Gebietsausweisungen bedeckt, während in der Region 
München nur 43 % des Planungsraumes für den Freiraumschutz gesichert sind. In der Regi-
on München können die Instrumente zwar weitgehend eine Inanspruchnahme der betroffe-
nen Bereiche vermeiden, aufgrund ihrer deutlich geringeren Ausdehnung ist allerdings keine 
umfassende kleinräumige Standortsteuerung wie in der Region Düsseldorf möglich.  

Der Steuerungsansatz der Region München erlaubt insgesamt keine räumlich präzise 
Standortsteuerung der Gewerbeflächenentwicklung. Einen effektiven Einfluss auf die Stand-
orte besitzt keines der von der Regionalplanung eingesetzten positivplanerischen Instrumen-
te. Durch die Regionalen Grünzüge gelingt weitgehend ein allerdings teilweise brüchiger 
Freiraumschutz. Der Schutz durch landschaftliche Vorbehaltsgebiete ist eingeschränkt. In 
großen Bereichen der Planungsregion, in denen keine negativplanerischen Ausweisungen 
erfolgen, obliegen Entscheidungen über den Standort und den Umfang von Gewerbeflächen 
in der Regel alleine den Kommunen. Die Regionalplanung besitzt daher keine Möglichkeit 
auf eine regional ausgewogene Entwicklung hinzuwirken.  
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Demgegenüber gelingt in der Region Düsseldorf durch die Kombination verschiedener effek-
tiver positiv- und negativplanerischer Instrumente, durch die der gesamte Planungsraum 
überplant wird, eine recht erfolgreiche Standortsteuerung der Gewerbeflächenentwicklung. 
Einschränkungen bestehen vor allem im Hinblick auf eine kleinräumige Steuerung innerhalb 
der Siedlungsbereiche. Eine Mengensteuerung ist auch mit diesem Instrumentarium nur sehr 
eingeschränkt möglich. 

Die Gegenüberstellung beider Regionen zeigt, dass die größere Steuerungseffektivität des 
Ansatzes der Region Düsseldorf nur bedingt auf die Nutzung konkret auf die Gewerbeflä-
chenentwicklung bezogener Instrumente zurückzuführen ist. Vielmehr sind für das Ergebnis 
vor allem die insgesamt größere Restriktivität der Instrumente sowie deren größere räumli-
che Ausdehnung in der Region ausschlaggebend. Während dort alle Bereiche entweder als 
Siedlungsbereich oder Freiraumbereich dargestellt werden, betreffen die Festlegungen in der 
Region München nur rund die Hälfte des Planungsraumes. Bei einer größeren Ausdehnung 
der Freiraumbereiche bzw. einer Erhöhung der Restriktivität der Festlegungen wäre auch mit 
dem bestehenden Instrumentarium in der Region München eine intensivere Standortsteue-
rung des Gewerbes möglich.  

In beiden Regionen wird die Steuerungseffektivität der Regionalpläne bislang nicht durch 
Zielabweichungsverfahren eingeschränkt. Das Verfahren wurde jeweils nur einmal einge-
setzt.  

11.2 Durchsetzungsmöglichkeiten der Festlegungen des Regionalplans durch die 
Regionalplanung  

Durch die Bundes- und Landesgesetze werden dem Träger der Regionalplanung in den bei-
den Fallregionen unterschiedliche Verfahren (Anpassungsverfahren gemäß § 32 LPLG 
NRW, Beteiligungsverfahren gemäß § 4 BauGB) bereitgestellt, in denen eine Überprüfung 
der Anpassung der kommunalen Bauleitpläne an die regionalplanerischen Festlegungen 
erfolgt. In beiden Verfahren besitzt die Regionalplanung grundsätzlich die Möglichkeit, durch 
eine negative Stellungnahme eine kommunale Planung zu verhindern oder auf eine Modifi-
kation hinzuwirken. Voraussetzung hierfür ist jeweils ein Verstoß gegen ein Ziel der Raum-
ordnung. Liegt ein solcher vor, kann der Bauleitplan nicht genehmigt werden. Bei Grundsät-
zen der Raumordnung kann die Regionalplanung allenfalls auf eine aus ihrer Sicht fehlerhaf-
te Abwägung durch die Kommunen hinweisen. Die Genehmigungsbehörde kann den Plan im 
Falle eines betroffenen Grundsatzes der Raumordnung dennoch genehmigen. Vor allem in 
der Region München schränken die zahlreichen Grundsätze der Raumordnung die Einfluss-
möglichkeiten der Regionalplanung im Rahmen des Verfahrens ein. Zudem bestehen hier 
durch die Ausnahmeregelungen auch bei den Zielen der Raumordnung vielfach Interpretati-
ons- und damit größere Abweichungsspielräume.  

In der Region Düsseldorf wird das Anpassungsverfahren für eine aktive Durchsetzung der 
regionalplanerischen Festlegungen genutzt. Die weitgehend restriktiven Ziele sowie ihre 
stringente Auslegung dieser durch die Regionalplanung bilden hierfür die Grundlage. Da die 
Kommunen auf eine positive Stellungnahme angewiesen sind, nutzt die Regionalplanung 
das Verfahren auch, um im Rahmen von Verhandlungen Kompromisse mit den Kommunen 
zu erzielen.  

Erst seit kurzer Zeit greift in Bayern die für die Stellungnahmen zuständige höhere Landes-
planungsbehörde auf eine striktere Auslegung der Festlegungen des Regionalplans zurück, 
um eine stärkere Steuerung der Siedlungsentwicklung zu erzielen. Eine sehr restriktive Aus-
legung für eine bessere Einhaltung der Festlegungen wird dabei vor dem Hintergrund der 
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kommunalen Planungshoheit von der oberen Landesplanungsbehörde nicht befürwortet. 
Auch der Regionale Planungsverband sieht detaillierte Stellungnahmen zu städte- und orts-
planerischen Themen der Regierung kritisch. Zur Verbesserung der regionalen Steuerungs-
fähigkeit in Bayern schlägt Pütz (2004, 160) vor, dass keine Flächennutzungspläne ohne 
Zustimmung des regionalen Planungsverbandes geändert werden dürfen. Die Evaluation 
lässt jedoch darauf schließen, dass eine solche Vorgehensweise aufgrund der sehr hohen 
Bedeutung der kommunalen Planungshoheit in Bayern nicht zu realisieren ist. 

Die Steuerungskompetenz der Regionalplanung in München wird auch durch Informations-
defizite hinsichtlich bestehender Gewerbeflächenpotentiale und -bedarfe eingeschränkt. Um-
fassende Informationen über die Reservesituation sowie den tatsächlichen Bedarf würden 
die Regionalplanung in die Lage versetzen, noch effektiver auf eine nachhaltige Entwicklung 
hinwirken zu können. So würde hierdurch eine Grundlage für eine begründete Ablehnung 
überdimensionierter kommunaler Planungen in Stellungnahmen im Rahmen des Beteili-
gungsverfahrens geschaffen (Siedentop 2006, 81). Auch eine fundierte Forderung verstärk-
ter Innen- bzw. Brachflächenentwicklung wäre dann möglich. In der Region Düsseldorf kön-
nen diese Informationen dem Siedlungsmonitoring entnommen werden.  

Obwohl beide Verfahren ähnliche Voraussetzungen für eine Durchsetzung der Regionalplä-
ne schaffen, kann nur die Regionalplanung in der Region Düsseldorf, eine aktive Einfluss-
nahme erreichen. Ausschlaggebend hierfür ist die hohe Restriktivität der Festlegungen des 
Regionalplans. Einen entsprechenden Einfluss kann die Regionalplanung in der Region 
München auf Basis der bestehenden Festlegungen nicht geltend machen. 

11.3 Einfluss der Landesplanung auf die Steuerungseffektivität des Regionalplans 

In beiden Regionen werden die zentralen Steuerungsinstrumente von der Landesplanung 
festgelegt. Die Steuerungseffektivität der Regionalplanung wird hierdurch erheblich beein-
flusst. 

Während in Nordrhein-Westfalen restriktive positivplanerische Festlegungen bereits seit den 
1970er Jahren genutzt werden, verzichtet die Landesplanung in Bayern traditionell auf den 
Einsatz ausdifferenzierten Steuerungsinstrumentariums im Bereich der Gewerbeflächenent-
wicklung. Diese Vorgehensweise spiegelt den sehr hohen Stellenwert der kommunalen Pla-
nungshoheit in Bayern wider, die von der Landes- und Regionalplanung nicht zu stark einge-
schränkt werden soll. Einen erheblichen Einfluss auf die Steuerungsinstrumente in diesem 
Land besitzt zudem die oberste Baubehörde. So wurde auf Wunsch dieser Behörde in Folge 
des Landesentwicklungsplans 2006 eine Steuerung durch Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete 
zum Siedlungswesen mittelbar verboten. Die Regionalplanung soll hier nicht die Siedlungs-
planung der Kommunen übernehmen.  

Sowohl in Bayern als auch in Nordrhein-Westfalen setzt die Regionalplanung mitunter Steue-
rungsinstrumente ein, die über das von der Landesplanung vorgeschriebene Instrumentari-
um hinausgehen. So wurden in einzelnen bayerischen Planungsregionen als Ergänzung des 
bestehenden Planzeichenkatalogs Vorranggebiete für Gewerbeflächenentwicklung für eine 
Standortsicherung festgelegt. Diese zusätzliche Darstellung ist seit 2006 nicht mehr möglich. 
In Nordrhein-Westfalen geht das von der Bezirksregierung Düsseldorf betriebene Sied-
lungsmonitoring auf eine Initiative der Regionalplanung in Düsseldorf zurück. Die Regional-
planung hätte hierbei eine Unterstützung durch die Landesplanung sowie ein landesweit ein-
heitliches Vorgehen bevorzugt. Die aus der regionalplanerischen Praxis resultierenden Ver-
besserungsvorschläge für landesplanerische Festlegungen werden demnach nur einge-
schränkt aufgegriffen. 
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Während in Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit der Neuaufstellung des Landes-
entwicklungsprogramms sowie der Neufassung des Landesplanungsgesetzes die verbindli-
che Einführung eines Flächenmonitorings diskutiert wird (Adamowitsch 2002, 19), ist der 
voraussichtlich auch zukünftige Verzicht auf dieses Instrument in Bayern kritisch zu sehen. 
Durch eine systematische Beobachtung und Analyse der Flächennutzung können Fehlent-
wicklungen identifiziert werden, so dass ein rechtzeitiges Gegen- bzw. Nachsteuern möglich 
ist (Kötter 2001, 164). Eine detaillierte Bewertung der Effektivität des eingesetzten Steue-
rungsinstrumentariums setzt ebenfalls eine Monitoring voraus. Zudem kann ein Monitoring 
auch zur Schaffung eines Problembewusstseins beitragen (Wuschansky/König 2006, 15) 
und als Arbeitshilfe für die kommunale Bauleitplanung dienen (Bonny/Kahnert 2005, 238).  

Eine grundlegende Reform des bestehenden regionalplanerischen Instrumentariums setzt 
somit in beiden Ländern die Initiative der Landesplanung voraus. Dabei gilt es, jeweils die 
Unterstützung anderer Ressorts wie der oberen Baubehörde zu gewinnen. 

11.4 Einfluss der Organisation der Regionalplanung auf die Steuerungseffektivität 
des Regionalplans 

Während die Effektivität des Steuerungsansatzes durch die Festlegung von Instrumenten in 
hohem Maße von den landesplanerischen Vorgaben beeinflusst wird, verbleibt der Regio-
nalplanung gleichwohl ein gewisser Handlungsspielraum. So können etwa die Restriktivität 
des zur Verfügung gestellten Instrumentariums sowie die Ausdehnung zeichnerischer Fest-
legungen variiert werden. Der Spielraum zeigt sich beispielsweise bei den in der Region 
München genutzten Ausnahmeregelungen bei den Grünzügen sowie deren Gebietsgröße. In 
der Region Düsseldorf spiegelt er sich in der gegenüber anderen nordrhein-westfälischen 
Planungsregionen geringeren Dimensionierung der Siedlungsbereiche wider. 

Die konkrete Ausgestaltung der Instrumente im Regionalplan wird durch die Akteurkonstella-
tion in den Planungsregionen beeinflusst. Die Entscheidung über die Ausformulierung der 
Instrumente obliegt den Regionalparlamenten der Regionen. Die Evaluation deutet darauf 
hin, dass die Organisation der Regionalplanung bei der Anwendung der Instrumente eine 
Rolle spielt. Die Regionalparlamente der Regionen Düsseldorf und München unterscheiden 
sich in Umfang und Zusammensetzung. Während im Regionalrat der Region Düsseldorf ne-
ben den kreisfreien Städten nur ein Teil der Kommunen vertreten ist, umfasst die Verbands-
versammlung der Region München Vertreter aller Kommunen der Planungsregion. Dabei 
kann eine sehr große Anzahl von Akteuren mit heterogenen Interessen eine Zusammenar-
beit erschweren (Knieling 2003, 183). Die Kommunalbefragung lässt darauf schließen, dass 
beim Stimmverhalten der Mitglieder die Beachtung der regionalen Entwicklung im Gremium 
der Region Düsseldorf insgesamt eine etwas größere Rolle spielt als im Gremium der Regi-
on München. Aber auch in der Region Düsseldorf vertritt ein Teil der Mitglieder vor allem 
kommunale Interessen.  

Die mit einer geringen Restriktivität ausgestatteten Festlegungen des Regionalplans der Re-
gion München sind das Resultat eines Kompromisses zwischen den vielfältigen kommunalen 
Interessen der Mitglieder der Verbandsversammlung. Der Einfluss der kommunalisierten 
Organisationsform hat sich beispielsweise im Aufstellungsprozess bei der Festlegung der 
Bereiche, die für eine Siedlungsentwicklung besonders in Betracht kommen, gezeigt. Er wird 
aber auch bei der Umsetzung des Plans deutlich. So werden Abweichungen von den Zielen 
durch die kommunalen Vertreter genehmigt, um möglichen zukünftigen Abweichungen der 
eigenen Kommune nicht im Weg zu stehen. Eine höhere Akzeptanz der Festlegungen kann 
durch die kommunalisierte Regionalplanung in der Regel nicht erreicht werden.  
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Die Einbeziehung aller Kommunen in das Regionalparlament in der Region München hat 
offenbar keine intensivere Auseinandersetzung der Kommunen mit der Wirkung der regio-
nalplanerischen Instrumente zur Folge. So verzichteten die Teilnehmer der Kommunalbefra-
gung in der Region München wesentlich häufiger als in der Region Düsseldorf auf eine Ein-
schätzung der Wirkung des Plans und seiner Instrumente. Insgesamt ist ein regionales Be-
wusstsein in der Region München kaum ausgeprägt. Die Schaffung eines solchen Bewusst-
seins wird vom Regionalen Planungsverband München, der im Rahmen der Untersuchung 
vorrangig als Vertreter der Kommunen und weniger als Vertreter der Region in Erscheinung 
tritt, auch nicht aktiv betrieben.  

Die Untersuchung lässt darauf schließen, dass das Verhältnis zwischen Kommunen und Re-
gionalplanung in der Region Düsseldorf intensiver ist und im Gegensatz zur Region Mün-
chen überwiegend auf einem persönlichen Vertrauensverhältnis beruht. Eine Rolle hierbei 
spielt offensichtlich auch die jeweilige institutionelle Einbindung der Regionalplanung (Knie-
ling 2003, 195). So ist die Regionalplanung in der Region Düsseldorf in die Mittelinstanz (Be-
zirksregierung) eingebunden und weist eine sehr gute personelle Ausstattung auf. Durch-
schnittlich werden von einem Regionalbetreuer 14 Kommunen betreut. Demgegenüber um-
fasst der regionale Planungsverband in der Region München, der außerhalb der bayerischen 
Behördenstruktur (untere bis oberste Landesplanungsbehörde) steht, nur zwei Personen 
(Geschäftsführer des RPV, Regionsbeauftragter bei der Höheren Landesplanungsbehörde), 
die für die Betreuung von 186 Kommunen zuständig sind.  

In beiden Regionen dominiert eine konstruktive Zusammenarbeit. Die alltägliche Zusam-
menarbeit zwischen Kommunen und Regionalplanung beschränkt sich dabei in der Regel 
auf die förmlichen Abstimmungsverfahren. 

11.5 Problembewusstsein der Kommunen hinsichtlich einer nachhaltigen           
Flächenentwicklung 

Eine erfolgreiche Umsetzung der Festlegungen des Regionalplans zur nachhaltigen Entwick-
lung wird in der Regel durch das Problembewusstsein der Kommunen hinsichtlich einer 
übermäßigen Flächeninanspruchnahme beeinflusst.  

Die durch das 30-ha-Ziel der Bundesregierung angestoßene Diskussion hat zum großen Teil 
die Kommunen in den Fallregionen erreicht. Während 86 % der Kommunen in Düsseldorf 
angeben das 30-ha-Ziel zu kennen, sind es in der Region München nur 71 %. In beiden Re-
gionen wird das Ziel von der deutlichen Mehrheit der Kommunen als erforderlich angesehen. 
Eine Zielerreichung wird in der Regel jedoch nicht erwartet. Neben der Zielsetzung des Bun-
des gibt es sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in Bayern bei den Umweltministerien 
angesiedelte Initiativen (Allianz für die Fläche (NRW), Bündnis zum Flächensparen (BY)), 
durch die das Problembewusstsein ebenfalls gefördert werden soll.  

In der Region Düsseldorf bildet das Thema Flächenverbrauch einen Schwerpunkt der tägli-
chen Arbeit der Regionalplanung. Ein erhöhtes Problembewusstsein der Kommunen entsteht 
allerdings häufig erst bei konkreten Flächenengpässen. Während die Reduzierung der Flä-
cheninanspruchnahme in den größeren Städten bereits in der Politik diskutiert wird, hat das 
Thema in vielen ländlichen Gebieten mit einem hohen Anteil an Freiflächen bislang nur eine 
geringe Bedeutung. 

Eine verstärkte Problemkenntnis konnte in der Region München vor allem durch die Staats-
regierung erreicht werden, die das Thema Flächenverbrauch in den Mittelpunkt gerückt hat. 
Allerdings ist das Problembewusstsein in der Region weiterhin unterschiedlich stark ausge-
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prägt. Viele Kommunen sehen bislang keine Notwendigkeit, aktiv gegen die hohe Flächenin-
anspruchnahme anzugehen. Diese wird vor dem Hintergrund der positiven wirtschaftlichen 
Entwicklung der Region als angemessen betrachtet. Dabei beanspruchen vor allem auch 
kleine Gemeinden weiterhin für sich, Gewerbeflächen vorzuhalten und bereitzustellen.  

Die in der Kommunalbefragung genannten Ziele der Gewerbebaulandpolitik verdeutlichen, 
dass die zunehmende Kenntnis des Problems bislang noch nicht zu einer umfassenden An-
passung der kommunalen Handlungen geführt hat. In beiden Regionen sehen derzeit nur 
rund ein Drittel der Kommunen die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme als ein Ziel 
der Gewerbebaulandpolitik mit großer bzw. mittlerer Bedeutung. Die größere Bedeutung des 
Vorrangs der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung sowie der Mobilisierung von Bau-
landreserven lassen auf ein etwas größeres Problembewusstsein in der Region Düsseldorf 
schließen. Zudem zielen hier deutlich mehr Kommunen darauf ab, einen Beitrag zu einem 
regional ausgeglichenen Gewerbeflächenangebot zu leisten.  

11.6 Möglichkeiten der Umsetzung eines regionalen Gewerbeflächenmanagements 
in den Fallregionen 

Um eine möglichst wirksame Koordinierung der regionalen Flächenpolitik zu ermöglichen, ist 
die Einbindung der Regionalplanung in ein umfassendes regionales Flächenmanagement 
denkbar (LH München 2003, 20). Ein regionales Gewerbeflächenmanagement zielt darauf 
ab, Nachteile, die durch interkommunalen Wettbewerb entstehen, zu verhindern sowie Po-
tentiale zu bündeln und Handlungsoptionen zu erweitern (Dressen 2004, 6). Im Mittelpunkt 
steht dabei eine auf alle Gewerbeflächen einer Region bezogene strategische Kooperation 
der regionszugehörigen Gemeinden (vgl. Kahnert 2002). Es gilt, die Gewerbeflächenentwick-
lung auf bedarfsgerechte Standorte mit der regionsweit besten Lagegunst zu lenken und 
regionalen Flächenmangel bzw. -überschuss auszugleichen. Zudem sollen die ineffiziente 
Nutzung von Gewerbeflächen vermieden sowie die Innen- und auch Brachflächenentwick-
lung und die Bestandspflege gestärkt werden (Greiving et al. 2003b, 28). Weitere Elemente 
sind eine gemeinsame Bewirtschaftung und Vermarktung der Gewerbeflächen.  

Das regionale Flächenmanagement ist an der Schnittstelle von Regionalplanung, interkom-
munalem Kooperationsmanagement und Regionsmanagement angesiedelt (Einig 2003a, 
110). Ein Zentralakteur kann nicht benannt werden. Akteure sind alle Organisationen, deren 
Aufgaben die planerische Vorbereitung oder praktische Umsetzung von Bauvorhaben ist 
(Einig 2003a, 108). Im Rahmen des regionalen Gewerbeflächenmanagements ergänzen 
netzwerkartige Kooperationsansätze solche Organisationsformen, die harte, rechtsverbindli-
che, planungsrechtliche Festlegungen ermöglichen (Danielzyk 2000, 158). Eine Steuerung 
erfolgt über die Kooperation und Koordination der autonomen und gleichberechtigten korpo-
rativen Akteure des öffentlichen und privaten Sektors in einem Netzwerk (Gatzwei-
ler/Mensing 2006, 51). Somit stellen der Ausbau und die verbesserte Gestaltung dieser Ko-
operationen einen wichtigen Ausgangspunkt für das regionale Management dar.  

Bestandteil eines regionalen Flächenmanagements sind alle zur Abstimmung der kommuna-
len Baulandpolitiken in einer Region sowie zur Umsetzung regionaler Siedlungsmodelle not-
wendigen Instrumente. Dazu sind das Monitoring der Baulandverfügbarkeit, die Abschätzung 
des Baulandbedarfs, der Entwurf von Siedlungskonzepten, die Folgenabschätzung alternati-
ver Siedlungspfade, der Beschluss und die Umsetzung von Siedlungskonzepten und ein 
Controlling des Gesamtprozesses zu zählen. Bislang konzentriert sich das Flächenmanage-
ment der Regionen in Deutschland im Allgemeinen auf einzelne der Phasen bzw. Instrumen-
te. Integrierte Ansätze scheitern in der Regel an fehlenden Anreizen für eine umfassende, 
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kooperative Vorgehensweise (Einig 2003c, 260 ff.). Zu den grundlegenden Voraussetzungen 
für ein regionales Gewerbeflächenmanagement ist der Aufbau eines Gewerbeflächenmonito-
rings zu zählen, in dessen Rahmen robuste, nachvollziehbare und mit den relevanten Akteu-
ren abgestimmte Informationen über die aktuelle Situation regionaler Gewerbeflächen und 
Brachen gesammelt werden (Dressen 2004, 5 f.). 

Ansätze für eine freiwillige interkommunale oder regionale Kooperation bei der Entwicklung, 
Vermarktung und Bewirtschaftung von Gewerbeflächen, stellen vor allem interkommunale 
Gewerbegebiete sowie regionale Gewerbeflächenpools dar. Interkommunale Gewerbegebie-
te, bei denen mindestens zwei Gemeinden einzelne Gewerbeflächen gemeinsam betreiben, 
sind in Deutschland bereits weit verbreitet (Wuschansky/König 2006). Bislang sind solche 
strategisch motivierten Kooperationen in der Regel auf Pilotprojekte beschränkt (Dressen 
2004, 5 f.). Zudem kann durch die einzelfallbezogenen interkommunalen Gewerbegebiete 
langfristig keine am Maßstab einer regionalen Gewerbeflächenpolitik orientierte Flächenent-
wicklung erreicht werden. Interkommunale Gewerbegebiete können dennoch eine Vorstufe 
zu regional ausgerichteten Poolansätzen bilden (Einig 2007, 25). Regional ausgerichtete 
Ansätze stellen bislang eine Ausnahme dar. Konzepte für solche regionalen Gewerbeflä-
chenpools wurden bundesweit bereits in mehreren Regionen diskutiert und erarbeitet. Die 
derzeit bestehenden Kooperationsansätze weisen jedoch deutliche Entwicklungsunterschie-
de auf. Bei den derzeit in Deutschland erprobten und geplanten regionalen Gewerbeflächen-
pools handelt es sich bislang streng genommen nur um interkommunale Ansätze. In allen 
Fällen beschränkt sich die Kooperation auf die Gemeinden eines Kreises oder geht nur ge-
ring darüber hinaus. Ein tatsächlich auf Ebene der Planungsregion verankerter Pool existiert 
noch nicht. Grundsätzlich ist die Ausweitung der vorgestellten Poolmodelle auf einen gesam-
ten Planungsraum denkbar.  

Die Ansätze regionaler Gewerbeflächenpools können derzeit zu einer verstärkten Regionali-
sierung der Gewerbeflächenpolitik beitragen. Allerdings stellen sie nur einen ersten Schritt in 
Richtung eines kooperativ erarbeiteten, alle Gewerbeflächen einer Region umfassenden 
Gewerbeflächenkonzepts dar. Auch in Zukunft können und sollen die kooperativen Ansätze 
nicht die hierarchische Steuerung der Regionalplanung über verbindliche Festlegungen in 
Form von Zielen und Grundsätzen der Raumordnung ersetzen. Im Rahmen eines regionalen 
Gewerbeflächenmanagements kann die Regionalplanung vor allem eine stärkere Koordinati-
onsfunktion übernehmen und vermehrt auch über regionale Politikverflechtung, d.h. die Ko-
operation von Gemeinden und Regionalplanung in einem Verbundsystem, steuern (Gatzwei-
ler/Mensing 2006, 51).  

Für ein regionales Gewerbeflächenmanagement bestehen in den Fallregionen derzeit sehr 
unterschiedliche Voraussetzungen.  

Durch das Siedlungsmonitoring stehen in der Region Düsseldorf für ein regionales Gewerbe-
flächenmanagement grundlegende Informationen über den Gewerbeflächen- bzw. Reserve-
flächenbestand zur Verfügung. Da das Monitoring bereits über eine längere Zeit durchgeführt 
wird, kann auf dessen Basis auch eine Bedarfsabschätzung vorgenommen werden. Durch 
das Monitoring hat die Regionalplanung die Möglichkeit im Rahmen des Anpassungsverfah-
rens, die kommunalen Planungsabsichten dem tatsächlichen Bedarf gegenüberzustellen und 
unverhältnismäßige Ausweisungen abzulehnen.  

Die Ausweisung der im Regionalplan festgelegten Gewerbe- und Industriebereiche erfolgt 
auf Basis eines Gewerbeflächenkonzepts. Dieses wird im Aufstellungsverfahren in Abstim-
mung mit den Kommunen, allerdings nicht in einem kooperativen Verfahren, erarbeitet. Inso-
fern kann hier nicht von einem Gewerbeflächenkonzept im Sinne eines kooperativen regio-
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nalen Gewerbeflächenmanagements gesprochen werden. Das Gewerbeflächenkonzept der 
Regionalplanung kann aber grundsätzlich einen wichtigen Anknüpfungspunkt für ein koope-
rativ durch die Planungsakteure der Region erarbeitetes Konzept bilden, in dem sowohl be-
stehende Gewerbeflächenpotentiale analysiert und Standorte für künftige Flächenauswei-
sungen festgelegt als auch die branchenspezifische Spezialisierung der Standorte sowie 
deren Vermarktungsmöglichkeiten thematisiert werden können (Einig 2003a, 117). 

In der Region Düsseldorf findet eine gemeinsame Bewirtschaftung oder Vermarktung von 
Gewerbeflächen bislang lediglich in einzelnen interkommunalen Gewerbegebieten statt. Da-
bei sind die Vorgaben der Regionalplanung Flächen interkommunal zu entwickeln, in der 
Regel nicht als auslösender, sondern als zusätzlicher Anlass für die Entstehung interkom-
munaler Gewerbegebiete zu sehen (Bunzel et al. 2002, 237). Obwohl die Anzahl interkom-
munaler Gewerbegebiete in ganz NRW seit den 1990er Jahren deutlich gewachsen ist 
(Dressen 2004, 5), ist eine regionale Ausweitung der Ansätze derzeit allerdings nicht zu er-
kennen. So zielt der im Kreis Kleve initiierte Virtuelle Gewerbeflächenpool auf eine Flexibili-
sierung der regionalplanerischen Festlegungen ab. Ein gemeinsames Gewerbeflächenent-
wicklungskonzept für eine ressourcenschonende Entwicklung wird nicht verfolgt.  

In der Region München fehlen bereits grundlegende Voraussetzungen für ein regionales 
Gewerbeflächenmanagement. So liegen in der Regel keine Informationen über die Gewer-
bebaulandverfügbarkeit (Gewerbeflächenmonitoring) vor. Auch der zukünftige Bedarf ist un-
bekannt. Die Einführung eines Monitorings oder eines gesetzlich vorgeschriebenen kommu-
nalen Baulandkatasters, die einen Überblick über die bestehenden kommunalen Reserven 
bieten würden, wird zwar grundsätzlich sowohl von der Landes- als auch von der Regional-
planung befürwortet. Eine Umsetzung wird jedoch kritisch gesehen. So liegt etwa die Kom-
petenz für die Einführung eines Baulandkatasters nicht bei der Landesplanung, sondern bei 
der obersten Baubehörde. Einen Ansatz für ein freiwilliges kommunales Flächenmonitoring 
stellt das Projekt Arbeitsgemeinschaft Siedlungsentwicklung dar. Allerdings sind die Chan-
cen für eine Ausdehnung dieses Monitoringansatzes auf andere Kommunen gering. Das 
Fehlen zentraler Bausteine eines regionalen Flächenmanagements in der Region München 
führt Pütz (2004, 161) darauf zurück, dass nicht alle Akteure der Region den Verzicht auf 
diese Instrumente als ein Problem wahrnehmen oder individuelle Interessen gegenüber der 
Lösung regionaler Probleme im Vordergrund stehen.   

Eine mit der Region Düsseldorf vergleichbare Integration eines Gewerbeflächenkonzepts in 
den Regionalplan ist auf Grundlage der Vorschriften des Landesentwicklungsplans 2006 
derzeit nicht möglich. Allerdings verbietet die Landesplanung grundsätzlich keine freiwillige, 
kooperative Entwicklung eines außerhalb des Regionalplans stehenden Konzepts. Für eine 
solche Vorgehensweise sind in der Region derzeit keine Anknüpfungspunkte zu erkennen. 
So werden bislang nur in Ausnahmefällen interkommunale Projekte zur Gewerbeflächenent-
wicklung realisiert. Zur Verbesserung der regionalen Steuerungsfähigkeit der Siedlungsent-
wicklung in der Region München bzw. zur Lenkung der Baulandnachfrage schlägt auch be-
reits Pütz (2004, 159) den Einsatz regionaler Flächenpools vor. 
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12 Bewertung der theoriebasierten Evaluation der Regionalpläne  

Mit der Ex-Post-Evaluation von Regionalplänen gibt es bislang erst wenige Erfahrungen (vgl. 
Kapitel 6). Der zu beobachtende Verzicht auf Evaluationen in der Landes- und Regionalpla-
nung (Wollmann 2005, 279; Kittelmann/Hübler 1984, 44; Einig et al. 2011) wird vor allem im 
Zusammenhang mit methodischen Schwierigkeiten gesehen (Fürst 2000, Schürmann 2006). 
Als eine der schwierigsten Evaluationsaufgaben gilt die Herstellung eines kausalen Zusam-
menhangs zwischen beobachteten Veränderungen der siedlungsräumlichen Entwicklung 
und dem Regionalplan bzw. einzelner seiner Instrumente (Stockmann 2002, 8). Berücksich-
tigt werden muss, dass die Pläne die Flächennutzung nur indirekt steuern und Planinhalte 
zunächst durch die Adressaten der Pläne zu konkretisieren sind. Um diese Wirkungskette 
der Regionalplanung in die Evaluation einzubinden, greift die Arbeit auf den Ansatz der theo-
riebasierten Programmevaluation zurück. Die Nutzung der Programmtheorie der Regional-
planung, die auf Basis der Literatur und gesetzlicher Vorgaben abgeleitet wurde, hat sich 
dabei als hilfreich erwiesen, um die Wirkungsschritte zu identifizieren, die im Rahmen der 
Evaluation durch quantitative und qualitative Methoden untersucht werden sollen. 

Während der Rückgriff auf die Programmtheorie die methodischen Schwierigkeiten einer 
Planevaluation deutlich reduzierte, bestand auch bei dieser Evaluation in Teilen ein Mangel 
an geeigneten Datengrundlagen für die Durchführung von Soll-Ist-Vergleichen sowie die 
Messung von Ursache-Wirkungszusammenhängen (vgl. Kleinewefers 2004, 19). 

Für die Evaluation der Instrumente bzw. der Instrumentenverbünde wurde jeweils ein vierstu-
figes Design, bestehend aus Plananalyse, Erfolgskontrolle, Wirkungsanalyse und einer Ge-
samtbewertung, gewählt. Im Folgenden werden die in den einzelnen Stufen genutzten Eva-
luationsmethoden kurz bewertet (Kapitel 12.1). Zudem wird die Möglichkeit der Übertragbar-
keit des Evaluationsansatzes auf andere Themen und Regionen betrachtet (Kapitel 12.2).  

12.1 Bewertung der Evaluation in den Fallstudienregionen 

Als grundlegende Informationsbasis für die Evaluation dienten Experteninterviews sowie 
eine Inhaltsanalyse der regionalplanerischen Festlegungen. Die Interviews mit Experten der 
Landes-, Regional- und Kommunalplanung haben auf Seiten der Autorin zu einem besseren 
Verständnis der lokalen Planungssituation und -instrumente beigetragen. Zudem konnten die 
Erkenntnisse bei der Interpretation der Ergebnisse der Erfolgskontrolle sowie der Wirkungs-
analyse herangezogen werden. Die Inhaltsanalyse der Regionalpläne bildete den zentralen 
Ausgangspunkt sowohl für die Erfolgskontrolle als auch für die Wirkungsanalyse. Sie stellte 
einen unverzichtbaren Teil der Evaluation dar. Neben der Bewertung der Restriktivität der 
Instrumente war die Analyse die Grundlage für die Festlegung der Indikatoren der folgenden 
Evaluationsstufen.  

Für die Gegenüberstellung der verbindlichen Inhalte der Regionalpläne mit der tatsächlichen 
Entwicklung im Sinne eines Soll-Ist-Vergleichs, kamen bei der Erfolgskontrolle verschiede-
ne quantitative Daten zum Einsatz. Zur Überprüfung der Festlegungen war nur bei einzelnen, 
auf administrative Einheiten bezogenen, Instrumenten (u.a. Zentrale Orte) ein Rückgriff auf 
die amtliche Statistik möglich. Bei der Nutzung der Daten der Gebäude- und Freiflächen für 
Gewerbe und Industrie mussten die durch abweichende Datenerhebungsmethoden sowie 
Um- und Neuklassifikationen entstehenden Datenungenauigkeiten berücksichtigt werden 
(vgl. Kapitel 8.2). Für die Analyse in den beiden Fallregionen bestanden aber keine gravie-
renden Beschränkungen, da insbesondere die Datenqualität in den neuen Ländern hiervon 
negativ betroffen ist. Die meisten Steuerungsinstrumente der untersuchten Regionalpläne 
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umfassten Gebietsausweisungen unterhalb der Gemeindeebene, deren Erfolg nur mittels 
räumlich hochauflösender Geodaten bestimmt werden konnte. Die aktuelle Verteilung der 
Gewerbeflächen konnte durch ATKIS dargestellt werden. Allerdings waren für die Bewertung 
des Erfolgs der Instrumente zusätzlich Informationen über die Entwicklung der Gewerbeflä-
chen notwendig. Entsprechende Angaben konnten CLC entnommen werden. Die Aussage-
kraft des Datensatzes wird jedoch durch seine relativ geringe Auflösung sowie die geringe 
Anzahl von Erhebungszeitpunkten nach Inkrafttreten der Pläne eingeschränkt. Mit SEMEN-
TA standen - allerdings nur für die Region Düsseldorf - deutlich höher aufgelöste Daten der 
Entwicklung von Gebäudegrundflächen in Form einer Zeitreihe zur Verfügung, die detaillierte 
kleinräumige Analysen der regionalplanerischen Festlegungen erlaubten. Durch den paralle-
len Einsatz der CLC- und SEMENTA-Daten in der Region Düsseldorf, konnte die Qualität der 
Erfolgskontrolle erhöht werden. Insgesamt war es möglich, für alle Instrumente, auf Basis der 
genannten Daten, Indikatoren für eine Bewertung des Steuerungserfolgs zu berechnen, wo-
bei die Qualität der Erfolgskontrolle durch die Verfügbarkeit der Daten sowie deren Qualität 
beeinflusst wurde. Eine leichte Verzerrung der Ergebnisse konnte neben der geringen Auflö-
sung der CLC-Daten vor allem auch durch die Parzellenunschärfe der gebietsscharfen 
zeichnerischen Festlegungen der Regionalpläne verursacht werden. Eine rein objektive Be-
wertung des Erfolgs der Instrumente mittels quantitativer statistischer Daten und Geodaten 
war nicht bei allen Instrumenten möglich. In einigen Fällen enthielten die regionalplaneri-
schen Festlegungen keine Operationsziele, bei denen sich der Erfolg unmittelbar an konkre-
ten Indikatorwerten ablesen ließ (z.B. Zentrale Orte, Eigenentwicklung). An diesen Stellen 
musste, auch unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus den Experteninterviews, eine 
subjektive Bewertung durch die Autorin vorgenommen werden.  

Bei der Wirkungsanalyse stand die Umsetzung der regionalplanerischen Instrumente durch 
die Planadressaten im Vordergrund. Um das Verhalten der Planadressaten bestimmen zu 
können, hat sich die Kombination unterschiedlicher Methoden bewährt. Zunächst konnte 
durch die Gegenüberstellung der gebiets- oder gemeindescharfen regionalplanerischen 
Festlegungen mit den verbindlichen Inhalten der Flächennutzungspläne abgeschätzt werden, 
ob das Ausweisungsverhalten der Kommunen durch den Regionalplan beeinflusst wird. Die 
Untersuchung der Anpassung der Flächennutzungspläne setzte die Existenz geeigneter 
quantitativer Daten in Form von Zeitreihen voraus, die in dieser Form nicht immer gegeben 
war. Da in der Region Düsseldorf die Daten der Flächennutzungspläne nur den aktuellen 
Stand der Planung darstellten, wurde die Aussagekraft der Auswertung hier eingeschränkt.  

Für die Beurteilung der Steuerungswirksamkeit der Regionalpläne in der Vollzugsphase war 
daher die Stellungnahmenanalyse eine sehr wichtige Ergänzung, um auch Flächennut-
zungsplanänderungen berücksichtigen zu können. Dass Informationen über die Abweichung 
kommunaler Planungsvorhaben von den regionalplanerischen Festlegungen nur auf diesem 
Wege in die Wirkungsanalyse einfließen konnten, rechtfertigt den mit der Erfassung der Stel-
lungnahmen verbundenen hohen Aufwand. 

Die Kommunalbefragung des BBSR stellt für Erkenntnisse über die Einschätzung und die 
Akzeptanz der Instrumente durch lokale Akteure eine bundesweit einmalige Informations-
quelle dar. Es konnten jeweils recht gute Rücklaufquoten erreicht werden. Bei der Antwort-
dichte waren Abweichungen zwischen den Regionen zu erkennen, die dazu führten, dass die 
Aussagekraft der Umfrage in der Region Düsseldorf etwas höher liegt als in der Region 
München. Auf Basis der umfangreichen Fragebögen konnten, gemeinsam mit den beiden 
zuvor genannten Methoden, Rückschlüsse auf den Vollzug der Regionalpläne durch die 
Kommunen gezogen werden.  
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Die Ergebnisse der drei Analyseschritte wurden anschließend zu einer Gesamtbewertung 
der Steuerungseffektivität zusammengeführt. Die Evaluation hat dabei gezeigt, dass die 
lokalen Akteure in den Fallregionen - politisch motiviert - unterschiedliche Ansprüche an die 
Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung durch die Regionalplanung stellen. So führt ein 
geringeres Anspruchsniveau dazu, dass eine geringfügige Steuerungswirkung bereits als 
Erfolg gilt. Für die Bewertung der Steuerungseffektivität in den beiden Fallregionen wird ein 
einheitlicher Bewertungsmaßstab zugrunde gelegt, der sich nicht am regionalen Anspruchs-
niveau orientiert. Im Mittelpunkt steht der Beitrag der Regionalplanung zur regionalen Koor-
dination der Bauflächenausweisung. Vor diesem Hintergrund wird bei der Evaluation auch 
der Einfluss der Ausgestaltung (Restriktivität der Festlegung, Umfang zeichnerischer Aus-
weisungen) der Instrumente auf die Steuerungseffektivität thematisiert.  

Der Rückgriff auf den Ansatz der programmtheoriebasierten Evaluation hat sich bei der Ana-
lyse der Steuerungseffektivität der Regionalpläne im Bereich der Gewerbeflächenentwick-
lung insgesamt als zweckmäßig erwiesen. Dabei hat sich vor allem auch die instrumenten-
bezogene Betrachtung bewährt (vgl. Einig et al. 2011). Durch die Untersuchung der Einzelin-
strumente und der hierauf basierenden zusammenfassenden Bewertung des Instrumenten-
verbunds können Steuerungsstärken- und -schwächen instrumentengenau identifiziert wer-
den. Die Einbindung der Wirkungskette des Regionalplans erlaubt dabei nicht nur die Bewer-
tung der Instrumente an sich, sondern lässt auch Rückschlüsse auf den Bereich der Wir-
kungskette zu (u.a. institutioneller Kontext, Ausgestaltung der Instrumente durch die Regio-
nalplanung, Umsetzung der Instrumente im Vollzug durch die Kommunen), in dem die Effek-
tivität der Instrumente eingeschränkt wird. Der Rückgriff auf die Programmtheorie der Regio-
nalplanung ermöglicht es so, die beobachteten Veränderungen als Folge des Programms zu 
bewerten. 

Bei der Evaluation darf die regionsspezifische Entwicklungsdynamik nicht ausgeblendet wer-
den. Evaluationsergebnisse für ein Instrument können nicht ohne Weiteres auf andere Regi-
onen übertragen werden. Um einen Vergleich zwischen den Fallstudien im Rahmen der Dis-
sertation zu ermöglichen, wurden daher zwei in zentralen Indikatoren möglichst ähnliche 
Fallstudienregionen (siehe Kapitel 8) gewählt. Auf dieser Grundlage kann die Evaluation 
stichhaltige Hinweise für eine Überarbeitung des Instrumentariums geben.  

Wünschenswert wäre es gewesen, die Wirkung der Regionalpläne auch unter Einsatz statis-
tischer Modelle, wie Regressionsanalysen, analysieren zu können. Diese Modelle würden 
eine möglichst objektive Bewertung der Instrumente sowie die Untersuchung nichtintendier-
ter Effekte (z.B. Wirkung der Festlegungen auf Gebäude- und Immobilienpreise) ermögli-
chen. Vor dem Hintergrund der bestehenden Datensituation (u.a. Mangel an langen Zeitrei-
hen sowie hochaufgelösten Daten der Gewerbeflächenentwicklung) musste auf ihre Nutzung 
verzichtet werden. Inwieweit die Regionalpläne unbeabsichtigte Nebeneffekte erzielen, wur-
de nicht untersucht. 

12.2 Schlussfolgerungen für die theoriebasierte Evaluation von Regionalplänen 

Der für die Evaluation in zwei Fallregionen gewählte Evaluationsansatz ist grundsätzlich oh-
ne weiteres auch für Untersuchungen in anderen Planungsregionen Deutschlands geeignet. 
Grundlegende Voraussetzung ist, dass der Regionalplan bereits seit mehreren Jahren in 
Kraft ist und so bereits messbare Wirkungen entfalten konnte.  

Für den Erfolg der Evaluation spielt dabei jeweils eine kooperative Unterstützung durch die 
lokalen bzw. regionalen Akteure eine zentrale Rolle. Dabei ist es wichtig, dass die Akteure 
die Evaluation nicht nur passiv akzeptieren, sondern auch aktiv zum Gelingen beitragen. So 
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müssen zentrale Daten bzw. Unterlagen für die Evaluation (u.a. Geodaten der Regionalpläne 
und Bauleitpläne, Monitoringergebnisse, Stellungnahmen) von diesen Akteuren zur Verfü-
gung gestellt werden. Zudem wird für das grundlegende Verständnis regionaler Instrumente, 
Zielsetzungen und Entwicklungen die Bereitschaft für Experteninterviews benötigt. Auch die 
Kommunalbefragung als Teil der Wirkungsanalyse setzt die Kooperation der Kommunen 
voraus. Zudem kann eine Unterstützung der Befragung durch die Regionalplanung zu einer 
besseren Rücklaufquote bzw. Repräsentativität der Befragung beitragen. Darüber hinaus ist 
der Erfolg einer Evaluation nicht nur in der erfolgreichen Durchführung der Untersuchung zu 
sehen. Vielmehr gilt es, beobachtete Defizite durch Reformen auszugleichen. Gerade bei der 
Umsetzung der Evaluationsergebnisse ist eine Kooperation der lokalen bzw. regionalen Ak-
teure unverzichtbar.   

Neben der Kooperationsbereitschaft der Akteure müssen Umfang und Qualität der verfügba-
ren Daten bei der Anwendung des Evaluationsansatzes in anderen Regionen berücksichtigt 
werden. Während einige der in dieser Arbeit genutzten Datensätze bundesweit verfügbar 
sind (ATKIS, CLC, amtliche Statistik), liegen Informationen zu Flächennutzungsplänen bun-
desweit in sehr unterschiedlichem Umfang vor. Ebenso liegen hoch aufgelöste Geodaten zur 
Flächenentwicklungen, z.B. in Form von SEMENTA, bislang nur für einzelne Regionen vor. 
Ein laufendes Flächenmonitoring, das für die Evaluation eine wichtige Datenquelle bilden 
würde, wird ebenfalls erst in wenigen Regionen eingesetzt. Die Datensituation im Hinblick 
auf die Geodaten der Raumordnungspläne hat sich in den letzten Jahren verbessert (vgl. 
BBR 2010). Allerdings fehlen gerade für ältere, verbindliche Regionalpläne, die für eine Eva-
luation besonders geeignet wären, weiterhin entsprechende Geodaten, so dass hier für eine 
Evaluation zunächst umfangreiche Digitalisierungen notwendig sind. Ein hoher Zeitaufwand 
dürfte vielfach auch mit der für die Wirkungsanalyse wichtigen Stellungnahmenanalyse ver-
bunden sein. So hat das REFINA-Projekt für sechs Planungsregionen gezeigt, dass die Stel-
lungnahmen in den Regionen bislang kaum systematisch erfasst und ausgewertet werden 
(Einig et al. 2011). 

Der Evaluationsansatz bietet sich nicht nur für eine Untersuchung der Steuerungswirkung 
der Regionalpläne im Bereich der Gewerbe- bzw. Siedlungsflächenentwicklung an (vgl. Einig 
et al. 2011). Ebenso können vielfältige andere Themenfelder wie z.B. die Rohstoffsicherung, 
die Steuerung der Windkraftnutzung oder auch die Steuerung des Hochwasserschutzes 
durch die Regionalplanung mit diesem Methoden-Mix untersucht werden. Dabei gilt es, den 
Evaluationsansatz themenspezifisch zu modifizieren, indem ergänzend beispielsweise der 
Einfluss von Fachplanungen untersucht wird. Demgegenüber ist der Evaluationsansatz auf-
grund des damit verbundenen hohen Aufwands bei der Datenbeschaffung und -aufbereitung 
für eine integrierte Evaluation aller Festlegungen eines Regionalplans weniger geeignet. 
Dennoch kann der Methoden-Mix auch Anhaltspunkte für eine Fortentwicklung der in Rhein-
land-Pfalz und Hessen vom Landesplanungsgesetz geforderten Planevaluationen geben.  

Der in der Arbeit gewählte Evaluationsansatz stellt insgesamt eine gute Grundlage für die 
Identifizierung effektiver sowie reformbedürftiger Steuerungsinstrumente dar. Eine zukünftige 
Weiterentwicklung des Ansatzes bietet sich neben der themenabhängigen Einbindung von 
Fachplanungen, vor allem im Hinblick auf eine ergänzende Berücksichtigung der Einschät-
zungen der Regionalparlamente (als Träger der Regionalplanung)(vgl. Einig et al. 2011), der 
Genehmigungsstufe der Bauleitpläne sowie von Bebauungsplänen an. Zudem wäre es wün-
schenswert, neben den beabsichtigten Effekten verstärkt auch unbeabsichtigte Nebeneffekte 
(z.B. Bodenpreisentwicklung) zu erfassen. Allerdings setzen vor allem die beiden letztge-
nannten Ergänzungen eine Verbesserung der Datensituation in den Untersuchungsregionen 
voraus, die in der Regel in Kürze nicht zu erwarten ist. Im Rahmen des Evaluationsansatzes 
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erfolgt die Gesamtbewertung der Steuerungseffektivität durch die qualitative Zusammenfüh-
rung der Teilergebnisse der Evaluationsbausteine Erfolgskontrolle und Wirkungsanalyse. Für 
weitere Evaluationen bietet es sich an, auch Möglichkeiten einer quantitativen Zusammen-
führung zu erproben. 
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13 Fazit 

Ziel der Untersuchung ist die Analyse der Wirkung regionalplanerischer Instrumente zur 
Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung. Bislang wurden in Deutschland weder die lan-
des- und regionalplanerischen Steuerungsansätze beschrieben noch eine detaillierte Evalua-
tion ihres Erfolgs bzw. ihrer Wirkung durchgeführt. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen daher 
folgende Fragen: 

• Welche Steuerungsansätze kommen bundesweit in den verschiedenen Planungsregio-
nen zum Einsatz? Welche Handlungsspielräume besitzt die Regionalplanung bei der 
Wahl des Steuerungsinstrumentariums? 

• Wie kann die Steuerungseffektivität von Regionalplänen evaluiert werden? 
• Welche Steuerungseffektivität besitzen bereits über einen längeren Zeitraum verbindli-

che Regionalpläne? Erfolgt eine gezielte Beeinflussung der Gewerbeflächenentwick-
lung? Wodurch wird ihre Steuerungsleistung beeinflusst? Wie kann die Steuerungseffek-
tivität erhöht werden? 

• Erlaubt die gleichzeitige Nutzung positiv- und negativplanerischer Steuerungsinstrumen-
te einen größeren Einfluss auf Standort und Umfang der Gewerbeflächenentwicklung als 
der Rückgriff auf vorrangig negativplanerische Instrumente? 

Vor dem Hintergrund dieser Fragestellungen besitzt die Untersuchung zwei Schwerpunkte. 
Zunächst erfolgt eine bundesweite Bestandsanalyse der Steuerungsansätze der Landes- 
und Regionalplanung, die durch eine Erfolgskontrolle der Regionalplanung abgeschlossen 
wird. Den zweiten Schwerpunkt bildet eine detaillierte Evaluation der regionalplanerischen 
Steuerungsinstrumente in zwei Planungsregionen, deren Steuerungsansätze deutliche in-
strumentelle Abweichungen besitzen. Der gewählte Evaluationsansatz orientiert sich an der 
zuvor aufgestellten Programmtheorie der Regionalpläne. 

Zentrale Ergebnisse der Untersuchung sind: 

1. Um die Wirkungskette der Regionalplanung in der Evaluation ausreichend zu berück-
sichtigen, ist eine programmtheoriebasierte Evaluation zielführend. Eine umfassende 
Evaluation des Erfolgs und der Wirkung eines Regionalplans ist nur mittels eines sowohl 
qualitative als auch quantitative Elemente umfassenden Methodenmixes möglich. Für 
eine detaillierte quantitativ-statistisch ausgerichtete Wirkungsanalyse liegen bislang viel-
fach keine Daten in einer ausreichenden Qualität (Zeitreihe, hohe räumliche Auflösung) 
vor. Qualitative Verfahren der Sozialforschung (Interviews, Befragungen) stellen hier ei-
ne wichtige Ergänzung dar. 

 
2. In allen Ländern nimmt die Landesplanung zentralen Einfluss auf das Steuerungsin-

strumentarium der Regionalplanung. Die Regionalplanung ist daher darauf angewiesen, 
von der Landesplanung effektive Instrumente zur Steuerung der Gewerbeflächenent-
wicklung zur Verfügung gestellt zu bekommen. In Bayern bedingt das Verbot der Lan-
desplanung, in Regionalplänen Vorranggebiete und Vorbehaltsgebiete zur Steuerung 
der Gewerbeflächenentwicklung festzulegen, eine Einschränkung der Steuerungsleis-
tung der Regionalplanung.  

 
3. Im Mittelpunkt vieler Steuerungsansätze auf Landes- und Regionalebene steht neben 

einer großräumigen Standortsteuerung durch Zentrale Orte und die Festlegung von 
Gemeindefunktionen eine kleinräumige Flächensicherung für Gewerbe. Etwas mehr als 
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die Hälfte der Länder und Planungsregionen legen landes- bzw. regionalbedeutsame 
Standorte fest. Ein umfassender Steuerungsanspruch in Form einer aktiven Lenkung der 
Flächeninanspruchnahme auf ausschließlich raumordnerisch bevorzugte Standorte wird 
nur in Hessen und Nordrhein-Westfalen verfolgt. 

 
4. Die Fallstudien verdeutlichen eine relativ hohe Effektivität der negativplanerischen In-

strumente zur Standortsteuerung der Gewerbeflächenentwicklung. Eine umfassende 
Standortsteuerung angebots- und nachfrageorientierter Flächenausweisungen setzt da-
bei eine umfangreiche Ausweisung von Vorranggebieten zum Freiraumschutz sowie die 
Einschränkung von Ausnahmeregelungen voraus. Vor diesem Hintergrund sollte in Re-
gionen mit ausschließlich negativplanerischen Steuerungsansätzen der Freiraumschutz 
räumlich ausgebaut und in seiner Restriktivität erhöht werden.  

 
5. Während die ausschließlich negativplanerischen Steuerungsansätze durch den Frei-

raumschutz einen wichtigen Beitrag zur Standortsteuerung des Gewerbes leisten kön-
nen, erlauben sie keinen Schutz raumordnerisch sinnvoller Standorte vor konkurrieren-
den Nutzungen. Um geeignete, qualitativ hochwertige regionalbedeutsame Flächen 
auch für eine kurzfristige Nachfrage zu sichern, sollte die Regionalplanung bundesweit 
die Standortsicherung verstärkt als Aufgabe wahrnehmen. Hierbei ist die Verfügbarkeit 
der Flächen bereits im Vorfeld der Ausweisung zu berücksichtigen.  

 
6. Die klassischen auf eine großräumige Steuerung ausgerichteten positivplanerischen In-

strumente, das Zentrale-Orte-System und die Eigenentwicklung, erreichen in den Fall-
studien nur eine eingeschränkte Effektivität. Demgegenüber gelingt durch die Auswei-
sung gebietsscharfer Vorranggebiete für gewerbliche Nutzung in Düsseldorf eine relativ 
hohe räumliche Konzentration der Gewerbeflächenentwicklung. Für eine wirksame 
Mengensteuerung sind die durch die Ausweisung festgelegten Flächenkontingente al-
lerdings deutlich zu hoch.  

 
7. Ein wichtiger Ansatzpunkt für eine am Leitbild der nachhaltigen Entwicklung ausgerichte-

te Gewerbeflächenentwicklung ist die Forderung eines Bedarfsnachweises bei Neuaus-
weisungen etwa in Form der Festlegung zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden 
in Düsseldorf. Voraussetzung für die qualifizierte Beurteilung des Bedarfs einer Kommu-
ne durch die Regionalplanung sind Informationen eines Baulandkatasters oder Flä-
chenmonitorings über bestehende Flächenreserven. Da solche Instrumente bislang nur 
in wenigen Regionen zum Einsatz kommen, sollte auch von der Landesplanung die Nut-
zung solcher Informationssysteme verstärkt unterstützt und eingefordert werden.  

 
8. Vor allem in der Region München wird die Steuerungswirkung der regionalplanerischen 

Instrumente durch wenig restriktiv formulierte Ziele der Raumordnung eingeschränkt. 
Dieser Umstand ist sowohl auf den größeren Einfluss der Kommunen im Rahmen der 
kommunal-verbandlich organisierten Regionalplanung als auch vor allem auf die traditi-
onell sehr große Bedeutung der kommunalen Planungshoheit in Bayern zurückzuführen. 

 
9. Einfluss auf die Wirkung der Instrumente hat auch deren Anwendung durch die Regio-

nalplanung. Eine effektive Steuerung ist selbst mit restriktiven Instrumenten nur dann 
möglich, wenn etwa durch Stellungnahmen eine konsequente Umsetzung eingefordert 
wird. Ob die Regionalplanung in der Vollzugsphase einen aktiven Einfluss auf die Um-
setzung der Pläne nehmen kann, ist auch von ihrer Personaldecke abhängig. Gerade in 
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Verdichtungsräumen wäre die Bestimmung eines Mindestpersonals erforderlich. Zudem 
kann die umfangreiche Gewährung von Ausnahmen eine deutliche Steuerungsschwä-
che bedingen. 

 
10. Bislang ist keiner der bundesweit bestehenden interkommunalen Kooperationsansätze 

zu einer regionalen Standort- oder Mengensteuerung der Gewerbeflächenentwicklung 
geeignet. Auch bei dem Virtuellen Gewerbeflächenpool im Kreis Kleve wird auf eine 
grundsätzlich mögliche quantitative Begrenzung der Ausweisungen verzichtet. Auf die 
Entstehung interkommunaler Kooperationen kann die Regionalplanung auch durch ent-
sprechende Aufforderungen im Regionalplan kaum Einfluss nehmen. 
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Tabelle 27: Untersuchte Landesraumordnungspläne 

Bundesland Landesraumordnungspläne 
in Kraft 

seit 

Status 
(Stand 

31.2.2010) 
Landesentwicklungsplan 1983 12.12.1983 außer Kraft Baden-

Württemberg Landesentwicklungsplan 2002 21.08.2002 verbindlich 
Landesentwicklungsprogramm Bayern 1984 01.05.1984 außer Kraft 
Landesentwicklungsprogramm Bayern 1994 01.03.1994 außer Kraft 
Landesentwicklungsprogramm Bayern 2003 01.04.2003 außer Kraft 

Bayern 

Landesentwicklungsprogramm Bayern 2006 01.09.2006 verbindlich 
Landesentwicklungsprogramm 2007 vom 15. Dezember 2007 01.02.2008 verbindlich Berlin-

Brandenburg Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg vom 31. März 2009 15.05.2009 verbindlich 
Landesentwicklungsplan Hessen 2000 09.01.2001 verbindlich 

Hessen 
Änderung des Landesentwicklungsplans Hessen 2000 28.07.2007 verbindlich 
Erstes Landesraumordnungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 16.07.1993 außer Kraft Mecklenburg-

Vorpommern Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 14.07.2005 verbindlich 
Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 1994 09.03.1994 außer Kraft 
Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen Ergänzung 1998 26.03.1998 außer Kraft 
Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen Änderung und 
Ergänzung 2002 10.12.2002 außer Kraft 

Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen Ergänzung 2006 08.07.2006 außer Kraft 

Nieder-
sachsen 

Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen, Gesamtnovellie-
rung 2008 30.01.2008 verbindlich 

Nordrhein-
Westfalen Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen 29.06.1995 verbindlich 

Landesentwicklungsprogramm II 17.03.1980 außer Kraft 
Landesentwicklungsprogramm III 05.08.1995 außer Kraft 
Landesentwicklungsprogramm III - 1. Änderung 22.05.1999 außer Kraft 
Landesentwicklungsprogramm III - 2. Änderung 17.03.2004 außer Kraft 
Landesentwicklungsprogramm III - 3. Änderung 26.11.2004 außer Kraft 

Rheinland-
Pfalz 

Landesentwicklungsprogramm IV 25.11.2008 verbindlich 
Landesentwicklungsplan, Teilabschnitt "Umwelt (Vorsorge für Flä-
chennutzung, Umweltschutz und Infrastruktur)" 29.07.2004 verbindlich 

Saarland 
Landesentwicklungsplan, Teilabschnitt "Siedlung" 15.07.2006 verbindlich 

Sachsen Landesentwicklungsplan Sachsen 2003 01.01.2004 verbindlich 
Landesentwicklungsplan für das Land Sachsen-Anhalt 1999 01.05.1999 außer Kraft 

Sachsen-
Anhalt Landesentwicklungsplan für das Land Sachsen-Anhalt 1999 zuletzt 

geändert 2005 15.08.2005 verbindlich 

Landesraumordnungsplan Schleswig-Holstein 1998 27.07.1998 verbindlich 
Schleswig-
Holstein Landesraumordnungsplan Schleswig-Holstein - Teilfortschreibung 

2004 31.01.2005 verbindlich 

Landesentwicklungsprogramm Thüringen 1993 10.11.1993 außer Kraft 
Landesentwicklungsplan Thüringen 2004 30.10.2004 verbindlich Thüringen 
Erste Verordnung zur Änderung der Thüringer Verordnung über den 
Landesentwicklungsplan vom 9. Juli 2009 29.08.2009 verbindlich 

Quelle: eigene Darstellung 
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Bundesland Regionalpläne 
in Kraft 
getreten 

am 
Regionalplan Region Stuttgart 1998 01.03.1999
Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 03.07.2006
Region Ostwürttemberg Regionalplan 2010 08.01.1998
Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003 13.03.2003
Regionalplan Unterer Neckar 16.03.1994
Regionalplan 2015 Nordschwarzwald 21.03.2005
Regionalplan Südlicher Oberrhein 1995 05.08.1995
Regionalplan Schwarzwald-Baar-Heuberg 2003 10.09.2003
Regionalplan 2000 Regionalverband Hochrhein-Bodensee 10.04.1998
Regionalplan Neckar-Alb 1993 26.10.1995

Baden-
Württemberg 

Regionalplan Bodensee-Oberschwaben 04.04.1996
Regionalplan Region Bayerischer Untermain 01.06.1985
Regionalplan Region Würzburg 01.12.1985
Regionalplan Region Main-Rhön 18.01.2008
Regionalplan Planungsregion Oberfranken-West 01.06.1988
Regionalplan Planungsregion Oberfranken-Ost 01.09.1987
Regionalplan Region Oberpfalz-Nord 01.02.1989
Regionalplan Industrieregion Mittelfranken 01.07.1988
Regionalplan Region Westmittelfranken 01.12.1987
Regionalplan Augsburg 20.11.2007
Regionalplan Ingolstadt 30.12.1989
Regionalplan Region Regensburg 01.03.1988
Regionalplan Region Donau-Wald 01.11.1986
Regionalplan Region Landshut 01.11.1985
Regionalplan München 15.02.1987
Regionalplan Region Allgäu 11.01.2007
Regionalplan Oberland 01.09.1988

Bayern 

Regionalplan Südostoberbayern 01.07.2002
Regionalplan Nordhessen 2000 13.08.2001
Regionalplan Mittelhessen 2001 18.06.2001Hessen 
Regionalplan Südhessen 2000 13.09.2004
Regionales Raumordnungsprogramm Westmecklenburg 10.12.1996
Regionales Raumordnungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock 12.11.1994
Regionales Raumordnungsprogramm Vorpommern 22.10.1998

Mecklenburg-
Vorpommern 

Regionales Raumordnungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte 23.07.1998
Regionales Raumordnungsprogramm für den Großraum Braunschweig 2008 01.06.2008
Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Göttingen 2000 05.12.2000
Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Northeim 2006 22.06.2006
Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Osterode am Harz 1998 04.11.1999
Regionales Raumordnungsprogramm für die Region Hannover 2005 26.01.2006
Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Diepholz 2004 01.07.2005
Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Hameln-Pyrmont 2001 23.07.2002
Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Hildesheim 2001 07.03.2002
Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Holzminden 2000 09.03.2001
Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Nienburg/Weser 2003 18.07.2003
Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Schaumburg 2003 04.01.2005
Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Celle 2005 16.12.2005
Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Cuxhaven 2002 18.07.2002

Nieder-
sachsen 

Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Harburg 2000 17.11.2000

Tabelle 28: Untersuchte integrierte Regionalpläne 
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Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Lüchow-Dannenberg 
2004 15.11.2004
Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Lüneburg 2003 16.06.2003
Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Rotenburg (Wümme) 
2005 15.04.2006

Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Soltau-Fallingbostel 2000 01.09.2001
Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Stade 2004 17.02.2005
Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Uelzen 2000 20.03.2001
Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Verden 1997 01.07.1998
Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Ammerland 1996 05.09.1997
Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Cloppenburg 2005 23.12.2005
Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Emsland 2000 15.09.2001
Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Friesland 2003 10.09.2004
Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Grafschaft Bentheim 
2001 16.03.2002
Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Leer 2006 03.07.2006
Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Osnabrück 2004 09.04.2005
Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Vechta 1991 25.10.1997
Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Wesermarsch 2003 19.12.2003

 

Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Wittmund 2005 28.04.2006
Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf 1999 15.12.1999
Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbezirk Köln - Teilabschnitt Region 
Köln 21.05.2001
Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbezirk Köln - Teilabschnitt Region 
Bonn/Rhein-Sieg 06.02.2004
Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbezirk Köln - Teilabschnitt Region 
Aachen 10.06.2003
Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbezirk Münster - Teilabschnitt Müns-
terland 22.12.2000
Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbezirk Münster - Teilabschnitt "Em-
scher-Lippe" 12.11.2004
Regionalplan für den Regierungsbezirk Detmold - Teilabschnitt Paderborn - Höx-
ter 2008 07.01.2008
Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbezirk Detmold - Teilabschnitt Ober-
bereich Bielefeld 24.09.2004
Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbezirk Arnsberg - Teilabschnitt Ober-
bereich Dortmund - östlicher Teil - 05.07.1996
Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg - Teilabschnitt Oberbereich 
Siegen 12.03.2008
Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbezirk Arnsberg - Teilabschnitt Ober-
bereiche Bochum und Hagen 26.07.2001

Nordrhein-
Westfalen 

Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbezirk Arnsberg - Teilabschnitt Ober-
bereich Dortmund - westlicher Teil - 09.08.2004
Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald 2006 10.07.2006
Regionaler Raumordnungsplan Trier 1985 20.10.1986
Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe 24.05.2004
Regionaler Raumordnungsplan Rheinpfalz 2004 05.04.2004

Rheinland-
Pfalz 

Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz 2004 08.11.2004
Regionalplan Oberes Elbtal Osterzgebirge 19.11.2009
Regionalplan Region Oberlausitz Niederschlesien 04.02.2010
Regionalplan Westsachsen 25.07.2008
Regionalplan Chemnitz-Erzgebirge 31.07.2008

Sachsen 

Regionalplan Südwestsachsen 31.07.2008
Regionaler Entwicklungsplan für die Planungsregion Altmark 23.03.2005Sachsen-

Anhalt Regionaler Entwicklungsplan für die Planungsregion Magdeburg 29.05.2006
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Regionaler Entwicklungsplan für die Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg 29.01.2006 
Regionaler Entwicklungsplan für die Planungsregion Harz 23.05.2009
Regionalplan für den Planungsraum I Schleswig-Holstein Süd - Fortschreibung 
1998 05.10.1998
Regionalplan 2004 für den Planungsraum II Schleswig-Holstein Ost 22.11.2004
Regionalplan für den Planungsraum III Technologie-Region K.E.R.N.- Fortschrei-
bung 2000 26.02.2001
Regionalplan für den Planungsraum IV Schleswig-Holstein Süd-West - Fortschrei-
bung 2005 18.04.2005

Schleswig-
Holstein 

Regionalplan für den Planungsraum V Landesteil Schleswig (Schleswig-Holstein 
Nord) - Neufassung 2002  09.12.2002
Regionaler Raumordnungsplan Nordthüringen 05.10.1999
Regionaler Raumordnungsplan Mittelthüringen 05.10.1999
Regionaler Raumordnungsplan Ostthüringen 05.10.1999

Thüringen 

Regionaler Raumordnungsplan Südthüringen 05.10.1999
länderüber-
schreitend Regionalplan Region Donau-Iller (BW/BY) 24.09.1987

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

Quelle: eigene Darstellung 

Tabelle 29: Untersuchte sachliche Teilpläne  

Bundesland Sachlicher Teilplan der Regionalplanung 
in Kraft 
getreten 

am 

Regionalplan Lausitz-Spreewald - Teilregionalplan II "Gewinnung und Sicherung 
oberflächennaher Rohstoffe" 26.08.1998
Regionalplan Oderland-Spree Sachlicher Teilregionalplan "Windenergienutzung" 22.04.2004
Regionalplan Prignitz-Oberhavel Sachlicher Teilplan "Windenergienutzung" 10.09.2003

Berlin-
Brandenburg 

Regionalplan Uckermark-Barnim Sachlicher Teilplan "Windnutzung, Rohstoffsi-
cherung und -gewinnung" 29.08.2001
Regionalplan Bodensee-Oberschwaben - Bodenseeuferplan 15.11.1984
Regionalplan Bodensee-Oberschwaben - Teilregionalplan Oberflächennahe Roh-
stoffe 2003 26.08.2003

Regionalverband Hochrhein-Bodensee - Teilregionalplan Bodenseeuferplan 1984 16.02.1985
Regionalplan 2000 Regionalverband Hochrhein-Bodensee - Teilregionalplan 
"Oberflächennahe Rohstoffe" 27.01.2005Baden-

Württemberg Regionalplan 2000 Nordschwarzwald - Teilregionalplan Rohstoffsicherung 12.05.2000
Nordrhein-
Westfalen 

Gebietsentwicklungsplan f³r den Regierungsbezirk Detmold - Sachlicher Teilab-
schnitt "Nutzung der Windenergie" 09.05.2000

Quelle: eigene Darstellung 
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Tabelle 30: Experteninterviews Region Düsseldorf 
Name Funktion Dauer Ort Datum 
Landesplanung 

Frau Kötter Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und 
Energie des Landes NRW  

85 
min 

Ministerium Düssel-
dorf 20.02.2008 

Regionalplanung 
Herr  
van Gemmeren Regionalplanung Düsseldorf 105 

min  
Bezirksregierung 
Düsseldorf 21.11.2007 

Herr Konze Leiter der Regionalplanung Düsseldorf 66 
min 

Bezirksregierung 
Düsseldorf 29.11.2007 

Kommunalplanung 

Herr Dr. Reynders Amtsleiter Fachbereich Technik 100 
min Kreishaus Kleve 23.01.2008 

Herr Worm, 
Herr Zellin,  
Herr Saxler 

Amtsleiter ,Planen und Bauen 
Fachgebiet Bauleit- und Regionalplanung  

105 
min  Kreishaus Mettmann 22.01.2008 

Herr Friedrich Amtsleiter, Amt für Hochbau- und Pla-
nung, Liegenschaften 

62 
min 

Rathaus Rommers-
kirchen 11.12.2007 

Herr Sommer Amtsleiter, Bau- und Planungsamt 60 
min Rathaus Geldern 12.12.2007 

Herr Hubben, 
 
Herr Dabrock 

Fachgebiet Bebauungsplan und Denk-
malschutz  
Fachabteilungsleiter Umwelt- und Stadt-
planung, Geschäftsstelle des Umlegungs-
ausschusses und der Velberter Parkhaus 
Betriebs - GmbH  

63 
min 

Stadtverwaltung 
Velbert 13.12.2007 

Herr Kolk Abteilungsleiter , Bereich 61/22 Flächen-
nutzungs- und Rahmenplanung 

58 
min 

Stadtverwaltung 
Düsseldorf 15.01.2008 

Quelle: eigene Darstellung 

Tabelle 31: Experteninterviews Region München 
Name Funktion Dauer Ort Datum 
Landesplanung 

Herr Veit 

Referatsleiter Referat IX/3 Programme 
und Pläne, Abteilung Landesentwicklung, 
Bayr. Staatsministerium für Wirtschaft, 
Infrastruktur, Verkehr und Technologie  

79 
min 

Ministerium Mün-
chen 10.4.2008 

Regionalplanung 

Herr Kufeld 
Sachgebietsleiter Raumordnung, Landes- 
und Regionalplanung, Regierung von 
Oberbayern 

50 
min 

Regierung von 
Oberbayern, Mün-
chen 

12.3.2008 

Herr Breu Geschäftsführer Regionaler Planungsver-
band München 

73 
min 

Geschäftsstelle des 
Planungsverbands, 
München  

6.3.2008 

Herr Winter Regionsbeauftragter für die Region Mün-
chen 

51 
min 

Regierung von 
Oberbayern, Mün-
chen 

12.3.2008 

Kommunalplanung 

Frau Langer Sachgebietsleiterin Fachabteilung Bau 
und Umwelt 

66 
min 

Landratsamt Ebers-
berg 11.4.2008 

Herr Dr. Schott Stadtplaner München 60 
min 

Stadtverwaltung 
München 6.3.2008 

Herr Bauer Bauamtsleiter 44 
min 

Rathaus Mammen-
dorf 3.4.2008 

Herr Fryba, 
Herr Bichlmaier Bauamt 47 

min Rathaus Finsing 8.4.2008 

Herr Schuh  Bauamt 44 
min 

Rathaus Markt 
Schwaben 8.4.2008 

Herr Dworzak Erster Bürgermeister 51 
min Rathaus Haar 10.4.2008 

Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München 

Herr Schulz Planer – PV München 86 
min 

Planungsverband, 
München 3.4.2008 

Quelle: eigene Darstellung (kursiv: informelles Gespräch) 
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Abbildung 53: Fragebogen Kommunalbefragung Region Düsseldorf 
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Abbildung 54: Fragebogen Kommunalbefragung Region München 
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1. Einleitung 

- Funktion und Aufgabenbereich des Gesprächspartners; seit wann wird diese Funktion ausgeübt? 
 
2. Flächenentwicklung, 30-ha Ziel 

- Wird das Thema Flächeninanspruchnahme in NRW diskutiert?  
- Halten Sie das 30 ha Ziel der Bundesregierung für erforderlich? Ist dieses Ziel erreichbar?  
- Ist es notwendig, dass das Land eigene Vorgaben zur Erreichung dieses Ziels festlegt? Muss das Ziel 

regionalisiert werden? 
- Halten Sie die bestehenden Instrumente des Regionalplans für ausreichend, um dieses Ziel zu errei-

chen? 
 
3. Steuerungsinstrumente des Regionalplans Düsseldorf 

- Welche Instrumente des Regionalplans Düsseldorf halten Sie in Bezug auf die Steuerung und die Be-
grenzung der Siedlungsflächenentwicklung für besonders wirksam?  

 
3.1.  Festlegungen zum Siedlungsraum 
- Wie wirksam ist die Ausweisung von Gewerbe- und Industriebereichen bzw. Allgemeinen Siedlungsbe-

reichen zur Steuerung der Siedlungsflächenentwicklung?  
- Sehen Sie das ausgewiesene Baulandpotential als angemessen an? Entspricht es dem Bedarf?  
- Welche politische Bedeutung (Akzeptanz) haben diese standortsteuernden Instrumente?  
- Wo sehen Sie ihre Stärken? Welche Schwächen gibt es? 
- Wie beurteilen Sie die Steuerungswirkung durch das Instrument Eigenentwicklung?  
 
3.2. Festlegungen zum Freiraum 
- Wie beurteilen Sie die Wirksamkeit der Instrumente des Regionalplans zum Freiraumschutz?  
- Welche politische Bedeutung (Akzeptanz) besitzen diese Instrumente? 
- Wo sehen Sie die Stärken der Instrumente zum Freiraumschutz? Welche Schwächen gibt es?  
- Sind die Instrumente zu restriktiv? 

 
4. Regionalplanung allgemein 

- Wie beurteilen Sie die Steuerungswirkung des Anpassungsverfahrens nach § 32 LPlG? 
- Werden die Flächennutzungspläne von den Kommunen aktiv an den Regionalplan angepasst?  
- Wie beurteilen Sie das Instrument „Flächentausch“? Wird es regelmäßig genutzt?  
- Welche Bedeutung besitzen Zielabweichungsverfahren? Wird dieses Verfahren häufig eingesetzt? 
- Wie schätzen Sie die Eignung der Regionalplanung als Instrument ein zur  

o quantitativen Reduzierung der Flächeninanspruchnahme? 
o räumlichen Lenkung der Flächeninanspruchnahme? 

 
5. Interkommunale Kooperation 

- Welchen Stellenwert haben Kooperationen in NRW? Werden diese von der Landesplanung unterstützt? 
 

6. Reformbedarf 
- Haben Sie Vorschläge für eine Änderung, Verbesserung oder Ergänzung der bestehenden regionalpla-

nerischen Steuerungsinstrumente? 
- Halten Sie in NRW die Einführung einer Mengensteuerung ( z.B. Südhessen) in Zukunft für möglich?  
- Welche Bedeutung messen Sie einem Flächenmonitoring bei? Soll dieses in NRW eingeführt werden? 
- Gibt es Pläne für die Einführung eines Bedarfsnachweises zur Legitimation von ergänzenden Bauland-

ausweisungen im Außenbereich? 
- Will die Landesplanung eine Ermittlung von Infrastrukturfolgekosten für Gemeinden zur Pflicht machen? 
 

7. Verhältnis zur Regionalplanung 
- Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit den Trägern der Regionalplanung? Wie ist das Verhältnis 

zwischen den beiden Behörden? 
- Werden Ideen von der Regionalplanung aufgegriffen? Gibt es einen regelmäßigen Austausch? 
 

8. Verhältnis Regionalplanung/Kommunen 
- Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit von Kommunen und Regionalplanung?  
- Wie häufig und in welchen Fällen kommt es zu Unstimmigkeiten zwischen der Regionalplanung und dem 

Regionalrat, so dass die Landesplanung eingreifen muss? 
- Welche Rolle spielt der Regionalrat für die Durchsetzung der kommunalen Interessen? 

 
9. Abschlussstatement  

- Ist die Regulierung der Flächeninanspruchnahme Aufgabe der Regionalplanung oder wäre sie an einer 
anderen Stelle besser aufgehoben? Wenn ja, wo?  
 

Abbildung 55: Fallstudie Region Düsseldorf – Interviewleitfaden Landesplanung  
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1. Einleitung 

- Funktion und Aufgabenbereich des Gesprächspartners; seit wann wird diese Funktion ausgeübt? 
 
2. Flächenentwicklung, 30-ha Ziel 

- Wird das Thema Flächeninanspruchnahme in Ihrer Region diskutiert?  
- Halten Sie das 30 ha Ziel der Bundesregierung für erforderlich? Ist dieses Ziel erreichbar? 
- Ist es notwendig, dass das Land eigene Vorgaben zur Erreichung dieses Ziels festlegt? Muss das Ziel 

regionalisiert werden? 
- Halten Sie die bestehenden Instrumente des Regionalplans für ausreichend, um dieses Ziel zu errei-

chen? 
 
3. Steuerungsinstrumente des Regionalplans Düsseldorf 

- Welche Instrumente des Regionalplans Düsseldorf halten Sie in Bezug auf die Steuerung und die Be-
grenzung der Siedlungsflächenentwicklung für besonders wirksam?  

 
3.1.  Festlegungen zum Siedlungsraum 
- Wie wirksam ist die Ausweisung von Gewerbe- und Industriebereichen bzw. Allgemeinen Siedlungsbe-

reichen zur Steuerung der Siedlungsflächenentwicklung?  
- Welche politische Bedeutung (Akzeptanz) haben diese standortsteuernden Instrumente?  
- Wo sehen Sie ihre Stärken? Welche Schwächen gibt es? Wodurch wird die Steuerungswirkung der In-

strumente reduziert?  
- Sehen Sie das ausgewiesene Baulandpotential als angemessen an? Entspricht es dem Bedarf?  
- Wie beurteilen Sie die Steuerungswirkung durch das Instrument Eigenentwicklung?  

 
3.2. Festlegungen zum Freiraum 
- Wie beurteilen Sie die Wirksamkeit der Instrumente des Regionalplans zum Freiraumschutz (u.a. Regio-

nale Grünzüge)?  
- Welche politische Bedeutung (Akzeptanz) besitzen diese Instrumente? 
- Wo sehen Sie die Stärken der Instrumente zum Freiraumschutz? Welche Schwächen gibt es?  
- Wodurch wird die Steuerungswirkung dieser Instrumente reduziert? 

 
4. Regionalplanung allgemein 

- Wie beurteilen Sie die Steuerungswirkung des Anpassungsverfahrens nach § 32 LPlG? 
- Werden die Flächennutzungspläne von den Kommunen aktiv an den Regionalplan angepasst?  
- Wie beurteilen Sie das Instrument „Flächentausch“? Wird es regelmäßig genutzt?  
- Welche Bedeutung besitzen Zielabweichungsverfahren? Wird dieses Verfahren häufig eingesetzt? 
- Wie schätzen Sie die Eignung der Regionalplanung als Instrument ein zur  

o quantitativen Reduzierung der Flächeninanspruchnahme? 
o räumlichen Lenkung der Flächeninanspruchnahme? 

 
5. Aufstellungsprozess des Regionalplans 

- Welche Instrumente des Regionalplans haben im Aufstellungsprozess besonders zu Konflikten geführt? 
Wurden gravierende Änderungen durch den Einspruch der Kommunen vorgenommen? 

 
6. Reformbedarf 

- Haben Sie Vorschläge für eine Änderung, Verbesserung oder Ergänzung der bestehenden regionalpla-
nerischen Steuerungsinstrumente? 

- Halten Sie in NRW die Einführung einer Mengensteuerung (wie z.B. in Südhessen) in Zukunft für mög-
lich?  

 
7. Verhältnis zur Landesplanung 

- Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit mit der Landesplanung? 
 

8. Verhältnis zu den Kommunen 
- Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit von Kommunen und Regionalplanung? Gibt es ein regionales 

Bewusstsein? 
- Werden die kommunalen Belange ausreichend von der Regionalplanung berücksichtigt?  
- Welche Rolle spielt der Regionalrat für die Durchsetzung der kommunalen Interessen? 
- Wie beurteilen Sie das Verhältnis der Kommunen untereinander? 

 
9. Abschlussstatement  

- Ist die Regulierung der Flächeninanspruchnahme Aufgabe der Regionalplanung oder wäre sie an einer 
anderen Stelle besser aufgehoben? Wenn ja, wo? 
 

Abbildung 56: Fallstudie Region Düsseldorf – Interviewleitfaden Regionalplanung



Regionale Gewerbeflächenpolitik - Wirkung regionalplanerischer Instrumente 
 

336 

 
1. Einleitung 

- Funktion und Aufgabenbereich des Gesprächspartners; seit wann wird diese Funktion ausgeübt? 
 

2. Flächenentwicklung, 30-ha Ziel 
- Wird das Thema Flächeninanspruchnahme in Ihrer Region bzw. Gemeinde als Problem von der Kom-

munalpolitik wahrgenommen?  
- Halten Sie das 30 ha Ziel der Bundesregierung für erforderlich? Ist dieses Ziel erreichbar?  
- Welche Ziele werden mit der aktuellen Baulandpolitik verfolgt (Gewerbe/Wohnen)?  
- Wie hoch schätzen Sie den Baulandbedarf in den nächsten 5 Jahren ein? (Gewerbe/Wohnen) Müssen 

Sie zur Befriedigung Ihres Bedarfs zukünftig neue Bauflächen entwickeln? 
- Wie bewerten Sie den Einfluss der Regionalplanung auf Ihre Baulandpolitik? 
 

3. Steuerungsinstrumente des Regionalplans Düsseldorf 
3.1.  Festlegungen zum Siedlungsraum 
- Durch welche Instrumente des Regionalplans zur Steuerung der Siedlungsentwicklung wird die Entwick-

lung Ihrer Kommune besonders beeinflusst?  
- Halten Sie die Instrumente generell für zu restriktiv? 
- Welche Bedeutung hat das Instrument der Eigenentwicklung für Ihre Gemeinde? 
- Ist das im Gebietsentwicklungsplan für ihre Gemeinde festgelegte Reservepotential für Gewerbe- und 

Siedlungsflächen ausreichend? Liegt es an den richtigen Standorten?  
 
3.2. Festlegungen zum Freiraum 
- Werden Sie durch regionalplanerische Instrumente zum Freiraum in der Siedlungsentwicklung einge-

schränkt? 
- Halten Sie die Instrumente für zu restriktiv? 

 
4. Regionalplanung allgemein 

- Wie beurteilen Sie das Anpassungsverfahren nach § 32 LPlG? 
- Werden die Flächennutzungspläne regelmäßig aktiv an den Regionalplan angepasst?  
- Kam das Instrument des Flächentauschs in Ihrer Kommune bereits zum Einsatz? 
- Wie schätzen Sie die Eignung der Regionalplanung als Instrument ein zur  

o quantitativen Reduzierung der Flächeninanspruchnahme? 
o räumlichen Lenkung der Flächeninanspruchnahme? 
 

5. Aufstellungsprozess des Regionalplans 
- Welche Instrumente des Regionalplans haben im Aufstellungsprozess besonders zu Konflikten geführt?  
- Konnten Ihre eigenen Vorstellungen umgesetzt werden?  
 

6. Verhältnis zur Regionalplanung und zum Kreis 
- Welche Erwartungen haben Sie an die Regionalplanung? Welche Aufgaben sollte diese übernehmen 

(Koordinieren, Moderieren, Steuern)? 
- Wie sieht die alltägliche Zusammenarbeit mit der Regionalplanung aus? Wie kann eine Zusammenarbeit 

mit der Regionalplanung verbessert werden?  
- Werden die kommunalen Belange hinreichend durch die Regionalplanung berücksichtigt? 
- Sehen Sie Ihre Handlungsfähigkeit/kommunale Planungshoheit durch die Regionalplanung einge-

schränkt? 
- Wie beurteilen Sie Ihr Verhältnis zum Kreis? 
 

7. Interkommunale Kooperation 
- Kooperieren Sie mit anderen Kommunen bei der Entwicklung von Gewerbe- oder Wohnbauland? 
- Finden Sie durch die Regionalplanung Unterstützung für Kooperationen? Sollte die Regionalplanung 

stärker Kooperationen zwischen den Kommunen vorantreiben?  
 

8. Abschlussstatement  
- Ist die Regulierung der Flächeninanspruchnahme Aufgabe der Regionalplanung oder wäre sie an einer 

anderen Stelle besser aufgehoben? Wenn ja, wo?  

Abbildung 57: Fallstudie Region Düsseldorf – Interviewleitfaden Kommunalplanung  
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1. Einleitung 

- Funktion und Aufgabenbereich des Gesprächspartners; seit wann wird diese Funktion ausgeübt? 
 
2. Flächenentwicklung, 30-ha Ziel 

- Wird das Thema Flächeninanspruchnahme in Bayern diskutiert?  
- Welche Wirkung zeigen Programme wie das „Kommunale Flächenressourcen-Management“? 
- Halten Sie das 30 ha Ziel der Bundesregierung für erforderlich? Ist dieses Ziel erreichbar?  
- Ist es notwendig, dass das Land eigene Vorgaben zur Erreichung dieses Ziels festlegt? Muss das Ziel 

regionalisiert werden? 
- Halten Sie die bestehenden Instrumente des Regionalplans für ausreichend, um dieses Ziel zu errei-

chen? 
 
3. Steuerungswirkung des Landesentwicklungsprogramms 

- Wie beurteilen Sie das Landesentwicklungsprogramm als Instrument zur Steuerung der Siedlungsflä-
chenentwicklung? Hat sich durch die neuen LEPs 2003 und 2006 die Steuerungswirkung geändert? 

- Wie beurteilen Sie die Steuerung des Ausweisungsverhaltens der Kommunen durch das Landesentwick-
lungsprogramm bzw. die Regionalpläne? 

- Sollte die Landesplanung konkretere Maßnahmen zur Umsetzung und Verwirklichung der Planung (Ziele 
und Grundsätze der Raumordnung (z.B. Raumbeobachtung auf der kommunalen Ebene) im LEP be-
nennen? 

- Ist es gelungen der Suburbanisierung, wie in Plansatz A I 4.3.2 G gefordert, entgegenzuwirken? 
 
4. Steuerungsinstrumente des Regionalplans München 

- Welche Instrumente halten Sie in Bezug auf die Steuerung und die Begrenzung der Siedlungsflächen-
entwicklung für besonders wirksam?  

 
4.1. Festlegungen zum Siedlungsraum 
- Wie wirksam sind die „Bereiche, die für die Siedlungsentwicklung besonders in Betracht kommen“? Wä-

re eine Übertragung des Instruments auf andere Regionen sinnvoll und denkbar? 
- Welche Erfahrungen gibt es mit den Vorbehaltsgebieten für Gewerbe und/oder Siedlung in den anderen 

Planungsregionen? 
- Welche politische Bedeutung (Akzeptanz) haben standortsteuernde Instrumente in Bayern? 
- Wie schätzen Sie die Rolle von Wachstumsverweigerern ein? 
- Wie beurteilen Sie den Ansatz zur Eigenentwicklung (organische Entwicklung) in der Region München? 

Wie wirksam ist das Ziel der „organischen Entwicklung“ mit Blick auf die Steuerung der Siedlungsflä-
chenentwicklung? Wäre eine stärkere Begrenzung des Wachstums denkbar? 

 
4.2. Festlegungen zum Freiraum 
- Würden Sie die Instrumente zum Freiraumschutz als Ihren zentralen Steuerungsansatz des Regional-

plans zur Lenkung der Siedlungsflächenentwicklung bezeichnen? 
- Welche politische Bedeutung (Akzeptanz) besitzen die Instrumente des Freiraumschutzes? 
- Welche Bindungswirkung besitzen die landschaftlichen Vorbehaltsgebiete? 
- Wie wirksam sind die Festlegungen zum Freiraum (Regionale Grünzüge/Trenngrün), wenn Sie gleichzei-

tig Abweichungsmöglichkeiten im Plan identifizieren? Wie stark wird die Steuerungswirkung dieser In-
strumente durch Ausnahmetatbestände reduziert?  

- Sollte die Landesplanung auf eine restriktivere Auslegung der bestehenden Festlegungen hinwirken? 
 
5. Regionalplanung allgemein 

- In den letzten Jahren wurde die Abschaffung der derzeitigen Regionalplanung diskutiert. Ist dies noch 
eine Option? Was verspricht man sich davon? 

- Wie beurteilen Sie die Steuerungswirkung der landes- und regionalplanerischen Stellungnahmen?  
- Welche Bedeutung besitzen Zielabweichungsverfahren? Wird dieses Verfahren häufig eingesetzt? 
- Wie schätzen Sie die Eignung der Regionalplanung als Instrument ein zur  

o quantitativen Reduzierung der Flächeninanspruchnahme? 
o räumlichen Lenkung der Flächeninanspruchnahme? 

 
6. Interkommunale Kooperation 

- Welchen Stellenwert haben Kooperationen in Bayern? Werden diese von der Landesplanung unter-
stützt? 

- Das LEP spricht die interkommunale Kooperation als wichtiges Element der siedlungsmäßigen Entwick-
lung an (A I 3.2.4 G). Welchen Beitrag erhoffen Sie sich von einer interkommunalen Kooperation für eine 
Reduzierung der Flächeninanspruchnahme? Warum wurde hier die Form des Grundsatzes gewählt? 

7. Reformbedarf 
- Haben Sie Vorschläge für eine Änderung, Verbesserung oder Ergänzung der bestehenden regionalpla-

nerischen Steuerungsinstrumente? 

Abbildung 58: Fallstudie Region München – Interviewleitfaden Landesplanung 
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- Halten Sie in Bayern die Einführung einer Mengensteuerung (wie z.B. in Südhessen) in Zukunft für mög-
lich? 

- Welche Bedeutung messen Sie einem Flächenmonitoring bei? Sollte dieses in Bayern eingeführt wer-
den? Wenn ja, wie? 

- Gibt es Pläne für die Einführung eines Bedarfsnachweises zur Legitimation von ergänzenden Bauland-
ausweisungen im Außenbereich? 

- Welche Bedeutung messen Sie informellen Instrumenten zur Steuerung der Siedlungsflächenentwick-
lung bei? 

 
8. Verhältnis zur Regionalplanung 

- Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit den Trägern der Regionalplanung? Wie ist das Verhältnis 
zwischen den beiden Behörden? 

- Werden Ideen von der Regionalplanung aufgegriffen? Gibt es einen regelmäßigen Austausch? 
 

9. Verhältnis Regionalplanung/Kommunen 
- Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit von Kommunen und Regionalplanung?  
- Welche Rolle spielt die Verbandsversammlung für die Durchsetzung der kommunalen Interessen? 

 
10. Abschlussstatement  

- Ist die Regulierung der Flächeninanspruchnahme Aufgabe der Regionalplanung oder wäre sie an einer 
anderen Stelle besser aufgehoben? Wenn ja, wo?  
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1. Einleitung 

- Funktion und Aufgabenbereich des Gesprächspartners; seit wann wird diese Funktion ausgeübt? 
 
2. Flächenentwicklung, 30-ha Ziel 

- Wird das Thema Flächeninanspruchnahme in Ihrer Region diskutiert?  
- Halten Sie das 30 ha Ziel der Bundesregierung für erforderlich? Ist dieses Ziel erreichbar? 
- Ist es notwendig, dass das Land eigene Vorgaben zur Erreichung dieses Ziels festlegt? Muss das Ziel 

regionalisiert werden? 
- Halten Sie die bestehenden Instrumente des Regionalplans für ausreichend, um dieses Ziel zu errei-

chen? 
 
3. Steuerungsinstrumente des Regionalplans München 

- Welche Instrumente halten Sie in Bezug auf die Steuerung und die Begrenzung der Siedlungsflächen-
entwicklung für besonders wirksam?  

 
3.1. Festlegungen zum Siedlungsraum 
- Wie wirksam sind die „Bereiche, die für die Siedlungsentwicklung besonders in Betracht kommen“? In 

diesen Bereichen soll eine verstärkte Siedlungsentwicklung bevorzugt an Haltestellen des SPNV statt-
finden? Gelingt dies? 

- Welche politische Bedeutung (Akzeptanz) haben die „Bereiche, die für eine Siedlungsentwicklung be-
sonders in Betracht kommen“? 

- Wie schätzen Sie die Rolle von Wachstumsverweigerern ein? 
- Wurden in der Fortschreibungsphase des Regionalplans auch weitergehende Steuerungsansätze disku-

tiert? 
- Welche Bedeutung besitzt die Festlegung von Orientierungswerten in Form von Geschossflächenzahlen 

für fußläufige Einzugsgebiete von Haltepunkten für die Steuerung? Welche Annahmen liegen den Orien-
tierungswerten zu Grunde? 

- Wie beurteilen Sie den Ansatz zur Eigenentwicklung (organische Entwicklung) in der Region München? 
Wie wird der Bedarf für die organische Entwicklung in den Kommunen bestimmt? Wie wirksam ist das 
Ziel der „organischen Entwicklung“ mit Blick auf die Steuerung der Siedlungsflächenentwicklung? 

- Wie schätzen Sie den Stellenwert der interkommunalen Kooperation in Ihrer Region für die Steuerung 
der Siedlungsflächenentwicklung ein? Wie wirksam ist die Festlegung der Regionalplanung zur Gemein-
dekooperation im Bereich der Gewerbeflächenentwicklung (B II 5.2.4 (G)) 

 
3.2. Festlegungen zum Freiraum 
- Würden Sie die Instrumente zum Freiraumschutz als Ihren zentralen Steuerungsansatz des Regional-

plans zur Lenkung der Siedlungsflächenentwicklung bezeichnen? 
- Welche Bindungswirkung besitzen die landschaftlichen Vorbehaltsgebiete? 
- Wie wirksam sind die Festlegungen zum Freiraum (Regionale Grünzüge/Trenngrün), wenn Sie gleichzei-

tig Abweichungsmöglichkeiten im Plan identifizieren? Wie stark wird die Steuerungswirkung dieser In-
strumente durch Ausnahmetatbestände reduziert? 

- Welche politische Bedeutung (Akzeptanz) besitzen die Instrumente des Freiraumschutzes in der Region 
München? 

- Die Studie „Flächensparen – Möglichkeiten der Verankerung in den Regionalplänen“ (2003) im Rahmen 
des Projektes Kommunales Flächenressourcen Management stellt fest, dass es Umsetzungsdefizite bei 
Vorbehaltsgebieten, reg. Grünzügen und Trenngrün gibt. Sie werden häufig bei Nutzungskonflikten 
„weggewägt“. Auch die Stadt München weist auf die „Bereichsschärfe“ der Darstellungen und die damit 
verbundenen Abwägungsspielräume im Einzelfall hin. Wie schätzen Sie diese Beurteilung ein? 

 
4. Regionalplanung allgemein 

- Warum führen Sie Teilfortschreibungen anstelle der Neuaufstellung des integrierten Regionalplans 
durch? 

- Ist eine gesetzlich vorgeschriebene Einführung eines Baulandkatasters für die Zukunft denkbar und 
sinnvoll?  

- Ist es das Ziel der Regionalplanung, das im Rahmen der ARGE Siedlungsentwicklung aufgebaute Flä-
chenmonitoring auf die Region München auszuweiten? 

- Wie beurteilen Sie die Steuerungswirkung landesplanerischer Stellungnahmen der Landes- und Regio-
nalplanung? Können hierdurch die Festlegungen des Regionalplans aktiv umgesetzt werden? 

- Werden die Flächennutzungspläne von den Kommunen aktiv an den Regionalplan angepasst?  
- Welche Bedeutung besitzen Zielabweichungsverfahren? Wird dieses Verfahren häufig eingesetzt? 
- Wie schätzen Sie die Eignung der Regionalplanung als Instrument ein zur  

o quantitativen Reduzierung der Flächeninanspruchnahme? 
o räumlichen Lenkung der Flächeninanspruchnahme? 

 

Abbildung 59: Fallstudie Region München – Interviewleitfaden Regionalplanung 
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5. Reformbedarf 
- Haben Sie Vorschläge für eine Änderung, Verbesserung oder Ergänzung der bestehenden regionalpla-

nerischen Steuerungsinstrumente? 
- Halten Sie in der Region München die Einführung einer Mengensteuerung (wie z.B. in Südhessen) in 

Zukunft für möglich?  
 
6. Verhältnis zur Landesplanung/anderen Regionalplanungsträgern 

- Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit mit der Landesplanung? 
- Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit den angrenzenden Regionalplanungen?  
 

7. Verhältnis zu den Kommunen 
- Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit von Kommunen und Regionalplanung? Gibt es ein regionales 

Bewusstsein? 
- Werden die kommunalen Belange ausreichend von der Regionalplanung berücksichtigt?  
- Sollte die Regionalplanung Initiativen wie die AG nachhaltige Siedlungsentwicklung stärker unterstüt-

zen? 
- Wie wichtig ist es, dass alle Kommunen einen Vertreter in der Regionalversammlung haben? Bewirkt die 

Struktur der Regionalversammlung, dass besonders strittige Themen außen vor gelassen werden? 
- Wie beurteilen Sie das Verhältnis der Kommunen untereinander? 

 
8. Abschlussstatement  

- Ist die Regulierung der Flächeninanspruchnahme Aufgabe der Regionalplanung oder wäre sie an einer 
anderen Stelle besser aufgehoben? Wenn ja, wo? 
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1. Einleitung 

- Funktion und Aufgabenbereich des Gesprächspartners; seit wann ist er in dieser Funktion?  
 

2. 30-ha Ziel 
- Wird das Thema Flächeninanspruchnahme in Ihrer Region bzw. Gemeinde als Problem von der Kom-

munalpolitik wahrgenommen?  
- Halten Sie das 30 ha Ziel der Bundesregierung für erforderlich? Ist dieses Ziel erreichbar?  
- Welche Ziele werden mit der aktuellen Baulandpolitik verfolgt (Gewerbe/Wohnen)?  
- Wie hoch schätzen Sie den Baulandbedarf in den nächsten 5 Jahren ein? (Gewerbe/Wohnen) Müssen 

Sie zur Befriedigung Ihres Bedarfs zukünftig neue Bauflächen entwickeln? 
- Wie bewerten Sie den Einfluss der Regionalplanung auf Ihre Baulandpolitik?  

 
3. Steuerungsinstrumente des Regionalplans 

3.1.  Festlegungen zum Siedlungsraum 
- Durch welche Instrumente des Regionalplans zur Steuerung der Siedlungsentwicklung (Siedlungsberei-

che, Ausrichtung auf ZO, Siedlungsschwerpunkte u.a.) wird die Entwicklung Ihrer Kommune besonders 
beeinflusst?  

- Welche Bedeutung haben die „Bereiche, die für eine Siedlungsentwicklung besonders in Betracht kom-
men“? Weisen Sie aufgrund ihrer regionalplanerischen Funktionszuweisung als Zentraler Ort und Sied-
lungsbereich bevorzugt neue Flächen aus? Werden Sie von der Regionalplanung hierzu angehalten? 

- Welche Bedeutung hat das Instrument der Eigenentwicklung für Ihre Gemeinde? Werden Sie durch die 
organische Entwicklung zu stark in der Entwicklung eingeschränkt? Wäre eine stärkere Einschränkung 
denkbar? 

- Halten Sie die Instrumente zur Steuerung der Siedlungsentwicklung generell für zu restriktiv? 
 

4. Festlegungen zum Freiraum 
- Werden Sie durch die Ziele des Freiraumes (Landschaftliche Vorbehaltsgebiete, Regionale Grünzüge, 

Trenngrün) in der Siedlungsentwicklung eingeschränkt? 
- Halten Sie die Instrumente für zu restriktiv? 
 

5. Regionalplanung allgemein 
- Wie beurteilen Sie das Verfahren der landesplanerischen Stellungnahme der Regierung von Oberbayern 

im Rahmen von Bauleitplanverfahren? 
- Werden die Flächennutzungspläne regelmäßig aktiv an den Regionalplan angepasst?  
- Wie schätzen Sie die Eignung der Regionalplanung als Instrument ein zur  

o quantitativen Reduzierung der Flächeninanspruchnahme? 
o räumlichen Lenkung der Flächeninanspruchnahme? 

 
6. Aufstellungsprozess des Regionalplans 

- Wurden die Kommunen ausreichend bei der Entwicklung des Siedlungs- und Freiraumkonzepts inte-
griert?  

- Würden Sie sich eine Gesamtfortschreibung des Regionalplans wünschen? 
 

7. Verhältnis zur Regionalplanung und zum Kreis 
- Welche Erwartungen haben Sie an die Regionalplanung? Welche Aufgaben sollte diese übernehmen 

(Koordinieren, Moderieren, Steuern)? 
- Wie sieht die alltägliche Zusammenarbeit mit der Regionalplanung aus? Wie kann eine Zusammenarbeit 

mit der Regionalplanung verbessert werden?  
- Werden die kommunalen Belange hinreichend durch die Regionalplanung berücksichtigt? 
- Sehen Sie Ihre Handlungsfähigkeit/kommunale Planungshoheit durch die Regionalplanung einge-

schränkt? 
- Wie beurteilen Sie Ihr Verhältnis zum Kreis? 
 

8. Interkommunale Kooperation 
- Kooperieren Sie mit anderen Kommunen bei der Entwicklung von Gewerbe- oder Wohnbauland? 
- Finden Sie durch die Regionalplanung Unterstützung für Kooperationen? Sollte die Regionalplanung 

stärker Kooperationen zwischen den Kommunen vorantreiben?  
- Welche Bedeutung hat die Aussage zur Gemeindekooperation im Bereich der Gewerbeflächenentwick-

lung (B II 5.2.4 (G)) für ihre Kommune? 
 

9. Abschlussstatement  
- Ist die Regulierung der Flächeninanspruchnahme Aufgabe der Regionalplanung oder wäre sie an einer 

anderen Stelle besser aufgehoben? Wenn ja, wo? 

Abbildung 60: Fallstudie Region München – Interviewleitfaden Kommunalplanung 
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Zusammenfassung 
 
Obwohl die Notwendigkeit einer nachhaltigen Flächenentwicklung zunehmend auch von den 
Kommunen wahrgenommen wird, schlägt sich diese Erkenntnis vielfach noch nicht in der 
kommunalen Gewerbeflächenpolitik nieder. Weiterhin ist häufig ein angebotsorientiertes, an 
ökonomischen Interessen ausgerichtetes Ausweisungsverhalten vorzufinden. Infolge dessen 
werden preiswerte Standorte auf der grünen Wiese gewählt, während bestehende und 
wachsende Wiedernutzungspotentiale kaum genutzt werden. Gleichzeitig entsprechen Um-
fang und Qualität der ausgewiesenen Gewerbeflächen vielfach nicht den Standortanforde-
rungen der Betriebe. 

Für eine regionale Steuerung der kommunalen Gewerbeflächenausweisungen, bei der  so-
wohl der Flächenschutz als auch die Schaffung eines marktgerechten Flächenangebots im 
Vordergrund stehen, besitzt die Regionalplanung eine zentrale Bedeutung. Durch Regional-
pläne kann sie als hierarchisch übergeordnete Instanz die unterschiedlichen Flächenansprü-
che innerhalb einer Region koordinieren und auch auf Umfang und Standort der kommuna-
len Baulandentwicklung Einfluss nehmen. Der Regionalplanung werden hierfür durch Bun-
des- und Landesgesetze verschiedene Steuerungsinstrumente an die Hand gegeben. Ein 
bundesweit einheitlicher Steuerungsansatz der Regionalplanung besteht nicht.   

Die Steuerungsfunktion der Regionalplanung wird vor dem Hintergrund einer nachhaltigen 
und ressourcenschonenden Siedlungsentwicklung bisher als nicht ausreichend angesehen. 
Allerdings gibt es kaum qualifizierte, nicht nur auf Spekulationen oder Vermutungen beru-
hende Aussagen über ihre tatsächliche Steuerungsfunktion. Entsprechende Informationen 
setzen eine Evaluation der Wirkung von Regionalplänen voraus. Ein allgemein akzeptiertes 
umfassendes Evaluationskonzept für Raumordnungspläne existiert nicht. Ursache hierfür 
sind vor allem methodische Schwierigkeiten, die Wirkungskette von der Regionalplanung 
über die Kommunalplanung bis zur konkreten Flächennutzung abzubilden sowie eine man-
gelnde Datenverfügbarkeit.  

Die empirische Untersuchung dieser Arbeit hat daher folgende Ziele.  

Zunächst gilt es, einen Überblick über die bundesweit genutzten landes- und regionalplaneri-
schen Ansätze zur aktiven Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung zu erhalten und die 
Ansätze zu typisieren. Die Analyse der Steuerungsansätze bezieht die Festlegungen aller 
111 verbindlichen Regionalpläne ein. Die  Auswertung der zeichnerischen Festlegungen 
erfolgt mittels eines Geoinformationssystems.  

Im zweiten Schritt soll die Steuerungseffektivität der Regionalplanung in zwei Fallstudien mit 
sehr unterschiedlichen Instrumentenverbünden evaluiert werden. Es gilt zu untersuchen, 
inwieweit die Festlegungen der Regionalpläne die beabsichtigten Ziele erreichen und eine 
Wirkung auf die Gewerbeflächenentwicklung entfalten konnten. Dabei ist der Blick sowohl 
auf einzelne Instrumente als auch die Gesamtheit aller Steuerungsinstrumente zu richten. Es 
ist zu überprüfen, welche Faktoren Einfluss auf Wirkung und Erfolg der Pläne besitzen und 
die Steuerungseffektivität der Pläne möglicherweise einschränken. Für die Evaluation in den 
Fallstudienregionen Düsseldorf und München wird im Rahmen der Arbeit ein Evaluationsan-
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satz entwickelt, der neben dem Erfolg eines Plans auch dessen Wirkung erfasst. Der Ansatz 
stellt eine Weiterentwicklung des im Rahmen von zwei REFINA (Forschung für die Reduzie-
rung der Flächeninanspruchnahme und ein nachhaltiges Flächenmanagement)-Projekten 
genutzten Evaluationsansatzes des BBSR (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung) dar. Zentraler methodischer Anknüpfungspunkt ist die Evaluation mittels einer Pro-
grammtheorie. Um die Wirkungskette zwischen Regionalplan und Flächenentwicklung unter-
suchen zu können, wird ein Methoden-Mix aus qualitativen und quantitativen Forschungsme-
thoden gewählt. 

Die bundesweite Instrumentenanalyse zeigt, dass die Landesplanung in allen Ländern zent-
ralen Einfluss auf das Steuerungsinstrumentarium der Regionalplanung nimmt. Im Mittel-
punkt vieler Steuerungsansätze auf Landes- und Regionalebene steht neben einer großräu-
migen Standortsteuerung durch Zentrale Orte und die Festlegung von Gemeindefunktionen 
eine kleinräumige Flächensicherung für Gewerbe. Etwas mehr als die Hälfte der Länder und 
Planungsregionen legen landes- bzw. regionalbedeutsame Standorte fest. Ein umfassender 
Steuerungsanspruch in Form einer aktiven Lenkung der Flächeninanspruchnahme auf raum-
ordnerisch bevorzugte Standorte wird nur in Hessen und Nordrhein-Westfalen verfolgt. 

Auf Basis der Evaluationsergebnisse in zwei Fallstudien, kann die Steuerungswirkung der 
Regionalplanung differenziert bewertet werden. In beiden Regionen können zielförmige, auf 
den Schutz des Freiraums ausgerichtete Instrumente der Verbünde eine relativ hohe Effekti-
vität bei der Standortsteuerung der Gewerbeflächenentwicklung erreichen. Hingegen ist die 
Effektivität der klassischen, auf eine großräumige Steuerung ausgerichteten Instrumente 
(Zentrale-Orte System, Eigenentwicklung) eingeschränkt. In der Region Düsseldorf kann 
eine hohe räumliche Konzentration der Gewerbeflächenentwicklung durch die Ausweisung 
gebietsscharfer Vorranggebiete für gewerbliche Nutzung erreicht werden. Währenddessen 
wird die Steuerungswirkung der regionalplanerischen Instrumente in der Region München 
vor allem durch wenig restriktiv formulierte Ziele der Raumordnung eingeschränkt. 

Insgesamt ist ein Einfluss auf die Effektivität der Regionalplanung sowohl von der Landes-
planung, durch das bereitgestellte Instrumentarium, als auch von der Organisation des Trä-
gers der Regionalplanung und der Regionalplanung selbst, durch deren Anwendung und 
Konsequenz in der Umsetzung der Instrumente, festzustellen.  
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